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J.

Strafrecht und Strafvollzug im Lichte der deataches

Sozialdemokratie

im Anschluß an den Parteitag zu JUannlieiiii.

Voitragy gehalten im KriminaliBtischeD Seminär der UniTerritfit Beriin

am 25. Juh 1907

an
Ifred Oboraiker» Beclio.

(Fortsetsung.)

Auf der anderen Seite dürfen auch nicht die Folgen eines

schlechten Umgangs bei der Gemeinschaftshaft übersehen werden.

Diese Folgen könnten wohl etwas durch reinliche Scheidung der Ge-

fangenen abgeschwüelit werden. Aber auch aus sonstigen Gründen

kann Einzelhaft geboten sein, z. B. bei einem geistig hochstehenden

Sträfling. So kommt denn Gradnauer ') lu dem Schluß: „Einzel-

einsperrung sollte nur aus besonderem Anlaß und uur mit Zustimmung

des Einzusperrenden verhängt werden.*

In der Zukunft wurde gefordert: Beschränkung der absoluten

Isolierhaft und des Schweigesystems auf diejenigen Verurteilten, welche

durcli ihren Charakter den Besserungszweck beim Strafvollzug für

andere Gefangene beeinträchtigen würden '

1) Gradnauer a. a. 0. S. .,Die Eiiizoleinsi)en-ung liat sich als furclitbare

Verirruog cnv'ieseu. Ihre Bevorzugung bembte auf dorn Irrtum, daü die Übel-

stSnde der Gamelinchafahafl; ans dieeem Haftoyttwn al« wieheiD folgen, wlhmad
ie in Wahifadt nnr am der tmniTeidieiideik und erbeeaemiigsfihlgeia Eln-

ridltung der Gemeinschaftshaft herrQhren. Einzdeinspcrning Bolltc nur ans

besonderem Anlaß und nur mit Zustimmung des Einzusperrenden verhäno^t

werden. Die Gemeinschaftshaft ist umzugestalten durch Schaffung mehrerer

Arbeitsräume von mittlerem Umfang für zwamig bis dreißig Personen statt der

heatigen groOen SUe. Dadurch wird es m^ch» Grappen von GefiRngenen su

Uiden, die nach Alter und Art mSglichet snaammen paaeen."

ArahlT fb KiinüMüantiiropohigiew 8L Bd. 1



2 I. Oboknikee

Aber es fehlt der Sozialdemokratie auch nicht an vereinzelten

schüchternen Vorteidi^orn des „Isoliersystems." ')

DfiP» ferner bei der verlanaten Organisation der Strafanstalten die

Scheidung zwischen Gefängnis und Zuchthaus überlebt ist, ist klar.

Tatsächlich spielt auch heute schon, wenn man von Nebensächlich-

keiten (Außenarboit und Xebenstrafen) absieht, der Unterschied

zwischen beiden keine Kolle (s. St. G.B. 11—16, :^2, 35). Insbe-

sondere ist dies der Fall, da die Regierungen § 16 — nach Ansicht der

Sozialdemokraten und einiger bürgerlicher Parteien unzulässiger Weise

— dahin auslegen, daß ein Zwang zur Ari>eit im (lefängnis auch

gegen diejenigen ausgeübt werden dürfe. welchen die (lofängnis-

verwaltung nicht in der Lage ist, eine ihren Verhältnissen und Fällig-

keiten angemessene Arbeit /u libergeben."- 2) — So sagt denn auch

Gradnauer '): ,,Zunächst ist die Unterscheidung des Strafvollzugs für

Gefängnis und Zuchthaus aufzuheben. Schon in der heutigen Praxis

ist diese Unterscheidung des Strafgesetzbuches hinfällig, indem man
die Gefijngniaatrale &st genau so vollslzeckt, als sei ZnohthauBBtrale

yerhSngt worden. £b sollten lediglich ans yerwaltnngstechnischen

fiiicksicbten Anstalten für ktlizere imd fUr lange Strafen nnterscbie-

den werden. Unterschiede m den Metboden der Einwirkung auf die

Ge&ngenen aber können gilnzlich entfallen. Was wir weiterhüi vor-

Bohhigen, soll für alle Mensehen gelten, welche der Staat, nachdem

sich die Auferlegung von Geldbuße und bedingte Vemrteilnng als

erfolglos ermeseu haben, zum Schutze seiner Mitglieder ans der Frei-

heit entfernen muß.**

Ganz anderer Ansiebt in Beziehung auf die Strafarten ist H^ne.
Nicht Vereinheitlichnng sondern Differenzierung der Strafarten ist sdn
Losungswort, wenn er anch wohl dem, was Gradnauer über Ge-

fängnis und Zuchthausstrafen heutzutage sa^t, zustimmen wird. Er

fordert vor allem eine der jetzigen Festungshaft entsprechende Frei-

heitsstrafe^ deren Anwendungsgebiet möglichst weit ausgedehnt wer^

den BoU.^)

1) Neue Zeit 5. Jahrg. S. 21)4. „Das Isoliersystem cnoÖgUeht 1. die

Trennung jugendlicher Verbrecher von dem koimmpierenden ZuBammenleben mit

Gewohnheitsverbrechern und ist 2. unter der Lritang eines humanen Direktors

wohl imstande, noch nicht g-anz henrntergekommeDe Menschen wieder an Arbeit

and Ordnung 7ai p;^cwöhnL'u.-

2) Vgl. darüber Ueiuc, licicbsta^ssitzung vom 12. Februar 1899, ätadthagen

22. Febniar 1899, Unndthoist (Zentram) fiber die Entstehnngsgeflcbiehte des § 16

StQ3. am 29. Januar 18Y6.

3) Gradnauer a. a. 0. 8. 91.

4) Heine. Sozialiatiacfae Monatshefte, 1903, 1. Bd. S. 33. „Die Freiheits-
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Stnfrecbt und Strafvollzug im Liebte der deatschen Sozialdemokratie. 3

Auf wessen Seite die Majorität der Sozijildeiuokratoii steht, läßt

sich nicht mit Sicherheit sai?en. Ans ihrem alliremeinen Gedanken-

ganp: heraus, insbes. aus ilirer Absicht, Verbrecher, die aus ehren-

hafter Gesinnung: gehandelt haben, anders als gemeine Verbrecher zu

behandeln, wird sie sicli wohl Heines Vorschlag? anschlieljen luÜBsen.

Sehr interessante Ausführunjjen über das Strafensystem finden sich

in dem Aufsatz von N. X. in der Zukunft (a. a. 0.)- Obgleich heute

die Sozialdemokratie in vielen Punkten nicht mehr mit den dort ver-

tretenen Ansobanungen einverstanden sein dürfte, ist es vielleicht doch

schon 9m historiflohem Inteiesae angebraebt, die von dem Verbaser

am SddnS der Arttkelsme zmammengefaßten, recht originellen For-

demngen hier wiederzugeben.

„in bezng auf die Haft8traf&

Es kann im allgemeinen bei der Art und Weise des jetzigen

Strafvollzugs sein Bewenden haben; allein für die dienigen Ver-

nrteilten, welche ans gemeiner (Sesinnnng handelten, empfehlen sich

Schfirfungen, wie dieselben für die Gefängnisstrafen zugelassen sind.

In bezug auf FestunJ^ sli af 1.

Isolierung und Verschluß der Zellen während des Tages ist zu

verbieten, freie Bewegung innerhalb eines bestimmten Umkreises, je

nachdem die Lokiilität dies zuläßt, eigene Kleider, Selbstbeköstigung

und Selbstbeschäftigung, Tabakrauchen und unbeaufsichtigte Korre-

spondenz sind bedingungslos zu gewähren.

In bezu«^ auf Gefängnisstrafe.

Den wegen politisch*T Vergelien Verurteilten sind, soweit die

Lokalveriiältnisse dies /.uhissen. dieselben Vergünstigungen zu ge-

währen wie den Festiin^csiiiliafticrten.

Alle übrigen Gefanironon sind in drei Disziplinarklassen zu teiit n.

Die Angehörigen der ersten Khusse liaben (bis Recht, eigene Kh^der

zu tragen, es darf ilinen Erlaubnis gegeben werden, ohne Kontrolle

zu korrespondieren. Absolute Isolierhaft oder das Schweigesystem

in der KoUektivliaft darf bei ihnen, sowie bei den Angehörigen der

zweiten Disziplinarklasse niclit angewandt werden. Die Angehörigen

der zweiten Disziplinarklasse, sowie die der dritten, haben die

übliche Sträflingskleidung zu tragen, und ihre Korreöspondenz ist zu

überwachen.

strafen sollten nie )it. \vi«< vielfach icc'furdert wird, mechanisch vereinheitlicht,

soudem erst recht differcuziert werden.^

1*
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4 I. Obobnikek

Für die dritte Klasse ist absolute Isolierhaft und Auferlegung

der Kegel des Schweigens in der Kollektivhaft auf die Dauer von

höebsteni 3 Monaten hintereinander zulässig. Nach einer solchen

Zatdwier nnd die Angehörigen dieser Klasse in die zweite zu ver-

aelien; eine Bttekyerselznng infolge sofaleohter Aufführung ist znlSssig.

In bezug auf Zuchthausstrafe

haben alle Beatimmungen für den Vollzug der Gefängnisstrafe Gel-

tung, nur wird sich aus dem Charakter der Zuchtbauaaträflinge von

selbst ergeben, daß im OeprenBalz zu den Gefängnissen die dritte

Disziplinarklasse sehr stark, die zweite schwächer, die erste vielleicht

gar nicht besetzt ist."*

Man sieht, daß schon 1S77 die Scheidung zwischen Gefängnis

uud Zuchthaus als unnatürlich und praktisch bedeutungslos empfun-

den wurde.

Eine ganz andere Behandlung als die gewöhnlichen erfordern

die jugendlichen und geistig minderwertigen Verbrecher. So fordert

denn die Sozialdemokratie: „Für Jncrendlieho bis zum vollendeten

20. Lebensjahre sind besondere Anstalten unter pädagogischer Lei-

tuni^:, für geistig Minderwertige unter pädagogischer und ärztlicher

I^itung zu verzichten." Wie diese Anstalten im einzelnen einzu-

richten sind, ist nirgends gesagt. Gradnaueri) äußert sich ganz all-

gemein folgendermaßen : „Aus den Gefangenenanstalten sind alle

geistig Defekten zu entfernen und in besonderen Anstalten unter ärzt-

licher Aufsicht zu bewahren. Zugleich ist die Fürsorgeerziehung für

erblich belastete und krankhafte Kinder und Jugendliche sorgsam

auszubauen, vor allem unter Abweisung aller Ausbeutungs- und Ver-

muckerungsteiuienzen, die jetzt auf diesem Gebiete vielfach vorlierr-

scheu; der bürgerlichen Selbstverwaltung ist hier der weiteste iüium

zu geben.**

Unter „Jugendlichen'* versteht die Sozialdemokratie Personen

zwischen 16 nnd 20 Jahren, wie aus ihrer Forderung: „Eintritt der

Strafmündigkeit frühestens mit dem vollendeten sechzehnten Lebens-

jahr'* berroigeht Nadi unserem Strafgesetzbuch knfipft sich die

StrafmUndigkeit an das Tollendete 13. Lebensjahr. Für Kinder unter

16 Jahren sollen besondere Erziehungsanstalten errichtet werden und

in diese nicht nur Kinder, die bereits Delikte begangen, sondern auch

solche, bei denen sittliche Verwahrlosung zu befUrchten ist, aufge-

l; (jiraUnauer a. a. 0. S. HJ.
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Stiafrecht nnd Strafvollzug im Uchte der deutsdicn Sosialdemoknitie. &

nommen werden. <) Denn gerade aus jenen scblecbt eicogenen, yer-

kommenen Kindern rekrutiert sich die Eemtmppe unserer Verbrecher-

armee,2) Was kann also der Staat Besseres tun, als in einem Mo-

mente eingreifen, wo noch nicht der ganse Charakter verfanlt ist!

Ob die Ddinquenten zwischen dem 16. nnd 20. Lebensjahr ans-

nahmslofl in die {Qr Jngendlicbe geschaffenen besonderen Strafanstal-

ten gesteckt werden sollen, oder ob nicht aneb zwischen diesen noch

geschieden werden soU, ist nicht klar ersichtlich. Immerhin scheint

nach Heines Worten*): „das Strafmündigkeitsalter maß weiter hin-

ausgeschoben werden, und es muß Straffreiheit eintreten, nicht bloß,

wenn wie heute der Täter nicht die tax Erkenntnis der Strafbar-

keit erforderliche Einsicht'), sondern auch, wenn er nicht die zur

Überwindung des verbrecherischen Impulses erforderliche Charakter-
reife besessen hat" letzteres der Fall zu sein. —

über den Begriff der geistigen Minderwertigkeit werden wir

m. E. nirgends in der sozialdemokratischen Literatur weiter auf-

geklärt

^Ist der Zweck des Strafvollzugs erreicht, so ist der Verurteilte

anch vor Ablauf der Strafsseit zn entlassen.'* (B. III).^) Für eine

weitere Einsperrung im Interesse des Schutzes der Gesellschaft liegt

ja kein Grund vor. Von eigentümlichen Anschauungen geht nnser

St G. B. § 23 aus. Es fordert zur vorläufigen Entlassung 1) mehr
als einjährige Zuchthaus- oder Gefängnisstrafe, Verbüßung von drei-

viertel, mindestens aber einem Jahre der dem Gefangenen auferlegten

Strafe und 3) gute Führung während diesei* Zeit (Natürlich auch

Zustimmung des Sträflings).

1) Vgl. Hcincniann. Die vonvulirlostc und verbrecheiische Jugrad. Sozial-

politisches Zentralbhitt. 111. Jahrgang, Nr. 14.

2) Marx. Das Kapital, £d. I ä. 450. „Um sie (die Kinder, die in ihrer

Sdiulzdt bereits in Fabriken tätig sind, um ihr Brot sn verdienen, D. Verf.) zu

ihrem Werke zu befShigen, ist efaie mteUektttelte Erziehung irgend einer Art

nötig^, sie linben wenig Golegciiheit für Geschick und noch weniger für Urteil;

ihr Lohn w ru hst nicht verhältnismäßig, wie sie selbst heranwachsen. Sohald sie

zu alt füi- ihre kindische Arbeit werden, entläßt man sie. Sie werden Itekruten

des Verbrechens."

3) Heine. Sozialistische Monatshefte, 1908, Bd. I 8. SS.

4) Vgl St.G.B. § 501. Ein Angeschuldigter, welcher zu einer Zeit, als er

das zwölfte, alin- iiiflit das uehlzchnte Lebensjahr vollciidcr hatte, eine strafbare

Handlung begau^eu hat, ist freizusjucchen, wenn er bei Begehung derselben die

zur Ei'kenntniä ihrer btratbaikeit erlordcrlUliC Kinsicht nicht besaJi."

5) Würde ee sich nicht empfehlen, zur Prüfang der Frage, ob der 8tritfling

onn sozialtanglich ist, besondere StrafvollzogsSrnter zn schaffen?
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Die gute Führung kann aber nie mehr als ein Symptom der so-

zialen Tauglichkeit sein. DaB Erfordernis einer längeren Strafe ist

wohl deshalb aufglommen, weil man geglaubt hat, daß nur eine

gute FUbmng withrend längerer Dauer die Bessenmg des Gefangenen

verbürge.

^Dem Entlassenen gegentiher bat der Staat eine Fürsorgepflicbt

zur liesohaffimg von Arbeit." (B. IV). Nur durch Anerkennung einer

solchen Pflicht wird man nach sozialdemokratischer Ansicht die Kück-

fälligkoit mindern. „Die Ivückfälligkeit der Verbrecher läßt sich nur

dadurch verhüten, daß man die soziale Notwendigkeit des Verbrechens

beseitigt und den entlassenen Striifiin«ien Arbeitsgelegenheit verschafft.

Privatvereine sind hierzu niclil inistaiub'. Es ist das auch keim' Sache

der Mildtätigkeit, sondern eine l^fliclit des btaatiä.'* ') Aber diese Pflicht

des Staates l)rsti lit nicht, wie von Sozialdemokraten angenonjmen

wird, gegenüber dem Veibreclier, sondern gegenüber der Oesellschaft

im Interesse ihrer Sicherheit, genau wie es auch die Pfliclit des

Staates gegenüber der Gesellschaft ist, Gefängnisse zu bauen. Es ist

nicht ein Recht auf Arbeit seitens des Verbrechers, sondern ein Hecht

der Gesellscluift aul Beschäftigung des Gefangenen. Daher ist es

grundfalsch zu sagen-): „Wenn der Staat die Pflicht ÜlMininimt,

dem entlassenen Sträfling Arbeit zu sehaiien, so schließt das die An-

erkennung des Rechts auf Arbeit ein, denn der Stiuit kann offenbar

den Verbrechern kein Recht zugestehen, das er freien und ehrlichen

Arbeitern verweigert.""

Nach dieser Anschauung rechtfertigt sich die Frage: Muß der

Staat nieht für Unterkunft nnd Ernährung der freien Arbeiter sorgen,

da er diese doch Verbrei^em gewährt? Doch, wenn man selbst zu-

gibt — was m. £. nicht richtig ist — daß das Becht auf Arbeit ein

Recht der Verbrecher sei— kann nicht die Verwirklichung des Hechts

bei den Verbrechern mdglich, bei freien Arbeitern unmöglich sein^)?

Und soll ich das Oute lassen, weil ich das Bessere nicht yoUbringen

kann? Und vielleicht ist das allgemeine Recht auf Arbeit gar nicht

das Bessere^ vieUdcht ffihrt es, was bei den Verbrechern nicht der

Fall zu sein braucht — zur allgemdneu FaullenzereL loh behaupte

1) Flinorge fOr aidasaene StrSfliiige. Nene Zelt, 2. Jahrg. S. 20. Über die

l^tigkeit der i)iivaten Fnrsorgevercine wird hier füllende? Uitcil ab^regeben:

..Oennir. «he ^A'^yli- mul .iJettungsliäusor" sind verfehlte Scböpfangon, imd ver-

fehlt ist die r:iti;;i%('it der Fiu-sorgovereine."

2) Neue Zeit, 2. Jahrg. S. 20.

S) Liebknecht. Protokoll des Erfurter Parteitags «Die VersicberoDg gegen

Arbeitslosigkeit gehört aber schon in das Tranmland des Rechts auf Arbeit
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dies nicht, ich zeige nur, daß der von sozialdemokratischer Seite ge-

zogene Schluß in keiner Weise zwingend ist.

Von den Xebenstrafen — denn als solche kann man I^olizei-

aufsicht und Einsperrung in ein Arbeitshaus etc. wohl bezeiciinen —
sind den Sozialdemokraten natürlich vor allen Dingen die verhaßt,

deren Verhängung in die Willkür der Polizei gestellt sind. So lautet

denn auch eine Forderung von ihr (A V) „Beseitigung des Beohts

auf Überwebnng an die Iiandespolizeibehöide und auf Stellung unter

Polizeianfincbt*' Am besten kommt die Anschauuug der Sozialdemo-

kratie über diesen Funkt in den folgenden Worten der Beicbstagsrede

Heines vom 27. Februar 1904 zum Ausdruck:

^cb weise auf die Tatsache hin, daß wir in Deutschland noch

immer den ungeheuerlichen Zustand haben, daß Aber gewisse Men-

schen Zuchthausstrafe im Verwaltungswege erkannt werden kann.

Es handelt sich um die sog. Vagabonden, Landstreicher und Leute,

die unter dem Zwange der tiefsten Not wegen Bettelei mit der Justiz

in Konflikt gekommen sind. Wie liegen die Dinge da? Da kann

der Bichter wegen der eigentlichen Tat den Bettler nur zu Haltstrafe

verurteilen, aber er kann dann den Verurteilten den Verwaltungs-

behörden ausliefern, in deren Machtbereich es liegt, ihn ohne jedes

unparteiliche Urteil bis zu zwei Jahren in Anstalten zu stecken, die

mit dem Zuchthaus auf einer Stufe stehen.''

Schon hier zeigt sich das Bestreben der Sozialdemokratie, die

Macht der Verwaltungsbt li ''nlen und der Bichter nach Mö-liehkeit

einzuschränken. Diese Tendenz ist nach ihr eine Tendenz des liechts-

st.int( s. Denn 'es ist eine Elementarforderung des Rechtsstaats, daß

der Staat nur dann strafen darf, wenn das Gesetz es ausdrücklich

vorschreibt. Nicht von dem Richter, sondern von dem Gesetz soll

das Urteil al)li;ini:iii: sein. In diesem Sinut« nennt v. Liszt das Straf-

gesetzbuch i\\r magna charta des Verl)rechers. Der Tatbestand, an

den sich d'w Strafe- knüpft, muß i;enaii im Oesetz be/. icliiii t sein,

Or'rade die jSozialdemokratie fordert die Durchführung dieses Grund-

satzes, weil sie an du' l)öse ^Klassenjustiz'' nnd an die bösen „Klassen-

riebter'' glaubt, die ie<lt's GesL^tz zu T^ngunsten der Sozialdemokratie

auslegen. Sie ist ja der festen Überzeugung, daß die Kiehter bewußt

oder unbewußt so bandeln, wie es Mittelstaedt einnial vom tieutseben

Richterstand bezüglidi der Anwendung des Paragraphen Ul)er den

groben Unfug hrhauptet bat: „Da die l)(»se Sozialdemokratie nun ein-

mal nicht melir in der Zwangsjacke des drakonischen Ausnahnie-

1) Vgl. öt.G.B. § 362, § ;Jb, § a9 und vou Liszt a. a. 0. § üiJ 1, il.
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rechts steckt, muß das gemeine Recht die erforderlichen nandhal)en

zu der gewünschten Fesselung darbieten. Da das gemeine Strafrecht

aber nicht darauf zugeschnitten ist, speziell gegen die Sozialdemo-

kratie \\';iffon herzugeben, so muß man diese Normen fein säuber-

lich durch Ju^i^tisches Dehnen und Piubsen dazu brauchbar machen.

Noch haben wir, die Vertreter der heutigen Staats- und Gesellschafts-

ordnung, die richterliche Gewalt in Händen, machen wir davon rück-

sichtslos Gebrauch gegen den Todfeind unserer Staats- und Gesell-

flohafteordnungy ehe die soziare Revolution über uns kommt. So etwa

fühlen, so denken die bewußtesten und ehrlichsten Köpfe des deut-

schen Bieht^standes, denen die übrigen wohl oder fibel nachgiebig

folgen." »)

Möglich ist Dach der Ansicht der Sozialdemokratie diese Beoht-

sprechung nur dadurch, daß die strafrechtlichen B^riffe zu weit ge-

faßt sind. ^Ich möchte darauf hinweisen, daß die tiefgehende Un-
zufriedenheit mit unserer Bechtsprechnngi die vorhanden ist, wesent-

lich hervorgerufen wird durch die grenzenlose Auadehnung gewisser

strafrechtlicber Begriffe^ an die sich die Strafgesetzgebung nach und
nach gewöhnt hat." ^ Diese Eärwfigungen haben zu der Fordemng
geführt (A II): „Beseitigung aller dehnbaren Begriffe aus dem Straf-

gesetzbuch und scharfe PrSzisierung der Strafvorschriften/

Hur Edmund Fischer billigt diese Fordemng prinzipiell nicht.

Es liegt für keinen Juristen ein Grund vor, sie nicht gutzuheißen.

Man kann auch zugeben, daß die Fassung mancher Paragraphen ver-

schwommen ist. Insbesonders darf man dies von dem von allen

Sdten angefeindeten Paragraphen über den groben Unfug behaupten,

von dem der schöne Spruch gilt:

„Was man nicht definieren kann,

Sieht man als groben Unfug an.*^

Es liegt im Interesse der ßechtswissenschaft — und das stellt

eine ihrer Hauptaufgaben dar — die Begriffe durch- und auszubilden.

Wie aber denkt sich die Sozialdemokratie die Durchführung

1) Vgl. Haascs Referat a. a. 0. S. 362.

2) Heine in der Ueiclista{?ssitzung vom 1. März 1904. Dasselbe wie von

der .Iiistiz irilt auch von der Verwaltnnjr. Vgl. Heines Keiclistagsrode vom
9. Dezember luOT ^zitiert nach dem „Vorwärts'*, Zcntralorgau der sozialdeiuo-

kratiacfaen Partei Deutschlands vom 10. Dezember 1907.) „Die (Verwaltnngs-

und Gerichts- D. Y.) Behörden haben sidi der ihnen durch die allgemeine Be-

griffsfassung unserer Gesetze verliehenen Freiheiten nielit fähig und nicht würdig

erwiesen, und es bleibe deshalb nichts anderes übrig, als sie wieder an die Kette

zu legen."
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dieser Aufgabe? Nur Heine bat sieb hierüber in einigen Artikeln

und mehrere Male auch im Roielistag geäußert^ sodaß man annebmen
kann, daß er auch hierin der Mund der Partei ist. Man verfährt

radikal, liu folgenden sei der Gedankengang Heines wiedergegeben.

Die mangelnde Scbärfe der Begriffe ist ein Unglück. Können die

Begriffe jemals überhaupt jirä/.is genug sein? Werden sie nicht immer

auch Willküriichkeiten zubissen? Man muß die Axt an die Wurzel

legen. Die Begriffe selbst sind das (teiährliche. ,,In der Begriffs-

jurisprudonz liegt die Möglichkeit einer ungeheuren Willkür." ') Tod
also der Begriffsjarisprudenz ! Da man aber die Todesstrafe nicht

mehr fordern darf, so schlägt man die ßegriffsjurisprudenz zum
Krüppel. „Die Definitionen unseres Strafrechts — übrigens auch

unseres Zivilrechts — sind viel zu allgemein. Das Gesetz ist viel

zn allgemein und lange nicht genug kasuistisch gehalten.'^ ^
Was beweist uns denn Heine? Die ßegriffsjurisprudenz kann

große Nachteile im Gefolge haben. Allerdings, sie ist nicht vollkommen,

wie alles Menschenwerk. Doch deshalb Kampf gegen das UnToU-

kommene, gegen das Menschliche? Schließt die Freiheit die Willkttr

aus? Warum dann der Kampf ffir die Freiheit? Doch, so antworten

die Sozialdemokraten, wir kämpfen nicht gegen die Begriffsiuris-

prudenz als solche, wir wollen nur die mit ihr verbundene Willkür-

lichkeit in der Bechtsprechung durch die Präventivmaßregel der

mehr kasuistischen Fassung des Gesetzes verhindern. Wir lassen

Marx reden: ^Ibr haltet es für Unrecht, Vögel einzufangen. Ist der

Käfig nicht eine Präventivmaßregel gegen Haubvögel, Kugeln und

Stürme?''

Man täusche sich nicht! Man will der Begriffsjurisprudenz als

solcher zu Leibe gehen, d&m mehr Kasuistik heißt Beschränkung der

ßegriffsjurisprudenz.

Dieser Kampf gegen die Begriffsjurispmdenz ist — dessen

mögen die Sozialdemo! r:!itMi sich l)ewußt werden — ein Kampf

gegen das Prinzip der Gleicbbeit vor dem Gesetz.^') Das

Gesetz gebietet, einen Menschen zu verurteilen, wälirend es einen

1) Hdne. ReidiBtagasitzting vom 1. JSJSxz 1904.

2) Heine. Reichstagssitztintr vom 1. Mfirz 1904. Vgl. auch Ilciue: Sozialist-

iseho Mon:'.ts!icftc 190G S. 749. „Im (icf?i'nU'il, tlio strafrechthdu'n Bcstimniuiifrcn

müssen weit st;liärfer und klarer unif^rcnzt werden, »odaß jeder Mißbrauch aus-

geschlossen ist (!) Dabei sind weniger aligeuicine Begriffe za yerwendtn, ans

denen die Justiz »dilie&Ueh machen kann was sie will, Bondern es und mehr
kasuistische spezielle Regeln für Einzelfälle anfzn-tt Ilm.''

3) Insofern als wesensgleiche Taten eine durchaus verschiedene Behandlung

von dem Gesetze erfabreu.
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weit schädlicheren vielleicht freilassen muß. Und — das ist eben

das Schlnmiie — das Gesetz ist sich dessen hewußt und will und

kann nichts anderes erstrehen, wenn es kasuistisch bleiben will 0« Nur

der Begriff kann hier erlösen.

Diese Nachteile der kasuistischen Regelung fühlt auch Heine

deutlich, wenn er in der angeführten Eeicbtagsrede fortfährt: „Ich

weiß ganz goura, daß Sie mir erwidern können, daß das zn H8zten

führen kann. Aber Härten, wenn Bie in gesetzlicher Weise geschehen,

sind immer noch besser als Willkttrliohkeiten/

Nichts weniger als das! Nor Toren können glauben, daß Menschen

frei TOD Fehl, frei von Iirtum sind. Fehlsprfiche hat es gegeben

und wird es ewig geben. Aber das Recht haben wir verwirkt, über

Fehlsprüche zn. klagen, wenn wir das Becht selbst zu Härten, zn

Ungerechtigkeiten zwingen. Besser ein schlechter Diener als im I>ienBte

des Schlechten! Mag die Achtong yor dem Richter einmal schwinden,

die Tor dem Gesetz darf, soll es nicht! Was Heine und mit ihm die

Sozialdemokraten wollen, kann man dahin zusammenfassen: Statt der

ungleichen Anwendung des Prinzips der Gleichheit, die gleiche An-

wendung des Prinzips der Ungleichheit

Der in Forderung A II verlangten Beschaffenheit der Gesetze

widersprechen nach Anschauung der Sozialdemokraten die politischen

Gesetze. Denn diese sind nach Anschauung der Sozialdemokratie

bloße Tendenzgesetze, d. h. Gesetze, die nicht die Tat, sondern nur

die Gesinnung bestrafen, Gesetze, bei denen die Gesinnung die sonst

straflose Tat zur strafbaren macht Das politische Delikt ist also

hier als reines Gesinnungsdelikt aufgefaßt Das ist m. E. eine voll-

ständig unrichtige Auffassung der politischen Verbrechen."^) Doch
würde eine Widerlegung dieser Anschauung zu weit führen. Von

1) Kann dneli nie dn Fall dem andern ^dciclicn, und das Wesenaahnliche

(das Strafbare) thuf liio Kasuii^tik in niclirorcn Hillen nidit «nclim, sonst dient

sie der Begrilfsjurisprudenz. Diese nnr kämpft für die Uleiehiieit. strebt nach

Gleichheit. Für das Strafrecht ist die kasuistische Keldung, des Ucsctzes nnver-

h&ltniamäBig schlimmer als ffir das Zivilrecht, wtil dort das Analogioverbot be-

steht. Im übrigen schlagt die Sosialdeniokratie mit ihrem Wunscli nach kasu-

istischer i^e^elong m. £. ihrer eigenen Forderung der Verachärfung der Begriffe

ins Gesicht.

2) Jedes Delikt (alt> llandlunj,n ist Gesinnungsdelikt. Ich unteräclieido: Der

Angriff gegen die Gcsdlscbaft, der als Verbrechen gebrandmarkt wird, kann als

Angriff gegen die Gesellscbaftsordnung als solche geplant sein — dann Hegt ein

politiselies Verbrechen vor — oder aber geiren Reclitsf^iiter einzelner, sodaß die

Störung <ler Gesellschaftsordnung nicht »ier Zweck, sondern nur die unvermeid-

liche Folge des Angriffs ist — dann liegt ein geuieiues Verbrechen vor.
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1

diesen gesinnunf^s-politischen Gesetzen, „die Btets auf GeBinntings-

loßigkeit basieren/ sagt nun schon Marx:*)

„Gesetze, die nicht die Handlung: als solclie, sondern die Ge-

sinnung des Handelnden zu Ilauptknteriea machen, sind nichts als

positive Sanktionen der Gesetzlosif,^keit . . . Nur insofern ich mich

äußere, in die Sj)luire des nirUhclien trete, trete icii in die Sphäre

des CU's«'tzi;el)ers. Für das Gesetz bin ich ^^ar nicht vorlianden, gar

kein Objekt desselben, außer in meiner Tat. Sie ist das Einziire^

woran es mich 'wohl: sich d. V.) zu halten hat; denn sie ist das

Einzige, wofür ich ein Recht der Existenz verlange, ein Kecht der

Wirklichkeit, wodurch ich also auch dem wirklichen Recht anheim-

falle. Allein das Tendenzgesetz l)estraft nicht allein das, was ich

tue, sondern das was ich außer der Tat meine. Es ist also ein Insult

auf die Ehre des Staatsbürgers, ein Vexiergesetz gegen meine

Existenz.

Icii kann mich drehen und wenden, wie ich will, es kommt auf

den Tatbestand nicht an. Meine Existenz ist Terdäehtig, mein innerstes

Wesen, ifieine Individualität wird als eine schlechte betrachtet, und

far diese Meinung werde ich ges^aft. Das Gesetz straft mich nicht

für das Unrecht, was ich tue, sondern für das Unrecht, was ich nicht

tae. Ich werde eigentlich dafür gestraft, daß meine Handlung nicht

gesetzwidrig ist, dennnurdadurchzwinge ich den milden, wohlmeinenden

Bichter, an mdne schlechte Gesinnung, die so klug ist, nicht ans

Tageslicht zu treten, sich zu halten.

Das Gecunnungsgesetz ist kein Gesetz des Staates für die Staats^

bfirger, sondern das Gesetz einer Partei gegen eine andere Partei.

Das Tendenzgesetz hebt die Gleichheit der Staatsbürger vor dem

Gesetz auf. Es ist ein Gesetz der Scheidung, nicht der Einung, und

alle Gesetze der Scheidung sind jeaktionär. Es ist kein Gesetz,

sondern ein Privilegium. Der eine darf tun, was der andere nicht

tun darf* etc.

Ihnlich äußerte sich Heine^) im Beichstag und noch drastischer

Kunert:^) „Was ist das politische Delikt? Es ist. eine mythisch

1> Aus dem literariadieii Nachlaß von Karl Uarx, Friedrich Engels und

Ferdinand Lassallc. Herausgegeben von Franz Mehring. 1. Bd. Die Verhand-

lungen des 0. rhoiniscl'.rii LarKltair». Debatten ül)er I'reltfreihfit und Publikation

der landständisc-h« n \ oiliumllungen. 8. 15^/04. — Vgl. hierüber auch Dr. l'eder.

Die Gcsiuuung des politiächea VerbreeberB a. a. 0.

2) Hdne. Reiehstagasitzung vom 2. März 1906.

Kunert. l{eiclistag.>->irzim-- vom 23. Februar l'JOG. Kuneit ist sich offen-

bar Uber den Begriff der politischen Vergehen nicht klar.
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juristische Fiktion; es bandelt sich um ein etwas, das in den Augen
Yorurteilsfreier und unterrichteter Leute überhaupt nicht als Vergehen

betrachtet wird und so ist das politische Delikt im Grunde genommen
nichts weiter als ein schlechtes Geschäft, das der Staat bezw. die

8t;iatsfimktionäre mit einem Staatsbür^'-er, z. B. wiederholt mit mir

freiiiaclit haben, alles übrige ist Brimborium (?) und juristisches Ge-

flunker/' r?) Welch Wunder also, daß die Sozialdemokratie für Be-

seitigung der politischen Prozesse, die nach ihrer ^Feinung „der Tod
der Gerechtigkeit*' Vi sind, eintreten. Nach ihrer Ansicht liegt die

Erfüllung dieser ihrer Forderung im Interesse der Herrschenden selbst,

denn „mag sie (die wegen politischer Verbrechen Verurteilten d. V.)

treffen, was sie will, sie werden den Lori>eerkranz des gefallenen

Helden und die Palme des Märtyrers heimnebiiien/'i)

Im Kreise dieser Gedanken liegt die Forderung (A III): „Be-

seitigung aller Stralbestimmungen gegen die freie Meinungsäußerung

und das freie künstlerische Schaffen, sowie gegen die Bestrebungen

auf Verbesserung der Lebenslage der Arbeiterklasse.

Dagegen Schutz der Arbeitskraft gegen Ausbeutung und Er-

weiterung des Notstandsrechts."

Diese Forderungen tragen den Stempel der Politik auf der Stirn.

Sie zeigen uns deuftieh die Partei als Arbeiterpartei, als Eampfpartei,

die immer neue Massen erobern will. Um wirken zu können, maß
sie ihre Ideen frei propagieren können.

Die freie Meinangsänßemng ist Erfordernis eines jeden konsti-

tutionellen Staates, d. h. eines jeden Staatswesens, in dem der An-

gehörige nicht nur Objekt, sondern auch Subjekt der Gesetzgebung

und der Verwaltung ist, wo er m i tz ur ed e n hat Die freie Meinungs-

äußerung muß erfolgen können in Wort und Schrift.

Daher fordern die Sozialdemokraten einerseits freies Vereins-

und Versammlungsrecht. Bis jetzt war ja die Begelung des Vereins-

und Versammlungsrechts den Einzelstaaten Qberlassen. Nun sollen

wir endlich ein von Reichs wegen geregeltes Vereins- und Ver-

sammlungsrecht bekommen, das aber, so wie es vorliegt, den Sozial-

demokraten recht wenig geföllt^) Schon im Jahre 1899 wurde aber

die landesrechtliche Kompetenz auf diesem Gebiet durch ein Keichs-

gesetz ein wenig eingeschränkt.'') nach dem inländische Vereine

jeder Art mit einander in Verbindung treten dürfen,^} und die ent-

1) ilciue. Reichstagsrede vom 2. 3Iäi-z lüÜO.

2) Vgl. Hdne. Beicfastagsrede yom 9. Dezember 1907.

S) ReichBgeaets vom 6. Dezember 1899.

4) Diese Bestimmung sollte nach dnem Antrag der Sozialdemokratie beizte
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g'egenstehenden landespolizeilichen Bestimmiinfren, die nur noch in

Preußen bestanden, aufgehoben werden. Damit hat man aach einen

Herzenswunsch der Sozialdemokratie erfüllt. 'i

Wie wichtig freies Vereins- und Versaniiiilungsrecbt den Sozial-

demokraten ist, geht schon daraus hervor, daß bereits im Jahre 1878

von den radikalsten Sozialdemokraten Most- Kapell der Antrag gestellt

wurde

:

„Alle Einwohner des Deutschen lieiches haben das lUcht ohne

polizeiliche Anmeldung oder Genehmigung zu jeder Zeit und in

jedem Orte — unter freiem Himmel wie in geschlossenen Räumen —
sieh zu Teraammehi und Verane zu politischen Zwecken zu gründen.

Alle VeremB- und Yenammlungsgesetze der deutschen Einzel*

Staaten sind aufgehoben/

Seit 1893/94 bringen die Sozialdemokraten regelmäßig den An'

trag ein:

§ 1. „Die Bdchsangehörigen ohne Unterschied des Geschlechts^)

haben das fiecbt^ sich zn versammeln.

Znr Veranstaltung und Abhaltung von Versammlungen bedarf

es weder einer Anmeldung bei dner Behörde, noch einer Erlaubnis

durch eine Behörde. Versammlungen und Umzüge, die auf öffent-

in das B.G.B, aufgenommen Verden. Vgl. über Vereins- und Vcrsammhinesreclit

den Aufsatz von Willielni Sehröder. Vereinsgesetz und positive Tätigkeit.

Süzialistisehe Monatshefte, 1907, Bd. II S. 509 ff.

1) Vgl. die Rede 0rillenbergers auf dem Firteita? zn Halle. S. 224 ff. Proto«

koH über die Verhandlunjren des Parteitags zu Halle.

Ji Vgl. hiei-zu: Bericht üb. d sozialdemokratisehe Frauenkonferenz in Miinehen

(Protokoll des Parteitags zu MüiuIk n, S. »s'^ff.) Resolution über den Punkt:

..Vereins- und \'ersamnilungsrecht'^.

„Die Konferenz erhebt nuchibiicklich Protest gegen die vereinsgesetzlichen

Beatiiiimungen, welche in einer Beihe deotsdier Bnndesetaaten das Vereins- und
Venammlttogsrecbt des weibliehen Geadilechts beschrSnken und ihm dadurch

eine unwürdige, seine Interessen schlidigeodc Ausnahmestellung anweisen. Sie

brandmarkt insbesondere die Praxis dieser Bestimmungen, welche mittels kühner

Interpretationskunststücke das kümmerliche gesetzliche liecbt des weiblichen Go-

schledits für die Prol^arierin anfs ftufietste dnschiSnkt, ja aufhebt, für die Frauen

dea werictltigen Volkes und die Damen der besitzenden Klassen zweierlei Bedit

sehafft, einen unglaublichen Wirrwarr der B, irriffe über gesotzlich Zulissifsa und
Verbotenes und eine lleelitsunnieherheit i)hiie (Jlrichcn ('rzeiiL-^t.

Die Konferenz fordert für das Deutsehe Keieh ein einheitliches und freiheit-

iches Vereins- und Versammlungsgesetz, das auf wirtschaftlichem und politischem

Gebiete Fraaen wie HSnnem das gleidie Reeht zuerkennt Solange diese For-

derang nicht of&Ut ist, macht sie es den (Tenossinnen zur Pflicht, in Gemeinschaft

mit den Genossen dafür zu soriren, daß die vielfnch Vx-liebte Praxis des zweier-

lei Itecbts und der Texteadeutuug energisch zurückgewiesen und bekämpft wird.*^
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14 I. Obobitikbr

liehen Straßen nnd Plätzen stattfinden, sind spätestens 6 Stunden

vorher durch den Veninstalter oder Kinbenifer bei der mit der

Ordnung des öffentlichen Verkelirs lietrauten Ortsbehörde anzuzeij^en.

§ 2. Die Reiclisangehürigen ohne Unterschied des Geschlechts

haben das Recht, Vereine zu bilden.

§ 3. Alle den vorstehenden Besliiiimungen widersprechenden

Gesetze und Verordnungen einschließlich dener, welche die Verab-

redung und Vereinigung zum liebufe der Erlangung günstigerer

Lohn- und Beschäftigungsbedingungen hindern, untersagen oder unter

Strafe stellen, sind aufgehoben.

§ 4. Wer die Ausübung der im vorstehenden Paragraphen ge-

währleisteten licchte hindert oder zu hindern versucht, wird mit Ge-

fängnis bis zu drei Monaten bestraft, sofern nach dem all-

gemeinen Strafgesetz nicht eine härtere Strafe eintritt.

§ 5. Dieses Gesetz tritt mit dem Tage seiner Verkündigung

in Kraft''

Eine Erörtemng dieses Antrages ist wohl fQr nns überflüssig.

Andrerseits fordert die Sozialdemokratie freie Meinungsäußemng

^in Schrift" Hier heißt vor allem das Losungswort: »Preßfreiheit''

Damit ist nnvereinbar die Zensur. Sie ist dem sozialdemokratischen

Gedankengang nach die Mißgeburt polizeilicher Willkür und Über-

hebung. Am schneidendsten von den Sozialdemokraten hat Marx das

Wesen der Zensur bloßgelegt0 In seinen Bemerkungen über die

neueste preußische Zensurinstruktion (vom 24. Dezember 1841)

sehreibt er:

„Die wahre im Wesen der Preßfreiheit selbst gegründete Zensur

ist die Kritik; sie ist das Gericht, das sie aus sich selbst erzeugt

Die Zensurist die Kritik als Monopolder Regierung; aber verliertdie Kritik

nicht ihren rationalen Charakter, wenn sie nicht offen, sondern geheim,

wenn sie nicht theoretisch, sondern praktiseli, wenn sie nicht über den

Parteien, sondernselbsteineFartei, wenn sie nicht mitdem scharfen Messer

des Verstandes agiert, sondern mit der stumpfen Scheere der Willkür,

wenn sie die Kritik nur ausüben, nicht ^tragen will, wenn sie sich

verleugnet indem sie sich gibt, wenn sie endlieh so unkritisch ist,

ein Individuum für die UniversalWeisheit, ^faehtsprüche für Ver-

nnnftsprüche, Tintenflecke für Sonnenflecke, die krummen Sprüche

des /vensors für matlietnatische Konstruktionen und Schlüge für

schlagende Argumente zu versehen.'^

1) Du Marx' Ausführmij^en .sich auf" iio Zensur in je^rl-iclK'r Gestalt bo/.ielion

so ist dio Wiedergabe des Zitats nicht nur aus liiätüriächcm iutercsse gerechtfertigt.
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Und den unversöhnlichen Gegensatz zwischen Preßgesetz und

Zensor gibt Marx folgendermaßen wieder:

„Im Pr»'rtir«'setz straft die Freiheit. Im Zonsiirirosetz wird die

Freiheit bestraft. Das Zensiirgesetz ist ein Vcrdachtsgesetz gegen die

Freiheit. Das Prosgcsctz ist ein \'t'rtrauensvütuni, das die Freiheit

sieh seihst gil)t. Das Prel'igt'setz bestraft den Miltbraiieh der l'reiheit.

Das Zensurgesetz bestraft die Fivilieit als einen Mißbrauch. Sie

(wohl: es d. V.) behandelt die Freiheit als rine Verbrecherin oder .

gilt es nicht in jeder Sphäre für Ehrt'nstrnle unter ])(>li/*'ilicher Auf-

sicht zu stellen? Das Zeusurgesetz hat nur die Form eines Gesetzes.

Das Preßgesetz ist ein wirkliches Oesetz.**

Diese Anschauung über die Zensur teilt die Sozialdemokratie

noch heute.')

Da der Kampf für ein wahrhaft freiheitliches l^reßgesetz nach

sozialdemokratischer Anschauung heute noch vergeblich ist, so hat

die Sozialdemokratie, fußend auf unseren» geltenden Preßgesetz, einen

Gesetzentwurf betr. die Abänderung des ßeichsgesetzes über die Presse

aufgestellt, damit wenigstens die scbliramsteu Fehler des Preßrecbts

od«r besser der Bechtspreehnng in diesem Punkte ausgemerzt werden.

Von diesem Vorsohlag sagt Heine „Wenn wir VorseblSge zur

Verbessemng des bestehenden Preßrecbts machen, erkennen wir damit

dessen Grandlagen noch keineswegs als richtig an.*^

Der Terantwortliche Redakteur ist unter den hentigen Zuständen

eine, wenn mitunter auch traurige, so doch unentbehrliche Figur.

Seine Aufgabe ist oft die, fttr Fehler anderer büßen zu mfissen, ver-

antwortlich für etwas zu sein, wofür er nicht verantwortlich ist

„Die Schwierigkeit, in Preßsachen den Anklagebeweis zu führen,

wenn objektiv der Tatbestand einer strafbaren Handlung in einer perio-

diseben Dmeksehrift enthalten ist, (und nur bei ihr habra wir über-

haupt die Einrichtung des verantwortlichen Bedaktenrs d. V.) aber

die Anonymität des Verfassers und die der Beobachtung sich ent-

ziehende Tätigkeit des Redakteurs nur schwer erkennen Iftfit, in

welcher Weise einzelne Personen an der Begehung der Tat beteiligt

sind, haben in allen Kulturländern ^zur Schaffung des verantwort-

lichen Redakteurs und zu gewissen Ausnahniebestinmiungen gegen-

über der periodischen Presse geführt, welche deu Zweck hatten, die

durch die Öffentlichkeit und Verbreitung der TagespresiK besonders

gefährlichen Straftaten der Presse nicht mangels eines erkennbaren

1) VgL Stadtliagen. Beichtagsrede Tom 6. Februar 1901.

2) Ilcino. Xotwendige Befonnen im Strafredit SosialiBtiache Uonatshefte,

1901, S. 243ff.
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16 1. Obobmikxb

Täters ungestraft zu lassen." ') Während nun unser heutiges Gesetz

den verantwortlichen liedakteur packt, weil es den wahren Sünder

nicht fassen kann, verlangen die Sozialdemokraten im Interesse der

Meinungsfreiheit, daß man den verantwortlichen Eedakteur packe,

damit der wahre Sflnder nicht bestraft werde. Haftet der Bedakteur

jetzt gewissermafien sabsidiär, so soll er haften allem und primir

(als Bnals). ISiisperrani; eines andeien Menseben als dea yemnt-

. wortlicben Redakteurs für einen Artikel strafbaren InbaJtS) weil man
diesen anderen für den Tftter hält, Zengnisawang n. dgl. mnß nach

dieser Forderung entfallen.

Femer verlangt die Sozialdemokratie, daß der Beginn der Ver-

jSbmng eines Prefidelikts von der ersten Verbreitnng der Druoksebrift

an geieebnet werde. ^ In scharfer Weise wendet sich die Sozial-

demokratie gegen die Auffassung, die in der Nenanflage einer Dmck-
schrift dne neue selbständige Tat sieht (so Schwarze, v. liszt,

Delins, Appelins) und naefa der demnach der Redakteur, der wegen

dieser Schrift schon einmal fkeigesprochen worden isl^ noch einmal

Yor die Schranken des Gerichts geladen werden kann.

Diese Wünsche und Gedanken der Sozialdemokratie bähen vor

allem zu folgendem sozialdemokratischen Gesetzentwurf bezüglich der

Abänderung des Reichsgesetzes über die Presse geführt

Artikel 1. Der Absatz 2 des § 20 des Beiohsgesetzee über die

Presse vom 7. Mai 1874 erhält folgende Fassung:

Ist die Druckschrift eine periodische, so ist d&c auf der Druck-

schrift angegebene verantwortliche Hedakteur als Täter zu bestrafen,

wenn er nicht den Nachweis führt, daß er nicht der Täter ist.

Artikel 2. In das Reichsgesetz über die Presse vom 7. Mai

1874 ist folg'cnder Paraicraph einzufügen.

§ 21 a. Ist iin Iniande durch rcchtskräftiiros Urteil festgestellt

worden, daß der Inhalt einer Druckschrift nicht den Tatbestand einer

strafbaren Handlung enthält, so kann auf denselben Inhalt eine Ver-

urteilung wegen Herstellung oder Verbreitung einer Druckschrift auch

nicht in anderen Fällen und nicht unter dem Gesichtspunkt anderer

bestehender Strafgesetze begründet werden, diese Wirkung haben

auch Urteile, welche vor Inkrafttreten dieses Gesetzes erlassen wor-

den sind.

Artikel 3. Der § 22 des Reichsgeaetzes über die Presse vom
7. Mai 1S74 erhält folgende Fassung:

I i I>ie .srnitrechtlichca Nebcnfresctjze, hcrau?gegeben von Stengieiil. 3. Anfl.«

Jicrliu lyo;!. Erläutoriing 1 zu § 20 des PreUgeaetzes. b. öl 9.

2) Gt'uaucrcs s. Art. '6 des Entwurfs.
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Die KStrafverfolgung derjenigen Verbrcclien und Vergehen, welche

durch die Verbreitung oder den Versucli der Verbreitung von Druck-

schriften strafbaren Inhalts begangen werden, sowif aller dem Zwecke

der Verbreitung dienenden Vorbereitungshandlungen, welche auf

Grund des Inhalts der Druckschrift den Tatljesiand eines Verbrechens

oder Vergehens erfüllen, und derjenigen sonstigen Vergehen, welche

in diesem Gesetze mit Strafe bedroht sind, verjährt in 6 Monaten.

Die Verjährung beginnt:

1. Bei den mit der Herstellung des Inhalts der Druckschrift l)e-

schäftigen Personen (z. B. Verfasser, Herausgeber, Redakteur) mit

dem Zeitpunkte, in welchem mit ihrer Zustimmung die Druckschrift

veröffentlicht wird, und wenn ihre Zustimmung zu dem Zeitpunkte

der VerSffentlidiiiiig nicht festzastellen ist, mit dem Zeitpunkte, in

wdobem sie das Manuskript zam Zwecke der Vei9ffoBflichung aus
'

äeai Hinden gegeben hab»,

2. beim Drucker mit der Vollendung des Dmoka»

3. beim Verleger nnd Verbreiter mit der ersten von ihm vorge-

nommenen Verbreitangshandlung.

Artikel 4. In das Beiohsgeseta Über die Presse vom 7. Hai
ist folgender Paragrapb einzuschieben;

I 29 a. Begründet der Inhalt einer im Inland erschienenen Dmck-
sohrift den Tatbestand einer strafbaren Handlung, so ist zur Straf-

verfolgung ausschließlich das Gericht des Ortes zust&ndig, welcher

der Sitz des auf der Druckschrift angegebenen Verlags ist, oder wenn
die Dmckschnft eine solche Angabe nicht enthält, das Gericht des

Ortes, an welchem sie gedruckt ist.

Artikel 5. Das Gesetz tritt mit seiner Verkfindignng in Kraft. ')

Ebenso sind natürlich die Sozialdemokraten für Abschaffung der

Msuestätsbeleidigungspaiagrapben. Die Miyestfitsbeleidigung soll wie

eine gewShnliche Beleidigung behandelt w^en, insbesondere soll nicht

auf jede Denunziation hin voigegangen werden, sondern nur auf An-

trag des beleidigten Fürsten, und § 193 Anwendung finden. Dieser

letzte Punkt liegt den Sozialdemokraten besonders am Herzen und

wurde von Bebel und Liebknecht bd der Begründung des folgen-

den sozialdemokratischen Antrags von 1895/96 eindringlich betont

unter Hinweis auf die bekannten Beden unseres Kaisers gegen die

Sozialdemokratie.

1) AuaftUurlicfa b^^rOndet diesen Entwurf: Heine. Notwendige Beformen
im Prearecht. Soz. Moaateschr., 1901, 8. 243 ff.

2) Vgl. dijo BeicfafttagssiUung vom 12. Mai 1897. S. auch Haaaes Referat

a. a. 0. S. 3B1.

Aiohiv für Kriminalanthropologie. 31. Bd. 2
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18 I. Obobmiker

Antrag.

§ 1. Die Pangnphen 95, 97, 99 und 101 des Strafgeaetebuches

sind angehoben.

f 2. Das Gesetz tritt am Tage seiner Verkfindnng in Kraft

In letzter Zeit hat die Soziaidemolnalie in ihren WOnaehen betr.

die Hegelung der Hi^estitsbeleidigiingen eine kleine Schwenkung ge-

macht Bei der Beratung über den nenen Entwurf des Gesetzes fiber

MigestStsbeleidigung, mit dem die Sozialdemokratie recht nnznfrieden

ist, hat sie sich scharf gegen das Erfordernis der Einholung der

Genehmigung zur Verfolgung der Hajestfttsbeleidigung durch die

Justizbehörde ausgesprochen. >) Die hierbei von ihr geäufierten Be-

fürchtungen (Tgl. Anm. 134) treffen aber — rieUeicht sogar in ver-

stärktem Maße — auch für das Antragserfordemis zu.^

Weiter tritt die Sozialdemokratie für die Aufhebung des Gottes-

ISsterungsparagrapben (StG.B. § 166) ein.') — Nur solange man
glaubte, daß Gott an der unschuldigen Gesellschaft die ihm von dem
einzelnen angetane Schmach furchtbar räche, nur solange man den

gotteslisterlichen Gedanken hegte, dafi der allmächtige Gott Sach-

walter für sich hinieden brauche, hatte die Bestrafung der Gottee-

lästemng Berechtigung. Aber auch ans dem Grunde, daß der Gottea-

lästemngspaiagraph ein reines Tendenzgesetz ist, ist erTcrfehlt Der
Gotteslästerer will nicht Gott lästern. Ist er doch von dessen Nicht-

existens überzeugt! Nicht einmal den dolus eventualis hat er zu einer

solchen Schmähung. Denn wer könnte Gott lästern, wenn er auch

1) S. Heiiie^s Hcichstaf^srede vum Ti. N()\cmber 190T. „Aber ich muH dot-h

aagen, wenn mau hier die Verfolgungen abhängig machen will von der Ge-

nehmigung der JoBtizbehörde, so befSrehte Ich, daß dieser und jener Richter,

wenn die Akten anfangen mit der Genehmigung der obersten Justizbehörde sor
Strafverfolgung, doch violleicht nicht das Rnckprrat haben könnte, freizusprechen,

daU er das, w as nur Genehmigung ist, auflassea könnte, als wäre es ein Wunsch
der Verurteilung."

2) Dabm übersehe idi den prakdBeben Unterschied swisehen Antrags- und
Genehmignngaerfordemie nicht, der darin besteht, daß in manchen FWen, in

denen ein Antrag nicht gestellt werden würde, die Gmehmig^un^' nicht versagt

werden wird. Dieser T^iitcrschied kann doch aber nur bei der Frage nach An-
trags- oder Genehmigungserfordernis in Betracht gezogen weiden.

3) Für die Geeduohte des GottesUsterungsparagraphen vgl. Lehn: Der
QottesUsterungsparagraph im Deutsciien Reiehsetralgeeetsbneh. Die Zukunft

1877/78. Lehn verlangt Aufhebung des § 166 oder wenigstens Bestrafung als

Übertretung. Dnscircn hat L. den oben von mir aufgedeckten Charakter des

(les. tzrs als TeiideiizgeseU nicht erkannt. Im übrigen hat sich in Preußen auch

ein i'iurrertag (1907) für Aufhebung des § 166 ausgesprochen.
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Dur an die Möglichkeit seines Seins glaubte? Nein! Nur die An-

sdianniig des anderen Uber Gott, dessen Weltansobaaung, will der

JMenx TerilBhfHch maeben. D^e tiefste Henensflbeneugung, das

Höebste^ was der Menseb besitzt, zu sebmftben, ist ein robes und ge-

meines Unterfangen, — wenn man auch flber die Fhige der Straf-

barkeit desselben streiten ksnn. Darin aber, daß der Paragraph 166

nnr eine Weltamsobannng sobtttzt, zeigt sieb m. £. der Charakter

des Gesetzes als Tendenzgesets.

Ebenso ist der Sozialdemokratie der $ 130 ein Dom im Ange,

„dieses Honstrnm^ nach Mehrings Worten.')

Mit der Forderung der politischen Freiheit fOr die Arbeiteiklasse

geht Hand in Hand die Foiderang der wirtscbaftlioben Freiheit der

Arbeiterklasse. Um diese zn erringen, ist einerseits: „Straflosigkeit

der Bestrebungen auf Verbesserung der Lebenslage der Arbeiterklasse"

(Hebung des Arbeiterstandes dureh eigene Kraft) und andrerseits

„Schutz der Arbeitskraft gegen Ausbeutung'' (Staatshilfe gegen

weitere Unterdrückung, Verelendung) „Erweiterung desNotstandsrecbts^'

erforderlich.

Der erste Punkt : „Straflosigkeit der Bestrebungen auf Verbesserung

der Lebenslage der Arbeiterklasse'' enthält vor allem das Verlange

nach unbeschränkter Gewährung des Koalitionsrechts. Hierüber exi-

stiert eine umfaugreiche sozialistische Literatur. Das ist auch weiter

kein Wunder! Denn nach sozialdemokratischer Anschauuriii: ermög-

lichen die Arbeiterkoalitionen allein eine Hebung, eine Entwicklung

des Arbeiterstandes; sie sollen die bürgerliche Ordnung ans den

Angeln heben. Melir als einmal haben es die sozialdeniokratiscben

Führer im Eeiclistjii^e ausgesprochen, daß die deutsche Arbeiterschaft

die ganze Soziaireforin für Vereins- und Versammlungsfreiheit, für

ein den heutigen Anforderungen entsprechendes Koalitionsrecht hin-

geben würde. 2) So charakterisieren denn auch nach Heinemann')

die die Koalitionsfreiheit der Arbeiter sichernden Bestiuiuiungen am
besten den das Gesetz beherrschenden Geist.

Nun ist ja unseren Arbeitern in § 152 Gew. 0. das Koalitions-

recht gewährt, in § 153 Gew. 0. dagegen etwas eingeschränkt wor-

1) Vgl. über § Idu: Mehrm^. Geacbichte der deutschen Sozialdemokratie.

Bd. 2 8b 369. — DaB die Sosialdemokntie mit unserer Regelung des Hoehvwnta
mcbt eiBventanden ist, Texatebt ddi von selbst Doeh kaan auf diesen Pniikt

hier nidit näher eingegangen werden.

2) Vgl. Schröder. Veroinsgesetz und posiÜTe Tfitagkeit Somaiistiacbe

Monatshefte. 1907, Bd. 2 S. 509 ff.

8) Hugo Heinemann. Der österreichische Strafgesetzentwurf, a. a. 0. S. 878.

2*
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den. § 153 sollte bewirken, daß das KoaUtionBreeht nicht znm
Koalitionflswang amarte, daß brutaler Terroriamus ge^en die nnorga^

nisierten Arbeiter verhindert werde. *) Zn diesem Zweek bedroht § 153

sogar solche Handinngen mit Strafe, die nicht mit Strafe belegt wer-

den, wenn sie zn anderen Zwecken als znr Begründung nnd Auf-

reohterhaltang einer Koalition vorgenommen werden und läßt seine

Strafandrohnngen nnr gdten, „sofern nach dem aligememen Straf-

gesetz nicht eine bfirtere Strafe eintritt'^ Dies hat Professor Bren-

tano veranUißt, den § 153 Gew. 0. eine juristische Anomalie zu

nennen. — Aus dem geschilderten Gedankengang des Gesetzes her-

aus muß man in dem Satze (§ 153): ^Wer andere durch Anwendung
körperlicher Gewalt . . . bestimmt oder zn bestimmen versucht . . .

unter ,,andere'' nnr Kollegen verstehen. Tut man, wie z. B. das

Beichegericht, dies nicht, so kommt man zn üngeheaerlichkeiten, so

gerSt man auf eine schiefe Ebene, bei der es keinen Halt mehr gibt

Eine Drohung im Sinn dos Reichsgerichts ist auch die Ankündigung

eines Streiks Die Arbeiter in einem solchen Fall aus § 153 be-

strafen, heißt § 102 illusorisch machen. "^) Unverstiindlicli sind die

Ausführungen des Reichsgerichts: „Seine Tragweite (§ 152) geht nicht

weiter, als diejenigen bei Erlaß der Gewerbeordnung partikiilnrrecht-

lich bestehenden Verbote und Strafbcstimmiingen zu beseitigen und

für die Zukunft auszuschließen, welche gegen die in 152 bezeich-

neten Verabredungen und Vereinigungen als solche, bestanden." *) —
Die Arbeiterkoalitionen als solche haben übei'haupt keine Bedeutung.

1) Hugo ileini'iu.imi. Zur Behandlung der btroik vergehen. S. ,,Die

Walimebmuug berechtigter luteressen bildet mithia ein latbestandsmerkiual des

§ 158 Gew.O." — Hehriog a. *. 0., U, S. 270 SnBert aldi folgfndennaßon ttbw

§158 Gew.O.: „Nicht nnr wurde den IBndUchen Arbatem da» Koalitionareeht

vorenthalten, sondern auch ein besonderer Sti-afparagraph eingefügt, der den so-

gciKiiinlcii Torrorismns strcikeinlor Arbeiter bändigen sollte und kauts.Lliiiknrtig

genug ubgofalit war, um bi>i einem nur geringen Aufwände des bösen Willens,

über den die Polizei allemal verfügt, jede proletarische Lohnbewegung zu lähmen."

2) Hngo üeinomann. Znr Bdiandlong der Str^kvergehen in der deatsdieii

Gesetzgebung und Rechtsprechung. Festschrift der An%välte des KainmorgerichtB

tür Herrn (ieheimrat Wilkc. s. lölff. „Den § 1.'».^ ;iiif »las \'erliältiiis von Ar-

beiter z\x Arbeitgeber beziehen, heißt also in Walnheit die Teilnalunc am Streik

überhaupt unter Strafe stellen."* Ebenso Hugo llenienianu. Der Schutz der Ar«

beitswilligeu. Die Nation. 1890, No. 28 and No. 24. VgL aadi v. Liut a. a. 0.

(1908) S. 858. Nenerdings haben Gerichte dies anch «mgesehen, vgl. den

„Vorwärts" vom 17. Dezember 1907. ^Gerichts-Zeitung'".

H) l'ntscheidunfrcn des Reichsgerichts in Strafsachen. Bd. 21 S. 120. Über

die Geschichte des Koalitiousrcchts vgl. Ilciucmanu a. a. 0. und Schippel. Zur

Geschichte des Koalitionsrecbts. Nene Zeit 17. Jahiigang. No. 29, 30, 31, 32.
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Nur als Mittel zam Zweek, nur ats Waffe, nnd zwar nach Anscban-

ung der Sozialdemolaraftie» als die wuchtigste und schärfste Waffe des

Arbeitnehmers gegen den Arbeitgeber kann die Koalition Wert haben.

Nicht als Koalition als solche welcher Verein klangt denn UbOT>

hanpt die Rechtsfähigkeit als Verein als solcher — war diese ver-

boten, sondern weil sie als Mittel in der Hand der Arbeiter gefähr-

lich werden konnte. Als man daher Koalitionsfreiheit gewährte, hat

man notwendigerwetse den Arbeitend sugestaaden, sich zu dem Zwecke,

besaere Arbeitsbedingungen zu erlangen, zusammentun zu dürfen, hat

man die Koalition als Mittel der Arbeiter im wirtschaftlichen Kampf
anerkannt. Die Lebenberechtigiin^- wurde der Koalition gesichert. Der

Koalition zurufen: „I.ebe, aber wirke nicht", heiüt: ,,Sei, und sei doch

uiclit". heißt: ..Ich dulde dich, aber erst mußt du dein Wesen also

dich selbst aufgeben."

Das Ziel des Zusaninienschlusses der Arbeiterschaff ist aber Er-

langung höherer Löhne und kürzerer Arbeitszeit. Das Krichsgericht

nennt dieses Streben ein Streben nach rechtswidrigem N erniögeiis-

vorteil, indem es als rechtswidrig den Vermögensvorteil betrachtet,

auf den man einen rechtlich veri'olgliaren Ans})rnch nicht hat. Da
man weiter unter Drohung jede .\ndrohung eines Übels versteht'),

so hat man dem Erpresserparagraphen (§ St.G.B.j eine unge-

heure Ausdehnung gegeben. Der Angestellte, der seinem Chef mit

der Kündigung droht, wenn er ihm nicht Gehaltsaufbesserung zu-

sichert, ist ein Erpresser, der Käufer, der eine Ware nur dann kaufen

will, wenn der Verkäufer nicht den Preis mindert, ist ein Erpresser.

Tatsächlich hat man Streikfübrer, die dem Unternehmer mit Arbeits-

einstellung drohten, wenn er ihre, resp. ihrer Kollegen Forderungen

nicht erfüllte, aus § 253 St6.B. bestiaft.'') — Nun beruht aber der

GeschSfiBverkehr im wesentliehen auf Ausbeutung der Zwangslage

(nicht Notlage!) eines anderen. Man zwingt den Vertragsgegner zur

Annahme eines Vertrags, indem man ihm ein Obel androht, d. h. vor

Augen stellt, was die Folge seiner Wdgemng sein würde. Dieses

Vorgehen unter Strafe stellen, heißt die gesetzlich gewährleistete

Handelsfreiheit yemichten. Die Drohung der Arbaterschaft, in den

Ausstand einzutreten, wenn ihre Foiderungen nicht erfüllt werden,

als rechtswidrig auffassen, beißt praktisch nichts anderes als den Ar-

1) Vgl. K.G. Bd. 21, S. 1 IT/US.

2) Genaueres s. llaases Referat a. a. n. S. Sfilft. rroLokull des Partcitafjs

zu Halle. Punkt b. Die Stelluug der Partei zu Streiks und Boykotts. Über

diese Becfatsin«chimg ISßt rieh anch ProfesBor Frank in der vergleichenden Dar*

Bteilnng des dentadien und auelBndiscfaen Stnifreehts Bd. 6 S. 93 sehr hart aus.
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beitem das Koalitionsrecht durch Bicbterspruch entziehen. Denn, um
uns einmal ä la hauteur des principes zu stellen, die Wirksamkeit

der Koalition besteht eben in dem Druck, den sie auf den Arbeit-

geber in wirtschaftlicher ReziehuriL'- aiisü])t, besteht darin, daß sie ihn

wirtschaftlich ruinieren kann, wenn er ihr nicht nachpbt. Ihr Wesen

ist also die Nötigung, die Erpressunp:. Die Koalition mit § 153

Gew.-O. oder § 253 St.G.B. erdrosseln wollen, heißt also die Koa-

lition durch ihre Idee umhrinf^en. — § 253 ist also bei Arbeits-

einstellung nicht anwendbar, da infolge von § 152 Gew.-O. die Wider-

rechtlichkeit fehlt.

Kun sagt aber das Reichsgericht: „Zur Droiiung gehört der Wille,

durch Ankündigung eines L'l)eis und durch die hierdurch in dem an-

deren erregte Furcht ihrer Verwirklichung einen Zwang auf dessen

Willen auszuüben. Wesentlich verschieden davon ist die Aufstellung

einer Vertragsposition/* — Eine bloße Aufstellung einer Vertrags-

position um ihrer selbst willen, wird wohl im Leben sehr selten sein.

Diese wird wohl viehnthr meistens eine Drohung im Sinne des

Reichsgerichts sein. Sonst hätte sie ja gar keinen Sinn. Soll doch

der Gegner durch sie zu einem Handeln veranlaßt werden I Dabei

bleibt die Form der Ankündigung für die Erpressung ganz ohne Be-

lang. Nur das angedrohte Übel selbst, die va Tage tretende Ent-

scbiedenheit kann bei der FrtLge nach der Drohnng nnd ihrer Wider-

rechtlichkeit in Betracht gezogen werden. Die Form der Änkfindi-

gnng könnte vielleicht zuweilen die Entschiedenheit des Erpressers

zeigen, sonst aber hdchstens eine Beleidigungsklage rechtfertigen.

Gmndfalsch ist es also, wenn das Reichsgericht '(im 21. Bd. S. 114)

das höhnende Betragen der Arbeiter heranzieht

Der springende Punkt bei der Erpressung ist demnach m. E.

folgender. Die Widerrecbtlichkeit des VermögensTorteils fehlt, wenn
das Mittel zur Erreichung des Vermögensvorteils nicht widerrechtlich

ist. Die Drohung als Mittel zur Erreichung des Vermögensvorteils

ist nicht widerrechtlich, wenn das angedrohte Übel nicht widerrecht-

lich ist. Dieses Übel wiederum ist nicht widerrechtlieh, wenn seine

ZufOgnng durch die Handlungsfreiheit, die fttr die Arbeiter durch

Gewährung des Koalitionsrechts auf gemeinsame Arbeitseinstellung etc.

erweitert ist, erlaubt ist. ')

neine und die Sozialdemokraten sind der Ansicht, daß de lege

ferenda das Problem der Erpressung nur zu lösen ist nach Analogie

1) Wann positiv ein Übel widerrechtlich und ffir die Erpressung In Betracht

kommend ist, soll unten S. 2S gesagt werden.
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des Wucberpara^^raplien. i'§ 302 e St.G.B.) Nach ihnen sollen Er-

pressungen nur dann bestraft werden, wenn sie Vorteile verschaffen

wollen, die sich nicht mehr als Clefcenleiatung für eine Leistung, son-

dern als völlig rechtlose Bereicherun}:^ charakterisieren.'

Dagegen bin ich der Ansicht, daß nur durch eine scharfe Schei-

dung zwischen Wucher, der bereits die Notlage voraussetzt, und Er-

pressung, die die Notlage erst schafft, etwas erreicht werden kann.

Die Verschiedenheit des Mittels, des Vorgehens bei beiden Delikten

drückt den Verbrechen ihr charakteristisches Gepräge auf. Nur dann

liegt m. £. eine Erpressung vor, wenn das Mittel zur Erreichung des

VermSgensvartato ein yertragsfremdes, ein nicht den Grundsätzen des

wirtschalUiehen Lebens, d. h. der ilmbeiitang der wirtschaft-
lichen (Gegensatz Tielleicht: sosialen) Lage entDomoienes ist Ob
MißrerhSltnis zwischen Leistung und Gegenleistung besteht, ist gleich-

g&ltig. Der Wucher dagegen stellt sich dar als eine Verzerrung des

VertzBges, eine Überspannung wirtschaftlicber Grundsätze. Insofern

steckt m. «E. auch in der Entscheidung des Beichogericbts Bd* 21

S. I14ff.y die zwtscben Drobung und Aufetellnng einer Vartrags-

Position unterscbeideti ein richtiger Kern.

Ober die Folgen der heutigen Seebtsprechnng äußert sieb Heine ^)

folgendermafien: ,,So bat man es dabin gebracht, daß Arbeiter, die

sieb vor Verurtdlung schützen wollen, genötigt sind, jede Verhand-

lung, die zur Beilegung der Differenzen führen könnte, zu vermeiden

und stets ohne weiteres die Arbeit niederzulegen/

In eine Sackgasse hat sich m. E. Heine mit der Behauptung

verrannt, daß, wenn Leistung und Gegenleistung äquivalent sind, von

1) Icli imilj OS mir leider vorsa^jcii, die oben anpedouteten Gedanken weiter

zu entwickelü und zu voller Klurheii zu briugcn. ISur eiuige Beispiele, die die

Situation erhellea und, wie ich glaabe, die Heioeachen AnBchaunngen ins Wanken
briogen können, mögen hier Fiats finden. Erpresser ist m. E. derjenige, der

einen Unternehmer zwingt, ihn gegen mäßiges Gehalt anzusrellen, widrigenfalls

er ein von dein Unternehmer bej^^!in<renes Verbrechen der Weit kundtun \\ prdo;

£rpres6cr ist der Krämer, der einen zwingt, eine Ware zu einem angemeääeuea

Preise za kaufen, widrif^falla er eine sittiidie Veifehlung des üdk Weigernden

eröffentlicheo werde; Erpresser ist dagegen nicht der notwendig gebrauchte

Angestellte, der in der Hochkonjunktur unter Androhung der Kündigung den

Chof zu einem aiifjorordciitlich hohen, übermäßigen (iehalt zwingt. Dasselbe gilt

aucii für Androhung der sofortigen Arbcitjicinsteilung. liier würde vielleicht

Wucher — der allerdings in dieseui 1 all nicht strafbar ist — >'ürlicgeD.

2) Hehie. Eoalitionsrecbt und Eipressnng. Archiv fflr soziale GeseCagebnng

und Statistik. 1903, S. 5S0ff. Im fibrigen stehen auch die meisten burgferlichon

Parteien auf dein Stindpunkt, daß die Hec)it:'prechung In diesem Paukt auf dem
falschen W^e ist, s. auch Uoine a. 0. Ö. 590.
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einem VeniiögeDsvorteil nicht die Kode sein kann. Der An^a'stellte,

der keine Anstellung: bekoinnien kann und schließlich von einem

Kaufmann eine solche erpreßt i s. Anm. 2 B. 23) erlangt doch einen Ver-

mögensvorteil. Ohne auf die anderen Bedenken einzu^a4ien, die

Heines Auffassung: erwecken muß, glaube ich, daß es eine unhalt-

bare Voraussetzung Heines ist, Arbeitskraft als Vermögen anzusehen.

Diese Voraussetzung muß Heine in unserem Beispiel machen, wenn

er nicht sein Prinzip aufgeben will. Nur umgekehrt läßt sich sein

Satz halten, daß nämlich, wenn Leistung und Gegenleistung äqui-

valent sind (objektiv) kein Vermögensnachteil vorliegen kann.

Ebenso ist nach sozialdemokiatiscber Meinung § 152 II außer-

eidentlicb reformbedürftig, da er den Bedflrfniasen des modernen Wirtp

sohaftslebens in keiner Weise Rechunng trägt Besonders abhold ist

er dem Abscbluß von Tarifverträgen. 0
Der Boykott ist in Beziehung anf Strafbarkeit nach denselben

Grundsätzen zu bebandeln wie der Streik.^ Er ist nur eines der

Mittel der Arbeiterschaft in ihrem Kampf und nach sozialdemokratischer

Anschauung durch die gewäbrte Koalitionsfreiheit grundsätzlich

erhuibt

Nach diesen Erörterungen wird wOhl der sozialdemokratiscbe

Antrag zu § 152 6ew.-0. von 1899/1900, der am t. Dezember 1899
.

im Reichstag besprochen und abgelehnt wurde, YoUstandig Ter>

stSndlich sein.

Antrag Albrecht und Genossen.

152 der Gewerbeordnung erhält folgende Fassung:

Personen, welche gegen Vergütung die I^istung von Diensten

oder die Herstellung von Werken unternehmen, haben das Recht,

Vereinigungen zu bilden oder Verabredungen zu treffen, die eine

Einwirkung auf Arl)eits-. Gehalts- oder Iiohnverhältnisse für die Teil-

nehmer otler für dritte l)ezwecken.

Dies gilt insbesondere für Gewerbetreibende, Beamte, x\ngestellte

und Arbeiter des Meiches, Staates, der Gemeinden und öffentlich

1) Hehring;, a. a. 0. II 8. 270, nennt $ 152n ein gOnatiges Vonecht fOr

Scliwai-zbeiue. Vlm- § 1Ö2 ninl Tarifveiti ;i-r vgl. Robort Schmidt. Die Vertrag»«

Politik der Gewerkschaften. Sozialistisdie Monat^lM-ftc PtOT, Bd. I S. HM.

•Ii Vau- l'ra.i^o dis Boykotts vgl. Ileinemann. Dir Sirafbarkeit des HuykottS

nacli gclteiulem Keichsrectit. Sozialpolitisches Zeutialblatt 1894. Protokoll des

Parteitags zu Halle. Punkt 8. Die Sozialdemoicratie verurteilt seharf die Yer*

hSngnng des Boykotts über eine Person, weil dies^c einer anderen Partd oder

Reli^onsgemein^chaft angehört, vgl insbesondere die Rede Molkenbohis auf dem

Partntag zu Halle.
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recbtlicber Kor]>orationcn . sowie für deren Reehnuni;- ^•efnlirte wirt-

schaftliche Betriebe, Handiun^rsircbilfen, Uewcrbcgehilfen, Lehriinge,

Tagelöhner, Heiniarbeiter, JlntisinduHtrielle, Gesinde, ^of^änlre^, Land-

arbeiter, Forstarbeiter, In.stleute. Kinliej;er, Seeleute und von \'it-

einigungen und Verabredungen, welche die Wahrnehmung von

Berufsinteressen, die Erlangung günstiger Lohn- und Arbeits-

bedingungen durch Einstellung der Arbtnt oder dunh Entlassung

der Arbeiter, sowie die Unterstützung Arbeitsloser und Uiltsbedürftiger

bezwecken.

Jedem Teilnehmer steht der Küektritt von solchen Vereinigungen

und Verul)r«_'dungen frei, und es findet aus letzteren weder Klage

noch Einrede statt.

Alle entgegenstehenden Verbote und Strafbestinimungen sind

aufgehoben.

Hinter § 152 der Gewerbeordnung werden folgende Paragraphen

eingeschaltet

§ 152a. Veidnigiingen nnd Versammlungen der im $ 152 ge-

nannten Art unterliegen nicht den Uindesgeeetzlichen Bestimmungen

Uber das Versammlungs- Vereins- nnd Versichernngswesen. Ins-

besondere dflrfen solche Vereinigungen mit anderen in Verbin-

dnng treten (dieser Wunsch ist inzwischen erfüllt) nnd Versamm-

Inngen veranstalten nnd in denselben zur Förderung der im § 152

gedachten Zwecke politische Gegenstände erörtern und auf die Ver-

sammlung und Gesetzgebung einzuwirken versuchen.

§§ l&2b. Aufforderungen zur Förderung der in den §§ 252 und

152a aufgeführten Zwecke oder Unternehmungen, Geldsammlungeu,

welche diesen Zwecken oder Unternehmungen dienen, Mitteilungen und
Erkundigungen, welche dieselben betreffen, die Verbreitung oder Ver-

teilung von Druckschriften, welche diem Zwecken dienen, sind jeder-

mann gegenflber zulässig und unterliegen känen landesgesetzlicben Be-

stimmungen, dürfen auch nicht als grober Unfug oder als Verletzung

der Bestimmungen über Sonntagsruhe erachtet werden.

Der Aufenthalt auf öffentlic Im n IMiitzen, Straßen und in anderen

öffentlicl r Orten zum Zwecke solcher Aufforderungen, Mitteibm^ren

oder Erkundigungen darf nur untersagt werden, wenn durch den

Aufenthalt der Tatbestand der in den Paragraphen 115, 116, 123—125,

127 St-G.-B. gedachten Handlungen erfüllt wird.

§ 152c. Das Verlangen, einen Arbeitsvertrag zu schließen, andere

in Arbeit zu nehmen, andere Arbeitsbedingungen, insbes. höhere Löhne,

kürzere Arbeitszeit zu gewähren, oder bestimmte Bedingungen als

Voraussetzungen für Fortsetzung oder Aufnahme der Arbeit zu er-
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füllen, sowie das Verlangen einer Wohltätigkcitsanstalt, einer öffentlich

rechtlichen Korporation oder einer politischen, gewerblichen oder

gemeinnützigen Vereinigung eine Zuwendung zu machen, ist nicht

als rechtswidrig und der dadnreh erstrebte TermOgeiisrort^l nudit als

reditswidriger im Sinne irgend eines Gesetsea zu ecaohteii,

§ 152 d. Eän Arbeitgeber oder Stellvertreter eines solchen, der sich

mit onem anderen Arbeitgeber oder dessen SteUvertreter Teiabredet

oder vereinigt, Arbeitetn deshalb, weil sie an den in den §§ 152 und
152a der Gewwbeordnung genannten Vereinigungen, Yenammlungea,

Geldsammlungen, Aufforderungen, Mitteilungen od^ Erkundigungen

teilgenommen haben, ihr ferneres Fortkommen oder die Arbeits-

gelegenheit zu erschweren, sie nicht in Arbeit zu. nehmen oder sie

aus der Arbeit zu entlassen, wird mit Gefilngnis bis zu 3 Monaten

bestraii^ sofern nicht nach dem Strafgesetz eine höhere Strafe

eintritt

Der Versuch ist strafbar/

Aber das Gesetz soll nach den Wfinschen der Sozialdemokraten

die Arbeiter nicht nur gewähren lassen in ihrem Kampf gegen die

Unternehmer, es soll vielmehr auch da, wo die Not am größten ist

zugunsten der Arbeiter eingreifen: ^Schutz der Arbeitskraft gegen

Ausbeutung". Vor allem verlangt die Sozialdemokratie hier harte

Bestrafung derjenigen, welche die Arbeiterschutzgesetze mißachten. 9

Weiter wird gefordert, daß der Arbeitswucher hart geahndet

werde. Wir bestrafen nach § 302 e St.-G.-B., der 1893 dem Straf-

gesetzbuch eingefügt wurde, den Arbeitswiieher nur, wenn er gewohn

-

heits- und gewerbsmäßig betrieben wird. Diese Voraussetzung soll

fallen. So führte schon bei der Beratung des Wucherparagraphen im

Reichstag Stadthagen aus:^)

„So gut, wie Sie wünschen, daß bei ?)e\vucherung eines Offiziers,

der einmal in die Hände des Wucherers gefallen ist. trotzdem Strafe

eintreten soll, so sehr wünsche ich, daß durch Aufnahme dieser Be-

stiminun«; im § 302 e auch der nicht gewohnheits- und gewerbs-

mäßige, sondern nur der einnudige Hewucherer des Arbeiters — der

Fall wird allerdings selten sein — gefaßt wird".

Die Stellung der Sozialdemokratie zu dem Arbeitswucher über-

hau[)t und zu § 302 e St.-G.-B. insbesondere gibt am besten der

Fraktionsbericht von Singer im Jahre 1893 wieder:

1) Vgl. Heinemanii. Entwurf zu einem achweizeriscfacn Strafgesetzbuch.

Sozialpolitisches Zentralblatt 3. Jahrg. No. C, 7, Siirsky. Sozinidemokratiftcbe

Raudbemerkunffcn u. s. w. a. a. 0. Nene Zeit. 26. Jahrg. S. 71 ff,

2) Reichstagssitzuug vom 14. April ] >>U3.
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„Die sozialdemokratische Fraktion erkennt in dem Kredit- und

Sachwucher nur eine in den bestehenden Rechts- und Ervcerhs-

zuständen begründete Erscheinung, Das herrschende System vollzielit

durch die Besten fninf,' notwendiger Lebensmittel Taj; für Tag die

Auswucherung (?) der Volksklassen. Die auf der prn atka|)italistischen

Ausbeutung begründeten Produktionsweise äußert sich als eine Be-

wucherung der menschlichen Arbeitskraft und ist genau ebenso

unsittlich und verwerflich wie der gewönliche Geldwuclier. Unser

Standpunkt dem Gesetz gegenüber ist in der Kommissions- und

Plenarberatung sehr eingehend begründet worden. Wir haben dem

Gesetz zugestimmt, obwohl wir die Hoffnung auf eine Gesundung

der einschlägigen Verhältnisse nicht teilen. Die vorgenommene Er-

gänzung bedeutet Jedoch unstreitig eine Verbesserung des bestehenden

Eecbtszustandes, und aus diesem Grunde konnten wir dem Gesetze

unsere Zustimmung nicht versagen^.')

Aus diesen A\'ortcn sehen wir, wie wenig scharf das Problem

des Arbeitswuchers von der Sozialdemokratie gefaßt ist. Bewucherung

durch Besteaerung, Bewueherang der Arbeitskraft, Geldwucber werden

gleichwertig nebeneiiiaiider gestellt Es ist nim m. £. gfinzlich

unrichtig, Kredit ond Arbeitswncher auf eine Stufe zu stellen. Die

Vorbedingung des Wuchers ist die Hilflosigkeit des einen Teils und

die Übermacht des anderen Tdls. Dieses Verhältnis der Kontrahenten

ist im Kreditrerkehr nur ausnahmsweise, beim Eingehen von Arbeits-

vertiSgen dagegen regelmäßig gegeben. Ob ein Mißverhältnis zwischen

Leistung und Gegenleistung vorliegt, entscheidet der Verkehr. So
kann die Bestrafung des Wuchers nie dazu führen, das Verkehni-

übliche abzuändern, sondern immer nur dazu, alles auf das Verkehrs-

flbliche, Normale zu bringen. Er kann also insbesondere nicht dazu

fuhren, die LShne im allgemdnen zu erhöhen. Andererseits erhellt

daraus, daß bei zunehmender Konzentration der Industrie, \m der

ja die nämliche Tendenz der Gleichmacherei, det Anpassung an die

Norm zum Durebbruch kommt, die Frage nach der Bestrafung des

Arbeitswuchers immer geringere Bedeutung erlangen muß.

1) Vgl. über das Gesetz von 1S98: HdnemanD. Der österreichische Straf-

gesetzentwnrf a. a. 0. S. S91. «Die verwerflichste Art des Wuchers also, der

gegen die firmsten Teile der Bevölkerung, liegt auf dem (iobiete des Arbeits-

veitrages. Die deutsrho Wucliergcsetznovelle vom Jahre Ibi».'» hat, um Iiier Ab-

hülfe zu schaffen, einen bedeutenden Schritt nach vorwärts getan und sich dem

vom Ausschuß ab m ungeheuerlich angesehenen Ziel, daß man den Absdilttfi

aller neneo, uqiter Ausbentung der Notlage geschlossenen und nur fflr einen der

Vertragsteile bedrQckenden Vertifige unter Strafe stellen könne, recht bedeutend

genShert.*^
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Während (k'iniuicli der Kreditwucher sich vom Kreditgeschäft

qualitativ und (juantitativ unterscheidet, unterst luidet sich der

wucherische Arbeitsvertrag^ vom jj^ewöhnlichen nur quantitativ, wie

wir gesehen haben. Welche Aussichten das für die ßechtsprechung

Über Aibeitswucher bietet, ist ohne weiteres, ersichtlich. Gerade

hier ist der Angeklagte der Willkür des Bi<^terB im bOehBten

Maße preisgaben.

Bmiu kommt die Sohwierigkeit der Wertbestimmnng b^ quali-

fizierter Arbeit, die sich schwer in die Fessel des Verkehrsfiblichen

schlagen läßt, die Verschiedenheit des Werts, den eine Arbeit für

versehiedene Personen haben kann etc. Man mnß also mit dem Ver-

langen nach Strafbarkeit des Arbeitswnchers recht vorsichtig sdn.

Man beherzige die Worte von y. Bor, die dieser den Abgeordneten

bei der Beratung der WuchemoTelle zurief: „Sie sehen also, indem

Sie das Gesetz annebmeni bringen Sie einen großen Teil der sozialen

Frage vor das kleine und enge Forum des Strafrichters.*^

M5gticb, daß einmal ein allen diesen Bedenken -Rechnung tni^[;en-

des Wuohergesetz gefunden wird. Unser heutiges Wuchergesetz ist

m. £. verfehlt, und auch von sozialdemokratischer Seite ist mir kein

befriedigender Vorschlag bekannt

Eine andere Art des Wuchers, nämlich die durch Vereinbarung

einer übermäßigen Konventionalstrafe, ist dagegren wohl faßlich. Ob
aber hier eine strafrechtliche Verfolgung angebracht ist, ist m. £.

sehr zweifelhaft.

Nicht unbedenklich ist es, nur die Arbeitgeber, nie die Arbeiter

wegen Wuchers zu belangen. Es können sehr wohl Fälle vor-

kommen, in denen die Arbeiter sich einen übermäßigen Lohn von

dem Arbeitgeber, der sich in einer XothiL'»' befindet, versprechen lassen.-)

Was dem einen recht ist, ist dem anderen billigl Dagegen spricht

sieb Heinemann scharf aus: M

„Aber noch einmal und nicht scharf {;enu|; sei betont, daß alle

sich gegen den Arbeitsvvucher richtenden Vorschriften für jeden, der

nicht die Ausbeutung des Arbeiters für das unveräußerliche Recht

des ünternehniers ansieht, so hin^e indi.skutabel sind, als nicht eine

Fassung gefunden ist, welche klar ausdrückt, daß die Wuchergesetz-

gebung nicht zum Schutze des MächtigeQ, soudern zugunsten der

Schwachen geschaffen ist."

1) Rdohstagsrcde vom 14. April ISOH.

2) Beispiele s. auch Ihm lieinf Koalirionsrccbt U. S. V. a. a. 0., Er bezeichnet

diese H.III <i Inneren ullenlings als Erpressuii'^cii.

3) lieiücmauu. Der östeir. SttafgescUeiitwurf u. s. w. a. a. ü. S. 392.
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Sind dies nach Anschauung der Sozialdemokratie die Zielpunkte

der Strafrechtsreform, so ist die Sozialdemokratie weiter der Ansicht,

daß die Reform, wenn sie wahrhaft durchgreifend sein soll, nicht ein

Partikulairecht für einzelne Arheiterkate^orien oder Arbeiter eines

Bundesstaats sein darf, sondern alle Arbeiter des Deutschen Reiches

umfassen muß. So kommt sie zu der Forderung: (A. IV).

„Aufhebuni; des Landesstrafrechts'' rder landesgesetzlichen Forst-

und Felddiebstahlgesetze,') der Ausnahmegesetze gegen Landarbeiter

und Gesinde.**)

Diese Forderungen bedürfen wohl keiner \y eiteren Erörterung.

Über sie existiert eine große sozialdemokratische Literatur. "^j Auch

die Reichstagsverhandlungcn bieten unerschöpfliche Fund'rruhen von

Material bezügl. dieses Punktes, besonders die Reden Stadthagens,

des sozialdemokratischen N'orkämpfers der Landarbeiter und des Ge-

sindes. Nicht der Reichstag, wohl aber die Regierungen sperren

sich mit aller Entschiedenheit gegen diese Forderung, sodaß ihre

Durchführung in naher Zeit wenig aussicbtsvoU ist. Interessant

dürfte die Mitteilung des Beschlusses des Reichstages vom U. MSrz

1897 sein: „Die verbfindeten Regierangen zu ersnehen, dem Bekshs-

tage baldigst einen Gesetzentwurf Totzulegen, wodurdi die Rechts-

verhältnisse zwiBohen den land- und forstwiitBcbaftliehen Arbeiten,

sowie dem Gesinde einerseits und deren Arbeitgebern andrerseits

reicfasrecbttieb ger^lt werden." Der Bundesrat teilte darauf mil^

daß er beschlossen habe, der Resolution keine Folge zu geben.

Um noch weiter die landesgesetzliche Kompetenz, insbes. die der

Verwaltung einzuengen, fordert die Sozialdemokratie: „Reichsgesetz-

liehe Regelung des Polizeistrafreehts unter genauer Begrenzung der

Polizeibefugnisse und Eindämmung der Polizeiwillkür." Ob diese

Forderung in den Rahmen der Wünsche auf dem Gebiete des Straf-

rechts hinemgehört, ob nicht vielmehr damit eine unglückliehe Ver.

quiokungYon Justiz und Vorwaltungsrecht gegeben ist, kann mit Fug be-

zweifelt werden. Möge Marx für die Zweifler reden: „Die Polizei-

Strafe ist der Ausweg für eine Tat, welche Umstände zu einer

äußeren Unordnung stempeln, ohne daß sie eine Verletzung der ewigen (!)

Rechtsordnung wäre.**

Eine sehr große Macht ist dem Polizeirecht in Beziehung auf

1) Vgl. Marx: Aas dem Nachlaß n. s. w. a. a. 0. Debatten über das Holz-

dieb8tahl@<^esctz.

2) S. vor allem: Vorliaudlim^-on <lis ci>ti'ii Pi ( nfonTriiTcs der soziaklcmo-

kratiscben Paitei und der sozialdcuioki atischeu 1 lunenkuiifcreuz in Mannheiiu.
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Vagabondeo, Bettler, Obdachloee eiogeitiimt Hier iat die (polizeiliche)

KebeoBtmiey das Arbatshan^ in Wahrheit die Hauptstrafe.

Für diese Kranken nnd Elenden, die von den aoziaien Verhllt-

niasen erdrttekt nnd yerniehtet worden sind, kennt unser Beeht —
wie die Sozialdemokraten meinen — kein Kitleid. Nieht Strafen

helfen ihnen nnd gegen sie. Daher fordert die Sozialdemokratie

„Abschaffung der Strafen wegen Bettelns, Landstreichens, Nicht-

beschaffung eines Obdachs."^) Beschaffung von Arbeit oder Unter-

stützung bei Arbeitslosigkeit sind nach ihr die einzigen Heilmittel.

Diesen Gedanken hat vor allem Molkenbuhr mit Entschiedenheit Ter-

treten. Er schreibt^): „Außerdem geht aber der Gesellschaft die

Arbeitskraft von Hunderttausenden von Arbeitswilligen verloren, weil

es an Einrichtungen fehlt, sie auch während einer Krisis nutzbar zu

machra. Die Kreiizzeitunt^ weiß freilich kein besseres Mittd als eine

gransame Yerfol^^uni^' des Betteins. In einem Artikel vom 14. De-

zember vorigen Jahres über die Bettelplage und ihre Bekämpfung
weist sie auf Belgien hin, das drakonische Strafen gegen die Bettler ver-

hängt. Das entspricht zwar der brutalen Politik der Rücksichtslosig-

keit, die bei den Kreuzzeitung:srittern auf allen Gebieten üblich

ist. ändert aber an den Ursachen und damit auch an den Folgen der

Arbeitslosigkeit nichts/' Und nachdem er die Mö«rlichkeit einer

Arbeitslosenunterstützung erwogen hat, komiiit Molkenhulir zu dem
Schluß: „Eine wirksame Arheitslosenunterbtützunj^^ wird den grüßten

Teil der VVanderbettelei beseitigen und diese Ausgaben in Wegfall

bringen. Auch die Zahl der Ei^t ntuinsverbrechen würde zurück-

gehen und dadurch an Gerichts- und Gefängniskosten ;,^»'si)rirt werden."

Denn auch die Eigentumsverbrechen erwachsen nach .sozial-

demokratischer Anschauung zum grüßten Teil aus wirtschaftlicher

Xot und niiisscn daher milder bestraft werden als heute. Mit der

grüßten Eütschit-denhi'it treten die Sozialdeniokratt n insbes. gegen die

Vorscliläge auf, nach denen bei der Strafgesetzreform der Rückfall

bei den Eigentumsdelikten eine härtere Bestrafung erfahren soll.^J

Ebenso spricht sich ^Sursky gegen Einführung der Verdacbtsstrafen

1) Vgl. dagegen ikineniann. Entwurf zu einem schweizerischen Strafgeseu-

buch a. a. 0. £r wirft dem Entwurf vor, gegen Landstreicher zu milde zu sein;

NSberes Anm. 58.

2) Molkenbuhr. Zur FVage der Arbeitslosenvcrsichemng. Nene Zeit.

20. Jnhr^'nng, Bd. l S. 533 ff., 8. aoch Molkenbuhcs BeiehBtagBnde Tom 15. Ok-
tober 19ü2.

3J Vgl. Heiuc. Zur Kefonu des ätrafrechtä a. a. 0. S. 31 und äuisky Sozial-

demokrtdecbe Bandbemerkmigeii a. s. w. a. a. 0. & 95.
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für den Diebstahl nach dem Muster des englischen „burglary", des

erschwerten Hausfriedensbruches, aus.

Es darf schließlich nicht zugrelassen werden, daß die Ausübung

eines gesetzlich gewiihrleisteten Rechts von der Polizeiwiiikür abliän^n«:

gemacht wird. Das ist nach Meinung der Sozialdemokraten der Fall

bei dem Becht auf Streikpostensteben, das sich als ein Ausfluß des

Koalitionsrechts darstellt. Dadurch aber ist nach der Behauptung

Stsctthagons^) „das Beeilt des 8treikpoBteiiBteheii% welebes gese^icb

ganntiert ist» tatsSdblieli nahezu Yemiobtet" Daher lautet eine der

Forderungen der Sozialdemokratie (A IV): ,Anerkennung des Bechts

auf Streikpostenetehen.**

Die KrGnnng der sosialdemokratiflehen Fordemngen bildet das

Verlangen nach einem einhntliehen Arbeitsreoht nnd einem Obergericht,

einem gemeinsamen Gericht letzter Instanz, ffir alle Sachen» die sich

anf das Arbeitsverhiltnis beziehen.^)

1) V^l. Stadthagens Rcichstagsrcdc vom 24. Februar 1906, 8. anch: Heine-

maim. Streikposten, i^oziale Praxis. 12. Jalirg. No. 9.

2) Vgl. die Keicbsta^redeu ätadthagens vom 2. März 1904 and vom 4. Fe*

bntur 1901. Diese Forderung wuxde anpifioffUdi nur für das Ziviliecht aufgestellt
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Ein Fall von beabsichtigtem Schwestermorde,

Mit^toilt ron

Dr. mecU W. Hammer, Berliu.

Daß Gdatesknoke die eig:enen nächsten Verwandten beschuldigen,

flie wollten sie aus dem Wege räumen, ist eine alltägliche Erschei-

nung. In der Regel wird derartigen Anschuldigungen kein Gewicht bei-

gelegt. Sie werden meist als Wahnvorstellungen leichthin abgetan.

Folgender Brief, für dessen Echtheil ich bürge, mahnt auch in

diesem Punkte gericbtsärztlicber Begutachtung zur allergrößten

Vorsicht:

Ort, Datum.

Euer Wohlgeboren!

Icli mache mich so frei und ersuche Sie freundlich, mir nach-

stehende Bitte zu erfüllen. Meine Schwester ist bereits durch zwei

Jahre zerrüttet im Nervensvstem Sie (hat) vorif!:es Jnhr von Ihnen

eine Zeit gedoctert, es wurde aucli davon besser, wir waren sehr

zufrieden. Doch aber hatte meine Schwester ein Liebesverhältnis

durch zirka 10 Jahre was ihr Hursclie war, verlies sie vor 1 Jahren,

seitdem gieng es nicht mehr, niitlcrweile erlitt sie eine Verkühlung

was mit half. Dieses hat sie so weit herab gemacht, daß sie ganz

abgedort ist. Im Herbste aber gieng es wieder von Stufe zu Stufe

herab, unser Bitten zu Ihr nutzte nichts, sie ärgerte sich Tag u.

Nacht, sie redete nicht, mochte nicht essen, schlafen auch sehr

schlecht. Dies fort, bis sie sicli am . . . fvor 7 Monaten) zum

festen I^ger machte. Den ganzen Winter liatte sie den Krampf,

lies ihr kein GHed in liuli. wir wußten manchmal nicht lebte sie,

oder war sie tod. Durcli vim-n Im'Sik'Ii unseres Districtarztes wurde

uns aiii;t'raten, die Kranke ins Krankenhaus zu geben, dies haben,

wir gethan, dort ist sie aber sehr unruhig gewesen, wir glaubten,

weil sie in eine Zelle ganz allein war, es sei ihr bange um uns,

80 haben wir sie zn Hans genommen. Das Doctomrteil ist (:) geiates

krank. Nnn haben wir sie bei nns, so geht es gar nichl^ da mnß

^ ij . .-Lo Ly Google
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Wache sein, sie redet alles untornander. greift sogur nach Waffen

und will schlaij^t n. Der Doetor spricht besser wird sie nicht mehr,

nun ersuche ich Sie bittend Güti*;ster Herr Doctor, um Ml-Jizih für

meine Schwester, geben Sie Ihr zum Schlafen, damit sie zur Ruhe

kommt für immer, daß sie von Ihren schweren Leiden erlöset wird,

denn nur im Jenseits wird sie Buhe finden, denn Besserung ist

so keine mehr, sie l«ingt den liebbsber nieht aus dem Kopfe; so

1^ icli nochmals die teure Bitte an Sie, für meiner Schwester

schweres Leiden ins Mittel zu treten, damit wir sie nicht der Lnen-

anstalt Übergeben dürfen, und bei uns Buhe findet Denn wir

sind nur arme Leute^ erhalten aber wegen unser Bissel

kein Armzeugni% so würden wir um unser Bissel Hab auch

noch kommen. Den Brief gebe ich auf der Bahn auf. Das Geld

(on einem Taler) sende ich mit der Post, kommt einige Stunden

später, den die Bahn haben wir aber keine Post Nochmalige Bitte

le^e ich an Sie, um Medizin, und daß sie nicht nach — (Namen
der Irrenanstalt) kommt, daß sie lieber bei uns einschläft

Ihrer ^Mündlichkeit mit größter Bitte entgegensehend

seichne ich: „

Ein irrenärztliches Gutachten soll sich nicht auf Aussagen von

Verwandten stützen, sondern auf Beobachtungen über den Geistes-

zustand während des Anstaltaufenthaltes. Absonderliche Gedanken

sind nicht eher als krankhaft zu bezeichnen, als bis auch jede ent-

fernte Möglichkeit ausgeschlossen werden kann, d&ß der zu Unter-

suchende nicht doch auf richtige Beobachtungen sich stützt.

Hier läge — hei Außeraclitlassung dieser Vorsichtsmaßregel —
die rStfahr der Verkennung der Kranken als einer Hysterischen mit

Verfolgungs w a Ii M vor. Hei der nicht geringen Zahl von jahre-

langen EinsjKTruugen angeblich Geisteskranker, die von späteren

Gutachtern für nicht geisteskrank im Sinne des Gesetzes erklärt

und schließlich in Freiheit gesetzt wurden, schien nur die Veröffent-

lichung vorliegenden Briefes nicht nur rein wissenschaftlich wertvoll

zu sein, zumal der behandelnde Aizt mit nur die Therzeugung ver-

tritt, daß selbst hier das Vertrauen des Hilfesuchenden nicht durch

Anzeige bei der Staatsanwaltschaft getäuscht werden durfte.

AnihlT flir binlitdiBtbRifolosi«» 81. Bl. 3
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Die Entstehung; des AsyJrechts. ')

Von

£rich Bogowaki, Gnescn.

Das Recht einer Gemeinschaft rankt sich an ihrer Gesanitkultur

empor, wie der Efeu an einem Säulenbau. Jeder Rechtssatz ist ein

Eftuschüßlini;. Erst wenn die einzelne Säule auf^a-richtot dasteht,

vermag der Efeuschößling: an ihr enjporzuklimmen. Erst wenn ein

Kulturzweig entstanden ist, vermag sich zu seinem Schutz ein Rechts-

satz zu bilden. Erst mußte die Erzeugung von elektrischer Kraft er-

funden und angewandt sein, erat durfte an der elektrisdien Kraft

straffrei ein „DiebstabP yerübt werden; dann erst erging das Straf-

gesetz fiber die Entziehung von elektrischer Arbeit Daß vollends m
Gewohnheitsreeht sieb nur fQr bereits bestehende Knitnrzweige bilden

kann, liegt in seinem Begriff begründet.

Nur selten gibt es weitschauende Gesetzbildner , deren Blick

Jahrzehnte der Zukunft und ihre werdende Neukultur durcheilt. Sie

sind die einzigen, die Gesetze für noch nngeborene Kultncformen

geben könnten : Das Autorrecht an dem Inhalt der phonographischen

Phitte^ das Recht also, das z. B. der Komponist an seiner Schöpfung

bat, wenn er sie, statt sie in Noten zu kleiden, vom Phonog:raphen

niederschreiben läßt, — dieses Recht hat Kohler schon zehn Jahre

Tor der PIrfinduni? der phonographischen Platte entwickelt.

Die Regel aber ist, daß der neue Rechtssatz sich eine Zeit

später erst bildet als die neue Kulturerscheinun^^ Resonders dent-

lieb erkennt man dies bei dem P^ntstehen der ersten Hechtseinrich-

tungen einer ursprünglichen Rechtsgemeinschaft, eines Naturvolks.

Nur ganz wenig Rechtsgüter hat ein Naturvolk zu schützen, vor

allem nur Leib und Leben. Und diese Rerhtsi,4iter schützt das

Naturvolk durch das Recht der Vergeltung, durch das Recht der

Rache. Doch dieses Recht ist kein autochthon menschHches Recht,

ist keine Erfindung gerade des Menscliengeistes. Das Naturvolk hat

1) Die Abhandlniig ])Ciuht auf einoni Vortrag, der vor kurzt m im König-

lichen K.iiiumaU&üäciieü SemiDar der Friedrich'WilhelmB-Universitat zu Berlin

(I^rektor: H«rr Oebdraer Justisrat Professor Dr. IVanz y. Liszt) gehalten wurde.
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das Recht der Kache vielmehr mit den meisten lebenden Geschöpfen

gemein, mit der Löwin, der man ihr Junges geraubt hat, wie mit

dem gestörten Bienenschwarm. Wo die Rache des „Wilden", des

Sohnes des Naturvolks, den Schuldigen nicht erreicht, wendet sie sich

gegen des Täters Bruder, gegen seinen Sohn oder Neffen, je nach-

dem Vater- oder Mutterrecht herrscht, — gegen seine Sippe. Oder

aber, wenn der Schuldige Sippengenoß ist, verliert er bei manchen

Vdlkem seine Bechte als Genoß und wird in die Wildnis binaus-

geja^ bis er ein anderes Volk trifft, das etwa ihn aufnimmt

Zum ersten Male wurde in einem Natnnrolk der Becbtssats

der Bache durchbrochen , als ein Bftcher als erster gebindert wnrde^

Bache sn nehmen; zum ersten Male wurde der Becbtssatz der Fried-

loslegung in seinen Wirkungen yereitelt, als ein I^edloser als erster

im fremden Stamm au^nommen wurde. Der erste Fall eines A^ls
war damit gegeben, das sich nunmehr durch gewohnbeitsmSßige

Übung zum Asylrecht entwickeln sollte. Den Begriff des Asylrechts

kennen wir bereits aus unseren Knabenjabren, wenn wir mit heißen

Wangen unserm Freund, dem weißen LSwenjiger, in die Wfiste

folgten und ihn dort plötzlich von einer feindlichen Beduinenschar

angegriffen sahen. Schon war sein Pferd tQdlich getroffen unter ihm

zusammengebrochen. Schon sprengten die Feinde mit dem Flinten^

kolben ausholend heran. Da blitzt ein Hoffaiungsstrabl im Aug des

Jägers auf. Er stürzt dem Vordersten der Angreifer entgegen, erfaßt

sein Gewand und ruft ihm zu ,,ich stelF mich unter deinen Schutz*^

— und der Beduine muß ihn finsteren Blicks, aber mit freundlichem

Wort gegen seine eigenen Stammesgenossen verteidigen.

Da w\t nicht in der Lage sind, das Entstehen eines Asylrechts

persönlich zu beobachten, müssen wir uns dieses Entstehen aus be*

stehenden Asylrechten heraus zu entwickeln suchen. Wir werden

zu dieser Rekonstruktion die Asylrechte der heutigen Naturvölker

verwerten, weil dies die einfachsten Asvlreehte sind, die wir kennen.

Berichte über Asylrechte der Naturvölker finden wir bei fast allen

reisenden Wissenschaftlern, von denen Naturvölker besucht wurden.

Gesammelt und j^^esichtet hat diese Berichte der bekannte Mitarbeiter

dieses xVrchivs A. Hell w ig, der durch Kohlers rechtsvergleichende

Arbeiten angeregt, als erster ein „Asylrecht der Naturvölker" ge-

schrieben hat. Ihm gebührt auch daü Verdienst, als erster das Asyl-

recht eingeteilt zu haben in Verbrecherasyl, Fremdenasyl und Sklaven-

asyl: Verbrecherasylrecht ist der Schutz, der einem verbrecherischen

Stammesgenossen unter bestimmten Umständen vom eigenen Volk

gewährt werden muß; Fremdenasylrecht ist der Schutz, der dem
8*
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sonst rechtlosen Fremden unter bestimmten Umständen vom fremde
Volk, Yom FeindesYolk zuteil werden muß; das Sklaveoasyl schütrt

4m ettthmfenai Sklavea vor sdnam frfiheren Herrn.

BesondeiB rein erhaltene l^pen des Asylreohti liefern, im Gegen-

satz zu Amerika, Anstnüien, Afrika und Polynesien, weil zn den

dortigen Natnrrdlkern der Wöfie Ina in 'die jüngsten Zeiten zumeist

nur vereinzelt gelangt ist, die Völker selbst jedoch einander nur

wenig beeinflußt haben; denn tdla leben aie hordenweise Uber un-

geheure Flftchen zerstreut, teils sind winzige Inseln ihre Hamat, die

nur Mlten ein IVemder besucht Wenn trotzdem ihre Asylrechte sich

yerhäitnismSßig gleichartig ausgebildet haben, so ist dies in det

relativ gleichen Hdhe ihrer ttbrigen Gesamtkultnr begr&ndet.

Die Rekonstruktion der Balstehuog des A^lreehts, die wir uns

zur Aufgabe gemacht haben, ist ein fest vermessenes Beginnen, da

das von der Wissenschaft gesammelte Material noch lückenhaft iflt

und Fehler im Aufbau eines Systems gerade im Gebiet der vot-

gleichi nden BechtswisBenscbaft und der ' Ecclitsphilosophie überaus

häufig begangen werdCtt. Doch stflrzt der Turm, den wir bauen

wollen, auch teilweise zusammen, so stand er doch eine kurze Zeit

und gab dem Auge ein vic lieicht einig^maßen anschauliches Bild

von diesem so entl^ienen Kechtsinsätut

Wir n^men nun den Faden wiedor auf, den wir bei der

Literaturangabe verliefen. Es gab in jedem Naturvolk eine Zeit, wo
ein Asylrecht noch nicht vorhanden war, sondern Rache (gegen den

Sippei^^enos^' H vielleiclit Friedloslegung) herrschte. Zu irgend einem

Zeitpunkt wurde dann ein Rächer als erster p:e}nndert, an einem

Verfolgten die berechtigte Rache zu nehmen. Mit Krfolg gehindert

konnte er nur werden durch etwas, das niächtii:;er war als sein auf

die Erreichung der Rache gerichteter Wille. Du ses Etwas konnte

entweder eine Tleninuingsvorstellung in der eiirenen P.syche des

RächerH sein, oder aber der Wille eines anderen Menschen, den wir

im folgenden mit Asylgewährer bezeichnen wollen. Doch vorerst

sei von dem Asylgewährer noch nicht die Rede. Betrachten wir

vielmehr, wie sich ein Asylgewohnheitsrecht entwickelt haben kann,

einzig und allein durch Hemmungsvorstellungen in dem eigenen

Innern des Rächers bedingt.

Solcher Iieninmngsvor.stellungen iiibt es mehrere Kategorien.

Zunächst die ethisch-ästhetischen lieuiniun^.s\ orstellungen, wie etwa

das Mitleid, das der Rächer mit den Verfolgten fühlt. Diese Gruppe

der Hemmungsvorstellungen scheint uns zum Hervorbringen eines

Asyl&rewohnheitBrechtB nicht geeignet zu sein, weil ethisch-ästhetische
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HenrnmogSTontelliuigeii, wie IGtleid, nicht in der Bnut jedes Bfichen

eines Volks lege weiden, sondern nnr bei verhältnismäßig wenig

Bäehero, und dies in so großen zeitlichen Zwischenräumen, so inter-

mittieiend also, daß anf ihrer fiasis an Gewohnheitsrecht nicht xn

entstehen Tennag.

Eine fernere Klasse der HemmungSYOrstellungen in der eigenen

Psyche des Bächers wäre die Klasse der materiellen Hemmnngsvor-

steÜnngen, wie etwa der Gedanke : ich töte den Verlolgten nicht, weil

er ein kräftiger Mann ist, den ich zum Sklaven gewinnen will; oder:

ich töte den Verfolgten nicht, weil ich ihn gefangen nehnien und nur

gegen schweres Lösegeld ausliefern will. Auch diese Gruppe scheint

zur Hervorbringung eines Asylsgewohnheitsrechts nicht g-eeignet zu

sein, weil die materiellen Henmningsvorstellungen zumeist niclit stark

genug sein werden, um das überaus mächtige Rachebedürfnis einzu-

dämmen, das den Wilden erfüllt. Wir brauchen ja nur einen Ver-

gleich zu ziehen zwischen dem Kachebedürfnis des gebildeten und

dem des ungebildeten Europäers, um uns ungefähr ein Bild von dem
furchtbaren Rachedurst machen zu können, den der Wilde fühlt.

Nachdem wir die ethisch-ästhetischen und die materiellen Hem-
mungsvorstellungen in der eigenen Psyche des Räcliers als unge-

eignet zum Asylbegründen ausgeschaltet haben, kommen wir zu emer

dritten Kategorie der Hemmungsvorstellungen, den religiös magischen.

Diese scheinen uns aelir wohl geeignet zur Begründung eines Ge-

wohnheitsrechts. Denn einmal treten sie nicht nur bei einzelnen

Volksgenossen auf, sondern leben in relativ ebeniiersflbL-n Intensität

in jedes einzelnen Seele. Zum anderen aber ist ihre Intensität bei

jedem einzelnen Stammesgenossen so groß, daß sie geeignet er-

scheinen, selbst das mächtigste Hachebedürfnis zu überwinden. £s

kann nun nicht unsere Aufgabe sein, einen Abriß etwa der Glaubens-

vontellnngen der V5lker zu geben, vielmehr mfissen wir nns darauf

besehiinken, awei religiöse Ideengänge der Völker m skizsieren,

welche uns ffir die Entstehung des Asylrechts von ganz besonderer

Bedeutung zu sein seheinen: einmal die Furcht vor Verzaubemngy

zum andern die Furcht vor den Toten.

Der Wilde ghuibt, daß jemand denn die Fähigkeit erlangt, ihn

zu vetzanhem, d. h. ihm mit Erfolg etwas Böses zu wünschen, z. B.

eine Krankheit oder den Tod, wenn der andere sich in den Besitz

eines Tdls der Ichporsönlichkeit des zu Verzaubernden gesetzt hat

Oder drastisch' gesprochen: A ghiubt, daß B ihn dann versanbem,

ihm dann mit Erfolg den Tod wflnschen könne, wenn B ein Büsehel

Haare des A in den HSnden hat Nach dem Vorstellungsvermögen
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mancher Völker genügt es auch, daß B den A vor der Verzauberung

berührt bat oder aber, daß B gegen A bestimmte Zauberworte aus-

spricht: Der entlaufene Aschatisklave (an der afrikanischen Gold-

küsto) vernias: es, irgend einen Herrn zu zwingen, ihn zum Sklaven

zu nehmen und dadurch vor seinem bisherigen Herrn zu schützen,

indem er dem neuen Herrn für den Weigerungsfall den Tod an-

wünschtJ)

Und der zweite religiös-magische Ideengang, weicher besonders

geeignet zum Begründen eines Asylnchts zu sein scheint, ist die

Furcht \ or den Toten. Allen Völkern der Erde gemein ist die Furcht

vor dem Tode. Bei den Naturvölkern gipfelt die Furcht vor dem
Tode in der Furcht vor den Toten. Jeder Tote hat die Macht,

jedem, dem er will, Schaden zuzufügen. Von dieser Macht wird der

Tote sicherlich Gebrauch machen, wenn er selbst von jemand ge-

kränkt« oder aber, wenn irgend einer seiner Angehörigen von jemand

verletzt wird. Ebenso wie für sdne Angehörigen, wird aber der

Tote aucb eintreten fOr alle, die sn ibm in ein gewisses Kontakts-

verhältnis getreten sind, etwa dadurch, daß sie sein Grab betraten.

Besonders gefürchtet wird natürlich der mächtige Tote, der schon

im Leben nach Bang und Macht in hervorragender Weise respektiert

wurde. Betrachten wir nun einmal folgenden Fall : Der Richer ve^

folgt einen Schuldigen. Dieser, in furchtbarer Angst, flieht blindlings

dahin und gelangt plötzlich anf das Grab emes mächtigen Hänpt*

lings. Bei klaren, nicht von Angst getrübten Sinnen wäre der Ver-

folgte niemals auf das Grab geflohen, weil seine Furcht vor der

Macht des Toten eine viel zu große ist Nun er aber einmal das

Grab berührt hat, ist er in ^n Kontaktsverhältnis zu dem Toten ge-

treten. Und dieser wird nun sicherlich jedem ein Leid zufügen, der

es wagen sollte, den Schuldigen mit Gewalt vom Grabe fortzureißen.

Der Bacher naht, er erkennt die veränderte Situation; die furchtbare

Angst vor der Macht des Toten, der ja nunmehr den Schuldigen

schützt, tiberwindet das gewaltige Bacbebedürfnis des Bachers. Er

steht von einer weiteren Verfolgung ab, wenigstens so lange, als sich

der Schuldige auf dem Grabe aufhält.

Fiu Präzedenzfall ist in) Volk geschaffen. Die Sache Bfwicht

sich herum. Das nächste Mal, wenn ein Schuldiger fliehen muß,

flüchtet er vielleicht bereits mit Absiebt auf das Grab des mächtigen

Toten. Ein Gewohnheitsrecht kann sich natürlich erst durch eine

lange Reihe solcher Einzelfälle entwickeln. Mit auf diesem Ideen-

gang beruht es, daß wir bei den heutigen Naturvölkern auf fast der

1) Po8t> »Afrik. Jurispradeuz*', I, S. 104, zitiert von Uellwig S. 93.
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ganzen Weit so ungemein häufig das Grab eines mSehtigen Häupt-

lings oder Priesters als Asylort finden. Wie man aber durob das

Betreten des Grabes mit dem Tot«n in Kontakt kommt | so erreicht

man nach der YorsteUong vieler VfUker dieselbe Wirkung, wenn man
Orte betritt, an denen sich der Tote zu seinen Lebzeiten lange auf-

gehalten bat: Der Palauinsulaner (von dessen Heimat unsere Karo-

linengruppe nach Westen abgeschlossen wird) fürchtet den ins

Häuptlingshaus geflüchteten Verbrecher zu töten; sonst käme der

Geist des toten Häuptlings über den Rächer.')

Im vorigen hal)pn wir zu schildern versucht, wie sich ein Asyl-

gewohnheitsrecht entwickeln konnte, einzig und allein bedingt durch

religiös-magische Hemniungsvorstellungen in der Psyche des Rächers.

Wir wollen nunmehr betrachten, wie ein Asylrecht zustande ge-

kommen sein kann, bedingt durch das Auftreten von Asylgewährern.

Wenn der Asylgewährer den Rächer mit Erfolg hindern wollte, an

einem Schuldigen die gerechte Kache zu nehmen, so mußte er mäch-

tiger sein, als der liächer. Diese größere Macht des Asylgewährers

konnte einmal beruhen auf der Anwendung von physischen Macht-

mitteln. wi<' sie etwa einem gewaltigen Häuptling durch seine Exe-

kutivuiittel zu ( ii hüte standen. Sie konnte aber auch beruhen auf

Anwendung von psychischen Zwanirsmittehi; denn solchen ist der

Wilde, wie wir es bei der Betrachtung der F urcht vor N'erzauberung

und der Furcht vor den Toten gesehen haben, in überaus hohem

Maße zugänglich. Namentlich die Priesterkaste verstand es mit

großem Geschick, solche Furchtvorsteliungen ihren Zwecken, in diesem

Falle dem Asylgewäbren, dienstbar zn machen: Die Priester Ton
Nen-Gntnea gewähren dem verfolgten Verbrecher in ihrem Tempel

ein Asyl. Sie drohen dem Papna-Neger, der das Asyl nicht achten

will, damit, daß seine Arme und Beine nach Verletzung des Asyl-

rechts «nschrumpfen würden.*^)

Ob der Asylgewährer selbst an das Begrttndetsein solcher Furcht-

vorstellungen glaubte oder davon fiberzengt war, daß sie unbegründet

seien, ob er also in unserm Falle annahm, daß dem Papua-Neger bei Vexw

letznng des Tempelasyls wirklich Arme und Beine einschrumpfen

würden, entzieht sich unserer Beurteilung. Als Voraussetzung für ein

Asylgewähren bedurften also die ersten Asylgewährer eines Volks

entweder phydscher Machtmittel oder des Vorbandenseins religiös-

1) Kubary in ;,Joui'nal des Museums Goduffruy, 1, 6. 201, zitiert vou

HeUwig S. 21.

2) Cbalmers and Wyadt GUI „Nen-Oainea* (antor. deatoohe Aug. 1886)

8. 156, xitiert von Hellwig S. 8.

Digitized by Google



40 Iii. Booowm

magischer Fnrchtvorstellungen im Volke. Dabei darf nicht überaehen

werden, daß die Maclitmittel, deren sich der trBte Asylgewährer eines

Volks zur Be^'ründun^^ eines Asyls bediente, andere sein konnten, als

die seiner Nachfolger im Asylgewähren. Der eine Iläuptling konnte

sehr wohl ein Asyl durch seine physischen Machtmittel begründet

haben, während sein Nachfolger zur Erhaltung des Asyls nur noch

psychische Zwangsmittel anzuwenden brauchte.

Bei jedem Volk lag natfiriich eine lange Spanne Zeit zwiwdieii

dem Auftreten des ersten AsylgewSbren und dem Zmtaiidekommea

eines Asylgewobnheitoreebte. Deim die Ausrottung der Idee der

SelbstveigeltaDg sti)0t auf höchst energische Hindemisse in der

nensehlichen Seele. Noch hento wird die Idee der Staatsstrafe als

Vergeltung von vielen hochgebildeten Männern yerfochten.

Von einem planyoH beabsichtigten Sohaffen eines Asylrechts kann

bei dem ersten Asylgewährer eines Natnrrolks nicht die Bede sein,

da sogar bei uns derartig weitbli<^ende Gesetsesbildner äofierst selten

sind. Das Asyhreoht eines Natnryolks oitwlekelte sich vielmehr als

Gewohnheitsrecht Ans der Reihe der Motive, welche den ersten

Asylgewährer eines Volks zu seinem Tun veranlaßten, ist also das

Motiv völlig auszuschalten, daß er ein Asyl einrichtete, um ein Ajyl-

recht zu schaffen. Die Arten dieser Motive können vielmehr nur

allgemein menschliche sein, wie wir sie auch in unserer Brost als

Antriebe unseres Tuns linden. Doch werden wir nicht vergessen,

daß der Mensch nie ans einem Motiv allein handelt, daß vielmehr

stets eine Summe von Motiven ihn zu seinem Tm bringt Wir

werden also nur dabin urteilen können, daß der eine Asylgewährer

mehr aus materiellen als aus ethischen Motiven, ein anderer mehr aas

religiösen als aus egoistischen gehandelt hat.

Das Motiv nun, welches am häufigsten und deutlichsten ins

Auge fällt, ist — wie für Naturvölker erklärlich — das materiell-

egoistische Motiv: Das ungemein verbreitete Asyl, welches dem Ver-

brecher des einen Stamms im feindlichen Volk gewährt wird, gehört

vor allem hierher. „Wer in dem mir feindlichen Stanmi gemordet

hat, der hat mir einen P>ind aus der Welt geschafft, ist also mein

Freund*^, so wäre der Gedankengang, der dieses Verbrecherasyl im

Feindesvolk — mithin ein Fremdenasyl — begründet. Zudem ist

jeder Stamm meist klein, und jeder neue Kämpfer, wenn auch Ver-

brecher im fremden Volk, ist willkonimen. Die Stämme der Hereros

z. B. verfolgen diese Taktik.') Wenn das Feindesvolk schon einen

1) Anderson „Reisen in Südwestafrika". Aua d. Schwed. von Lotse, 1858,

I, S. 247, zitiert von llellwig S. 28.
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Mann des fremden Stemmes derart gern bei sich aufniramt^ so wird

eine ganze Gruppe von Überläufern vollends mit offenen Armen
empfangen: Falls ein Häuptling der Palauinanlaner den Wünschen
seiner jungen Krieger nicht entgegenkommt, so zieht die junge Maon-
sobaft, als Klub organisiert, in den feindlichen Nachbarstaat.')

Auf überwiegend materiellen Motiven beruht auch das Fremden-

asyl, welchea b<nitp bereits von sehr vielen Völkern den Kriegs-

gefangenen währt wird, während der primäre Zustand der war,

daß jeder hesii'fite Feind niederi^emacht wurde. Typisch für das

Entstehen des Asyls für Kriegsgefangene ist Samoa, eine Gruppe von

Inseln, deren größte, Savaii, ungefähr den Klächenrauni von Lippe-

Detmold hat. Jede der Inseln hat einen Häniitling; diese alle aber

führen fast beständige Kämpfe um die Oberherrschaft über die Insel-

gruppe. Wenn der Sieger nun nach glückUcher Schlacht die ge-

fangenen Feinde niedermachte, so war ja gerade das, was er erreichen

wdllte. Ausdehnung seiner Macht, vereitelt. Deshalb wird heute Hab
iiiui Gut des besiegten Stamms vom Sieger eingezogen, die Frauen

der Besiegten werden unur die Sieger verteilt, die Besie^^ten selbst

werden zur Feldarbeit gezwungen. Ganz eigene materielle Motive

bringen den Samoaner aber auch in Friedenszeiten zum Fremden-

asyl: Bei Mißernten nnteniimmt er gern Reisen in benachbarte

Gegenden, anf Naohbarinselny um sieb dort, wo gute Ernte war,

wibxend der Zeit der Hungersnot in seinor Heimat, fib» Wuaer sn

halten. Deshalb ist es ihm lieb, dort Leute zu finden, die ihm selbst

für gastliehe Aufnahme yerpfliobtet sind.*)

Auf ihnlich hauptsHehlich egoistiseher Grundlage beruht das

Aity], welches fast alle Natnnrdlker heutzutage reisenden farbigen

Kautlenteu gewfthren, und das bei nicht allzu schleohten Erfahrungen

mit den wdßen HIndlem sogar auch diesen zuteil wird. Denn der

ganze Umsatz des fremden Kaufmanns gebt durch die Vermittlung

seines Beschfitsers, der meist der Häuptling ist, vor sich, sodaß

dieser stets bei der Gastlichkeit seinen Gewinn macht Von unserem

Bismaickarchipel bis zu den Usambaia in Zentralafirika finden wir

diese Art Asyl.^)

Allein der Sohn eines Naturvolks— der „Wilde"— wird nicht nur

von materiellen Motiven geleitet, er kann sehr wohl ein ethischer

Mensch sein und ethischer denken als mancher Materialist eines mo-

dernen Kulturvolks. Wir brauchen uns nur des Kanadiers von

]) Knbary a. a. 0. S. 2t7, siliert von Hellwigr S. 19.

i} Hellwig „Nachträge z. Asj'lrecht der Naturv.**

8) Rnpff „Rdse in Afrika", 1858, H, S. 126, zitiert von Uellwig S. 84.
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iSeume zu erinnern, ^der noch Euroi)ens übertünchte Höflichkeit

nicht kannte." Als man einen Palauinsulaner nach dem Grund des

Abkommens der Blutrache und dem Grund des Aufkommens des

Asylrechts fragrtc, da antwortete er: „Ist das nicht genug, daß ein

Mann tot istV Wenn dann auch die eine Mutter betrübt ist, so freut

sich doch das Iltrz der anderen, daß ihr Kind lebt. 1 alau ist

sparsam mit den Menschen.*) — Fürwahr ein völlig ethischer

Gedanke! Besonders ethische Motive zum Asylgewähren finden wir

bei VSlkem mit stark ausgeprägter ritterlicher Gesinnung : Die nord-

afrikanifloben Kabylen sind verpflichtet, jedem in Not befindlieben

Ehrenmann, selbst dem völlig fremden, beiznspringen. Jedem, der

anf eine Beleidigung mit einem Totschlag geantwortet hat, mn0 der

Kabjle also seinen Sebntz gewähren, nicht dagegen soll er einem

verfolgten habgierigen Diebe helfen.

Die ]frage, ob anch religiöse Motive die ersten Asylgewfthrer

zu ihrem Tnn veranlaßten, wird nnr f&r den Fall zn verneinen sein,

wo die Asylgewährer solche religiös-magischen Forehtvorstellnngen

Im Volke ausnutzten, von deren Unbegründetheit sie selbst über-

zeugt waren. Wo dies aber nicht der EsJl war, da werden sehr wohl
auch religiöse Motive die Asylgewährer geleitet haben. Zu erkennen

ist dies aus den Formalien, durch die in einem Volk die Wirkungen

eines Asylrecht b^ründet werden. Wollen wir diese Formalien recht

verstehen, so müssen wir uns mit dem des Näheren vertraut machen,

was wir im vorigen mit Kontaktsverbältuis zweier Personen bezeich-

neten, und was wiederum basiert auf der Anschauung des Wilden

von seiner Seele. Die Seele ist ihm nicht etwa, wie unsern Kindern,

ein fleischloser Engel, sondern eine Art unsiclitbaren Äthers, der be-

reits bei Lob/fiten des Menschen seine Umgebung, so seine Kleidung,

seine Speisen und sein Haus, miterfüllt. Je nachdem also nacli der

Anseliaunnc- eines Volks die Ansdeliiuui^'sfäbi|rkeit der menschlichen

Seele größer oder ir*'rinp:pr ist, wird bei dieseiii V'olk ein Asylrecht

schon auf weite Entiernung hin begründet oder erst bei nahem
physischem Kontakt. Es gibt also Völker, bei denen Asylrechts-

wirkungen bereits ausgelöst werden beim Betreten eines Dorfs, oder

erst beim Betreten der Hütte des Schützers, oder nur bei Kontakt

mit der Person des Schützers selbst. Einige Beispiele mögen dies

illustrieren.

Bei den Usambara gewährt der Häuptling ein Asyl, wenn er

I i Kuharv a. a. 0. S. 21 S. /iticrt von Hellwifr S. 20.

2) Iliinoteau ei Letoumeux „La Kabylie et loa coutumcs Kabyles", lU, S. 80,

zitieit vüu Uellwig S. 'H.
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vom Verbrecher physisch berührt worden ist') — Wenn es bei don

Bambaras (an der Westküste Afrikas) dorn bereits verurteilten Ver-

brecher selbst auf dem Richtplatz noch gelingt, den König mit seinem

Speichel zu treffen, so wird der Vti brocher frei.^) Wie sich die

Athenseele der Bambaras ihrem Speichel mitteilt, 80 erfüllt sie bei

manchen Völkern die Kleidung, selbst wenn diese von ihrem Träger

räumlich getrennt ist. Es ist dies bei dem Mantelasyl zu beobachten,

welches weit verbreitet ist, und für das als Beispiele die Kabylen

und, von diesen völlig unbeeinflußt und durch die ganze Breite des

Ozeans von ihnen j^otronnt , die Xeu-Seeliinder gelten mögen. Wo
das Mantelasyl herrscht, da hat jeder Krieger das Recht, in oder

nach der Schlacht einem Feind dadurch das Leben zu schenken, daß

der Schützer seinen Mantel über den Schützling wirft. Der Kontakt

zwischen der Seele des Schützers und der des Beschützten wird also

in dem Augenblick ausgelöst, wo der Mantel des Schützers den

Schützling berührt. Ebenso kann aber der Kontakt der beiden Seelen

auch erfolgen durch gemeinsam genossene Speisen. Schon im

14. Jahrhundert erzählt ein marokkanischer Reisender Ihn Batuta,

daß ein Fremdenasylrecht in Ostafrika (iann begründet wurde, wenn

(Tast und Wirt gemeinsam von denselben Speisen aßen.*,) Ich selbst

habe bei Arabern und Kabylen der nördlichen Sahara wiederholt ge-

funden, daß sie erst dann völlig offen und frei zu mir zu sprechen

wagten, wenn sie mir von ihren Speisen mitgeteilt hatten.

Bei vielen Völkern, z. B. den Fitschünsnlanem, erstreckt nch die

Seele des Stammesgenoas^ über sein ganzes Haus. Die Wirkungen

des Aflylrechta werden also mit dem Betreten des Hauses ausgelöst,

während der IVemde anOerbatb desselben erschlagen werden darf.

Ebenso wie die HUtte durchzieht die Seele des Wilden nach der Vor-

stellung vieler Völker seinen Giabhttgel und erfüllt denselben, sodaß

ein Eontakt mit dem Toten durch Betreten des Grabes ausgelöst

wird. Doch selbst von dem Grabhfigel aus kann die Seele des ver-

storbenen Häuptlings sich noch weiterhin ausdehnen: Bei den Kaffem

in Südafrika wird das Grab des toten Häuptlings ein Jahr lang von

zwei Kriegern bewacht Durch diesen langen Aufenthalt am Grab

1) Krapfr a. a. 0. S. 1S2, zitiert von HeUwig S. 33.

2) Raffenel nNoDveaa vogage danB le pays des nigres'^, S. 395, zitiert von

HeUwig S. VI.

3) Haiioicau a. a. 0. S. luS, zitiert von llellwi^' S. T't.

4) „Voyages Jbn Batoutah", texte arabe, acconipa^^u^ d'ane traduction par

C. DeMneiy et le Dr. B. R. Saaguinetti. iHeratug. v. d. Soci^ti Asiatiqae,

Paris 1858—&8), n, S. 191, zitiert von Hellwig 8. S6.

Digitized by Google



44 IIL Rogowski

des Häuptlings teilt sich die Seele dea Häuptlings niinnu hr auch den

Wächtern mit, und diese erlangen für sich und ihre Hütten ihr

L^benlang die Fähijrkeit, Asyl zu gewähren'.) Da nun bei fast allen

Völkern die KuUstilüLn, |die Tempel und Altäre, wenn solche schon

gebaut werden, über den Gräbern mächtiger Toten oder doch in

deren unmittelbarer Nähe errichtet worden sind, so erfüllt die Seele

des Toten auch die Kultstätte, und der Kontakt zwischen Schützling

und SohUfaser wird beim Betreten des Tempels ausgelöst. Deshalb

mnd die Tempel so fibeimiis hftnfig Aeylorte.

Dieser Kontakt also zwischen dem SeelenSther des Sobfttseis und
dem des Beschtttzten, dessen versobiedene Formen wir beobachtet haben,

erzeugt nach dem Vorstellungsvermögen vieler YSlker eine Art Ver-

wandtschaft; er ist den Völkern etwas Magisches und bereehtigt uns,

anf reügidse Motive der AsjIgewShrer za scblieSen.

Entsprechend dem Umstand, daß das Asybeoht d^ NatorvOlker

neben materiellen Motiven stark anf ethischen nnd reliffiOeen Antrieben

beruht^ sind seine Wirkungen vorwiegend gfinstige. Das Verbrecher-

asyl entzieht den Schuldigen während der Zeit unmittelbar nach der

Untat den Augen des BSchers» w&hrend der Zeit also^ in' der natur-

gemäß die Wut des Bäoheis am größten ist
* Bei vielen VQlkm ist

nämlich das Asylrecbt ein zeitlich begrenztes, so daß nach einiger

Frist der Bächer die Verfolgung des Schuldigen wieder aufnehmen

darf. Unterdes hat sich aber, wie es allgemein menschlich ist, die

eiste Wut des Rächers gelegt. Er wird nunmehr geneigter sein, als

am Tag der Tat, ein Sühngeld entgegen zu nehmen. Vor allem gilt

dies für Vergehen, die nicht anf Vorsatz, sondern auf Fahrlässigkeit

beruhen.

Diese gewaltige Bedeutung des Asylrechts, den Schuldigen gerade

während der ersten \V ut des Rächers aus dessen Augen zu entfernen,

hat bereits das Asylrecht des israelitischen Staates wohl erkannt. Es

gab dort 6 Schutzstädte, 3 diesseits des Jordans und 3 im Land

Kanaan. Dorthin floli der, der einen ander« !! fahrlässifr j:'et()tet hatte,

und durfte daselbst bis zum Tod des jeweils amtierenden Hohen-

priesters bleiben. Die Stelle der Schrift (5 Mose, 10) lautet: „Wenn
jemand mit seinem Nächsten in den Wald gin<re, Holz zu hauen, nnd

holte mit der Hand die Axt aus, das Holz abzubauen, und das Eisen

führe vom Stiel und tnife seinen Nächsten, daß er stürbe, der soll in

dieser Städte eine fliehen, daß er lebendig bliebe, auf dnß nicht der

Bluträcher dem Totschläger nachjage, weil sein Herz erhitzt ist."

1 ) Dohtic „Das KafTemlaud und seine Bewohner", ä. 23, zitiert von
ilellwig ä. ao.
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Das Verbrecherabyl bildet also eine wichtige Brücke zwischen

der Blutrache und der Friedloslcjirunir einerseits und der Kompositions-

strafe und Sta<ats8trafe andertTsi its. Im Gegensatz zum Recht der

liache, diis allen Lebewesen gemein ist, beruht das VerbrecUcrasyl-

recbt auf spezifisch menschUcber Gesinnung und Gesittung.

Das Fremdenasjirecht hebt Handel und Verkehr, somit die Ge-

BamtkaHnr. Das Asyirecht fär Kriegsgefangene yerringert das Blat*

vergießen, yeimeidet somit Ursachen für ntae Baebezüge. Daa
SklaT«naaylreoht endlich zwingt den Herrn zn relatiT guter Beliand*

lung der Sklaven, da diese sonst unter dem Schatz des Asjlreehts

znm beeseren Herrn enflanfen.

Schadoi stiftet ein Asylrecbt erst dann, wenn sich im Staat zwei

Maehlliktorea feindlich gegenttberstehen, Ton denen der eine ein

StaatBStmfreeht aosznbiklen beginnt, während der andere MachtEaktor

eiferstlchttg daa Steatsstrafrecht durch Asylgewfthren zu vereitehi

sucht Wir finden den iUl in dem christlichen Abessinien. Doit

muft der ESuag erbitterte Ausiieferungskimpfe um die Verbrecher

führen, die ihm der mit dem Adel Tcrbündete Klerus durch A^l-

gewäbren vorentfafilt^) Dadurch , daß in den Flilien der erstarkten

Zentialgewalt das miN^tige Staatsoberhaupt sich über das Asylrecht

hinwegsetzt, es verletzt und wieder verletzt, wird es in diesem Volk

allmählich illusorisch und verschwindet schließlich völlig.

WlUir^d wir im vorigen die Entstehung des Asylrechts zu

zeichnen suchten, zeigt uns die Weltkulturgeschichte die Entwicklung

des AsylieditB.^) Ihr zu folgen liegt außerhalb unserer Aufgabe.

Nur ein paar knappe allbekannte Bilder wollen wir aufrollen. Von
den jüdischen Freistädten führt das Asylrecht uns zur griechiachen

Kultur: Odysseus ist von des Königs Alkinoos lieblicher Tochter zur

Königsburg geleitet worden. In Athenes unsichtbarniachenden Nebel-

schleier gehüllt, ist er durch den Zauberpalast gewandert und bat

sich im Festsaal der Königin zu Füßen geworfen und sie um Schutz

und gastliche Aufnahme an^^rfieht. Dann setzt er sich auf den Herd,

um gegen jedweden Aubgang gefeit zu sein:

,fS2g einuyv y.ar* 6q i^er' iit' iaxagj] iv y.ovli}aiv

nag nvgl' oi ö dcga Ttdvteg rfx^v iyivovto guüju. (Odyssee VII 153).

Als der hochverräterische Pausanias merkte, daß sein Spiel ver-

loren sei und es ihm ans Leben ging, floh er in den Athenelempel.

Die Crhechen aber wagten nicht, ihn aus diesem herauszuzerren,

1) Timotheus ^Zwei Jalnt' in Abessinien", II, S. 63, zitiert v. Hellwig S. 55.

2) VVilutzky, VorgoscUichte des Rechts, z. vgl.
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sondern sie vermauerten den Eingang und deckten dai. Dach ab, damit

er durch Hunger und Durst zugrunde ginge. Und von der griechischen

Knltar führt uns die Geschichte dee Aflylieebta nach Korn . Ein Lik-

toienhanfe fftfart eineii Verbrecbertnngpoit zum Tode. Da tritt ans

einem Tempel ein Zug jungfränlicber Vestalinnen hervor; er begegnet

den Verbrechern — und diesen ist die Strafe erlassen.

Und wenn der TannhSnser Wagners dnrch JEäisabeth vor den

Schwertern der wütenden MinnesSnger bewahrt wird, die ihn toten

wollen, ergrimmt ob des sinnlich-schönen liebesliedes zu Ehren der

Göttin Venns, so beruht dieses Asyl, das Elisabeth gewShrt, anf dem
altgermanischen Bechtssats: „Fltthe ein Wolf zn Fianen, man soUf

ihn dnrch ihre Liebe lassen leben.''

0

Wenn wir die Entwicklung des Asylrechts bis ins Mittelalter

hinein verfolgt haben und dann gespannt im heutigen Recht nach

den letzten Trümmern des Aqrlrechts suchen, so finden wir sie in

dem A^l, welches heut noch bei politischen Vergehen der eine

Kulturstaat den Söhnen des anderen gewährt. Dieses Asyl recht-

fertigt sich zwar ans der Verschiedenheit der Kegierungssysteme der

verschiedenen Staaten und aus der Unsicherheit der politischen Ver-

hältnisse, namentlich in politisch bewegten Zeiten.^) Immer aber be-

ruht dieses Asyl im letzten Grund noch mit auf dem barbarischen

Satz: „Wer nteinen Feind schädigt, der ist mein f^eund.^

Die Aufgabe aber, zu strenges Recht zu mildem und dadurch

an seiner Fortentwicklung bauen zu helfen, ist vom Asylrecht über-

gegangen auf das Begnadigungsrecht, das Sicherheitsventil des Rechts,

w^ie V. J bering es nennt. Denn vollkommen ausgebaut kann das

Recht eines Volks so lange nicht sein, als die übrige Geaamtkultui

des Volks m Fortentwicklung begriffen ist.

1) Griuim, RechUaltertümer Nu. b92.

2) LisKt VÖlkemcbt 190«, & 264.
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iV.

(Aus dem kriminalistuchen Seminar der Uniyersität Berlin.)

Der Rückfall als Wiederaufnahmsgruiid des Strafverfahrens,

Vnn

Dr. Qeorg y. Sedlmayw-Seefeld, k. k. Geriditsadjuukt.

L
Torwort.

Es soll nicht Aufgabe dieser Abhandlung sein, die Vorteile und
die Bwechtignng der sogenannten ..bedingten Verurteilung^ oder

besser gesagt, des „bedingten Straferlasses'^ zu begründen und klar

zu legen, sowie die dagegen erhobenen Einwendungen aurückzuweisen.*)

Zweck dieser Zeilen ist vielmehr, durch geeignete praktische Vor-

schläge die auf dem zu behandelnden Gebiete bestehenden, scheinbar

unüberbrückbaren Gegensätze möglichst auszugleichen und auf diese

Weise zur Einführung des ,,bedingten Straferhisses" allerdings in

wesentlich veränderter Gestalt, auch in unserem Vaterlande Österreich

beizutragen.

In den 8Üer Jahren wurde in Österreich, wie überall, das

Tliema des bedingten Straf\ oUzu^'es so sehr zur Diskussion gebracht,

daß Zucker mit liccht sagen konnte „die Neuzeit kenne kein Rechts-

institiit, das, seit es aufgekommen, in so kurzer Zeit eine eingehendere

Erörterung erfahren hätte, als das Institut der hedinfrten Verurteilung."' -)

So wurde das Institut aucli im Strafgesetzentwürfe des Grafen Schön-

bom von 29. Mai ISs9 erwähnt.

Während nun in anderen lindern das Institut eifrige Förderung

und in den meisten Staaten auch gesetzliche Regeluog fand, geriet

es in Österreich beinahe völlig in Vergessenheit.

Erst der 27. deutsche Juristentag in Innsbruck im September 1904

brachte uns das Institut wieder in Erinnerung und zwar sprachen

sich hierbei Lammasch und Högel entschieden dagegen aus.

1) Diesbezüglich sei es mir gestattet, um ermüdenden Wicdcrholuniron aiis-

suweichen, auf die kaum mehr übersehbare einachlMgige Literatur hinzuweiaeu.

2) Gerichtsaaal 44 Bd. ex mi Ü. 186.
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In jüngstor Zeit enehienen ttber das Thema die AnftSIze

Dr. Emst LobflingB und ein« Erwiderung Kögels in den „Jnrisüschen

BÜtttem^i)

Gerade in einer Zeit, welche sich mit der Ansarbdtnng des so

heiß ersehnten nenen Stra^esetzes besehftftigt, eines Stralgesetses

welches den Anfordemngen der modernen Stratgesetzgebnng Beohnnng

tragen soll, erscheint ein Vermittebrngsvorschlag am Platz, um das

Prinzip des «bedingten Straferlasses'* und die wnschUzbaien Vorteile

dieser Institution auch dem nenen Strafgesetze dn^erleiben zn können,

nachdem sich die maßgebenden Faktoren in Österreich bekanntlich

mit Entschiedenheit gegen die Einffthrang des „bedingten Straf-

erlasses*^ in jener Gestalt, in welcher er in den mdsten auswärtigen

Staaten derzeit besteht, ausgesprochen haben.

Ha))en wir demnach keine Aussiebt auf Einführong des ^he-

dingten Straferlasses* in seiner derzeitigen Gestaltung, so sei zum
mindesten der Versach gestattet, bei Besprechung dieser Frage einen

neuen Standpunkt einzunehmen, indem wir das Schwergewicht darauf

legen, wann und unter welchen ümetfinden der JEUIckfaU als Wieder-

aufnabmegTund des Strafverfahrens angesehen werden kann.

Dieser Versuch dürfte auch insofern eine praktische Berechtigung

haben, als bei den jüngst im Justizministerium stattgefundenen Be-

ratunfjen, den neuen Strafgesetzentwurf anlang:end, den Xachricliten

der Presse zufolge aucli die Frage des „bedingten Straferlasses' zur

Diskussion gestellt wurde.

Mit anderen Worten, die Idee des „bedinjrten Straferlasses" er-

scheint in einem neuen Gewände; vielleicht ist es möirlicb, auf diesem

Wege vermittelnd zu wirken, und durch Ausgleiehuni; der zwischen

englisch-amerikanij^ch» ni und belgisch-französiscbom Systeme herrschen-

den Gegensätze, zu<:leicb auch den ^ unsere jiia (liebenden Kreise

leitenden Grundsätzeu und Anschauungen näher zu kommen.

II.

Der .,hedin?rte Straferlali** im Auslände.

„Nous assistons eu suite ä un singulier spectacle: D'une part les

homnies de science se creusant la tete depuis des annöes pour

<l(5couvnr les inoyens de soustraire les coiKbimnes ä la peine normale;

d'autre part, les homnies de justice contiuuant avec une inalterable

.berC'oite ^ ^ronoucer cette peiue ä laquelle eux meuies ue croient

1) Jurist. Blätter ex 1906 No. 23—26 und SO.
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plus*" schrieb vor Jaliren Alfred Gaulier^ mit vollstem Hechte.

Seither hat sich alierdinp:s ein riesiger Umschwung vollzogen, indem

die Gesetzgebung der meisten zivilisierten Staaten den Gedanken des

bedingten Straferlasses bereits aofgenommea hat, oder doch im Be-

griff steht, aufzunehmen.

Eine diesbezügliche genaue ZnsammenstcUung hat in jüngster

Zeit Dr. Groß m Prag gebracht-j und sei hier nur bemerkt, daß das

dort S. 31 angeführte belgische Gesetz vom 19. Juni 1899 tat-

sächlich am 16. Jnoi 1899 in Kraft trat, sowie der Seite 45 be-

handelte Entwurf Basel Stadt abgeändert bereits am 28. Fetinuyr 1900

als «Gesetz betrefloid den bedingten Strafvollzug'' wirksam ge-

worden ist

Bekanntlich war es Belgien, welches als 1. europäischer Staat

mit dem Gesetze yom 31. Mai 1888| der «loi ötablissant la libiration

conditionelle et ies condamnations oonditioneUes dans le regime

p4na]'' den bedingten Straferlaß wirklich einführte. Gerade in diesem

Lande nnn aber hat man mit dem bedingten Straferlaß keine

günstigen Erfiihrangen gemacht Es zeigte sich, daß von den Erst-

yemrferilten in Dentachland nnr 12,4 bis 13,t Proz. innerhalb 3V2 Jahren

rfickfallig wurden, während in Belgien von den bedingt Vemrteilten

innerhalb 3 Jahren 16.6 Proz. rückfällig geworden sind.

Diese Zahlen sprechen nnn allerdings gegen die Einffthning der

bedingten Verurteilung und hat auch in jüngster Zeit wieder

Dr. HögeP) gestützt auf diese Ziffern die gänzliche Haltlosigkeit des

ganzen Institutes klarzulegen versncht Soll man sich aber mit den

nackten Zahlen allein begnügen und nicht nachforschen, welche

Gründe da vorliegen? Ist es nicht merkwürdig, daß man in ]>rl<:ien

allein schlechte Erfahrungen machte? Wir werden sehen, daß dies

in den anderen Staaten nicht der Fall ist Nachdem aber das den

anderen diesbezüglichen Gesetzen zugrunde liegende Prinzip das

gleiche ist, wie in Belgien, so gelangen wir zu dem Schlüsse, daß

die Ausgestaltung dieses Prinzipes und die Handhabung des Gesetzes

in Belgien eben mangelhaft sein müssen. Ist diese Tatsache aber ge-

nügend, um damit frleich dem ganzen Institute des bedingten Straf-

erlasses jede Bereciitigiini; nbznsprechen? Warum hat man mit dem
Gesetze in Belgien schlechte Erfahrungen gemacht? TTerr Adolf Prins

Universitätsprofessor und „Inspecteur gen^ral des Services administra-

1) Alfred Gautier Propos de !a condamnation conditiondle Extrait de

la Bevne pönale snissc "Jnio aiinöe 4nio livraison." p. 10,

2) Yh\ jur Alfrod Gml], l'iao. j^[\y de,, bedingten Straferlaß'', Wien 1907.

Ii) „Zur bedingten Verurteilung." Jurist. Blätter ex 1906. N. 30.

AnidT ISr KiIoDinalantbropolosie. BL Bd. 4
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tifs" in Brüssel, «rewiß einer der hervorragendsten Keinier und He-

nrteiler der belgischen Verlmltnisse hatte die große Lieben ^wiirdig-

keit mir auf eine dieHb»'züfrHcbe Anfra^re die Gründe brieflich klar

zu legen. Er schreibt in seioeui geschätzten Briefe vom 9./3. 1907

u. a. : ,.Ta cause en est, que les tribunaux n'ont pas toujours bien

conipris les motifs, qui ont dict^ la loi au legislateur. II faut pour

appliquer la loi dans l'eR))rit qui 1' a (iict6 faire un ( hoix parmi les

delinquants primaires. Au lieu de cela les juges ont api^liqnö la loi

trop frequemment et il en est resultc des rechutes! — Tn circulaire^)

du Ministre a recomniand^ aux magistrats d'apporter plus de pru-

dence dans 1' application du texte de la loi/

Darin liegt also der Fehler, in der mangelhaften Auslegung und
Handhabung des Gesetzes sehens der belgischen Gerichte.

Die belgischen Richter haben die bedingte Vemrteilnng eben

„trop freqnemment'' aj)^^«YTgTTtj^^i^aben das gesetsliofae y^kann** in

ein sgewöhnUcb"yKfu^'k>mndelf^^N^r eingebenden Prfifang der

konkreten Sachhi^dei "WIHliiiKeit Angeklagten und Zweck-

mUfiigkkeit der ftn2u\^||f|fn^ j)g}>^iutC wenig Anfinerksanikeit

zugewendet. Fi&sie
f^-
enüf^te scheimmr Jas Vorhandensein der ge-

setzlichen Votausw|zungen, weiche Tje^fr^cberweise wohl oft gegeben

sdn mögen und deMHiq£BiRA^^j^^Mg der Wohltat mit EfidEsieht

auf die Beschaffenheit der lit oder des Täters nicht rechtfertigen

können*

Hiezn kommt wohl auch der Umstand, daß Belgien, wie erwähnt^

als erster europäisch-kontinentaler Staat den Gedanken des bedingten

Strafvollzuges gesetzlich zum Ausdrucke brachte, eine reiche £ifahmng

den Richtern also nicht zu Gebote stand.

Erwägt man des weiteren, daß das belgische Gesetz nicht zu den

besten gehört und an Klarheit viel zu wünschen übrig läßt, so bedarf

man gar nicht der weiteren schwerwiegenden, aber nicht positiTen

Argumente von Groß — dieser behauptet nämlich,^) daß man von

der Wohltat in Belgien einerseits bei Urteilen der Gerichtshöfe weit

mehr Gebrauch macht als bei den Po]izeii]::erichten, und daß anderer-

seits dort die Auffassung- vorherrsche, dali bei Freiheitsstrafen von

gering;er Dauer und bei Geldstrafen von g:enng:em Betrag:e der be-

dingte Straferlaß weniger anzuwenden sei als bei größeren Strafen;

— um zu verstehen, wieso die Anwendung des bedingten Straf-

erlasses in Belgien nicht jene Erwartungen erfüllte, welche man in

ihn setzte.

1) Pics <1ürfte die bel^sche Verordnaojf vom 12. August 1901 sein.

2) Dr. Alfred Groß a. a. 0. S. ÄL

Digitized by Google



Der RflckjEBU als WiedeniiifiMhinsgnmd des StrafverfehieiiB. 61

Dem Beispiele Belgiens folgten die meisten kontinentalen Staaten

Europas und gingen in den letzten Jahrzehnten auf dem Gebiete des

bedingten Straferlasses gesetzgeberisch vor.

Wir sehen also einen Siegeszng rler Idee des bedingten Straf-

erlasses. Verbunden damit ist auch eine fortwährende Verbesserung

und Umgestaltung der gesetzlichen licgelung des Institutes und wird

später^öfters daraufhinzuweisen sein, welch ausgezeichnete Bestiamumgen

gerade die in den letzten Jahren entstandenen Gesetze und Gesetz-

entwürfe aufzuweisen haben.

Aus der Tatsache, daß die vorwiegende Mehrzahl der Staaten

in den letzten Jahren zur gesetzUchen Regelung des Institutes schritt,

darf wohl mit Sicherheit darauf geschlossen werden, daß das

Beispiel Belgiens vereinzelt geblieben ist, die Einführung des bedingten

Straferlasses in den anderen Uindem von Erfolg begleitet war!

Geradezu gliinzend nennt Sir Howard Vnicent die Wirkungen des

Institutes in England und sei hier auf die in seinem Aufsatze') an-

geführten Zahlen verwiesen, während uns dasselbe die Revue

p^nitentiaire für Frankreich mit den Worten- bestätigt „Le sursis a

produit d* excellents r^ultats et 1' application qui en est faite en

Vtanoe depuis plus de donze ans, a fait justice de bien des

critiquee.'^^

Es scheiDt mir demnaoh doch nicht yolIslSndig gerechtfertigt, mit

jQioaicht auf Belgien allein von einer gänzlichen Niederlage der Idee

des bedingten Straferlasses zu sprechen und diese selbst als ToUstÜndig

wertloB nnd abgetan zn behandefai.

Man sollte dies nmsoweniger tan, als es sich doch hierbei iim eine

durchaus segensreiche Institution haiidelt^ deien Wert gewiß nicht an

trockenen Ziffern gemessen werden kann.

In Deutschland besteht bekanntlich die „bedingte Begnadigung,*

ebenfslls her?oigegangen aus dem, dem bedingten Straferlaß zugrunde

liegenden Gedanken. Ihr Inhalt ist bekannt^ nmfangrdoh die Literatur,

weldie rieh mit ihr, ihren Vorzügen und Nachteilen im Ver
hmtnis „zum bedingten Straferlaß** oder der „bedingten VemrteQung*

beschäftigt

Es sei mir an dieser Stelle nur gestattet, die diesbezflgliche

Literatur der letzten Jahre kurz zn streifen, die hervorragendsten

Namen anzuführen und die von ihnen vertretenen Anrichten mit

einigen Schlagworten zn kennzdchnen.

1) HittaDmigen der I.K.Y. 13. Bd. 3. Heft & 687 ff.

1) Bitvn» peniteotiaiie. 1905, p. 1864.

4*
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In eretrr Linie wendet sich von Linzt') 2:Pi::on die „bedingte Be-
gnadigung**, welche er einen ^sclnverfälligen bureaukratischen Apparat"

nennt'^1 und tritt unbedingt für die bedingte Verurteilung ein, durch

welche es in besonders riicksichtswürdigen Fällen dem Gelegenheits-

verbrecher möglich gemacht wird, mit oder ohne Friedensbürgschaft

die Strafe durch gutes Verhalten als Erstlingsdi linquent abzuwendim.

V. Calker"*) wünscht Umwandlung der ^bedingten Begnadigung" in

,,bedingte Vemrteilung" ebenso von Bar,*) welcher findet, daß die

bedingte Begnadigung Ansehen und Würde des Gesetzes, sowie des

Richters schmälere, während bei der bedingten Verurteilung der

Jiichter die beste Kenntnis des Angeklagten besitze, und Auer, ) der

schon in der bedingten Begnadigung ein großes Erziehungsmittel

darin findet, daß ohne Vollzug der Strafe das zu erreichen gesucht

wird, was dureh den Vollzug nioht zu raieioheii ist, sowie die wiit-

flchalUicbe Bedeatang der iDstitntion darin sieht, daß der Angekla^e

seinem Berole, Verdienst nnd seiner Familie erhalten bleibt

Ebenso verwirft Kempner«) die bedingte Begnadigiong, da btebei

durch die Überpröfnng seitens der Behörden viel geschadet werden

kann nnd das Ansehen der Stralrecbtspfiege darunter leide und
wfinscht^ daß sie dnrch ein Gesets ersetzt werde, welches den Biobter

ermächtigt, die zu erkennende G^d- oder FMhdtBstrale dnrch dne
der bedingten Vemrteilnng entsprechende Ehrenstrafe xn ersetsen, da
das Wesen der „bedingtoi Verurtalung*^ nach ihm darin besteht,

daß an Stelle der Geld- oder Fraheitsslrafe bd guter Aufführung

eine Ehrenstrafe tritt. Von Pannwitz'O und Wetzker^) befürworten

die bedingte Verurteilung und zwar ersterer in Verbindung mit Ersats-

bürgschaft und besonders bei Eoheitadelikten sowie Körperrerietzungen,

letzterer deshalb, weil die Eifabrungen des Auslandes ermutigend

1) Lehrbuch desdeutechen Stiafrechtcs. Berlin 1903; Grundsätze der IJevision

des Strafgesetsbuehes. yerhandlangen des 26. deutschen Juriatentagcs, Bd. 1

B. 259 ff. „Kriminalpolitische Aofgaben* in d. Zehaefarift für die gesamte Stnf-
xeGhtswigscnschaft.

2) Aufsatz in der Zukunft.

3) „Nach weichen (jruiidäätzen i^t die Revision des Strafgesetzbuches in

Aogiiffm nehmen?* in den Verhandlungen des 26. dentachen Joriatentages, Bd. 2.

4) JDie Keform des Strafrechtee.* Berlin 1903.

5) Soziales Stcafirecht Mflnehen 1902.

(>) ^Zur Reform anaereaFreiheitaatrafensyatems.'^ Jnriatiadie Woobenachrift?

Bd. 81 S. 85 ff.

7) „Strafrecht and EiiminalitSt.** Vcurtnig enthalten in den „Münchner

Neneaten Nachrichten* v. ^. Nov. 19D3.

S) „Die Zunahme der Verbrechen.* SoDaliatiaehe MonAtahefte ex 1902,

p. 5X8 ff.
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seien. Wachenfeld findet, daß durch die ^bedingte Begnadigung'^

die Strafe in eine Alt polizeiliche Begnadigung nmgewandeU wird,

die den Angeklagten in Ungewißheit läßt und empfiehlt an ihrer

Stelle die bedingte Verurteilung, weil sie als Strafe empfunden wird,

wobei jedoch ohne ireneralisiorendc BestimmuniJfen immer der Einzel-

fall /u berücksichtigen sei. Seuft'ert') erblickt zwar darin, daß dem
Staatsanwälte die Normen der Anwendung gegeben werden können

nicht aber dem Richter, einen Vorzug der bedingten Begnadigung,

ist jedoch trotzdem aus prinzipiellen Gründen für die Einführung

der „bedingten Verurteilung," da dieselbe einfacher sei und es sich

hier um die Würdigung von regelmäßig wiederkehrenden Umständen

handelt, was zur Recbtsjiflege gehöre.

Eine Reihe weiterer Seliriftsteller erwähnt die bedingte Be-

gnadigung nicht in dieseui Zusamnienhange, sondern spricht sich für

die Einführung der bedingten Verurteilung kurzweg aus. So Rosen-

berg"^), aber hauptsächlich nur bei fahrlässigen Übertretungen, Heine^)

überhaupt auch bei Erwachsenen, Beling'), weil es wichtiger sei, Ver-

brechen vorzubeugen, als geschehene zu bestrafen und bei Erstlings-

verbrechern die Vergeltungsidec vor der Besserungsabsicht zurück-

treten müsse, weiters Jagemann ^) in jenen Fällen, wo entschieden

verbrecherische Willensrichtung nicht erkennbar und Besserung

möglich sei, Asclialfenburg^), weil die drohende Strafe eine größere

Warnung sei ¥or dem Rttokfall als die rerbfifite (in Verbindung mit

Scbadloebaltnng), endlich Berolzheimer^ weil seine Entgeltungstheorie

in der bedingten Vemrteiiiing den besten Weg eibliokt, die materiellen

Ungerechtigkeiten, die daraus entstehen, daß der Gesetzgeber nur

durch das Mittel der Objekti?iemng d^ Verbrechens im yerbrecberischen

Tatbestand strafen kann, abzuschwächen (gegen Fdedensbttrgschaft

als sozial-politisch ge&hrlich), R. y* Hippel^, jedoch mit Ausschluß

'einer Friedensbüigschafl^ als einer ebenbürtigen Institution, Kauf-

1) ^Ein neaes Strafgesetzbuch für das Deatschc Reich." ^Üiiii lieii 1902.

2) ^Beitrag tat Bestrafnag der ÜbertiecnDgen.'' Zeitschrift L d. g. StiLW.

Bd. 22 S. 31 ff.

8) «Zur Reform des Strafrechtes." Sozialistische Monatshefte ex 1903 22 ff.

4) ,Str5uiui]gcu und BeBtrebmigen bei Herstelhmg eines neuen dentsehen

StaB.*" Monatsschrift Deutschland 1903.

5) Auf der ersten Landesversammlung der Gruppe Deatsddand der I.E.V.

Halle 1S91).

»») „Verbrechen und seine Bekämpfung. Heidelberg.

7) „Die Entgeltnng im Stnifreehte'*. Mttnehoi 1903.

8) «Yorscfaiage zur Einfttbmng der bed. VemrteOung in DentschlaBd.'* Ge-

richtasaal, Bd. 43.
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hold') der in der Institution nicht nur ein Schutzmittel gegen die

Gefahr kurzzeitiger Freiheitsstrafen, öondem auch ein wirksames

Mittel zur Hekärapfung der Kriminalität erblickt.

Als Mediziner tritt Kramer-) für die Ausbildung beider Institute

ein, besonders aber für die ^ bedingte Verurteilung", da hiedurcli

Zeit gewonnen werde für die Beurteilung eines medizinisch nicht ganz

klaren Falles und da durch die Btrafausäetzuug ein erzieherischer

Einfluß ausgeübt werde.

Eine weitere Grujipe von Schriftstellern setzt sich weder für die

„bedingte Begnadigung'' noch für die bedingte Verurteilung ein, da
sie sich weder von der einen, noch von der anderen Erfolge ver-

spricht, andererseita die Entscbeidung, welche Institution günstiger

sei, noch nicht gefällt Warden könne. So findet Peterson^ die Frage

noch nicht spruchreify man müsse erat die Ergebnisse der bedingten

Begnadigung abwarten nnd die Frage nntennchen, ob nieht die

Richter dem Systeme der bedingten Verarteilnng abgeneigt sdien

und Sirhart«) meint, man mflsse sich vorderhand reserviert verhalten

und warten, bis feststehe, ob doroh die bedingte Begnadigung Strafen

erspart wurden, dadurch dne Gefahr der Becbtssicherheit eintsrat

und ob die Oeneralprfivention nicht Schaden gelitten habe. Eahl*)

fordert individualisierende Regelung des Strafvollzuges für Jugend-

liche, wobei die Frage, ob „bedingte Begnadigung oder Verurteilnng''

fttr ihn belanglos ist. Köhler^) ist gegen die Institution, weil das

Gericht» sowohl wenn es bedingt verurteilt, als auch wenn es

bei unbedingter Verarteilnng den Strafvollzug aussetzt, seinem Tenor

das Rückgrat bricht. Dies solle d^ Justizverwaltungsbehörde über>

lassen bleiben. Ausgeschlossen müsse die bedingte Venirteiinng sein

bei Angeklagtenj bei welchen keine Rückfallsgefahr bestehe; eventuell

könne die bedingte Begnadigung bei kleineren Delikten beibehalten

werden.

Wieder eine andere Bichtang spricht sich gegen die Einführung

1) Bed. Begnadigung. Veiurteilaug uud administrative Begnadigung. In-

augunldiaBeitatloii. Stuttgart U)ü2.

2} «Bedingte StnfaDBseCzung und B^pnadigimg.'* ll<Mnt88cfarift fflr Kriminal-

Psychologie a. Strafrochtsrcfürm 1904. Heft G l.

S) „Bediirf «las R.St.G.B. einer gründlichen uder teilweiaen UmgeBtaltuiig?''

Arcliiv für Straf recht u. Strafprozel5, S. 50, 24Sff.

4) „Ein Beitrag zur Keviaiou des Öt.G.B. für das Deutsche KeicL'* Zeitschr.

f. d. g. St.R.W., Bd. 2 S. 15176.

>i Mt eine Revision des R.St.G.B. in Aittuoht zu nehmen?* VohandL d.

26. d. Jur. Tages, Bd. 3 211 ff. Btniin V.m.

6j „Kefornifragen des Strafrechtes.'' Münehcn 19U3.
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der bedinjrten Verurteilung und für die Beihohaltiini: der ^bedingten

Begnadigung" aus, so Gerland-), Rinding'), wilcher gegen die

bedingte Verurteilung einwendet, daß sie eine bedenkliche Dis-

kreditierung des JStrafgesetzeB Ijevvirke, durch sie der Glaube an die

staatliche Gerechtigkeit erschüttert werde, indem sie das Los der

Delinquenten liöher stelle, als das Genugtuungsbedürfnis des wider-

rechtlich Verletzten und endlich die Gefahr einer häßlichen, wenn

auch nicht beabsichtigten Bevorzugung der besseren Stände in der

Eechtssprechung herbeiführe. Aus diesen (iiiinden tritt er für Bei-

behaltung der administrativen Begnadigung und ihre reichsgesetz-

liche Regelung ein. Kahl''), welcher das Wertvolle beider Institutionen

darin sieht, daß der (Irohende Strafvollzug ferne gehalten wird, an

der „bedingten Verurteilung" aber aussetzt,, dali durch sie dem llichter

eine Funktion aufgebürdet werde, welche der Kechtssjjrechung an

sich ferne liege. Ein ungenannter Strafrechtspraktiker') endlich führt

aoSi daß bei der bedingten Begnadigung sich leichter eine größere

Oleiobmäßigkeit herbeif&hFen lasse, gegen die bedingfte Veanurteilnng

dagegen einzuwenden sei, daß dem Riebter die nötige Informalion

fehle und biebei der Straferlaß oft nnverdieat eintrete, da siob der

Angeklagte in der Probezeit nur bei keiner Übeltat ertappen lasBen

dttifei sein sonstiges Verhalten aber nicht in Betracht komme.

Die letzte Gruppe von Scbriftstellem spricht sieb gegen das

ganze System ans, die einen gegen bedingte Vwnrteilung und be-

dingte Begnadigung, die anderen gegen die bedingte Verurteilung

allein. So Tor allen Günsberg^), der beide Institutionen für gefthrlich

erklfirt, da man ohne Überwachung, welche für unsere Verbältnisse

nicht paßt, nicht wissen kann, ob sich dar Angeklagte gut aufführen

werde^ dahor nur formales Becht geschaffen werde und einerseits

keine Besdtigung der Mängel erhofft, andererseits aber die ganze

Bewegung als gewagtes Experiment auf gefiihrlichem Gebiete be-

zeichnet. Segensreich wäre nach ihm nur eine Reform des Strafen-

systems und fürsorgliche Erziehung der Jugend. Er ist daher für

keine der beiden Institutionen, im Notfalle aber noch eher für die

bedingte Begnadigung.

1) Besprechung voa Köhlers RefonDfragen." Oerichtssaal 68, 7.

2) „Grundriß des Strafrechtcs". Alig Teil.

3) .Die Refurm dea deutschen Strafrechtes. SozuUpoUt. Verhandlung d. 11.

e. Kongr. S. 94 ff.

4) ^Bedingte Strafaussetzung and bedingte Verarteiluug * von emem Straf*

rechtspraktiker. Deutsche Juristenzeitnng, Bd. 4 Nr. 11.

5) „Zur Fnigu der bedingten Verurteilung and der bedingten Begnadigung.*

Gerichtssaal Bd. öS.
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Wach') ist gegen die bedingte Verurteilung, da sie ein Hilfs-

mittel äußerst beschränkter Natur sei und nur berechnet für eine

nicht formalistische Legislative. Dieses System solle ersetzt werden

durch Rechtsregela ähnlich den Vorschriften über vorläufige Ent-

lassung. Da dem Gerichte genaue Sachkenntnis abgehe, habe

es nur die Zulässigkeit des Strafaufschubes auszusprechen, das
weitere sei Sache der Justizaufsichtsbehörde. IL Meyer-j spricht

sich gegen die bedingte Verurteilung bei allen erstmaligen Verbrechern

ohne Unterschied des Alters aus, da sie nur eine ideelle Strafe sei

und nicht als solche empfunden werde.

Finger^) findet eine ungesunde Anschauung dann, daß nicht in

der Übeltat selbst, sondern in der Verbüßung der Strafe das infamierende

gefunden werde, während v. Kirchenheim an praktischen Beispielen

die Unzulänglichkeit der „bedingten Verurteilung" klarzulegen ver-

sucht, in dieser Einrichtung „eine Quelle von Willkürlichkeiten*' findet

und sie ala unTerembar mit Öeik Gnmdprinzipien des Strafrechtes

Erwäbnt seien noch die in Deutsehland vom 1. Januar 1903

an in allgemeine Geltung getretene GnmdsStze Uber die bedingte

Begnadigung.

Demaoh soll

1. der bedingte Stialau&chnb yorzugsweise zugunsten solehi-r

Verurteilter angewendet werden, welche zur Tatzeit das 18. Leben^iahr

nicht erreicht haben;

2. bei Personen, welche Mher bereits zu Freiheitostiafen ver-

urteilt worden und die Strafe ganz oder teilweise verbfißt haben,

soll der bedingte Straferlaß nur in ganz besonderen FtSXkn Platz

greifen;

3. die Höhe der erkannten Freiheitsstrafe soll die Gewährung'

des bedingten Strafaufschubes nie grundsätzlich ausschließen;]

4. fiber die Bewilligung des bedingten Strafaufischubes ist eine

Äußerung des erkennenden Gerichtes herbeizuführen;

5. Die Bewährungsfrist soll auf weniger als die Dauer der Ver-

jährongsfrisl^ und zwar bei Strafen, die in 2 Jahren verjähren,

mindestens auf ein Jahr, bei Strafen, die einer längeren Vegäbrung

unterliegen, auf mindestens 2 Jahre bemessen werde.

1) „Der Strafaufödiub eiu Akt der Gnade oder Kechtspliegc.'' Deutadie

Joristenzeitung V. 7. S. 157 ff.; ,Die Zukunft des deutsdien Sträftecbtes." Blftlter

für Geflngniakunde ex 1908.

2) „Gutachten zum 31. deutschen Juristentage."

3} nZor Frage der Umgestaltung des heutigen Strat'ensystems.'* Wien 1890.
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Betrachten wir dumnach die Enhvickelung, welche die Idee der

bedingten Verurteilung („Sursis h V ex^cution'^, ,.condamnation con-

ditiüuelle'* „sospensione della pena"' „Urteil mit licdintrter Strafe^

„Aussetzung des Strafvollzuges") am besten benannt „bedingter

Strafvollzug** oder „bedingter Straferlaß'^, genommen hat, so lassen

sich folgende Haupteinteilungen vornehmen, fassen wir hierbei alle

jene Arten ins Auge, mit welchen die Erreichung des gemeinsamen

HaaptzweckeSi nämlich die Vermeidung kurzer Freiheitsstrafen, gc-

Bueht wird.

L Das System „die bedingte Verurteilung** im wörtlichen
Sinne.

Nach diesem Systeme yerhandelt der Biobter die betreffende

Straftat ordnongsgemfifi und es kommt zum Schnldspnicbe, zum ledig-

lieben Schuldspruche, die Strafverhängung wird aufgeschoben; weder
der Schuldspruch, noch der die StrafrerhMngUDg suspendierende

Beschluß darf als Strafurteil aufgefaßt werden. Die Urteilsfällung

selbst wird aufgeschoben ebenso wie Bestimmung und Bemessung der

Strafe. Bei guter Führung des Angeklagten kommt es überhaupt

zu keinem Urteil. Bewährt er sich nicht, so wird er wieder vor-

geladen und der Richter bewirkt nun erst die Strafe des Angeklagten,

mit anderen Worten, er verurteilt den bis dabin nur schuldig ge-

sprochenen Angeklagten. Bei diesem System wird also nicht nur
die Strafvollstreckung sondern auch die Strafverhängung von dem
zukünftigen \ erhalten des Angeklagten abhängig gemacht. Es liegt

gewissermaßen eine „Uauptvertairnng der Strafsache" ^ j vor. Dieses

System der „bedingten Verurteüung" im eigentlichen Sinne des

Wortes beherrscht das englische Recht. Es ist nicht ganz richtig,

wenn man, wie dies allgemein geschieht, von diesem Systeme als

dem ,.enghsch-amerikani8chen Systeme " si)richt, sein Anw endungsgebiet

beschränkt sieh im großen und ganzen auf England, während es in

Amerika nur in wenigen Staaten und auch dort nur vorübergehend

in Geltung gestanden ist; doch ist die Bezeichnung bereits so ein-

gebürgert, daß es zur Vermeidung von Mißverständnissen angezeigt

erscheint, sie trotzdem beizubehalten.

IL Das System des ,,bedingten Straferlasses" der Aus-
setzung des StrafTollzuges.

Dieses am weitesten verbreitete und bisher im kontinent&len

Europa beinahe zur allgemeinen Geltung gelangte System besteht

i) Gerichtssaal Bd. 55 & 299.
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hauptsächlich darin, daß dem Gerichte ermöglicht wird, unter ge-

wissen VomnssetzuDgen zwar die Verurteilung auszusprechen, zugleich

jedoeh den StrafroUzu^^ anfzusebieben. Der Sehnldspraeh und die

Verorteilung zu einer bestimmten Strafe erfolgen unbedingt, bedingt

ist nnr der wirkliche Vollzug der zuerkannten Strafe. Bewährt sich

nämlich der Angeklagte, dem die Strafe bedingt erlassen wurde,

das heißt, beobachtet er die einzelnen gesetzlichen Bestimmungen,

welche die Frage der Bewährung regeln, innerhalb einer gesetzlich

bestunmten Frist, so wird die ausgesprochene und Aber ihn formal

verhängte Strafe gar nicht yollzogen. Tritt hingegen der Fall der

Nichtbewähmng ein — was hierunter gemeint wird, bestimmen die

veiBchiedenen Gesetze sehr verschieden — dann kommt erst die

frflher schon verhängte Strafe, eventuell neben einer, ein neues Delikt

sühnenden Strafe zum Vollzuge. Bei diesem Systeme ist also lediglich

bedingt der Vollzug der Strsfe, die Verurteilung selbst ist, wie erwähnt^

ganz unbedingt, während beim englischen Systeme die Verurteilung

selbst eine bedingte ist. Da, mit Ausnahme von England, die meisten,

ja alle europäischen und auch außereuropäischen Staaten, welche die

Idee des bedingten Straferlasses gesetzlich verwirklichten, oder in

denen diesbezügliche Gesetzentwürfe vorliegen, sich diesem Systeme

angeschlossen haben, seine Heimat aber, ans Nordamerika ursprüng-

lich stammend, in Frankreich zu suchen ist und Belgien zuerst

dasselbe legislatorisch in Europa verwertete, wird es „französisch-

belgisches oder kontinentales System" kurzweg genannt.

Die europäischen Staaten haben das System, wie erwähnt, ans»

nahmslos rezipiert.

III. Das System der „bedingten Bei; nadigung.*'

Dieses System besteht bekanntlicli darin, dal» der Richter ein

unbedingtes Stint urteil fällt, währen ! der vorläufige Strafaufschub

über Begehren der Strafvollstreckungbl)ehürde vom Justizminister, und

der endgültige Erlaß von der höchsten Stelle ausgehen soll. Das In-

stitut dieser sogenannten „bedmgten Begnadigung", welches derzeit

heinahf^ in allen deutschen Bundesstajiten Anwendung findet, hat dort,

wie früher angeführt, seit I. Januer 1903 gemeinsame Direktiven an-

genommen. In Italien bestand die bedingte Begnadigung auf Grund

der küiiigl. Verordnung vom 11. Xov. 1900 bis zum 20. Juni 1904,

wo sie vom bedingten Straferlasse abgelöst wurde. Endlich besteht

die bedingte Begnadigung auch noch in Norwegen, neben den an-

deren daselbst geltenden Institutionen, nämlich der „bedingten Ver-

urteilung" und der „bedingten Strafverfolgung", weiter.
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IV. Das System der «bedingten Unterlassung der Straf-

verfolgung/

Dieses System, welches sieh nur äußerÜch von dem englischen

Bechte unteischeidel^ besteht darin, daß laut gesetzlicher Bestimmung

unter gewissen Voraussetsung^ die Strafrerfolgung überhaupt unter-

bleiben kann. Wir finden die Verwirklichung dieser Idee — welche

nidit zu verwechseln ist mit den in monarchischen Staaten bestehen-

den Abolitionsrechte der Krone — in Norwegen, wo die Novelle vom
22. Mai 1902 bestimmt, daß die Strafverfolgung unterbleiben kdnne,

wenn das öffentliche Interesse es nicht erfordere, besondere müdemde
Umstände vorliegen usw. and diese Unterlassung davon abhängig

gemacht werden könne, daß der Beechuldigte sich keines neuen vor-

sätzlichen Verbreohois, oder keiner neuen vorsätzlichen Übertretung

innerhalb einer von der Anklagebehörde zu bestimmenden Frist, für

welche ein Maximum festg:esetzt ist, schuldig mache.

Auch in dem von B^rengcr am 12. Nov. 19<)1 in Frankreich

vorgelegten neuen Gesetzentwurfe finden wir ein ähnliches System,

indem nach diesem Entwürfe unter gewissen Umständen dem Unter-

suchungsrichter das Recht eingeräumt werden soll, von der Straf-

verfolgung vorderhand abzusehen und einen „Sursis ä la poursuite'*

zu gewähren, welcher darin besteht, daP» der Kichter dem Beschul-

digten in sehr leichten Fällen einen eintaclien Verweis erteilt, weicher

bei guter Führung als nicht erteilt gilt, wiilirt nd es im entgegenge-

setzten Falle zur weiteren Strafverfolgung kommt

V. Das System der unbedingten Begnadigung.

Dieses System besteht darin, daß dem unbedingt Verurteilten

durch allerhöchste Gnade die Strafe unbedingt erlassen werden soll,

falls besonders berücksiohtigungswürdige Umstände vorliegen. Da
hiebei von jeder Bedingung oder Bewährung abgesehen wird, hat

dieses System mit den die Institution des bedingten Straferlasses be-

herrschenden Grundsätzen und leitenden Oedanken eigentlich nichts

mehr gemein und will nur ungerechten und unzeitgemäßen Härten

des Strafgesetzes entgegen treten und dieselben mildern. Auf diesem

Standpunkte steht bekanntlich die auf Grund der kaiserlichen Ent-

schließung vom 24. Nov. 1002 ergangene österr. J.M.V. vom 25. Nov.

1902, deren Inhalt ja allgemein bekannt ist: „Anweisung der Gerichte,

in besonders berücksichtigungswerten Fällen bei der Verurteilung

Jugendlicher im Sinne der 2 und 411 St.P.0. Gnadenanträge zu

stellen.«
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VI. Das System des „unbedingten Straferlasses.''

Hier benscfat der Gedanke vor, daß die Wohltat des Erlasses der

Strafe nicht von dem künftigen Verhalten des Beschnldigten, seiner

Bewährung oder Kichtbewfthrung abhingig gemacht werden dfirfe,

sondern der Stiaferiaß nach Verh&ngung des unbedingten ürteiles so-

fort und unbedingt einzutreten habe. Für dieses System und seine

Einführung in Österreich sind in letzterer Zeit Lammasoh nnd HSgel

eing:etreteD, wovon an anderer Stelle noch eingehender zu sprechen

sein wird. Auch dieses System hat die Idee des bedingten Straf-

erlasses, seine eigentlichen Intentionen, mangels jeglicher Bewährang-

oder Erprobungsbestimmung nicht in sich aufgenommen nnd ist da^

her, ebenso wie das unter V besprochene^ hier an dieser Stelle nur

der Vollständigkeit halber erwähnt.

Sehen wir daher von diesen beiden Systemen des ^unbedingten

Straferlasses'* und der „unbedingten Begnadigung", sowie von der in

Deutschland herrschenden ^.bedinj^ten Begnadigung", welche ja auch

in wesentlichen Punkten von der Idee des bedingten Straferla-sses ab-

weicht, ab, so bleiben bei dem Umstände, als die nnter III besprochene

„bedingte Unterlassung der Strafverfol^nini; • auf ihr Anw endnnirs-

gebiet in Norwegen beschränkt ersclieint, nur mehr 2 Systeme über,

welche zur Zeit verbreitetes Geltungsgebiet besitzen, nämlich das „eng-

lisch amerikanische'* und das „französisch-belirisehe" System, beide

verkörpernd die Idee dt s l)e(lingten Straferlas.<es und dennoch grund-

sätzlich von einander \ erscliieden. In diesen Ausführungen wird

später zur Erörterung gelangen, worin die Vorzüge und die Nach-

teile dieser beiden Svsteme bestehen und inwieweit es möglich er-

scheint, versuchsweise die Vorteile beider Systeme zu vereinen, ihre

beiderseitigen Nachteile aber zuiih icli zu vermeiden. Daß keines

dieser Systeme einwandfrei ist, darf man sich nicht verhehlen, ver-

emt man aber ilnv Vorzüge, muß eines das andere vervollkommnen!

Der Vollständigkeit halber seien auch hier die in den Vereinigten

Staaten Nordamerikas bestehenden Jugendgerichte erwähnt') Aach

diese Institution bat, wie die nnter V besprochene Ssteir. Verordnung

bezüglich der Verurteilung Jugendlicher, nicht die dem bedingten

Straferlasse zugrunde liegenden Gedanken verwirklicht, sondern be-

zweckt vielmehr, wie jene, die Milderung und Vermeidung der

Härten des Strafgesetzes Kindern nnd jugendlichen Personen gegen-

Über und erreicht dies auch auf eine allerdings ganz anders angelegte

1) Benut/t wurden hier die Berichte Dr. Lederers Aber die Jugendgerichte

in den Vereinigten Staaten.
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originelle Weise. Vor besonders eingesetzte Jugendgerichte kommen
nämlich dort alle „Kinder*' bis zu 16 Jahren, Melehe das Gesetz ver-

letzt haben. Während nach dem alten geltenden amerikanischen

Strafgesetz sogar Kinder mit 7 Jahren als „Verbrecher*' eingesperrt

werden können, welche Bestimmung von den traurigsten Folgen be-

gleitet war, werden die Kinder vom Jugendgerichte nicht auf diese

Art gestraft, sondern werden lediglich nach dem Schuldspruche des

Richters in strenge Erziehung und Aufsicht zuverlässiger Personen,

besonders vernachlässigte Kinder aber in eigens eingerichtete Bt^sserungs-

anstalten, welche mit unseren Gefängnissen nichts gemein haben, ge-

bracht Es wird berichtet, daß man mit diesen Jugendgerichten aus-

gezeichnete Erfolge erzielt, sowie zahlenmäßig nachgewiesen, daß diese

Erziehungsaufsicht in 75 Proz. aller Fälle Erfolg hatte. Dem Beispiele

Chicagos, welches im Jahi» 1899 das 1. Jugendgeriebt «ntohteto,

folgten Tide andere Staaten, so daß dermalen Jugendgerichtshöfe

bereits in 27 der yereinigten Staaten bestehen, während sie in vielen

übrigen in Enstehnng begriffen sind. 0
Was die Idee des «bedingten Straferlasses*^ aber ab solche an*

langt, wird dieselbe meiner Überzeugung nach, auch bei nns früher

oder später znm Ziele gelangen, kraft der ihr innewohnenden nn-

schätsbaren Vorteile für Staat und Gesellschaft^ wobei nur der Hin-

weis darauf gestattet sei, daß alle Einwendungen, welche gegen sie

in Theorie und Praxis erhoben werden, sich beinahe niemals gegen

die Institution als solchci sondern fast ausnahmslos gegen ihre un-

richtige oder verfehlte Anwendung richten. Dem kann aber ab-

geholfen werden, dam eine Idee, welche so segensreich wirken kann,

wie die des „bedingten Straferlasses*^, eine Idee, für welche ein

ganzes Plebiszit „Gfeseizgeber
,

Advokaten, Richter, öffentliche An-

kläger, Gefängnisbeamte, Rechtslehrer** usw. ?:c"sprochen haben'-) darf

nicht lediglich deshalb fallen gelassen werden, weil ihre bisherige

gesetzliche Fassung eine yerfehlte oder doch nicht entsprechende war.

Zur Anwendung des „bedingten Straferlasses*^.

Wie bereits angedeutet, kann es nicht Aufgabe der vorliegenden

Arbeit sein, die Vorteile der Institution überhaupt klar zu legen und

die gegen dieselben erhobenen Einwendungen zurückzuweisen. Dies

1) Wfthrmd der Dmcklcgung dieser Arbeit wurde andi in DeatBCblaad mit

der Eirichtung von Jngendgenditshlttoi begonnen, dwen nlfaere Beeprediang

vorliegend nicht mehr möglich war

2) Mitteilangea d. LE.y. Bd. ü, Jahrg. H. L, p. 69.
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ist bereits von berufener Seito oft und oft geschehen. Desgleichen

bedarf die all<i:oiiiein anerkannte schädliche und demoralisierende

Wirkung dt r kurzen Freiheitsstraft'u, die grenzenlose Wohltat der In-

stitution des „bedingten Straferlasses" keiner weiteren Erörterung.

Wer sich mit der einschlägigen Literatur eingehender beschäftigt^

wird zum Schlüsse findeo, daß keine einzige der von Theorie und

Praxis erhobenen Einwendungen, und an solehen bat es nicht gefehlt^

unbeantwortet geblieben nnd niobt treffend znrfickgewiesen wnrde^

die Idee des bedingten Strafoflaflees somit tatsScblicb die Fener|Hobe

bestanden bat

Es sei mir daher nnr gestattet, anf einige meines Eraehtens nacb

dem Institute noch innewohnenden Vorteile hinzuweisen, welche bis-

her meines Wissens noeb nicht ansfttbrlicb, oder noch gar niebt in

Betracht gezogen wurden, wobei immer «bemerkt sei, daß ich nicht

die eine oder andere gesetzlich eingeführte Form des bedingten Straf-

erbisses im Ange habe, sondern mir lediglich die der ganzen Insti-

tation selbst zngmnde liegende Idee vorscbwebl^ eine Idee, der zu

huldigen sogar ihre Gegner gezwungen sind.

Der bedingte Straferlaß wird gewiß auch oft dazu beitragen in

Fällen, wo der Schuldspruch und die damit zusammenhängende Ver-

urteilnngd^ allgemeinen Kechtsgefühle direkt widerstreitet» der Schuld»

spmch aber — um dem Buchstaben des Gesetzes gerecht zu werden —
dennoch erfolgen muß, diesen Gegensatzzwischen Juristenrecht und Volkg-

recht beträchtlich zu mildem, ihn wenigstens teilweise abzuschwächen.

Treffend sagt Lammasch, bekanntlich ein Gegner des bedingten Straf-

erlasses: „Überhaupt ist auf die Übereinstimmung des Strafgesetzes

mit den ethischen Anschauungen der Gegenwart das größte Gewicht

zu legen, weil nur einem Strafgesetze, das mit dem Pflichtbewußt-

sein der Bevölkerung und derjenigen, die es anzuwenden berufen

sind, im Einklänge steht, wahre inntTlielie Lebenskraft zukommt,

während ein Gesetz, welches ethische Konflikte hervorruft, sich selbst

der besten Stütze beraubt"') und später: „Gibt es etwas Dringenderes^

als diese Gesetze mit dem Volksbewußtscin und mit dein Bewußt-

sein derjeniiren, die sie anwenden sollen, wieder in Einklang zu

bringen?'' *) Dieser Zweck wird aber am besten erreicht durch die

Idee des bedingten Straferlasses. Diese Erwägung soll zur anderen

Erwägung — dem pädagogischen Zwecke, dem Zwecke, die sittliche

Gefährdung durch Abbüßung der Strafe zu verhindern ~ hinzutreten

1) Lammasch ^Ziclc der Strafreditafonn in östondch' Im Separatabdmokd

der allg. osterr. Goriehtszcitung S. 84.

2) Lammasch a. a. 0. S. 86.
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und dieselbe ergänzen, wird die Frage der Anwendung des bedingten

Straferlasses akut. Es wird Fälle geben, wobei diese Erwägungen

zusammentreffen und gebieterisch die Anwendung des Straferlasses

erboiscbon. Der jugendliche, unbescholtene A wird beisjiii lsweise

vom älteren B, unter dessen Aufsicht er gestellt ist, auf alle mögliche

Weise chikaniert und geciiiält. Bis zur Verzweiflung gebracht, ver-

greift er sich endlich an ihm und verletzt ihn schwer. Sein Geständnis

ist aufrichtig, seine Keue ersichtlich. Jeder, oder doch die meisten

hätten an seiner Stelle ebenso geliandelt. In diesem Falle erfüllt der

bedingte Straferlaß beide Zwecke. Das Verbrechen ist begangen, das

Strafgesetz verletzt, der Schuldspruch muß erfolgen. Doch A soll

durch den Vollzug der Strafe moralisch nicht zugrunde gerichtet wer-

den, die Probezeit ist für ihn genügende Strafe. Aber auch der an-

dere Zweck wird vorliegend durch den Straferlaß erfüllt. Das all-

gemeine Urteil geht dahin, er bat recht gehabt, „ich hätte an seiner

Stelle gerade so gehandelt." Wie wohltätig vermittelnd tritt hier der

bedingte Straferlaß ein! Dem Gesetze wird durch den Schuldspruch

Genüge getan. Durch den Straferlaß aber wird die Existenz und

Zukunft des A gesichert, dem allgemeinen Bechtsbewußtsein des

Volkes» welehes den wirklichen Strafvollzug hier als ungereehte Härte

empfindet^ Genüge getan. Damit haben wir aber aneb einen Finger-

zeig ffir den Biohter, die Anwendung des bedingten StraferlaBses an-

langend. Treffen die beiden ErwSgungen zusammen und dies wird

sich in der Mehrzahl der in Frage kommenden F&lle ereignen, dann

ist der bedingte Straferlaß zweifelsohne am Platze nnd seine Anwen-

dung wird segensreieb wirken. Der Bichter wird ihn als Jurist an-

wenden, weil er Überzeugt ist, daß er mehr nfitzt als das Absitzen

der Strafe und den Übeltäter mondisdi nieht geGKbrdet, als Henscb

wird der Rieht» aber ebenfalls damit eiuTerstanden sein, weil er sich

eben auch dem allgemeinen Reehtsbewußteein nicht entziehen kanuc

Gewiß, grandlegend und hanptBchlich ist die erste Erwägung, die

BeBserungs- und Schadenbewahrungsabeicht^ unterstOzt muß sie aber

Ton der zweiten werden. Grehm wir einen Schritt weiter. Immer
wird das nicht möglich sein, wollten wir nnr jene Fälle dem be-

dingten Straferlasse zuführen, wo auch die zweite Erwägung, das all-

gemeine Bechtsbewußtsein, mitspielt, dann wäre die Grenze zu eng ge-

zogen. Derlei Fälle — wo nämlich beide Erwägungen zusammen-
treffen — bilden doch bei weitem die Minderheit und das ganze In-

stitut des bedingten Straferlasses würde eine Verkümmerung erfahren^

ganz abgesehen davon, daß die erste Erwägung immer die ausschlag-

gebende bleiben soll
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Soweit kann al)CT unseres Eraclitens gegangen werden, daß

umicekehrt durch den hedin^'ten Straferlaß dem öffentlichen Rechts-

bewulilnein nicht direkt ins Gesicht g:e8chlagen werden darf.

So sa^rt mit Recht Jacjues ') „die Straf justiz wird niemals im

Einklänge mit dem Rechtsbewußtsein der Bevölkerung sein, wenn sie

im einzelnen Falle aussschließlich die Frage lösen will, festzustellen,

wdche wohl die geeignetsten Mittel der AbBchreckung, Besserung

oder der UnsdifidUohmaobimg des betreffenden VerbreoberB leia

können. Sie hat yielmehr noch swei andere, gleich flehwerwiegende

Aufgaben Yor sich: Sichemng der entprecbenden Genugtuung Ifir die

Person des Verletzten, Sfihne gegenüber dem verletzten Beobtsbewnßt-
* sein der Gesamtheii'^ Man mfisse daber immer nntersnchen, ob nicht

das öffentliche Bechtsbewußtaein sofortige und drastische Mtntojog
erfordere. Es mögen hier auch die von Jaqnes angeffihrten drei

treffenden Beispiele erwfihnt sein. Ein alter Familienvater in Not be-

geht an einem geizigen Bechen, von dem er vergebens ein Almoaen

erbeten bat, einen kleinen Diebstahl, nm seine Kinder &n paar Tage
lang vor Bbtbebmng zn schützen. „Hier wird die Forderung nach

Strafe sich gewiß nicht gebieterisch bei der Bevölkerung geltend

machen/' Gewiß nichts denn in diesen FlUen treffen beide Erwä-

gungen zasammen und verlangen ihrerseits gebieterisch die Anwen-

dung des bedingten Straferlasses. Andererseits: .,Kin Diener miß-

braucht seine Vertrauensstellung bei einem nicht bemittelten Manne,

um ihm aus unversperrter I^de so viel zu stehlen, als er in einer

Nacht mit einer liederlichen Dirne vergeuden wilL Oder bei einem

Volksfeste fahrt ein Kavalier mit seinem Viererzug blitzschnell in

die Menge hinein. Als sich ihm ein berittener Wachmann entgegen-

stellt, um ihn aufzuhalten, dreht er die 1^'itsche um und schlägt ihm

so kräftig ins Gesicht, daß dieser blutend vom Pferdf^ stürzt. In

solchen Fällen „wird das öffentliche I^rteil zu bloß bedingtem Straf-

vollzuge gewiß nicht leicht geneigt sein,'' „Würde man in solchen

Fällen der kurzzeitigen i>eiheit.sstrafe wohl entraten können?" fragt

Jaques. Nein! und warum nicht? Würde man in diesen Fällen den

bedingten Straferlaß anwenden, würde man wohl vielleicht den

Jk'sserungszweck erreichen, diese Erwägung mag ja für seine An-

wendung sprechen, aber dem öffentlichen Ikchtsbewußtsein würde

man damit ins Gesicht schlagen. Von diesem Gesichtspunkte aus

betrachtet, erscheint die Anwendung des bedingten Straferlasses somit

I i Dr. fTeinricli .Ta(inos .Bcifia/.'-i' zur Revision des osterr. Strafrechtcs" aus

dün }iinterla.sseuon Papieren des Dr. ü. Jaques, herausgegeben von Dr. Lenz,

Wien 1804, S. 30 ff.
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im ersten Falle dringend geboten, im zweiten und dritten aber trotz

Vorbandensein der ersten Erwägung, eben mit Bücksiebt auf die

zweite ausji^eschlossen.

Mit diesen Hctracbtungen bängt aber inni^ zusiiinmen ein weiteres

Moment, ein aligemein menscblicbes, dem bicb aucb der Bichter mcbt

entziehen kann.

Kommt beute ein Straffall vor, bei welchem beide EnrSgnngen

zutreffen^ dann yeisaeht der Biditer alles mSgliehe, um das außer-

ord^tliche AÜlderungsiecht anwenden nnd die kleinste Stiale ver-

hSngen zn können, von deien Nutslosigkeit er ttberzengt ist. Aber

er mnft verurteilen. Wie selten kann er einen Strafansschließnngs-

gnind annehmen! Vielldcbt, ich sa^ nnr vielleicbt ist dieses Moment
— die Überzeug^ong von der Nntzlosigkeiti SebSdliehkeit und mora-

lisehen Nichtberecbtigung der Freiheitssiiafe — dieses menschliche

Empfinden, dem sich der Bichter nicht entziehen kann, in vielen

aolchen "hiHlen. — vom Sohwuigeiiohte ganz abgesehen — daf&r

maßgebend, dafi ein StrafansschiieOungsgnmd angenommen wird, nur

um den Freispruch rechtfertigen und dem Angeklagten die nutzlose und

schädliche Sträfeersparen zukdnnen. Wie ganz anders, wennderBichter
weiß, daß er trotz desvom Gesetzegeforderten und demselben entsprechen-

den Schnldspraohes die Strafe — wenn auch nur bedingt — erlassen

kann. Bei den heute bestehenden Verhältnissen mischt sich unwillkürlich

in die Beratung der Schuldfrage schon der Gedanke an die sich später

anschließende Straffiage. Mag sie formell auch getrennt s^n. Gerade

in solchen Fällen, wo die erste Erwägung der Besserung und Be-

wahrung des Angeklagten mit der zweiten, die Übereinstimmung mit

dem allgemeinen Kechtsbewußtsein anlangend, zusammentrifft, ist die

rein objektive Erörterung der Scbuldfrage für den Richter als fühlen-

<ien Menschen äußerst schwer, wenn nicht uniiKt^'^lichj hat er sein

Herz bewahrt und tritt er deni Angeklagten wohlwollend entgegen.

Er ist, ich möchte sauren, zugunsten des Angeklagten bceinflulU. Es

geht in ihm ein pbychologischer V^organg vor. dessen er sich selbst

nicht bewußt wird. Trennen wir liinireiren die Scliuldfrage im Sinne

der den liedin^^^teri btraferlaü belierrschenden Erwägunu-en vollbtüadig

von der Straüfrage, dann ist die Objektivität des Ivichters auch m
diesen schweren Fällen nicht gefährdet. Er hat dem Gesetze Geltung

zu verschaffen, den Buchstaben des Gesetzes oft gegen seinen Willen

und seine Anschauung zu befolgen. Wird ihm diese scliwere Auf-

gabe nicht bedeutend dadurch erleichtert, daß er sich sagen kann

„über die Straffrage, bezw. die Erlassung der Strafe kann ich später

schlüssig werden/ Das hängt von dem jetzt zu fällenden Schuld-

AzoUr für Kriniiuluitkiopotogia, 8i. Bd. 5

Digitized by Google



66 IV. V. ÖKI>LMAyKa-S££l-'ivLI>

Spruche nicht ab, hängt nicht mit ihm zniammen. Die im konkieteii

Äüle schSdliche^ nntzlose, sowie monltBch nicht zn lechtfextigende

Strafe ist nicht eine notwendige Folge des Schnldspraohei, wie es

bisher gewesen! Dem Worthinte des Gesetzes folgend, mnfi ich

schuldig sprechen, wenn ich von der Schuld des Angeklagten ftbes-

zengt bin, darum bin ich Sichter. Ob ich den schuldig gesprochenen

Angeklagten aber auch bestrafe, das ist eine andere Sache. Da
kann ich wieder Mensch sein, der Öffentlichen Meinung ihr Becht

erschaffen.**

Ich erblicke also auch in diesem rein psychologischen Momente
einen Vorteil des bedingten Straferlasses, welcher nicht zu unter-

schstzen ist

ZnsammeDlassend wäre zu sagen, daiS der bedingte Straferlaß

in der einen oder anderen Form, sowohl dann am Platze ist, wenn
die Erreichung beider Zwecke möglich ist, als auch dauA, wenn nnr

die Erreichung des ersteren — des Besserunpszweckes — möglich

ist, das allgemeine Rechtsgefühl aber durch die tatsäcliliclie Verur-

teilung nicht tangiert würde. Nur dann darf er nicht angewendet

werden, wenn, wie früher ausgeführt, das allgemeine Roclitsgefühl

eben dureli seine Anwendung zu sehr beleidigt wird. i)iinn nmli

dieser Erwägung Roehniini,^ getragen werden, sei es auch auf Kosten

der Zukunft des Ang< klau:ttMi. ilag dadurch auch die Erfüllung des

anderen Zweckes vereitt lt wurden. Oft wird dies ja nicht zutreffen

und ,,so reif ist das Volk noch nicht" — um mit Jaqucs zu sprechen

— „daß es einen in seineu Augen eklatanten Rechtsbruch durch den

bedingten Straferlaß allein schon gesühnt wissen will, i)

1) Jaques a. a. 0.

(Fortsetzung folgt)
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I^riminalistische Aufsätze
Von

Dr. Albert Hellwig in Bvliu-WaidmaDnsltist

1. Himmelsbriefe.

In Kempten wurde in den Jahren 181)4 Iiis is<)f; eine Ökononien-

familie nach und nach um 8500 M. betrogen dadurch, dali ihr reli-

giöser Aberglaube ausgenutzt und ihnen weisgemacht wurde, ihre

verstorbene Tochter Ursula brauche das Geld, um aus dem Fegefeuer

erlöst zu woden. ' Die Betrüger fobrizierten gar etwa 50 Briefe, die

bald Ton der Matter Gottes, bald von Jeeuä geschrieben waren, bald

Yon der Terstorbenen ümnla herrflhren sollten. In diesen Briefen

quittierten die Himmlischen dankend Uber den Empfang aller mOg^

Uoben Gesehenkei Briefe^ Photographie der noch lebenden Tochter der

Betrogenen namens Anna (für ihren himmlischen Bräutigam), ffir einen

Ofe% seidene Tflcher, eine Uhr, Eäsnndeln, einen Blechlenchter nnd

Tide andere gar nützliche und schöne Dinge. Dieser Prozeß ist

schon eingehend aktenm&fiig dargestellt worden.^)

Kürzlich passierte in Hamburg dn ganz analoger Fall mit so

frappanter Ähnlichkeit in vielen Details, daß man fast versucht sein

könnte, an eine bewußte Nachahmung jenes Betruges zu glauben. Ich

entnehme nachstehende Schilderung Zeitungsberichten, hoffe aber, den

kulturhistorisch und volkskundlicb hochinteressanten Fall spSter ein»

mal auf Grund der Akten darstellen zu können.

Wegen Betruges hatte sich die erst seit Dezember 1906 ver*

heiratete Ehefrau Berta ^Schäfer geborene Scholz, vor dem FTam-

burger Landgericht zu verantworten. Die Angeklagte war Ende 1905

eine Zeitlang bei der in der Hopfenstraße (St. Pauli) wohnenden Ehe-

frau B. als Dienstmädchen in Stellung. Während dieser Zeit wurde

l)IIan8 Walch. «Hhnmelsbriefe'' in ,Der Fitaval der Gegenwart*, Bd. I,

Heft 1, Leipzig 1908, p. 5»—92. Vgl. hierzu mehie Bemerkongen über «Hunmek-

biiefe in einem modernen Betmgsprozeß'* m der ,Ztschs: der Vereuia ffir Volks*

knnde*' (Berlm 1906). p. 422—426.
5»
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ihr bekannt, dali sich die erste Frau des Ehemannes B. vor etwa

10 Jahren im schwangeren Zustande erschossen hatte, femer, daß

Frau B. in ihrer pommerschen Heimat einen Jugendgeliehten mit

Vornamen Hermann hatte, mit dem sie vor 21 Jahren in aller Ehr-

harkeit verkehrt hatte. Die Kenntnis dieser beiden Umstünde sowie

die überaus große Einfältigkeit der Frau B. benutzte die Angeklagte

zur Ausübung einer Reihe kaum glaublicher Betrügereien. Als sie

die Stellung der Fran B. veriMSCD hatte, suchte sie später ihre Mheie
Dienaüheiriii nodi httafig auf und witßte ihr beisnbringen, daß sie

nfiehtUoherweise GeisterenobeiniiDgeii habe. ZnnSehat erzählte sie der

Frau die yerstorbene erste Fma des B. sei ihr ersehienen und

habe ihr mitgeteilt, sie habe im Himmel &n MSdehen geboren, mit

dem sie sieh nackt im Himmelsgdingnis befinde. Die jetzige TnxL B.

solle fUr beide das nötige Zeng beschaffen. Von oben sei bestimmt

worden, sie solle naeh der Heimat der Fran B. reisen, ihr Mann sei

nielit für sie bestimmt^ sondern tan Mann mit brannen Angen. (So-

viel hatte die geriebene Betrügerin ans den gelegentliehen En&hlnngen

der Fkan B. herausgehört, daß der Jngendgeliebte Hermann braune

Augen hatte). Die Frau B. beschaffte das erforderiiohe Beis^;eld.

Die Schäfer blieb einige Tage fort, kam dann aber wieder und sagte,

sie sei in Pommern gewesen und habe dort den Hermann ;[retroffen;

sie (Frau B.) bekäme ihn auch noch später snm Mann. Hermann

erschien ihr (der Angeklagten) angeblich nun auch im Schlafe. Er

habe verschiedene Wünsche, die zunächst erfüllt werden müßten.

Später würde alles doppelt surückbezahlt. Dann folgten weitere

schwindelhafte Erzählungen Uber Mutter und Kind im Himmel. Das

Mädchen, Emilie mit Namen, solle konfirmiert werden; Christus wolle

sich mit dem Mädchen verloben. Emilie sei zwnr erst zehn Jahre

alt, aber im Himmel zählten die Jahre doppelt! Gott wolle die Ver-

lobung nicht zugeben, Frau B. müüte erst 200 M in den Himmel

senden, dann käme die Verlobung zustande. f>aii R. konnte nur

120 Mark auftreiben. Darauf erklärte ihr die An^^eklagte, fJott habe

80 Mark von der Forderung abgelassen, den Rest müsse Frati B.

in zwei Raten von 40 Mark nachzahlen. Durch derartige Erzählungen

und durch von ihr abgefaßte Briefe, die aber angeblich himmlische

Personen auf ihrem Bette geschrielien haben sollten, ergaunerte die

Angeklagte von der Frau B. etwa 1500 I^fark bares Geld und allerlei

Sachen: Kleidungsstücke, Mobilien, Schmucksachen, Wäsche usw. im

Werte von etwa 500 Mark. Die Angeklagte, die am 29. Januar

d. J. verhaftet wurde, wie wir seinerzeit auch berichtet luiben, gab

sämtliche Betrügereien zu. Einige der erhaltenen Sachen habe sie
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ihrer Wirtin geschenkt, andere, wie auch das Geld, für sich verbraucht

Sie habe ein Kind zu versorgen und einen Teil des Geldes zu diesem

Zweck verwendet. Zu den Schwindeleien sei sie durch die Leicht-

gläubigkeit der Frau B. gekommen. Die Zeug-in (Frau B.) erklärte,

die Angeklagte habe sie mit ihren Erzählungen sehr gequält; sie habe

ihr zuerst geglaubt, später allerdings eingesehen, daß sie betrogen

worden sei. Das Geld habe sie sich von Angehörigen und Geschäfts-

leuten geliehen, teilweise habe sie auch die Miete dazu verwendet, die

Wünsche der Angeklagten zu befriedigen. Sie befindet sich jetzt in

einer mißlichen Lage. Der Staatsanwalt beantragte gegen die An-

geklagte zwei Jahre Gefängnis. Das Gericht erkannte auf ein Jahr

Gefängnis und ein Jahr Ehrverlust. Die Untersuchungshaft wurde

der Sohwindelmeieriii in Anrechnung gebracht. >)

Im leisten Angenblick, während der Konektnr, finde ich noch

folgenden interenanteii Wiener Fall, der allerdings noch nicht end-

gültig erledigt ist. Ich gebe die Notis hier mit einigen Efinungen

im wesentlichen wOrdich so wieder, wie Ich sie Isnd.

Vor einem Erkenntnissenat hatten steh die 46 jährige HanehUteria

Katharina Holanger und ihre 17 jihrige Tochter Marie wegen Dieb-

stahls nnd Betrags zu verantworten. Kaoh der Anklage kam Katha»

rina Holsinger, die frfiher in Bndweis lebte^ rot zwei Jahren nach

Wien nnd lernte hier Fran Wor8ch«Aschmfiller, eine sehr religiöse

Dame, kennen, zu der sie dann übersiedelte. Mntter und Tochter

spiegelten ihr vor, dafi man mit den Seden der Ventoib^ien sprechen

kdnne. Um den Verkehr mit den Seelen zn ermöglichen, schaffte die

Holzinger schwarzes Papier an, auf welches verschiedene Buchstaben

nnd Ziffern sowie die Worte ^Ja*^ nnd ^Nein*' in weißer Schrift an-

gebracht waren. Mit Hilfe einer Pappschachtel und durch Bewegungen
mit den Schhftzeichen wurden ganze Gespräche mit den Veistorbenett

geführt

Außerdem wurden in der Wohnung fortwährend Briefe gefunden,

die mit dem Namen des verstorbenen Adoptivvaters der Frau Worsch

oder ihres Beichtvaters Kasimir Behera oder mit dem Namen des

Vaters der Holzinger gezeiclinet waren. In diesen Briefen erteilten

die Seelen der Verstorbenen Befehle. Sie verlangten Eßwaren, Geld

zu einer Mission, Errichtung eines Altars, einer Wallfalirt, sie ver-

langten die Behebung eines Bankdepots der Frau Worsch und ver-

sprachen, letzteres zu vermehrt n oder ihr zu einem Losgewinn zu

verhelfen. Frau Worsch-iischmüiler, die der festen Überzeugung war,

1) „Märkische Volkszoitung ', Berlin, 1. Mai 1907.
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daß diese Briefe der Verstorbenen aus dem Jenseits ihr gesendet seien,

kam allen von den Verstorbenen geäußerten Wünscheu nach. Erst

im NoveinbL'r 1907, als die Holzin^^er nach Budweis abreiste und

Frau Worscb unter den Effekten der Verreisten Pfandscheine über

ihren Schmuck, Wäsche und dergleichen vorfand und schließlich fest-

stellte, daß die Wertpapiere, die sie auf Weisung der ^'eratorbenen in

eine Lade gelegt hatte, damit sie sich vermehrten, verschwunden

aeieni sah sie ein, daß sie beschwindelt und bestoblen worden war.

Marie Holzmger gab zu, Briefe geschrieben zu haben, in trdeben

die Seelen ron Verstorbenen die Fran Worsch baten, ifaneh Fleisch,

Gemfise, Hehlqtdse, Gefrorenes und Obst anf den Hansaltar m
stellen, das Geld zur Ausstattung einer Mission in eine Sparbüchse zu

legen. Die Nahrungsmittel und die Geldbeträge gibt Marie Holzinger

tOf zum Teile an sich genommen zu haben. Das Übrige dfirfte ihre

Mutter gegessen oder dngestedd haben. Ebenso ist sie gestSudig,

Schmuck, Geld, Stoffe und Wäsche, die auf Wunsch der Verstorbenen

zur Ausstattung des Hausaltais verwendet werden sollten, verpfilndet

zu haben. Katharina Holzinger leugnete die Schuld und behauptete,

sie habe tatsächlich geglaubt, daß die Bitten um Geld von den Ver-

storbenen herrührten, sie sei in ihrem Glauben an die Geister von der

Tochter bestärkt worden. Sie war es aber, die der Fran Wersch

ihre Tochter als Medium empfohlen hat.

Der Verteidiger stellte den Antrag, die Verhandlung zu vertagen,

um den Geisteszustand der Angeklagten Katharina Holzinger unter-

suchen zu lassen, da die Angeklsgte selbst an Visionen leide und an

Geistererscheinungen glaube. Sie fxi überdies schwer hysterisch Und

habe dreizehn Jahre lang einen Mann gepflegt, der von dem gleichen

Wahne befallen war. Außerdem seien ihre beiden Schwestern ofeistes-

krank, die eine lialx vor einem Jahre in der Kirche bei der Maian-

dacht dadurch f^rolie Störungen hervori^crufen, indem sie laut auf-

schrie, sie sehe Geister von Verstorbenen umhergehen, die ihr zu-

winken.

Der Staatsanwalt entgegnete, daß die An'.a^klagte während der

mehrmonatigen Untersiiehung von all diesen Vorfällen kein Wort

erwähnt habe. Würde sie wirklich an Geister glauben, so hätte sie

Speise und Trank, die sie für die Geister verlangte, nicht selbst ver-

zehren dürfen;

Nach länirerer Beratung beschloß der Gerichtshof , die Verhandlung

zu vertagen, um den Geisteszustand der Augeklagten durch Psychiater

untersuchen zu lassen.')

1) „Mcues Wiener Journal , 20. Juui 1908.
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Wennjrleicli der Prozeß noch nicht abg'eschlossen ist, darf man
auch diesen Fall liier anreihen, denn für unsern Zweck ist es irre-

levant, ob Katharina Holzinger geisteskrank ist oder nicht Für uns

kommt es nur darauf an, daß Frau Worscli, eine ^sehr religiöse^

Dame, durch diesen plumpen Schwindel sich hat täuschen lassen.

Wenn wir nach den Gründen forschen, wie es möglich ist, noch

im 20. Jahrhundert einen derartig plumpen Betrug mit Erfolg ins

Werk zu setzen, so werden wir vor allem die von der orthodoxen

christlichen Geistlichkeit gelehrte Realität von Himmel und UöUe dafür

venuitwortlich machen müssen, in zweiter Linie aber die spiritistischen

Bteidite ttber einen Verkehr mit dem Jenseits. Daß die Spiritisten

GeisteEBchrifien kennen, darf als bekannt voiausgesetst werden,

Die spiritistisdien Ansichten fiber die Möglichkeit, mit Hilfe geeig-

neter Apparate, z. B. eines Psychographen oder einer Planehette,^)

Geistenadiriften zn erhalten, hsA aneh den in großartigem HaBdbib rer-

tlbten Planofaettenschwiiidel dnroh William Scott begünstigt, der als

„Professor*^ Maxim oder Tokal jahrdang ganz wertkwe «Phinchetten''

rertrieb nnd infolge seiner geschickten und frivolen Reklame der-

artigen Absatz fimd, daß er an einem Tage mitunter fOr mehr als

iOOOO Mark Kachnahmepakete absandte. Ich hatte mich schon

längere Zeit mit der Entlarrnng des Schwindlen beCafit und manche
dienlichen Materialien gesammelt, als ihm endlich im Februar dieses

Jahres von der Berliner Kriminalpolizei das Handwerk gelegt werden

konnte. Leider wurde Scott trotz m. E. vorliegenden Fluchtverdachts

— er ist noch dazu Amerikaner! — geiren Stellung einer Kaution

von 100 000 Mark aus der Untersuchungshaft entlassen! Er tat das

schlauste, was er tun konnte und verduftete nach Zeitungsnotizen

Anfang Juli des Jahres und wird nun wohl im Ausland die Früchte

seiner Spekulation auf die Leichtgläubigkeit in Buhe genießen, denn

1) Ygl; aneh Lapponi ..HjrpnotismiiB nhd SpirttiBmnsV deutsch von
Luttenbachcr (Leipzig 15)0(5), S. 113 ff. Neuordingrs hat nach Zeitungsnotizen

eine findige Sibylle, die auf der Höhe der Zeit steht, gar die Schroibinaschiue

als WahrsageiustnimeDt eingeführt. Ihre Methode ist sehr einfach: Die schöne

KUentin nmfl mit verbundenen Augon einige Minuten «tippen** nnd die „weise

Fna* deutet dann aus den dnnlosen Boebataben, die angeblieh durch Inspiratioa

der Ödster entstanden sind, die Zidcnnft Damit aber Ben Akiba auch diesem

„modernen" Fortschritt ^c£ronnber wieder einmal recht behält, sei daran erinnert,

daß die Japaner schon seit langem zwar nidit anf der Schreibmaschine, wohl

aber auf der Rechenmaschine weissagen und ein eingehendes System zur Deutung

aoBgeklilgelt habra. (Tgl. die «Hittdlnngm der Deutschen Geeelladiaft iUr

Nator- und Volkerkunde Ostasiens", H.I. I. lieft S. 41) ff.».

2) Vgl. hierüber hp?on(loi-s Loliinann ^ Abeijjlauho und Zauberei"*» dentscfa

von Petersen, 2. Aufl. iStuttgart laoS), Ö. 43b ff. und 452.
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die verfallene Kantion bildet nnr einen kleinen Teil seines ergaunerten

Vermögens. Meine schon früher ausgesprochene Hoffnung, daß er

recht energisch bestraft werden möge ') wird sich also allem Anschein

nach nicht erfüllen. Dies ist umso bedauerlicher, als er groi^es Un-

heil angerichtet hat 2)

Vor 5 Jahrzehnten vermittelte in Boston ein spiritistischer Be-

trüger einen Briefwechsel mit dem Jenseits und fand zahlreichen

Znspntefa, trotedem der ^Postnidster aas dem Jenseits", wie er mdk
bescheiden seihet nannte, pro Stfiok ein Porto ron einem Dollar eibob.

Die Antwort diktierten ihm Torgeblich die Geister der Ahgesobiedeooi.

Ja, er ging noch weiter nnd besorgte Bildnisse der Gestorbenen, die

im Qeistenreiebe selbst gezeichnet wnideo. Ein Geistlicher soll sich

gar dnroh Vermittlnng des Wnndermeisters dne wHimmdsbrantf' haben

antranen lassen. Das Bild, das ihm die fidierische Jungfrau geschickt

hatte, hing er in seiner Kirche anl Der Schwindler wurde schliefi-

Hch nach mehreren Jahren dnroh den Maler, der die „GdsteibildniaK^

gefertigt hatte ans Bache enthirvts)

Daß aber auch manche fiberorthodoze Geistliehe einen Fostrerkehr

mit den Himmlischen anbahnen, mag folgende Nachricht zeigen, die

ich der bekannten „Zeitschrift fttr Spiritismus" entnommen habe. Da-

nach hat ein hShmiscber Doifpfarrer vor einigen Jahren an seiner

Kirche Briefkasten anbringen lassen mit der Aufschrift: „An den

heiligen Petrus'*, „An die heilige Jungfrau" und dergleichen. In dies©

Briefkasten sollten nach der Anweisung dieses Seelenhirten die gläu-

bigen Schafe seiner Herde ihre schriftlich abgefaßten Anliegen in

Briefform einlegen nnd gleichzeitig eine Rtickmarke beifügen, worauf

ihnen Antwort aus dem Himmel zugehen würde!

Hierher gehört es auch wohl, wenn ein Professor am Jesuiten-

koUeg in linz schreibt: „Wegen der wirklichen oder ver-

muteten Korrespondenz ' mit der Geisterwelt bestehen die kirchlichen

Verbote aufrecht ....***)

1) ]f«ln Back fiter »Vefbrecfaen" and AbergUmbe'*, & 96. Den hier

erwibnten Pdl Tleeaieyer werde ieh „im Pitaval der Gegenwart** aktenmiflifir

daistellcn.

2) Vgl. meine Artikel ^Der Tok.ilisnius. Ein Kultuibild au8 dem 20. Jalir-

hnndcrt^ (äonotagsblatt der „New-Yorker titaatszeitung'^ 5. Juli lyos) und „Maxim-

plancbette und Tokaiplattcbette* («Dw ZeftongSTerlag" 6. September 1907).

3) Ad. Wattke „Der deotaebe Vttfkaabeiglaube der Gegenwart", 8. Be-

arbeitiinyr von Elard TTuir . :Mcyer (Berlin 1900) $ 779 onter Hinweis anf die

»Leipziger Zcitunir" vom 14. Januar 1S59.

4) (Jeor;r Koib »Zur Behandlung des Aberglaubens" («Linzer Theologische

Quartalsscbrift*- 1907, Heft 3/4i, S. 788. — Der Verfaner, der 80 liebenawUrdig
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Diese Tatsachen zeigen, dali der Glaube, mit dem Jenseits in

Verbindung zu treten, nach \^ ei t verbreiteten Anschaimnpren prar nicht so

absurd ist, sodaß man in dem Kemptener, dem Hamburi;er und demWiener

Fall durchaus nicht Geisteskrankheit oder auch nur einen hohen Grad

von Geistesschwäche bei den l^eichtgläubigen anzunehmen braucht! Der

Volkskundige weiß, daß heutigen Tages auch die bizarrsten Ideen,

wenn sie nur mit einigermaßen Geschick inszeniert werden, auch bei

völlig Geistesgesunden, oft sogar bei „Gebildeten" und mitunter selbst

bei Männern von ausgezeichneter Begabung auf ein dankbares Pu-

blikum rechnen dürfen! Die Absurdität einer Glaubensvorstellung gibt

also höchstens einen Hinweis darauf, daß es angebracht sei, nachzu-

forschen, ob sich sonstige physische oder psychische Anomalien ergeben,

welche eine geistige Anormatität erwdseD, bildet aber ooch keines-

wegs, wie man mitanter annimmt fttr sich allan lehoii den Beweis

für Gdsteskiankbdt Ferner seigen hob die raleixt b^getaditeii

Piaa]lelen ans spiritiBtiBehem nnd hyperoithodozen Lager, daft der

Glaube mit den Toten in Verkebr treten za können, niobt nnr bei

den Natarrölkem yorkommt, sondem in gewissen Sebiebten der

modernen Knitnryölker aneh noeb einen gfinBtigen Boden findet Man
brancbt daber trotz der znnäcbst frappierenden Äbnliebkeit des Vor-

gebens der Kemptener nnd Hambn^jer BetrBger dnrcbaos niobt an

eine Entlehnung sn denken, wenngleich es natürlich möglich ist, daß

Ften Scbüfier seiner Zeit In den Zeitungen von dem Kemptener Be-

tmgsprozeß gelesen nnd ihr Vorgehen darnach eingerichtet bat Ebenso

gut ist es aber denkbar, daß Frau Schäfer auf Grund der aUgemetnen

Ideen Uber einen Verkehr mit dem Jenseits yollkommen selbständig

auf ihren außergewöhnlichen Retrugstrick gekommen ist! Wir hätten

dann hier einen eigenartigen FtAi eines „Völkefgedankens^ im Sinne

des Altmeisteis Bastian.

2. Zar Kriminalitftt nnd Charakteristik der Zlgenner.

Über die bayerischen Zigeuner berichtet der bekannte Ethnologe

Professor Dr. Richard Andree ausfülirlich in dem Korrespondenz-

blatt der deutschen Gesellschaft für Anthropologie, Ethnologie und

Urgeschichte, XXXVII (1906) Nr. 1 S. 1—4 indem er im wesent-

lichen einen Vortrag wiedergibt, den er am 24. November 1905 in

der Mflnchener anthropologischen Gesellschaft gehalten hat Er stützt

sich dabei anf die Angaben des „Zigeiinerbnches'S das Oberregierungs-

wnr, mir wine sonft nicht zuganglidie Abhandlunp^ zu Ubersciiden, verwest dort

auch auf P. Noidin. Summa Tb. mor. 11. toni. nr. 170 nota c.
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fat Di II mann im Auftrage der Königlichen Polizeidirektion zu

München herausgegeben hat. Das Buch enthält auf 328 enggedruckten

Oktavseiten nach einer kurzen Einleitung und Anführung der auf die

Zigeuner hiziiglichen Bestimmungen ein umfangreiches l'ersonalver-

zeichms, in welchem Erhebungen bezüglich des Namens, der Keligion,

des Familienstandes, des Berufes, der Geburten, der Staatsangehörig-

keit; der Strafen von 3350 Zigeunern behandelt werden. Titowienmgen

weiden oft erwähnt; mehr noch Hieb-, Stich* nnd Sehnßnniben)

welche nuf Gewalttätigkeit hindeuten. Man sagt; daß sie der Paten-

gesehenke gutherziger Christen wegen ihre Kinder gern auch wieder-

holt taufen lassen. Auch zahlreiche Schnurren und Anekdoten der

serbiechen und kroatischen Zigeuner haben dehurtige i^Bekehrnngen**

auB egoistischen Beweggründen gar häufig zum Motiv, worfiber zu

yergleichea ist das köstliche von dem unermüdlichen Folklorist^ Jh,

Friedrich S. Krauß herausgegebene Bttchl^ „Zigeunerhumor"

(Leipzig 1907) S. 18, 19, 22 usw. Interessant ist, daß auch Dr.

George Paul Hönns in seinem 0Beln^:B]ezikon% neue Auflage

(Leipzig 1743) S. 453 diesen Gaunerkniff erwähnt und auf die aus^

fflhrUcheren Angaben bei Gerber im dritten Teile seiner „Uner-

kannten Sünden der Welt" hinweist. Fast alle Erwachsenen sind

schon bestraft und ihre Subsistenz beruht meist auf Bettel und un-

rechtmäßigem Erwerb. Hierüber sagt das „Zigeunerbuch'^ — nach

dem Zitate von Andree — folgendes: „Hierbei spielt der Gelegen-

heits-, Taschen- und Ladendiebstahl, sowie der planmäßig ausgeführte

Diebstahl beim Geldwechseln eine Rolle, wobei der Zigeuner Münzen
mit bestimmten Jahreszahlen oder .Münzzeichen verlangt und dabei

selbst in dif fremde Kasse greift. Der Taschendiebstahl wird von

den Zigeunern in der Weiso ausgeführt, daß sie vorgehen, Gicht und

ähnliche Leiden wegzaubern zu kr.nripn. Sic führen zunächst um die

kranke Person einen Tanz auf, bestreichen (huin nnt den Händen die

kranken (ilieder, klopfen an die Taschen und holen unbemerkt die

Börse oder dergleichen heraus. Dazu kommt der Betrug beim Pferde-

handel, der sogenannte Öchat/gräberscbwindel das Herauslocken von

„Upfcrgehl" zur Heilung vorlu xten Viehes und zur Erlösung armer

Seelen. Mitleid, Furcht und Aberglaube veranlassen die Bauern, den

Zigeunern verlangte Nahrungsmittel und Obtlach umsonst zu geben.

„Von Zigeunern eingenommenes Orid bringt Unglück und, zum eigenen

gelegte, wird es samt diesem von den Zigeunern wieder fortgezaubert.

Diese Schilderung von (h.ii knumiellen Oharaktereigenscliaften

und von den zigeunerisehcn Speziuldelikten der Zigeuner stimmt voll-

kommen mit dem überein, was uns bisher schon darüber bekannt ist.
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Was insbesondere den Betrug; unter Benutzung abergläubischer Vor-

stellungen anlangt, so finden sich auch in dem oben erwähnten Büch-

lein von Krauß mehrere originelle Beispiele. Von den vielen Zeitungs-

berichten, die ich in den letzten Jahren über derartige Zigeunerdelikte

gesammelt habe, handelt es sich in den meisten !• allen um l)ayeri8che

Verhältnisse. Ob dies rein zufällig ist oder ob dies so zu erklären

ist, dalJ in Bayern besonders viel Zigeuner umherstreifen, oder ob der

den Wunder- und Aberglauben begünstigende Einfluß der katholischen

Religion sich geltend macht, luuli ich mangels gt naiuT Daten dahin-

gestellt sein lassen. Daß den Zigeunern selten ihr Begehr abge-

schlagen wird, geht zweifellos darauf zurück, daß man sie für llexen-

meiBter hält, ucb vor ihrem „bösen Blick*' fürchtet und glaubt, daß

ibr Flnöh in Erfüllung gehen werde. Von den sahlreicfaoi Materialien,

die ich ttber die WirkBamkot von Flneh nnd Segen in primitiven

£ntwicklang8Btadien nnd ttber die Beziehungen zwischen Betteid nnd

Aberglauben gesammelt habe, sei hier nur angefahrt, daß nach

A. Sznlczewski „Allerband fahrendes Volk in Kiyawten" (Lissa

i P. 1906) S. 26f in der Provinz Posen der Glaube an die Zauber-

kraft der Zigeuner im Volke noch heutigen Tages weit verbrdtet ist

Bezeichnend ist, daß nach einer Sage ein Wäldchen bd Eirohoi-

popowo verw&nscht is^ seitdem Zigeuner von dort vor längeren

Jahren vertrieben wurden und unter Verwünschungen und Flttchen

abzogen. „Die Leute erzählen, daß einem Bauern, der von jener

Stelle Sand znm Bau eines Schweinestalles nahm, alle Schweine kre-

pierten. Einem andern sollen die Pferde krepiert sein, weil er ans

4em Wäldchen trockenes Laub geholt und es den Pferden unteige-

atreut hatte/

In Schwaben erzählt man, daß einer Bauersfrau von einer

Zigeunerin prophezeit wurde, sie werde von ihrem Mann hintergangen,

daß sie darauf das Zigennerweib tüchtig durchgeprUgelt habe, da sie

nnr lüge, um Geld zu verdienen, daß sich jene dann aber gerächt

habe, indem sie durch gewisse mystische Prozeduren ein furchtbares

Hagelwetter heraufbeschworen habe (Ernst Steier, ..Deutsche Sagen,

Sitten und Gebräuche aus Schwaben", Teil 1 btuitgart lSr)2, S. 190);

auch in Oldenburg traute man den Zigeunern allerhand Zauberkünste

zu (T.. StrackerJan „Aberglaube und Sagen aus dem Herzogtum

Oldenburg*' Bd. II, Oldenburg 1867 S. 12 f.)

Ein Zigarrensortierer Viehstaedt in Berlin, dem ich manches über

brandenburgischen Volksglauben verdanke, erziiblte mir, man dürfe

Zigeunern keine Gabe verweigern, sonst verursachten sie Krankheit,

indem sie den Betreffenden zu hypnotisieren verständen. Mein Ge-
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währsmann erlaubte selbst darsji und suchte sich liier wie bei andern

Gelegenheiti n die vom Volk angenonimenen Zauberwirkungen auf

höchst nioLk rne Weise durch Hypnose zu erklären. Nach Dr. Kühnau
„Hexen urul llexenzauber'^ („Mitteilungen der schlesischen Gesellaehafr

tür Volkskunde", Heft Xlll, Breslau 1905 S. 96f) p ltt n auch m
Schlesien die Zigeuner allgemein als zauberkundig. In Fürstlich-

Langenau bei Katseber pflegen die Leute, sobald eine Zigeunerbande

iDB Dorf kommt, ta sagtn: Gebt nur den Zigeunei n, dena sonst

nehmen sie vom Hofe Striekel sieben sie dnreh die ObsÜtlnme und
rergraben sie: Sobald die Strioke erfonlt sind, mnft aueh der Beshzer

des Hofes sterben. Es ist dies die bekannte Prosednr des enrofite-

ments. Derselbe Oknbe soll aneh in andern Gegenden Seblesiena

herrseben. Bei den serbischen Zigennem ist das Betteln ein regel-

reebter BemÜBsweig, und ein gesebiekter Bettler ist hochaageseben. 0
Hierflber ftnßert sieb einer der besten Kenner der Zigeuner, Professor

Tibomir R OjorgJeTie in seiner ansfflbriichen Monographie Uber

.,Die Zigeuner in Serbien** Teil I („Mitteilungen zur Zigeunerkunde^^

Bd. II Budapest 1903 & 43) fblgendermafien:

fj)em Betteln liegen auch die Zigeuner ob, jedoch meistens die

Zigeunerinnen. Sie betnushten jedes Haus als ihnen tributpflichtig.

Gewöhnlich pilgern sie selbzweit mit riesigen Scbappsäcken fiber dem
Bftcken von Haus zu Hans. Wenn sie in ein Bauernhaus eintreten^

setzen sie sich nieder und warten so lange^ bis ihnen die Schaffnerin

eine Gabe erteilt. Weigert sich die Hansrerwalterin dies zu tun, so

begehren sie frech auf» wie mit einem guten Rechte, bis sie sie mürbe

machen und sie ihnen einen Löffel voll Mehl, Bohnen, HiUsenlrücbte^

Kraut, Zwiebel oder sonst etwas gibt Wenn man ihnen zu wenig

schenkt, schmeicheln und speichellecken sie auf jede mögliche Weise,

um mehr heraiisziiloeken. Das serbische Sprichwort sagt mit Hin-

blick darauf: der Zigeunerin Antlitz ist schwarz, doch der Rucksack

voll; schwarz ist in dieser Verbindung gleichbedeutend mit schamlos,

ehrlos. Und tatsächlich vermögen die Zigeunerinnen ihre mit allerlei

Sachen vollge8to|)flcn Rucksäcke kaum zu erschleppen. Die Zigeune-

rinnen stecken in den Rucksack alles hinein, was man ihnen gibt

Eine sprichwörtliche serbische Redensart zur Bezeichnung eines wirren

Gemengsels lautet: alles mögliche, wie in einem Zigeunerrucksack".

Die Serben betrachten das Betteln der Zigeuner ai.^ etwas ganz

Naturgemäßes und niemand verargt es ihnen, weil man ihren Hang

zum Betteln als einen von Gott über sie verhängten Fluch betrachtet

1) Aach das Stehlen ist nicht sündhaft- Vgl. die Schnurre bei Krauß a. a. 0.,

8. 83 ff. .
-
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Aus Gornja Zlei^inja fRezirk Znpa. Kreis Krusevac) berichtet

Ojorg^jevic fol<renden hei (1<mi Serbtn verbreiteten Volksglauben: „Tn

alter Zeit berief einmal Gott alle Völker, um ihnen ihre Berufsarten

zuzuteilen. Sie erschienen und er teilte jedem einen Berufszweig zu.

Der Zigeuner hatte sich hinter Gottes Rücken versteckt und als Gott

mit der Verteilung zu Ende war, trat der Zigeuner hervor und rief

aus: „0 Herr, mich hast Du vergessen!'' — wo hast Du denn

gesteckt?" fragte ihn Gott — „Hinter Deinem Rücken", erwiderte der

Zigeuner. — „Hast Du nun lieber, dalj ich Dir selber zuteile oder

daß Dir alle die da zuteilen sollen? fragte ihn Gott und wies mit

der Hand auf das versammelte Volk hin. — „Ich hätte es lieber,

daß mir alle diese sateilen mögen, als Du allein'*, antwortete der

Zigennear. — „Geechehe und es widerfahre Dir also**, spraoh Gott.

Also verblieb es bis auf den beutigen Tag. Sdt jener Zeit haben

die Zigeuner keinen Staal^ sondern sind zeistrent Über die ganze Welt

und dem Betteln ergeben.**

So finden wir ttberall, da5 die Zigeuner als besonderer Zanber-

knnst m&chttge Wesen gelten nnd daß ihr Betteln ihnen durch den

Volksglanben sehr erleichtert wird. Es liegt sehr nahe^ daS die

Zigeuner den Torhandenen Volksglanben selber krSltig nähren nnd

nach Möglichkeit für ihre selbstischen Zwecke ausnutzen. Wie ich

kflrzlich in meinem kleinen Buch über |,Verbrechen und Aberglaube**

<B. G. Teubner, Leipzig, Sammlung ,^us Natur und Gdsteswelt**)

an verschiedenen Beispielen (S. 21, 501, 82 f., 89, 101, 127 ff.) gezeigt

habe, wird dieser Volksglaube von den Zigeunern zu Betrügereien

gehörig ausgenutzt. Wir finden also die Behauptung von Hans
Groß bestätigt, daß der Zigeuner überall der gleiche bleibe, unter

welchem Volk er auch lebe. Für äußerst wünschenswert würden

wir es halten, wenn ähnliche amtliche Erhebungen über die Zigeuner,

wie sie die Alünchener Polizeidirektion bezüglich der bayerischen an-

gestellt hat, von (I n übrigen deutschen Einzelstaaten und von Öster-

reich auf niöi::lichst breiter Grundlage nachgeahmt würden: Anthro-

pologie und Ethnologie wurden aus einem derartigen gesicherten

Material nielit weniger Nutzen ziehen als die praktische Kriminalistik,

Wenn wir eben bemerkten, daß die Zigeuner überall dieselben

charakteristischen Stamnieseigentümlichkeiten zu haben scheinen, so

müssen wir diese Behauptung etwas einschränken. Denn die arme-

nischen Zigeuner, über die Papasian im Jahre 1901 in der russischen

^Ethnographischen Rundseliau'' ausführlich gehandelt hat, scheinen in

der Tat weiße Raben zu sein. Nach dem Referate von Dr. Stieda

im „Archiv für Anthropologie'' 1900 S. 288 f. unterscheidet sich die
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Bo8cha-Fi-au p;anz auffällig von andern Zigeunerfrauen durch ihre

Reinlichkeit und Sclianihaftigkeit Sie wahrsaf^t nicht keine

Karten, ist keine Berufstänzerin. ,,Seitdein die lioscha sich zum
Christentum bekennen, haben sie dies alles auff^ejjehen. Wenn sie

auch gelegentlich den Knüttel in die Hand nitumt und gewalttätig

wird, auf Scherz- und Schimpireden d( i h antwortet, alles läßt sie

hingehen, aber wehe dem, der ihre Ehre angreift! Sie stiehlt niemals,

der Mann gelegentlich — sonst ist der Hoscba ehrlich und zuverlässig

und einfach, ohne Zeugen, ohne Dokumente, borgt er, gibt alles

wieder, bezahlt stets seine Schulden, nimmt niemals Prozente. Er

ffiiehtet den Eid, aber geschworaie Eide Toletet er nie, er betrügt

keinen Henaohen, wenn es ibm vidleieht ancb Vorteil bnngea würde.

Gegen fremde ist er egoistisch, gegen seine Verwandten und Stammes»

genossen dagegen herzlich nnd frenndlich. Sie nntersttttzen sich anf

jede Weise. Die Boscfaa smd frei von allem Aberglauben, deshalb

nehmen sie zn Opferongen, Gebeten nsw. niemals ihre Zuflucht'* Es

wäre sehr bteressant, auch für uns Kriminalisten, wenn wir nSheres

Uber diesen einzigartigen Zigeunezstamm esEahren könnten. Ob wir

wohl hoffen dürfen, daß im liuife der Jahrhunderte bei ge^gneter

Behandlung auch unsere Zigeuner dnstens noch brauchbare Mitglieder

der menscblichra Gesellschaft werden?

Fast allerdings könnte man daran verzweifeln, aus den Zigeunern

jemals Staatsbürger machen zu wollen, wenn man den Aufsatz von

E. 0. Winsted t „Gypsy Zivilisation'' („Jonmal of the Gypsy Lore

Society" 190Sj liest. Nach einem Referat über diesen mir nicht zu-

gänglichen Aufsatz im „Globus'' (190S S. 49 f.) findet sieb hier eine

gute Zusammenstellung der Maßregeln, die man bisher gemacht hat,

um die Zigeuner seßhaft zu machen und die alle mehr oder weniger

gescheitert sind. Die Maliregeln unter Maria Theresia und Kaiser

Joseph in Ungarn und Siebenbürgen hatten nur Mißerfolg, da sich die

Zigeuner aufs Äulierste gegen den Ackerbau sträubten. Auch der

Erzherzog Joseph, ein bekannter Zigeunerfreund und Zigeunerkenner,

tat alles Mögliche, um sie zu heben, aber gleichfalls ohne Erfolg.

Auch in Spanien, Norwegen und England hat man bisher keinerlei

dauernde Resultate erzielen können. In Deutschland sind die in

Thüringen (Friedrichslohra) von Friedrich dem Großen „Für allerlei

Gesindel" errichtete Zigeuner-Kolonie, sowie die in Nassau (Mutter-

hausen) gänzlich mißglückt. 8o scheint es in der Tat, als sei es

kaum möglich, die Zigeunerhorden jemals zu ordentlichen Uürgern

zu erziehen. Berücksichtigt man aber, was wir oben über die ar-

menischen Zigeuner beigebracht haben, sowie daß der Versuch, deq
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man in letzter Zeit mit der SeDhaftmachung von Zigtuiierii im Norden

Berlins gemacht hat, bisher ganz gut ausgefallen zu sein scheint, so

wird man doch wohl zu dem Resultat kommen müssen, daß das

letzte Wort in dieser Angelegenheit noch nicht gesprochen ist Bis

auf weiteres werden die Zi- » unerborden aber noch lange Zeit ein

sozialschädliches Element der modernen Kulturstaaten bilden. Sehr

verkehrt aber wäre es, wenn man aus falschem Mitleid mit den

Zigeunern fordern wollte, daß man ihr ,^cbt zu leben, auf Luft,

Somiensehein und Wandertrieb'^^ wie es in der oben genannten Zeit-

Behrifk Walter Gaslisehan tnt, yerteidigen und ans diesem Gznnde

gegen die modernen Maßregeln gegen die Zigeuner Front machen

wollte. Der Staat bandelt bier vielmebr nur in einer Art Notwebr

gegen die Übergriffe der braunen Horden und da es bei Delikten die

Ton dnzelnen Mitgliedern von Zigennerbanden verttbt werden, oft so

sobwierig ist, den wabren Täter zu emieraiii dfirfte es im Gegente»!

sogar angebraebt sein, den Kampf gegen die Zigeuner noch weit

energisober als bisber zn betreiben, insbesond^ in gewissem Um-
fange die in der Regel allerdings nur primitiTen Entwickelnngsstadien

angeb5rige strafrecbtliobe Solidarbaltnng wieder einsnftthren.

3. Beten und Yerbrechen.

Dafür, daß man gleicbzeitig eifriger Beter und hartnäckiger Ver-

brecher 'sein kann, bat Ferri^) schon mehrere bekannte Belege bei-

gebracht Er erzählt uns Ton dem italienischen Briganten Biagini,

der in seinem Portemonnaie zwei Fürbitten aufbewahrte, die er an-

dächtig jeden Abend hersagte. Der Franenm5rder Verzeni besuchte

häufig die J^rche und gehörte einer sehr religidsen Familie an. Nach
Kennan wird ein russischer Bauer, mag er auch &n Bäuber oder

Mörder sein, nie Tergessen, seine Gebete herzusagen. Im Jahre 1882

kam es in dem Prozeß Fenayron zur Sprache, daß die Gattenmördetin

kurz vor der Tat in der Kirche gewesen war um vom Himmel
das Gelingen des Verbrechens zu erbitten. Und aus der Bretagne

weiß £lisöe Hcclus von einer Kapelle bei Tr^gnier zu berichten,

in der man nachts um das Gelingen wilder Verbrechen flehte; die

Fr^u betete dort um den Tod eines verhaßten Gatten und der Sohn

um das Ende eines Vaters, der ihn zu lange auf die Erbschaft warten

ließ. Diesen Fällen möchte ich einige weitere anschließen. Im £lsaß

1) 1 erri „Religion und Verbrechen" in ^Die Zukunft'', Jhg. VU, Berlin 1899,

i\r. 40, S. 28 ff.
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wurde Anfang!: Januar 1000 ein Einbrecher erwischt und durch einen

Schuß schwer verU tzt. Der Dieb gab als Motiv Hunger an, da ihm

als einem vorbestraften Menschen keine Arbeitsgelegenheit gewährt

worden sei. Dali es ihm beim letzten Einbrüche so schlecht ge-

gangen war, erklärte er damit, dal) er nicht wie in früheren Fällen

um den Erfolg gebetet habe, Nach dem bekannteii Schriftsteller

Ilansjakob, dem lebendigen Schilderer Schwarzwälder Baueruiums

soll es bei den Bauern im Schwarzwald noch vorkommen, daß der

Sohn um ein baldiges seliges Ende des Vaters betet, da die für die

arbeitsunfähigen Eltern vertiBgsini&ßig ausgemaohten AHenteite den

Banem oft ein Gegenstand acbweier Sorge sind. 2) Ganz Ähnliehea

wie Ton dem Eltässer Einbieeher wnide mir von dnem Hamburger

berichtet, den mein Gewährsmann, der von 1899 bis 1902 am Ham-
burger Untersnehungsgefängnis aJs Seelsorger wirkte, in seiner amt<

liehen Tätigkeit kennen gelernt bat Dieser Dieb, der vieliaeh ge-

stohlen hatte und an dessen Namen sich mein Gewährsmann nicht

mehr erinnert, erzählte dem Geisdichen eines TageS) er pflege regel-

mäßig zn beten, und zwar immer yor einem Diebstahl, Gott möge
ihn den Diebstahl gelingen hissen, und das habe Gott auch stets ge*

tan, nur das letztemal habe sein Gebet nicht geholfen. Der Dieb

erzählte dies ganz ruhig und „offenbar in gutem Glauben, richtig ge>

handelt zu haben.'^^) Krasser als in derartigen Anschauungen kann

die moral insanity vieler Gewohnheitsverbrecher, die Überzeugung

von der sozialen und ethischen Berechtigung ihres verbrecherischen

Treibens kaum zum Ausdruck kommen!

Ein anderer höchst merkwürdiger Fall ereignete sich Mitte der

neunziger Jahre in Bayern. Eine sehr fromme Familie Korn wurde
von ab<refeimten Schwindlern unter Benutzung ihres religiösen Aber-

glaubecs aufs ärgste geprellt. Die Angeklagte gab unter anderem zu,

in einer Klosterkirche Wachskerzen geopfert zu haben, damit die

Großmutter des Simon Korn, welche vermögend war, recht bald

sterbe. Sie behauptete dies auf Anregung der Frau Kom und ihrer

Tochter Anna getan zai haben, welche sie auch hätten veranlassen

wollen, die Groümutter zu vergiften, doch wurden diese Beschuldi-

gungen von den Frauen als Lügen zurückgewiesen. *) Manches spricht

1) xNacb einer aiir vuu dem Chemiker Abels (Müucbeu) übersandten Notiz

(vom 20. Januar 1906) eines in Frankfurt eracheinettdeD Blattes, vermuttlch der

«FVankfnrter Zeltaag*. 2) Ebenda.

3) Briefliebe Mitteilung des frQhcren Gefängnisgeistlichen Dr. H. Beneko.
4) Waich „Uimmcläbnefe" (»Der neue Pitavai der Gegenwart*), Bd. I,

lieft 1, Leipzig 19Ü3, p. 90.
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aber dafür, daß die Angeklagte die Wahrheit gesagt hat- Die An-

geklagte hatte nämlich eine Korrespondenz der Himmlischen mit der

Familie Korn in Szene gesetzt; während die Briefe der Familie Korn

an Jesus, die Mutter Gottes und die verstorbene Ursula Korn leider

verloren gegangen sind, haben wir gegen 50 an die liimmlischen

gerichtete Briefe, die Walch teils im Wortlaut, teils durch Inhalts-

angabe gröüten Teils veröffentlieht hat. In einem uns inhaltlich mit-

geteilten Briefe läßt Maria bitten, es möchte die Familie Korn doch

ein Darlehn aufnehmen und ihnen bald das Geld schicken, denn die

Großmutter werde noch nicht gleich sterben, da der Tag noch nicht

da sei, immerhin aber würden sie von ihr bald ein großes Erbgut

erhalten. •) Noch deutlicher ist folf^ende Stelle aus einem vom ,,Gottes-

sohn .h'sus Christus" unterzeichneis n l^riefe. Hier heißt es: ,.Helfet

uns doch nochmals aus und sendet 20UU Mk., dann brauchen wir

nichts mehr — , habet doch keine solchen An^rstt n, die macht t uch

nur der böse Feind, der gibt euch ein, daß ihr nicht glauben sollt,

daß ich euch aushelfe, und die Großmutter hole." '-) In einem dritten

Briefe endlich werden, wie Walch bemerkt, die Kornschea Eheleute

darüber beaebmcbtigt, daß Ohmtus sein Versprechen, die Großmattar

zu sieh za nehmen, nicht gehalten hat, nnd wird das Versprechen

emenerl^ indem es weiter wörtlich heißt: ,0 liehe StdlTcrtreter Gottes,

ich habe ea gehört, wie ihr so tranrig za der kranken Cölestine ge-

sagt habt, wenn nnr einmal die Großmutter sterben würde^ jetzt hat

man es nns anf den Herbst gewiß versprochen, und Jetzt ist es wie-

der nichts, und wir können weiß Gott wie lange warten, und ich

sah, wie es euch reute, daß ihr uns das Geld g^;eben ^, o liebe

Engelspilger, habet nnr ein rechtes Vertrauen, und werdet nicht klein-

glftubig, ich weiß schon, daß ich euch versprochen habe^ ich hole

die Großmutter im Herbei^ lasset den Mut nicht sinken, ich werde

sie einmal an einem nnverhoflften Tage holen.*^') Hier haben wir

also eine höchst „religiöse** bayerische Familie vor uns, die um den

Tod der Eltern betet; nimmt man noch die oben ans der Bretagne

und aus dem Schwarzwald beigebrachten Fälle hinzu, 80 sieht man,

daß manche Volksschichten sich noch nicht allzuweit von der bei

t) Walch a. a. 0., & 80.

2) eod. S. So.

3) eud. p. &6. Diese wichtigste Stelle war mir leider bei AbfassuDg meiner

8kizze «Himmelsbiiefe in emem Betrugsprozeß", (Ztsoht. des Vereii» fftr Volk»-

kmide^ Berlin 1906, p. 422-*2S) entgangeii. Trotsdeni habe iefa echon dort die

Vcrmutimg aufgestellt, daß die Familie Korn höchstwahiscfaeialich von dem
Totopforn Kenütnis hatte. • •

Archiv fttr KrimiaaUnÜuopologi». 81. Bd. 6
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den Xahirvülkern verbreiteten Sitte, die Alten und lästige Kranke zu

töten 1) entfernt haben.

Es wäre im höchsten Grade wünschenswert, weitere Mitteilunfron

über die „Relijriositüt'' der Verbrecher zu erhalten ; durcli (lerartijre

Materialien dürfte das Problem der Beziehung zwisciicn Keli^^iun und

Verbrechen der Lösung näher gebracht werden, als durch lauge stati-

stische Tabellen, 2)

4. Ein rftfflnlerter Bettlerbetrng.

Jeder Kriminalist und Soziolo^? weiß, daß es mehr unverschämte

wie verschämte Arme g:ibt, und daß die Leidensp^schichten, die uns

professiooelle Bettler erzählen, oder die Verkrüppelungen, die sie

uns ToitftDBeben, Tielfach nur erdichtet «nd, um toh mkleidigeii

Seelen milde Gaben beranunlocken.') In das Volk ist diese Erkenntnis

leider immer noch nicht gedrungen. Der professionelle Bettler, der

sich, ohne zu arbeiten, möglichst gut durchs Leben durchschlagen

will, findet leider immer noch sein gutes Auskommen, vielfach sogar

ein bedeutend besseres als hunderttausende fleißiger Arbeiter, Hand-

werker und kleiner Beamten. Vielfach beruht ihr Erfolg auf dem
Aberglauben, daß es Glüdt bringe, jedem Bettler etwas zu geben,

und daß andrerseits der Fluch der ohne Gabe scheidenden BetÜer

in Erfüllung gehe.^) Es liegt dem ia sicher ein ethischer Gedanke

1) Vgl. vorläufig Sartori „Die Sitte der Alten- und Krankeutiltung'^ im

„OlobW LXVn, p. 108 ff. and Eduard Westermarck «ürapnmg and Ent-

wicklnnf? der Moralbe<?riffe", deutsch von L. Katseher, Bd. I (Leipzig 1907),

p. 322 fr. Iii der ^Ztschft. f. Sozialwisaenttcbaft" (Breelau) werde ich diese Sitte

deninäciist aufs ein{?ehcndsto behandeln.

2) lu der Ztsclift. für Iteligionspsycljülogie (iialle a. S.) werde ich in kurzem

euafOhrtieh Qbor „religiöse Verbredier'^ handeln. Ans der bi^eiii^n Literatur

hebe ich hersor: Aurelino Leal „La religion ohea Ice oondamnAi h Buliia"

(^Archive? dantliropolof^ie criminelle", Bd. 14, Paria 1S99, S. 605— 6H1 ; E. Fcrri

„II sentinu'nto relifrinso nepli oniicidi" {,Archivio di psichiatria, scienze penali

ed antropologia criniiualc^, JBd. ö, Torino 1^84, S. 276—282) und Franceeco

Casoella „U brigantaggio" (Avena 1907) S. 163ff,

3) VgL bdqilelaw^ die Angaben bei LSwenatlmm »Das Betdergewerbe

mit besonderer Berücksichtigung der russischen Verhältnisse" („Kriminalistische

Studien", Berlm 1901) p. 1 ff., und Roskoschny „Das arme Rußland" (Leipzig

1889) p. 176 ff. Bernhard Stern „Geschichte der öffentlichen Sittlichkeit in

Roßland«, Bd. I (Berlin 1907) p. 324 ff. Lino Ferriani „SeUanennd glückÜche

Verbieeher*, dentseh von Bnhemaiui (BerUn 1899) p. 429 ff.

4) Vgl. 2. B. Lowenstimm a. a. 0. p. 22. V. Zingerle „Sagen aus Tirol»

in der ^Zeitschrift für deutsche Mytlinlofric und Sittenknnde", Bd. II (Göttingen

1855) p. 57 f. Szulczewski „Allerhand fahrendes Volk in Kujawien'* (Lissa L Pr»

1906) p. 11 vgl. p. 27. Zahh^iche Materialien über die Beziehungen zwischen
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zugrunde, und wenn alle liettler tatsächlich arme Leute wäreHj die

unverschuldet ins Elend ^'ekoninien sind, so ließe sich «^e{2:en eine

derartifre Maxime kaum etwas einwenden. Da aber der größte Teil

der Bettler das Betteln als Handwerk betreibt und tausenderlei Kniffe

und Schliche anwendet, um seinen Beruf möglichst lukrativ zu ge-

stalten, 80 muß das gedankenlose Almosengeben an jeden Unbekannten,

der dämm anaprieb^ ohne Prttfang sdner Wfiidigkeit als diirehaiis

sozial BcbSdlich bezdchnet werden. Die leichtfertigen Almosengeber,

die ein gntes Werk zn tun glauben, nnterst&tzen dnreh ihre Abel-

angebrachte Mildtätigkeit vielfach schSdliehe Parasiten. Bis sn welcher

nnglanblichen Dreistigkeit derartige «Arme*^ sich yersteigen, mag
folgendes Qeschichtchen lehren, das yor kurzem durch die Presse

ging: Zu einer als sehr wohltätig bekannten reichen Dame kam
eine in Eimsbfittel-Hambnrg wohnende Frau. Die überaus Srmlich ge-

kleidete Besucherin erzählte unter einem unyersicgbaren Tränenstrom,

daß ihr Hann, der Ernährer von yier Kindern gestorben sei und die

Familie hilflos und in größter Not zurückgelassen habe. Nicht ein

mal Geld zu einer einfachen Beerdigtmg sei vorhanden. Die Dame ver-

sprach zu helfen, und schluchzend entfernte sich die Bittstellerin, nach-

dem sie noch ihre in Eimsbüttel «gelegene Wohnung aufgegeben hatte.

Bald darauf erhielt die Dame den Besuch einer P>eundin, der sie von der

grenzenlosen Not der armen Witwe erzählte. Beide Damen beschlossen,

sofort helfend einzugreifen, und begaben sich in die bezeichnete

Wohnong. Dort stand in einem mehr als notdürftig möblierten Zimmer

eine einfache weiße Hoizkiste. Darin lag die Leiche des Familien-

oberhauptes. Zu einem Sarge hatte die Frau kein Geld. Verschüchtert

standen die vier Kinder in der Ecke und starrten auf das blaue Ge-

sicht des im Sarge liegenden Vaters. Erschüttert von solchem Elend,

wandten die Damen sich ab. Die Frau erhielt 150 Mark für die

Beerdigung, weitere 50 Mark für die Familie und das Versprechen,

daß fernerhin für sie gesorgt werden solle. Man tröstete die Ärmsten,

und dann gingen die beiden Damen fort. Zwei Stunden s|)üter wollte

die Dame noch einen Ausgang machen. Da entdeckte sie, daß ihre

Handtasche, ein wertvolles Andenken an ihren verstorbenen Gatten,

verschwunden war. Sie entsann sich, die Tasche in der ärmlichen

Wohnung zurückgelassen zu haben. Schnell fuhr sie nochmals nach

Eimsbüttel und betrat das Sterbehaus, in dem sie bereits so viel

Jammer gesehen hatte. Als sie fast lautlos die Tür aufklinkte und

Bettlerei und Aberglauben habe ich gesammelt nad werde 616 demnftdist ia der

i^ZtBchft. f. Sozialwissenschaft" veröftentiichen.

1) «Das deutsche Blatt" (Berlin) vom 1. Januar 1907.

e*
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das Zimmer betrat, glaubte sie ihren Augen nicht tränen zu sollen.

HeUes Lftehen und lantM Stimmeiigeiriir tönten ihr entgegen. Am
TuNsbe saß friscb vnd gesnnd der Tote^ nodi mit der bttniiehen Ge-

siebtsEube, die^ wie man beim betten Sebein der Lampe erkennen

konnte, dnrob Scbminken heigeeteUt war. Vor sieh hatte er

mehrere Flasehen nnd Rotwein stehen, ein saftiger Braten

dampfte auf dem Tisebe, daneben standen grolle Bfiobsen mit Dosen-

Kompott, nnd jedes Kind hatte ein Wemglas tot sich stehen. Die

Dame fand snnSehst vor Entrttstnng keine Worte; dann aber verlangte

sie ihr Qeld znrflek, das ihr der Über den unerwarteten Besn^ Ter-

störte «tote Mann** zum grOfiten Teile anch wiedergeben konnte.

5. Trunksucht, Betruj? und Aberglaube.

Die Erkenntnis, wie verderhiicb Dämon Alkohol wirkt, drinji^t in

immer weitere Kreise. So erfreulich dies auch ist, so werden anderer-

seits doch hierdurcli (Tauner in den Stand f^esetzt, durch den Verkauf

von völlis: wertlosen angeblichen Universalmitteln Hunderttausende

zu verdienen. iSo wurde z. B. vor einigen Jahren in einem Flug-

blatt des OrtSjEresundheitsrates zu Karlsruhe vor einem gewissen Rein-

hold Ketzlaff in Dresden gewarnt, der für 9 Mark ein vollständig

unwirksames „unfehlbares Mittel creiren die Tninksucht" anpreise und

nach zuverlässigen amtlichen Erhebungen für über äOüÜOO Mk. jähr-

lich absetze. 1)

Den Betrügern wird ihr Handwerk so leicht gemacht, weil das

Volk schon seit undenklichen Zeiten an derartige Heilmittel glaubt.

Schon lange bevor wir die verheerenden Wirkungen der Trunksucht

statistisch näher untersuchten, wurden sie natürlich im konkreten Fall

on den dadnroh betroffenen Familienmitgliedern erkannt. Fiau und

Kinder meikten, daft der tnmks&chtige Mann nnd Vater den ganzen

Woehenlohn in einer Nacht dnrehbraebte^ Fran nnd Kinder mifi-

handelte nnd vielldcbt noch andere Exzesse beging. Das sind alles

so fühlbare Folgen der Trunksncht» daß die Familie anfs ftnßerste

danach tiachten mnßte^ dem Familienoberhanpt das yerderbliche

Laster absngewahnen. Zwang war nioht mSgtidi, gnt Zureden half

nieht, was war da natSitieher, als daß man zn allerhand Zaober-

trünken nnd Zaaberpnlyem griff, nm diese „Krankheit'^ zu bekSmpfen.

Diese Mittel zielen in der Begel daraufhin, dem Tmnksikchtigen

durch eine ekelhafte Bmmisehung den Gescbnmek des Weines, Bieres

1) Ausschnitt aus einer deutschen Zeitschrift unbekannten Datums, ver-

mnttkfa der ,6arteiilanbe* e. 1900—1905»
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oder Bianntweines ein fUr allemal zu verekeln. Und nach den

neneren Forschungen flbar Sng^tion and Antofloggestion mögen
derartige Prozeduren bei geeigneten Leuten gar manchmal den ge-

wünschten Erfolg gehabt haben, da sich der Trinker jedesmal, wenn
er wieder seinem Laster frölinen wollte, an das ekle Gebräu, das er

ahnungslos hinunter getrunken hatte, oft so stark erinnert wurde, daß

er beim besten Willen vor lauter Ekel auch nicht einen einzigen

Schluck mehr hinunterknegen konnte.

In diese Kategorie gehört es wohl, wenn in Mecklenburg Ge-

tränk, in dem sich eine Natter zu Tode gelaufen, nicht nur Schwind-

sucht, sondern auch Trunksucht heilt. •) Die Wenden haben folgende

appetitliche Mittel: Man kocht junge Mäuse in Branntwein, seiht

diesen durch und gießt ihn in andern Branntwein hinein, den man
dem Säufer zu trinken gibt. Oder auch, man prügelt eine Katze,

bis sie „segt" und schüttet die „Sege'' dann dem Trinker in den

Branntwein. Femer soll es auch sehr wirksam sein, wenn man
lebendige Frösche in Schnai)S hineinwirft, die Frösche storbin und 24

Stunden auf dem Ofen stehen liilk, die Frösche dann lierausnimmt

und den Branntwein, in den sie „eingescgt ' haben, in andern Schnaps

gießt und diesen dann dem Trinker zum Trinken gibt: „Dann speit

dar Trinker; manche baben äeh sdion zu Tode gespien." Auch
wenn dies nicht wörtlich zu nehmen ist, so geht doch jedenfalls so-

viel hervor, daß die unglftokseligen Säufer, denen jene appetitliche

Mischung gerdcht wurde, vom heftigsten Ekel erfaßt wurden, teils

schon durch den widerlichen Geschmack des BranntweinSi besonders

aber wohl, weil ihnen ihre Angehörigen venateUi welche Essenzen

sie zugemischt haben.

Bei den Siebenblirger Sachen verbrennt man eme Kröte zu

Pulver und mischt dies' Pulver dem Trunksfiohtigen ins Getifink oder

auch man brennt Haselnußwurzel und Kürbisblttten zu Asche und
mischt dies in den Trank,») Bei dem Krötenpulver ist wohl auch

der Gedanke maßgebend, dem Trunkenbold dmrob dne ekelerregende

Essenz sein Laster abzugewöhnen; aus welchem Grunde Haselnuß-

wurzel und Kfirbisblüten zu Trunksuchtsgegenmitleln geworden sind,

vermag ich nicht anzugeben.

In England gebraucht man, um von der Trunksucht zu kurieren,

1) Wuttko „Der deutsciic Volksaberglaubo der Gegenwart". 3. Aufl. von

Eiard Hugo Meyer (Berlin 1900) p. 152.

2) W. von Schulen borg »Wendiscbes Volkatam«* (BecUn 1882) S. 104.

8) H. V. Wlialocki „Volksglaube und Volksbrauch der Siebenbürger

Sacbaeo'* (Berlin 1893) p. 103.
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Spinngewebe die ja aiifh heute noch in der volkstümlichen Ileil-

methode vielfach an^L^^ewandt werden so besonders auch um Blu-

tungen zu stillen. In einer Londoner Medizinischen Zeitselirift ist

nach unserni Gewährsmann ein Fall geschildert, wo ein Kranker da-

durch von der Trunksucht völlig genas, dali er irn Laufe von zwei

Tajren stündlich je 5 gran (0,3t 10 g) frische Spinngewebe eingenommen

hatte.' Wenn man die bekannten Tatsachen der Suggestion'-) be-

rücksichtigt und sich daran erinnert, daß unsere modernen Ärzte ge-

eignete Trunksüchtige vielfach durch hypnotische Suggestionen oder

durch Wachsuggestionen geheilt haben, so erscheint jener Bericht

auch als durchaus glaubwürdig und durch den (Glauben des Patienten

an die Heilkraft der Spinngewebe für genügend erklärt.

Viele Trunksuehtsgegenmittel beruhen auf dem universalen Glauben

an die Heil- und Zauberkraft der Totenfetische. So, wenn man in

der Wetterau einen Trunkenbold dadurch zu heUen glaubt, daß raan

das Tuch mit dem das Gesiebt von Toten zugedeckt wird, drei Tage

lang in den Branntweinkrag des Trinken tteokt und ihn dann davon

trinken läßt oder wenn man ihm in Sebleeien nnd Thttringen") sowie in

Posen^) das Wasser, mit dem eineLdcheabgewaschen iei, zn trinken gibt

In Bayern, speziell in Bayrenih gibt man dnem Trinker dnicb einen

„Totenlappen'' gesiebten Bzanntwan®) und in Baden worden, um
einen Tnmksfichtigen zn kurieren, um 12 Uhr nachts drei Sargnägel

Tom Gottesaoker geholt und in den Branntwein getan.^

1) Ant. Alfred v. Henrici „Weitere Ötudicu über die Volksheilmittel

endiiedwnr in Bnfiland lebmder YdlkenciiBflni** (I^m.), Dorpat 1892, p. 15S.

2) Tgl. V. Hovorks und Kronfeld „Vergleiche&de Volkimedizb** Bd. I

Stuttgart 1908) S. 400 f.

3) Einigt' Fülle aus der neuesten Zeit, in denen dioso Praktik 7Ai ti5dlichen

Blutvergiftungen geführt hat, werde ich demnächst im .,Archiv für Kriminal-

antbropologie und Kriminalistik** verGffentlichen.

4) „l^n<l[OB] Med[ical] and Siirg[eiy] tJoomal)" 1S30, atiert bei t. Henrici

a. a. 0., p. 155.

5) Vgl. bes. das Standard Work von Otto Stoll „Suggestion u. Hypnotismus

in der Vülkerpsychnloglc '. 'i. Aufl., Leipzig 1904. fi) Wuttke a. a. 0., p. 1S>.HI

7) Soeben erzählt mir mein Schwiegervater einen praktischeu Fall, den er

in Jagomierx (Poaen) selbst beobachtet bat Ein Bekannter war dem Braantwein-

teufel verfallen und schien rettungslos verloren. Auf dnmal hörte er mit dem
Trinken auf und rührte seitdem keinen Tropfen Branntwein mehr an. Es hieß

allgeuein, »eine Frau sei zu einer „willen Fraa~ gegangen und habe ihm Lächen-

wasser in den Branntwein geschüttet.

8j Dr. G. Lamm ort »Volksmedizin imd medizinischer Aberglaube in Bayern

nnd den angrenzenden Beziiken" (Wünbnig 1869) p. 44.

9) Elard Hugo Heyer „Badisches Volksleben im 19. Jahrhundert"

(Straßburg 1900) p. 570.
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Dieser Glaube an die Heilkraft des Tüteiiietlüches bei Trunk-

sucht hat nach Zeitungsberichten kürzlich erst in Rußland zu- einer

Leichenschändung Anlaß gegeben. In Rußland ist ja bekanntlich

das liSSter zügelloser Tninksadit bei allen GeBellschaftBldaBBen un-

gemein weit TerbieitekOi trotzdem man glaubt» ein Tronkenbold

müBse nach seinem Tode ein Vampyr werden.^) Folge der Trank-

sucht ist natürlich Streitsucht. So henschte auch zwischen dem
Bauern Gluchich im Dorfe Iljino (Kreis Sarapul) des Gouvernements

Wiatka fortgesetzt Streit Der Dor&auberer, an den sieh der Alte in

sem« Not wandte, riet, dem Sohn längere Zeit Wasser zu trinken zu

geben, in dem eine Leiche gelegen habe^ Der Bauer, Tertrauend auf

die Wirksamkeit dieses Zaubermittels, schlich sieh nachts auf den

Friedhof scharrte eine kürzlich beercÜgte Kindesleidie aus und warf

sie zu Hause in den Brunnen, aus dem das Trinkwasser geschöpft

wurde. Einen vollen Monat wirkte schon das Zauberwasser, aber

offenbar ohne Erfolg. Eines Tages aber kam die Leiche an die

Oberfläche des Brunnens imd wurde so zum Verräter. Bei der

nun eingeleiteten Kriminaluntersuchung gestand der Bauer die Leichen-

schändung, die nach russischem Recht mit Verbannung nach Sibirien

bestraft wird^), reumütig ein.^)

Viel appetitlicher als alle bislang aufgezählten Trunksuchtsgegen-

mittel sind Edelsteine, die ja bekanntlich überhaupt vielfach als

Medizin gebraucht wurden und werden^), ihrer Kostbarkeit wegen

aber nicht innerlich, sondern äußerlich, indem man sie bei sich trägt.

So gebrauchte man im Mittelalter den Amethyst als emen derartigen

Talisman Derselbe Volksglaube ist auch heute noch leben-

1) Vgl. dio zalilnMchen Materialien bei Bernhard Stern „Geechichte der

Öffentlichen Sittüchkeit in Rußland" iBerlin 1907) Ö. 294—323.

2) LSwenstimm »AbergUHibe und Yerbreeben" (BecUn 1879) S. 95ff.

8) Nach dem neuen Entwarf man Stn^geaetzbndieB wird sie nur mit Ge-

fängniahaft und nur im Ausnahmefall noch mit Korrektionshaus geahndet:

Löwenstimm a. a. 0. p. 94. Nach dem neuen russischen Strafgesetzbuch vom
22. März 1903, übersetzt von Dr. 0. S. Bernstein (Berlin 1906), wird Leichcn-

schäadoug nach § 79, wenn aus „Aberglauben, Unveretand, UnwiBBenüelt" be-

i;angeD, nur mit Geflngnis bis zu 6 H<macen bestraft.

4) „Berliner Morgenzeitung- 24. Januar 1908. Vgl. auch meine Skizze über

„Appetitliche Zaubeitninke-. (He clemnächat im „Archiv für Kriminalanthropolog^e

und Kriminalistik" ersdn-incu wird.

5j Vgl. H. i' ühn e r „Beiträge zur Geschichte der Edelstemmedizin" („Berichte

der denfeBchen pharmakolo^achen GesellBohafV«)» 1901, X p. 495^1; Otto Stell

„Das Geschlechtsleben in der Völkerpsychologie" (Leipzig 190S) S. 407 ff.-, v. Hö-
ver ka und Kronfcld a. a. 0. S. 'iS, lOnf. — Viele Materialien habe ich neben-

bei gesammelt und werde sie gelegentlich veröffentlichen.

6) Vgl. „Das Stehlbach. Ein altdeatsdies Gedicht von Volmar*, berans^geg.
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dig. *) In seiner Anldtang an seine Söhne teilt Henrik Banzau darüber

folgendes mit: ^Ich pflege immer einen großen Amethysten auf der

l^st zu tragen, da viele behaupten, daß er gegen das Trunken-

weiden hilft) weil er die Säfte nicht in das Gehirn steigen läßt. £a
kommt mir vor, als helfe es etwas. ^) Zu gleichem Zweck hängt man
beatigen Tages anch einen Jaspis um.^)

Dies die wenigen Materialien über volkstfimliche Trunksuchfs-

gegenmittel, die sich bei weiteren Nachforschungen sicherlich leicht

vennehren ließen. Sie geben uns zu einigen Rcmerkungen Anlaß.

Zunächst ist es intcrossant, daß das Volk die Trunksucht — wie

vielfach aucli das Verbrechen^) — als einen knmkliaften Zustand

auffaßt, den es irlauht durch ähnliche Zaul»ernie(Jiziin n bessern zu

können wie andere Krankheiten, IVrner können wir liicr wieder die

alte Tatsache konstatieren, daü viele Mittel der Volksmedizin kraft

der Allmacht der Suggestion tatsächlich manclinial helfen. Hieraus

erklärt sich zum guten Teil auch, daß der Aberglaube aller Auf-

klärung zum Trotz anscheinend nicht ausgerottet werden kann.

Manchmal aber führt die Heilkur zu schweren dauernden Schäden

des Patienten, was bei der Gefährlichkeit manches Mittel auch gar

kein Wunder ist! Man denke doch z. B. nur an den Fall, daß die

von dem russischen Bauern in den Brunnen geworfene laiche typhus-

krank gewesen wäre! Eine ganze Typhusepidemie hätte dann ent-

stehen können! Schließlich können manche Mittel noch zu Verbrechen

Anlaß geben, wie derselbe Fall zeigt Alles in allem können wir

ancb bieraas wieder die Mahnung entnehmen, allem sozialscbldlieben

Aberglauben — dessen scblimmst« Abart dar kriminelle ist — ener-

giscb zn Leibe zu gehen.

0, L nsiiinige Blut riiordirerichte.

Was die Frage des Ritualmordes anbelan^'^t. so wird man, glaube

ich, bei unbefangener Prüfung der ethnologischen und fülkloristischen

Tatsachen zu der Ansicht kommen müssen, dfiß es, wenngleich

es einen jüdischen liitualmord in dem Sinne, als ob die jüdische

Keligion oder die Gebeimlehre einer jüdischen Sekte, das Biut eines

vou L II in b 0 1 (HeilbroDn 1877), fid. T, p. 219t, sitieit twi Carl Mey er ,J[)er Abeiv
jjbube des Mittelalters und der nächstfolgenden Jahrlinnderte" (Basel 1SS4, p. 57.

Ii (.Amcthyt^t verhindert die Trunkenheit*', v. liovorkaand Kronfcld
„Vergleichende Volksujcdizm Bd. l, (Stuttgart 1908) T. 106. 2) Ebcudort.

3) Wilhelm Preesel „Hexen und Hezenrndsto:^ (Stattgait 1860) p. 86.

4) Für eine Abbaodtang über „Kriminalantbropologiachen Volkqfj^aiibeii*'

babe ich schon manch intereasanten Stoff geaammdt
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^eschäcliteten Christen zu rituellen Zwecken bedürfe, nie gej:^ebeii

bat, doch andererseits der Blutaberglaube in mannigfachen Formen

von jeher auf dem ganzen Erdenrund verbreitet gewesen ist und

auch bei den modernen Kulturvölkern noch vielfach lebendig ist, auch

bei abergläubischen Juden und daß Morde aus Rlutaberglauben gar

nicht selten vorgekommen sind und sich auch in Zukunft ereignen

könnenJ) Wer diese Möglichkeit fanatisch bestreitet -j, schadet m. E.

der Sache, der er dienen will, fast mehr noch als manche anti-

semituehcn Heizer.

Im Volke ist aber, wie ich ans einigen Vorfallen der letzten

Jabie erweisen will, der alte Bitualmordglaiibe noch dnrohaiiB lebendig.

£in krasser Fall ereignete sich vor gnt 2 Jahren in Oberscblesien.

Hier yerschwand im Herbat 1904 die 12jäbrige Xoehter eines FleiBcher^

meisters. Der Fall wurde in den Zeitungen viel besprochen. Trotz

aller Bemühungen des Vaters wie aaeh der Behörden war das MSd-
chen nirgends zn finden. Der Volksmnnd brachte daher das Gerücht

anf, der Vater habe das Kind ermordet nnd in die Wurst gehackt

Der Vater verlor nicht nnr seine Existenz, sondern wurde auch in

üntersnchnng gezogen und strengen Verhdren unterworfen, aber nidits

konnte gegen ihn erwiesen werden. Da in Groß-Bosen aus dem
dortigen Bettnngshause ein ^enso altes Mädchen entlaufen war, was
in den AmtsblSttem bekannt gemacht wurde, so griff ein Gend»nm in

Oherschlesien ein vagabondiecendes Mftdchen auf, von dem er ghiubte,

es sei dasjenige aus Groß-Rosen. Trotzdem das Mädchen beteuerte,

nudlt so wie das Bosener Mädchen zu heißen, glaubte man ihm nicht,

sondern brachte es nach Groß-Bosen. Hier stellte es sich heraus, daß

es nicht das entlaufene, sondorn ein anderes Mädchen war; man be-

hielt es aber dort in Fürsorge. Das Mädchen behauptete, keine Eltern

zn haben und gab auch einen falschen Namen an. Nachdem Uberall

ausgekundschaftet worden, wo ein Mädchen verloren gegangen, kam
man auch auf die Tochter des Fleischermeisters in Oberschlesien zu

1) Vgl besondeis Hermann L. Strack „Das Blut im Qlanben und Abw-
glanben der Menaehbdf^ (MAndien) 1900; vgl. auoh mein Bueh „Veibrechai und
Aberglaube-' (Lcipzfg 1908), S. 65f, 68, 72. Über „Mensclicnblut und Menschen-

flcisch als Heilmitto! in Ostasion'' «owio fibor .M(>uscheubKit nnd Fallsucht" werde

ich demnächst iu volkskundlicheu und iiiedl/jnisclien Zeitschriften handeln. Der be-

kannte deutsch-amerikanische Voik&fuiöcher Knortz hat, wie er mir schrieb, ein

größeresWerk fiber die hierher j^^örigen volkskandllehen Ansebauungen im Druck.

2) V^. Nußbaum .Der Pcliinoi Ritualmordprozeß ', 2. Aufl. (Berlin 1906)

und .,L)er ps\-c'h()pathisclie Aberglaul)(> " (..Zeitschrift für die prcsamte Strafrechts-

wissenschaft'', l'.idO). äeiue Ansichteu werde ich ebeudort nächstens ausführlich

zu widerlegen suchen.
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sprechen. Es wurde demsellKH i:» .sclirieben, und er kam nach

Groß-Rosen. Der Mann mubte sich in eine Ecke stellen, das

Mädchen wurde gerufen und noch einmal einem Verhör unterzoj;en,

welches der Vater anhören mußte. Sie behauptete, sie habe keine

Elteni) auch beim Vater sei sie hinter dem Sarge bergegangen.

Man forderte sie nun aof, siob einmal umzudrehen, ob sie den

Mann kenne, der im Winkel siehe. Schluebzend gestand das Mäd-

eben nun ein, daß es ihr Vater sei. Der Vater konnte vot Freude

und Rtthmng kaum erklären, wie gltteklich er sei, daß endUoh der

schwere Verdacht, der auf ihm geruht, behoben Er nahm das

Mfidchen, welches YöUig verwahrlost ist (es bat 19 Monate keine

Schule besucht, sondern sich herumgetrieben), nicht mit nach Hause,

sondern ließ es in Fürsorge in Groß-Rosen.*)

Wie leichtfertig von manchen Blättern Blntmordgerttdite kolpor>

tiert werden, chkvon sengt such, daß das antisemitische „Deutsche

Volksblatf^ in Wien im Frühjahr 1907 in einem spaltenlangen Artikel

seinen Lesern erzählte, daß die bei einer jüdischen Familie bedienstete

Karoline Podsenik am Mittag vor Ostern zuerst betäubt und dann zu

Bette gebracht wurde und dalj sie, als sie wieder erwachte, zwei

kleine Schnittwunden am Schenkel bemerkte. Die ])o1izeiärztliche

Untersuchung ergab, daß am Körper der Podsenik auch nicht die

gerin^^ste Spur zu bemerken sei. Daraufhin intervenierte nun der

liberale Gemeinderat Ferdinand Klebinder beim Polizeipräsidenten

wegen beschleunigter Publikation des polizeiärztlichen Befundprotokolls.

Der Polizeipräsident gab die Zusicherung, daß der Inhalt des polizei-

ärztlichen Bt'fimdea in autoritativer Form zur Veröffentlichung ge-

lanir^n werde. Da sich bei der nicnstiniii;d S])tiien geistiger Störung

zeigten, wurde sie zur Prüfung ihres geistigen Zustandes der psychi-

atrißchen Klinik übergeben.'^!

Ein dritter Fall, gleichfalls aus Österreich, und in dem gleichfalls

ein Dienstiiiädchen die Urheberin des Blutmordgerüchts war, ist

folgender: Die 24jährige Dienstniagd Maria Biela aus Möderitz bei

Trautenau erscluen dieser Tage im Kedeniptoristenkloster in Währing

(Wien) und teilte mit, daß sie aus ihrem Dienstort geflüchtet sei, weil

ihr Dienstireher an ihr einen Ritualmord verüben wollte. In Beglei-

tung einer Schul/.danie der Wiener Balmhofsnnssion schickte mau das

Mädchen zum Polizeikoramissariat, wo die Anzeige erstattet wurde.

Sie erzählte dort, daß sie bei einer jüdischen Familie bedienstet ge-

wesen sei. Der Dienstherr sei Arzt, übe aber seine Pnois nicht aus.

1) „Das Deutsche Blatt" (Berliu), den 23. März 1906.

2) „Prager Tageblatt ', 9. April 1907.
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Das ^fädchen nannte Namen und Adresse der Familie. Vor drei

Wochen schon, als sie schlief, sei ihr Blut abgezapft worden. Am
nächsten Morgen habe sie Stiche am linken Oberarm gefühlt, sei

müde und abgespannt gewesen und hätte den Arm nicht bewegen

können. Kurz vor ihrer Fhiciit habe sie gehört, wie der Schwieger-

vater der Frau sagte, dali man das Mädchen jetzt keineswegs ent-

lassen dürfe, da man zu den bevorstelienden Ostertagen das Blut

brauche. Auf wiederholten Vorhalt bliel) das Mädchen fest dabei,

diese Worte vcrnüuiuien zu haben. Das Kuminissariat veranlaßte trotz

der offenbaren Unwahrheiten und Widersprüche in den Angaben des

Mädchens Erhebungen, die ergaben, daß der Arzt und seine Frau

80 weit sich verfolgen läßt, christlicher Abstammung bezw. Katholiken

sind. Hierdurch wurde die Beschuldigung am besten widerlegt.

G^en das DienstmSdeheii wnrde wegen Ineffthmng der BehSrden

ein Verfahren eingeleitet. *) Ob dies angebraeht war oder ob das

Mädchen, vidleicht bystenscher Anlage, die pbantastisoben Beschul-

digungen im besten Glauben vorgebracht hati kann zweifelhaft er-

schdnen.

Der folgende Fall zeigt ebenso wie der oben aus Schlesien be-

richtete, daß das Volk, wenn pldtzlich ein Kind feraohwindeti ins-

besondere zur Zeit des jfidischen Osterfestes, gar leicht anf die V^-
mutnng kommt, es sei von Juden geraubt, um zn rituellen Zwecken

ermordet zn werden. Der Glanbe an denk kinderranbenden Zigeuner

hat ahm Mne Parallele in dem Glauben an den kinderraubenden

Juden. Im Frühling des Jahres wurde aus Siebenbürgen folgendes

berichtet. In der Gemeinde Osinka geriet während der Osterfeiertage

das zweijährige Töchterchen des dortigen S&gemühlenbesitzers Dobra

in Verlust Da die jüdischen Osterfeiertage mit den christlichen zu-

sammenfielen, war der Mühlenbesitzer der Meinung, der Schäohter

der Gemeinde, Permutter, habe das Kind gestohlen, um an ihm einen

Eitualmord zu begehen. Dobra sammelte seine Arbeiter, umzingelte

das Haus des Schäcbters und forderte unter Drohungen die Heraus-

gabc des Kindes. Glücklicherweise wurde die Gendarmerie recht-

zeitig verständigt, die an Ort und Stelle erschien und nach hartem

Kämpft' die aufgehetzten Arbeiter zerstreute. Es wurde nun nach

dem Kinde gefahndet und schließlich fand man es im Elternhause in

einem Bottich Wasser, in dem f>s ertrunken war. Gegen die Eltern

wurde das Strafverfahren eingeleitet ^) Auch hier erscheint es zwei-

1) „Deutsche Nachrichten- (Berlin), S. Februar 19i)S.

2i ..Neues Wiener Journal" vnm 2S. April 1^8 auf Grund einer Meldung

des „Noucu Fester Journals" aus Ilcimaunsstadt.
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felbaft, ob es anfrebracht ist, gegen die vermutlich gutgläubigen Ver

breiter des Gerüchts des Ritual iiiordes wegen Verleumdung oder'

wissentlich falscher Anschuldigung vorzugehen. Es liegt hier vermut-

lich ein analoger Fall vor wie in den leider nicht seltenen Fällen, wo
Abergläubische auf Grund der Prophezeiung einer Wahrsagerin oder

auf liruini mystischer l'roi^eduren gutgläubig jemand des Diebstahls

oder eines anderen Verbrechens bezichtigt haben und nun bestraft

werden, und zwar manchmal leider recht hart. ') Wie in diesen Fällen

die eigentlich Schuldigen die modernen Sibyllen sind, die Verleger

modemer Zanberbttdier und aonstige Lente, die aidi ans der syste-

matiBcbeD Ansnützung des Aba^glanbeoB ein Gewerbe madien, so sind

es in jenen Flllen der Blnibesobuldignng die antisemitiseben Hetzer,

welobe nicbt mftde werden, das BlutmSrcben immer wieder von neuem

aulznwftrmen. Falls nicbt besondere Umstünde im einzelnen Fatt

ergeben, dafi der Betr^ende an die Ton ibm erbobene Blntbescbid-

digong selbst nicbt geglaubt hat, daß er also wider besseres Wiss^
gebandelt bat, wird derjenige, der in einem derartig allgemein

verbreiteten Volksglauben befangen, einen Juden des Mordes bezieb-

tigt, wegen Beleidigung beziehungsweise Verleumdung oder wegen

wissentlicb falscher Anschuldigung nicht bestraft werden können, da er

eben nieht TorsStzlich rechtswidrig gehandelt hat, vielmehr nur seine

PfUcbt zu erffUlen glaubte.

Von den bisher berichteten vier IttUIen, sind drei aus Österreich

und einer ans den Grenzgebieten Österreichs. Ob dies Zufall ist,

oder ob etwa in Österreich die Hetze der antisemitischen Agitatoren

vielleicht heftiger ist als b^ uns oder günstigeren Boden findet, muß
ich dahingestellt sein lassen; jedenfalls ist aber auch in Deutschland

der Glaube an den Rituahnord der Juden durchaus noch nicht über-

wunden. Mir selbst ist ein gästig etwas minderwertiges hiesiges Dienst-

mädchen bekannt, welches vor etwa Jahresfrist bei einer jüdischen

Herrschaft in Berlin angestellt war, ständig fürchtete, einem Ritual-

mord zum Opfer zu fallen, und deshalb mehrmals heindich ausrückte.

Die bisher berichteten Fälle haben keine schlimmen Folgen nach

sich L^ezogen. Es liegt aber auf der Hand, dnf» das im Aberglauben

befauuene Volk den eines Ritualmordos vi rdäclitiuten Juden oder gar

alle mit ihm für solidarisch erachteten Juden bedrolit. tio wurde in

Beuthen in der Osterzeit 19()6 auf dem Ueumarkt in zwei Säcke

verpackt eine zerstüekcite Leiche gefunden, die zu dem Gerücht eines

Kituaimordes Anlaß gab und die Bevölkerung so sehr erregte, daß

1) Vgl. mein zitiertes Bucli, Ö. 94 ff.
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beinahe eine Judenhetze entstand. Im Frühjahr 1907 lehrte der

Haiisbälter Kioltyka das Geständnis ab, der Mord« r sei der Beuthener

Roßschlächter und Speisewirt Liberka, der im Streit einen bei ihm

arbeitenden Österreicher mit einem Spaten erschlug, die Leiche ler-

atUckelte und auf den Heumarkt schleppte. >)

Gleichfalls wurde der Blutaberglaube im Sommer 1900 in iranz

•eigenartiger Weise in dem kleinen süditalienischen f)rtchen Fagiano

zu einer politischen Hetze benutzt. Es hatte sich dort die Nachricht

verbreitet, daß die Königin an Rlutarniut leide und diese nur geheilt

werden ktinnte, wenn sie das Blut von schönen und kräftigen Kmdern

trinke. Es sei daher eine Kommission aus Fagiano eingetroffen,

um in der Schule und auf den Straßen die geeignet erscheinenden

Kinder auszusuchen, sie zu töten und ihr Blut zu sammeln, um es

der Königin zu bringen. Daraufhin bewaffneten sich erregt Männer

und Frauen, zogen zuerst vor das Schulgebäude, nahmen es im Sturm

und holten die Kinder heraus, durch die Straßen schreiend und

w^einend. Es bedurfte aller Hemühungen der Behörden und Kara-

binieri, um die aufgeregte Menge zu beruhigen und sie djuon zu

überzeugen, daß sie getäuscht worden war, offenbar in der Absicht

gegen das Herrscherhaus Stimmung zu machen. 3)

Derartige Fälle zeigen einmal, daß der Blatabergiaube in weitesten

VoÜEBsdiiohteii noch allgemein verbreitet ist, denn sonst würden solche

nnsinnigeii Gorttchte niebt ohne weiteres geglaubt und für bare Mttnie

geoommen werden; femer aber bilden sie anch einen Beleg dafür,

daß der kriminelle Aberglaube nicht nnr als treffliches Mittel znr

Verttbnng von Diebstählen und Betrügereien ausgenutzt werden kann,

aondem auch zur fiivolen Hetze gegen pofitisdie oder soziale Gegner. <)

7. ScMaftmukene Terbreelier.

Verschiedentlich ist in diesen Blättern schon auf die Verbrechen

Schlaftrunkener oder Träumender aufmerksam gemacht worden. Dies

1) ..'ßohemia" (Prapr), 2o ma 1907. Dieser Fall ist mir ancb US saU-
reichen .unlircn Blättern bekunut.

2) Der Uedanko lilutariuut durch Trinken von Menscheublut zu kurieren,

ist gau uatBriksh. Über Blut ab Medlsin vgl. jotst mein Bach Aber „Terbreehen

nad AbeiKlanbe'S S. 69-71.
H) „Altonaer Nachrichten" (Altona a. Elbe), 22. Juli 1906.

4) Dafür, daß insbesondere der Glaubo au den bösen Blick in Italien selbst

hohen Ötaatsmänneru sehr gefährlich werden und ihrer Karriere ein aclincUes

Ekide bereiten Icann, habe idi mdirere interessaiite Beispiele gesammelt^ die idi

nSchstens veröffentlichen werde. Vgl. voriSnfig F. B. 8tobenvoll nBeligion

imd Abeiglaobe'« (Leipsig 1897), & 54 f.
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Kapitel der Kriminalpsycholope ist aber zu seliwieri^' und zu inter-

essant, als daß nicht jeder neue Beleg willkoinnien sein müßte.

Daher möchte ich hier hinweisen auf die zwar kleine, aber durch die

Fülle der gesammelten Materialien für uns wertvoHe Dissertation von

Peter Dettweiler ..Über Schlaftrunkenheit, Traunizustand und

Xachtwandel in gerichtlich-mediziniächiT Beziehung" (Gießen 1863).

Die kleine Schrift besteht im wesentlichen aus Exzerpten älterer ge-

richtlich-medizinischer Werke und ZeitschrifttD, die, nebenbei bemerkt,

von uns überhaupt nicht so vernachlässigt werden sollten, da sie eine

Fülle von auch heute noch überaus wertvolleo Materialien für die

erschiedensten kriminalistischen Probleme enthalten.

Besonders wichtig, weil die Tatsficbliohkeit des geschilderten Zn-

standes außer Frage stelloid, sind die IHIe, in denen die Schlaf-

trunkenenangesehene» Yollkommen glaubwürdige, einwandfreiePersonen

sind. Dettweiler erzählt mehrere derartige Beispiele. So gedenkt

nach ihm Henke in sdnem Löhrbach der gerichtlichen Medizin 8. 201

eines ihm bekannten, jungen gebildeten, stark genährten Mannes, der

jedesmal^ wenn er, auch durch die sanfteste Anrede seiner Frau, ans

dem Mittagsschlale geweckt wurde, hefitig nnd wütend um sich schlug

und nur mit Mtlhe zu sich kam. Erttgelstein erwähnt in Henkes

Zeitschrift für gerichtliche Medizin den Tobsuchtsanfall, den der sonst

yollkommen rdstige Staatsrat L. bekam, als er nach einer anstrengen-

den Jagd eingeschlafen war und wieder gewedct wurde; der Anfall,

der eine volle Stande dauerte, war so heftig, daß der Schlaftrunkene

nur mit Mühe daran verhindert werden konnte, seine Frau aus dem
Fenster zu werfen. KrUgelstein, ferner Siebenhaar (Handbuch der

gerichtlichen Medizin Bd. 2 p. 439) u. a. erzählen, daß der bekannte

Kriminalist Meister, der uns einen forensischen Fall von Schlaftrunken-

heit ausführlich geschildert hat, selber einmal in einem Zustande von

Schlaftrunkenheit beinahe Gewalttätigkeiten verübt hätte. Meister

schlief nach einer anstrcnsfenden Eeise auf (lein Sofa seines Freundes

in voller Kleidung erniUdct ein, und zwar so, dal) der Kopf etwas

über die Rncklehne gesunken war. Bei Annäherung der Dame des

Hauses mit einem Lichte erwachte M. plötzlich und zwar, zum ersten

Mal in seinem Leben, ohne jede Besinnung. Jlntsetzt griff er nach

einem in der Nähe stehenden schweren Stuhl, um ihn nach der Dame
zu schleudern. Als ihn die Dame, wenngleich sehr erschrocken,

sanft fragte, ob ihm was fehle, ob er krank sei, dringt, wie er selbst

erzählt, durch den Sinn des Gehörs ein schneller Lichtstrahl der Be-

sonnenheit in seine Seele, er ließ den aufgehobenen Stuhl langsaui

sinken, von seinem starren Blick wird der Flor weggenommen, er
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sieht nmi wahrhaft, erliennt sich und seine Umgebung, und ist voll-

stSndi^ erwacht.

Ähnliche Berichte haben wir über Nachtwandler. So veröffent-

lichte Krügelstein in Henkes Zeitschrift ffir gerichtliche Medizin

Heft IV (1S53) einen interessanten Brief des Uofrates und Leibarztes

Dr. Hernstein aus Neuwied, worin er seine eiirenen somnambulen

Zustände und die öfter darin versuchten Gewaltiitigkeiten erzählt.

Im Anschluß hieran seien eini.e:e Zeitungsnotizen über analoge

Vorfälie aus neueslt-r Zeit wiedergegeben.

In dem .^Berliner Lokal-Anzeiger" vom l. Juli 1908 wurde be-

richtet, daß ein sechsundzwanzigjähriger Arbeiter Johannes Liesecke,

Emdenerstr. 11^ im Traumzustand aus dem Fenster gestürzt sei. Er

habe emen bösen Traum gehabt, sei aufgestanden und im Halbschlaf

im Zimmer umhergegangen. Jn dem Glauben, auf den Korridor zu

gelangen und sich dort besser abkühlen zu können, stieg er aus dem

offenstehenden Fenster und stürzte so aus der Höhe des dritten Stock-

werkes in die Tiefe. Mit schweren Oberschenkelbrüchen und inneren

Verletzungen wurde er in bedenklichem Zustande nach dem Kranken-

hanie Moabit gebiaobt

Nicht ganz 80 schlimm endete der Ferientnmm eines Knaben

Aber den das „Deutsche Blatt*^ vom 7. August 1907 folgeodermaßen

berichtete:

,In der Nacht zum Dienstag TemnglQokte der 10 Jahre alte

Stiefsohn Emil Lachmann des Kutschers Sohle aus der LandsbeigOT

Allee Nr. 135 dadurch, daß er im Traum ans dem Fenster der im

ersten Stock gelegenen Schlafstube fiel. Der Knabe yerlebte^ wie

uns hiezzn weiter mitgeteilt wird, die Ferien bd seiner Großmutter

in Kdnigsbeig in der Nenmark. Vorgestern abend kam er nach

Berlin surOck. Seine Mutter holte ihn vom Bahnhof um 8 übr ab.

Gleich fing er an, mit großer LebhaMgkdt Yon seinen Ferieneileb*

nlssen su bsrichten. Mit wachsender Aufregung erzählte er bis

11 Uhr. Auch dann gelang es den Eltern nur mit Mfihe, ihn ins Bett

zu bringen. Eine Stunde später fiel er ans dem Fenster auf den

Hof hinab und zog sich eine Verletzung an der rechten Hflfte und

eine leichte Qehimerschfitterung zu. Im Krankenhause am Friedrichs^

hain erzählte er gestern nachmittag, wie das Unglück gekommen war.

Der Knabe träumte sehr lebhaft von seiner Eisenbahnfahrt, glaubte,

daß er eben erst auf dem Bahnhof angekommen sei, und wollte zum
Abteilfenster hinaussehen, um seine Mutter zu begrtlßen. Erst im

Krankenhause wurde er sich wieder bewußt, daß er schon vorher

angekommen und mit seiner Mutter nach Hause gegangen war.'^
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Alle diese Fälle mahnen uns von neuem, kein Vorbrinjfen des

Angeklagten, so absurd es vielleicht auch auf den ersten Blick er-

scheinen niag, von vornherein als unEriaubhaft zu verwerfen, vielmehr

mit den Hilfsmitteln der modernen Kriminalistik zu prüfen, ob es

sieh um eine faule Ausrede bandelt oder ob dem Angeklagten Glauben

geschenkt werden muß.

8. Terbot des Lelchenkanfs ffllirt zu Leichenrmb und Mord.

Noeb in den ersten Dezennien des 19. JabibmidertB bestand in

England ein ans religiösen Erwägungen entstandenes Gesetz zu Kiaft,

welebes nntersagte^ anatomiscben Instituten Leieben Ittr msenschaft-

liebe Zwecke znznfObren. Erst im Jabre 1839 (oder 1830?) wurde

dies knltnrfdndliebe Gesetz ao^eboben.

Der Grand war folgender. Da es dnrcb Jenes Gesetz den Ärzten

onmQglieb gemacht war, sieh das zn Stndierzwecken unnmgSnglicb

notwendige Material auf legale Weise zn verscbaffen, so bildeten sieb

nach und nach ganze Banden, welche gewerbsmSfiig ^den Laehoi-

diebstahl ausführten und den Ärzten so das nötige Studienmaterial

verschafften. Alle BemOhungen hieigegen halfen nichts. Im allge-

meinen waren diese Leichenhändler sonst rechtschaffene Leute; sie

Terabscheuten Mörder, Diebe und anderes Gesindel und glaubten,

selber kein eigentliches Verbrechen zu begehen, weil sie doch niemand

am Vermögen schädigten. Als es aber infolge strengerer Bewachung

der Kirchhöfe immer schwieriger wurde» sich auf diese Weise Leich-

name zu verschaffen, gingen einige der rohesten Leicbenhändler da-

zu über, sich durch Erwürgen die nötigen Leichname zu „machen'^.

Infolge eines größeren Prozesses, durch den dieses schändliche Treiben

aufgedeckt wurde, wurde jenes Gesetz aufgehoben.')

Dieses Gesetz und seine Wirkungen zeigen uns, daß in den Kultur-

bedingungen einer bestimmten Zeitpenode wirkhch begründete Be-

dürfnisse sich nicht durch einen Federstrich unterdrücken lassen ; daß

gegen derartige Tatsachen des sozialen Lehens gerichtete Repressiv-

gesetze nur schädliche Folgen haben können, indem sie das Übel ver-

größern anstatt es einzudämmen. Andere Belege sind z. B. das

Sozialistengesetz, welches die äoziaidemokratie eigentlich erst groß

1) VgL den Aufeatz fiber „Die Ldehenhladler vom Edinbnrg** fai ^bens-
bfiflchreibungen und Kriminalprozcsse bernehtigter Räuber ond großer Verbrecher

älterer Zeit". Aua dem Franzüsischcn y<m l.miwig II a in. Bd. J< iLeipzig 1840)

p. 3—Sb. Vgl. auch Annalen der deutschen und ausländischen Krimüialrechta-

pflegc", herausg. von Hitzig, Bd. 3 (Berlin lä29; ä. 2äl—283.

Digitized by Google



KiimiiuiliitlMhe Anbltte. 97

^züchtet hat, der § 175 St.G.B., welcher nur zu zahllosen scham-

losen Erpressungen Anlaß gibt, ohne die Homosexualität ausrotten zu

können, die Negierung der Vereins- und Versaramlungsfreihe^it, welche

zur Bildung geheimer Gesellschaften führt, das Verbot Sonntags

Kneipen zu besuchen, welches zur Völlerei innerhalb der eigenen

Häuslichkeit Anlaß gibt usw. Auch dies ist ein Beleg für den Zu-
sammenhang von Kecht und Kultur.

9. Eid und Aberglaube: Zwei praktische FlUe.

Uber die volkstümliche Auffassung von Eid und ^Meineid und

ihre Bedeutung für den Kriminalisten habe ich schon des öfteren ge-

handelt. In meinen Abbandlungen über mystische Zeremonien beim

Meineid habe ich auch einigemal eine Abhandlung über „Eid und

Aberglaube** erwähnt, die demnächst erscheinen sollte. •) Es handelt

sich um zwei selbsterlebte Fülle, die ich im Sommer 1904 an Herrn

Professor Dr. Groß gesandt habe und die von ihm auch für sein

Archiv angenommen waren. Da das j^Ianuskript aber verloren ge-

gangen ist, andrerseits aber die Fälle, besonders als selbstbeobachtete,

intenssant genug efseheinen, will ieh rersucben, sie sowdt sie mir

im Gedächtnis sind, hier wiedeizaendihleii. Nor muß leh am Est-

sebnldigung bitten, wenn ieh mir noch die wesentlichen Qmndzfige

wiedelgeben kann, mieh aber nicht mehr genügend anf alle Einzel-

heiten sn entsinnen Termag, um meine Ansieht, es handle sich hier

am den von mir angegebenen Abeiglaaben, genügend za begründen.

Beide flUle ereigneten sieh in einer and derselben Sehdffen-

gerichtssitzang beim Amtsgericht Köpenick. Ich vertrat damals gerade

den benrlaubten Amtsanwalt.

Bei dem einen handelt es sich m. E. gewissermaßen um ein

Snrvival einer mystischen Meineidszeremonie. Ein Zeuge nahm beim

Schwar in ganz auffälliger Weise eine mystische Hmddszeremonie
vor, wenn ieh nicht irre, die Blitzableiterzeremonie. Das wäre nnn

zwar interessant aber nichts Besonderes, da, wie wir wissen, der-

artige aberglAnbisehe Memeidsgegenmittel anch heute noch weit-

verbreitet im Volke sind. Das Merkwürdige aber ist^ daß gegen den

Zengen kerne Spur des Heineidsverdachtes vorlag, seine Angaben

vielmehr aus mir nicht mehr erinnerliehen Gründen dorohans glanb-

würdig waren. Nun liegt die Annahme nahe, daß der Zenge nur

znföUig jene Bewegungen vorgenommen habe, wdche in ihrer Ge-

1) „Gerichtssaal", Bd. m nmh) p. and Bd. 68, S. »46—402.

AzohiT fttr Kriminalaothiopologie. 31. Bd. 7
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samtheit das Merkmal jener Meineidszeremonie bilden. Aber auch

diese Möglichkeit hielt ich damals aus mir gleichfalls entfallenen

Gründen für ausgeschlossen. So ist der Tatbestand folgender: Der
Zeuge hat bewußt ein Meineidsgegenmitttl gebraucht, trotzdem er

willens war seine Aussage nach liestcm Wissen und Gönn issen zu

machen und diesen Vorsatz auch ausgeführt. Dieser Tatbestand läßt

Bich nur so erklSren, daß sich das ursprünglich nur beim Meineid

angewandte Mittel aUmihlHsli umgewandelt hat in ein Mittel, das auch

davor behüte, beini fahrlässigen FUaeheid bestraft va werden und
vielleicht auch davor, ttberhanpt dne objektiv unrichtige Aussage zn

machen; daß also der Zeuge jene Zeremonie gewnsetniaSea nnr zur

Vorsicht angewandt habe, daß er das ihm als hilfreich bei gericht-

lichen Vemehmnngen fiberlieferte Mittel angewandt habe, ohne mcb
ttberhanpt klar zn sein fiber die eigentliche Bedeutung seiner Gesten.

¥fai dne derartige, nicht dolose, Anwendung eines mystischen Meineids*

gegenmitteb habe ich auch in der Literatur wenigstens ein Beispiel

finden kSnnen, das mir augenblicklich aber nicht gegenwärtig ist

Wiederum werden wir gemahn^ nun, wo wir die mystischen Zere-

monien beim Meineid in ihrer großen praktischen Bedeutung kennen^

nicht in den Fehler zu verfallen, sie als Indizi^ für einen Meineid

zu fiberscbätzen: Sie können einmal auch nur zufällig vorgenommen

werden und dann auch zwar bewußt, aber nicht in doloscr Weise.

Der zweite Fall ist anderer Art. In einer kleinen Sacbe^ ich

glaube es war eme Klage wegen Tierquälerei, waren auch zwei

Damen zu vernehmen, eine ältere und eme jüngere, die beide schon

längere Zeit im Zuschauerraum anwesend und mit sichtlichem In-

teresse den Verhandlungen gefolgt waren. Die jüngere wurde als

Zeugin vernommen und vereidigt. Als die ältere den Gerichtssaal

betrat, um ihre Aussage zu niaclien, fiel mir gleich ihr aufgeregtes

Wesen auf. Als sie vereidigt werden sollte, fing sie plötzlieh heftig

an zu weinen und war durchaus nicht zu beruhigen, sodaü sie aus

dem Sitzungszimmer entfernt werden mußte. Mittlerweile sollte ein

anderer Zeuge vernommen werden. Da die Erregung der Zeugin

offenbar in schlechtem Gewissen ihren Grund nicht haben konnte,

da hiergegen der ganz vorzügliche Eindruck sprach, den die Zeujrin

machte, ihre Aussage, welche sie bei ihrer polizeilichen Vernehmung
zu Protokoll gegeben hatte, außerdem durch andere Zeugenaussagen

durchaus bestätigt wurde, so konnti' du; IJefangenheit und heftige

Erregung nur in einer gewissen Bclieu vor dem Schwören begründet

sein. Möglicherweise war hier nur di»' in weitesten Kreisen, insbe-

sondere auch unter Frauen, verbreitete Scheu vor der feierlichen
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Schwurzeremonie für ihr Verhalten maügebend. Da die Zeugin aber

in andern Umständen war und da nun der weitverbreitete Volksglaube

bekannt war, daß eine Schwangere nicht schwören dürfe, wenn nicht

das zu erwartende Kind ^viel auf dem Gericht liegen" solle so

schien mir dieser Aberglaube der Grund zu sein. Dem Amtsrichter

teilte ich auf einem Zettel kurz meine Auffassung mit und bat ihn

von der Vernehmung der Zeugin Abstand zu nehmen. Da die Aus-

sage der Zeugin entbehrlich war und da die Zeugin in ihrem hoch-

gradig erregten Zustand doch nicht vernehmungsfähig war, faßte auch

der Gerichtshof einen dahin gehenden Beschluß! Bei dieser Gelegen-

heit mag erwähnt werden, daß in Dänemark infolge dieses Aber-

glaubens schwangere Fraaen die Eidesleistung verweigern können«^)

Ob diese RfioksiehtBoaliiDe anf den VolksgUuiben oder der stane

Standpunkt nnseres Beehts voizaziehen sei, kann hier nieht nnter-

sncht weiden: Bemerkt werden mag aber doeh, daß es nns ange-

bracht an sein schemt^ dem Biefater zu gestatten, auf eine Beeidigung

aus bestimmten, von ihm protokollariseh festsnl^gendai Qrfinden zu

Terziehten. Dann würde ein yernilnftiger Siebter nieht nur gegebenen

Falls obigen Volksglauben berücksichtigen, sondern auch in Bagatell-

sachen anf manchen entbehrlichen Eid yeiziohten.

10. Leichenschändung und Mord infolge Yampyraberglanbens
in Rußland.

Der universale Vampyraborglaube, ist besonders in slawischen

Ländern noch allgemein verbreitet. Man glaubt, die Vampyre rufen

verheerende Epidemien so z. B. die Pest, ferner Eegenlosigkeit

hervor. Es vergeht kein Jahr, wo nicht dieser Glaube in Bußland

oder südslawischen Ländern zu einer ganzen Anzahl Ton Leichea-

sehSndungen führt. Den zablrei^en Fällen, wel^e uns LQwenstimm

mitgeteilt hat«), ließe sieh eine große Beihe Ton ähnlichen Verbrechen

1) Hierüber vpl. Wuttke „Der deutsche Volksjiberg^laube" p. 572.

2) Vgl. Kaindl ,^ie Volkskunde" (Leipzig und Wien 1903) S. 50 f. Ich

k<mnte die Angabe noch nicht nachprüfen.

8) In einem der nSdisten Hefte der .,GlobuB*' wird eine den hier zugrunde

liegenden Volksglauben über den Eid der Schwangeren auf Grund vprschitMleuer

literarischer Angaben und mehrerer forensischer Vorfalle ausführlich behandelnde

Abhandlung ^Der Eid im V'olkägiaaben" er^^-heinen.

4) Vgl. Stefan Hock JÖie Vampirsagen und ihre Vwwtrtnng in der

deotsehen Litentnr" (BeiUn 1900).

5) Lowenstimm „Aberglaube und Strafrecht" (Berlin 1897) p. 93ff;

^Aberglaabe and Verbrechen*' („Zeitachrift für Sozialwiseenachaft'', Bd. 6, 1903),

p. 228 ff.

7*
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neueren Datums hinzufügen.') Hier wollen wir nur einen Fall dar-

stellen, der kürzlich in den Zeitung:en stand und der insofern beson-

ders interessant ist, als bei ihm I^ichenschändung mit Menschenopfer

in einer Weise zusammentreffen, die meines Wissens ohne Parallele

ist In der „i- rettiner Zeitung** vom 15. August 1905 war folgendes

zu lesen:

„Ein trauriges Knltorbild von dem AbergUnben imd dem geistigen

Tiefstand der russischen lAndberSlkcnmg gibt ein Berieht ans Odessa

00 der Ermordung dnes rassischen Dorfpriesteis sn Svisa Kriyta

in der Krim. Da eine grofie Trodkenheit die diesjährige Einte e^
niofaletey so schob man im Volke dieses Uaglttcfc anf den Tod eines

alten IbnneB^ den man für eineo „Opyr* oder Zanberar hielte denn

seit seiner Beerdigung im Min war kein Begen gehllen. Nnn
herrscht ein AbergUnbe unter dem Volk, daS der Geist des Zanbcfeis

bes&nfligt werden mttsse^ nnd zwar mnß man sn diesem Zweck seine

Gebeme nm Hittemaebt ansgraben, eine Pope mnA sie mit heiligem

Wasser besprengen nnd dann werden sie wieder In das Grab gel^
Am letzten Sonntag sogen deshalb die Dorfbewohner nach dem
Kiiohhof in einer langen Frozessioii, Knaben nnd MSdchen, die Fackeln

trugen, an der Spitze, dann Geiger und Flötenspieler) die Tranerlieder

spielten. Dann wurde der Leichnam des töten Zauberers ausge-

graben, in sitzender Stellung gegen den Banm gelegt nnd dann

führten bei der Musik der Dorfmnsikanten 40 bis 50 Bauern einen

seltsamen Tanz um den Leichnam aus. Doch plötzlich erschien

mitten unter den Tanzenden der Doifpope Vater Konstantin, und die

Bauern jubelten ihm freudig zu, weil sie meinten, er wolle nun den

Leichnam mit Weihwasser besprengen und ihrem Brauch dadurch

die Wirksamkeit verleihen. Doch der IViester schalt sie wegen ihrer

gotteslästerlichen Barbarei, verfluchte ihren Aberglauben nnd weigerte

sich, hei so sündigen und heidnischen Zeremonien mitzuwirlven. Nun
wurden die Bauern, die auch wohl schon etwas angetrunken und

durch die Musik und den Tanz seitsam erregt waren, von Wut gegen

ihren Priester erfüllt und schrien, es wäre der eigentliche Zauberer,

denn der Geist des Toten wäre in seinen Körper gefahren und richte

neues Unheil an. Die fanatische Menge ergrifif den Priester und stieß

ihn in das geöffnete Grab hinein, dann warf man die Leiche nach

und schüttete Erde und Steine darüber. Am Montag morgen schickte

1) Über LeSchenschSadtmgen aus aberg^laubi^chen Motiven gedenke ich dem-

nidist zusammenfassend zu handeln, wahrscheinlich im ..Archiv für Strafrecht".

Vorläufig \-^\. die in meinem Hncti über ^Verbrechen und Abeiglaobe'^ (Leipaig

l»08), S. 24 ff. angefiihrteu Beispieie.
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der von zwei Frauen benachrichtigte Polizeikommiasär Leute nach

dem Friedhof, die den aufgeschütteten Hügel wieder aufgruben, aber

nur noch den Leichnam des Popen vorfanden. Wiederbelebungs-

versuche hatten keinen Erfolg, der Tod war durch Ersticken erfolgt" ')

Analysieren wir nun kurz der Fall, so läßt sich folgendes be-

merken :

Kegenlosigkeit und dadurch bewirkte Mißernte werden dem Tode
eines in einen Vampyr verwandeltnn Zauberers zugeschrieben. Um den

Zauber zu brechen, ist es nötig, die Gebeine des Toten wieder aus-

zugraben und mit geweihtem Wasser zu besprengen und dann wieder

ins Grab zurückzulegen. '•') Das sind die Grundideen des ersten Teiles.

Sie enthalten keinen neuen Zug.') Insoweit ist der Fall nur inter-

eaouit Aii neue BestStignng des Fortwiikans Jeeet GUnibeiia.

Nun aber weiter. Der Priealery weleher die YolkameBge bei ibfem

abeiglftiibiflebeii Tun ttberrucbt» wird sniiftobat enthnsiaBtiadi begrüßt

AIb er aber wider Erwarten der Menge sieb weigert, die Ton der

Menge erhoffte Besprengnng des Teten mit Weibwaaaer Tononehmen,

erwandelt neh die Stimmnng der Yolkamenge mit einem Sebkge
ins G^genteiL Sie glauben, der Geist des Toten sei in den Priester

gefahren nnd infolgedessen sei der Priester der eigentliche Urheber

der Dilrre. In ihrem wilden Fanatismus ergreift die Menge den

Priester und begiibt ihn lebendig susammen mit der Torhin ans-

gesdiairten Leiche des angeblichen Zauberers.

Interessant ist dieser Heigang einmal schon als klassisches Bei-

piel eines Kollektivverbrechens aus abergläubischem Fanatismus. Fflr

die Massensuggestion ist bezeichnend der urplötzliche Umschwung von

begeistertem Zujauchzen in wildesten Haß^ der ohne Überlegung zur

Ermordung führt £b ist stets gefährlich gewesen, den abei^läubischen

Ideen der Menge entgegenzutreten, besonders, wenn es sich wie hier,

1) Wörtlich derselbe Boricht fand !«ieh im ^PoMtiRchcn Vulksblatf* (Budapest!

%'om 14. August 1905. mir frcundüdier Weise von Steuerinspektor a. D. Albeit
Thomäaz (Budapest) übersandt.

2) Der Gedinke hieibei ist offenbar der, daB der Tote keine Buhe fan

Gnbe habe, weil er nnbnflfcrtlg geetoiben, daJt er den Begen solange zorilck-

halte, bis er mit gcweflitem Waaaer besprengt ist und so seine Ruhe erhaltor

hat. Viplleicht haben wir es hier auch mit einer Art Analogiezauber zu tun:

Ähnlich wie der Fetisch \m Rcgenlosigkeit ins Wasser gelegt wird, um ihm

den Wonach nach erquickendem Regen redit fiihlbar sn machen, so auch hier

der Vampir, dem man an der BegeoloBigkdt Sdinld gibt Yencfaiedene Ideiher-

gehörige Fälle werde ich nidiatena im „Globna" in ^er Abhaadhmg ftber

nGOttenwang" beibringen.

8) Vgl. Löwenstimm „Aberglaube und Strafrecht", 102 f.
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um aJteingewurzelte Gebräuche handelt, die in einer Art Notwehr

gegen den angenommenen verderblichen, auf andere Weise nicht ab-

wehrbaren Einfluß gewisser mit tibernatürlichen Kräften ausgestatteter

Wesen bestanden. Gar leicht kam die Menge dann dazu denjenigen,

der ihr widersprach, als Anwalt der Hexen, Vampyre usw. zu l)e-

trachten, der nur deswegen für jene Verdirben bringenden Geister

sprach, weil er selber einer war. Dann mußte sich die Volkswut

selbBtrerständlich gegen ihn wenden und der Anwalt der Aufklärung

konnte froh aean, wenn er mit dem Leben davon kam. Auf diese

MotiTe ist es Termatlieh anch zmHekzuffUiren, daß im Jahre in Bufi-

land Bauern wShrend einer Choleraepidemie einen Geisflieiien lebendig

b^Siaben wollten, der sich nur durch «ne List mit knapper Not

dem ihm drohenden aehredkliehen Geechiek entziehen konnte. *)

. Dee Weiteren ist aber interessant, daß hier wieder die Idee des

Menschenopfem auftanoht Es zeigt sich, wie Beeht Loewaiatimm

hat^ wenn er bei der AnfOhmng von Volkssagen Aber die Notwendig-

kdt eines Hensehenopfers bemerkt: ^^Diese Mftrehen leben im Ge-

dftohtnis des Volkes. Aber in den Tagen der groflen Not^ wenn Epi-

demien oder Mißernten das Land heimsuchen, dann werden die Sagen

lebendig und Menschenleben fallen dem Wahn zum Opfer. 2) Zu-

nächst hat die Menge gar nicht die Absicht, ein Menschenopfer zu

bringen zur Beseitigung der Dürre. Ja selbst die Leichenschändung,

die sie fttr notwendig hält zur Abwendung des Unheils ist dem süd-

mssischen Gebrauch entsprechend eine sehr milde, offenbar durch

religiöse Anschauungen bednflußte: Man will die Leiche des angeb-

lichen Vampyrs nur mit Weihwasser besprengen und dann wieder

der Mutter Erde übergeben und nicht wie in andern Gegenden Ruß-

lands meistens üblich, den Leichnam schänden, ihm einen Ptahl durch

die Brust stoßen, ihn in eine wilde Schlucht oder ms Wasser werfen

verbrennen oder auf eine sonstige gewaltsame Weise unschädlich

machen. Wir finden hier in Südrußland also eine weit mildere Auf-

fassung, die vermutlich einen religiösen Hintergrund hat: Man be-

zweckt nicht mehr den Vampyr durch Gewaltmaßregeln unschädlich

zu maclu n, sondern sucht dies Ziel zu erreichen, indem man durch

Besprengung mit Weihwasser ihm seine ewige Ruhe verschafft und

ihm so den Grund entzieht, weshalb er bis dahin Unglück über die

Lebenden brachte. Trotzdem aber bricht, wie wir hier sehen, manch-

1) Lowenstimm „Aberglaube und Strafrecht", p. 12.

2) LöwenstimDi ,.A1k'i i^Iaubc und Vorbrechen'', loo. cit., p. 210. Vgl.

auch meine Skizzen über ,,Religiöse Fanatiker" und „Ein religiöses Menschen-

opfer in Rußland" (Groß Archiv, Bd. 30, S. 18üf., 378 f.) und die dortigen Zitate

Digitized by Google



Eiiminaliatiaclie Aufsätze. 108

mal noch die uralte Vorstelliin;Lr von der Notwendij^keit eines Menschen-

opfers zur Abwehr eines Unglücks mit wild-elementarer Gewalt her-

vor. Es ist ja bekannt, daß gerade bei derartigen Massenverbrechen

längst schon nicht mehr praktisch betätigte primitive Grausamkeiten

wieder lebendig werden. Beweise hierfür liefert fast jede ekstatische

Massensuggestion in HüUe und Fülle, so z. B. die Schreckenstaten

wSfarend der fnuusOrisehen Berolntion') und die heutigen AuBSohr^-

tongen des Pdbels bei den Wirren in Bnßland.

Die Lehre^ die wir dazans schdpfen kdnnen ist die: Daß auch

eine anscheinend längst schon ansgestorbene Vorstellung urpldtdich

wieder zu neuem Leben erstehen kann, insbesondere auf dem Boden

des Fanatismus, daß infolgedessen auch die BeschSftignng mit heut-

zutage bei den EultnrvQlkem in den letzten Dezennien nicht Torge-

kommenen Arten des kriminellen Aberglaubens eines Tages auch

wieder praktischen Wert haben kann.^)

11. Bestrafung des Heineides durch Gott.

In m^en Abhandlungen über mystische Meineidszeremonien *)

habe ich unter Anführung einiger Beispiele schon darauf hingewiesen,

daß im Volke noch vielfach der Glaube verbreitet ist, der Meineidige

werde von Gott auf der Stelle bestraft, er werde Tom Blitz ersehlagen,

die Schwurhand verdorre oder er werde sonst deutlich gezeichnet

In Oldenburg sind zahlreiche, hierher gehörige Meinun<ren und

Sagen bekannt. Hier erblickt man in dem Meineide eine bünde gegen

den Heiligen Geist, eine Verleugnung Gottes, eine Lossagung von

allem von Christo kommenden Heile. Deshalb zieht der Meineid mit

1) StoH „Suggestion und Hypnotiamiia in d«r Völkerpsychologie*', 2. Anfl.

Leipzig 1904, p. 634 ff.

2) Vgl. den eigen:irti;ron interessanten Fall eines Menschenopfers infolge

des Volksglaubens an Bauopfer, den ich ia meinem obigen Buch, S. 113, au-

geführt habe.

8) Vergl. meine Abhandlongea „Hystisdie Zemnonien beim Meindd"

<„Geficht8eaal", Bd. LXVI), S. 82 und „Weiteres über mystische Zeremonien beim

Meineid" (ebenda, Bd. LXVIII). S. 349 f. Vg\. auch raein Buch über „Verbrechen

und Aberglaube" (Leipzig 19i»S), p. 119 f., meine Skizze über ..Mystische Meineids-

zeremonien" im Archiv, Bd. 30, sowie über ,,Eid und Aberglaube. Zwei prak-

tlMiie mie* im orttegenden Heft. Ober MeineidsEeremomen werde ich nldwtenB

ferner l»fi»"<f^n im „Archiv für ReligionswiaBonachaft (L«ipzig| und über „Eid

und Meineid im Volksglauben" in Westermanns Monatsheften" (Kraunschweig)

Einen interessanten praktischen Fall jächildere ich im nächsten Heft der „Mit-

teilungen der schiüsisclien (iesolisciialc für Volkskunde" und einen anderen in

den „BÜttem für pmumeieclie VoUcdrande*.
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Sieheifaeit eine Yon Ctott Aber dm Sünder veiiiingto Stnie nach sieh:

Oer eine yerarmt, der «ndeie wird unheilbar krank, der dritte eriiegt

einem jllien Tode*). In Boenkaiken wohnte ein alter ICann, der

sehen 09 iyaebe Eide geaohw'oren hatte; als er dann aher noch ein-

mal einen Meineid leisten wollte, wurde ihm. die Hand steif*). Eine

Lihmnng, einen Broch, einen ICnochenfeaft am Arm höit man Sflei»

auf einen Meineid inrttckfflhren. Kinder, die mit Teikrttppelten

oder Terstfimmelten Gliedmafien gehören werden, müssen fttr die Sünde

der Eltern büßen s). Meineidige mfissen andi nach dem Tode nm-
gehen^). Ein einfacher Mann aus dem Volke, dem ich manche Mit-

teilung:^ verdanke, erzählte mir kürzlieh, vor Jahren habe in Stettin

ein Mann einen Meineid geschworen; als er bald darauf plötzlich

gestorben sei, habe man das allgemein als ein Stra^ericfat für seine

Sünde angeführt^).

Gleiche Anschauungen sind aus andern ULndem bekannt, lassen

sich auch schon im klassischen Altertum nachweis^^ Sichtlich

liefien sich noch weit mehr Beispiele anführen^. Interessant is^ dafi

man diesen Volksglauben auch in der schönen Literatur verwertet

findet Anzengruber führt ihn nämlich in seinem „Meineidbauer" an,

in dem er Liesl folgendes sa^en läßt ^) : „Damals wie der Meineidbauer

sein' Hand hat zu Gott aufg'hobe, nur daß ihm die g'stadierten Lent'

seines Bruders Hab und Gut zusprachen, da is kein Donner vom
Himmel g'fall'n, die Erd' hat sich nit aufthan, mein Kind is in Not

und ünehr dag'standen und a so verstnrh'n, und der Meineidbauer is

heuttags noch a reicher Mann. Seither war s fertig in mir. Die Welt

taugt mir nit, wo so was drin g'schehn kann. Seit damals heißen's

mich gottlos'^ Hier ist also diej Liesl dadurch in ihrem Gottvertrauen

1) Strackerjan, Bd. 1, S. 39.

2) Strackerjan, a. a. ()., Bd. 1, ä. 172.

S) Derselbe, Bd. 1, S. 41.

4> Derselbe, Bd. 1, S. 197f., 172.

5) MttndUdie Mitlsihiiig des Ziganentortiem Viehstaedt (Bcriin).

6) Vgl. da« treffliche Buch von Bßrenger- Feraud ,,Supcrstition8 et sur-

vivance« ^tudi^es aa point de vue de lenr oripine et de leurs transfonnatious",

Bd. 2 (Paris lb96), ä. Mli, S14, 316. Auch anderen ruchlosen Verbrechern, so

TempelschSndero, Leuten, die einen Pileiter ichlagen oder sn tSlen TMiodien»

wM ttbrigens mch dem Volktglaoben der Ann katBlepdndi: Vgl. & 290, 292,m
7) Der ausgezeichnete Ethnologe Richard Lasoh hat ein zusammen-

fassendes Werk Qber Eid und Meineid in Angriff genommen, das vennatUcb amh
hierfür neue Materialien beibringen wird.

8) Anzengruber, „Der Meineidbauer", tt. Aufl., Stuttgart und BerUn

1902, S. 84.
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schwankend geworden« daß der Meineidbauer nicht sogleich vom Blitz

erschlagen worden ist

Man könnte nun meinen, da(i durch gleiche Erfahrungen der

Glaube an die göttliche Gerechtigkeit schon längst beseitigt sein müßte«

Da ist aber daran zu erinnern, daß das Volk wenigstens an eine Ver-

geltung im Jenseits glaubt und daß andrerseits sich auch Fälle er-

eignen, die jenem Volksglauben anscheinend recht geben, worauf ich

^^k-ichfalls unter Anführung von Belegen schon in obigen Abhandlungen

hingewiesen hatte. Nach einem bekannten psychologischen Gesetz

bleibt eine anscheinende Bestätigung einer vorgefaßten Meinung hesser

im Gediehtnls haften als hunderte von Fällen, welche diesem Glauben

entgegentreten ').

Ein derartiges, in mehr als einer Hinsicht höchst interessantes

yoikommnis soll sich nach Zeitungsberichten Anfang 1905 in Srnyma

sQgeliageii haben. Nach den mir voiliegeDden Beriditen ersehien in

dem Soheidnngsprozeß, den eine grieehisehe Ehelnn gegen ihren

Gatten wegen bewilligen Verlaseena vor dem geisflichen Gerieht in

Smynut* angestrengt hatte, plötzlich eine ihrer TSchter ans erster Ehe
nnd sagte ans freien Sttleken unter Eid zugunsten des beklagten

Stiefvaters ans. Die darftber empörte Klägerin beschuldigte ihre Toehter

daraufhin der Lüge und eines yerbredierischen Verhältnisses mit ihrem

Stiefvater. Zu^ sprachlos über diese ungeheuerliche Anschuldigung,

ergriff das unglttckliche MSdcben plötzlich das Emzifiz und rief feier-

lich Gott und den Heiland an, diese böswillige LQge auf der Stelle

zu bestrafen. WahrsoheinluAf ans Sehreck fiber diese Beschwörung

sank die Mutter, von einem Schlaganfsll niedeiigeworfen, tot dahin >).

Eine möglichst authentische Kachricht über diesen psychologisch und

Tolkskundlich gleich interessanten Vorfall zu erhalten, wandte ich mich

seiner Zeit an das deutsche Generalkonsulat in Smyrna, erhielt aber

lader keine Antwort Trotzdem glaube ich die Zeitungsbencbte ^) als

flichefe Quelle ansehen zu können, weil, wie ich fr&her schon nach-

gewiesen habe, der Glaube an ein tatkräftiges Eingreifens Gottes auf

feierliche Anrufung hin allgemein verbreitet und äußerst lebenskräftig

ist und weil Todesfälle infolge psychischer Erregung^ infolge des

1) V^l. Lehmann „Aberglaube und Zauberei", deutech von Fetersen,

2. Aufl. (Stuttgart 190b) S. 437f.

2) ,3criiner Lokalanaeigex*' yom 12. Min 190S. Einen identtadun Bvklit

brachte die „Zeitschrift für 8|iirtlimiiiB" 1905, 8. lOS, unter Beraftnig auf das

„Frankfürter Tageblatt''.

S) Meine Abhaudlung über „Zcitungsnutizen als Quelle für kiiminalistiache

und vulkskunUlidie Furscbungen" i»t bereits fertiggestellt.
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Glaubens, sterben zu müssen, bei Naturvölkern und Kulturvölkern

reiohlich bekannt sind'), sodaß der ganze Vorgang dorchans innero

Wfthnchdnlichkeifc hat Auf den enten Bllok aeheiiit ab«r der Tod
der lügneriaehen Fmi fttr den Glanben an die Bestrafung des Mein-

eidigen niehtB zn ergeben, da wenigstens nirgends yermerkt ist, daß

die Klägedn ihre Aussage nnd anch ihre nngereohte böswillige Be-

schnldignng der Tochter waltex Eid ablegte. Aber trotzdean kSnnen

wir diesen IUI anoh als Bdspiel für jenen Glauben anzieben. Denn
die Fnm enobiak tddlich, weil sie glanbte^ daft Gott sie anf feier-

liches Anrufen ihren Tochter hin auf der Stelle für eine vor Gericht

ansgesprochene LQge bestrafen wttrde. Der Eädschwnr ist aber nun

nichts anderes als eine feierliche Selbstverflnchnng ffir den Fall der

Unwahrheit Wie leicht ersichtlich, macht es aber nichts Wesentliches

ians» ob das Unheil, das den LBgner treffen soll, von deat Anssagenden

selber beraufbeschworen wird, oder ob ein Dritter Gott zum Zeugen

der Wahrheit anruft, was auch durch Schwurzeremonien vieler Natur-

völker bestätigt wird. Vielleicht werde ich Uber knra oder lang in

der Lage sein, auch aus dem modernen Europa einen parallelen Fall

beimbringoi nnd damit wieder an einem eklatanten Beispiel nach-

weisen, wie tief der Glaube an die religiöse Natur des Eides und

Meineides auch im swanzigsten Jahrhunderts noch ist^

12. Ist Mißhandlung eines Oo.spenstes strafbar?

Ein neuer Beleg für die bekannte Tatsache, daß der kriminelle

Aberglaube auch für die westeuropäischen Kuhurnationen, speziell

auch für Deutschland, noch bei weitem keine abgetane Sache ist,

war eine Verhandlung, die Mitte Juli 1907 vor dem Meininger Land-

gericht stattfand und der nach übereinstimmenden Zeitungsnotizen

folgender Sachverhalt zugrunde lag.

Mehrere Jahre hintereinander hatte der Turmwächter König in

Wasungen die unheimliche Beobachtung gemacht, daß in der Silvester-

nacht um 12 Uhr ein Licht über den Wasungcr Friedhof wandelte.

Am letzten Tage des vorigen Jahres teilte er nun seine Wahmeh*
mung dem Earusselgcbilfen Bach mit und wettete mit diesem um

1) Mebe bierilber geBammeltwi zahlraicheii MateriaUwi yenubeite ich in

zwei grSftereD Abhandlnneen Aber „Die aorial ethische Bedeatang von Fluch

und Segen in priniiti\ cn Entwickelungsstadien" sowie „Die Zauberin von Marly".

2) 8o srbneb ich vor etwa einem Jahre. Mittlerweile hat sieh nach Zeitungs-

berichten künilich vor dem Schöffengericht in Mainz ein ähnlicher Fall abgespielt.

Ich werde ihm oacbforBchen nnd Ober ihn spftfeer berieliten.
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20 Liter Bier, daß er ihm in der Silveaternacht Gespenster zeigen

wolle. Als vorsichtiger Mann nahm Bach, als er bei Einbruch der

Nacht mit König zum Friedhof zog, Revolver und Säbel und außer-

dem seine zwei Schwestern und einen befreundeten Keilner mit. Die

beiden Schwestern rissen nun, als punkt 12 Uhr wirklich ein Licht

auftauchte, sofort aus. Bach jedoch, entschieden mutiger, feuerte auf

das vielleicht 100 Meter entfernte „Gespensf* unter dem Rufe: ^Alle

guten Geister loben Gott den Herrn!'' einen Revolverschuß ab Dann
stürzte er auf das Gespenst los und versetzte ihm, als es auf seinen

Ruf: ^Bist Du ein Geist oder eine Person; wenn Du ein Mensch

bist, so gebe Antwort!" keinen Laut erhielt, mehrere Säbelhiebe«

Dieses wurde dem , Gespenst" nun aber entschieden unireiuiitlich, denn

es lüftete sein Inkognito und entpuppte sich als ein gewisser Bern-

hard Günkel in Wasungen, der sich seit Jahren in der Neujahrs-

nacht vom Friedhof einen Kreozdornzweig zu holen pflegte, da dieser

fitillflchweigend gebrochen und mudi Hause getragen, ein sicheres

Mittel gegen Kiaakbeit bei Henaehen imd Vieh Bein sollte. Die Folge

war um, daß Bach wegen seiner Sftbelbiebe Yon dem „Gespenst"

W0gen EdrperveiletBang erUagt nnd Tom Waamiger SohQffengeriofat

an sechs Monaten Gefängnis venirteilt wnide. Litae Strafe hat jetzt

die Meininger Strafkammer bestfttigt, obwohl der Angeklagte die Er-

kUimng abgab, er habe die feste Überaengnng gehabt, nicht auf

^en Menschen, sondern anf ein Gespenst losgeschlagen zn haben, i)

Nach einer andern, etwas ansfübrlicheren Darstellnng^) ist die

Bemfang „mit Blicksicht anf die dem Gfinkel beigebrachten Ver-

letzungen** verworfen worden.

Interessant ist an diesem Fall, daß hier das Verbrechen durch

eb Zusammentreffen zweier abergttubisoher Vorstellungen ermöglicht

ist: Hätte Gllnkel nicht dem in Deatschhuid auch sonst befolgten

Aberglauben^) angehangen, daß ein Kreuzdorn (Bhamnus cathartica)

als Tflrstecken, wegen der kreuzförmigen Stellung seiner Domen,
gegen Behexung, Krankheit und Ungeziefer schützci so wfire er nicht

in der Silvestemacht auf den Friedhof gegangen und hatte sich so

der Gefahr ausgesetzt, für ein Gespenst gehalten zu werden. Und
hätten andrerseits Bach, König nnd die andern nicht an Gespenster-

1) „T%iicho iiunUächuu" (Berlin) vom 16. Juli 1907, ebenso ,»Der lieiclia-

boM" (Berihi) vom selben Datum, ebenso andere Zdttmiten.

2) „Dorfzeituüf?" illildburghausou, 13. Juli 1907.

8) Vgl. Adolf Wuttke „Der deutsche Volksaborglaabe der Gegenwart**,

d. Anfl. von Elard Ilugo Meyer (Berlin 1900) p. 142.
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erecheinungen geglaubt, so hätten sie die Gestalt in der Silvester-

nacbt nicht irrigerweise für den Geist eines Abgeschiedenen gehalten.

Aus dem Zeitungsbericht geht nicht hervor, ob Bach wegen vor-

sätzlicher oder wegen fahrlässiger Körperverletzung verurteilt worden

ist. Man darf aber wohl annehmen, daß ihm nur Fahrlässigkeit zur

Last gelegt wurde. Man kann zweifelhaft sein, ob ihm überhaupt

eine Fahrlässigkeit zur Last gelegt werden kann. Bevor er auf das

Gespenst schoß, rief er es nämlich mit den Worten an: „Alle guten

Geister loben Gott, den Herrn!" Nach deutschem Volksglauben ant-

wortet nur ein guter, d. h. noch erlösungsfähiger Geist hierauf: „ich

auch"; ist es aber ein böser Geist, so bekundet er dies durch

Schweigen oder gar ein paar Backenstreiche.') Da Günkel aber —
um seine Zauberhandlung, die unbedingtes Stillschweigen erfordert

nicht zu stören — nicht antwortete, mußte Bach von seinem Vorurteil

ans annehmen, er habe es mit einem ganz gefährlichen bösen Gebt

sn tan. So ist €8 nur allsa TentSiidHoh, daß er noh mit dem SAbel

auf das Termeinte Gespenst Btfinte. HStte Gflnkel naeh dem «nten

Sehlag wenigstenB das yerderbliebe StUlsebweigen gebroebea und
sieb niefat noch zwei bis drei weitere derbe SAbelhiebe venetsen

iasseD, beTor er einen Ton sagte, so bfttte Baeb ziemlieb sieber von

ihm abgetaasea. B^oksiditigt man das Gesagte, daS dieHandlnng

Bachs dnrcb seinen Gespensterglanben binieicbend moti?iert war*)

nnd daß er, Ton dieser Voianssetznng ans, niebt fahrlässig gebandelt

bat^ sondern so^ wie ihm naeb Lage der Saebe geboten eisdieinen

mflßtey daß femer Gflnkel dnreb sein Stillsehwei^ den Angriff

Bachs selbst yersebnldet bat, so wird man an der Überzengnng ge-

langen müssen, daß falls hier überhaupt eine strafbare Fahrlässigkeit

gegeben ist — was mir sehr zweifelhaft erscheint — so doch die

1) Wattke a. a. 0., p. 172. So pbt sich z. B. in Oldenburg ein erlosongai-

fähiger Geist dadurch zu erkennen, daß er, mit den Worten: ,.Alle guten (ieieter

loben Cott den Herrn" angeredet, entweder den Anredenden unterbncht und den

Sprucli selber fortsetzt oder auch antwortet: ,Jch auch". Vgl. L. Strackerjan.

i^berglanbe nnd Sagen aas dem Herzogtom Oldenburg", Bd. 1, Oldenburg 18S7,

8. 191.

2) Man könnte vielleicht bemerken, es sei doch unwahrscheinlich, daß je-

mand glauben kiiime, ein (Je^^penst, also ein Wesen nicht von fleisch und Hlut

durch Säbelhiebe vertreiben zu können. Dies trifft aber nicht zu. Dr. Friedrich

a. Kranit (MSUwiadie Volktfonofaungen", Bd. 1, Leipzig 1908, S. 117) berichtet

beiilglich der SQdalaweo, daß mitunter bcilieh ebi Geist nicht faBbar mid der

von ihm angegriffene Mensch seinen Mißhandlungen schutzlos preisgegeben ist-

Vielfach ist das Gespenst aber auch so körperlich, daß man mit ihm ringen und
es ordentlich durchbläueu kann. Ebenso der deutsche Yolkaglaube.
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Schuld Bachs eine ganz minimale ist und zum großen Teil durch

das konkurrierende fahrlässige Verhalten Günkels kompensiert wird.

Deshalb muß ich die erkannte Strafe von. 6 Monaten Gefängnis für

viel zu schwer halten.

Ein anderer interessanter Fall von schwerer Mißhandlung eines

vermeinten Gespenstes beschäftigte Anfang November 1907 das

Doiimunder Schöffengericht^) Nach einer Zeitungsnotiz bandelte 68

sich dabei um folgenden Tatbestand:

Da es auf der Kappenberger Heide in Lünen bei Dortmund

schon seit längerer Zeit spuken sollte, gingen mehrere jugendliche

Mitglieder eines Turnvereins dorthin, um das Gespenst abzufassen.

Sie hatten nicht lange gewartet, da kam eine Gestalt in weißem,

wallendem Gewände auf die jungen Leute zugeeilt. Einige flohen,

weil sie die Erscheinung wirklich für ein Gespenst hielten; der
^

Formerlehrling Aug. Bäcker und der Schlosserlehrling Wilhelm Uhlen-

brock konnten jedoch nicht entweichen, weil der Geist ihnen schon

zu nahe war. Er faßte einen der beiden an und suchte ihn zu Boden

zu werfen. In ihrer Ang.st griffen die Angeklagten zum Messer und

erletzten das Gespenst sehr erheblich. Sie hatten sich deshalb vor

dem Dortmunder Schöffengericht wegen Körperverletzung zu Teraiit-

woTtoi. Der Amtsanwalt tfthite aus, die Angeklagten aeieD zwar in

Notwehr gewesen und das «Gespenst^ habe sehr verwerflich ge-

handelt^ aber es liege eine Überschreitang der Notwehr yor, denn

eine Verteidigung mit dem Messer sei ni^t nStig gewesen. Deshalb

halte er eine Geldstrafe von 30 Hark ffir jeden Angeklagten fttr ge-

leebtfertigi Der Terteidiger legte demgegettber dar, daß die Ange-

klagten gegUnbt hüten, sich einem Gespenst gegenaber verteidigen zn

mfissen. Da nun die Ediperkraft dnes Gespenstes nicht an taxieren

sei, so hüten die jnngen Leute an jedem Mittel der Verteidigong

greifen dttrfen. Das Gericht . trat der Aufbssnng der Verteidigung

bei und eikannte anf IVeisprechang. — Zur AufklSmng des Sach-

verbalts muß noch erw2Üint werden, daß der GSrtner Michael Len-

hardt das „Gespenst^ war. Er hatte ein langes Hemd fibergezogen

und sich im Walde ventbckt, um seinen ebenfalls jenem Turnvereine

angehörenden Sohn zn erschrecken, damit er abends nicht mehr so

spü nach Hause koipme. ^)

1) ich werde dgu Fall später im „Pitaval d. G^^^wart" aktenmäßig darstellen.

2) Dieser sweite FVdl ist nadktiiglicb bei der Keirektur eisgefügt, ale ieh die

allgemeinen Scblußbcmcrkungon schrieb, war er mir noeh moht bekannt,

3) „Deutt^chc Tjigeszeitang", Berlin, den 11. November 1907. VgL aaob

„Rhftiniftch-Weatfäliache Zeitung" (Eeseu a. Ruhr), 9. November 1907.

Digitized by Google



110 y. A. EbcLLWio

Dieser all unterscheidet sich in mehreren wesentlichen Punkten

von dem vorigen.

Günkei hatte zwar durch sein Verhalten die Angekläfften in den

Glauben versetzt, es mit einem bösartigen Gespenst zu tun zu baben^

er hatte dies aber nicht beabsichtigt. Lenhardt dagegen wollte als

Gespenst gelten — wenn auch nur, um seinen liederlichen Sohn zu

schrecken — und griff sogar die beiden Angeklagten tätlich an. Nun
glaubten die Angeklagten, die als Helden ausgezogen waren, um da»

^Gespenst" zu bekämpfen, es tatsächlich mit einem bösartigen Geist

zu tun zu haben, der sie für ihren Frevelmut strafen wolle, ihnen

vielleicht das Genick umdrehen wolle.')

Ihre ebenso ängstlichen Genossen waren beim ersten Auftauchen

des Gespenstes wild geflohen, flugs bekehrt von ihrer frivolen Leug-

nnng des Geapensterglaubens. Den beiden Angeklagten war dar

Weg znr Flncbt abgeschnitteii. Der AngstscbweiA Bland ihnen vor

der Stirn '^), alle die alten Volkssagen, in denen tbermatige Burschen

von den rnhelos nmbeiinenden Geistern der Abgeschiedenen schwer

bestraft worden waren, lebten im Moment wieder in ihnen auf; in

Todesangst griffen sie sn dem Messer, vielleicfat halb nnbewufil^ in

dem dnmpfen Drange, sieb gegen die diimonische Macht tu webten;

vielleicbt ancb griffen sie bewußt zu dem Messer, dA naeb einem

weit verbrateten Volksglauben gerade dem Eisen eine besondere gegen

Hexen, Dämonen nnd Gespenster wirksame Zanbermadit innewohnt

Sie stießen mehrmals blindlings su und verwundeten das Gespenst,

das sich heulend flttcbtete. Da läßt sich in der Tat nicht bestreiten,

daß faktiseb zwar eine Überschreitung der Notwehr vorlag, daU diese

aber straflos sein mußte, da sie hei dieser Sachlage den Angeklagten

zur Schuld nicht zugerechnet werden konnte.

Noch eine Lehre ergibt sich aus der Betrachtung dieses Falles.

Das ganze Unglück ist dadurch entstanden, daß der Verletzte die

Gespensterfurcht als pädagogisches Hilfsmittel benutzen wollte. Ähn-

liches kommt heutzutage leider ininier noch häufig genug vor, droht

man doch kleinen Kindern, wenn sie unartic: sind, vielfach damit,,

daß der „schwarze Mann'^ kommen oder daß der Teufel sie holen

1) Lcnhairlt prukte den einen beim Genick,
^

2) Nach der ..Rheinisch-Westfälisclien Zeitmig^".

3) Vgl. Goldziher „Eisen als Schutz gcgoo Dämonen" („Archiv füi- Re-

ÜKioiiiwlasenschaffS Bd. 10, 1907, S.41—46) und Otto StoU „Das GMcUedit»-

leben in d«r Völkerpsycbologi«'* (Leipzig 1908) S. 393 ff. Zahlreiche weitere von

mir gesammelte Parallelen werde ich dramicfast in einer voUakondlichea Zei^

Bchrift veröffentlicheo.

Digitized by Google



Kibiibulistisehe AnfriltEe. III

werde. Wenngleich nuii die Gespenster- und Teufelsfurcbt in der

Tat nei&beh tm probates Mittel ist, um einen Tunichtgut zur Raison

zu bringen und wenngleich sielierlich die meisten, denen in der Kind-

heit mit bösen Dämonen gedroht worden ist, im späteren I^ben sich

von aller Geisterfurcht befreien werden, so ist und bleibt die Benutzung

eines derartigen Aberglaubens zu pädagogischen Zwecken immer

doch ein höchst gefährliches Mittel. Wenngleich die Schädlichkeit

des Gespensterglaubens nicht immer so kraß zutage tritt, wie in

den beiden oben geschilderten Fällen, so darf man doch nicht außer

Acht lassen, daß auf empfängliche Gemüter die Einpfropfung aber-

t^iäubischer Ideen im frühesten Kindheitsalter von verderblichstem Ein-

fluß für das ganze künftige Leben werden kann: Man geht wohl

nicht fehl, wenn man mutmaßt, daß ein großer Teil der Spiritisten,

der Opfer an Hexen und an Sympathiekuren in der Jugend mit

Gespenster- und Hexengeschichten großgezogen ist! Möchten doch

alle Lehrer und vernünftigen Eltern dafür sorgen, daß der Aberglaube

als pädagogisches Hilfsmittel verschwindet!

Wie ich nachträglich fmde, hat der alte II. L. Fisclier, dem wir

mehrere treffliche Bücher zur Bekämpfung des Aberglaubens ver«

danken, in denen sich eine Fülle des interessantesten Materials vor-

findet, tsah «ndringliehste dieselbe Ifohnung auspioehen. Er sagt

nSmlich:

ffDie Geschwätzigkeit der Kindermädchen, welche den Kleinen,

nm sie mhig zn erhalten, mit dem Popanz nnd anderen albernen

Dingen drohen, sie damit zu Bette jagen nsw. ist von größerem

Naobtdl, als man glanbt Denn, da diese Wahrheit oder Unwahrheit

noch nicht nnteiseheiden können, nnd alles, was man ihnen vorsagt^

auf Glanben annehmen, so halten sie anch das sonderbarste Gesohwtttz

fSr wahr. Und da nichts schwerer ist^ als Kindern das wieder ans-

zureden, was sie ^mal als wahr angenommen haben, so bleibt ihnen

die Fnroht vm Gespenstern anch bd zunehmenden Jahren, und sie

werden von derselben unaufhörlich gequält Eltern sollten es als eine

ihrer ersten Pflichten ansehen, jenen Unfug zu verhüten, und das

Zutrauen, welches die Kleinen zu ihnen haben, dazu benutzen, ihnen

Wahrheit und richtige Begriffe beizubringen." ')

Und an einer andern Stelle (Teil I S. 186f) schreibt er folgendes:

„]lbui "Bollte vornehmlich Kinder vor dergleichen Meinungen zu

bewahren suchen. Eltern, die ihren Kindern mit läppischen und

1) H. L. Fischer 3*nc™pbilo«ophie oder Betebmng ftber die wiefatigstoD

Gegenstände des Abeiglanbens und andere nfltzliclie Kenatniase"* Teil II

(Puaen 1802), S. 23.
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fürchterlichen Erzählungen vom Teufel den Kopf anfüllen, handeln

unverantwortlich. Dadurch wird ihnen eine unbei^ründete höchst

schädliche Furcht eingeprä^ wovon sie in ihrem ganzen Leben ge-

quält werden, und wodurch sie sich oft abhalten lassen, zur Zeit der

Not ihrem Nächsten die schuldige liilfe zu leisten; denn sie fürchten

die schreckliche Mittemachtsstunde." Vergl. auch sein „Buch vom
Aberglauben% Teil I (Hannover 1792), S. 9 und 34.

Die hier skizzierten Fälle von Angriffen auf „Gespenster" haben

ihre Parallelen in niehreren andern schon l)ekannten ähnlichen Pro-

zessen. So berichtet z. B. Löwenstimm 'j ein analoges Vorkommnis

aus Tomsk, wo im Jahre 1893 zwei Bauern wegen Ermordung eines

Weibes, das sie für die Cholera gehalten hatten, zur Übergabe in die

KorrektionB-Arrestanteii-AbteUung auf je drei Jabie vernrtaiit wurden.

Ein zweiter Fall ist mir sob OstpreoOen bekannt, wo Anfang des

10. Jabrhnnderls ein ajigeblidier ^^WaldmeBfleh'* erBohla^ winde,

und ein dritter anB Griechenland, wo vor nngetthr 20 Jahren ein

„Gespenst^^ getötet wurde.

In allen diesen Füllen geht der DoIub des Täters nicht auf die

Tötnng oder Hißhaadlnng eines menBchlichen Wesens» yielmehr glaubt

er die Oholeray einen Waldmensohen, ein Gespenst oder ein ähnliches

btertiges dämonisches Wesen sn beseitigen.^ Hiermit entfällt aber

1) Lüwenstimm ..Aberjjlaube und Strafrecht" (BeHin 1897) S. 190.

2) Anders anacheinenU in folgendem von H. L. Fischer a. a. 0., Teil 1,

8. 168 f, berichteten Fall:

,Li dem GeUete dnes gastlichen Horm liegt tin Dorf, namens W., im

südlichen Schwaben. Dahin kam ein handfester Metzg^er und sprach bei einem

Glase Wein so ziemlich gescheut von der Geistlichkeit. Am andern Tische saß

bei hocbgefüllter Weinflasche der Dorfprobst. Er horchte, schwieg und entfernte

flieh. Der Metsger ging gegen Abend Beines Weges, kam dnidi einen Wald
tmd traf da den leibhafigen Tenfel an, mit BodcshÖrneni, Gdflfllfien und feoei^

speiendem Rachen. Ffirchterlich brüllte der Satan: Ich komme dich zu zerreißen

verflachter Ketzer! W^as hast Du im Wirtshause gesprochen Docli ßeh, sa^ es

deinen Mitbrüdem, daß ich sie bald alle holen und ihre Leichname auf den

Anger werfen w«rde. Der Helzger dachte nnrerzagt: ei wie? der Teufel ein

Baßprediger? Er hetate seinen Hmid an ihn. Dieser packte den Satan gar

nnaanft bdm Felle \uv] riß ihn zu Boden. Der Metzger schlug nun mit sdlnem

machtif^en Stocke darauf los. Dfi fing der Teufel an zn schreien: 0 Jesus,

Maria und Josef! iundlich verstummte der Teufel. Der Metzger glanbte er wäre

tot, ging zurüek In daa Dmf imd zeigte die Tat an. ISnige Baneni gingen nnn mit

nnd fanden da einen ihrer lütbrttder mit dem Tode ringend. Er lebte noch

eine Stunde, gestand, daß ihn der Dorfpfaffc aus tollem Eifer, eine Eetzeneele

zu retten, zu dieser Tat verleitet habe und starb." Hier scheint der Metzger an

die llcalität des Teufels nicht ^^eglaubt, vielmehr beabsichtigt zu haben, dem

Geistlichen oder seiuem Helfershelfer einen ordentlichen Denkzettel zu geben.**
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ohne weiteres die Annahme einer vorsätzlichen strafbaren Handlung,

Aber auch eine strafbare Fahrlässi^^keit wird meistenteils nicht vor-

liegen. Ganz analog liegen aber auch die gegen angebliclie Zauberer

und Hexenmeister, sowie gegen Vampyre, Werwölfe und ähnliches.

In einer größeren Abhandlung werde ich nächstens Gelegenheit

nehmen, auf alle diese Fragen eingebender zurückzukommen.')

Hier liegt aelbstventimdlich vorülzlidie KSiperverietsimgr oder auch TotBchlag

or, wenn aiu-li wohl mildernde Umstando pfogeben sind.

It Vorläufig' vcrffleiflie aulier ilcin Aufsatz von Reichel in Bd. 20 meine

Skizze über „Ermordunf? Bcsesseucr durch Indianer*' in Bd. 30. sowie mein Buch

über „Verbrechen und Aberglaube** (Leipzig 190S), S. 37. Ich freue mich, dali

Reichel auf demselben Standpunkt steht wie idi ihn in orllegender Abhandlung

and an den oben genannt«! Stellen zum Ausdruck gebracht habe, kleine Ab-
handlunt^cn simi zwar später erscliionen, als die Keichels, aber schon eher ge-

schrieben und Avaren schon in den Händen der Verleger, als der Aufsatz von

Xieictiel crschieu. iieichel und ich sind also beide unabhängig voneioander zu

den gleichen Besnltatcn gckommeo.

j^xeUT nr KtlalBiliiithropnlogie. 81. Bd. 8



Das lucrain ceMans, Kundschaft und Betrug*

Von

Londgeriehtadirektor Botaring» Ma^^debnig.

I.

Die Wirtsohaft eisoheint ab diefoft gwetste TStigkeit, gerichtet

auf den Erwerb der einer BedttrbiisbeCaedigang dienenden änfieran

Güter. Und zwar sind diese letzteren der Gegensatz innerer Gftter

als der Muskelkraft und Gesohickliehkeit^ der geistigen Begabung

und Kenntnisse. Jene ersteren aber treten uns in dreifacher Ans-

gestaltung entgegen : sie erscheinen als bewegliche oder nnbewQgliehe

.Sachgüter, als Dienstleistungen oder Verhältnisse.

Welche Bedeutung die einen Raum ausfüllenden Sachgüter und
welche Bedeutung die Arbeit oder andere Dienstleistungen für das

Recht und das Rechtsleben haben, bedarf der Ausführnng nicht

Dasselbe gilt hinsichtlich der Verhältnisse insoweit wenigstens, als

diese Katejrorie auch das Recht auf eine Forderung an den Volks-

genossen umfaßt oder solche Vorteile, welche staatliche Einrichtungen

uns gewähren. Nun aber umfassen die Verhältnisse noch manches

andere. Es ist hinzuweisen auf solche Beziehungen unter den Rechts-

genossen, welche als nicht bloß ephemere Erscheinungen vielmehr

solche von relativer Daut r nicht mehr bedeutungslos sind für das

Erwerben, Festhalten und produktive Ausnutzen der anderen, für die

Bedürfnisbefriedigung dienstbarer, wirtschaftlichen Lebensgüter. Es

erscheinen als solche, die Zugehörigkeit zu einer in der Weltwirt-

schaft mächtig auftretenden Nation, wie das Erwerbsleben außerhalb

der Marken des Deutschen Reichs etwa in den Handelsplätzen des

Fremdlandes, in den Kolonien oder an ihren Grenzen, an den inter-

nationalen Berübningspunkten unschwer erkennen läßt Der Schutz^

welchen die Staaten auch im Auslände zu gewähren pflegen, ist von

der Staalszngehörigkeit Uieht unabhSngig. Sdbst die Kirchenzoge-

hörigkdt darbt einer fthnlichen Keleyanz nicht immer. Es soll nicht
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hingewiesen werden auf das Pfründnerwesen. Vielmehr unter klein-

lichen Verhältnissen tritt jenes hervor, das gemeinschaftliche Interesse,

das Ansehn der Konfession den Andersgläubigen gegenüber zu

wahren, läßt es nicht zu, daü ein Glaubensgenosse verelendet. Bis-

weilen fördert selbst die Gemeindezugehörigkeit ähnliche Erschei-

nungen, die Dekadenz eines Genossen belastet schließlich den Armen-

fonds. Oder auch die Sippschaft allein, sog. Konnexionen im dienst- •

liehen Jyeben, selbst solche, welche nicht infolge der Anerkennung

wahren Verdienstes erwachsen und daher dem Keclitsbewußtsein des

Volkes entsprechen, Verbindungen im Geschäftsleben, sind nicht

selten die Grundlage der Förderung unserer Lebensinteressen.

Eine andere Beziehung, welche gegeben sein muß, falls die

Einzelpenftnfiohkeit in der GfiseUsehaft zn einer vollen und ergiebigen

Ananntznng von Kraft und Efthigkeit soll gelangen kennen, ist die

snbjekÜTe Ehie ^) als die talsilohliehe Anerkennung der Mi^enossen

hinsiobtlieh der Würdigkeit nnd des YoUvrertes der Person. Anf der

Ebene des Gesohält»- nnd Erwerbslebens kleidet die snbjekliye Ebre

in besefaiankter Ansgestaltiing sieh in die €lewandnng des Kredits.

Denn als solober ersohdnt die Anerkennung der Mitwelt^ das Vertrauen

der Hitwel^ daß die Person ihre yermögensreebtliohen Verbindlieh-

keitea eifilllt Als eine verwandte, niobt minder berechtigte Beziehung

der letzteren ihren MilgenoBsen enigogen '

entii>ietet sich sohließlioh

die Kundschaft

Daß das Bestehen sdeber Beziehungen für den Erwerb der

Lebensgüter von ausschlaggebender RechtsrdeTanz ist, läßt das soziale

Dasein nicht Terkennen. Aber wie immer, wo das Bedeutende als

solches sich uns aufdrängt, stehen mr ausnahmslos vor der Schranke

einer Gefahr. Je weniger wir uns der Anerkennung verschließen

können» um so mehr fühlen wur uns gedrungen, die natürlichen

Grenzen zu übersehn, welche hier wie immer im Wirtachaftaleben

gesteckt sind. Es heißt das, die .tief empfundene Anerkennung neoes*

sitiert zur Uberschätzung.

Unter den durch das Strafrecht geschätzten Kulturgütern steht

das Vermögen an erster Stelle. Und welche Bedeutung gerade jene

in der sozialen Gesellschaft unschwer zu erkennenden Beziehune^en

für dieses nicht mindestwichtige der Kiilturi^üter liaben, soll hier be-

trachtet werden. Und gerade auf der Grundfläche dieser Reflexion

wird sich ergeben, ob jene Verhältnisse stets richtig gewürdigt sind,

soweit ihre Bewertung: von der vermögensrechtlichen Warte aus die

zu lösende Aufgabe war.

1) Köhler. Golt<l.ArcU. 47, S. 4.

8»
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Audi die Beantwortung dieser Frap^e ergibt sicli niclit sofort.

Dieses um so wenip:er. als der Bep:riflf des Vermöfrens keineswegs ein

und derselbe von allen Kechtslehrern p:leichmäßig anerkannte ist. Es

differenzieren zunächst die Begriffe, welche aufgestellt werden auf

dem Boden der politischen Ökonomie von demjenigen der rcchts-

wiasenschaftlichen Disziplin.

II.

Vermögen nach volkswirtBehafllicher Auffaflsnng ist aber die

Summe der geldwerten Ottter, welche sich in dem nur tatsächEohen

Haben dnes ReehtssabjeklB befmden. 0

In dieses ökonomische Vermögen fallen viele Dinge hinein, der

Begriflf hat keine fest ausgeprägten Merkmale, ein so gedachter Be-

griff steht der Volkswirtschaft überhaupt nicht znr Verfügung. Es
ist den volkswirtsehafHichen BegrifiFBbestimmnngen ein hoher Wert

nicht immer beiromeasen. ^) In jedem Falle ist die Oeldwerteigen-

sehaft nicht anch eine mit der Abschfttzharkeit zusammenfallende

Erscheinung. Wie viele Güter haben kdnen Preis? Es gebricht aber

kdnem Lebensgnte an Geldwert, wenn dasselbe geeignet ist, für den

Erwerb oder die Erhaltung anderer unzweifelhaft geldwerter Guter

förderlich zu sein. In diesem Sinne sind aJle jene Verhältnisse als

geldwerte Güter mit Fug zu bezeichnen.*) Hinsiditlich des Kredits

und der Kundschaft liegt das offen. Die Zugehdrigkeit zur Sipp-

schaft oder aber zu einer üffentlich rechtlichen Gemdnschaft, wenn
ein Solidarinteresse den einzelnen nicht untergehen läüt^ darben der

Geldwerteigenschaft ebensowenig als Konnexionen oder geschäftliche

Verbindungen, wenn die Zahl der Vorbedingungen des Erwerbs einer

besseren Lebensstellung mit ihnen eine größere wird. Und damit

sind dieselben Verhältnisse auch Vermögensbestandteile, soweit das

Ökonomische Vermögen in jenem weiteren Sinne des Worts als die

Grundlage der ökonomischen Verkebrsmacht in die Betrachtung fällt

Gleichwohl sind aus dieser Schlußfolgerung rechtliche Konse-

quenzen nicht zu ziehen. Vielmehr das Eechtsleben und das Wirtr

Bcbaftsleben sind verschiedene Dinge. Das erstere hat dement»

sprechend für das Vermögen einen anderen Begriff. Denn unsere

Ökonomische Lebensstellung kann sieh bessern, sie kann sich auch

Terschiechtem, ohne daß alsofort eine Vermehrmig oder aber eine

1) Gebauer. Strafrcchf s -Schurz S. fi-2. Doerr, 01>iekt S. 18.

2) Devas Volkswirtschaft S. 14. Kau- Wagener Volkswirtachaft § 20.

3) DevasS. 2. Rau-Wagener § IS.
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Vermindenuig unseres VenDogens in dieser Begriffaauffassnne statt-

fand. 1)

Vielmehr haben wir es hier mit einem teils engeren, teils weiteren

Begriffe zu tun. Der letztere Gesichtspunkt trifft zu, soweit keines-

we^^s bloß geldwerte Güter in diesen Vermögensbestand hineinfallen

— vielmehr alle Dinf^e, an deren Ilaben und Behalten uns gelegen

ist. Die Wertschätzung anderer ist für uns nicht von ausscblag-

gebendem Interesse. Es ist auch die Bedeutung des sog. Afiektions-

wertes auf ihr richtiges Maß zurückzuführen. Ein Sachobjekt hat

nicht nur bloßen Affektionswert, wenn es auch nur noch an einen

einzigen Volksgenossen in Gehl kann umgesetzt werden. Der erstere

Gesichtspunkt aber trifft insoweit zu, als nicht schon das tatsächliche

Haben, — auch der Dieb übt ein solches aus an der res furtiva^)

— die Rechtsbasis für die l-5ildung des Vermögensbestandes alizu-

geben geeignet ist. Vielmehr ein unsichtbares Band muß und soll den

Tatsachen die Weihe geben für das Rechtsleben, es sollen Rechts-

beziehungen erkennbar sein, welche den Rechtsbestand auch für die

Znkunft verbürgen.

Alles dieses in Rücksicht gezogen, erscheint als Vermögen im

Beditssinne die Summe yoq (nicht bloß geldwerten) Rechten. *) Aber

auch diese Begriffsbestimmmig trifft insoweit nicht ganz zu, ah der

Vermögensbestand dnrch die daranf bemhenden Lasten wiederom

eine Minderung erfährt. In diesem Sinne blabt hinznsnfttgen: dedncto

jnre alieno.

Unter diese Beehte fallen also das Eigentamsrecht und die Saeh*

Objekte als dessen sinnfällige Verkörperung, die dinglichen Rechte,

der Besitz als mutmaßliches Eigentum (§ 1006 B.G.6.) oder die zur

Benutzung und zum Fruchtgenuß legitimierende Bechtsposition, das

Becht auf Forderungen und Dienstlastungen. Damit ist gesagt, daß

auch die Sicherung, aus welcher den Umstanden nach dne For-

derung erwächst, sowie die Urkunde, welche eine solche beglaubigt

oder ein anderes Becht bestätigt, in den Vermögensbestand hinein-

fallen.

Das Vermögen im Rechtssinne kann auch als die Gesamtsumme

der verfügbaren Güter bezeichnet werden. Die Aneignungsfähigkeit

und Verfügbarkeit sind diejenigen Eigenschaften, welche die jene

universitas juris bildenden Bestandteile kennzeichnen. Dabei ist das

1) Birkmeier. Vermögen §§ 105, UO und 141.

2) cL Dig. 9 Tit II.

8) Doerr S. 19.

4) Doerr. Objekt S. 18. Binding. Grundriß 2 § 102. Birkmeier L c
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Wort Aneignung in dem Sinne >) zn verstehen, als in welchem das

preußische Recht einst auch das Eigentum von einer Forderang an-

erkannte oder in welchem auch heute noch von der Zuei^ung: frem-

der Vermögenswerte gesprochen werden kann, wobei immer nur an
die ausschließliche Beziehung zwischen dem Rechtsobjekt und dem
bestimmten Recbtssubjekt gedacht ist. In solchem Sinne kannte auch

das Römer-Recht ein Eigentum am Recht — dominium usus fructus,

servitutis 2), sprach auch das A.P.Landrecht von dem Eigentümer, als

demjenigen, welcher befugt ist, über die Substanz einer Sache oder

eines Rechts mit Ausschließung anderer — zu verfügen. Auch § 359

Osterr. G.B. bezeichnet als Eigentum ,,ailes, was jemanden zugehört,

alle seine körperhchen und unkörperlichen Sachen." Es kennzeichnen

sich di^e Rechtsobjekte durch die Zueignungs- und Verfügungs-

fähigkeit. In ersterer Hinsicht nämlich können sie von der Person

des Berechtigten losgetrennt und einem anderen zugelegt werden. Sie

sind also von diesem Momente an nicht mehr der Person des ersteren

vielmehr nnr der Person des letzteren zugehörig nach Art der Zn-

gehörigkdt der Pertinenz zur Hauptsache. In letssterer Beziehung

kann ttber ihren Inhalt und Bohlieläleh flher ihr Dasein llbeibanpt

paktiert werden, anch dann, wenn ausnahmsweise die HQgliehkett

der Obertiagbarkeit an den anderen entfiUlt Dieses Eigentum in

diesem weiteren Sinne des Worts ist das Vermögen, es erscheint ab
eme Selbsterweitemng der PenriSnlichkeit durch die sie umfsasende

PrivatrechtssphSre. ^ Dieses Vermögen als universitas juris, der Summe
der einer Person zur Verffigung stehenden Rechte deducto jure alieno

als ziyflislisches Rechtsinstitut^ ist das Schutzohjekt auf der Grundlage

des § 263 R.6.B. Und für die Anwendung dieses Stni|g;esetzeB er-

scheint es von ganz hesonderer Bedeutsamkeit, den Begriff des Ver^

m^gens nach der angedeuteten ziyilistischen Bichtnng scharf zn he-

grenzen und ihn freizuhalten von jeder Erweiterung, welche sich

weiter hinaus streckt auf das Gebiet der ökonomischen Lebens-

beziehungen. Gerade der Umstand, daß dieses nicht geschehen, hat

Unklarheit hineingetragen in die Lehre vom Betrüge, hat eine Aus-

dehnung auch des DeÜktobegriffes zur Folge gehabt, welche auch

solche Lebensäußerungen in den Scliatten des Strafrechts rückt, welche

das Verkehrsleben nnr noch als außerhalb der Geschäftsusancen oder

der Grenzen des reellen Geschäftsverkehrs liegend betrachten kann.

Wie aber für das Delikt des Betrages, so ist auch hinsichtlich der

1) HS Isehner. System 2 & 507.

2) Dominns negotii-hercditatis. Rttose. RÖm. Beefat $ 480.

3) Kunze. Böm. Becbt S. 4.
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Erpressung und schließlich hinsichtlich der Untreue, insoweit Forde-

rungen oder andere Vermögensstücke hervorgehoben werden (§ 266

Kr. 2), das Vermögen selbst als das Angrilfsdelikt bezeichnet.

Und dieses Rechtsphänomen, daß das Strafgesetzbuch eben ein

juristisches Rechtsinstitut als solches ins Auge faßt, daß demnach aus-

schließlich die sofort umrissenen Grundsätze des bürgerlichen Rechts

den Deliktsurafang bestimmen und daß es ganz ausgeschlossen ist,

eich etwa durch ausdehnende Auslegung vermeintliche Lücken in der

gesetzlich angeordneten strafrechtlichen Reaktion auszufüllen, findet

sich an anderer Stelle ebenfalls. In Betiaobt fallen zunächst die-

jenigen normativen Vorschriften, welche den Schntz des fremden

Eigentums betreffen. In der Teztierung ist hier die fremde oder die

fremde bewegliche Sache als Handiungsobjekt bezeichnet So in der

Sphlre der Eigentumsdelikte ($§ 242, 246, 303) oder solcher Eigeor

tomsdeliktey ffir welche nnr eine bestimmte Gattung von sinnfiUligen

Stücken da ECiperwelt als Handlnogsobjekte erscheinen kSnnen, wie

Nahrungsmittel, Viehfntter, Bodenbestandtdle, Bodenerzengnisse,

GartenMchte^ Feldfrüchte^ WaldeizengniBse n. a. Als Schulz» und

Handlungaobjekte fangieren <tiese GogenstSnde immer nur, wenn sie

Im Eigentum des Verletzten stehen^}; es ist nnstatthaft, die Norm
dnrch Auslegung dahin zu erweitern, dafi diesem sozusagen echten,

quiritarischen Eigentum das Ökonomisohe Eigentum gleichgestellt wird,

wenn man unter diesen Begriff solche Dinge schieben will, die in

unser Vermögen gehören, welche ans noch nicht übergeben worden,

auf deren Übergabe uns aber ein Becht zusteht, wie solche Rechts-

Objekte, welche der Kommissionär an uns abzuliefern, von Rechts-

wegen gehalten ist. Es ist jetzt anerkannten Bechtens '^), daß Sachen,

welche uns erst noch übergeben werden sollen, noch keineswegs Ver-

mögensstücke sind, welche wir als Bestandteile unseres Vermögens

in Ansprach nehmen dürfen.

Als ein zivilistisches Rechtainstitut erscheinen ferner das Schutz-

objekt im Sinne § 288 SlG.B. der Nießbrauch und das Pfandrecht,

das Gebrauchs- und Zurückbehaltungsrecht. Die letzteren Rechte sind

nicht einmal notwendig dinglicher Natur, auch ein durch Leih- oder

Mietsvertrag entstandenes Gebrauchsrecht steht in Frage und Zurück-

behaltüngsrechte haben die (Jesetze in den verschiedensten Rechta-

materien konstituiert, so geniäß § 273 B.G.B, wegen eines fälligen

Anspruchs gegen den Gläubiger aus demselben rechtlichen Verhält-

1) Rommel. Betrug S. 156. E.R.G. 3 S. 150, R. 5 S. 542 n. 10 S. 715.

2) Anders Kronecker GoidtArch. »4, S. 83. Merkel. H. H. 3 S. 788

jedoch Olshau&en K. § 266.
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nisse, auf welchem die Verpflichtung beruht, so 972 das Zurtlck-

behaitungsrecht des Finders, § 1000 zugunsten des Besitzers wegen
Verwendungen, während ein solches gemäß § 556 dem Mieter eines

Grundstücks ausdrücklich versagt ist. Audi 4? 363 U.G.ß. begründet

ein Zurückbehaltungsrecht zugunsten des Kaufmanns wegen seiner

fälligen Forderungen gegen einen anderen Kaufmann aus den zwischen

ihnen geschlossenen beiderseitigen Handelsgeschäften an den Wert-

gegenstüTulen, welche mit dessen Willen auf Grund von Handels-

geschäfti n in seinen Besitz gelangt sind. Es scliiit/.t das Gesetz auch

das vertragsmäüige Pfandrecht, das gesetzliche l'faiidrecht zugunsten

des Vermieters, Verpächters, des Unternehmers eines Werks, des Gast-

wirts, ferner das Pfändungspfandrecht, die gesetzlichen Pfandrechte

des Handelsrechts, also des Kommiesionärs (§ 367), des Spediteurs

(§ 410), Lagerbaltera (§ 421), Flrachiffibiers (§ 440). Die selbfltver-

flISndliche VoiausaetzaDg der strafrechtlioben Reaktion ist aber, da5

diese Bechte unter dem Gegebensein derjenigen Postolate bestehen«

an welche das Gesetz ihr Erwachsein knttpft Daher entfällt die An-
wendung des Strafgesetzes, wenn die Ffiüidnng im Sinne § 17 Prenß.

Feld- nnd Foist-Polizeigesetzes em Pfandreeht kemeswegs, sondern

nnr einen die Sicherstellnng vermittelnden Besitz begründet^ eine

Bechtsanschaunng, welche allerdings nicht mehr unbestritten ist.

EJt.6. 7 S. 301 und aber 22 S. 64. i)

Gleiohwenig gestattet § 292 St6.B. eine ausdehnende Inter-

pretation des Jagdrechts, es darf nicht etwa die sog. Sohnitzeljagd

oder die Parforce auf einen aus seiner Einstellung losgelassenen Eber,

solange die Identität unzweifelhaft bleibt, als ein Eingriff in das

fremde Jagdrecht betrachtet werden. Denn ein solcher Sport ist nicht

Jagdausübung im Sinne des zivilen fiechts.

Nicht minder ist auch das Fischen ein zivilrechtlicher Begriff

nnd ist für die Anwendung des Strafgesetzes seine scharfe Abtren-

nung vom demjenigen der Jagd geboten, was^ soweit Sumpf- und

Wasservögel in Frage kommen, sowie die Anwendung der Jagd-

methode ganz insbesondere hinsichtlich der Ausländer, welche in Küsten-

gewässern ihre Beute suchen (§ 206 au ausschließlich nach Grund-

sätzen zu beurteilen ist, welche außerhalb des strafrechtlichen Gebietes

gelegen sind.

Es darf darauf hingewiesen werden, daß derselbe Gesichtspunkt

als maßgeblich erscheint, ob der Schiffsmann mit der Heuer entläuft

(§ 298), ob ein Schriftstück, ein Wechsel^ Bürgschaftsinstrument oder

1) Vergl. des Verf. Kommentar zum F. u. F.P.G. § 17.
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eine Verpflichtung enthaltende Urkunde im Sinne § 30t ie^ eine

Schuld pino Dariehnsschuld im Sinne § 302 a St.G.B.

Es hat auch das Straffre«'ctz im 4} 308 das Postulat, daß Gegen-

stände „fremdes Ei^rentuni'' sind, oder dem Täter „ei2:entümlich ge-

hören'' direkt betont, damit den Deliktstatbestand so liestimmt, wie

nur möglich, von einem zivilen Reclitsinstitute in Abliän;^ii,'keit gestellt.

Andere Xurnien schützen eine Einrichtung des ölfenilichen Rechts

§ 360, 1, 3—9, 303, 365, 366, 1 St.G.B. Es würde zu weit führen,

etwa noch auf die uiannigfachen Vorschriften hinzuweisen, welche

die Gewerbe-Ordnung uns an die Hand gibt. Der Schwerpunkt ist

darin gelegen, daß die scharfen Linien und Umrisse einer anderen

Kechtsmaterien angehörenden Einrichtung den Deiiktsiatbestand ab-

zui:n nzen berufen sind. Eine Lückenaustüllung führt zur Bestrafung

dessen, was der Gesetzgeber hat straflos lassen wollen. Und das

kann und darf nicht sein. ')

So bat denn auch das B.G.B, den Begriff des Vermögens wie-

deilioU in seinen Vonebriften verwendet 311, 1363, 1027, 1722,

1922. Es ist gedacht an das Eigentum als die totale rechtliebe Herr-

Bcbaft ttber körperliche Sachen und zngldch die Yerfügungsniaeht

über die der Person eigenen Rechte und Forderungen, also an das

Eigentum im weiteren^ yolkstümlichen Sinne des Worts. Daß aber

das Gesetzbuch Beziehungen, welche außerdem noch sind Gegenstand

des sog. ökonomischen Vermögens^) — aber universitas facti — /aus-

scheidet, daß inbesondere Ehre, Kredit, Zuneigung, Konnexion, Ge-

sch&ftsrerbindnng, Kundschaft und ähnliche — nicht rechtlich fest-

gelegte, nicht zum Vertragsgegenstande, erhobenen wirtschaftlichen

Beziehungen nicht bineinfaUeu in den Kreis des Vermögens als der

uniyersitas jurisy lißt sich direkt beweisen. Werden nimlich durch

eine unerlaubte Handlung Nachteile für den Erwerb und das Fort-

kommen des Verletzten lierYOrgemfen, so betrachtet § 842 die Ver-

pflichtung zum Schadenersatze, als erwachsen wegen eines Angriffs

gegen die Person. Der Erwerb und das Fortkommen werden also

als Vermögensbestandteile nicht erachtet. *) Denn anders hätte sich

angesichts § 823 die besondere Vorschrift erübrigt Der so entstan-

dene Schaden ist nicht Vermögensschaden. Die Rechtsauffassung

stimmt mit der im § 1298 niedergelegten, da diese Vorschrift dem
Vermögen die Erwerbsstelluiig gegenüberstellt. Es ist dies dem-

nach ein besonders zu scliUtzendes Rechtegut neben demjenigen des

1) HüUchner. System & 507.

2) Doerr 1. c. S. IS.

3) Cosack § 163, v. Liszt Delikts-Oblij;. § 5.
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Vermögens, die Beeintrüchtif^ung derselben ein Scbaden, welcher als

ein Vermögensschaden nicht aufscheint oder wie das Gesetz sich aus-

drückt (§§ 253, 847, 1300) „der nicht Vermögensschaden ist" Eine

Abart dieses Nichtvermögensschadens entbietet aber 4? 847 insoweit,

als der durch Verletzung des Körpers oder der Gesundheit, sowie der

durch Freiheitsentziehung entstandene Schaden unübertragbar und

nur unter besonderen Bedingungen vererblich ist (VgL auch § 1300).

III.

Nicht bestritten werden kann gleichwohl, daß jene ökonoraischen

Vorzüge von großer Bedeutung sind für den Erwerb und das Er-

halten von Lebensgütern. Warum sind diese gleichwohl für den

Verletzten nicht, w ie auch § 288 ätG.B. gich ausdrückt: „Bestand-

teile seines Vermögens?^

Zunächst sind wirtschaftliche Beziehungen nicht Gegenstände

einer möglichen Aneignung. Erscheint nämlich diese als Herr-

schaftsbetätigung unter grundsätzlicher Verneinung des entgegen-

stehenden fremden Willens so scheidet die Rechtslage für die ge-

gebenen Beziehungen des einen Rechtsgenossen zum anderen ganz

aus. Wo solche Beziehungen aufscheinen, welche nur das Ergebnis

des Wohlwollens des einen Rechtsgenossen zum anderen sind, Ver-

trauen, Kredit, Geschäftsvtrbinduüg, Konnexionen, Kundschaft, als

welche die Erwerbsstellung erhalten und fördern oder auch erst ver-

schaflFen, erscheint keineswegs der also Bevorzugte als derjenige,

welcher die Herrschaft betätigt, vielmehr ist dieser nur der Emp-
fibiger nnd nichts steht weniger in Frage als die grundsätzliche

Yerminderang eines entgegenstebenden fremden WlOens.

Eb ennangelt auch jener ökonomischen Beziehnngen an der Ver-

fügungsfäbigkeit, es wäre plus quam ridicnlam, auf die Möglichk^t

der Übertragung des fremden Wohlwollens, der Abtretung des frem-

den VertrauenSi Kredits, Gesehäftsrerbüidung, ' Kundschaft auch nur

hinzuweisen, soweit nicht etwa durch Vertrag festgelegte Bechts^

beziehnngen in die Erörterung follen wie die Verpflichtung, die be-

stimmte Waare nur you dem bestimmten Produsenten abzunehmen.

Sonst aber sind alle diese Dinge zugleich die Besultierende des

höchstpersönlich Affektiren. Eine Substitution der Personen scheidet

damit aus.

Und dieselben Beziehungen sind deshalb auch nicht Gt^oistand

eines Veizicbts. Wir können das fremde Wohlwollen yerscherzen,

1) Biudiug Lehrb. § 164
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wir können es unbeachtet lassen, — wir vermögen uns seiner un-

würdig zu zeigen, aber durch diese Umstände allein wird dasselbe

nicht oder nicht notwendig gehoben. Eine Disposition über die

fremde Oefühls- und Willensrichtung ist nicht denkbar, damit ent-

fällt die Möglichkeit, „durch die Herbeifühnmg eines solchen Ver-

zichts zu schädigen.*

Somit stellen sich uns lediglich Zustände vor, welche eine mehr
oder weniger gerechtfertigte Hoffnung oder Aussicht in uns erwecken,

das Vermögen zu erhalten^ und es zu vermehren, diese Expektanz

allein ist aber nicht geeignet, schon jetzt den Vermögensbestand zu

vergrößern. Dem dient zum Beweise, daß bei dem Absterben des

Bevorzugten die Erbschaft durch alle jene Aussichten, wie sie jetzt

bestehen, in ihrem Bestände nicht wächst. Gelingt es dem Erben,

unter zixKUig Slmllohen Verhältnissen auch zufällig, das Wohlwollen

nnd Veitiaaen des Obergenoflsen . ffir seine Fefson sn erwerben, so

liegt nieht eine Sakzession Yor in eine dkonomiscbe gfinstige Lage,

vielmehr eine Nenbegründnng ffbr eine andere Person.

Sind aber jene Besiehungen trotz ihrer Belevanz lOr onsor Ver>

mSgen zwar Werte (nicht Wertobjekte) aber kesneswegs Vennfigens-

besfandteile» so ftndert sich diese Betditslage aacfa nicht durch den

Umstand alldn, daß jene Hoffnnngen in gesteigertem Uafie als be>

gründet »soheinai, daß wir fast mit Sicherheit daianf rechnen dürfen,

über ein kleines^ nicht etwa am Grabe des Ersehnten zu stehen. Viel-

mehr solange nnsere Ansaiehten nicht rechtlich feslgdegt sind, wie

etwa durch Erbyertrag, durch die vertragsmäßig zugesicherte Kund-

schaft, scheiden sie für die Znlegnng zu dem zivilistisch auf die

Summe der Rechte (deducto jure alieno) beschränkten Vermögen
völlig auSf was nicht zum Bechte erstarkt ist, liegt außerhalb jener

Linien.

An dieser Stelle indessen ist einem nahe liegenden Einwände

zu begegnen. Dieser gipfelt in der Einweisung auf das schon

nach römischen Rechte unter der Signatur des zu garantierenden

Interesses zu ersetzende lucrura cessans beziehungsweise auf den

nach § 252 B.G.B. den Umständen nach zu ersetzenden entgangenen

Gewinn.

Gleichwohl sind die Bedenken leicht zu zerstreuen. Denn gerade

der Umfang des zu ersetzenden Interesi^es ist niclit auf den Ersatz

des Vermögensschadens beschränkt. Vielmehr geht die Gesetzgebung

weit darüber hinaus. Das Interesse „begreift nicht nur die Minde-

1) Hegler V. D. 7 S. 429.
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run^^ des Vermöp-ns um einen schon in demselben enthaltenen Be-

standteil (daninuni enier^^ens) sondern auch die Vereitelung einer

Vermögensvermehrung', welche sonst für den Verletzten eingetreten sein

würde (lucrum cessans — interceptunij entgangener Gewinn negativer

Schaden."^ (Arndt) oder (Baron).«) Das Interesse besteht darin, „daß

etwas aus seinem (des Verktzton) Vermögen hinausgegangen ist, was
darin bereits befindlich war (— positiver Schaden) oder darin, daß

etwas in sein Verinöiii n nicht liineingekommen ist, was hätte hinein-

kommen können (— iucruin cessans)". 80 spricht auch Tuchta-j für

den ersteren Fall von einem jetzt abgehenden „gegenwärtigen Be-

standteil' des VermögeDs, Sintenis von der „ VerminderuDg des bis-

herigen Vermögensbestandes*^ — bdde als im Gegensatze 211 dem
künftigen negatiTen Schaden. Es beseichnet Kmize das Incram

eessans als den Ausfall im engeren Sinne im Gegensatze znm Ver-

lust im engeren Sinne als die „Vereitelung einer bevorstehenden Ver*

mCgensvermehrung*^, was Paulus sagt: „quantnm mihi abest quan-

tnmque lucrari potni.^ Beides zusammen bildete die omnis utilitas

oder das idquod interest — Et hoc jure utimur, ut dus qnod intern

est, fiat aestimatio.

Auch für das Becbtsgebiet des Allg. P.LB. gilt jene Rechtsauf-

fossnng, wie denn Förster^ das damnum emergens allein nur als

„den wirklichen Schaden*' bezeiebnet und das Interesse als einen

Schaden aber er ist „ein besonders gearteter." Jene erstere Bezeich-

nung entspricht dem Texte des 287 T. 5, § 12 T. 6, T. 1 A.L.R.

Und was schließlich anbetrifft den § 252 B.G.B, so spricht woh^

denselben Bechtsgedanken auch liehbein^) mit den Worten aus: „ent-

gangener Gewinn ist im Gegenteil zu dem, was bereits im Vermögen

war (Sache, Becht, Ansprach) und durch den Terpflichtenden Um-
stand verloren ist, das was noch nicht im Vermögen war, aber im
Vermögen sein würde» wenn der verpflichtende Umstand nicht ein-

getreten wäre."

Bei scharfem Zusehen \<t loielit zu erkennen, daß der entgangene

Gewinn dem (|uanti ea res est gegenüber ein aliud ist, daß es sich

hier um ein Ueales, dort um ein Fiktives! handelt, wie denn auch

zwar nicht die Ijlolie Möglichkeit aber auch nicht die menschliche

Gewißheit vielujehr die in der Mitte liegende bloße Wabrscbeinhch-

keit die Feststellung bestimmt.

1) Arndt Pandekten § 206, Baron Fand. § 243.

2) Kupta Poiul. § 22.% Sintenis Fand. § S6 und Kunze B6m. IL § tfl9.

8) Förster Prcul'). Privatr. § 106.

i) Kehbein B.G.B. § 252.
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Wie sehr auch die Doktrin diesen fundamentalen Unterschied

zwischen dem wirklichen und dem bloß fiktiven Schaden nicht ver-

kennt und auch in altersgrauer Vorzeit nicht verkannt hat, zeigt schon

ein Kuistrwort in der 1. unica Cod. de sententiis: cum pro eo, quod

inttrust, dubitationes in infinitum producta« sunt, melius nobis visum

est, huius modi prolixitatem, prout possibile est, in angustam coaritore.

Und der Zubilligung eines Ersatzes für das ganz nnbestininit Er-

reichbare wild mit den Worten entgegengetreten, ut hoc, qnod revera

indudtnr damnnm, hoo leddatnr. Auch das Pienß. L.R billigte den

Ersatz fttr de» entgangenen Gewinn nicht in allen Fallen zn» als in

welchen der Schaden zn vergüten war, so nicht bei nur mäßigem

Yereehen oder bei der Entwfthmng (§ 285 T. 5 n. § 155 T. tl).

Unter Hinweis auf die Beschrftnknng des französischen Rechts»

welches nnr ausnahmsweise einen Anspruch auf- Ersatz mittelbaren

Schadens zulasse, bemerkt auch Cosaok>): „erst das Handelsgesetz-

buoh, ihm folgend das sSchsische Gesetzbuch und nun das Reichs*

gesetebuch yersuchen das Wagestück, dra Anspruch auf die Ver-

gütung des Interesses ins Grenzenlose auszudehnen.*

Alsofort erhebt sich nun und zwar mit Rücksicht auf die lex

lata die Frage, ob der Ansprach auf Ersatz des entgangenen Ge-

winns als ein Vermögensschadensersatz zu ornchten ist? Wenn aber

einmal, um an den typischen Fall anzuknüpfen, Einrichtungen zerstört
-

sind* aus deren Benutzung der Unternehmer einen gewerblichen Ge-

winn zu erziden hoffen durfte, so schließt der wirkliche Schaden ab

mit dem qnanti ea res est, dem Sachwert der ad hoc errichteten

Bauten, angeschafften Inventarienstücke, was dahinter gelegen ist,

erscheint aber nur als ein Schaden an der Erwcrbsstellung, welche

§ 129b B.G.B, dem Vermögen genau so gegenüberstellt, wie § 188

St.G.B. die nachteiligen Folgen hervorhebt, welche die Beleidigung

für „die Vermögensverhältnisse, den Erwerb oder das Fortkommen

des Beleidigten mit sich bringt."

Dieser Schaden an den vermögensrechtlichen Intcrt ssen differen-

ziert daher von dem § 887 erwähnten, nicht übertrau:l)aren Nicht-

vermögensschaden und dem wirklichen Schaden als Verniügensbcstand-

schaden. Er repräsentiert einen negativen Vermögenswert, ist damit

keineswegs auch schon Vermögensbestandvergeringerung. 2) Die Er-

satzpflicht ist also über diese hinaus erweitert worden, die Schmäle-

rung der Erwerbsaussicliten ist nur kraft positiver Satzung zum
Gegenstände des Interesses erhoben.

1) Lehrb. bürg. Rechts § 91.

2) v. Liszt Delikta-Oblig. § 5.
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Für diese Ivechtsanschauung spricht auch die historische Ent-

wicklung. Die lex Aqailia kam über das quod usserit, fregerit, ni-

perit injuria niobt binauSi während eine extensive Auslegung statt

des rapens das ooirapaEit unterschob, bis endlicb die Interpretation

die Enaiipflioht auf das gesamte Interane ansddmtei) (§ 10 InsL

h. 1): Illnd non ex yerbis sed ex interpfelatione pladi non solnm

peiempti oorporis aestimationem habendam essei sed eo amplins qnidr

quid praeteraa peramti eo eorpoie damni vobis adlatnm foerit, was
Ulpian ergänzt (L 21. 2 od. leg. Aq.): Et boo jm atirnnry at eins

qnod interes^ fiat aestimatio. Und in diesem Sinne winde die Klage
wegen entgangenen Erwerbs anerkannt, pxaeterea operamm qaibus

eamit ant csritnms est et id, qnod (senrns) inntilis faetos est Aber
diese Stelle findet sieh erat in einem folgenden Titel de bis, qni

effuderiat (L. 9. T. 11, § 7 'Diq.)^) and die geringere Ansbildnng,

welche die Doktrin ob des entgangenen Gewinns im römischen Becbt

erfahren, läßt wohl erkennen, daß auf einer höheren Verkehrsstufe,

welche das eigenwirtsobaftliche System lange hinter sich ließ, solche

Frag:en in die Erörterung ziehen konnte. Und gerade einer solchen

Verkehisentwicklung stand die so veispttiete Ansbüdnng des Fremden-

leebts — quod naturalis ratio inter omnes populos peraeque custo-

ditns (Gaius Inst. I. V) gegenüber dem altüberlieferten jus sthctum

und der römische Eechtsinstinkt solange entgegen. Die Formen des

jus civile mußten erst altersgrau, sie mußten leer und lebensunfähig

werden. T'nd so blieb auch die Sachbeschädigung der Grundstock

für die Anwendung des Gesetzes. 3) TJnd das deutsche Recht? Die

vülksrechtlichen festen Leitsätze, das feste Wehrgeld auch der Tiere,

die Fixsumme der Delatura^j die Leibesstrafen ließen auf der ge-

gebenen Kulturstufe das Problem nicht erwachsen. Der Rechts-

gedanke hätte sich bilden können mit der Einführung des Schmerzens-

geldes seit Art. 20 der P.G.O. Aber mit dem sechszehnten Jahr-

hundert war auch das Fremdrecht rezipieit^ die Entwicklung war

abgebrochen.

IV.

Für den Tatbestand des Betrages nnn iKUt ins Gewicht, daß die

dnreb Irrtnmserregnng ansgdaste Disposition durch den Verletzten

selbst, wenn diese niebt etwa wie beim Bettelbetnig (erschlichene

1) V. Wangerow P:in(l 3, S. 606. Sohm Instit S. 401.

2) 1. 33 D. 9, 2 da» kurze: amisisse dicemor, quod conseqoi potuimus.

3) Sohm lustit. § 13, 85.

4) Woringen Bcdc & 8&. Sufasenip. i, 51.
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Schenkung) ohne Aequivalent auf der Gegenseite erfolgt, eine vier-

malige Vermögensverschiebung darstellt Der abertrogene echte Ring

geht tm dem Vermögen des Verletzten heraus in dasjenige des De-

linquenten nnd der nneehte Bing nimmt die entgegengesetzte Wan-
derung TOT. Nun iflt aber gerade lOr jene Verm9gens?rarte» die ihrem

Wesen noeh nichts anderes sind, als Beziehungen zwischen zwei

Personen nnd zwar solche von 5konomisohem Oewande^ Beziehungen,

welche gehalten werden, durch das Vertranen des einen anf den

anderen, den Glanben an dessen Leistnngsf&higkeit nnd Leistnngs-

willigkeii^ an dessen Qeschiftsehriichkeit, an die Solidilit nnd die

feste Begründung seines geechiftlichen üntemehmens nnd ans welchen

Beziehnngen sich ein gesehüfUicher Verkehr entwickelt, ein Ober-

gang anf die andere Person oder eine eines

anderen Bevorzugten unmöglich. Das Vertranen anf eine gute Ge-

schäftsleitnng schwindet nicht gleich mit dem Ausscheiden des

Prinzipate, so lange dessen Dispositionen als den Ausschlag geben-

den nicht zu erachten sind. Allein dasselbe auf die Person gesetzte

Vertrauen kann so wenig auf den anderen übergehen, als ein Leben

gleich ist dem anderen, „weil jede Person selbständige Trägerin eines

Ton ihr unlösbaren Bechtsgutes ist." ^) Und so wenig wie diese rein

Ökonomischen Beziehungen sind auch die ans ihnen erwachsenden

Aussiebten und Hoffnungen des Ubergangs gewärtig.

Es muß daher behauptet werden, daß jene Vermögenswerte ein

Gc£:enstand der durch Irrtum ansfrelösten Vermögensverschiebung

nicht sein können. Denn nur das kann Gegenstand der betrüblichen

Beschädigung sein, welches — wie Hülschner'^) bemerkt, solcher

Rechtsnatur ist, daß über dasselbe „durch ein Rechtsgeschäft wirksam

verfügt werden kann/ Ks muß eben eine Rechtsentäußerung zwecks

Itechtszuschiebung statthaben und jene Beziehungen ^) und Aussichten

sind nichts weniger als ein festes Recht. Aussicliton, „welche sich

in einem Rechtsansprüche noch nicht fixiert haben,'' — (Merkel)

können auch nicht veräußert werden. Und ferner: Worüber bereits

jetzt in der Form eines Rechtsgeschäfts wirksam verfügt werden

kann, das kann auch bereits jetzt Gegenstand eines Betruges sein/

Den Gegensatz zu bloßen Aussichten solcher Art bilden demnach die-

jenigen, ^welche auf ein erworbenes, konkretes Vermögensrecht sich

statzen'^ (K5stiin), diejenigen also, welche aus bedingten^) Rechts-

1) Binding Nonnen 2, S. 419.

2) Lehrb. 2 S. 2ö7.

3) Holz, ilandb. 3 S. 765.

4) Abs. S. 193.
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gesehäften jüb ReohtsaiiBpr&ehe hergeleitet smd. Aveh naeh Schutze^)

fiUIt das lacram oeasans miter VermdgensohSdigung, „wofern es als

Ansprach oder Anieebt (jns delatam) bereUa voriag^** ebenso die spes

Incri fatnri, wenn das erzeugende Vermögensobjekt in bonis des

BeschSdigten neh bebmd, nioht aber die bloße Erwartung (Aussicht)

des Gewinns. Der Reohtdebrer verweist auf eme «lifinderung des

fremden Vermögens um eisen bisher darin der Sache oder dem
Werte nach enthaltenen Bestandteil, auf welchen der Beschfidigte ein

Becht, der Beschädiger k^n Becht hatte.** Das Incram cessans kommt
also nicht als solches, sondern nur insoweit in Betracht, als dasselbe

den Wert der Sache erhöht, welche an sich schon Betragsobjekt ist

Übrigens gilt auch für das Privatrecht ein anderes nicht Die

Anwendung des § 823 B.G.B, scheide aus, wenn jemand einen an-

deren die tatsächliche Aussicht auf einen Erwerb nimmt; denn die

£rwerbsaussicht als solche ist kein Phratrecht" (Cosack). Das schließe

eine Schadensersatzpflicht nicht aus, wenn die Handlung ,,nichtbloß

gegen die Erwerbsaussichten des Verletzten, sondern Yor allem gegra

seine Freiheit oder Gesundheit gerichtet'' ist ^)

V-

Ergeht aber die Betrachtung in der Kichtun^?, welche Stellung

dieser Recbtsanschauung gegenüber Doktrin und Judikatur einnehmen,

so wiederholt sich ein Kechtsphänomen aus alter römischer Ver-

gangenheit. Wie wahr erscheint uns jetzt das Kaiserwort, pro eo,

(juod interest, dubitationes in infinitum productae sunt, wenn die Be-

deutung des entgangenen Gewinns auf dem Gebiete des Strafrechts in

die Erörterung fällt. Und die widerstreitenden Anschauungen sind

gerade das Ergebnis des Umstandes. daß der wirkliche Schaden im

Sinne des alten Rechts, also die Vt rniogensbestandsverminderung nicht

scharf ^^eschieden wird, von der alkimi;rn Zerstörung eines bloß

ökonomischen Vermögenswerts, welcher eben V'ermögensbestandteil

noch nicht ist.

Eine solche Vermengung rechtlicher und bloß wirtschaftlicher

Frage findet sich. Im H. Meyer 3), welcher als „mittelbare Beschidi-

guug in Betracht zieht — die Unterlassung einer gewinnbringenden

Handlung — und swar letztere auch dann, wenn dem Beschädigten

kein besonderes Recht auf die Vornahme derselben zusteht** Viel-

leicht weniger allgemein ist immerhin die Bechtsanschauung

1) Lehrb. § 97.

2) Cosack 1. c § 168.

8) Lehrb. 4. Aufl. a 711.
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V. Schwarzes. ') „Die Entzielmn"; des lucnim cessans plt als Be-

schädigung, daferne der GetäuBchte auf dasselbe sicher rechnen

konnte^ — nicht aber die Entziehung einer sogenannten spes z. B.

eines in Anasicht Btebenden Geschenkes oder die Entziehung einer

Geleifenfaeit, dorob Ansfibnng einer Gewertuhaadlnng etwas zn ver-

dienen.^ Gerade der hier betonte Gesicbtepunkt aber läOt erkennen,

daß es «ich im weseatticben nvr bandelt nm eine Lfickenantffillnng,

da ein Bedürfnis nach strafrechtlicher Reaktion dann besonders her-

Yortreten mnß^ wenn der angeblich Verletzteam Grabe einer Hoffnung

atebt, welche für ihn eine möglichst feste war, im Gegensatze zn der

bloßen Möglichkeit eines gdegentlieben Verdienstes» Denn hier kann
die Hoffnung noch immer leicht sich zerschlagen und der Verletzte

weiß das sehr wohl. Es ist eben doch nicht die Warnung Hälschnera

beachtet: „vor dem geffthrlicben £zperimente — flberall da eine

durob extensive Interpretation und analoge Anwendung des Gesetses

auszufüllende Lücke anzunehmen, wo man einen Mangel des Gesetzes

gefunden zu haben glaubt^

Eine tiefgreifende Gldcbstellnng des VermSgensbestandteils mit

dem Vermögenswert unter völliger Verkennung des fnndamenlaleii

Unterschiedes findet sieb sogar in der eingehenden Bearbeitung der Ent-

scheidungen des höchstens Gerichtshofes bei Rommel, Betrug S. 127

U. 7. Denn während § 1S7 unter IlinwriRunp: auf R. III V. 772 her-

voi^hoben wird. Das Postulat der effektiven gubstantieUen Vermin-

derung des bereits vorhandenen Vermögensbestandes (damnum emer-

gens), welchem indessen die Vereitelung der Vermögensvermebrung

(lucrum cessans) in dem Falle gleichstehe, wenn es sich um einen

in sicherer Aussicht stehenden Gewinn handele, welcher nach Lage

der Verhältnisse ohne die Vorspiegelung des Angeklagten und die

darauf beruhende Irrtumserregung tatsächlich und ohne weiteres fdem

Verletzten) zugeflossen sein würde, ist S. 130 die bereits vorhandene,

feste Kundscliaft (K. II 4. 204 u. J. II. 6. 75) aia einen Vermögens-

wert repräsentierend bezeichnet worden.

Alsofort bemerkt aber der Verfasser, die Frage, „ob ein zu

niachonder Gewinn als Bestandt(>il des vorhandenen Vermögens im

weitesten Sinne^' anzusehen sei, l)eantworte sich dahin, daß nur der-

jenige Gewinn, welcher „mit Sicherheit und ohne weiteres zutun*

angefallen sein würde in Betracht krminic. Es wird dann unter Hin-

weisung auf J. III. 13. 8 hervorgeliüben, „daß ungewisse Hoffnungen

auf Änderung der Vermögenslage keinen Bestandteil des Vermögens

1) Korn. § 263.

AwMr <lf Kriaf—Itnthffopolo»». 81. Bl 9
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aelbat im wmkt/bea Sume*^ bilden. HiDrioliflich der Veratelnng einoi

Gewinnes wird auf die Vereiteliuig nngewieser Hof&inngen binge>

wieMo, anf die Entnebnog der Gelegenheit sn einem Verdienstor

deeaen EmtiiAt Ton anderen nngewiaeen Ereignissen mitbedingt sei.

— Immerhin also ist der Becbtsnmsebwnng abgestellt anf die mindere

oder größere Siofaerbeit der Ezpektancen.

Was uns fort nnd fort entgegentritt^ ist die Yeimengnng hetero-

gener Dinga Es ist das Folge der von den Dissiplinen der Volks-

Wirtschaft der Bechtewissensebaft drohenden Gefohr, die ßetiachtnngs-

weise der ersteren wird ^^der ganz anders gearteten der Jnrispmdena

nntergeechoben oder leider tubewnSt beigemischt

VI.

Die praktische Bedeutung vorstehender Reflexion tritt vornehm-

lich hervor, wenn es sich handelt um die Strafbarkeit des sog. Kunden-

abspannens. Aach anf diesem Rechtsgebiete ist eine Lücke in der

Gesetzgebung noch auszufüllen. Zwar ist anzuerkennen, daß die ge-

hässige Form dieses unwirtschaftlichen Gebahrens, die des Kunden-

abspannens durch GeschäftsVerunglimpfung im Sinne § 7 des Wett-

bewerhsL'-esetzes strafbar und als eine gegen die guten Sitten ver-

stoijende Handlung im Sinne 4} 826 RG B. auch schadensersatz-

pflichtig ist. Allein das gröblich der Verkehrssitte widersprechende

Manöver braucht in jener Form sich noch nicht ausnahmslos zu

entäußern. Es ist daher angezeigt, wenn diese Betrachtung auch das

Wesen der Kundschaft zu erfassen sich abmüht, dieser wichtigen

ökonomischen Machtsteilung. Wie aber Hermann angemerkt hat, ist

die Kundschaft nur die Gewiilinung der Abnehmer durch gute Be-

dienung an em gewisses Verkaufshuus. Sie erlangt einen Kapital-

wert, indem sie durch die Sicherheit und ]iegelniäßigkeit des Ab-

satzes Arbeit und Auslagen erspart, welche das Aufsuchen und lici-

ziehen der Käufer erforderlich macht. Aber auch dieser Schriftsteller

bezeichnet den Tauschwert der Kundschaft der Schwierigkeit ihrer

Bewahrung wegen als unsicher.

Dieselbe ist daher ,ein rein wirtschaftliches Verhältnis, welohea

bei sorgsamer Enndenbediennng allerdings eine Eostenensparung durch

stSrkeren nnd geregelten Absatz yerschaffen kann. Sie repräsentiert

damit emen Kapitalwert im Tauschwerte des Geschäfts.'*

Der Schwerpunkt in dieser Darstellnng ist gelegen in der An-

1) Binding 1. c § 162.

2) StaatswirtBchaftUche Unten. 8. 121, 272.
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eikennuDg daß die Kundschaft ein rein wirtschaftliches Verhäitnis

ist, dessen Festlegung (von vertragsmäßiger Abmachung seibstver-

sttttdlieh* abgesehen) auch unter den günstigsten Verhältnissen eine

uuiehere Sache ist Denn die hier hervorgehobene, dnreh lang-

jährige Gewöhnung der Abnehmer an ein bestünnttes Warenhann
erwachsene Enndsehaft ist diejenige GesehSfisbeziehung, weldie mit

Ansseichnnng diesen Namen trügt nnd in der Handebwelt als Knnd-
Schaft in eigentfiehen Sinne des Worts bezeichnet wird.

Anl diese Lebensbesiehnng verwiesen anch die oberstgericht*

liehen Entscheidungen, wenn von emer bereits Torhaadenen, einer

festen Kundschaft die Bede geht, mindestens an erster Stelle.

Alldn keineswegs ist ausnahmslos die Gewöhnung ans slter Zeit,

das von den VorgSngem Übertcagene, Altheigebraehte^ das einzig

Bestimmende in dem Werdegange jener Geeehüftsbeziehung. Soll

abgesehen werden von der selteneren Sachgestaltung, als in welcher

schon das Monopol die Handelswelt zwingt, von einem bestimmten

Hause die Waare zu beziehen, welche anderswo nicbt zu besebaffen

ist, so entsteht mit Naturnotwendigkeit, eine sozusagen Monopolkund-

Bcbaft| wie wenn die £izeugnisse des literarischen Eigentums ab-

gmiommen werden, welche nur ein und derselbe Verlag umzusetzen

bat oder die Produkte einer Erfindung, überhaupt alle durch Patente

geschützten Vorrechte. Auch solche Dinge können durch täuschende

Manipulationen wie die Verbreitung von Falsifikaten in ihrem Werte

beeinträchtigt werden, nur daß schon der Erwerber des Falsifikats als

der Betrogene erscheint. Die Schmälerung auch der Kundschaft des Pri-

vilegierten ist hier die sekundäre Folge des verkehrswidrigen Gebahrens.

Von ganz besonderer kundschaftbildender Natur ist ferner die

Lajire des Geschäfts. Nicbt SL'ltin necessitiert diese zur Warenabnahme,

80 wenn innerhalb der Neubauten des um die Gruljs^tadt sich bilden-

den Ringes oder in der erweiterten Vorstadt, in neu angele^rten

Straßen, am Kreuzungspunkte der Landstraßen, an den Verkelirs-

haltepunkten nur ein einziges für die Leibeshedürfnisse die unent-

behrlichen Waren darbietendes Geschäfts-, Gast- oder Unterkunftshaus

entsteht, so lan^e dasselbe noch der Konkurrenz sich entzogen hat.

In anderen Fällen hat die Örtlichkeit nicht eine necessitierende,

wohl aber immer noch einladende Kelevanz, wie wenn das Unter-

nehmen gelegen ist, an den zumeist frequentierten Plätzen waet Ort-

schaft, so daß eine unerbältnismäßig große Zahl der Passanten den

Weg an dieser Stätte voriibernehmen muß.

1) Frank Komm. 5 § 263. Uogler V. D. 7 S. 429.

9*
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Nicht selten erriclieinen als die Kunden aucli nicht bestimmte

einzelne Menschen, vielmehr nur Menschengruppen sind die Abnehmer

von Ware und Leistung, die einzelnen die jeweilige Gruppe bilden-

den Persönlichkeiten sind stets andere. So wenn die Reisenden in

dem nahe gelegenen Gasthanae ^ner Zwiadienatation ni ttbemaoliteii

pflegen oder sogar in den Bahnhoforftamfichkeiten selbst die Fremden-

zimmer anr Disposition stefa«K Eine GesebäftSTeronglimpfung wttrde

hier noeh immer nicht in dem Gebahren eines weniger günstig ge-

legenen Eonknrrenten sn finden sein, welcher sein Anerbieten als

peknniSr gQnstiger sich anfzudiftogen bemttht. An sich ist daher

In allen diesen FJUlen eine gewisse Versnchnng znr Yeischaffang

des leichten Erwerbs wohl geboten und die Tänschnng ein bequemes

Mittel znmal wo die Ansbentong der den 5rÜichen VerhSltnissen fern-

stehenden EVemdtnmes ermöglicht ist Und gerade dieses befindet

sieh in dem Stadium aufwärts strebender Bewegung entsprechend der

gleichfalls sich auswachsenden ScbnelUgkeit und Bequemlichkeit der

Kommunikation.

Und Bohliefilich können zuföllige und ganz yorttbergehende Ver-

hältnisse eine zwar kurzzeitige aber sichere Kundschaft heryorrufen.

So, wo Unternehmungen in der Ausführung sind, welche persSnliehe

Bedürfnisse ebensogewiß hervorrufen als diese mit der Beendigung

der Gelegenheit schaffenden Ursache auch alsobald wieder yerschwin-

den, wie wenn etwa der Wegebau eine Arbeiteransammlung auf eine

bestimmte We^^f strecke und auf bestimmte Zeit hin dirigiert. So

plötzlich, vielleioht oft unerwartet, wie die Kundschaft hier entsteht,

80 plötzlich ist sie zerronnen. Es bedurfte der Einweisung auf die

Vielgestaltigkeit des praktischen Lebens, um erkennen zu la.ssen, daß

es schwer fällt, zu entscheiden, wo immerhin eine feste Kundschaft

im Sinne der oberstrichterlichen Urteile als gegeben zu erachten.

Dieses um so mehr, als die Positivfeststellung der Deliktsmerkniale des

Strafgesetzes auch in dem Falle nicht angezweifelt ist, wenn der Ver-

letzte nur um die ihm festzugesagte I^hnarbeit gebracht wird (Rom-

mel S. 83, Die prinzipielle Berücksichtigung eines in sicherer

Aussicht stehenden, dann entgangenen Gewinns als effektiver sub-

stantieller Vermögensverminderung mithin Vermögensbeschädigung im

Sinne des Strafgesetzbiiehs führt sonach über diejenige durch Ent-

ziehung der allen, ft'stt n Kundschaft im Sinne der Handelssprache

weit hinaus. Es ist nicht zu verkennen, die Reclitsprechung gerät

mit Notwendigkeit auf die abschüssige Ebene des Schwankenden und

ganz Unbestimmten.

Andraaeits jedoch ist mit gutem Becht darauf hingewiesen, daß
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die Kundschaft einen Vermögenswert rcpiÄsentiert, welcher bei der

Veräußerung des Gesrhiifts in dex Bemessung des Preises auch ziffer-

maßig entschieden mitwirke. Dieser rein ökonomische Gesichtspankt,

welcher in gleicher Weise zutrifft für persönliche Fähigkeiten, sowohl

als soziale Beziehunji^en. die doch £:leicher Weise Vermögensbestand-

teilo nicht sind, läßt die Täuschung: hinsichtlich der bestehenden

Kundsclinft als eint n für die Auslösung einer Vermögensverschiebung

kausalen Irrtum um so mehr iTsdieinen, als mit jener Behauptung

immer em mehreres gesagt ist. Es ist damit angedeutet, was im

Hintergrunde gelegen sein muß, die günstige Ortlichkeit des Ge-

schäfts, ein in der Vergangenheit bei^'^riindeter Ruf, seine vortrefflichen

Bezugsquellen, die Rcellität des Geschäftspersonals, die Billigkeit der

Preise, die Proniptheit der Bedienung, die Behaglichkeit der Gcschäfts-

räuTiie und was sonst als Vorzug, sowohl als die selitstverständliche

Voraussetzung einer renommierten Firma von maßgeblicher Bedeu-

tung ist. Im übrigen aber liegt in der Bepriindung einer Kundschaft

unzweifelhaft eine Erhöhung der „tatsächlichen wirtöcbaftlichen Macht-

stellung" damit eine Aufbesserung des ökonomischen Vermögens

keineswegs aber schon eine reale Vermehrung des Vermögensbestan-

des im Becbtssinne selbst Und ebensowenig entbietet die Entziehung

d^ Enndsebaft audi den alten nnd festoi eine „reale Wertvermin-

dening des YermSgenB*^ vielmehr nur erst eine negative Begünstigung

der ErwerbssteDnng. So lange daher das Strafgesetz nieht abge-

stellt ist auf die Beschädigung an der letzteren, werden die in dieser

Betraehtang angeregten Beobtsbedenken nicht ersterben.

1) Binding L e. § 203.
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VII.

ZigennenAchefl*

Von

Jfihling.

Vorbemerkung.

Die nachstehend veröffentlichte Grammatik der Zigeunersprache

wurde einem mir befreundeten Verleger mit der Frage angeboten, ob

sich nicht ein Kuiiuui daraus machen ließe. Wahrscheinlich dachte

der Schreiber an einen Volksroman über irgendeinen berühmten

Zigeuner nnd wollte, daß dieser Heid seine Sprache rede. Da die

Anfrage im übrigen verriet) daß der Betreffende vernünftige Anschan-

ungen batte, ließ ii^ mir die Grammatik senden nnd empfing zwei

der gewöhnliehen OktavBohreibbefte — im ersten 49 Blatt, im zwoten

39 beBcbrieben, und zwar enth&lt das erste die eigentlidhe Gramma-
tik, das zweite dagegen ein Wörterveraeichnis. Von einer wirklichen

Systematik nnd von alphabetiscber Ordnung ist in beiden nicht viel

zn merken, ein Beweis, daß der Verfaeaer, ein in Baden lebender

Handelszigenner die Anfiseichnnngen während sein68 Umherziehens

machte nnd spKter nach genauer Durchsicht anfs Beine schrieb. Er

sagt selbst: ,Idi branche wohl nicht zn betonen, welch große Mühe
nnd Arbeit ich gehabt habe, die Grammatik so weit zn bringen,

wie sie jetzt isL loh weiß nichts existiert schon eine Zigenner-

gnunmatik, aber sicher ist, daß es noch keine gibt, welche so genan,

80 yerständlich und so erschöpfend geschrieben ist, wie mdne". Und
weiter: ^Auch bin ich zu jeder Auskunft über Leben, Gesetze^ Ge-

br&ncbe (Sitten) usw. der Zigeuner jederzeit gerne bereit".

Bezüglich der Aussprache bemerkt der Ver&isser, der £ngelbert

Wittich heißt, daß die Vokale wie im Deutschen gesprochen werden,

daß die erste Silbe betont wird, und daß die Vokale vor Konsonanten

kurz, vor andern Vokalen lang gesprochen werden. M nnd N sind

immer kurz zu sprechen, desgleichen die Endsilben, namentlich die

auf a. Als Scbloßbemerkung steht am Ende des 2. Bandes: »Diese
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«weite Abteilung sollte nur die Hauptwörter enthalten, aber es sind

doch nicht alle, weil ja schon im erstea Teile verBcbiedene angeführt

fiind. Bitte dies zu beachten''.

Bemerkt sei noch, daß der Verfasser Autodidakt ist, daß ich aber

nur orthographische Fehler änderte, sonst alles so ließ wie im Original.

Ich bin gern bereit, alle etwaige Anfragen an den Verfasser, dessen

Aufenthaltsort ständig wechselt, zu befördern, und bitte nur, nicht un-

geduldig zu werden, wenn die Antwort länger ausbleibt, als erwartet

wurde. Gegenwärtig sammelt Wittich zigeunerische Sprichwörter und

Redensarten, die ich an dieser Stelle gleichfalls verüffentlichen zu

können hoffe.

Klein-Zschachwitz a. Elbe CSachsen).

Johannes Jtthling.

t — ein, eine, ein

— der, die, das

gengk — kein, kdne
gawa — das, diesor, diese

gowa — jener, s, o, jenen

gaua — dieser, s, diesen

gaia — diese (da)

gala — diese m. d. Sache

gob— jene m. d. Sache

gome — noch

maschkäral — mitten* da-

zwischen

lautar — alles)

halaotir—immer alles, alle

hau — was ffir, vrelcfae

keine— niigends

keine butiir^enffk — nir-

gends, keine mehr

^oness — jemand, wem
nikli — weg, fort

tsehemoni— etwas

tarto — steht, stehen , ge-

etanden

hSr— ab, wie
hir — wie

hi — ist, hat

hiss — war, hatte

hass — bat gehabt

ake! — hier ist etwas!

oket — hier sindl

(beide beim miTsihoff-

ten Anblick)

akalo — er kommt I

akali — sie kommt!
akale— sie kommeol
allel — schnell, nimm's,

hier!

baschal — d:izii, liabei

druiom— um, herum (auch

;

drawiCMn)

dnicha— dnxch

dranna — aus

drin — darin, hinein

dar — fern, weit

bidur — nahe

da •> nnd, wenn
gana — jetst, wannt
gaida — wenn, nur, auch,

daß

giogo — so

giage— so oder so, so (ge-

dornt)

aba — auf

omclel — o weh! Aoamf
des Bedauerns

gitzi — wieviel

weuake — zum Schein

diare — decgleiohea tnn,

vacstellen, heucheln

vonsi — zum Zeitvertreilie

silaha — absichtlich, ge-

waltsam

sidSr— seither

nei — kann nicht

ma — mußt nicht

bala — dann, nach (Zeit)

dranna wi — außerhalb,

hinaas

dranna drin—innerhalb

naschte — kann

naschte well — es kann

sein

naschte well gar— eskann

nicht sein

voni — nur

bokoni — atill

hako — jeder, e, s

hakoness jedem

hawo — welcher, hawi —
welche

sawo — solcher

tschi — nichts

bud — viel

1) Wenn hier mehrfach nn, mm geschrieben Ist, so soll das nnr die knne

AttBBi>EaGhe andeuten. J). ü.
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budärdär — mehr

budär tachi — mcbts mehr

batlr gar-~ nidit mehr
tBchitsoheflske~ annoDst

boske warum
dolcsske — darum

doasko— damals

howesske— woxn?
soweaske— dazu

wawTir — niidcrs

wawür tschautesa — ganz

anders

kennt — einander

wawBr kennt — mitein-

ander

brala \vawar kennt— über-

einander

dilt wawirkennt— unter-

einander

bescha wawSr kennt —
beieinander

lanps wawiir kennt —
uebcneinaiuler

dromma wawür kennt —
ttmeinander

,ketene — snaammMt, bd-
ammen

ketono iii-TioMto — zusam-

niciit^edriu'kt

drouiiiiii — um, herum

dronim — darf, dürfeu

dromma manto — um mich

benun
dromma dnte — um dich

herum

dromma ieaate — um ihn

herum

dromma Ute — um aio

hemm
dromma mente— mm uns

henira

dromma dameute — um
euch herum

dromma lente — nm de
herum plnr.

ab — komm
awen — kommt
ab gai — kumm hierher!

ab manza — komm mit

mir, zu mir!

ab menze — komm mit

atsch — bleib I

ntsch — bleib da!

atsch bokoni — bleib still

tgchel — bleib

bale— Eurflek, wieder

tscliel gai — bleib da
|

babele, babse, baba— wie-

der
'

baläl — hinten

baadiU — dazu, dabei

wSr|(81— drfiben, hinüber

basch — lialb, liege, leg

dich

7,alo - ganz

bre — auf, her-, hinauf

bral— droben, darüber

möck— hiß

m5ck da tBcbel — laB blei-

ben

gun — wHre

wi, wri, vvuin — hinaus,

heraoB, draußen

wi deto — ausgegeben

wi blato— anagehSngt

wi parieaalo — aufge-

sprungen

brala — über

dele — drunten, hinunter

daläl— unten

dfila — unter

brala wi — darüberbinanB

gato — hier, da

gotc — dort

gatär — von da

gotär— von dort

goi — dort

goi bre— dorthinauf

goi delo — dort unten

goi bral — dort oben, über

mir

goi wft^ — dort drfiboi

goi längs — dort neben

gotär bral — v(»u dort oben

gotär dclo — von dort

unten

gotär wärgäl — von dort

drfiben

gar, gir, gr— nicht

bral , bre— oben, droben

längs — seitwärts

gai — wo? daß

glano — vom
glan— voran, vomheran»
glana— wie, heiauB

miSta — bißchen

briisla — bißclu ii mehr

mük mau — laß mich

mOklesB— laß Ihn

mük la— laß sie

niök uu'u — laß uns

mökena danicu— laßt euch

mök Icn — laß sie (pl.)

mökena man— laßt mid»

mökenale dut— laaaeu ne
dich

raokenalc less — lassen sie

ihn

mökenale la — baaen ele

sie

mökenale mmi — laaaok

sie uns

mökenale damen — lassen

ale endi

mökende lern— huaen aio

sich (pl.)

mükcnle man — haboi de
mich gelassen

mükcnle dut — ließen sie

dich

mökenle lees — ließen sie

ihn usw.

bala mante— hinterj nach

mir

bala dute — hinter dir

bala Ieaate — hinter ihm
bala late — hinter ihr

bala luentc — hinter uns

bala demente— hinter euch

bala lente — hinter ihnen

g^ana mante— vor mir

ghuia dute — vor dir

glana Icsste— vorihm usw.

glan demente — vor euch

längs mante — neben mir
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längs dute, lesBte, lato usw.

baadia mante— bei mir

b«Bdiadote»lente,lBteiitw.

bucha wawaien— bei den

andern

baach baschlo — halb ge-

legen

gai me— sa mir

gai da —m dir

g^ai job — zu ihm

gai joi — zu ihr

gai meu — zu uns

gai inmea— zu eacli

gai jon — so ihnen

gonesskäro — wessen? ml.

gonesskäri— wessen? wbl. '

goucüskäre — wessen ? pl. i

(das Eigentum beaddi-

1

noid, alM welebem, i

welcher, welchen ge-

hörifi"? der VeKfaaser

schreibt;

wem der seine?

w«n die seine?

wem die seinen?)

wawäresskuro— ein andrer

wawäresskari— eine andre

wawärengäre — andre

gawa— dies«

gowa— jener

gai» — diese

goia — jene

gala — diese (pl.)

gola— jene (pl.)

gawa hi — dieser ist

gowa hi — jener ist

geia (!) hi — diese it^t

goia hi — jene ist

gala bi— diese sind, diese

haben

gola hi — jene sind, jene

haben

galeds hi — dieser hat, die-

sem ist

golesa hie— jener hat, je-

nem ist

galen hi — diese liabcn

golen hi — jene haben

uiange hi — mir ist es

duko hi — dir ist es

galesske hi — diesem ist es

golesake hi — jenem ist es

galake hi — dieser ist es

golake hi — jener i?t es

menge hi — uns ist es

damenge hi — euch ist es

galenge hi — diesen iat es

goleoge hi — jenen ist es

gawa hass — dieser war
gowa hass — jener war

gaia hass — diese war
gola haaa - jene war
gala^hass — diese waren
gola hass — jene waren

gaieß hass — dieser hatte

goleß hass — jener hatte

gala hass— dieee hatte

gola hass— jene hatte

gulen hass — diese hatten

gülen hass — jene hatten

galesske — diesem

golesske - jenem
galake— dieser (weibl.)

golake — jener (weibl.)

f'aloiiire — diesen (pl.)

goleuge — jenen (pl.)

galesskÄr— diesem gehörig

goleeskar— jenem gehdrig

galakär — dieser f^eliniij^

golakär — jener frehörig

galengär— diesen gehörig

golcugär — jenen gehörig

galesetir— vtm diesem

golesstar— von jenem
gaiatär — von dieser

golatär — von jeuer

galeutär — von diesen

golentär — von jenen

galehe — mit diesem

golehe — mit jenem

galaiia — mit dieser

gulaha — mit jener

galenza — mit diesen pl.

golwsa— mit jenen pl.

(Das Nachfolgende mit den

Worten des Verfassers I)

galesskiiro — diesem der

seine (.!) \

golesskäro — jenem der

seine (!)

galaklro — dieser der
ihrige

golak.lro — jener der ihrige

galengäro — diesen der

ihrige

golengftro ~ jenen der

ihrige

galesskäri — diesem die

seine

gülesskäri — jener der

ihrige

galakäri — dies« die

ihrige

golakäri — jener die ihrige

galengäri — diesen die

ihrige

golengftri — Jenen die.

ihrige

galesskäri — diesem die

seinigen

golesskäre—jenem die sei-

nigen

galakäre — diesei^ die

ihrigen

galakäre — jener die ihri-

gen

golakSre— jener die üui*

gen

galengare — diesen die

ihrigen

golengäre — jenen die

ihrigen

mo — ich

du — du
job — er

joi — sie (3. Q
me— wir

dame ihr (s^.: danun^

Jon— sie (pl.)

10 — er )
wordea dam

11 — Rift l^**" ^
1 — sie >

le— 8ie<pt)l hängt,

man — mich

dut — dich

less — ihn, es

la — sie

men — ims
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damoi — ench

le— sie (pl.)

mir— mein, meine

<iär — dein, e

lesskar — sein, e

lakär — ihr, e

mun — unser, e, nns (ge-

hörig)

dsmmsro— euer, e

lcnij:ür — ihr, e (pl)

uiaujje — mir

duke (dat^ — dir

leseke — ihm
lake — ihr

menfre — uns

datiienge — encli

lenge — ihnen

mixo — mein (?)

diro — dein

Icsak&r— sein \

lakär — ihr /

benii — »ic, »ich

miro— der mdne
mhri— die meine

mire — die meinen

also: (Uro, diri, diro

Diaro — der unsrigo

msri— die unsrige

mare die nnsrigen

damaro, dannui. ilumare

lengäro, lengäri, lengäre

miresskäro — dem meini-

gen

mhreflslcSro— der memigen
miresskari — den mdnigen
diresskäro, — kari, — käre

lesskäro, — i, — e

lakäro, — i, — e

maro— dem onsrigen

nari, m&re
damaro, i, c — den cnngen

lcnj?äro, i, o — den ihrigen

luiriesske — um, zu, für

den meinigeii

miiiake— um» so, f&r die

deinige

mirieuge— um, zu, für die

deinigen U8W.

miriehe—mitdem meinigen

mirialia — mit der meini-

gen

mirensa— mitden meini-

gen usw.

miro Dad — raein Vater

miri Dai — meine Mutter

miro Brsl— mein Binder

diro Bral— dein Bruder

miri Pen —raeine Schw(»ter

lesskär Dad — sein Vater

leäskilr Dai — seine Mutter

marro Dad — aaser ViUer

mairi Du —nnsere Matter

lengär Dad — ihr (pH Vater

lengär Dai— (pl ! ihre Mnfter

niarre Dada — unsrc Väter

uarre Daia— unsre Mütter

msrre Brals— nnere Brü-

der

marre Pca— unare Schwe-

stern

dauiarre Dada, — Daia

lengSr Dada, — Daia

usw.

mär Dad hi gamio — mein
Vater i.st gut

mär Dai hi gamli — meine

Mutter ist gat

mAr Bral hi saasto — mein
Bruder ist gesund

mär Pen hi sassti — meine

Schwester ist gesund
—

' nm, za, fQr

tsdiitBcheaake— nm niditSi

für nichts

hois-ikc— für was? warum?
hüwesske—zu was? wozu?
hi mange voni dalce — es

ist mir nnr um didi

marau man dalce — ich

' bringe mich nm um dich

dich (deinetwegen?)

1 Iii mange gärr gawaGoness-
Ice — es ist mir nicht

um diese Sache —
hi duko gar gola Cowin-

! ge? — ist CS dir nicht

I

um jene Sachen?

! du rikäre man gar Dooa-

lesske — du hältst mich

nldit Bom Narren,

hi mange gar Bamasake

—

esbtmhrnlditsttm Lar

chen

me dauess mär Tschiben

lesske — ich gebe mein

Leben fOr ihn

he, h% sa— mit

manza — mit mir

duha — mit dir

lebe — mit ihm

laha— mit ihr

menaa — mit nns

damenza — mit eudl

ienza — mit ihnen

galehe, goloho, galaha, go-

laha, galeoza, golenxa

— siehe obenl

hawiehe — mit welchem

liawiaha — mit welchen

sawiebe — mit solchen

aawiaba— mit solcher

sawienza— mit soldien

gomehe — mit wem
hakoneho — mit jedem

lautärenza — mit allen

bowiehe—mitwasf wranlt

sowiehe~ diesem, damit

ho hi där Braleho - was

ist es mit deineinBruder?

ho hi där Pcaha — was ist

es mitdeinerSchweetw?

ho gSre gala Gowenza —
was machst du mit die-

sen Sachen?

tär - von

mantar — von mir

dntSr — von dir

also : lesstlr, latär, ientlri

galesstur — von diesem

golesstär — von jenem

also : galatär, golatär, ga-

lentftr, golentlr

hawiesstir— mit welchem

hawiatär— mit welcher

hawientär — mit welcher

also : sawiesstär, sawiatar,

sawientSr
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howiesstar— mitwas ? von

welchem?

mwieMtSr— mit ^oldiem,

— diesem

gonesstär — mit wem
(neutr.)

hakonesstar — mit jedem

Iratiraiitlr - mit illeiii

gatär^Ton da
gotiLr - von dort

i Barkabcn diir Dadosstär

— einen Gruli von dei-

nem Vater

me wiom dirBnleaatSr—
ich bin von deinem
Bruder E^ekommen.

hohidärPcatärhili sassti—
was ist mit deiner

Schweateif Ist sie ge-

sund?

mo hontp — ich muO
xuc honte tächap — ich maß

gehen

me ibonte lap — idi muß
holen

me honte rhap dr\ binp —
ich muß essen und trin-

ken

me honte towap da hanft-

lapman—idi mufimich
waschen and kämmen

me honte rnkiirap tschomo-

ni duha — ich mnß et-

was mit dir sprechen

dahonte tsdiap gatSr, bala

hadefae mSr Gowa eina

mischto bre —wenn ich

von hier fort muß, so

hebe meine Sachen gut

anf

mehonte mokap da gam

—

ich muß wechseln lassen

me konte mökap d,i gärl —
ich muß machen lassen

me honte — loh muß
kommen

du honte — du mo0t
du honte tschaas du

mußt gehen

du honte less — du mußt
holen

du honta chasa da htesa

—

dn maßt essen nnd trin-

ken

du honte towess da hanä-

ress dut— du mußt dich

waaeben nnd kimmen
dn honte raklnss tseho-

moni lehe — du mußt

etwas mir ihm »prochen

du honte tächass gatär —
du mußt yon hier fort

dnhonte mSkess da gSrn^
du mußt wechseln lassen

du honte mokess da gärl—
du mußt machen lassen

du honte niökess da tsche-

nei — dn mufitsdiroiben

(Hchneiden) lassen

job honte tschal — er muß
gehen

joi honte tschal — sie muLi

gehen

joi honte da tschangM

—

er muß wachen

joi honte da so\vel — sie

muß schlafen

Job honte da towel besä—
er mnß sich waschen

jon honte da tschann —
sie m rissen flehen

jon honte da wen — sie

müssen kommen
Jon honte da towen ben —

aie mttssen ^ich waschen

me gaman — ich wiU, ich

mag
me gamau da biap — ich

will trinkenCAnsnahmei

me gaman da biess — idi

will rauchen

me s^Jiniau gär da tschap

gai— ich mag nicht da-

bleiben

me gaman gSr gai datschen

nap— ich maghier nicht

schreiben

me gam&tt gär laba da kö- i

lap— ich mag nicht mit

ihr tanaen

me gaman gir da tschap

duha — ich mag nldit

mit dir gehen

me ^^amau tschi dutär da

schäuap — ich mag
nichts von dir wissen

Jon gamena— sie wollen

jon gamena da bien— iAb

wollen trinken

jon gamena da tscheu gai

—

sie wollen dableiben

job, joi gamela — er, sie

mag
job L'-arnehL da biel — er

will trinken

. job gamela da biess — er

will rauchen

joi gameladatschenelgai»

sie will dableiben

joh u^amela gai da tschenel

— er will hier schreiben

job gamela da köbel gIr

laha ermag nicht mit

ihr tanzen

job p-amela jrär da tschal

lenza — er mag nicht

mit ihnen gehen

joi gamela tschi lesstir da

tsebanel—sie will nichts

von ihm wissen

du gamehe — du willst

game da biess — willst du

rauchen?

game gär laha da koless —
willst du nicht mit ihr

tanzen?

. da gamehe balla drom da

wesB — wenn dn willst

kannstdu dann kommen

gemeho (!) da tschass —
willst du fort?

game mange less gär da

lese — willst da es mir

nidit holen?

da game da wess gar wawär
tschantcs, bala dradau

1 dut — wenn du nicht
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anders werden willst,

jage ich dich fort

dahontewesB ginnemüro—
du mußt noch mein sein

du honto wcss, da ganie

nina gar — du mußt

kommen, wenn du auch

nicht willst

job drom da well— er darf

kommen
me mökau — ich lasse

me mökau tächomoui da

girl — ich laeee etwas

machen

me droni da binp tschi —
ich darf niciits trinken

me gamau da cbap — ich

will essen

du game da chass ~ da
willst essen

joh {?amola da chal — sie

will essen

me gamaha da ehaenn —
wir wollen essoi

dame gamena da chan —
sie wollen essen

mo honte aap — ich muU
lachen

dn honte sass — dn mnßt
lachen

Job honto sal — er mnß
lachen

joi honte sal — sie muß
lachen

dam e honte San— ihrmüßt
lat'lion

jon honte sau— sie müssen

lachen

me honte san—wir mttssen

lachen

me hom — ich bin

du hal -— du bist

job, joi hi — er, sie ist

me ham — wir sind

dame hann— ihr seid

jon hi — sie sind

me homess — ich bin ge-

wesen

dnhalesB—dnbiet gewesen

jobi joi hiss (hass) - er, sie

ist gewesen

me hamess— wir smd ge>

wcson

dame liaiiess — ihr seid ge-

wesen

jon hise (hass)— sie sind

gewesen

da Ii Olli — wenn ich bin

da hui — wenn du bist

da hi job wenn er ist

da ham - wenn wir sind

da han— wenn ihr seid

da hi jon — wenn sie sind

da homess me wenn ich

wäre

da haicsö du — wenn du

wärst

da hisB (hass) job — wenn
er würe

da hiss (hass)joi— wenn sie

wäre

da haness me — wenn wir

wären
da haness dame— wenn ihr

wärt

da hiss (hass) jon — wenn
sie wSren

man hi— idi habe

dut hi — du hast

less Iii — (>r hat

la hi — sie hat

men hi — wur haben

damen hi — ihr habt

len hi — sie haben

man hass— ich liabcizc habt

dut hass — du hast gehabt

usw.

da hi man —woin ich habe
da hi dut — wenn dn hast

usw.

da hsi&» man — wenn ich

gehabt habe

da hass dnt— wenn dn ge-

habt hast usw.

man wela — ich bekomme
dut wela — du bekommst
lese wela — er bekommt
lawela«—siebekommtnsw.

man wiess— ich habe be-

kommm naw.

welaman—bekomme ichT

wela dut— bekommst dnf
usw.

wicss mau — habe ich be-

kommen? QSW.

da wdles man— wenn ich

hitte, beklme
da welles dnt,— less»— la

usw.

man honte wdl— ich mnft

haben nsw.

da wiess man — w^enn ich

bekommen hätte usw.

me waua — ich komme^

werde k.

du weba— du kommst
job,joiwela— er,8iekommt

me waha — "wir kommen
dame wene — ihr kommt
jon wena — sie kommen
mewiom~ ich bin gekom.

du wiUl— dtt bist gekom-
men

job, joi wiess — er, sie ist

gekommen
me wiam — wir sind ge-

kommen
dama wian— ihr seid ge-

kommen
jon Wien — sie sind ge-

kommen
(bedeutet gldehseitlg,

ich bin gewordenl)

da w-aua — wenn ich

komme, wenn ich werdo

da wehe— wenn du kannst,

wirst

da weialo — wenn er

kommt, wird

da welali — wenn sie

kommt, wird

da waha — wenn wir

kommm, werden

da wena — weon ihr

kommt, werdet

da wenale — wenn de
kommen, werden
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da wauess — wenn ich

Urne
da webees — wenn du

kämest

da welcsslo — wenn er

käme
da wDleaali — wenn sie

kSme
da wahass — wenn wir

kfiincn

da wenass — wenn ihr

kSmet

da weneBflle.— wenn sie

kSmea (zugleich: wenn
ich würde usw.)

da wioracssme — wenn

ich gekommen wiio

da wiSleee dn — wenn du
gekommen wftreat

da wiehass job — wenn er

gekommen wäre

da wiehass joi — wenn sie

gekommen wÄre

da wahass me— wenn wir

gekommen wrlren

da wienass dame — wenn
ihr gekommen wäret

dawieoaaB Jon— wenn de
gekommen wären (zu-

gleich : wenn ich ge-

wesen wliro 118W.)

Wau me — komme ich?

wehe me — kommst du?
welalo ~ kommt erT

welali — kommt de?
waha — kommen wir?

wena — kommt ihr?

wenele — kommen sie?

wiom — binidigdconunen?

wiäl — bist da gekommen?
"wiesslo— istergekommen?
w icssl i— i 8t sie gekommen?
wiam — siud wir ge-

kommen?
-wian — seid ihr ge-

kommen?
wienle — sind sie ge-

kommen ?

Bakaben — die Sprache.

rakär — sprich!

rakftro — geeprocheo

rakamen — besprodien

rakiireha pprochon

me rnkiirniui — ich s]ire('lic

du rakäreha — du »p riebst

jo rakSreia — er spriclit

joi rakärela — sie spricht

mcrakäraha — wirsprechcu

darae rakärena — ihr

sprecht

Jon FBkArena—de epreeben

me rakirtom — ich sprach

da rakärtSI — da sprachst

Job rakfirtcsa — er sprach

joi rakärtess — sie sprach

me rakirtam — wir

sprachen

dame rakSitan — ilnr

spracht

joü rakärtcn — sie sprachen

merakärauess — ich spreche

ich wflrde apcecbeii

du rakirauesB '— dn
sprachest

job, joi rakäreliaaa — er,

sie spräche

me i^Irehass — wir

sprächen

dame rakärenass — Ihr

sprSchet

jon rakärenass — sie

sprächen

me nkäitomees — idh

würde gesprochen haben

du rakärtiilcss — du wür-

dest gesprochen haben

job, joi rakärtessleas — er,

de würde gesprodien

haben

me rakSrtamess — wir

würden gesprochen

haben

dame raklrtaneas — ihr

würdet geaproohai

haben

jon rakärtpn;i«s — sie

würde gesprochen haben

rakäraaa — spreche ich?

rakäreho — spridist du?

rakireldo — spricht er?

rakarelali — spricht sie?

rnkäraha — ?prO(iicn wir?

lakjlrt'iKi — sprecht ihr?

rakärencie — sprechen sie?

rakSrtom — habe ich ge-

qvrodien?

rakärtesslo — hat er ge-

sprochen ?

rakärtessli — hat sie ge-

gesprochon? (fehlt also

im Original die zwdte
Person)

rakärtam — haben wir ge-

sprochen ?

lakäitau — habt ihr

Q^rochen?

rakirtenle — haben sie ge-

sprochen? (2. Person

sing — rakärtäl?)

me honte rakärap — ich

muß sprechen

me hontB ralclraneis — ioh

müOte sprechen

me gamaii da rakärap —
ich will sprechen,

me garaaneas danktrap
iel^ mSdite sprechen

Sahen— Gelächter, Lachen
sa - lache!

Santo — gelacht

santamen — belacht

saha — lachen

me saua — ich lache

du saha — du lachst

job, joi sala — er, sie lacht

me saha — wir lachen

dame sana — ihr lacht

jon sana — sie lachen

mo santom — ich habe ge-

lacht

du santäl— du hast gelacht

job, joi santesB — er, sie

hat gdacht

me santam -~ wir haben
gelacht

dame santan — ihr habt

1
gelacht
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on tanton — tie haben

gdadit

me aaoeeB — ich wfiide

lachen

da sahass — du würdest

liMhen

Job| Joi salaas — er, sie

wärde lachen

me sahass — wir wfirden

lachen

dauio ganaaa— ihr w&rdet

lachen

jon sanaaa — ile wfirden

bichen

mo ßautuuiess — ich würde

gelacht haben

da aanteheei

Job, joi sBBteheM

me santahasg

dame santcnass

jon santenass

me honte aap — ich muß
lachen

du honte sa&s

joh, joi honte sai

me honte sass

dano honte san

jon honte ean

me gamau da Bi^ — ich

will lachen

du gamo da sass

job, joi gamela da aal

me gamaha da aaaa

dame gamena da san

jon gamcna da san

Biabcn — die liebe

birär — liebe 1

binunen — beliebt

bbrawees — gellebt

biiiiito — verliebt

biraweha — lieben

mo birawaua — ich liebe

du biraweha — du liebst

job birawela — liebt

|oi birawela — »0 liebt

me biniwaha — wir lieben

dame biraweua — ihr liebt

jon biraweua — sie lieben

me biratom — idi liebte

du bintäl, job joi blxateaa

me biratam, dame bliatn

jon bi raten

mo birawaua—ich w&rde

lieben

da birawdieM, job, joi

biraweheaa, mebinwa-
haas, dame birawenaaB,

jon birawenaäd

me biratomesa— ich würde

geliebt haben

da biratUeaa^ job joi blrate-

hess, nie biratahaas,

(Imic jon biratenass

da birawaua — wenn ich

liebe usw.

da birawaneia— wenn ich

liebte uaw.

mo wan biraraen — idi

woidc ^'eliebt

du welia birameu

job, joi wda biramen

me waha biramen

dame wena biramen

jon wcna bir:imcn

me wauess biramen — ich

werde geliebt weiden

me wiom biramen — idi

wurde geliebt

me wiomesö biramen — ich

würde geliebt werden

(ich bin geliebt woi^

den)

me hom biramen — ich

bin beliebt

du hal biramen

job, joi bi biramen

me harn biramen

dame han biramen

jon hi !>ir:i!non

me huujess birameu — ich

war beliebt

du haleaa biramen

job, joi hiss biramen

me haroess biranion

dame haness birameu

jon hina biramen

me hom birato — ich Inn

yeriiebt

Tsdiaben— der Gang» daa

Laufen, das Gellnfe

tacha — gehl

tachala — es geht

tschaha — gehen, gieß- ea

ging

me tachaua — ich gehe

du tschaba — du gehst

i job, joi ischala— er, sie geht

me tschaha (?) — wir gehen

dame tsohana — Ihr geht

jon tsdtana — sie gdien

me giom — ich ging

du giäl

job, joi giess

me giam

dame gien

jon gien

me tHchauess — ich ginge

du tschahass

job, joi tsehahaaa

me tsehahaaa

dame tachanaaa

jon tschanass

me giomess — ich wäre

gegangen

du giflless

job, joi giehaaa

me giahass

dame gienass

jon gienass

me atMdiana — ich bleibe

du atBcfaeha

job, joi atschela

me atschaha

dame atschena

jon aladieoa

me tschiom —'ich blieb

du tschiäl

job, joi tschiesa

me tschiam

dame fcschlen

jon tschien

tschcl — bleib!

atpch - bleib (stüll)

uic atschauss — ich bliebe

du atechehess

job, joi atachehaaa

me atsdiahass
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dame atscbejoasa

jon atsehenan

me tscbiomen — ich wize
geblieben

tschialess, tschiehass, tscbi-

amess (atscbamess) tschi*

aaen, (atsdieDaas)

Bomm — Mann
o Ronira der Mann
o Rüinoüs — des Mannes

o Romesske — dem Manne

o Romess — den Kann
Bomo - 0, Hann
o BomcsstSr ^ von dem

Manne

o Romebe — mit dem
Manne

abft Romesste — auf den
Mann

Romniale — Männer

o Rome — die Männer

0 Bornen — der lOaner

o BoneDge— denHinnenn
Borne — o Hänner
oRnmo— von den Männern

o Rüiiieuza — mit den

Männern

aba Bomentie — aof die

Männer

Dai — die Mutter

Dake — der Mutter

Datär — von der Mutter

Daiaha — mit der Matter

Daia — die Mütter

Dairn — den Müttern

Daieiipe — um, zu, für die

Mütter

Daiemsa— mit den Mfittem

Dad — Vater

darDadess — deinem Vater

dar Dai — deine Mutter

dar Braleas — deinen

Bmder
dar Pea— deine Schwester

dar Tschaweis — deinen

Sohn

dar Tscbai - deine Tochter

Wewh - Wald

o weadi — der Wald

o weschess — des Waldes,

. den Wald,

wescbo 0 Wald
o wescbesske — dem

Walde

o weschesstäri — von dem
Walde

abc weacheiafee— auf dem
Walde

o weschia - die WäJder

o wescbeu — der Wälder

o weachenge den

Wildem
o wcnschentär— von den

Wäldern

o wesche — o, Wälder,

die WSlder

aba weecbente — auf die

WUder
sapano er, ea ist naß

towali - er, es ist trocken

sapani — sie ist naß

towali - sie iat trodcen

sapaness — sie sind naß

towalesa sie sind trocken

sapane — nasse \ .

towale — trocken I

"

'

sapanatSr — nSaeer

gerne sapanatir — am
nassesten

towalatär — trockener

gomo towalatär — am
trockensten

baro - groS

baibalo — reich

bange — krumm
bajalo - wässerig

baruü — weiß

beno — zerriasen

bolto licili;^, fromm
bibolto — heidnisch, nicht

christlich (als Bezeich-

nung für jede Religion

nur die eigene nicht,

also hdßt bibolto eben-

Bogwt jüdisch wie mo-
hauimedaiiiscli)

biranglesö — barfüßig

bipanto — mißlich

bibachtalo — unglUcklidi

bachtalo — glücklich

bnchlo — breit

bibucblo — schmal (die

Vorsilbe bi dient also

zur Bezeichnung des

Gegenteiles)

bnro — ledig

burangko — brntnl. stolz,

hochmütig, liagestolz,

Gigerl, eingebildet

blato — erhängt, gdienkt

blenamen ^ bestraft

bleno — gestraft

brai^lo - geschimpft

brasamen — beschimpft

biawalo —tüchtig, brauch-

bar

brisärto — gebetet

brisamen — angebetet

chor — tief

darto — gefürchtet

daramen — ängatlieh

dantärto — gebissen

denalees — dumm (denalo

— ein Dummrian, de-

nali — dass. wbl.)

dato — waren

diktto — klein

dino — verlassen

diwio — wild

düha — genug

dassto ~ erwflxgt

dassärto — erBolfen,efaiiift

choimcn — zornig

chatscliameu — verbrannt

chartschiirto — gebraunt

diochano — veriogen

chriwitdhrto — geratet,

gescharrt

galo — schwaia

lolo — rot

barno — weiß

schildo — gelb

seneli — grün (zugleich

Ausdruck für alles

Grüne: Klee, .Saat,

Wiese, Salat)

gaacfaako — blind
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gualh — gut, lieb, Lieber

gimli dam. wdbl.

geralo — knitzi^, mit Aut-
sch hc^ behaftet

giwaso — »tolz

giwalo — luMig

giito — gekocht

goralo — tanbf Behwer*

hörig

gowlo — weich

gaäüinaru — verständig,

gelehrt

giarto — fertig

gSrto — gemacht

go«lli — laut

goücbbalo — verrückt,

wthmiiiiiig

gntlo — BÜfi

gütschärto freschlossen

giiüblto — zerdrückt

haiärto — verständlich,

dentlicli

hanirto — gdtimmt
haro — beständig

bazlo — fjofunden

risser - wenden, umdrehen

riner dat— kehr dich oml
jalo — roh

keno — müde
kilalo schmutzig, fettig

latrtcho — gut, gütig

langsom — hoch, lang

lokeM • langsam

marto— getdtet» gestorben

märl — tot

morto — erstickt

mftlalo — Bchwarxbraan,

andi: faul

mcrmasskSro — rediti

brauchbar

raitschick — bose

mälalo gowa — faul, trSge,

(cfr. wUalo!)

keno — fanl (a. a)
todo — gewaschen

tuwalo — rauctiig

tulo — fett

besso did(, stark

tra^riMo — gelesen

trawarnen — beleaeii

trewo — treu

sorolo — kräftig

tsdialo — satt

tschamaito - geschwätzig,

SchwSlier, «nöh

Papier!

tschangio — wach

tschatadieas rcahte

tiebatscho wahr, leeht

tschurchaneaa — leise

tschoralo — arm

nakbalo — naseweiß

tscbiwalo — zungenfertig

naacblrto — yerioren

newo — neo
tsdiongalo — ausgeapien

tschikgälo — schmutzig

tschuriteno — gestochen

nangesa — nackt

paro — schwer

pari — schwanger

partu — geboren (voili

pago — zerbreche

I

pizto — voll

'paiiess (ptriaia) — s«r>

1 Sprüngen

pantlo — gebanden, ge-

I

schlössen

piro — offeD

potzlo (pütaese) —
> T«r>

endet

rano — schlank

ratiko — finster

ratko — blutig

rotnoe — gesucht

sassto - gesund

sarbiss (särbtss) — linkt

sano — dünn

romateno — yeihelratet

sig — schnell

siklo — gelernt, gewöhnt

ßito — genäht

stilto- verhaftet, ergriffen

sdiarto — gelobt

scharamen — belobt

scfaarlo — verlobt

schil — kalt

dado — wann '

schako — dfinr, gedörrt

schuker — acfaön

schuwalo — geadiwoOen

schutlo — sauer

waralo (wawärto) — bunt

wiauto - flink, emsig, aack

galant

witdbrto — gewoifai

zälo — ganz

prutäldo — geschüttelt

(Gleichlautende WOrter:

Barkabon — (iruli und Dank
baüch " liegen, halb, Ton
Buehli~ Verhandlung^ brait <dL)
l^uchlo — Sohofi, brait (wbl.)

Bral — Bruder, bral — droben

Drom — Weg, droni — darf, dfiifen

Ger — Krätze, gerr — koche I

GitBcki — Gerste, gitschi — wieviel

Oow»— eine Sache aneh: HIndel, Streit
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Oola — Kleider

Gotirr— Stfick, gotäir— von doft

Qoi— Wurst, gd dUc~ aehan dorthin!

Maro — Brot, marro — unser

Tschar — Asche, tschar — leck, tscharen — lecken

Tschor — Brot, arme Leute, tschor — schättea stehlen

dkSr— Ufi sehen, lernen, zeigen.

Gena dike Labinge — Einmaleins

(besser: gezählte Wörter)

I — jek 2 — dui S — dren 4 — star 5 — bansch

6 — schob 7 — öfta 8 — ochta 9 — eia 10 — desch

II — desch jek 12 — dcsch dui 13 — desch dren, desch atar, desch, bansch, desch

schob, desch öfta, desch odita, dcsch eia i

20 — biaeh

21 — bisch jek, 22 — bisch dui usw.

30 — Drianra, 40 — Stramärdesch

50 — Banse h II) iii desch, üO — Schobmilnle^ch

70 — ÜfUmür, bO — Ochtamär, 90 — Eiamär, 100 — Scheel

101— Sebeeljek, 102 — Scheldui, 103— Scheeldren, 104— Scheebtar naw.

200 — Dnisehecl, 300 — Drcnschecl, 400 — Starsched, 500— Banseheel usw.

1000 — Schaal, Schaaljek, Schaaldui, Schaaldreu usw.

2000 — dui Schaal, dren Schaal, star Schaal, bausch Sohaal uaw.

10000 — desch bchaal, 100 000 — Scheelschai

1000000— deachadieelachaal, also sehn Honderttansend

1908 Schaal eiascheel odite

einmal - jek gropo, zw^eimal = dui gopo, dren gohOf Star gopo USW.

jeka — eine, jekess — einen, gokeress — allein

duieu — zu zweit, drenen zu dritt usw.

I^antono — der enie, vorderste baltono — der hinterste, lelate

l^antoni — die ente, Tordwste baltoni — die hinterste, letste

glantonc — die ersten baltonc — die letzten

duito der zweite, duiti — die zweite, odoite— die zweiten

drento, drenti, odrente m\\\

jekake— ein Uhr (ake bedeutet hier die Einnhl) ^
duijenge— swei Uhr (jenge bedeutet hier die Hehrzahl)

drenjeoge, ataijenge, aber: deeehjekake— 11 Uhr, desdiduijenge — 12 Uhr

Kleine Sätze.

nasdita rakSroha nina Romaniss? Kannst du auch romanisch (Zigenneriach)8preehen?

aua, me naschte rakäraua nina — ja ich kann auch sprechen

bala rakär manza i go})o! dann sprich einmal mit mir!

hopenehe? Was sagst du?

me rakiraha nina tsehomoni Iraza, bala hiloi Siwiase— wir sprechen auch mit

ihnen, denn sie haben daran eine Flrende

pontni gowa Icss? — hast du ihnen jenes gesagt?

aua, job tschamärtess lakc less — ja. er hatte es ihr schon ausgeplaudert

Bchontäl ho pentenle? Hast du gehört, was sie gesagt haben?

Inklr Mr Krindudaafhropoiogi«. 9L Bi. 10
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Psa man da beDoT Wu liegt mir daran f

Dik hi wianto girela beaa gowa! Schau, wie italant er sieh benimmt!

Ho putKhaa me bale, da gärela bcsalo ginge biangkeral Wae frage idi danadiy

ob ersieh so großartig macht

I

Ho prrclalo pana? Was macht er jetzt?

Me dikaua ho gärende. Ich sehe, was sie machen.

Bala »tBchakir Toni taehfirchance bre. Dann tritt nnr lelae anf.

QaiSr dnt i, mütal Verateoke dich ein Ußohenl

Eratagana genteadeaa diin, gai hasslo ana Weach, da dieido i Schoachoi eeadde gaiia.

Wirklich hat ererzShlt » er sei im Walde gewesen und habe einen Hasen geschossen

Job pentcss! Gaidiomless garie aha SchoBchesstc beiesalo aba jokossto Garaben.

Er hat gesagt, als ich auf den Hasen (geschossen habe, ist er sofort gefallen.

Gana tpchaha ana Koro aba Nikalo. Jetzt gehen wir in die Stadt auf den .Markt

0 glanto Ber»ch wicss mango mar L.owe basamen. Das vorige Jahr ist mir mein

Geld ana der Taache geatehlen worden.

DeianhomeaaninaanaForo bala gentom hakoneasmirI^sdiawentlr i adraklrBIben.

Geatem war ich anch in der Stadt Da habe ick Jedem Ton mdnoi Kindern einen

schonen Anzug gekauft*

Deisa ritom man nina zailo newo, o Birentür tschcn aba Schero. Gestern liabe

ich mich vom Kopfe bis zum Fufie ganz neu gekleidet

Du drüm da wel gärr giuge givs'iesso bre. Du darfst nicht so stolz darauf sein.

1 Hui hila hir i Itefaampa. Einen Mond hat sie wie ein FhMch.
Gola jale Gatadie! Jene rohen Lentel

Tschane ho gartom? Weißt du, was ich f^etan habe?

Me gürürtom man. Ich habe mich versteckt.

Me hildärtum mau niua. Ich habe mich auch in acht genommen.

He taohentom man. leb liabe mich geeehnitten.

(tadientom bedeutet "geschnitten" und anch "geaduieben")

Hilf tschala duke? Wie geht es dir?

Mauge tschala latschi, tschen erstagana. Mir geht es bis jetzt j^ut.

Bala hi mischte grela mauge nina biwiass. Dann ist es recht, macht mir auch Freude

Hange giess gär latadlto. Mir tat ea nicht gut ergangen.

Deisa hi i Biab bala baachawahna. Horgen iat dne Hochaeit» dn maeben wir Hnaik.

Gola tschana nina wawärkent. Jene gehen auch miteinander.

Deisa tschaha nina kettene. Morgen gehen wir auch mitttnander.

Uo dicss? Was bat es gegeben?

He tachannleaa gar. leb wdfi ea nidit

He bazau dnketeas gar. foh ghuibe dir nicht

Tschatschobaha! Ganz gewiss!

Ho peneh gar! Was du nicht sagst!

Job rakürtess gär bud maoza. Er hat nicht viel mit mir gesprochen*

Ho peneialot Waa Imt er gesagt?

GIr bndl Nicht Tiell

Dn godli! Maek Lliml Sdireil auch rufen, schreien.

Gawa fäldela mange gar. Das gefällt mir nidit

Fäldäl dukelcss? Hat es dir gefallen?

Mange fältess nin gar. Mir hat es auch nicht gefallen.

U, Siguro gurtess lange mante an i Buk. Der BUts liat neben mir In einen Baom
geaehlagen.
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0, Dewäll, da rakell man! Gott bewahre (beschfitze) micbl
Bik bir giwissi! Schau, wie stolz sie ist!

Hoaike aanele gfatger Wanim laehen da tot
Faschka goltte. Wagen jener.

Hi butlr gar raha dela o Walschenza babse i bam Minben. Es dauert niehtmehr
lange, gibt es wieder einen Krieg mit Frankreich.

Ana Bersch deschel da ochtaschel, dftamardesch gurtenle Mamben aba Maiaben.
Im Jahre 1870 schlugen sie Schlacht auf Schlacht

Doeeke beien da mnien bad GhnmangSve. Damale fielen und starben viele Soldaten.
Dikl Choli ana mantc nina. Ich habe anch einen Zorn.
Ma ^age choiraenl iVIußt nicht so zornig sein.

Me dau där Muicn bujo, wörtlich: ich brauche deine Toten geschlechtlich

I

also eine Beschimpfung der Abge«chicdcnen, ein schwerer Fluch, (bujen —
geachleehtUcfa bancfaen*) Ein charakteristischer Fluch der Zigeuner. Wer
dieeen Finch anf eieh sitaen llßt, gilt als ollkommen efailos, daher dnd
meist Mord und Totschlag die Folgen, wenn einem dieser Fluch eotlgegen-
geschleudert wird. Ganz gewiß aber flielk in einem solchen Falle BInt D.V.

Goless hi i schnker Bimi. Jener hat eine schöne Geliebte.

J<ri wda ha gamlatär da schukatir. Sie wird immer Ueber und schöner.
Ttehai me tBcfaamnange latacho Ratt dnke. lOdchen ich gehe, gute Nacht
Brela duko tschi diin? Füllt dir nichts ein?

ÜMshowa gai homess ana Wesch da rotom Stachlengäre hazom i baro wurbo
Cheiaria. Freund, aia ich im Walde war, vm Igel za Bochen, fand ieh viel
Geld.

FUtela dnke kia ana Weadir GeßUlt es dir im Walde?
Ana, fUtela mange. Ja, ee gelUlt mhr.

Me dau dut dele garia! Ich schieße dich nieder.

Me witzärau i bar al) dar Schere! Ich werfe dir einen Stein an den Kopf.
O, Biresskäro wela, i Ciatscho pukärdesä aba innnte, gai liom Kasss. Der Polizist

kam. Ein Bauer zeigte mich an, als ich Futter bei ihm holte (stabil)

BaUmItMfaichr Bistdu^bflae?

6on brStarte(>H man? wer hat mfdi hemnagefoidertf

de less drat! Wehre ihn ab.

Me wau butär «rar. Ich komme nicht mehr.

Hosske mo wapme? Warum soll ich kommen?
Gatir wiam? Woher seid ihr gekommen?
Här giess duke sider? Wie ist es dir aeithcr ergaagen?
Gatar wehe? Woher kommst dtt?

Gai tpchaha? Wohin gehst du?

Ana Gab tschaha. Ins Dorf gehen wir.

He homefla nina goi. loli war andi dort

Gai hal? Wo biet dn? Gai bomi Da bJa ieh.

Genau duke tschomoni drin. Idi ozShle dir etwas.

Le dnke! Nimm an! Lassi gopo! Wir wollen annehmen.

Mök man! Laß mich gehen, laß mich in Ruhe.

Tschen mange i Lil tschen ochta Diwesa! Schreibe mir einen Brief bis Aber 8 Tagai

Sddwdir Bahn diana Waat heg deine Bnte ans der Hand.

Me tschau ana Tscliiwm. Ich gehe zu Bett.

IIa dapiraadlr Gurio. Ich laiae didi an der Gnigel.

10*
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Dik gowa dino (Irai! Schan, jenes verlassene Pferd.

Da atschau gai da waua giagc raba gär Kere, bala tschingärela mär Boimd.

Wenn ich dableibe und komme so luge nioht nadi Hanse, dann edibnfrft

meine Frau.

riarer duti Versteck dich! TTildär dnt! Nimm dich in acht!

Man bantärola. Ich denke. Bicha me. Ich dachte. Man fanela. Tch meine.

Pella Job. Dann hat er gesagt Gontscfaär wiel Kehre aus, mach sauber!

GonlacbBr me gnobiltom i Ihaio. loh habe eb IS aerdxfidrt.

Du rikara man gar denaleaake. Du hütet mieh mm Narren.

Me honte tschiwap i Sowal dele. Ich muß einen Eid ablegen.

Mo sikärau dut tschomoni. Ich zeige dir, ich lehre dich etwas.

äikärieasl Laß sehen! Zeig berl

SBkUeealot Lehre es ihn] SUUeadeaat Zeige es Ihml

Gon siklitees dot gawa? Wer hat dich das gdehrtf

Hi diro Dosch. Es ist deine Schuld.

Dik hau bari Dosch! Was für eine B&ndel

Gentär Lowe! Zähle dein Geld!

Bargaraa duke. Ich danke dir.

Dame wenn melalo. Ihr werdet braon (too der Sonne).

0 Bob pariess. Der Ofen zersprang.

Galessli i loli Nako Bimasstilr. Dieser hat eine rote Nase vom TrinlcsD.

De Jak! Gib acht! (hab Auge!)

Hosske? Warum? Dolcsske. Durum.

De lese Jakabal Winke ihm. Gib ihm ein Zeichen mit den Angen.

Gizi Ziro hi? Welche Zeit ist es?

Bartjäriessl Grüße ihn! Bnrjrär dtit! Ik'danke dich!

Hüsske bargiirela Ii gär? Wanim griiüt du sie nicht?

Me hom gia^^c keno o Kala basstär. ich bin müde vom Tanzen.

H&r dn mange giage me dote. Wie du mir, so ich dir.

Me gamaaa dnt. Ich li^>e (mag) dich.

Mediomless i Dnp Jrh habe ihm eine Ohlfeige gegeben.

Me bargärau dut. Ich grüße dich.

Iiatscho Ratt duke! Gute Nacht! Adel Wil aus! Risserl wenden!

Vateranser. Dewlosskfir Brisaben.

Mmto Dad gai bal ana Bolaben. Dar bolto Lab wela bxisamen. DirTem
wela basdia mente. Här gamehe ^age tsohala, hir ana Bolaben giage aba Pub.

De men gaua Diwcss mairo Chameri. Bistär marre Doschia, här bisterau wa-

wingär nina. Hitscha men gar ana mitsohilLo tiowa, da lakmen glana liako

Tschilatschaben. Amen.

Ave Maria.

Bargati hall Maria, du hall perti Bacht, o Rai hi duha, du hal Glantoni

dülla haka Komnia, Bisärto hi o Gib dar irupestär Jesu. Bolti Maria dewsleskär

DaL manff mence cana da ana Ziro da meraha. Amen.

Der chriatliehe fflanbe. Smto biddo Batsaben.

He baaan aba jek DewSL I Dad, gai gSiteas lanter, o Pnb da o Bolaben

Da aba Jesu Christo leaskär Tschawo marro Rai, gai wicss o bolto MuestSr,

parto drana Maria, gai brenschärdeas genk Rom. Job stiess bud wi däla Ponto

da Pilato, Job wiess traschultino, bala muieaslo, bala baspfirto, bala gieeslo dele
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ana Tschoralo Jag. Ana drento Diwcss stiesslo, babse bre o Mulentär, da giesalo

bre an» Bolaben goto besehdalo aba tsehalaehl Sig tonUr DadeaBtftr gid gartMa
lautar. Gotar bral welalo nina bäte, bala pcnalo 0 Tschtschabcn brala Tschide

da Mule. Mo bazau aha i bolto Mulo. I, bolti sinti Kannten Laläri (oder

Keretonoben) o Anglentür. Dela mokaben o baro Doacheatär. Da gai atela o

Massbre. Da aba i bamasäkär Tächiben. Amen.

Scbarto mo weil Jesus Christus! Gelubt sei Jesus Christus!

DawSl — Gott Batnbai — Gbwba Bolaben — HimmeL devlcHlElr Dai —
Hntto^ottoBi

Als Anhang;

Gedichte. Diana Scb«co. Aua dem Kopfe. Dni dxana Schero, swei Gedichtob

Drana Schero.

Bud Tschene darena o Mcraben.
|

0 Dewel grela dokaleas nina hSr i

W.1kahilen abaDewlcsp^engkBatzabcn.
i

wawaress.

Gaua lolo, Deisa Mulo, Giage naschta

tadiala baaeha hako Tadbeno.

Bascha jek tschala aig, baacha wawSr
raha Lautar hi raen Dar da meraha.

DärDad rauess mcrcla dar Tschaw o ir:ir?

Da honte meress bala voni gcngk Dur.

Da drom da ataohesä gai gär gokaress.

0 Tscheno Iii gar aba gaua Pub pantleaa.

Da dike gai naachta taehala gar wswir-
tschantessHadad&r SibreanaBolabeo«

Gote hi hake tschatsche gai muien.

0 Dewäl muicss nhia aba gana Pub, da

tschitäl mischto anaBolaben higardar.

Sdioneoa ho penaa damonge
Me genaaleas drin hSr j^eaaleoga

Diess i Gurabcn, Faaohka

Kara da Dorkabcn.

John hiss glaua Gab win.

Fenteaa o Mandl:
TMhowale diken, Wena
Gatscha aba mcnto.

Da hilen Buschki da

Chari bascha lente/

HGklen da wen!

Gawa grela tschi,

Lawa nina niarro BuBchki wi, Giagc

pentess o Mursch i tschatscho.

Job biss deschochta Bersch

puro Naschena gamle

Manneebale He dreo

Murschen waha Ijale

Tschai du wehu ^^i'ir stillti

Giage raha gai hi mon inarc Buschki.

Gana wiess i Giisto da i Büresskero

Me penana ^eielenge techilateeho

Drana Scheru.

Gola dd hadoi lengär

BuBchi aba mente doi

mentär aba golente.

Gana jek (Jarabcn.

Da gola dui beien.

Gana gurtam waw&rtacbanteia hn,
TscfaatBchess,

serbeM bSr giess Gana

nWhcnle ho o Schoschoien

Tschen da hiess nina gome dren

Men dren aba gola dm GatBehflOte

da golanhaaa Tsehnre bascha loite.

Jek Gatscho wiessi Lateoi

Bala beicsslo aua Bani.

0 wawär gurtess nina jek dele o drento

beiesB i Gatschehe.

Bala riaaiitenle o Gatadio nUcU

Hiss nina o tschattschi 2äri.

Gana wienle drana Zilio

Gab, Pcntesfl o Murscli gana ab.

Aua, tschassmenge pentcnle Giage giess:

bala naadieolek

Ende dea 1. Tellee.

Aaf dem Titelblatts

:

Komani Räkama^käri — Zigeunergrammatik (besser: Sprachbuch)

Sendinger JK&kaben — Zigeuner-Sprache.
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VIII.

Rechtspflege und Presse«

Von

Dr. Albert Hellwig (Berlin-Waidmannsluat)

fVeUieh gilt die moderne Presse niofat mit ümreeht schon lange

als „siebente Großmacht* und wiid als solche aneh meht seltoi bei

oifizieilen AnUssen gefeiert Ttotsdem gelten in weiten Kreisen

Journalisten noch durchweg als verkrachte Existenzen und für Zei-

tungen zu schreiben, gilt als ein höchst unfairer Beruf. In Amerika^

England, Italien und £^nkreich, wo tüchtige Journalisten, wie gerade

in den letzten Jahren verschiedene Beispiele gezeigt haben, nicht selten

selbst ]\rini8ter woden, hat man sich von derartigen Vorurteilen frei-

gemacbt. Bei uns aber begegnet man noch oft derartigen Ansichten,

nicht zum wenigsten leider in der älteren Juristengeneration. In ge-

wissem Sinne ist der Groll gegen die Zeitungen ja auch borecbtigt,

denn viele Verliandluncrsberichte geben den Sachverhalt nur hochfit

mangelhaft oder gar entstellt wieder^ niißverstoben die juristische Be-

gründung und knüpfen an das unverstandene Urteil hämische oder

aufreizende Glossen. Derartige Beisi)ieb3 sind freilich nicht selten.

Um aber die Stellung der Rechtspflege zur Presse gerecht beurteilen

zu können, muß man einmal bedenken, daß jene fehlerhaften Berichte

gar oft durch mangelndes Entgegenkommen, ja man kann manchmal

fast sagen, durch Rücksichtslosigkeit der Gerichtshöfe gegen die Be-

richterstatter verschuldet sind. Wer einige Schriftstellerblätter darauf-

hin durchsieht, wird mehr als ein Beispiel zur Begründung für diese

Behauptung finden. Wer sich über die Unzulänglichkeit derartiger

Zeitungsberichte lustig macht, soll selber einmal versuchen, über eme

Verhandlung^ deren Stoff ihm geläufig ist, zutreffend, kurz und doch

interessant zu referieren. Ich glaube, er wird sich dann vielmehr

I) Moderne Kriminalisten denken freilich anders. Yg\. beispielsweise jetzt

die treffenden Bemerkungen von ätaatsanwalt Dr. Wulffon über Justiz und Presse

in der i^entacben Joristenzeitung" 1908 Spalte 676 ff.
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<iarüber wundern, daß juristisch unj^eschulte Leute, die, oft unter den

ungünstigsten Hedins^un^en, nur der Verhandluns: des Falles beige-

wohnt haben, im allgemeinen den Sachverbalt durchaus richtig, oft

in fesselnder, fein pointierter Weise, in seinem wesentlichen Kerne

wiederzugeben wissen. Denn darüber muß man sich klar sein, daß

jene verzerrten Berichte nur einen kleinen Bruchteil bilden. Daß
Zeitungsberichte über Gerichtsverhandlungen, mindestens, soweit sie

rein Tatsächliches bringen und sich nicht in juristischen Erörterungen

ergehen, im aligemeinen eine durchaus zuverlässige Quelle sind, habe

ich gerade bei meinen Studien über kriminellen Aberglauben irefunden.

Ich kann hier nicht näher darauf eingehen, welchen ungeheuren

Nutzen ich für meine »Studien durch systematische rationelle Sammlung
aller irgendwie zugänglichen Zeitungsberichte Aber krinunellen Aber-

glauben gehabt habe. Daianf hoffe ieh dernnftehat in einer größeren

AbhancDong besondecB hinweisen zn können. ^) Eb genfigt hier, zu be-

merken, daß ich auf Gmnd meiner aktenmftOigen Nachprflfung jener

Notizen der Meinung bin, daß in den bei weitem meisten Fallen auch

eb folkloristiseh durchgebildeter Kriminalist bei y5lliger Beherrschung

des gesamten Materials den Stoff in Kürze und in allgemein ver-

sUhidlicber Weise kaum besser hätte fassen kdnnen als jener Beporter,

auf dessen Tfitigkeit vielfach noch so yon oben herabgesehen wird.

Daß durch richtige und fesselnde Wiedergabe d^ gerichtlichen Ver-

handlungen einem beim Volke vorhandenen Bedfirfnis genfigt wird,

bedarf wohl kaum eines Beweises. Auch genttgt wohl der Hinweis

darauf, welche erziehlichen Momente in einer derartigen Tätigkeit

liegen. Ebenso sicher ist allerdings, daß durch Wiedergabe mißver-

standener oder gar sensationell entstellter Urteile das Vertrauen des

Volkes in die Rechtspflege sehr erschüttert werden kann. Berichter-

atatter, wdche regelmäßig sensationell gefärbte Berichte zu bringen

pflegen, von der Berichterstattung auszuschließen, dürfte kaum mög-

lich sem, da man ihnen wohl die Benutzung des Pressetisohes, aber

1) \gL darüber vurläufig meinen Aufsatz über «presse und Verbrechen"

<,»Dor Zdtangsverlag ', Hannover, 20. August lOOS). Aaf dem intanatioiialen

KongMM f&r histoiiaehe Wiasenaofaaffcen, der künlioh in Beriin tagte, bat Prof.

Martin Spahn (StraBbtug) einen interessanten Vortrag gehalten über „Die Presse als

Quelle dcrneuesten Geschichte und ihre j^egenwaitigen Benutznn<^moj^lichkeitcn".

Kach einem ausführlichen lieferat in der „Vossiscbeu Zeitung^ vom 13. August

1908 hat Spahn betont, daß die 2^itaag eine unentbehrliche Quelle sei, daß ihre

BeDntnmg snr Zdt noob sehr enohwert sei imd die Giflndung dnea Rdöha-
zeitungsmuscums angeregt Wir Kriminalisten sind bcaoOT daran, wir brancheii

nicht erst wissenschaftliche Unrersijchiin;:^('n über die Pros?o anzustellen und kennen

auch jetzt schon mit Hülfe der Zeituugäauääclmittäbürus Ei'spriesaliches leisten.
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kaum die Anwesenheit im Zuschauerraum verwehren iiönnte. In

einzelnen Fällen wird es vielleicht mög:lich sein, derartige Blätter zur

Aufnahme berichtigter Darstellungen des Sachverhaltes und der ür-

teilöbegrüiidung zu veranlassen uod unter Umständen auch wegen

Beleidigung des Gerichtshofes vorzugehen. Doch wird man hierbei

vorsichtig sein müssen. Wenn die Verhältnisse nicht gerade besonders

kiaB liegen, wird es in der Regel angezeigt sein, den boshaften Zei-

tangflberioht aJs miTemieidliehes Übel der Preßfreiheit und der Öffent-

liehkeit deB GeriehtsverfaliieiiB mit in den Kanf zn nehmen. Da der-

artige dolofle Berichte aber nicht häufig vorkommen, ist der dnreh sie

emraaehteSchaden anch nicht allzngroß. Bedentend mehr Unheil stiften

die weit zahlreicheren Zeitungsberichte, die infolge mangelnder Unter-

lagen oder infolge MißTerständsisses ein yerzerrtes Bild der Sachlage

geben. Diesem Übelstande abzuhelfen, haben die Vorsitzenden aber

in der Hand: Sie brauchen nur den Berichterstattwn entgegenzn*

kommen durch Anw^ng guter Plfttze und bereitwillige Auskunft

auf höflich gestellte sachdienliche Anfragen. Vielleicht wäre es so-

gar gar nicht zn viel verlangt^ wenn der Vorsitzende es auf Wunsch
des Reporters übernähme, entweder selbst oder durch den Referenten

oder auch durch einen der Referendare den gefertigten Bericht durch-

sehen zu lassen und auf etwa vorhandene grol)e Irrtümer aufmerksam

zu machen. Ein derartiges mehr freundschaftliches Verhältnis wäre^

glaube ich, für beide Teile ersprießlicher, sowohl für die Presse, als

auch für die Rechtspflege. Wenn wir emstlich daran gehen wollen,

die unstreitig und unbestreitbar vorhandene Unpopularität der Rechts-

wissenschaft zu beseitigen, so werden wir, glaube ich, einen guten

Schritt vorwärts tun, wenn wir dafür sorgen, daß nach Möglich-

keit sachgemäß über gerichtliche Verbandlangen und Urteile be-

richtet wird.
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Die Beleuchtung bei Lokalbesichtigimgeii

ond Burchsudiangeii.

Von

Beferendar Srioh Anusohat» Chariotteiibiiig.

(Ifit 2 AbbUdnnisai^

Schon Tielfach ist daiauf hingewieaen worden, daß die Auf-

kläning tob Yerbiecfaen aller Axt bEnfig von da EotdedKiing gering-

fügiger Sparen abhSngig ist. Die kldnsten Spritzer nnd Flecken,

Basse, Kratzer, Fingerabdracke nnd zahllose andere .Kleinigkeiten

kdnnen oft die wichtigsten An&chlüsse liefern. Allerdings ist das

Snehen nach derartigen Spuren meist zeitranbend, und manchmal
auch Teigebliche Mühe, znmal die wichtigsten Spnren oft gerade da

anftanchen, wo man sie am wenigsten erwartet Znm Teil kdnnen

sie flberhanpt nur durch Mikroskop, Photographie oder chemische

Beagentien sichtibar gemacht werden, zum Teil sind sie für das Auge
nur bei zweckentsprechender Beleuchtung wahrnehmbar. Auf letztere

wird jedoch immer noch zu wenig geachtet und so kommt es häufig

vor, daß wichtige Spuren aller Art erst bei einer zweiten oder dritten

Besichtigung entdeckt werden, sei es durch Zufall, sei es infolge einer

durch bestimmte Anhaltspunkte gebotenen sorgfältigeren Sache. In

wie Tiden Fällen indessen unterbleibt diese zweite oder dritte Besich-

tigung und werden die Sparen überhaupt nicht entdeckt? Die Fälle

dürften, namentlich bei scheinbar geringfügigen Verbreeben, häufiger

sein, als mancher annimmt. Und dasselbe gilt von der Auffindung

wichtiger corpora delicti. Wie leicht wird einfach infol^^e unt;enüfxender

Beleuchtung ein Knopf, ein Splitter, ein Papierfetzen, ein öchuß-

pfropfen oder sonst irgend ein kleiner Gegenstand übersehen und erst

nach wiederholten Besichtigungen und Durchsuchungen gefunden.

Daher ergibt sich für den Kriminalisten in jedem Falle, wo
„etwas gesehen" werden soll, mag es sich um eine polizeiliche Be-

sichtigung im „ersten Angriffe", eine richterliche Augenscbeinseinnahme,
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eine Durchsuchung von Räumen, Behältnissen oder Personen, oder

selbst nur um eine informatorische Besichtip^ung irgendwelcher Gegen-

stände handeln, die Notwendigkeit, nach Möglichkeit für eine zweck-

entsprechende Beleuchtung zu sorgen. Vielfach genügt es, daß der

zu besichtigende Gegenstand vollständig von einer möglichst

intensiven Lichtquelle bestrahlt wird, vielfach aber ist es, namentlich

bei Blutspritzern, feinen Scharten u. ä., erforderlich, daß der betr.

Gegenstand in bestimmtem Winkel von der Lichtquelle getroffen wird

{vgl. z. B. hinsichtlich Blutspuren Groß, Ilandbuch für Untersuchungs-

richter 1908, Teil II, S. 658).

So selbstFerstftndlidi es eigentlich ist, daß da, wo etwas geeehen

weiden soll, vor allen Dingen genügendes Licht erforderlioh ist^ so

kommen doch genug Fälle vor, in denen eine zweite oder diitte

Besichtigung von Örtlichkeiten oder Gegenständen wichtige Spuren zn

Tage fördert^ die hd der eisten Besichtignng nicht wahrgenommen

wurden. Und nochmals sei es betont, wie faftofig mag es vorkommen,

daß da, wo ans irgend welchen Grttnden eine zwdte oder dritte

Besichtigang unterbleibt, wichtige Sporen oder Gegenstände tlberhanpt

nicht gefunden werden!

Am günstigsten liegt der Fall, wenn helles Tageslicht, womCg^
lieh Sonnenlicht, zu Gebote steht Indessen genügt selbst dieses nicht

immer, namentlich wenn die zu besichtigenden Gegenstände „unbe-

weglich'' sind, d. h. nicht aus ihrer Lage gerührt werden kdnnen oder

dürfen. In diesem Falle sind die Gegenstände nie vollständig

beleuchtet, und selbst auf die hellsten Partieen fällt das Licht immer

nur unter einem bestimmten Winkel auf, sodaß es oft nicht möglich

ist, feine Risse, Kratzer, Blutspritzer usw., die bei einer anderen Be*

leuchtung deutlich hervortreten würden, wahrzunehmen.

In solchem Falle kann man sich meist, falls man nicht künst-

liche Beleuchtung anwenden will oder kann, in einfacher Weise durch

einen Spiegel helfen. Ein solcher ermöglicht, das Licht in jedem

beliebigen Winkel auffallen zu lassen, und auch die sonst nicht vom
Lichte getroffenen Stellen i^enügend zu erieucliten. Am besten ist ein

Hohl- (z. B. Rasier-) Spiegel, da dieser zugleich die Intensität des -

Lichtes vergrößert, indessen genügt, namentlich bei Sonnenlicht, auch

jeder gewöhnliche Hand- oder Taschenspiegel. Mir hat ein solcher

z. B. einmal vorzügliche Dienste geleistet, wo es galt, in einem Laub-

walde die Kinde eines liaunies abzusuchen. Das durch das Laub in

„Streiflichtern" einfallende Sonnenlicht erleuchtete den Baum so un-

gleichmäßig, daß ein systematisches Absuchen unmöglich war. Mittelst

eines kleioeu Taschenspiegels gelang es mir, die gesamte Rinde des
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Baumes einer genauen Beobachtung zu unterziehen, und an Stellen,

an welchen bei gewöhnlicher Beleuchtung nichts zu sehen war,

mehrere Blutspritzer zu entdecken. Allerdings bandelte es sich um
kein Kapitalverbrechen, sondern nur darum, die Schweißfährte eines

— nicht einmal von mir - krank geschossenen Eehbockes festzu-

stellen, indessen das Ergebnis bleibt dasselbe.

In den meisten Fällen reicht indessen das natürliche Licht über-

haupt nicht aus. In den trüben Wintertagen ist eine Lokalbesich-

tigung selbst im Freien ohae künstliche Beleuchtung kaum durchzu-

fflbfen. In gescblosseneii Bäumen genflgt das dnioh die Fenster

lullende Lieht seihst in den HittagstnndeD des Sommers nur selten,

ganz EU sehweigen ron den zahh:eichen Fttllett| in denen wichtige

Besicbtigungen oder Dnrohsuohnngen sur Naditzdt yoigenommen
werden mttssen.

In allen diesen FSQen mnß man snr künstlichen Beleachtnng

greifen. Das gesebieht ja aneh meisl^ aber wie! In der Bogel wird

namentlich wenn der Dnrchsnchnng oder Bestchtigong keine allsii

grofie Bedeutung beigemessen wird, ein&eh ein Zündholz angesteckt,

gegebenenfsJls ein zweites, drittes, bis znm Inhalt einer Schachtel.

Dieses Verfahren ist indessen nach den verschiedensten Bichtangen

hin bedenklieb, nnd sollte nur im finBersten Notfalle zur Anwendung
gelangen. Das Licht, das Zündhölzer geben, ist äußerst schwach nnd
dauert nur verschwindend kurze Zeit, so daß ein wirkliches syste-

matisches Suchen unmöglich ist. Zudem fällt das v( rkohlte Köpf-

chen meist herab, und kann ebenso wie das meist achtlos fortgewoifene

abgebrannte Hölzchen zu verhängnisvollen Verwechselungen Veran-

lassung geben, falls nämlich die Möglichkeit vorliegt, daß der Täter

ebenfalls Zündhölzer benutzt hat. Endlich sind Zündhölzer vielfach

wegen ihrer P^euergefährlichkeit in der Nähe brennbarer oder explo-

sibler Stoffe zu verwerfen. Im Freien sind sie ohnehin ausge-

achiossen, da sie der geringste Luftzug verlöscht.

Kerzen, welche Groß (Handbuch für Untersuchungsrichter, 5. Aufl^

Teil I S. 172) empfiehlt, haben ebenfalls den Nacliteil, daß sie feuer-

gefährlich sind, und bei Luftzug erlöschen, aucli kann abtropfendes

Wachs, Stearin etc. ebenfalls zu Verwechselungen Anlaß geben. End-

lich gestatten sie meist nicht, in enge Winkel genügend hineinzu-

leuchten und gehen ebenfalls nur schwaches Licht.

Bedeutend be.ssere Dienste h inten hellbrennende Petroleumlampen.

Diese geben ein erheblich helleres Licht, als Kerzen oder Zündhölzer,

leisten dem Luftzuge liesser Widerstand, sind weniger feuergefährlich

und hinterlassen keine irreführenden Spuren. Allerdings gestatten sie
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infolcre ihrer Größe nicht, eng;e Winkel, Löcher usw. genügend ab-

zultuchten, indessen kann man sich in solchem Falle in dersellx'n

Weise, wie bei TagesUcht, durch Verwendung eines Spiegels helfen.

Die besten Lichtquellen für kriminalistische Zwecke sind meinea

Erachtens die modernen Acetylen- Fahrrad- und Automobil-Laternen.

Diese geben ein finfient intenaiTeB IMt, mit dem sieh kein Petro-

lenmlioht vergleichen kann, lassen iieh bequem handhaben, und ge-

Btatten namentUeh aneh, das Liebt in beliebigem Winkel anffoUen zu

lassen, was ffir die Entdeckung yon Blnispritzern, Schartenspuren n. &
hänfig Ton großer Bedeutung ist Endlieh leisten sie (wenigstens die

gut konstruierten Modelle) jedem Unwetter Wideratand, gestatten

gfSßere Flädien systematisch abzusuchen und sind daher namentlich

bei Lokalbesicbtigungen im Freien tou größtem VoiteiL

Zum stftndigen Mitführen, etwa in der OroßVshen Kommissions-

tasche (Groß, Handbuch für Unteisuchungsiichter, Tdl I Seite 168 f.),

sind sie infolge ihrer Größe allerdings nicht geeignet. Dagegen sollten

sie in Fällen, in denen Zeit genug ist, unter allen Umständen herbei-

geschafft und bei Kapitalverbrechen, bei denen die Kommission ja

mit zahlreichem Rüstzeug aller Art anrückt, stets mitgefübrt werden.

Dem einzelnen Kichter oder Polizeibeamten leistet für die meisten

Zwecke^ namentlich für kurze Arbeiten, die seit einer Beihe von

Jahren im Handel befindliche elektriscbe Taschenlatone dieselben

Dienste. ^) Ihre Leuchtkraft steht allerdings hinter der einer Acetylen-

laterne zurück, und hält auch nur verhältnismäßig kurze Zeit vor,

dafür ist sie indessen äußerst handlich, in jeder Tasche unterzu-

brinj^in und stets gebrauchsfortig; nebenbei bemerkt, bildet sie infolge

dieser ihrer Vorzüge in neuerer Zeit ein ständiges Ausrüstungsstück

aller gewerbsmäßigen Einbrecher. Die Anschaffungskosten sind mäßig.

Die kleinen flachen Laternen von der in Fig. 1 abgebildeten Form
sind schon für 1 bis 2 M. zu haben und durchaus brauchbar. Ich

besitze schon seit 6 Jahren eine derartijL;e kleine Laterne und habe

sie schon mehrmals mit bestem Erfolge für kriminalistische Zwecke

verwandt Allerdings stellt sie sich dadurch etwas teuer, daß die

Batterie womöglich zu jeder amtlichen Benutzung erneuert werden

muß, da sich die Leuchtkraft bei starker Benutzung sehr bald er-

schöpft; auch muß die Birne häufig erneuert werden. Indessen sind

die Batterien wie Birnen heute außerordentlich billig zu. haben, sodaß

die Unkosten doch stets nur nach Pfennigen zählen.

1) Die von Groß (a. a. ü. Teil I S. 173) empfohlenen zusammenlegbaien

Taschenlatemen sind meist nur für ein dünnes Lichtchen eingerichtet^ und geben

nnr sehr mäßiges licht
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Größere elektrische Laternen werden zum Preise von 10 bis

20 M. in verschiedenen Größen in Röhrenform hergestellt (sog. Leucht«

etäbe). Die Leuchtkraft der größeren Modelle ist allerdings stärker

und anhaltender, als die der kleinen flachen Laternen, dafür besitzen

fiie indessen auch schon wieder entsprechend größere Dimensionen.

Ich bin bis jetzt mit meiner kleinen Laterne stets im Freien wie in

geschlossenen Räumen vorzüglich ausgekommen.

Erheblich erhöht habe ich ihren Wert durch Anschaffung eines

unscheinbaren kleinen Hilfsinstrumentes, nämlich einer sog. „Rachen-

lampe" (Fig. 1). Dieselbe besteht, wie aus der Abbildung ersichtlich,

aus einer Glasröhre, deren eines Ende die Birne bildet, während das

andere Ende zum Einschrauben in die Laterne eingerichtet

ist Die Röhre ist im Durchmesser etwa 1 cm stark

and 10 cm lang. Das Instrument ist speziell für

ärztliche Untersuchungen an Teilen, die mit gewöhn-

lichem Lichte nicht genügend beleuchtet werden können,

insbesondere für Ilalsuntersuchungen bestimmt, ist in-

dessen für den Kriminalisten mindestens ebenso wertvoll.

Die Rachenlampe gestattet, in die engstenWinkel und

Löcher hineinzuleuchten. Selbst größere Schlüssellöcher

lassen sich mittelst der Rachenlarapegenau im Inneren be-

sichtigen, ebenso enge Behälter, Futterale, Gewehrläufe,

Öfen, Fugen in Polstermöbeln, Erdlöcher — kurz alle

Stellen,in diegewöhnlicheLichtquellen nichtgenügend ein

zudringen vermögen. Mirhat die Rachenlampe privatim be-

häufig vortreffliche Dienste geleistet. Amtlich hatte ich erst zweimal Ge-

legenheit, sie zu verwenden. Einmal handelte es sich um eine I^okal-

augenscheinseinnahme an einem trüben Februartage, bei welcher es vor-

nehmlich galt, die Menge und Verteilung von Blutspritzern festzu-

stellen, (ein Mann war durch zahlreiche Hiebe gegen den Schädel

getötet worden, und es kam darauf an, den Standort des Getöteten

und des Täters zu finden). Mittelst der Rachenlampe gelang es mir,

an zahlreichen Stellen kleine Blutspritzer zu finden, die bisher nicht

entdeckt waren, u. a. auf den braunpolierten Füßen eines Spindes,

einem gleichfalls braunpolierten Konsolbrett, endlich auf einem an

der Wand hängenden braunen japanischen Fächer, der bei Tages-

licht nicht die geringste Blutspur aufwies, bei schräge auffallendem

elektrischem Lichte sich aber mit zahlreichen winzigen Blutspuren

bedeckt zeigte.

Im zweiten Falle lag der Reisekoffer eines unbekannten Ver-

brechers vor. Der Koffer war schon einmal durchsucht und an-
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scheinend vollständig leer. An den Wänden waren indessen zahl-

reiche enge Laschen für Toilettefre^enstände, Flacons etc. angebracht.

Mittelst der Rachenlampe war es möglich, in diese

Laschen hineinzuleuchten, und verschiedene Kleinig-

keiten (eine Pillenschachtel, ein Etikett und eine

ausländische Patrone) zu entdecken, die zwar nicht

von entscheidender Bedeutung waren, immerhin aber

einige wichtige Aufschlüsse gaben.

In letzter Zeit wird noch ein zweites Modell der

Bachenlampe in den Handel gebiacbti), welches für

zahlreiche Fülle noch bessere Dienste leistet Bei

dkeem hftngt der die Birne enthaltende Stab an dner

etwa V* ^ langen Kontekleehnnr, welche mit ihrem

anderen Ende in die Lampe geeohxanbt wird^. Dieses

ModeU ermöglicht ein noch tieferes Eindringen und

gestattet namentlieh, das Innere von Gewehrlintoi,

engen Bohren nnd fthnfiehen GegenstSnden einer genauen Besiehtir

gnng sn nnterriehen.

1) Beide Modelle habe ich bis jetzt nur bei der Firma Gustav Weiner,

Berlin, FricdrichBtraße 56, gesehen, von der ich auch meine HachenJampe bezogcu

habe. Venmitlicfa werden diCMlben indenen dnrofa Jede grfißece Handlang fBr

eiefctiiadie Bedaiftartikel ra beziehen aeiB*

i. aogen. „Bachenlaupe mit Schnur nnd Stöpael."
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. Ein Fall von Schlaftrunkenheit.

Mitgeteilt von

Dr. Johann Jakob Praeworaki, Advokat in Krakaa.

Ein durchaus IntereBsanter Fall der Scfalaflninkenheit ist .im

März 1908 in Lemberg vorgekommen nnd dnrch die Tageblätter

beaohrieben worden.

Gegen halb vier Uhr früh brachte in einer Droschke ein Polizei-

wachmann zur PoHzeiinspektion in Lemberg eine Fran, wdefae nur

mit einem Hemd bekleidet war und vor Efilte zitterte. Man konnte

sofort erraten, daß sie dem ßUrgerstande angehörte. Befragt, gab sie

an, daß sie Frau G. heiße, die Eigentümerin der Molkerei in Lemberg,

SniadeckiStraße Nr. 7, sei, daß vor kurzem ein Mann in ihre Wohnung
eingebrochen sei und ihre Tochter erschossen habe, zuletzt, daß sie

unbewußt die Wohnung sofort nach der durch den unbekannten

Mann verübten Tat verließ, darauf sei ihr der Polizeiwachmann begeg-

net, welcher sie auf die Polizeiwachstube brachte.

Unverzüglich hat die Polizei diesen Fall untersncht und folgenden

Sachverhalt festgestellt:

Gegen drei Uhr früh hörte Frau G. in der an ihr Schlafzimmer

angrenzenden Küche ein Geräusch. Sie stand auf und erblickte zu

ihrem Schrecken in der Küche einen fremden Mann. Bestürzt ergriff

sie einen Blumentopf und schleuderte ihn gegen den Eindringling.

Der Blumentopf zerschlug einige Scheiben im Fenster und blieb dort

liegen. Das Klimpern der zerschlagenen Glasscheiben machte auf die

Frau den Eindruck eines auf ihre Tochter abgefeuerten Revolver-

schusses. Sie floh also auf die Straße, kam bloß mit einem Hemde
bekleidet ein Stück Weg bis zum Postgebände, dort begegnete ihr der

Polizeiwachmann, führte ne zuerst znm Telegraphenamt, holte eine

Droschke nnd brachte sie znr Polizeiwachstnbe.

wie noch ermittelt werden konnte, ist der Dieb dnrch das Fenster

in die Parterrewohnnng eingeschlichen nnd sofort nach Eintreten der
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Fiia entfloheiiy da auf ihren Schrei die mit ihr in demselben Zimmer
echhilende Tochter nnd der in dem angrenienden Holkereilokal

Bohhdende Bedieoetete ans den Betten gesprungen sind nnd in die

Ellohe in dem Angenblicke eintraten, als der Einbrecher, den sie noch

gesehen haben, entfloh.

Die sohkftninkene Frau wußte nichts daYon, dafi sie in der oben

angegebenen Weise gehandelt hat, und war überzeugt, daß ihre

Tochter dnrch den angeblich abgefenerlen Schuß ermordet wurde.

i^uo Google
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Ang den Erinnerungen eines Polizeibeamten.

Von

Uofrat J. Hölzl.

V. Nach 25 Jahren.

Am 23. August 1858 wurde yon der ledigen Antonie M. am
Bnkerlberg bei Graz ein Kind geboren, welches bei der Taufe den

Namen Ernestine erhielt, und am 25. Oktober desselben Jahres er-

snchte die Genannte unter Vorlage des Taufscheines bei dem Bezirks-

gerichte Graz um Aufstellung des Advokaten Dr. W. als Vormund
für ihr uneheliches Kind, um dessen Vater zur Erfüllung seiner

Pflichten zu verhalten. Die Bestellung des Dr. W. als Vormund der

Ernestine M. erfolgte noi h am nämlichen Tage und schloß derselbe

am 10. Juli ISf)!) mit dein Vertreter des als Vater bosap:ten Kindes

bezeichneten Baron B. einen Aliinentationsabfindun^svertra^. welcher

vom Bezirksgerichte als Vorniundschaftsbehürde am 13. Dezember

1859 genehmigt wurde. Laut dieses Vertrages verpflichtete sich

Baron B. unter Anerkennung der Vaterschaft zu der am 23. August

1858 geborenen Ernestine M. zur Ix-istung der Alinientationskosten

för dieses Kind von der Geburt an und weiters zum Erlag eines

Kapitales von mehreren tausend Gulden mit der Restinnuuu^, daß die

Zinsen desselben zur Bestreitung des Unterhaltes und der Erziehung

der Ernestine M. verwendet werden sollen, wogegen für den Fall des

Ablebens des Kindes vor seinem 16. Lebensjahre zwei Drittel des

Kapitales an Baron B. znrQck«, ein Drittd aber der Mutter Antonie

M. zuzufallen habe. Als Baron B. starb, erfolgte am 7. April 1868

die Erriehtung der Pnpillarmasse Ernestine M. und bereits am
8. Angust 1869 ttbeneiebte Antonie IL beim Bezirksgeriohte ein Gesnoh

um Bewilligung einer Anshilfe Ton 500 Gulden oder eines minderen

Betrages ans dem StammTermSgen der Ernestine M., und zwar unter

Vorlage eines Srztlieben Zengnisses Uber die Kränklichkeit des Kindesy

und es wurde sohin die Eztradiemng von 200 Gulden in Obligationen

zn H&nden des Vormundes Br. W. mit dem bewilligt^ daß die Moda-
1s»Ut nr EdniMdaiiiShiopolagf«. 81. Bd. 11
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fitften der Tenrcndmig des Geldes der Einsiebt des Vormimdes ttber*

lassen blieben, unter der Bedingung jedoch, daß das Gdd nur für

die Ernestine H. und insbeeondeie zur Herstellnng der Gesnndbeit

derselben verwendet werden dfirfe. Dr. W. ttbergab der Antonie H.

Ton der erhaltenen Snmme snnäebst nnr einen Teil nnd machte die

Ansfolgnng des Bestes von der Beibringung dar Belege Uber die Ver-

wendung des Em])fangenen abbftngig. Dagegen besebwerte sieh

Antonie M. beim Bezirksgerichte mittelst aner sebrifüicben Eingabe

und ersuchte zugleich um Enthebung des Dr. W. tron der Vormund-

schaft und um Bestellnng eines in der Ferne lebenden Verwandten

als Vormund ihres Kindes, welchem Ansuchen jedoch keine Folge

gegeben wurde. Bei dieser Gelegenheit gab Dr. W. Zweifel kund,

daß die Ernestine M. überhaupt existiere, nachdem er auf die

Mitteilung der Antonie M., ihr Kind sei in einem Kloster in Pension,

übw Nachfrage die Auskunft erhielt, daß sich dort kein Kind solchen

Namens befinde. Dazu kam noch, daß Dr. W. auch die Entdeckung

gemacht hatte, das sich Antonie M. behufs Erlangung des früher er-

wähnten ärztlichen Zeugnisses eines fremden Kindes bediente, welches

sie dem Arzte gegenüber als ihre Tochter Ernestine ausgab. Es wurde

infolgedessen gegen Antonie M. weisen Verhrecliens des Px truges die

Voruntersuchung eingeleitet, dieselbe jedoch mit Beschluß vom
12. Dezember 1870 eingesteHt, weil sich der Tatbestand eines ver-

brecherischen Betruges nicht herstellen ließ. Für die Annahme, daß

Ernestme M. eventuell irar nicht geboren wurde, mangelte nämlich

jeder Reweis und stand daher nur ihr von der Mutter verheimlichter

Aufenthalt in Frage. Überdies konnte bei dieser Sachlage auch von

einer Schäth^'ung des Baron B. deshalb noch keine Rede sein, weil

laut Bestiuimung des Alimentationsabfindungsvertrages für den Fall

des Ablebens der Ernestine M. vor ihrem 16. Lebensjahre ohnedies

ein Drittel des für sie deponierten Kapitales der Antonie M. au8>

gefolgt worden wäre und der bis dahin von der Mutter für das

Kind erhaltene Betrag noch lange nicht die H5he dieses Drittds er-

reicht hatte.

Antonie M. suchte hierauf neuerlich und wiederholt beim Beziiks-

gerichte um Enthebung des Dr. W. als Vormund an, gab aber noch

immer, gleich wie in der Voruntersuchung, den Aufenthalt ihrar

Tochter Ernestine nicht bekannt^ erklärte yielmebr, daß sie hierüber

nicht eher Auskunft geben werde, als bis fm anderer Vormund be-

stellt sein wfirde. Das Bezirksgericht mußte ^dlich gegen Antonie M.,

welcher von 1870 ab die Zinsen des Pupillarvermögens nicht

mehr ausgefolgt wurden, Zwangsmittel zur Anwendung bringen, um
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dieselbe dadurch zur Aogabe des Aufenthultps ihrer Tochter Ernestine

zu bestimmen; allein selbst mit den Pönalieii \m hinauf über KMi Gulden,

die fast durchwegs in Arrest umgewandelt werden mußten, wurde

kein anderes Resultat erzielt, als daß Antonie M. am 13. September

1873 die Mitteilung machte, sie hätte ihr Kind Ernestine bereits im

Dezember \Si\~ der Ingenieursgattin Karoline W. geschenkt, welche

dann mit dem Kinde nach Pest übersiedelt sei, von wo ihr dieselbe

die letzten Nachrichten im Jahre 1SG9 hätte zukommen lassen. Es

wurden auch diesbezüglich Nachforschungen angestellt, allein eine

Ingenieursgattia Karoline W. konnte weder in Pest, noch anderwärts

extdeit werden. Die weilm Anwendung von Zwangsmaßregein gegen

Antonie M. nnterblieb nunmehr, die Einstellang des ZineenbezageB von

dem ffir Ernestine M. deponierten Kapitale wurde dagegen anfrecht

erhalten, obwohl Antonie M. wiederholt Versnehe gemacht hatte, ans

der Masse Geld za erhalten.

Am lt. September 1875 wurde Dr. W. anf eigenes Ansuchen

Ton der Vormundschaft fiber Ernestine M. enthoben und dafür Advokat

Dr. D. als Vormund bestellt, aber auch diesem gegenflber yerweigerte

Antonie HL unter allerlei nnglaubwflrdigen Verwinden jede weitere

Auskunft fiber den Aufenthalt ihrer Tochter, was die Vormundschafts-

behörde zu fortgesetzten Nachforschungen, und zwar im Jahre 1883

auch durch die k. k. Polizeidirektion Graz veranlaßte, wodurch speziell

ich in die Lage kam, mich um die Klärung des myst^ösen Falles

zu bemühen. Hierzu schienen mir drei verschiedene Wege offen zu

stehen, nämlich:

1. Forts^zung der Nachforschungen nach Ernestine M. unter

der Voraussetzung, daß dieselbe wirklich geboren, später aber von

der Mutter an die Ingenieursgattin Karoline W. verschenkt wurde.

2. Einleitung von Erhebnnp-en im Hinblicke auf die Evratualität,

daß Ernestine M. gar nit'ht i^eboren wurde.

3. Einleitung von Erhebungen in der Voraussetzung, daß Erne-

stine M. zwar geboren wurde, daß sie aber bereits iiestorben war, als

der Alimentationsabfindungsvertrag mit Baron R. perfekt preworden, ja

vielleicht schon damals, als der erste Schritt zur Aufstellung des

Dr. W. als Vormund gemacht worden war.

Ich wählte zunächst den letzterwähnten Weg, hauptsächlich des«

halb, weil die dort hervorgehobenen Eventualitäten bisher nicht in

Betracht gezogen worden waren, mir aber darin der eigentliche Grund

zu liegen schien, weshalb die Antonie M. die Bekanntgabe des Auf-

enthaltes ihres Kindes so hartnäckig verweigerte. Ich forschte also

zunächst beim Pfarramte St. Peter bei Graz, in dessen Sprengel
11*
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Ernestine M. laut des Taufschtines geboren wurde, und sodann auch

bei allen übrigen Pfarrämtern in der Stadt nach dem allfälligen Ab-

leben der Ernestine M. und erhielt aus diesem Anlasse vom Pfarramte

St Johann am Graben einen ex offo - Totenschein, laut welchem ein

Kind Ernestine, desaen Identität mit der solange gesuchten Tochter

der Antonie M. mit Rücksicht auf verschiedene Nebenumstände nicht

im genngsten angezweifelt werden konnte, am 29. August 1856, also

beieitB 6 Tage naeh der Geburt, in dieser Pfarre gestorben ist Für

die Identitftt dieses Kindes mit der Tochter der Antonie M. sprseh

ganx besonden der Umstand, daß sich Antonie H. im Tanbobeine

ihrer Tochter Ernestine als Mutter derselben unrechtmäßig ein Ädela-

prldikat beigelegt hatte, welches in gleicher Weise auch in dem vom
Pfsnamte St Johann am Graben eingelangten Totenschein entiialten

war, ohne daß die Existens einer zweien Person solchen Namens zu

konstatieren gewesen wiie.

Dadurch schien nun die in Bede stehende Angelegenheit zur

GenBge aufgeklärt, damit aber gldchzeitig audi der Tatbestand eines

verbrecherischen Betruges gegeben, was es möglich machte^ daß die

gegen Antonie M. schon einmal im Jahre 1870 eingeleitet gewesene

gerichtliche Untersuchung wieder aufgenommen werden konnte. Als

dann gelegentlich einer Uausdurch^ucliung im Besitze der Antonie M.

ein vollkommen gleichlautender, ebenfalls vom Pfarramte St Johann

am Graben in Graz ausgefertigter Totenschein über Ernestine M.

vorgefunden worden war, schritt dieselbe bald auch zu einem tatsäch-

lichen Geständis, wonach sie des Vorbreehens des Betruges angeklagt

und vom Schwurgerichte Graz auf Grund des Schuldspruches der

Geschworenen zur Strafe des Kerkers in der Dauer von 15 Monaten

verurteilt wurde. Gleichzeitig wurde der im Jahre 1859 vom Dr. W.
mit dem Vertreter des Baron B. abgeschlosacne und vom Bezirks-

gerichte Graz als Vormundschaftsbehürde genehmigte Alimentations-

abfindungsvertrag als rechtsungültig aufgehoben und das gesamte,

beim Bezirksgericlite (iraz für Ernestine M. deponierte Pupillarver-

mögen, welches sich im Liiufe der Zeit durch die Einstellung des

Zinsenhezuges bedeutend vermehrt hatte, au die gesetzlichen Erben

des Baron B. ausgefolgt.



xn.

Die Verfolgung flüchtiger Verbrecher.

lDl|«MItfW

Dr. A. QloB, Untenodiiingtticlrter, NeatltaeheiD.

Die Vecfolgnng des fiflchtigen Verbreohen ist em wiohtiges and
sehwieriges Kapitel der EriminalistUc, ein Problem, deBsen raache und
zntreffende Löfiong die bemfenen KraiBe vor eine ernste Angabe
stelli^ insbeaondeie dann, wenn dn klamoroser FbH die öttentliobkeit

Belbet im hohen Grade besehäfligt

Hit dieser Frage hat sich nicht nur die SicherheitsbehQrde, son-

dern aneh das Gerieht selbst zn beeehäftigen, insbesondefe ist das

Sehwergewicht der zu leistenden Arbeit bei dem Gericht dann, wenn
diesem eine Polizei, wie sie in großen Städten organisiert ist, nicht

zur Seite steht. Ich denke hierbei nicht an jene einfachen Fälle, wo
ledi^^Iieh ein Wechsel des Aufenthaltsortes vorliegt, ohne das von einer

Flucht gesprochen werden kann, denn in solchen Fällen ist die Er^

mittelung des Aufenthaltes zumeist eine einfache Aufgabe, zu deren

Lösung keine besondere Kombination und pByclutIog:ische Durch-

dringung des Falles notwendig ist, hier genügen allgemein übliche

Nachfragen und Recherchen, die in der Regel unter Zuhilfenahme der

Bevölkerungsevidenzbelielfe zmn Erfolge führen.

Praktische Ratschläge für solche Fälle findet der praktische

Kriminalist insbesondere im Groß Archiv, Bd. XII, Hausners Aufsatz;

Die Verfolgung flüelitiger Verbrecher; ich habe jedoch nur jene Fälle

im Sinne, wo der Verbrecher nach verübter Tat die Flucht ergriffen

hat, d. h. seinen bisherigen ständigen oder vorübergehenden Aufent-

halt in der Absicht aufgegeben hat, sich den Behörden zu entziehen,

wobei es gleichgültig ist, ob der Verbrecher sich im Inland oder

Ausland verborgen hält. Diese Frage berührt Groß in seinem IL. f.

U. Gaunerpraktiken
,
Änderung des Aussehens, weiteres auch Wein-

gart in seiner Kriminaltaktik.

Der Zweck der vorliegenden Zeilen ist nicht dahin gesteckt^ diesen
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Geg:en8tand etwa erschöpfeüd zu behandeln, denn dazu müßte ns-

besondere eine ins Detail gehende speziell diesem Problem gewidmete

Kasuistik herangezogen werden, aber auch da dürfte es bei der

Mannigfaltigkeit der Veibrecheii und des Verbrechers schwer Mien^

ein typisches Schema des Voigehens des flfle]itige& VeriHcelm aaf-

sosteUen; ioh will in erster linie darauf Ihinw^seu» daß im .Archiv

welches in amfaagreicher Weise kssnistiache IlUe TeiQffentlichl^ ins

besondere belehrende Flnehtttlle unter Henrorhebung der individuell

oharakteristiscben Uomente zur Darstellung gelangen konnten.

Emige mit diesem Problem im innigen Zusammenhange stehende

IVsgen will ich in groben Umrissen skizzieren und in großen Zügen
nor andeuten, welcbe Gebiete hier bei Bespreehung solcher FfSSle be-

rührt werden müssen.

In erster Linie gedenke ich der FUle, wo der Verbrecher sich

ins Ausland geflüchtet hat; das dermalen geltende internationale Straf-

reeht, insoweit es die Verfolgung des Verbrechers im Auslande und
seine Aualieferung behandelt, ist in den mannigfulti:.- n Auslieferungs-

verträgen und den in den einzelneu Staaten etwa bestehenden speziellen

Ausliefenm^sjresetzen fixiert

Das Maß der zulässigen internationalen Verfolgbarkeit ist nicht in

allen Verträgen gleich, insbesondere ist die Auslieferung aus Eng-
land und den Vereinigten Staaten Nordamerikas an nicht

unbedeutende Schwierigkeiten geknüpft, welche mit dem formellen

Auslieferungsverfahren zusammenhängen (Beweisfrage, Kosten).

Auch der Katalog der Auslieferungsdelikte ist z. B. in bezug auf

die Vereinigten Staaten (wenigstens was die österr.-ungar. und deut-

schen Staatsverträge anbelangt) ein magerer, insbesondere m bezug

auf Eigentumsdelikte, Veruntreuung privater Gelder, Diebstahl,

Betrug usw. bilden kein Auslieferungsdelikt, was im konkreten Falle

zu unbilligen Konsequenzen führt; mit Rücksicht auf die jetzigen

leicht und in Kürze, sowie mit verhältnismähig ^a^ringeu Küsten durch-

führbaren Einschiffung nach Amerika — insoweit die Einwanderungs-

gesetze nicht hinderlich sind — wäre es dringend geboten, diese Ver-

trSge einer Bevision zu unteiziehen.

Es ist zweifellos, daß ein halbwegs intelligenter Veibrecher sich

über das Maß der internationalen Verfolgbarkeit orientiert und dar-

nach seine Hucht einrichtet; die Information ist nicht schwer, da
man sieh die bezfiglichen Verträge leicht beschaffen oder auch durch

Anfragen an eine Zdtung sich die betreff^de Auskunft einholen kann
(eventuell auch gelegentlich im GesprSche mit einem Bechtskundigen;

auch die Presse behandelt hftufig ausführlich Flucht- und Ausliefe-
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tiingsfälle, so dali auch hier der Verbrecher Belehrung sucht und

findet).

Nicht unerwähnt mai; bleiben, daß in breiten Kreisen sehr oft

durchaus falsche und unzutreffende Ansichten über das Mali der inter-

nationalen Verfolgbarkeit herrschen, so z. B. ist die Ansicht verbreitet,

daß die Schweiz überhaupt nicht oder in sehr beachiänktem Umfange
auialiefert; das GegenteQ ist das riebtige, denn das aohwfizerisdie

Aualicferungsgesetz Tom 22. Jannar 1892 fördert geradezu die inter-

nationale Verfolgbarkeit (insb. Art 21 und 22 betreffend das Boge<

nannte abg^tote AnsUefernngsverfabren).

Diese falsche Ansieht bat aber zur FV»lge» daO minder intelligente

Verbrecber ziemlicb häufig naeb der Schweiz flflcbten; die Statbtik

der AnaUefornngs- nmaomebr noch die der FlnohtfäUe würde jeden-

falls fttr nnser Problem von besonderer Wichtigkeit sein.

Unser Problem wSre eigendieb nach zwei Biebtnngen zu be-

sprechen bezw. würe es angezeigt, Fälle zur Darstelliing zu bringen,

ans deren Schilderung hervorgeht, auf welchem W^;e^ durch welche

Kombinationen und Berücksichtigung welcher Momente und Tatsachen

alsbald festgestellt wurde, wohin der Täter flüchtet, Richtung seiner

noch nicht beendeten Flucht, wo er sich aufhält, weiteres^ welche

Trics der flüchtende Verbrecher anwendet, um sich vor der Verfol»

gnng zu sichern. (Emil Gaboriau entwickelt in interessanter Weise

in seinem ßoman „Betrogene Frauen", Ausgabe Lutz, einen Plan,

nach welchem er vorgeht, um zu ermitteln, wohin der Verbrecher

Graf Tremorel sich geflüchtet hat. S. 2:53 ff.)

Es darf auch nicht übersehen werden, daß das internationale

Strafrecht dem flüchtigen Verbrecher einen ziemlich weitgehenden

Schutz gewährt. Beweis dessen ist der Inhalt vieler auch der neuesten

Auslieferungsverträge, welche mit der Forderung der mannigfaltigen

Solennitäten der Umständlichkeit des Verfahrens mehr in die Periode

des mißtrauischen Absolutismus hineingehüren als in die heutige Zeit,

welche sich nicht mehr an Formalismus bindet, sondern sich mehr an

das Wesen der iSuche hält.

Eine durchgreifende Vereinfachung und liaschbeit des Verfahrens,

Beseitigung von nichtssagenden Solennitäten und Förmlichkeiten würden

die internationale Verfolgbarkeit des Verbrechens und Verbreche er-

höhen nnd damit ancb zur Bekämpfung des Verbrechens beitragen.

Die heutige Begnlierung der uitemationalen Verfolgbarkeit genügt

nicht den Anforderungen der Zeit^ der Apparat versagt häufig gerade

dor^ wo Erfolg leicht zu erreichen wäre, häufig muß auf Umwegen
und mit Ausnfitzung anderweitiger Bestimmungen dahin gearbeitet
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werden, um des Verbrechers habhaft zu werden. Dieser Zustand ist

keineswegs jjeeignet zur Hekämpfung des Verbiecbens beizutragen,

ganz abgpselien davon, dal5 hierdurch auch die Autorität des zur Straf-

verfolgung berechtigten Staates leidet. Als Beweis der bei der Ver-

folgung des flüchtigen Verbrechers auftretenden Schwierigkeiten und

zugleich als kasuistischer Beitrag im Sinne der vorausgehenden Aus-

führungen diene folgender Straffall : Am 21. April 1907 wurde in N.

in den Vormittagsstunden im Hause der Privaten H. in deren Ab-

wesenheit ein Einbruch verübt, wobei Wertpapiere, welche einen hohen

Betrag repribaentieren, entwendet wurden; der Diebstahl wurde nach-

mittags 4 Uhr entde^t und fiel der Yerdnobt auf den im aelbon

Hause etablierten Geacbiftemann U., da dieser mittags seine Wohnung
Terliefi^ ohne seiner Fkau zu sagen, wohin er sieh begebe und da die

Verfibungsart auf einen mit den OrtsTerbSltnissen genau Tortrauten

Tftter hinwiesen. Die Bichtung seiner Flucht lieB sich nicht sofort

feststellen.

Die gerichtliche Befragung der Beschädigten, der Frau und des

Lehrlings des Beschuldigten und eines intimer mit ihm Bekannten

ergaben, daß er Tor einigen Jahren dur«^ dnige Monate sich in

den Vereinigten Staaten von Amerika aufgehalten hat^ daß er mit einem

dort lebenden Freunde auch in dir letzten Zeit in Korrespondenz stand

und daß er auch in letzter Zeit angeblich englisch lernte.

Bei der Hausdurchsuchung fand man einen Prospekt einer Schiff-

fahrtsunternehmung in Bremen; da aber selber sich im Geschäftsladen

vorfand, ergab sich der Verdacht, daß der Täter nur beabsichtigte, die

Meinung zu erwecken, als ob er von Bremen sich dngeschifft hätte^

80 daß geschlossen werden konnte, daß er von einem anderen Hafen-

platz sich einschiffen würde; deshalb wurden auch andere Uafen-

behördcn als Bremen von dem Diehstalil in Kenntnis p'setzt. Die

Beschiuligte besaß ein Verzeichnis der ihr entwendeten Wertpapiere,

was sie in den Stand setzte, deren sofortige Amortisation einzuleiten.

Das Verzeichnis wurde an in- und ausländisclie Polizeibehörden,

Spähblätter und das Bureau aufgerufener Wertpapiere, insbesondere

aber an sämtliche KonsularäTnt«^ der Vereinigten Staaten Nordamerikas

gesendet, an letztere mit dem Ersuchen, hiervon die Banken zu ver-

ständigen.

ü. schrieb nach einiger Zeit an seine zurückgebliebene Frau

und zwar richtete er den Brief an die Milchfrau, welche tagtäglich

Milch in sein Haus in N. zuzuführen pflegte, dieser Umstand

kam bald auf, es konnte jedoch nur festgestellt werden, daß der

Brief aus New York war; splter langten mehrere Ansichtokaiten an
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Bekannte U.'s an, die dessen t^^ntorschrift trugen und infolf^e vprfüo:ter

Beschlagnahme zu Gerichtshänden kam. Diese waren in einer Stadt

Kanadas aufgegeben, doch konnte man vermuten, daß U. nur dorthia

einen Ausflug gemacht, sich aber dort nicht niedergela.ssen habe.

Nach einiger Zeit berichtete das k. k. Österreichische Konsulat in

New Orleans, daß dort am 11. Juli 1907 m der Amtskanzlei ein

Mann erschien, der sich Wenzel Bily nannte und mit einem ungarischen

Reisepässe auswies; dieser versuchte dort drei Schuldverschreibungen

zu verkaufen, wobei festgestellt wurde, daß sie sich in der Liste der

verzeichneten Papiere befinden, der Mann gab vor, diese Papiere in

New York gekauft zu haben, ob W. B. mit dem Ü. identisch war,

Keß Bich nicht feststellen, doch ergaben Anfragen bei den Banken Ton

New Orleans» daft er die drei Bentenseheine an TerBehiedenmi Orten

ohne Erfolg zu verkaufen sachte und ein „stock brockw*^ behauptete,

daß ihm ein Schein fiber 1000 fl. vorgewiesen wurde.

Es Hefen nach einiger Zeit auch Ansuchen von inländischen Banken

um Einstellung des Amortisieningsverfahrens bezfiglich einiger der

entwendeten Wertpapiere ein und als man die Zirkulation des be-

treffenden Wertpapiers festsustellen sucbte, stellte sich heraus: 1. ein

Bankhaus in Baltimore hat ein solches Wertpapier von einem ge-

wissen £. Wendauer gekauft, der eine Adresse seines Bruders

E. Wendauer in New Tork zurückließ. Ein an den Genannten

unter der (genau angegebenen Adresse) von der Bank aufgegebener

Brief kam als unbestellbar zurück.

2. ein Bankhaus in Philadelphia hat ein solches Wertpapier von

Wendauer Jene gekauft^ der gleichfalls New York als seinen stän-

digen Wohnort angab.

3) eine Budapester Firma hat drei Wertpapiere von einem ge-

wissen L. N. in New York gekauft.

Die Beschädigte wandte sich über Anraten des Untersuchungs-

richters an die Pinkerton Nationnl Dotectiv Agency und zwar mit

Rücksicht darauf als angenommen wurde, daß U. sich in New York

aufhalten könnte, an die New Yorker Abteilung, welcher die später

hervorgekommenen, die Zirkulation der Papiere betreffenden Um-
stände unter Hervorkehrung des Umstandes, daß der Namen Wen-
dauer sich wiederholt, bekannt gegei)en wurden.

Die Tatsache, daß L. N. in New York drei solclier Wertpapiere

in Budapest an den Mann zu bringen suchte und er früher zufolge

Erhebungen in Budapest sich mit An- und Verkauf österr. Wertpapiere

beschäftigte, wurde, da sie als wichtig erschien, mittels Kabelgrarames

dem Detektivbureuu zur Kenntnis gebracht.
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Das Bureau stellte fest, dali ein gewisser F. A. Schulz diese

Papiere dem N. verkaufte, ermittelte den Schulz und brachte durch

ihn in Erfahrung, dali er besagte drei Wertpapiere von Anton Wen-
dauer gekauft hat, der als Träger im selben Geschäfte wie Schulz

bis .Jänner l'JOS angestellt war und der am 14. Jänner ohne Kün-

digung seine Stellung verließ, als ein Mann nach Wendauer fragte,

von welchem er ausländische Papiere, die sich als wertlos erwiesen,

gekauft hatte.

In der Photographie des U. agnoszierte Sch. bestimmt den Anton

Wendauer und gab zugleich seine Wohnung an ; es zeigte sich jedoch,

daßW.dieseWohnung im November 1907 plötzlich aufgegeben hatte; es

gelangdoo Detektivs»trotzdem A. Wendauer dieWohnuDgweehaeltefseine

letzte Wohxnug, ans der er Tor kurzer Zeit weggezogen war, zn eruieren

;

der Detektiv besichtigte diese Wohnung nnd fand unter dem Eerieht

auf dem Boden einen Hefizettel, wie ihn der Dienstmann beim Heften

des Gepäcks W.'s verwendet hatte.

Auf dem Heftzettel war mit Bleistift geschrieben, W. Billy Syra-

cnse, New York, und wurde nach Ermittelung des Dienstmannes fest-

gestellt^ daß' die Wohnungseinrichtung des A. W. unter dem Namen
W. Billy nach Syraouse gesradet wurde. Dort wurde die Wohnung
des W. Billy ermittelt, vom Detektiv unter einem plausiblen Vorwand
besiohtigl^ wobd sich dieser von der IdentitSt des W. Billy mit U.

flbeizeugte.

Nach Ermittelung des Schiffes und Hafens, wo U. landete, wurde

seitens des Konsulates, nachdem vom U. durch die Agenten des

Pinkerton Detektiv Bureau auch ein autorisiertes Geständnis erlangt

wurde, die Intervention der Einwanderungsbehörde in Anspruch ge-

nommen, um U.'s Ausweisung (Deportation) zu erwirken, damit so-

dann von dem I^ndungsorte seine festnähme veranlaßt werden könne,

was auch erzielt wurde.

Seine Festnahme erfolgte in Hamburg und mußte erst das Aus-

liefernn 2"^Verfah r (
'n mit Ilamhiirg eingeleitet werden.

Dieser Fall zeigt deutlich, daß eine Vereinfachung der inter-

nationalen Verfolgbarkeit dringend geboten ist und dali die Ausliefe-

rungsverträge den heutigen Anforderungen angepaßt werden müssen;

wenn auch im vorliegenden Falle das Einwanderungsgesetz es ermög-

lichte, daß U. vor Gericht gestellt werden konnte, so muß doch be-

rücksichtigt werden, daß die \'ertretiiii,::sl)eliürden des reklamierenden

Staates zur Stellung eines Ausweisungsbegehrens nicht ermächtigt er

scheinen und daß der Erfolg nicht immer sicher ist, wenn man er-

wägt, daß Ausweisung des Verbrechers nur dann c^olgl^ wenn der
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Verbrecher wegen eines Verbrechens, wie es im Einwanderun^^si^esetz

vom 20. Febr. 1907 angeführt ist, schuldig erklärt worden ist

oder wenn er zugibt ein solches begangen zu haben.

Mit Recht betont Dr. A. Miricka („Obsolete Strafgesetze^ Sonder-

abdruck aus der öst. Richter-Zeitung 1907), daß die in den Staats-

verträgen vielfach niedergelegten strengen Formalitäten und Kautelen

des Auslieferungsverfahrens insbesondere durch das Mißtrauen zu der

Strafrechtspflege anderer Staaten gezeitigt wurden und daß die Neu-

zeit hierin — wenigstens bei der praktischen Handhabung der Ver-

träge — Wandel geschaffen hat; es wäre immerhin von groljem

Nutzen, wenn diese Übung auch vertragsmäßig und gesetzlich an-

erkannt würde.



Kleinere Mitteilten

Von Kediiioalfat Dr. P. Nieke.

Zur sSehnsaoht nach dem Gefängnis*. Auf eine Sbnlicb-

lantende Hitteünng von mir in diesem Ardür 30, p. 176| sdirieb mir am
2C. Mai !i. a., ein viclorfahrener AmtBiiditer, Hr. Dr. SchlUie ans Rostock,

folgendes, das ich wörtlich ') und ans/n frsweise wiedergebe, weil es mir als

ein wichtiger Beitrag zur Verbieeherpsyche erscheint. „Nach meinem mehr
als 10jährigen amtlichen Umgang mit Verbrecliem aller Art glaube ich

die Erfahrang gemadbt so haben, daß die von Ihnen . . . erwihnte «innere

Sdmsacht'* nach dem Gefängnisse durchaus nichts Seltenes ist. Icli habe

sie oft bei Leuten beobachtet, die langjährige Freiheitsstrafen hinter sich

hatten, aber auch nur bei diesen. Haben sie wieder länfjere Zeit gesessen,

so entsteht aus ihrem ganz haltlosen und nicht durchgebildeten Wesen, aus

ihrer ünsnfriedenheit mit aliem, was sie jeweils nmgiebt, ein Verindemngs-
trieb, der auch sie das Ende der Strafe herbeisehnen läßt, zumal wenn sie

gerade in eine Anstalt geraten sind mit geistig beweglichen Beamten, die

noeli auf sie einzuwirken suchen und sie ihre Strafe nicht einfach formular-

nüibig abduseln lassen, oder wenn Kost oder Gesellschaft ihnen nicht ge-

fallen, oder sich Feindsdigkeiten zinsdien ihnen' nnd emseinen Anfirahem

gebildet haben. Auch wollen sie sich nicht eingestehen, daß sie selber die Schuld

an ihrem Schicksal tragen nnd ilal'i ihre eigene Persönlichkeit es ist, die

ihnen überall das Ungemach seliailt, unter dem sie leiden. . . . Sind sie

dann wieder draußen, dann müssen sie bald merken, daß sie sich in ihrer

langen Haft die Welt doch ganz anders gemalt haben, als sie ist, dl»

Hindemi^e, die ihnen schon früher entgegenstanden bei Sdiaffong eines,

ihnen begelirenswerten Daseins, sind nur noch größer geworden, alte Be-

ziehungen sind inzwischen erloschen, die ihnen noch den Halt gaben, ihre

Tatkraft und Entschlußfähigkeit ist durch die Strafverbüßnng geschwächt, . . »

sie fohlen sich nirgends am Platze nnd die allgewaltige Macht der Gewohn-
heit kommt hinzu, der GewOhnnng an das stille geoxdnete Leben im Zucht«

haus, wo für sie gedacht und gesorgt wnrde. . . Da ist die Sehnsucht

nach dem Zuchtliaus fertig, das ihre friedlichstille Heimat ist. Diese Sehn-

sucht, die vor allem daraus sich ergibt, daß unsere heutige Art der Straf-

TdJstreckimg stumpfsinnig macht und den ohnehin meist schon sehwachoi

1) Mit Erlaubnis des Btiefadveiben.
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Willen das Leben selbsttätig zu gestalten völlig bricht, ist m. £. bei richtiger

Wflrdigang: der gewaltigste Fürapreoher . fflr die Deportation, bei der aidi

der Wille zum Leben — statt vegetieren — der Wille sar Tftt wachhalten

läßt. Wenn die Leute der unteren ungebildeten Kl.assen vor allem . . , sich

erst mal an das Zuchthausleben gewohnt haben, ist es übeiliaupt keine

Strafe mehr für sie. Sie verstehen meist bald sich mühelos und vöUig in

^e AmtaltBordnimg m fttgen . . . ao daß aie adi gani rafrieden mid be-

haglich fühlen. Haben sie die EnttäuBehung, die die Wdt ümen oaeh
der Entlassung bereitet, ei-st ein j)aarmal dnrchtremacht, so hört oft so- •

^ar die Sehnsucht nach dein Hude der ^Strafe'" ganz auf oder verwandelt

eich in den Wunsch, mal ein paai- läge oder Woclien recht tull zu hausen,

dann aber taxAur sorflckiokeliren in den gewohnten aorgenloaen Hafen.

Das Znehtliaus mordet Willen nnd Tatioraf^ macht unfllhig das Leben an
verstehen und zu ei-tragen . . . nur wenige willensstarke Naturen können seine

schwer achildigende Wirkung je wieder ganz aus iiirem Leben bannen . .

Eines besonderen Kommentars bedürfen diese trefflichen Worte wohl nicht.

Man siebt ancb, wie ein Tomrteilsloeer Richter den gewohnten Znehthans-

Sebleodiian bdeoehtet nnd wie er deshalb mit Recht in geeigneten FflUen

4lie Deportation empfiehlt

Nicht unterlassen möchte ich endlich nocli folgende Auslassung des

Hrn. Dr. Schütze vom 31. Mai Ii. mitzuteilen, weil sie eine weitere Er-

i;änzuQg seiner obigen Darlegungen darstellt. „ . . In mehreren Fällen,

etwa 5 oder 6, haben mir Lente ans gnten StSnden (Kanfmann, Rechts-

anwalt, Beamte) denen Veruntreuungen lange auf der Seele gelegen, nach
ihrer Einlieferung in Untersuchungshaft erkliirt ^die Ruhe des Gefängnisses

kommt wie eine ErlTmung über mich, ich habe seit lange zum ersten male

wieder fest und erquickend geschlafen und habe ein GefUiil wie crleietiterte

Zufriedenheit, dafi endtidi die Angst ror Entde<&ung, die Scliauqpielerd vor

4er Familie^ die ewige Hetze naä Geld zur Deckung der Fehlbeträge vor-

bei ist*^ Die Leute fflUten sich im Gefängnis sichtlich wohl und hatten

wenigstens in der letzten Zeit vor ihrer Verhaftung offenbar geradezu auf

diese gewartet wie auf Beendigung eines unhaltbaren Zustandes und eine

Entscheidung, die ihnen zwar schweres brachte, aber doch endlich mal die

alten Sünden rdn abwnsdi nnd einen absehbaren Zeitpunkt in Auasicht

stellte, an dem de beginnen könnten, frei vom Druck ^en Wiederaufbau

ihres geborstenen und erschütterten Daseinsgebäudes zu vei-suehen. Das

Planen darauf gewährte den Leuten schon vor dem Urteil eiueu gewissen

Halt und teilweise sogar einen gewissen ernsten zuversichtlichen Froh-

4rinn88chimmer, der sie auch die Verbftßung schwerer Strafen scfamiogsamer

ttbetslehen liefl''

Man sieht ohne weiteres, daß die Psychologie diesw Gelegenheits-

verbrecher eine total andere ist, als die alter Gefängniskunden. Jene sind

froh, daß sie vorläufig im Gefängnis nach der durchlebten furchtbaren

Spannung Kuhe gefunden haben. Sie sehnen sich aber dann heraus und
«pftter nicht wieder hineini wie es manche Gewohnheitsverbrecher nach

dea Erfahrungen von Schfitae tun.
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2.

Die Aufstachelung der niederen Triebe im Menschen
durch öffentliche Schauspiele. Ich habe schon früher wiederholt

die Psychologie der Menge bei grausamen Spielen, wie z. B. bei Stier-

kämpfen, bei Hiurichtangen etc. berührt. Soeben lese ich im ^Anwalt der

Tiere', Uli 1908, p. 71 unter dem Titel: „Setaofeeber Sport% folgende

drastisch und psyidiologiBeh feine Schildernng eines Hshnenkamples in

Belgien :

„Ein Augenzeuge, der belgische Dichter Lemmonier, berichtet über

seine Eindrücke, die er bei Beobaclitung der ZuschauermeDge empfand,

folgendes: «Die sturen Blicke hingen nnnosIMidi in den Uirtenden Sirei-

tern; alle Phasen des Kampfes spiegeln fast antomatisch in den Uienea
der selbstvergessenen Zasehaser Wenn die Kämpen sich aufrecken, reckt

sich das PubUkum. Wenn sie sich ducken, so kriecht auch unwillkürlich

die Masse in sicli zusammen und die Köpfe ziehen sich lauernd zwischen

die Schultern. Jeder empfangene Stich weckt in der Menge ein dunkles

watendes Stöhnen, jeder giftddiehe Hieb löst vorhalfene Ftreadensohreie.

Die Wettenden zittern in Erreping; Flüche und Triumphrufe schwirren

durcheinander, die Leidenschaften beben durch die Körper, die Gesichter

verzerren sich und alle Nerven scheinen in zitternder Erregung bis zum
äußersten gespannt . . . Endlicli sind die Kämpfe beendet. Die Namen
der Sieger weiden proklamiert Nener LSrm entsteh^ Rnfe, HUndetdatsdien.

Die Jury verteilt die Geldpreise^ und rings ordnen die Spieler ihre Wetb*

geschäfte.^

Ähnliches liabe ich wiederholt bei den spanischen Stierkämpfen be-

obachtet und merkwürdigerweise — älmliches hat man übrigens auch bei

Hinriehtongen, Folterungen ete. gesehen 1 — waren es besondero die Franen,

die sieh am meisten für diese grauenvollen Szenen Inteieerierten. Es ist

der schlummernde Keim der Grausamkeit, der in uns allen steckt, der

sadistische Zug, der hier 7,um Vorschein kommt! Sehr wichtij? ist aber zu-

gleich der Anblick der Emotionen bei anderen. Das wirkt nicht nur

sDggestir, ansteckend, sondern als direkter Reiz dordi Assosiationsmliln-

dnngen. Eine schwierige alter dankbare Aufgabe wäre es za untersuchen,

in wie weit solche Schauspiele zur Verrohung der Menjje beitragen.

Schwierig sage ich deshalb, weil noch eine Men^re anderer, scliwer zu iso-

lierender Faktoren mitspielen^ vor allem der Kassefaktor, die Geschiclite,

Tradition, Erziehung etc.

3.

Über Kastration bei gewissen Entarteten. Im 3. Bd. dieses

Archivs hatte ich über dies Thema mich näher ausgesprochen, wie auch

später \m veisdiiedenen Gdegenheiten , so erst kQrslich wieder Aber

„Kastration in gewinen Fällen von Geisteskrankheit'' (Psych-Neurol.

Wochenschr. Nr. 2!), 1905) und in meiner Monographie Über Familienmord

durch Geisteskranke (Marhold, Halle 1908), S. fil. Ich hatte mirh br müht

möglichst genaue Indikationen zu stellen und die nötigen inviduelieu und

sozialen Kratelen daba za beobachten. Gleiehzmtig hatte idi ausgesprochen,

daß die Kastration sehr wahisehdulich zu obigem Zwecke zuerat im Lande

der Yankees eingefflhrt werden wflrdey nachdem eine darauf aidende Bill

^ i^uo Ly Google
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in einem Staate dort beinahe durchgegangen wSre. M^e Annahme hat

sich glänzend gerechtfertigt. Ich lese nämlich iro Korreq^ondenablatt der

ärztl. Kreis- ond Beark»- Vereine im Königreich Saefaeen, 1908, p. 21S
folgendes:

Das Kastrationsgesetz in Indiana.

Cliapter 215 vom 9. März 1907:

Da bei der Fortpflanzung die Vererbung des Verbreoliens, des Blöd-

sinns und der Geistesschwäclie eine höciist wiclitige Holle spielt (Wbereas,

Heredity plays a moet important part in tbe transmianon of erime, idioigr^

and imbecility), deswegen wird vom Kongreß (General Assembly) dea

Staates Indiana beschlossen: daß mit und nach Annahme dioses Gesetzes

es für eine jede in diesem Staate bestehende Anstalt, dir mit der Obiiut

über unverbesserliche Verbrecher (confirmed criniinalsj, blödsinnige, Not-

slichtiger (raplsta) nnd Sefawadisinnige betrant ist, zwingende YorBcfarift edn
soll, in ihre Beamtenachaft nebst dem regulären Anstaltsarzt, zwei erfahrene

Chirurgen von anerlcannter Tüchtigkeit aufzunehmen, deren Pflicht es sein

soll, im Verein mit dem Anstalts-Chefarzt dm i^eisti^'en und körperlichen

Zustand derjenigen Insassen zu prüfen, die von dem Anstaltsarzte und dem
Verwaltungsrat (board of managers) hieran bezdehn^ worden. Wenn ea

nach dem Urteile dieses Sacliveratfindigenkollegiums und dea Ve^^'altungs-

rates nicht ratsam ist, eine Zeugung zuzulassen (if procreatinn . . is inad-

visable) und keine Wahrscheinlichkeit besteht, daß sich der geistige Zustand

des betreffenden Insassen bessern werde, dann sollen die Chirurgen be-

reehtigt aein, eine aolehe Operation znr VerfaQtung der Zeugung voran-

annehmen, die nach ihrer Entschddung am sicliersten und wirksamsten

(safest and most effectivci ist. Aber diese Operation soll lediglich (shall

not be performed except) in den Füllen vorerenommen werden, die als nicht

besserungsfähig (unimprovable) erklärt worden sind. —
Wir werden natürlich erat die Wiricnng dieaea Qeaetzea abwarten

mHaaen. 0 Ich zwdfie aber nicht daran, daß ea m dieatt oder jener Form
wohl durchführbar ist und unendlichen Segen spenden wird. Sicher werden

bald andere Staaten Nordamerikas folgen und vielleicht in nicht zu femer

Zeit auch der deutsche Michel sich anschicken dieser praktischen und so

eminent wichtigen Frage näher zu treten. Vorläufig werden wir nna mit

der Propaganda dieaer Idee, ohne in den Fdiler der Übertrttbnng an ver-

fallen, begnügen mfiaaen nnd die leitenden Geister dafür zu erwärmen
snehen. Schon sind Anzeichen da, daß man den Vni-?clda^^ der Kastration

für gewisse Fälle von Verbrechen, Geisteskrankheit und Alkoholismus nicht

ohne weiteres a limine abweist. So ist es z. B. sehr erfreulich, daß der

tflditige, erfahrene nnd geüdirte I^jcfaiatOT Lomw in der nümaoban" Nr. 21,

1908 (S. 408), also in einem der verbreitetsten Journale, warm dafür eintritt.

Er sagt mit Recht am Ende seines Artikels: „Die Kastration ist heutzu-

tage eine völlig gefahrlose Operation. Votiert ein gewissen haftes Sach-

verständigeukoUegium ihre Notwendigkeit in dem einen oder andern Falle,

BD kann aieh der geannde Menaehenveratand m. E. ebenaowenig dag^i
atitnben wie etwa gegen den Impfzwang, die Senehengeaetagebnng oder

1) Nach euier anderwetten Notiz dnd im Staate bidiania bereits, wemi ich

nicht inc^ 800 Kastrationen anatandaloa ausgeführt worden.

Digitizcd by Gc.iv^^i»^
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gegen die ungeheuren UaebtbefiigttiiBe der Sieheriiettepolisei.* Der Jurist
wird also lernen manches bei Zeiten umzuwerten und seine

juristischen Bedenken fallen zu lassen, wenn es die Lage der Dinge er-

heischt. Denn der Fortschritt in der Jurisprudenz ist ebenso
wie jeder andere Fortschritt eine notwendige Adaptions-
Ereeheinung. Und wehe^ wenn «e dem nielit neelikonimt!

4.

Gestank zur Vertreibung böser Geister. Schon wiederholt

habe ioh diesen Qrtind als b vielen Fidlen wahrsdieinlioh nttieffend hin-

gestellt nnd dafür verschiedene Tatsachen angeführt (suletst dies Arohiv 30,

174). Heute kann ich eine weitere mitteilen. In seinem anagezeichneten

Buche : Slawische Volksforschungen (Leipzig, Heims, 190S) erwähnt Fr.Krauß

(S. bl), daü bei drohendem Hagelwetter oder wenn es schon gar hagelt,

alte Weiber bei den Slldslwaen geweihtes Ol, Lorbeeiblltter nnd Wermut*
kraat anfo Herdfeaer legen oder tie legen diese Sachen anf einen mit Glnt-

kohle angefüllten halb zerschlagenen Topf und gehen um das Haus herum

und lassen den Kauch aufsteigen. „Dieser Itaucli stinkt dermaßen schreck-

lich den Hexen zu, daß sie aus den Wolken herabfallen.*^ Hier ist also

die Absicht dem Volke durchaus bewußt

5.

Merk würdiger Selbs tm 0 rdf all aus Sachsen. In den „Dresdner

Nachrichten'' vom 24. Mai lüOS lese ich folgendes. Vor 3 Monaten ver-

schwand dn in den 50 Jahren stehoider Weichenwärter aus seiner Woh-
nung. Er bat auf einem zurfldcgelasscneti Zettel ,ihn nicht zu suchen,

da man ihn doch nicht finden werde.'' Alles Suchen, auch mit Spürhunden
war \ci};eblichl Endlich fand man Ilm lot in der auf dem Bahnhofe be-

findlichen Schleuse. Sicher hej^t Sclbsimurd vor, da er bei seiner Ent-

fernung die schleehtesten EUeidungsstaeke angezogen hatte. Er ist dann
in der Schleuse erstickt. Welche Willensstärke nml] der Mann besessen

haben, um diesen langsamen nnd widrigen Tod aofzusuchen! Der Fall als

solcher dürfte wohl einzig dastehen.

6.

Viirsicht bei Benutzung von Zeitungsnotizen zu wipsen-
8 eil a f t Ii (• Ii e n Z w e c k e n. Gar nicht selten werden Zeituuysnotizea

wissenschaftlich verwertet, also die Is'achrichten als wahr hingenommen.

Nun können sie aber erlogen sem, wie gar nicht selten, daher bald wider-

rufen odor aber ne enthalten nur einen wahren Kei-n, daher wird dieselbe

Geschichte bisweilen verechieden berichtet. Das geschieht fear nicht selten

z.B. bezüg:l. der Referate über Gerichtsverhandlungen, daher auch hier Vorsicht.

Handelt es sich nun um ziemlich gleichgültige Dinge, so kommt es nicht

viel darauf an, ob die eine oder die and«re Notiz unter vielen ganz od«r

nur halb falsch ist Anders, wenn es nur eine ist, worauf sieh die Er-

örterungen ansohlieflen. Hier mfifite snniohst der Autor spenell sich auf

^ i^uo Ly Google
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«ine beetimmt angegebene Notiz beziehen, um sich zu salvieren. Bei wichtiger

«radiflniendea Dbgen wird er sidi ab«r die Mfihe nicht verdriefien faHMO,

«elbst näher nachzuforschen. Bei der prinzipiellen Wichtigkeit der Sache

will ich folgendes eigne Erlebnis anführen. Kürdidi enohiea in einor Viel*

gelesenen Taj^cszeitung folf2:ende Notiz:

,In der Mägdekammer des Gutsbesitzers in . . . wurden an<reblich

swei M£gde von einem bisher noch nicht ermittelten Einschldcher durch

aaikotiidie Mittel betRabt und eine ihrea Haaret , beBoodera dee aehOnen

^ofifeB beraubt'
Die Saehe tntereBsierte mich iu doppelter Hinsicht Erstens hatte ieh

cmi^e Tage vorlier von der Sache erzählen hfiren, aber in etwas anderer
l-'jiösung jund zweitens war das Falttum au sich merkwürdig. Man weiß,

4aJii Zopfabschneider nicht allzu selten in großen Städten sind und daß

-durehaoB sieht immer die Tat einen sadistiachen Akt darstellt Auf dem
platten l4Uide ist so etwas aber unerhört und man muß entweder zunächst

an einen Schabernack seitens einfjs Burschen denken, oder an die Folge

«iner Wette oder der Renommaj^e i), oder endlich we-j^en eines Aberglau-

bens. Ich sachte nun also zunächst den Gemeindevorstand des betreffen-

den Dorfes anf, der mir aber nnr einiges mitteOen konntei was er v<m
dem nntersadienden Qendarm der nahen Kleinstadt erfahren hatte. Idi

sprach deshalb den letzteren selber. Das 19jährige, nicht gut beleumundete
Mädchen hatte folirendes ihrer Herrschaft erzählt Sie und ihre jüngere

Schwester schiieten zusammen in einem Bette. Sie habe nun nachts ge-

fOlüt, wie jemand ihr etwas emgab, und habe früh gefunden, daß man
ihr die Sehamhaare — nicht aber den Zopf — abgeschnitten habe. FHlh
seien ihre Rammertür und die HausiOr nnten offen gewesen, trotzdem

sie abends fest verschlossen waren. Sie kf^nne aber nicht den Ein-

brecher bezeichnen. Da in ihren Erzalduugen manches sich widersprach

— so sagte sie z. B. in einem Zuge, sie sei ganz eingeduselt gewesen,

wisse aber sieher, daß sie nicht gebnmeht worden sei, — so trieb sie

der Gendarm in die Enge und sie bekannte, alles erlogen zu haben!

Warum? Das könne sie selbst nicht sacren. Sie liabe sich die Sehamhaare

unten abgeschnitten, weil sie gerade „ihre Geschioiite" (= Menstruation)

Jiatte und die zusammengeklebten Haare ihr unangenehm wären. Wegen
Erregens von OffentUehen Ärgernis wird sie noch einer Strafe en^egen-
gehen. Also war die ganze Sache erlogen, auch kdn Zopf abgeschnittm

worden, somit die erschienene Zeitungsnotiz falsch gewesen. Der Geinlarrn

«rzählte mir weiter, daß er in seinem früheren Wirkungskreise oft Anzeigen

«rhielt, daß Mädchen im Walde etc. überfallen worden seien, was sich regel-

mUUg als Hambag erwiesen hätte. Man wird also fthniic^en Geschichten

atels mit Ifißtranen begegnen müssen und namentUch daran denken, daß

es nicht selten p'eschieht, um einen eiirenen Fehlti'itt zn decken. Vielleicht

auch so in unserm Falle. Es ist aber vielleicht auch mö-^iicb, daß sich

das Mädchen beim Erzählen der Sache nichts gedacht hat, obgleich solches,

It In EUaii steigen die Biusrliou

Mädchen, raufen ihnen die Schauihaurc

nnd anfj^teidi — sehr gasnchtl ^ehe
AibMt «t BairiMUirthrapokigto. 8L B4.

bisweilen iu die Kammern der juu/^en

aus und sind als „Maidlirupfer" gefürchtet

Kranß: Antfaroph^leia II*)

12
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gelbst bei einer einfachen Magd, nicht so leicht geschehen durfte. Deo
wahreD Grnod hat sie wahiadiflinlieh sognr viftt yemteii. Hau wird also
gerade bei Ameigen sexuellen Inhalts besonders yorsiehtig
sein müssen!

7.

Wert der Degenerationszeichen. Immer mehr steigt derselbe

und die gegenteiligen Sthemen werden sehwiÄer. So hat nenlidi Albrand
den Wert derselben am Aii^e nachgewiesen. Und jetzt tritt für ihn auch

W. Fuclisi) krilftifT ein, Nalürlicli nur als „Signal" und wichtig bloß in

der Häufung. Mit Keclit führt er den Wert z. T. darauf zurih-k, daß durch

degenerative £igenschaften der spezifischen Sinneszeilen und der Oberhaut

auf Anomalien des Gehirns nnd Nervensystems gesehlossen werden kann^

wdl me dem gleichen Keimblatte entstammen* Wo alle drei Keimblätter

Störungen aufweisen, niöfite das ^als Zeichen von Totalrainderwerti;^keit

gelten." Von den anatomischen Stigmen erwähnt er besonders die Hypo-

plasie innerer Organe, namentlich des Herzens und der Gefäße, die auch

idh s. Z. in meiner grofien Abhandhmg Uber ninnere^ Entartongezeiehen al»

hochwichtig anfahrte. Meist können wir sie leidor in vivo nid^t erkennen.

Als die wichtigsten bezeichnete ich aber die psychologisch-psysiologischen

Stigmata, die allerdinfrs bei Massenuntersuchnngen niclit zu erheben sind

oder nur selir unvollkommen. Außerdem sind ja auch die Charaktereigen-

sohalten sehr stsik dem subjektiven Ermessen anheim gegeben nnd hier

fddt nns fast jede Norm. leh erinnere a. B. nnr an die Divergens der

Hemnngen, wann in concreto von „Genie", „Talent", „Phantasie" etc.

die Rede sein kann. Bei der Intellifjenz ist das Gleiche der Fall. Nur
über die Extreme sind sich alle einig. Fuchs definiert „Degeneration"

nichtflcharf. Am besten ist wohl die Formel: Degeneration = fehlende
oder sehwierige Adaption. Von diesem Standpunkte ans werden wir

anch bei scheinbarer äußerer Entartung nidit von wirklicher reden können,^

wenn Adaption da ist. Unsere Haustiere z, B. sind ihren wild lebenden

Vettern gegenüber entartet, aber den neuen Verliiiltnissen wohl angepaßt,

also nicht wirküdi entartet Desgleichen Höhleutiere, welclie ihre Augen
erlierai, wie der Ifanlwnrf ete. oder Daimtiere.

8.

Überempfindliehkeit gewisser Sinne als kriminogener
Faktor. Ich bin wohl der Erste gewesen — wenigstens so weit ich sdie».

— der auf diese Möglichkeit hingewiesen hat und zwar in einer längeren

Arbeit in diesem Arcliiv . ^) Ich lese nun soeben einen liicher gehörigen

Passus bei W. Fuchs. ^) Dort heißt es nämlich: „Dmn gibt es einen

krimin ogenetisehen Fakter m der Übsranpfindlieldnlt einnhier Sinne^

1) W. Fochs: Fifihsyraptome bd Geisteskrankheiten. Eberswalde, Gels«

dorf, 1908.

2) 2säcke: Die Überempfindiichkeit gewisser Sinne als ein möglicher crimi-

nogener Fsklor. JIHm Aitdar 16, 87S.

8) W. Fnchs: Frfihsymptomebei Osisteskrsnkbeiteii. Ebenwalde 1008, p. 20w

y i.i^L^^ L-y Google
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die mit Schreckhaftigkeit sich paart, einerseits zu wunderlichen Idiosyn-

krasien paranoischeu Charakters führen kann, vor allem aber zu reflexoiden

Handhrngen: jlhe akiufiBelie Bein (Tfimuehlageii, elflktrischeB Signal,

Familienkrach) lösen plötzliche Gewaltakte aus, wie Zertrümmern, Wut-
gebrtill, Fortlaufen, Selbstmord. Gerade hier spielt aber wieder der Grund

-

affekt, also aktuelle Verstimmung, eine Hauptrolle. Das kann man mit der

Reinheit eines Keagenzglasexperimeotes an Epileptikern wie an Neuraathe-

aikem beobaditen/ Idi biäte aehon in meiner Arbeit (8. 382) daranf

liingewieeen, daß Wutanabrnclif selbst Aggression oder Selbstmord wohl
einmal durch solche Überenipfindüclikeit, besonders bei Epilepsie, Hysterie,

Migräne oder Trauma vorkommen können, doch wußte icl» davon s. Z.

keinen Fall zu erwähnen. Fuchs hat Gewaltakte aus obigen Anlässen,

wie es aehdn^ bei Epileptikem nnd NenvBBthenflEem beobaditet ieh nie

nnd es wäre wünschenswert, wenn er diese Fälle näher besclireiben würde.

Es mag sein, daß, wie Fuclis weiter anjriVit, in diesen Fällen die „aktuelle

Verstimmung" als Grundaffekt eine Hauptrolle spielt und in meinen beiden

für große Überempfindlidikeit sprechende Fällen (S. 376, '61 H) war diee

ancb der Fall, doÄ ecbeint es mir dnrdianB keine oonditio aine qua non
zu sein, obgleich allerdings schließlich eine irgendwie bedingte Überempfind-
lichkeit der Sinne zu einer chronischen Verstimmung sekundär wohl führen

kann, aber nicht muß. Ich kenne z. Ii. einen Neurastheuikei-, der sehr

überempfindlich für gewisse akustische Geräusche ist, darüber in Wut ge-

raten louui, aber aonat nidit Tenrfimmt ist.

9.

Kanu mau einen Schlafenden hypnotisieren? Dieee Frage

ist Tendneden beantwmrtet worden, wird hente wobl aber von den meistai

Tameint und ich glaube mit Reeht^) leb Icenne wenigstens Iceinen sichern

FaU hiervmi. Die Frage hat aber einen hohen forensen Wert Gesetzt,

es wäre möglich einem Schlafenden Suggestionen beizubrinfren, so läpre es

ja nahe, dies zu verbrecherischen Zwecken auszubeuten. Nuu wissen wir

schon, daß es keine einwandsfrde Beweise daftlr gibt, daß ein Wachender
hjpnotlBiert nnd ümi Verbredieii suggeriert wnrden. Es gelangra bisher

nur Laltoratoriumszweckel Daß der tief Schlafende woU nicht hypnotisierbar

sei, geht eigentlich selion a priori hervor. Wir müssen die wache Psyche

vor uns haben, um auf sie einwirken zu können. Wo dies nicht stattfindet,

oder nur beschränkt, wie z. B. bei vielen Geisteskranken, dann ist eine

Beeinflnssnng unmöglich oder nur besehrlnlct mOgüdi. Denkbar wlre es

btoS, daß im Halb- oder Viertelschlafe eme gewisse Suggeriernng angflngig

wire, nicht aber im tiefen.

Damit ist natürlich nicht gesagt, daß der Schlafeude äußeren Ein-

flüssen ganz entrückt sei. Wir wissen ja, daß die Träume z. B. zum
großoa TtSh solchen entspringen, aber andi die Bewegungen des SdUafat«

den etc. Fabel düi-fte es jedoch sein, daß man einen ganz bestimmten
Xranminhalt suggerieren icann. Durch Sprodien ins Ohr wird man wolil dne

1) Joire dagegen bejaht dies in seinem Haodbucbe der Hypnotose (s. Be-

sprechung hierüber S. 166.
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gewisse lüchtung einschlagen lassen können, dem Traume eine gewieae

Fftrbnng geben, mehr aber wohl nicht Wir kSniu» fentr swir Alp-

difleken eiperbnoitell intn^», abflr siebt den speaeUeii Inhalt dee

Bolireckhaften TraonMB etc. Wenn idi daher z. B. in einer Notis der

„Münchner Neuesten Nachrichten" vom 23. April IMOS lese: „Ee werden

zahlreiclie Filile erzählt, in denen man Schlafenden alles Mögliche einreden

konnte, sie träumten davon und glaabten es später auch", so halte ich das

fflr filseb. Und ann wird die rflhrende QeMhiehto eiaet jnafsn Midchfios

onlblt, die einen Offizier nicht heiraten wollte. .EHßser qnadl nutk in

Gegenwart ihrer Mutter, während das Mädclien schlief, mit leiser Stimme

von seiner Liebe, Trene, was im Verlaufe längerer Zeit nach und nach

die gewünschte Wirkung ausübte."^ Das kommt wohl bloß im liomaue

Tor! Ebenso gehört aidier in das Bereich der Fabel die dortige Mitteilung,

daß „viele Einbcecher an ähnliche Dinge glauben und sie anch durchzu-

führen suchen, allerdings mit Hilfe des roten Lichtes, dem schlaf-

vertiefende Wirkung zugesprochen wird. Sie behaupten, daß man mit

einer Laterne, die mit roten Gläsern versehen ist, iui Zimmer eines öchlafen»

den alles treiben, d. h. mhig ileblen IcOnne, wenn man ihm das Lieht

anf das G»iicht fallen lasse, ihm hierbei mit leiser Stimme zurede, ja

recht tief zu schlafen." Nun wirkt aber gerade rotes Licht meist-

erregend ein, daher zur Heruhigung Tdbsüchtiger früher nicht rotee,

sondern blaues Licht gewählt war, was hIcIi aber bald auch als wenig

wirlcaam erwies. Hanehe wurden durch rot geradesn kribblig ond man ver*

steht es, daß manclie Tiere z. B. der Stier dadurch gereizt wird und ihm
doslialb beim Stierkampf rote Tücher vorgehalten werden. Viele Schlafende

werden, sobald Licht auf ihr (iesicht fällt, wenn nicht aufgeweckt, so doch

unruhig, drehen sich um etc. und können eventuell das mit im Traume
vwweben* Botes liehi^ ab donklercsy wirkt natflrlieh weniger intensiT, aber

ndier nicht schlafvertiefend! Ein Beweis für die mystische W^irkung des

Rots ist natürlich auch nicht der Umstand, daß Schlaftrunkene Him folgen.

Das können sie bei jedem Licht tun; es sind aber eben keine Normalen.

Eine kleine Dosis mehr davon, kgend ein Laut etc. kann plötzlich das Auf-

waehen hier bedhigeiL Whr sehen jedenfalK «le sehr skeptisch man M
allen ErEählangen oder Notizen wie den oheBmügeleilten gegenüber, ni
erhalten hat!

10.

Merkwflrdiges Motiv einer Selbststellnng. dem Berfiner

Lokafamiseiger vom 29. Mira 1908 lesen wir folgendes: Ein Einbrecher,
der an sich selbst verzweifelt. Aus Ärger Ober sein Pech hat sich

ein alter Einbrecher Gustav Bromuud der Kriminalpolizei selbst gestellt. B.,

der erst seit kurzer Zeit wieder in Freiheit ist, ging nach Friedenau, am
in der BembrandMzmfie em »Ding zn drehen*. Mit schwerer MUhe über-

wand er einige StcherfaettssehlOsser nnd gelangte in die Hänme, in denen
er lohnende Beute vermutete. Er stald eine Kassette, die aber zu leicht

war, um viel bares Geld zu enthalten. In der Voraussetzung, daß sich in

ihr Wertpapiere befinden, trug er sie nach Hause. Als er aber später an
sicherem Orte die Kassette aufbrach, am sie nach der Leerang wegwerfen zn
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können, fand er nur eini^^e Schlüssel darin. Vor Wut über sein Pech

schlug er die Kassette in tausend StUekCi betrank sich und fahr in diesem

Zntnide naoh Beilm sm Kriniiiialpolüei, nm flir sein Leid m klagen.

Er ließ sieb wOiig wieder einsperren, weÜ er beH aolehem Peeh doeh aMbts
mehr unternehmen könne. Wir haben hier ein ganz kompUziertes psycho-

logisches (lewebe vor uns. Wir sehen einen alten Gewohnheitsverbrecher,

der kaum aas dem Gefängnisse entlassen, sofort wieder einbriclit. Man
aielit aho denüi«^, was bei dnem eolchen IndivUnnm die festgelegte Strafe

nütitl Er denkt aielit einen Momieot daraa, ehrliehem Gewerbe nacbza-

geben. Wir beobachten femer, wie der alte Gewohnlieitseinbrecher immer
nur seine alte Spezialität betreibt, wie er aber beim letzten Einbrüche sich

ungeschickt benimmt, aus Ärger darüber sich betrinkt und der I^olizei stellt.

Das Betrinken ist begreiflich, das Sichstellen weniger. Erklärlich ist es wohl
aar darch die starke Empfiadvng, dall er sam ferneren Einbreeherbemle

nicht mehr reobt passe. Da nun durch den Alkohol andowelte hemmende
Vorstellungen auf«2:ehobrn oder sehr gelockert wurden, so geht er zur Polizei

und zeigt sich selbst an. Das fällt ihm um so leichter, als er im (Gefäng-

nis offenbar sich wohl befand und das er als seine eigentliche Heimat au'

sieht, als sein baea retiro. Eäae gebcSme Sebasaebt naeh „geordneten Ver»

bAltajesen*^ hat also hier wahrscheinlich mitgespielt, wie ich es nenlieh yon
einem Hoebstapler schilderte, nad weiter liier oben anf S. 172.

11.

Verbrechen und Irrsinn durch Überempfindlichkeit ge-
wisser Sinne. In diesem AVchiv, Bd. 15 (1904) liabe ich eine größere

Arbeit über die ^ Überempfindlichkeit gewis.«?er 8inne als ein möglicher crimino

gener Faktor^ geschrieben, worin ich auf die Möglichkeit hinwies, daü durch

Boldie eventnell eiamal Verbrechen stattfinden konnten. Knn lese ieh in

Lessing: der Lärm (Wiesbaden 1908} 8. 35, daß Alexander der Große
nnd Erich der rintc von Dänemark durcli die Wirkung aufregender Musik

zu Mördern iiu*er vertraute.-iten Freunde geworden sind. Bei Alexander ist

es aber bekannt, daß er im liausche seinen Freund tötete, möglich, daß

aaeb die Masik mit änwurkte. Napoleoa soll Masik and laates Gertasdi
so unerträ^ich gefanden haben, daß er weinen mußte. In dem erwfibnten

Buche, S. 43, lesen wir weiter, daß der Leiter eines Krankenhauses er-

zählte, zwei seiner Kranken seien im Laufe eines Jahres ledigüch infolge d^
fast unausgesetzt von allen Seiten in die Anstalt hineindringenden Lärms irr-

sinnig geworden. Ob dies wirklieb der wahre Qrunä war, mOehte ich

aüerdiBg^s stark bezweifda, da ich keiaen solchen Fall ans der Literator

kenne. Dabei will ich freilich nicht bezweifeln, daß der Lärm nachteilig

mit einwirkte, ab aber so sehr, daß allein dadurch Irrsinn entstellt, erscheint

mu* sehr zweifelhaft Viel eher möchte ich an em mögUches Verbrechen

darch Überempfindtidbkeit glauben and habe dies in meiner Arbeit des

leeren aasgefObrt.!) DaE nur Narrosltlt der GrofietSdter der anaafbdriiehe

Strafienllrm mit beitrlgt^ ist w<ribl sicher. Wer aber wollte sdne ISn-

iHrknag dosieren, da in dem gansen Großstadtgetriebe so viele kiank-

1) ebenso in diesem Hefte, ä. IIb.
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machende Ursachen einwirken, ganz beeondera aber der Elampf omB Da-

iein, die Jagd naeh dem Ddlar? AMr die Natur hat liier zum GUtck

für die Henachen em Korrektiv gesdiaKeii: die Gevöhnnng an den
Lärm. Die vielen minderwertigen Elemmt freiUeh fgemlämaa sidi nieht

daran, sondern i^iden damnter.

1%,

Konfession und Verbrechen. Wir alle wissen, daß jede gute

und böse Tat das Produkt von Endo- und Exogenem ist, oder von Anj^e-

borenem und dem Milieu. Ist es nun schon schwer, den ersten Faktor mit

liinreidiender Sicherheit naclizuweuen, — das ist die Sache des Psycho«

Jogod und Psyehiatera — so ist der Einflnfi des sog. MilieoSi einea nnge-

henren Komplexes der verschiedensten Einwirkungen der kOrpeiUeben und
geistigen, lebendigen und toten Umwelt, noch viel schwerer zu fixieren. Wir
stehen schier einem unentwirrbaren (iewehe von Fäden gegenüber und
doch vermuten wir, gewiü mit Reclit, daü sie nicht alle gleichwertig, viel-

mehr gewisse Fsktoren miehtiger sind, als andere. Einer derselben iat

wahrscheinlich auch die Konfession. Hierüber ]>eric}itet sehr interessant:

Wulffen in seiner „Psychologie des Verbrechens'''. Es zei^rt sich da die

Tatsache, daß die Kriminalität der Katholiken in Deutschland eine größere

ist, als die der Evangelischen und zwar in allen Zweigen, besoudei-s im
Meineid. Woher? Wnlffen sagt (I, 8. 441): „Oana bestimmt ist die

Ohrenbeichte bei der dorciischnitllich weniger gebUdeten katholisehen Be>
völkcrun^' ein Moment, welches die Kiiiiiiualifät steigert", und zwar soll

die mit der Entlastung des Gewissens und erklärter Heue zusammenhängende
Vergebung der Sünden Anreiz zu erneuter Verübung von Verbrechen geben.

Das frappierte mieh. leh gebe xn^ dafi das gewiß ein beaehtenswertes

Moment ist, aber mit der Vergebung warnt zugldch der Priester vor

neuem Verbrechen und bei Begehung eines solchen wird die Buße ver-

schärft. Wichtiger hierbei als Cieirenf?:ewicht wäre der Umstand anzu-

führen, daß der Priester reinen Mund halten muß und der Delinquent so

sein Gewissen «rl^ditwt nnd angleieh Sieherfaeit «langt hat Wnlffen
erwähnt aber gleich noch ein weiteres Moment, das ich fOr viel wichtiger

halte: das Hintanhalten dos ..Modornismus'^, der Aufklärung; und selbst der

Wissenschaft werden bekanntlich genug Fesseln angelegt, weshalb in den

meisten Fällen der Impuls zu Neuem, Fruchtbringenden von Evangelisehen

ansgehi Man vergleiche nnr a. B. die wissensehiStlidien Leistungen einea
Jahres in Deutschland und man wird das lendit konstatiwen! Vor aüon be-

schuldigt aber W. die allgemeine Anwendung des jesuitischen Grundsatzes:

„Der Zweck heiligt das Mittel". Das dtirfte aber doch nicht so allgemein gelten,

«ißer in politischen und religiösen Dingen. Ich kann auch nicht gerade

Unden wie W. es sagt, daß die KathoKken dnrehsehnittlich mehr lügen ate

die Protestanten. leb mOehte vielmehr als Hauptpunkte, die für unser Thema
in Betracht kommen, folgende nennen. Zu vergleichen sind Länder mit bd-
den Konfessionen, die sich quantitativ ziemlich oder nahezu die Wage
halten, wie z. B. Baden, Württemberg usw., wo also das Milieu, die Rasse usw.

möglichst gleich smd. Die KathoUken stehen dann durchschnittlich tiefer

in der Bildung, der Bildnngsttieb wird dureh die Erziehung gehemmt, der
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Ehrj^eiz desgleichen, der Fanatisiuiis geschürt, der ja bekanntlich kurzsiclitig

macht. Auf den Öcliuleu und Luiveraitäten fallen wegen der vielen Feier-

tage viel mehr Lorntege am, ab bei den Ph>teafaiitfiii, dtnit mnS das

Wiieeil ab solches ein geringeres werden. DiikoBnoiMn, die irgendwie das

innere, das religiöse Ixben betreffen, sind ausgeschlossen, damit aber auch
solche, die angrenzende Gebiete betreffen, und so entsteht eine Art Stag-

nation. Daher waren fast alle großen deutschen Geistesforacher, rhilosophea

und Historiker: Ptpoiestanten. Mit der Stagnation wüidtui aber aneh der

Aberglaube, der wiederum eine Quelle des Verbrechens werden kann.

So sehen wir denn, daß allenlings selir wahrscheinlich die Konfession für

die Kriminalität nicht gleichgültig ist, wenn man auch dies nicht in Zahlen

ausdrilckea kann. Deutlich zeigt sich der konfessionelle Unterschied bei

den Jnden, aetbat wenn man nur gleiche BemCe mitänaader vergleicht.

TieUeieht ist aber hier die Basse noeh wichtigert

13.

Zum Mechanismus des Versprechens. Freud führt bekannt-

lich das Versprechen auf den Einfluß abgespaltner und plötzHoh aktiv ge-

wordener Affekte zurück, <iie eine unerwartete Asso/^iation. eben das Ver-

sprechen, verumchen. In der Kritik seines Buches maciite ich darauf

aofmerksam, daB aidier cUeaer Hodna nidit der alleinige sei, dafi Freud
•eben aberall nnd stets flb ertreibt! Ein hübaehee Beispiel hierfOr

iaa ich aoeben in der Leipziger Abendzeitung vom 12. April 19 OS,

^as ein ähnliches Versprechen aufweist, wie ich es früher von mir selbst

einmal erwähnt hatte. Dort wird uns berichtet, daß ein protestantischer

Geistlicher Kircheaexamen mit seinen Konfirmanden abhält Die Kinder
'

belanden sieh natlirlioh alle mehr oder weniger in einem Zostande der Auf*

regung. Der Pastor beginnt eben dris Wort Christi zu sagen: „Wadbet
und betet, damit ihr nicht in Anfechtung fallet" und fordert ein Mädchen

auf, das Weitere zu sagen. Sie platzt mit: „denn der Geist ist willig, aber

das Fleisch ist teuer'' heraus. Tablean! Hier liegt gewiß nicht irgend dne
Whrknng einea abgespaltenenen Affekts vot, aondeni daa Wort: willig, hat

zunächst den Klaogreim billig, im Unterbewußtsein erklingen lassen, weleber

wieder in lie/.ug auf d;is Wort: Fleisch, in die nahe Kontraatassoziation

;

teuer, auslief. Das ist wenigstens der sehr wahi-scheinliche Vorgang. Jeden-

falls eiu sehr hübsches Beispiel dafür, wie Au^t, Erregtheit, Erwartung usw.,

aber ebenso gewisse payehotlsehe Zuatfinde die Zielvorstellnng Terfehlen

lassen und die nalielicgcnden und banalen Klangassoziationen oder die dea

Kontrastes, die auf der Hand liegen, auf die Bühne bringen. TH»' Apper-

zeption ist geschwächt, würde Wundt sagen, und nun verläuft der Asso-

zationsprozeß ohne lüchtungslinie, auscliuiueud also ziellos, wenngleich immer

oatQilidi geaetzmSf^g. Dabei ist nieht ansgesddoBsen, sogar sehr wahr-

adieuilich, daß, da das Mädchen in den letzten Zeiten sieher viel Uber die

teuren IHeis^ hpreise klagen hörte, dies auch mit nachklang und SO das Wort
yteuer"^ auch noch mit: »Fleisch'^ verkettet war.
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t4.

Zur Kinder-Psyehologie. In seiner „Psychologie des Verbndiein^
(Gr.-Lichterfe1de, 1908) hat Wniffen in Bd. II, 8. 229 aneh sehr Schönes
Ober das Fühlen. Denken nnd Handeln der Kinder geschrieben. Einige»

aber stimmt darin nicht j?aiiz mit meiner Erfahrung überein. So wird

z. B. gesagt (S. 236), daß „fast alle Kinder lügen Über diesen Gegen-

stand habe ieh mich schon an diesem Orte öfters geftnfiert. Man mnfi nament*
lieh streng: Lttge, Oransamkeit, Ton Sehein-Lttge, Sehein-
Gransamkelt unterscheiden. Von Lü(?e, Grausamkeit kann man
eipentliel» erst reden, wenn <)io Kindor das Wesen dieser Eigenschaften

*

verstellen und das ist sehr viel später der Fall. Weun also Kinder lögen,

grausam sind nsw., so ist es meist nur scheinbar. Ich glaube, daß sicher

die Mehrsahl der Kinder in dieser Anffassnng nieht Ittgen
oder grausam sind, mOgen sie viellddit aneh immerhin noch öfter

lögen als Erwacliseno. was ja allein schon aus den sphwnrben Hemmungs-
vorstellungen heraus erklärlich ist. Ebenso wenig sind die meisten Kinder

eigentUch grausam. Bei Tieren kann man erst recht nicht von Grausam-
keit reden. Wenn dne Katze s. B. mit der Maos lange spielt, bevor sie

selbige tötet, so li^;^ sehr wahrscheinlich wenigstens, nicht Grausamkeit im
menschliehen Sinne vor; sondern Frende an df ii leithaften Bewegungen der

Maus, am Haschen usw. Eng mit der Grausamkeit ist das Mitleid ver-

bunden. Auch dies ist durchaus nicht so selten bei kleinen
Kindern sehen vorhanden, wie idi dies a. B. an meinen eigenen

wiederholt beobachtet habe. So liörtc ich erst kürzlich hierbezflg^ich zw^
reizende CJesehicliten. Ein 3jäluiger Junge wird zur Mutter geführt, um
dai? eben geboiene Schwesterchen, das an der ^lutter trinkt, zu sehen. Er

reißt die Augen auf und sagt ganz entrüstet zum Vater: „Die beißt ja der

Mntto* in den Bandi*. Ahnlieh sagte ein anderes Kind bei gleicher Ge-

legenheit zum Vater: „Die fiißt die Mntter anf*. Das ist gewiß Aus-
fluß eehten Mitleids! Was man dagegen unter solchen Verliältnissen

nicht selten antrifft, ist Eifersucht. Das Kind ist oft neidisch auf das eben

angekommene und empfindet es einige Tage als Nebenbuhler. Es ist ja

tüAetf daß alle guten nnd bösen Eigensehaften in nuoe, also virtuell bereits.

!n der Kindoseele schlummern imd es stellt schon den „latoiten Verbrecher**

dar. Aber erst erecheinen alle guten und bösen Eigenschaften wie im Nebel,

in ungewissf'u ["'^mnssen, um erst .ilhnfihlich sich zu formen. Hier kann

dann natürlich die Erziehung am meisten einwirken in gutem und bösen

Sinn. Die hervonteehendste Eigenschaft des Kindes ist offenbar die Selbst-

sucht, aber emenodi unbewußte, tierisohe, instinktive. Und doch finden

sich genug Kinder» bei den^ recht früh schon altruistische Regungen auf-

treten, z. B. in dem soeben geschilderten ^litleid oder in großer Freigebig-

keit, wozu allerdings die wenigsten Kinder neigen. Mit Recht weist

Wulffen auch hier auf gewisse Kassenunterschiede hin. Die Beschrei-

bnngen des viel erfahrenen italienischen Juristen Ferriani von verwahr-

.

losten usw. Kindern, ferner die von normalen seitens Paola Lombrosoa
zeigen deutlit^h, daß die itnlienisciien Kinder doeh anders geartet sind^

als die deutschen, obgleich natürheh die Grundla^n ii die gleichen sind. Be-

sonders war mii- auffallend die schnelle Entwicklung der Verstandeskräfte
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bei den Kindern des Südens, was sicher weuigei' dem Klima, als der liasse

zuzuschreiben sein dflrfte.

Vou U. Groü.

15.

Herr Dr. Barthol. Karddi, Gerichtstafelrichter in Budapest macht
mich auf zwei Momente aufmerksam, die als Ergänznnjren meines „Hdbuch
f. U.-H." dienen sollen. Da mir dies Dinge aber sehr wichtig zu sein

sciieinen, gebe ich sie schon hier bekannt. —
1. Verständigungen von Dieben unter einander, namentlich auf dem

Lande des NaditB geschehe jetzt hSnfig mit sogen. „QuitMfaen*, Ueinen
butmmenten nun Naehahmen von Vogetetimnien.

2. Für die sogen. ^KommisnoDstasche" für ansiribtige Amtshandlangen
empfiehlt sicli die kleiiif Werkzeugtasche (kaum größer als ein I'ortcmonnai),

welche alle Instriinieiite enthält, die man auswärts oft so dringend be-

nötigt; sie sie sind überall unter dem Fabriknamen „Bousa' zu haben.



fiesprechimgen.

i.

Stoll: Dm OesdileohtBleben in der Völkerpsychologie. Leipzig, Veit,

1908. 1020 8. Mit vielen AbbOdnngai. M. 30.

Ein Qadlenwerk allerersten Ranges! Und zwar nicht nur in ethno-

lo^'sclier, sondern auch scxologischer und knltiirhistoriacher Hinsicht Ellar,

schön geschrieben, mit umfassender Literaturkenn tnis, deren charakteriBtische

Stellen uns wörtlich geboten werden, geht Verf. mit feinstem Verständnisse

dem psychologisehen Qmnde aller E^ndieuimigeD mOglidist anf den Gntnd.

Seine vielfachen Beobachtungen, sowie seine Analysen sind am so wertvoller^

als er als ^reiliziner alles mit offenem Auge sieht und selbst sehr viel er-

fahren hat. Wir erfahren nicht nur das Wissenswerte in möglichster Voll-

ständigkeit bz. der Vorbereitungen zum Liebesgenuß und dessen verschiedene

BiHmale oder abnorme Variationen nnd 8urogate vnd den damit rw-
bnndenen Aberglanben nnd Folklore, sondern Verf. holt viel weiter aus,

geht auf die primären und sekundären Sexualcharaktere in der Tierwelt

nnd beim Menschen ein. Auch die Ästhetik, wie z. B. die Schiideldefor-

mationen, die Tätowierungen usw. werden eingehend untersucht und überall

gezeigt, daß es neben sexuellen aaeh idebtsexaeUe Gründe dafflr gibt oder

gegeben hat, vor allem aber das mystiaehe Element flbendl eine Rolle spielt

Es kommt ferner die ganze Auäschmttcknng des Körpers in Betracht, dann

die vielen (icheimweihen, die mit gewissen Tjebensphasen verknüpft sind.

Das Vulgär-Sexuelle in Zoten, Witzen, Abbildungen usw. wird bis in die

neueste Zeit hui verfolgt und fiberaU auch das Jus, die Moraltheologie, die

Sagen usw. berflokBichtigt Bs ist ein Bneh, dafi jeder Gebildete gelesen

haben sollte und den vorsiehtlgen Urteilen des Verfassers wird man wohl

fibendl beitreten. Dr. P. Näeke.

2.

Joire: Handbuch des ITypnotismus. Deutsch von v. Boltenstem. Berlin,

Marcus, 190S. 4S2 S. Geb. 8 M.

Ein höchst interessantes, klargeschriebenes, anf sehr großer Ecfiihnmg

basierendes, offenbar aneh gut flbersetztes nnd sehOn ansgeetattetea Werk.

Freilich ist für den Deutschen manches darin fremdartig nnd Verf. scheint

etwas Optimist in tlierapeiitisclicn Dingen zn sein, doch sind seine vielfachen

Heilungen auch schwieriger i'älie höchst lehrreich und nachahmenswert.

Seine geuau geschilderten Metboden des Hypnotismus sind meist andere,

ab bei nns. Er glaubt, daß kanm Jemand stets der Hypnose g^enUber
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refraktär ist, daß diese, wenn gut geleitet, nie schaden könne. Er glaubt an

Telepathie und Gedankenübertragung und seine auf letztere bezügiiclien

ExperimeDte daä sehr meilcwfirdig, ebenso aneh die am «Stenomaten* an-

gestellten, wobei die Nadel angeblich durch einö andre im Menschen iiuiifr>

wohnende Kraft, ala die der ElektrizitU^ Wärme ete., bewegt wird.

Dr. P. K&cke.

3.

Liomer: Kurzgefaßter praktischer Katgeber für Irrenärzte und soiohei die

es werden wollen. Wiesbaden, Bergmann, 1908. 33 S.

Seiir hübsche Zusammenstellung alles dessen, was ein angehender Psy-

ehiatar piaktiseh wiseen mnfi^ im Veilidir mit den Kranken mit BehOr>

den nsw. Aneh der Jurist wird einen ntttilichen Einblick in das Leben
einer modernen Irrenanstalt so gewinnen nnd die Schwierigkeiten beur-

teilen lernen, die sich hier oft darbieten. Dr. P. Näcke.

4.

Fr. Kranfi: Slavisehe Volksforaehnngen. Leipzig, 1908. Heima. 431 S.

Aus seinem ungeheuren Schatze an Folklore der Südslaven hat der

berühmte Autor hier einen neuen Band geschriebeu, der jeden Gebildeten

interessieren muß. Nach einer gelehrten Einleitung über mosUnisch-slavisches

Seiiiifttnni, wird zunächst — an der Hand von Volksliedern usw. — über

die Heizen (spenett die Yilen), die Pestlranen, die rfiekkehrmden Seelen,

den Vampir, den Werwolf, die Mai, das Menachenfleischessen und den
Liebeszauber abgehandelt und neben philologischen und kulturhistorischen

Kotizen die Parallelen aus andern Völkerkreisen herangezogen. Wir sehen

deutlich, wie uralt noch viele Vorstellungen bei den Südslaven sind,', manche
sogar Itter als bei den Griechen nnd ROmem. In der 2. Abteilung fflhrt

nns Verf. eine Reihe der berühmten Guslarenlieder vor, die er selbst in der

12, Stunde sammelte. Neben dem oft lioelipoetischen Gehalte sind es be-

sondere die Einleitungen, sowie die Kommentare, die hoch interessant sind

wegen der Einblicke in die serbisch-herzegowinische Geschichte, in die

Hansgemeinsdiaften, und oft merkwfirdigen BeehtBKUstftnde. ESn von einem
Schüler von Krauss, Goldstein verfaßtes, sehr eingehendes Sachregister ist

endlich rühmend hervorsuheben, das Werk ist das Muster einer folkloristischen

Untersuchung. Dr. P. Näcke.

5.

Heine mann: The phycical basis of civüization. Chicago, Forbes, 1908.
241 S.

Den froher sclion liier besprochenen Entwurf bat V«rf. zu einer h<)ehst

interessanten und scharfsinnigen Arbeit auf darwinistisch-biologischer Grund«
läge ausjL^'earbeitet. Er weist haarscharf nach, daß die große Entwicklung

^ des mensclilichon (iohirues und die Zi\ ilisation im (Irundo auf anatomische

Veränderungen des Skeletts zurückzuiühreu ist: 1. auf die Verwandlung

4er Hinterhand snm Ftaß und 2. anf den aufrechten Gang durch Verlegung

Digltizec v^oogle
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des Hinteriiuuptlücli^ nach liinten. Der Urmenscli war unbehaart, lebte

erat «inzeln, nicht in Horden und soerat monogamiieh. Manehce ließe

sich gegm LetKteres einwenden, das Ganse ist aber sehr interessant. HoHent*

lieh wufd es verdeateebt «erden. Dr. F. Nfteke.

6.

Binet-Sangl«: La foÜe de Jänis. .Fsris, Haloine^ 1908, 316 S. 4 Fr.

R^. bemerkte sduHi früher dnmal, da6 wenn man die Inspirations-

theorie einmal anf^t» niehts dem entgegensteht, daß mau auch die bibli-

sclicn Gestalten, also sogar .Tesuni, jisyclidldirisoh und plis\ i lu>i);if]H)l()<i;isch zu

erfassen sucht. Das tut hier der pun<lu'*'lehrte Prof. der Psychologie in Paris^

der zugleich Arzt ist, mit wisscnschaftlicliem Ernste und ungeheurer Ge-

lehrsamkeit, ancb q[»rach1ieber nnd zwar in hOdiat interessanter Weise. Er
findet, daß Christus ein retigiOser Wahnsinniger war, der aus schwer be-

lasteter ?\imilie stammte, weniger begabt war nnd anch seine Lehre hinter

dem Buddhismus steht. Leider werden die lieweise wohl niemanden (iber-

zeugen, sie sind nur eine Möglichkeit, melir nicht! Wir wissen

von Jesus widil zu wenig und niehts absolut Autfaentiscfaes, um sidber Qber

•eine FSyche urteilen an können. V^. will nodi weitere Studien fiber

Ohristus yerOffentliehen. Dr. P. Nfteke.

7.

W. Fuehs: Frtthsymptome bei Oeisteskrankheiten. Eberswalde, 1908, S7 £L

Eäne höchst interessante, geist- und gedankenreiche, aber nicht leicbt ZU

verstehende Schrift. Verf. versucht die Frtihsymptome ans der Ahnentafel

und besonders aus der Konstellation gewisser Charaktercit^pnschnften, für deren

Studium er Schemata entwirft, zu deduzieren und sicher hat dieser schwie-

rige, bisher noeh nicht besehrittene Weg sebie große Zukunft Bei. empfiehlt

angdegentliehst diese reife Gedankenfrucht dem Leser.

Dr. P. K&eke.

8.

Lessing: Der iJirm. Eine Kampfschrift gegen die Geräusche unsersa

Lebens. Wiesbaden, Bergmann, 190». 93 S. 2,40 M.

Eine eminont p-pistroicho. anregende und orij^inelle Schrift! Es handelt

sich um eine -Psychologie des Lärms". Verf. schildert, wenn auch offen-

bar sehr Ubertrieben, ^ die Nacliteile des Ulrms in und außwhalb dea

Hanses. Dabei gehen mannigfache literarische, phyai- und psyehologisdie

Bonerkungen Hand in Hand, oft aber etwas abseits liegend. Kultur ist

ihm „Entwicklung zum Schweigen'*. Sehr interessant sind am Ende die

juristist lien Schwieri^kc itr-n dargelegt, Lärmmachen zu beseitigen. Diö

Schritt zeugt von holiein Eindringen auch in juristisclies Gebiet.

Dr. P. NIeke.
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9.

Raonl Richter: Einführung in die Philoeophie. Teubner, Leipzig, 1 M.
Aus Natur und Geist.

Es ist kaum zu {glauben, wie klar und doch ziemlich eingehend Verf.

vor einem gemischten Publikum solche schwere Themeu, wie die Erkennt-

nistheorie^ WirkBcbkeitilfaeorie und das Wertproblem entwiekelt und die

venofaiedenen darauf flieh gründenden Weltanschauungen darlegt, wobei er

sich selbst zum Materio-Spiritualismus bekennt. Jeder sollte diese vortreff-

liohe Sehrift^ die aaoh jedes idrciiUche Dogma ad absurdum fuhrt, lesen.

Dr. V. Näcke.

10.

Oohn: FtthroDde Denker. Tenbner, Leipzig. 1 M. Aus Xatar und Geist.

Hier werden in ausgezeichneter Weise kurz und bündig für ein großes

Publikum das Treben und die Hauptlehrcn des Sokrates, Piaton, Descartes,

Spinoza, Kant und Fichte auseinandergesetzt und zwar, was sehr wesentlich

«noheint, im und aas dem^ gegebenen Milien heraus. Bef. h&tte es kaum fOr

mOgfieb gehalten, aoldie sehvierige Saehen, vie •. B. die Lehren eines

iSpinoza oder Kant ToUort&mUeh dannstellen! Dr. P. N&ek«.

11.

Edward Wostcrmarck: Suicide. A Chapter in Soeial Ethios» The
Sociologiciü lievi«"w, Bd. 1, 8. l->— 33.

Der Selbstmord wurde oft als Frucht der höhereu Zivilisation be-

zeichnet; diese Anschauung ist falsch; andererseits suchte Dr. Steinmetz

naehsnweiBenf daß bei wilden Völkern eine stSrkere Neigong som Selbst-

mord b^teht, als bei zivilisierten. Westermarck zeigt, gestfizt auf die Be-
richte von Forschungsreisenden, daß dies nicht allgemein richtig ist, sondern

nur hinsichtlich gewisser „Wildt i*', nm ihi man sie mit gewissen Kultnr-

völkem vergleicht, zutrifft. Er unter»uchi diu Ursachen des Selbstmordes,

haoptsSflUidb aber sdne moraüBehe Einsohltanng, die bei den dnzehien
Zweigen des Menschengesddechts sehr verschieden ist nnd nidlt selten im
Laufe der Zeit bei p\ucm und demselben Volke Wandlungen unterworfen

war; ist uuverkeunbar, daß sie in enger Beziehung zu der jeweiligen

öoziuleu Ordnung steht Fehiiuger.

12.

W. D. Morrison: The Orimin al Problem. The Sodologieal Rlview,
Bd. 1, S. 34— 47.

Verfasser schildert die Eigenarten der englischen Strafrechtspflege und
di« Entwieklungstendenzen, die sich im 19. Jahrhondert geltend machten.

Die am mdsten bemerkenswerte Tendern war die Ifildemng der Sehwere
der Strafen. Mit ihr ging eine Abnahme der allgemeinen Häufigkeit dtf

Verbrechen einher. E.s ist außerordentlich pchwer zu sagen, ob man es

hier mit einem rein zutäiligeii Zusammentreffen von Tatsachen zu tun hat,

oder ob beide Erscheinungen in ursächlicher Wecliselbeziehung stehen. Die

fnrining der Strafe auf die H&nfigkeit der Verbreehen ist ehi «ngelOstes
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IVoblem; gerade bei schweren Verbrechen scheint ihr Einfluß ein sehr

geringer sn sdn. AUm was ans der RegelmSßigkeit gefolgert werden
kann, mit der gewisse Schwee Verbreclien alljährlich wiederkehren, ist»

daß ein Bevölkemngsbestandteil vorhanden ist, den die Schrecken der Strafe

von der Begehung der Verbreelien nicht abzuhalten vermögen. Wir wissen

nicht, wie viele Verbrechen die druheude Ütrafe verhütet; um das zu er-

eifihreny mOfite ein Experiment mit der Absdiaffnng der Strafgeselse ge-'

maeht werden — wozu die Gesellschaft in absehbarer Zeit ihre Zustim-

mung nicht geben wird. Morrisnn weist die Ansicht zurück, eine Vermin-

derung der Häufigkeit dnr \'erbrechcn sei durch Verhängung seiir schwerer

Strafen zu erreichen j daü es nicht so ist, hat die Geschichte bewiescu,

doin zn Anfang des 19. Jabriranderts wurden in England Strafen von
barbarischer Härte verhängt, aber die Verbrechen häuften sieb und das dac

malige System der Strafrechtspflege brach in sich selbst zusammen. „Der

Vorschlag, ,Verbrecher so selten wie Wölfe* zu maclien, indem man sie

hängt oder depoitiert, worde in einer Periode unserer Geschichte auszu-

fahren yersacht nnd der Venndi sddng entoehieden fehl. Der Fehlschlag

war so TOlistSndigy daß erantwortliche Staatsmänner aller Parteien schließ-

lich gezwungen waren, ihn zuzugeben." An die Stelle der Theorie, daß

die Strafe effektiv sein wird, wenn man sie scliwer genug macht, trat das

Prinzip, die Wirksamkeit des Strafgesetzes dadurch zu erhöhen, daß seine

Härten gemildert werden, und aal diesem Grundsatz bomben die Fort-

sehiitte der englisefaen Strafgesetzgebnng seit dem zweiten Viertel des.

Yorigen Jahrhunderts. Morrison ist der Überzeugung^ daß brutale Gesetze

die Bevölkerung brntalisieren, sie entflammen die niedrigen Instinkte und

vermehren so die Verbrecheu statt sie zu verringern. Die Verbrechen ent-

springen Zuständen, welche die Strafe nicht erreicht und deshalb nicht

beasem kann. Die individuellen Zustande^ die zu ürsaohen der Verbreefaen

werden, sind Mängel des körperlichen und geistigen Rtistzeugs, die dem
Verbrechen gCmstigen sozialen Zustände sind Mängel der Erziehung, der

gesellschaftliciien und wirtsclinftlichen Einrichtungen. Auf diese Zustände

luuß künftig die AuiuieikHauikeit iiauptsächhch gerichtet sein.

Feblinger.

13.

Reiß- Cavalieri , Manuale de! ritratto parlato. I den ti fi caziune.

Fotügrafiu e indagiui giudiarie. Bologna 1907, L. Bel-

tnuni, 208 8.

Das voriiegendc ,L'ut ausgestattete und mit zahlreichen lilusti-ationen

versehene Handbuch entliält in seinem ersten Teil die italienische Übersetzung-

des von Prof. R e i ß - Lausanne (1905) verfaßten „Manuel du portrait pa.rW,

dessen soeben bei Sch w ei tzer-München erschienene deutsclieAusgabe Kefereut

bearbeitet hat Über den Inhalt und Zweek dieser zuTorlSssigen, auf wissen-

sehaftlieher Grundlage beruhenden Signalementslehre B e rt i 1 1 o n s brauche ich

Nälieres niclit zu sagen. Ihre leichtfaßliche und iiVjcrsiclitliclie Darstellung

und Ausgabe in Taijchenforniat durch Dr. Koili hat ihrer Einführung bei

den Polizeibehörden aller Kulturländer den Weg gebahnt, wie auch durch

die Zusammenstellung ^es VorseiehnisBes aller bei Signalementsanfnahmen

zu Terwendenden teehnisefaen Ausdrücke in deutseher, firanzfisiBcher, en^
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lisciier uud italienischer Sprache die Yoraussetzungen einer möglichst ein-

lieitlieheii Anwcndnog des ,^rtnit paii4'* g^b«D worden. D. P. Ca-
valieri hat in einem zweiten Teile einen kurz gefaßten Leitfaden der

Kriminalistik beigefügt und insbesondere die Identifikationsmetboden eines^

modernen Erkennungsdienstes erläutert. Er behandelt ferner die Photo-

graphie als Hilfsmittel zur Erkennung und Sicherung von Verbrecheus-

poren. Zum Sdilnß Iffingt Verf. noch ein Kapitel Uber die Verwendnng-

Ton Polizeihunden.

Das I3up1i zei^rt uns, wie man auch in Italien bemöht ist, die modernen'

Hilfsmittel und Errungenschaften in der Folizeitechnik zu lehren und ein-

zuführen. Öchueickert.

14.

Annnal Report of the Police Commissioner city of New-York,
for the vear ending December 31, 1907, 173 S./ New-York 1908,.

Martin B. Brown Comp., Nor. 49 to 57 park place.

Der vorliegende Jahresbericht der New Yorker Polizei enthält für uns

viel Wissenswertes. Wir erselien aus ihm zunächst die Pohzeistärke,

ihre Organisation nnd Kosten. Der Personalbestaad am 1. Januar 1908
ist der folgende: 19 InspectorSp 90 Gaptains, 625 Lieutnants, 584 Serge-

ants, 7793 Patrolmen, 25 Surgeons, 69 Matrons, 191 Doormen. Die Ge-

hälter dieser acht Kategorien betragen: l. 3500 Doli., 2. 2750 Doli.,

3. 2000 Doli., 4. 1500 Doli., 5. 800—1400 DoU, 6. 3500 DoU., 7.

1000 Doli., 8. 1000 DoO. Dem PoüzeibeKirk der CSty snid nodi ange-

gliedert die Polizeibezirke von Brooklyn, Queens, Manhattan, Tlie Bonx
und Richnidiul. Der Bericht <riht ferner nähere Auskunft über die ge-

samten Einrichtungen der New-Yorker Polizeibehörde, über ihre Tätigkeit

und Erfolge, die aus zahlreichen statistischen Tabellen ersichtlicli sind.

Schneickert

15.

J. Ravensburg. Lehrbuch der wissenschaftlichen Grapho-
logie. Leipzig 1905, Oswald Mutze, 192 S., Pr. broschiert 4 Mk,

Die in den letzten Märznummem der Pariser Monatsschrift „La Gra-

phologie" als ,,Madame Julie de Goeler-Kavenabourg" näher genannte Yer-

fasserin, hat sich, wie aus dem Vorwort zu ei-seheu ist, etwa 20 Jalire

famg nüt Ghraphologifr bescbliftigt nnd nach Studium der änschlägigen

Sduiften, von Michons grundlegendem „Systeme de graphologie^' (1S75)

angefangen, beschlossen, wie dris so üblich ist, ihre Erfahrungen und Ent-

deckungen in einem kurzen Lehrbuch zu veröffentlichen, da sie sich dachte,

„es wäre schade, dieses Leben zu beschließen, ohne der Graphologie die

Flüchte memer jahrelangen Bemfihnngen zugute Icommen su lassen."

Wenn ieh mir über den etwa eingetretenen Schaden auch nicht recht klar

bin, 80 muß ich doch eingeptelien, daß sie den richtigen Weg zum Studium

der Handschrift nnd zur Erklärung ilirer ( ieln iuinisse wohl gefunden hat,

wenn sie sagt, „daß die eigentümhchen Formen in jeder Schrift von in-

diTidnellen Bewegungen ausgehen, und dafi man die ui-sprünglidie

Bedentong jeder dieser Bewegungen finden mflase, um ihrai Wort ffir den
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Charakter zu erkennen, einerlei ob sie sich in eine Eigenschaftabezeiclinong

fibenetscn Imm oder nldit** Wenn aber FVanen „Lehrbflehei^ Bohretbett»

dann nebnen ne ^ bekanntUeh nicht ao genau mit der Priorität der Ent-

deckungen, (leren Anerkennung: außer Gerechtigkeit ja nocli u:rUn(Jliehes

Studium der zitierten und niclitzitierten Lehrbücher und Fachzeitschriften

erfordert Aber abgesehen davon kann man das vorliegende „Lehrbuch^
denen, für die ea geaiArieben ist, beatena empfehlen, denn ea hebt aieh

bber das Niveau des Mittehnlfligen hmaus, dem man heatantage auf dem Oe-
.fliele der Ihmdf^chriftendeutun^kunde nicht selten begtj^et.

Verfasserin, die es bei ihrem Lebensberuf als Hofdame wohl nur mit

honette Menschen und deren gesammeUeu Handschriften zu tun hatte, begreift

wenn aie aagt: „Von den Sohiiften Geiateakranker, von Veibieoheraebriften

man, nnd von gerichtliche rSchriftvei^leiehnng habe ich mit Vorbedadit nidit

gesprochen. Erstere sclieinen mir in das medizinische Gebiet zu gehören.

Eis ist nocli wenig Be-stiramtes daiüber zu sagen und bloße Vermutungen
sind geeignet, den Laien zu beunruhigen, ohne ihn zu belehren. An Ver-

breoherachriften glaube ich nicht Das Verbrechen hängt ebenaoaehr von
den Lebeoaverfaftltniaaen wie vom CSharakter ab. . Kandier aehr ehrbar

lebende Mensch würde vielleicht stehlen, wenn er nicht hätte, waa er braucht
Mancher würde nocli ärgeres begehen, wenn ihm die Erlialtung seines guten

Rufes uidit zu wichtig wäre. Tausende von Mensclien werden nur auf dem
Pfade der Tugend erhalten durch die Atmosphäre der Achtung, des guten

Beispiel^ der festen Formen nnd Gewohnheiten, von der aie nmgeben aind.

Über die Echtheit einer Schrift würde ich nie zu entscheiden wagen,

wenigstens nicht in wichtigen Fällen. Es scheint mir, daß der Zufall hier

hl unbereclieu barer Weise mitspielt. Ich ül)erla88e es daher Leuten vom
Fach, die nütigen Belehiuugeu darüber zu geben.'* Wir nehmen von diesem

ehrliehen Bekenntnia dankbar Notis in der Überzeugung, da& Yerfaeaeiin

•die Sehriftexperten nieht nnglflddich macht Schneiekert

16.

Prof. Dy. Stephane Minovici. La Graphologie jadiciaire. Bu-
karest 1907, 1 1 S.

Verfasser, Direktor des üniversitätslaboratorinnis für analytische Ciiemie

in Bukarest, gehört zu den Vertretern der wisseuschafthch <» ernst be-

triebenen Geriohtsgraphologie. Er nntemchtet nna hl der voriiegenden Ab-

handlung Aber den Stand der Geriehtagraphologw in Rnminien. Ein EriaA

des i-umänischen Justizministers vom 15. März 1905, betreffend: Instruc-

tions ponr c<»lli^er des öpreuves de comparaison. zeigt uns, dad auch dort

uacli sachverständigen Vorschlägen Anweisungen zur Beschaffung von Ver^

^ieichaugsschriftproben gegeben word^ sind, wie dicB bei ehiaalnen dentsdMn

Behörden echon geaehehen; gleiehwobl fehlt ea hier nodi an ihnliehcn Er-

laaamiy die eine allgemeine und einheitliclie Handhabung der Untersuchungs-

organe garantierten. Schließlich bringt Verfasser noch den Wortlaut eines

Ministerialeriasses vom 1. November 1ÜU3, der die Verwendung blauer und
violetter Tinten bei Uersteilung wichtiger Urkunden wegen ihrer Verg&ng^

üebkeit verbietet Schneiekert
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17.

Prot Dr. R. A. R e 1 ß. Ua Q(Kto t^l^gr»pluqu« du portrait parlö. Fsim 1907,
A. Maloine, 24 S.

In der fluten Absieht, den Polizeibehörden nach Einführung tles „Por-

trait parl^" die telegraphiscUe Üben>enduQg des geuaueo Signalemeut« ;(U

cnn^gUeheo und trotsdAn die Tele^aphengebOm^n einsiiMfaifUikai, Inifc

Trot Reiß, ähnlich wie es Paul Otelet, secr^taire g^n^ral de Tlnstitut

isternational de Bibliographie ä Bruxelles, hinsichtlich der anthropometrischen

Körpermaße p:otan. alle beim Signalement in Betxacht koniraenden Körper-

beätandteile uu<i bcsoudürea Kenuzeiclieu iu ein System von De^imalzablea

gieordnet unter Zugrundelegung folgender HavpteioteHiiiig:

0,1 mm Büm,
0,3 ^ Nsse,

0,3 '^m Ohr,

0,4 = Mund, Lippen, Kinn,

0|5 w Umriß des Profils uud der Nasen-Mundpartie,

0,6 w Umriß des Geaiehls and Sehftdels,

0,7 mm Angenbraaeo, Angealider, Angipfel nnd Augenhöhlen,

0,8 «- Hals, Falten, Schultern, Umfiing, Haltung, Gang, StiniM,

0,0 = Augen, Haare, Bart, Hautfarbe,

Durch Hinzufügung weiterer, bestimmte Größen, Neigungen, Formen
und Farben bezeichnender Dezimal zahlen läßt sich das System des tele-

graphischen Signalements vervollständigen. Siclier eine gute Idee, aber die

FnaoB wird sidi vorläufig noch ablehnend Terhalten, da IDflventibidniflBe

durch telegraphische oder tdephonische Übermittelung \ on Zahlen nicht zu

vermeiden und Kostenersparnisae bei wichtigen Eriminalfällen keine RoUe
spielen. Sehneickert.

18.

Dr. med. Frits Koch. Hlfiliehe Nasen nnd ihre Verbesserung,
Die neuen Methoden nnd Erfolge der Nasenumformung im lichte

der Naturgeschichte, Kunst und Medizin. Mit einem Vorwort

von Prof. Gustav Eberlein. Berlin 1907, H. Baake Nacht, 48 S.

Pr. 50 Pfg.

Verfasser zeigt uns in Wort und Bild, wie mißgestaltete Nasenformea

in veübewem aind. Wir zweifeln ni^t an den ]Srf<dgeo seiner nnd an-

derer Methoden nnd reebnen auch damit, daß die Verbrecher damit ihre

Signalements zu „verbessern'' ineheo werden. Daher empfiehlt sich oin

Bliek in diese Broeebttre. Sehn eickert

19.

Dr. J. Berehar. L*oeuvre de Conan Doyle et la pollee «eleu-
tifiqne au vingti^me siftele. Furis-Lyon 1906, A. Maloine.

90 S.

Das als „Etüde mf^flifo - h^pale'^ bezeichnete und von Prof. Reiß mit

einer Vorrede versehene Buch enthält zeitgemaiie Betrachtungea über die

allbekannten ideilen Metboden dee Diebterdetektlv» Sherloek Holmes,
AmMv «r KtlBiliwIwttwpotoifa. 8LBd. 13
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der nun seine Arbeit eingestellt zu haben scheint, nachdem ihm sein Beruf
dnroh eine Unnhl Doppelgänger verieidst wodeo konnte. Im ersten Teil
dee Bnofaes behandelt VerfaiMr die Sfaerioekiehen Ermitteliings- nnd Identi-

fikationsmethoden, die wir ans den Romanen und DetdctiTgescfaiGhten dee
berühmten Londoner Schriftstellers Doyle kennen. Auch gibt er uns einige

Daten aus der Geschichte des Kriminalromans. So nennt er von Doylea

Vorgängern als ersten den fransOaiachen Schriftsteller Vidocq (1775 bis

1857) ferner den Pariser Romamcfariftsteller Emile Gaborian (1835 bis

1873), der seinen Detektivhelden Lecoq nannte. Zwei unter dem Titel

„Mdmoires de M. Claudty' und ,,M(^moire8 de Rossij^nol'' erschienene Kriminal-

romane fanden >seite Verbreitung. Wibseuscliaftlicher gehalten sind die

Werke von Goron, einem Fachmann (L'Amour ä Paris, Les Myst^res de
la Tonr pointne^ TAfEure Jdsel, rAffaire Gonff^. In seinen »Histoires

extraordinaire»'' hatte der amerikanische Schriftsteller Edgar Allan Poe
(1809— 1849) schon einen dem Sherioek Holmes ibulicheo Detektiven, den
er Dupin nannte, jijeschaffen.

Dafi Verfuitöer von den seinerzeit gern geleäcuuu Kriminalnovellen des

frflbereo Berliner Ittehters und spiteren Zflrieher Rrofeasors J. D. Hnbertos
Temme (179^— 1881) — Pseudonym H.Stahl — wohl noch nichts ge-

hört hat, kann man Uim nidit anm Vorwarf maofaen, da sie aaoh sehr viele

Deutsche nicht kennen.

Im zweiten Teil kommt Dr. B er eher auf die i^ulizeiWissenschaft im
20. Jalurhondert nSher so spredien und zfiblt ihre namhaften Vertreter nnd
FSrderer des In- und Auslandes auf. (In seinem Obereifer hat er Prof.

Hans Groß auch zu den Ärzten versetzt!) Als bemerkenswert zitiere ich

folgende Stelle fS. 40): „Ainsi, malj^ri' les travatix allcmands, malfj^rf? les

recherches des Italiens, la police scientifique est et reste uue »cieuce fran-

^aise. Tsndisque, hors de fVanoe^ la sdence de la poliee se bomait k pen
prös ä traiter la question de Tidentit^ du criminel, corame si tont le champ
d' investigation de la police scientifique t?tait !imit<5 k ce sujet. rEcole fran-

^ise df^vellopait Ics antres, cdt^s de la scienee en appelant ä son aide, non
seuleinent ranthrojtnint trie, mais aussi la cliiraie, la physique, la Photo-

graphie, le mieroscope, Tanthropologie gön^rale ete. Et la France reste

toujours le pays ot la poliee sdentifiqae, soit an point de vne de la doo-

trine, soit au point de vue pratiquc, est n(^c et s' est d^vcloppt^e."

Die weiteren Kapitel handeln über: Coustatutions sur les lieux, les ex-

pertises en faux et les affaires en dcritures, reconstitution des documents

bmltSsy les ezplo^s, empreintes digitales, empreintes de pieds, identifieadon

des eadavreSy renseignement de la polioe sdentißque. Im Schlußkapitd

teilt Verfasser einige „Observations" mit, die z. T. den „Archives d'anthro-

pologie criminelle" entnommen sind, nnd maclit einit^c Verbesserungs-

vorschläge im Interesse einer internationalen Einheitlichkeit polizeitechnischer

Einiiebtungen. Die „Bibliographie*^ enthält die einschlägigen Werke von
54 Antoren. Sehneiekert

20.

Latz' Kriminal- und Detektivromane.
Da m der vorhergehenden Besprecliung die Rede von „Krimüiahx>man"

war, will ieh hier noch darauf hhiweiflen, daß sieh der Stuttgarter Verlag
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von Kobert Lutz u. a. auch die Sammlung guter Kiimmakumane und
Detektt^geBchiflhteD cor Aufgabe gestellt hat Nidit nvr die Conan Doyle*

sehen Werke sind in zwei Ausgaben, iltostriert (8 Bände) und nieht iUn-

striert, in diesem Verlage erschienen, soiiflorn auch die Detektivromane an-

derer gern gelesener Autoren wie: Emile Gaboriau, A. K, Green,
K. Kohlrausch, J. Hawthorne u. s. f. Die ebenso lehrreich wie unter-

haltend gesehrieb^oi Kriminafaroinaoe und -KoyeUen haben in der erwihn-
ten Sammlung die ZaU 50 bereits ttberschritten. Von den Ictzterschienenen

Bänden seien hier besonders genannt: Band 4S, „Fräulein irolloda}-*', von
B. E. Stevenson (Pr. 1,50), Bd. 49, „Detektiv Martin Plewitt*', 'l. Teil,

von Arthur Morrison (Pr. 1.— Mk.), Bd. 50, „Nicht bewiesen", von W.
GoIlinB (Pr, 1,50 Mk.), Bd. 51, „Seme Kreolin", tob B. E. SteTensou

(Pr. 1,50 Mk.)
Diese Sammlung guter Kriminalromane ist umso mehr zu begrüßen,

als man weiß, daß sie im Gegensatz zu den meisten anderen ungenieß-

baren und schädlichen Erzeugnissen der Neuzeit auf dem Gebiete des modern
gewwdenen Kriminalromans jedem rar Lektüre «npfohlen und in die

Hand gegeben werden kOnnen. Sehneiekert

21.

Eduard Wes termarck: , Ursprung und Entwncklung der Moralbegriffe

Bd. 1. Deutsch von Leopold Katscher. Leipzig, 1907, Verlag

von Dr. Werner Klinkhardt 58H 8. gr. 8.

Die etfanologh»he Juiispmdens ist ein yerhlltniemäßig noeh junger

Zwei^ der RechtawimenBehaft nnd so mag es sich erklären, daß die von

der Völkerkunde cresnmmelten und l)earbeiteten Materialien verhältnißmäßig

so wenig bei kriminalistischen Untersuchungen verwertet werden und doch

ist die Ethnologie von nicht geringere Bedeutung fUr die Kriminalanthro-

pologie. Fßr den einselnai Forsdier grenzt es aber geradera ans ünmOg^
lidie, wenn er sich seine Materialien fflr ein bestimmtes Thema aus der

ethnologischen Literatur zusammensuchen sollte. Deshalb sind auf den Tat-

sachen des Völkerlebens aufgebaute Werke über die Entwicklun-^ der Moral

von größter Bedeutung. Aus diesem Grunde wird der Kriminahst auch aus

vorliegendem Bande reiche Anregungen schöpfen. Unter AnfOhmng reicher

Materialien handelt da* YextaBBet unter anderen Ober die Entwicklung des

Schuldbegriffs , über Unzurechnungsfähigkeit, über Tötungsdelikte, über

Menschenopfer, Blutraclie, Todesstrafe. Zweikampf, Körperverletzung und

manches andere. Selbstverständlich können die vorgetragenen Anschauungen

keinen Anspruch auf absolute Sicherheit machen, denn in jeder Gesehicbti-

sdireibung und zusammenfassenden Darstellung, insbesondere auf so jung^

fraulichem Boden ist ein konstruktives Element vorhanden. So weit aber

nach dem heutigen Stande der Wissenschaft möglich, gibt der Verfasser in

seinem vom Verlag vornehm ausgestatteten Werke, das in der deutschen

Literatur in seiner Art das erste ist, gesicherte Ergebnisse. Aus der Lek-

tOre wird wohl ein jeder vielfache Belehrung nnd Anregung schöpfen.

A. Hellwig«

18»
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22.

GarlKade: . Klassenjustiz^ Berlin, 1908. Albert Nauck <& Co. 32 S. S«.

Der VerL, üntenaclnuiginieiitdr am Luidgerieht I zn Berlin, als

MmhuiliatiBehar Sehriftstetter» üiabesonden tat Wahning der Standodntar-

essen, rühmlichst hekannt, tritt in dieser warm geschriebenen kleinen

Broschüre den maßlosen Angriffen entgegen, wclclie immer wieder jregen

unsere Justiz, insbesondere gegen die Strafreclitspflege erhoben werden

und in dem Vorwnrf der Klassenjustiz gipfeln. Dab von einer bewußten
KlüBaenjtutix nlebt die Rede sein kann, tot einem jeden Ünbefangenen Uar.
Andererseits läßt sich kaum leugnen, daß die grolle Mehrzahl unseref ben-
tlgen Juristen wenigstens in der Strafro(^ht.si)floj2:o, nicht den Anforderungen

entspricht, welche man vom Standpunkt der modernen Kriminalistik au

de stellen müßte, deshalb kommen eine ganze Anzahl schiefer Urteile vor,

wddie den gegen die Justiz gerichteten Vorvflrfen ein« gewisee tataaehUehe

Grundlage geben. IMes darf man nicht verkennen, wenn man darnach

Strebt, das Mifitraaen gegen die fieebtaaprecbnng zu beseitigen.^ A, Hellwig.

23.

Karl Knortz: „Amerikanieehe Redensarten und Volksgebrttnebe'* Leipzig,

1907. Teutonia-Verlag. 1 M.
In diesem kleinen Händchen gibt uns Knortz, der nnermtidliche Erfor-

scher d^ deutsch-amerikanischen Volksglaubens reichhaltige neue Materialien

über die verschiedensten abergläubischen Gebräuche und Meinungen. Er
irwlhnt nnter anderem auf 8. 69, daS in Frankreieh frtther ah TUBsmaa
auch in Gold gefaßte Bohnen sowie Kaninehenfüße getragen wurden ttnd

gibt dadurch einen neuen Beleg zu den von mir sclion früher in diesem

Archiv für die Verwendung dieser Dinge als Talisman beigebrachten Bei-

spiele. Auf Seite 7 3 erwähnt er, daß ein Japaner um sich zu rächen^ die

ngar «eines Fefaidet in Stroh naefamaeht und sie dun nacibti nm 1 Ühr
an einen der dem Kotte Kami geweihten helligen B&nmen nagelt nnd
dabei betet, Gott möge den Frevler bestrafen. Es ist dies das überall ge-

bräuchliche envoütement, das hier und da auch bei uns noch Anwendung
findet. Intereesant sind auch eine Reibe von Ausdrttck«i der Verbrecheis

spfMbe, dis uns Knortz miUeili A. Hellwig.

24.

Eberhard Frh. v. Kftnfiberg: „Über die Strafe des Steintrageos^

Breslau, 1907. M. & H. Markus. 65 S. gr. 8. M. 2,40.

Verf. gibt einen ausfOhrlicbcn Überblick über die eigenartige Ehren-

strafe des Steintragens, die instiesondere auf Frauengezänke stand, aber

auch bei Öclimähbriefen, Verdacht der Hexerei, Ehebrucli, Spiel und auderea

Deliktoi erkannt wurde. Der VerfasBor erbUekt in ihr gleidi den Strafen

der Hunde, Sattel-, und PflugrattragwiB ^ne Abspaltung und Abschwächung
der Strafknechtschaft. Das Steintragen erwähnen auch Ponllct, Droit p^nal

du Brabant, Bd. I, S. 300, II 8. 45 und ITcerwagen ^Fränkische Dorf-

ordnungen" (Aiitteilungeu aus dem germauisoiieu Museum, Nürnberg 1902^

Nr. 1). A. Hellwig.
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25.

Francesco Cascella: ,11 brigantagio. Ricerche sociologiche ed antliro-

pologiche coQ prefazione di Cesare Lombroso". Aversa, 1907,

Tipografia FratelU Noviello. 5 lire^ 366 8. gr. 8.

Der Verf. gibt hier anf Grand eigener FoiBehnngeo sowie der Ergeb-

Disse zahlreicher Abhandlungen anderer Autoren eine zusammenfassende

«ingeheude Darstellung des italienischen Brigantentuma vom kriminalanthro-

pologisoben Standpanktaus. Die Materialien, die er über Geschlecht, Erblich-

.keity Berafi Tiloiriermig» ünempfindliehkeit gegen Sdinierz, GnnuMnnkeity

Keligioeitftt nnd Aberglaube, Erziehung, NachahinuDg sowie Aber die Litera-

tur des Brigantentnms beibringt, Rind sehr wertvoll, nm so mehr als sie

vielfach aus uns nicht zugänglichen italienischen Zeitschriften und Werken
<eiitQOmmeu sind« Eine Übersetzung ins Deutsche dürfte angebracht sein.

A» flellwig.

26.

Anton Hangi: ,,Die Moslims in Bosnien- Herzegowina". Deutsch VOtt

Hermann Tausk. Sarajevo. 1907. Daniel A. Kajon. 4 M.

Verfasser, zehn Jahre in Bosnien und in der Herzegowina lebte

nnd alles mit offenen Augen beobaditet hat, gibt ein anaditnlldies Bild der

dortigen LebenaweiM nnd der Ansebanungen, das insbesondere in den

Kapiteln, welche von Aberglauben und der YoUiamedizin handeln, auoh

ffir den Kriminaliaten von Interesee ist A. Heliwig.

27.

Lapponi: „Hypnotbmns und 8piritlsniQ0". Dentseli ron linttenbaeher.

Leipzig, 0. .1. Flischer Nachfolger. 4 M.

Der Leibarzt Leo XIII. und Pina X, gibt auf Grund der bekannten

Hpiritistischen Literatur einen Überblick tiher die Phänomene des Hypnotia-

mus und Öpmtismus. Bezüglich des äpiritismus kommt er zu der Anscbaa*

ung, daß maaefae seiner Phänomene dnreh ^n Gesete der natttrücheo

Ordnung" ericiart werden künntea nnd daß andere sich ^jim direktesten

Widerspruch zu den bekanntesten Naturgesetzen" vollziehen. Der Spiritis*

mos sei stets geflbrlich, schädlich, unmoralisch und verwerflich.

A. Hellwig.

28.

Alfred Liehtenstein: „Der Kriminalroman. Eine Uterarlsshe nnd foren-

sich medizinische Studie". München, 1908. Emst Beuihardt 61 S.

gr. 8. 1,50. M.
Die typische Figur unserer heutigen Literatur, wenigstens soweit sie

Axd Masseninstinkte spekuliert, ist 8herlock Holmes, nnd deshalb Ist die

AntAyit^ die uns hier Aber den Kriminalroman gegeben whrd, wiitllcli

zeftgemäß. Wir erfahren hier, wie der moderne Kriminalroman, oft beilieh

in phantastischer Weise, alle Errungenschaften der gericlitlielien Medizin und
der modernen Kriminalistik ire.scliickt benutzt. Vielleicht kann man sich

der Hoffnung hhigeben, daß auf diese Weise das Verständnis für die Auf-

gaben der modernen KtimfaiaHstik in weitere Kreise getragen wird; ob
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dadurch firdlidi das Unheil, daa insbesondere die adileehtere Gattung dieser

Idteratnr — und aie ist bei weitem in der Mehrzahl — amiebtel^ an«*

gegfidien wird, niiifl fireiUcb ataxk beaweifelt weiden. A. Hellwig.

29.

Carl Knde: „Strafprcsetzbuch für das Deutaohe Reieh^ 2. Aufl. Berlin^

1908, Carl lleymann, 531 S. kl. 8.

Die zweite Auflage dieses kleinen Buches ist gegenüber der ersten

sehr erweitert Sie enthilt nieht nnr daa Strafgeaetzbndi mit Kommentar^
aondem andi eine ganze Reihe- sonstiger Reichs- und prenßisehen Straf-

gesetze. Ihres handlichen Formates und der Anmerkungen wegen, die in

knapper Form die wichtigsten Reichsgesetzurteile verarbeiten, eignet sich

das liuch einmal sehr gut für L^enrichter, von denen man verlangen kann,

daß sie sieh anefa bemäen, das Beeht kennen an lernen, nnd dann fflr

Untennchnngsriefater nsw. znr Mitnahme bei Amtshandlnng^ anfierhalb des-

Qeriehts. A. Hellwig.

30.

0. H. Michel: ,»Die Zengnisfähigkeit der Kinder vor Gerieht''. Langen-

satea 1907, Hermann Beyer & S5hne. 68 8. 8<>. 1 M.
Eine die Ergebnisse der Psyehologie der Aussage und der Kinder-

psychologie gut zusammenfassende und übersichtlich darstellende Broschüre^

die für weitere Kreise bestimmt ist. Man kann dem Verfasser in allem

beistimmen, insbesondere aucli dem was er (S. 23 f.) über die Beeinflussung

der Kinder dnrdi Zeitnngslektüre sagt nnd was er (8. 30 H.) darftber ina-

führt, daß das jetst fiblidie Vorverhör dnreh die niederen Poliaeiorganfr

insbesondere bei Kindern höohat gefährlich ist und daß stattdessen min-

destens bei Jugendlieiipn das ganze Vorverfaliren in die Hände psychologisch

geschulter Juristen gele«rt werden müßte. Leider gibt es, wenigstens bei

uns in Preußen zur Zeit noch wenig Juristen, die mit den Ergebnissen,

der Anssageforsehnng nnd den sonstigen Hilfimiittehi der modernen Eriminsr

listik genügend vertraut sind. Dies wird nicht eher anders worden, als Ina

fttr moderne KriminAliatik aach bei nns Lelustühle gescliaffen werden.

A. Hellwig.

31.

Laber und Seheffel: „Der Geriefatsstenograph'*. Wolfenbüttel 190S
Heckneis Verlag. TOS. 8«. 1,20 M.

Die Verfasser geben hier eine Anleitung zur praktischen Verwendung
der Gabeisbergerischen Stenographie im Justiz- und Verwaltungsdienst. Ob
der Versuch gelungen ist, entzieht sich meiner Beurteilung, da ich daa

System Sehrey behensche. Jedenfalls w8re es aber im hOehsten Grade
wünsehoiswert, wenn ancli bei uns in Preußen, wie schon seit Jahrzehnten

in Bayern und wohl auch in Osterreich, die Stenographie bei der Justiz-

pflege herangezof^en würde. Zur Zeit sind gerade Verhandlungen im Gange^

nm eine deutsche Einheitsstenugrapliie zu schaffen, die hoffentlich zu einem

Bflsnltat fuhren. Denn wird einer allgemeine Einflllimng der Stenographie

nidits mehr im Wege stehen nnd wir werden m der Lage sein, niät nnr

^ i^uo Ly Google
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eine Unmenge von Schreibarbeit zu ersparen, sonrlorn auch Protokolle auf-

nehmen zn lassen, die den Anforderungen entsprechen, welche man auf

Grund der Ergebniase der Aussageforsehung an ein Protokoll stellen muß.
Aneh werden vir dum in der Lage aeiiiy MmnialpBTdiologiMli intereseaate

Fälle ebgebend und unter Benntsnng dnrehavB zn^erUtesigen Materials dar-

zostellen. A. Hellwig.

32.

•Guiseppe Bellucci: „II feticimo primitive in Italia". Perugia 1907

ünione Tipografioa ooop. editiiee. 4 lire.

Eine interessante Monographie über Amulette im modernen Italien,

^estnt;;t auf die überaus reiclilialtige Sammlung des Verfassers, der wie

wenige berufen ist, über diesen Gegenstaud zu schreiben. Die Lektüre des

Buclies kann nicht nur den Kulturhistorikern empfohlen werden, sondern auch

•dem Krimmaipsychologen, weldier sieh Uber daa Hineinragen altheidnisoiien

Aberglanbens in nnaere Zeit orientieren will.

A. Hellwig.

33.

Hans Fischer: „Spieler-Moral''. Berlin-Leipzig, 1905. Gnrt Wigand.

Sieheriieh ist die Spielleidenaohaft ^e der Terderbliofastea Leiden«

aehaften, weldie anf den Charakter den schlechtesten Einfluß ausübt und
zu zahlreidien Verbrechen Anlaß gibt. Sicher ist auch, daß die Spielsucht

mitunter ein Symptom einer bestehenden Geisteskrankheit sein kann, zu

weit aber geht sicherlicli der Verfasser, wenn er meint: „ist man sicli dar-

über im Klaren, dafi Lng und Trag an den Bcblimmsten Eigenaohaften

dea sozialen. Lebena gdiOren und dafl diese beiden Eigensehaften beim
professionsmäßigen Spieler in noch höherem Maße entwickelt sind wie beim
chronischen Alkoholisten und Morphinisten, so kann man als Psycliiater wohl

nicht anders, als die Spielsucht für eine mindestens ebenso gefährliche

Psychose anzusehen wie die gesamten Vergiftungspsychosen und als krank-

haften Geisteesmstand an betrachten. Unseres Erachtens kann ebensowenig
•wie etwa ausgebildeter Hexenglaube des Täters so auch seine Spielleiden-

schaft ein Zoiclien für Oeisteskrankiieit sein, während es andererseits aller-

dings angebracht ist, bei V'orhandeuseiu eines derartigen abnormalen psy-

chischen Merkmals, den Täter daraufhin zu untersuchen, ob sicli nicht auch

aooBt Anadlriien ffir eine bestehende GeiateBkrankheit findm.

A. Hellwig.

34.

Friedrich Delitzsch: ,.Mehr Licht". Leipzig, 1907. J. C. Ilinrichs.

Das durch die Auffindung und Übersetzung des Codex Hammurabi
«owie die Vorbrftge von Professor Defitiaeh fibor Babel nnd Bibel waeh-
gerafene Interesse weitester Kreise für die Ergebnisse der babyioniseli-

assyrischen Ausgrabungen hält immer noch an. Im vorliegenden Heft gibt

der berühmte Verfasser insbesondere einen höchst interessanten, durch treff-

liche Abbildungen unterstützten Überblick über die altbabylonische Kunst

ond geht dann, was uns besonders interessiert, des näheren auf den baby-

I
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Ionischen Hexen- und Zauberglauben ein. So intere^Rant sein Nachweis ißt^

Ü6£> der Teufeliglaube von den Juden vermutlich aug Babyluu entiehnt i^t^

mä d«6 migIi dort äeh «eboD der Hezflai^iibe findflt^ lo DelitsMb
anBerel Eraebten« doch darin zu weit, wenn er den gegenwärtig beetehendea

Hexenglauben auf Babylon zurückfülirt. üer Hexenglaube ißt ein universal-

mensolilicliea Element, das sich wohl bei fa-st allen Völkern in einem bc-

Btimmten Entwicklungsatadium vorfindet (vgl. Dr. Wilhelm Schneider „Die
KatiinrOlkei^y Paderborn und Mflneter 1885, Bd. 1, S. 216—241). Selbst

wenn vm «inehmen wollte, daß der Hexen^^ube von den Juden tat-

ßäelilirh aus Babylon entnommen sei was icli für durchaus nicht

nachgewiesen lialte — und daß die Hexenverfolgungen im Mittelalter

wiederum auf den jüdit»chüu Glauben zurückgehen, so wäre dadurch noch

nidit bewieseiiy dtA der modecve Hezenglanbe babylonitehen Ürspninga
ist. Auch schon bevor die Kirdie den Hexenglauben als ketzerisch yer^

folgte, gab es bei den Deutschen von jeher Männer und besonders Frauen,

welchen man allerlei gute und hüsc Zauberkräfte zutraute, sodaß der

Glaube aa Hexen durch die babylonischen Anschauungen vielleicht be-

stSrkt, aber nicht erzeugt worden ist Aadi ist es nieht richtig, wenn
Delitzscli von dem ^us dem Teufelsglauben geborenen" Hexenwahn spricht

Fflr die Kirehe war allerdings das angebliche Teufelbündnis der Hexen das

wesentliche; aber der Hexenglaube ist durch den 'IViifcIsglauben durchaus

nicht bedingt, wie schon das Beispiel zaidreicher Naturvölker zeigt, die zwar

an Hexen, aber nklit an daen Tenfel glaitben. Aveh iiuselen whelnt uns-

Ddltasoh mguneten Babylons voreingenommen za sein als er meint, wir

müßten uns schämen, wenn wir bedenken, daß Hammurabi im § 2 seine»

Gesetzes jeden, der jemanden unschuldig der Hexerei anklage, mit dem
Tode und der Konfiskation seiner Güter bedrohe, wobei er aber zu er-

wähnen vergißt, daß gerade in dieeem Paragraphen der Olasbe an Zan-

b«rei anfreebterfaalteii ist and daß, im Falle die Wanerprobe nieht gelang^

selbstverständlich der Zauberer mit dem Tode bestraft wurde fvgl. Heinrich

Müller: ,.Die Gesetze Hammurabia", Wien. 1903, S. 74 und E. Besta „l^e

leggi di Hammurabi e l'antico diritto babilonese'' in der Kivista ItaUuana di

Bociologia VIII, 8. 226) dazu kommt noch, daß in Babylon derjenige

echnldig war, weldier nnterMink, woraoa eidi ergibt, daS dort die AnÜageii

wegen Hexerei öfters zum Ziele führen mußten als bei uns, wo man im

Gegenteil annahm, daß der Unschuldige untersank. Wenngleich unseres

Erachtens der moderne Hexenglaube historisch kaum auf Babylon zurttdc-

gefülut werden kann, so ist doch selbstverständlich die Kenntnis der

babylonischen Ansehanongea hieraber bOefast interessant und kann auch an»
diesem Gmnde die Lektüre des fesselnd geschrielKmen Büchleins empfohlea

werden. A. fiellwig.

G. v. Hovorka und A. Krön fei d „Vergleidiende Volksmedizin". Stutt-

gart, 190S, Strecker Schröder, Bd. 1, 459 S. Lex«

Höcliat erfreuhdi m m, ilai> iu den letzten Jahrsehnten sich so viele

Volksforaeher und Medianer mit der Saamlmic und Beailwitnng trolki^
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medizinisclier Rrauclie befaßt haben. In zahlreichen hervorragenden Werken
und Abhandlungen suwie Zeitschriften ist eine Unsumme von Material auf-

gespeichert, das aber vam grofien Teile selbst den Fkushgelehrten nieht immer
zur Hand war, wenn man Ober einen speziellen Punkt Aufschlüsse suchte.

Schon aus diesem Grunde ist es mit größter Freude zu begrüssen, daß
die Verfasser vorliegenden Werkes den Versuch gewagt haben, eine zu-

sammenfassende Darstellung des volksmediziniscben Volksglaubens zu geben.

Der vorliegende erste Band entfallt in alphabetisdier iüiwdnaug die An-
8Chauun<;en über Ursachen, Wesen und Heilung der Kninkheiteu. Der
z\v(Mt(' ['( II, flössen ErschiMitrn für den Oktober in Anssiclit gestellt ist,

soll nach Art einer Kn/yklnu.idic der \'()lksmedizin die einachläirijren An-

schauungen in systeniatisciier Gruppierung bringen, so die Geburtshilfe,

die Zabnheilknnde usw.

Wie schon der vorliegende Band zeigt, ist das Werk bestimmt, ein

lTandV)uch von dauerndem Wert zu werden, das in immer neuen Auflagen

verbessert und ergänzt wird, wie etwa das Handbuch für Untersucliungs-

ricliter von Hans Groß oder das Buch von Tloß-Bartels über das Weib in

der Natur- nod Völkerknnde. Die Verfasser haben steh vorwiegend anf

die volksmedizinischen Anschauungen Europas beschränkt, und das mit

Recht, da sonst das lHaterial ins Ungemessene angewaelisen wäre. Selbst-

verständlich ist auch für die behandelten Völker keine Vollständigkeit er-

zielt, ja nicht einmal erstrebt worden ; vielmehr ist iu der Regel nur das

Typische hervorgehoben, die Abwdehmigen von der Nom nur soweit tun-

lidi beraeksi^tigt Die Literatur wird am Ende des zwdten Tdles an-

sammengestellt werden, sodaß jeder Gelegenheit hat, sich über eine konkrete

Spezialfragc dort des näheren zu orientieren. Sehr praktisch ist, daß die

einzelnen Bücher und Abhandlungen nur mit Ziffern zitiert sind, wodurch

viel Zeit gespart wird. Dagegen ist es weuigstens fttr den Spezialforscher

bedauerlich, daß die Seitenzahlen der Belegstellen nicht angegeben und;
* wenigstens bei umfangreichen Abhandlungen wäre das sehr wünschens-

wert prewesen. Soweit sich bisher übereehen läßt, scheint die französische

und on;.diäche Literatur nur wenig berücksichtigt zu sein; ich denke hier

außer an die bekannten volkskundlichen Zeitscliriften an Werke wie die ^
von Brand, B^renger-Feraud usw.

Für jeden, der mit derartigem Stoff in irgend einer Beziehung zu tun

bat, wird das Buch sieb als ein wertvoller, bald unentbeluliclier Wogweiser
erwei.sen. Ich wünschte, icl» hätte bei meinen Studien über den kriminellen

Aberglauben schon früher ein solches Handbuch zur Verfügung gehabt:

Gar manche zdtraubende Nadiforschung und gar manche Lflcke hAtte sich

dann vermeiden lassen. Welchen Wert das Buch für den kriminellen Aber-

glauben hat. zoiiren schon Artikel wie über den AI]), Alraun, berufen,

böser Blick, Blut, ' hiiomantie, Feuer, Gespcnstt r. Gesundwerden, Hexen,

Schaifrichter, Stechapfel, Teufel, Totenhand, irud und Vampir. Aber auch

sonst finden sich wertvolle Materialien; so sind für uns besonders inter-

essant die ungemein reichhaltigen Aiii:aben über die im Volke gebräuch-

lichen Fruchtabtreibungsmittel (S. n)3/l74). Die Ausstattung ist vorzüg-

lich, zahlreiche treffliche I^ilder tragen /iir Erhöhung des Wertes bei.

Wenngleich ein solches Werk natürlich nur durch die Mitarbeit zahkeiclier

anderer Forseher mOglicfa war, so gebohrt doch vor allem den beiden
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Herausgebern unser Dank; dem \ erlag, der in letzter Zeit sehr rühiig ist,

kaon nua cur Obenahme deB Werkee nur Glück wlUiaolieii.

A. Hellwig.

36.

Dr. Beinhard Frank. Das Strafgesetzbuch für das Deutsche
Reich nebst dem Einführungsgesetz herausgegeben und
erläutert. 5.— 7. neu bearbeitete Aull. Tübingen J. C. B.

Mohr 1908.

Diese ausgezeidinete, wissenschaftlieh bedenteame Arbeit verdient

weite Verbreitung. Die neuen Auflagen sind we.sentlich erweitert^ dne
sorgsame Literaturangabe erhöht den Wert erheblich. Besonders wichtig

sind die Ausführungen über die Normen, die Kausallehren, Versuch,

Schuldlehre etc. Aucli die Eigenart des Kommentars wird ihm die alten

Freunde erhalten nnd neue erwerben. H. Groß.

87.

Dr. med. Prof. Th. Ziehen: Psychiatrie ffir Ärste und Stii

dierentle bearbeitet, 3. vol Iständig umgearbeitete Auf-
lajre. Leipzig', S. Hirzel, 1908.

Irgeml einen psychiatrischen Leitfaden, ein Lelirbuch der Psychiatrie

fflr Juristen ^ studiert wold heute jeder halbwegs gewissonhafte Krimi-

nalist. Wer es aber mit seinem Berufe ernst meint, wer nadl mensehh'chem

Erniojison Folil-^riffe vermeiden will und daiier nach genauerer Erkenntnis

strebt, niuii größere Werke nicht bloß le.sen, sondern studieren. Zu diesem

Zwecke ist das vorliegende großartige Werk Ziehens dringend zu oujp-

fehlen. So streng wissraschaflKdi es gehalten ist, so ist es dodi für

jeden, der nicht ganz unvorbereitet daran geht, leicht zu verstehen, es ist

klar, einfach nnd bestimmt geschrieben. Ich he^e den lebliaften Wunsch,

daß dieses lierrliche Buch unter uns Juristen eifrige Leser und dankbare

Bewunderer finden möge. H. Groß.

38.

Hugo Herz: Verbrechen und Verbreehertum in Österreich
Kritische Untersuchungen über Zusammenhänge von
Wirtschaft und Verbrechen. 'rüVjingen. II. Laupp. 1908.

Wir lial»eti eine Zusanmienstelluii^ mehrerer Abhandlungen vor uns,

in welcher die wirtschaftliche Uraaciie der Verbreclieu, die Kriminalität der

Jnd«i nnd Zigeuner, das Verbreehen selbst und seine wirteehaftUehai Er-

folge untersudit wurden. H. Groß.

39.

G. Ilberg. „Geisteskrankheiten^' Aus „Natur* und Geiates-
welt". B. n. Teuhner, Leipzi? 19(i7.

Eine kurze, gemeinverständliche Darstellung aller Geisteskrankheiten.

Als Einleitung fflr weitere Studien jedem KrimmaGsten, der sich zu nnter<

richten beginnt, zu «npfehlen. H. Grofi.
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40.

G. Haack, Rechtsanwalt und Notar in Werder a. H. „Die
Rechtswissenschaft auf dem toten Punkt Werder F.

Kämmerer. 1900.

Verfasser will die Gesetze deduktiv „ans der Psychologie als Obersatz'*

ableit«! und so zur Entlastung der Kollegialgerichte, Vermeidung von Kraft-

vei^doDg and Verbesserong der Urteile gelangen.

H. Grofi.

41.

Dr. Bennecke, Stabsarzt und Bataillonsarzt: Dementia pr5-

cox in der Armee. Herausgegeben v. d. Medizinal-
abtei lang des k. säehs.Kriegsministeriaro8. Dresden 1907.

Daß uns diese Arbdt interessieren muß, erhellt daraas» daß das,

dem Militärarzt zugefQhrte Material gewisse Ähnlichkeit mit jedem Krimi-

nalisten unterkommnndpn Ii.it. Dem. prärox bepnnt mit der Pubertäts-

periode und dem Beginne des 3. Lebensdezenniums — also zu einer Zeit,

in welcher der Mann einerseits Soldat ist, anderseits aber auch ein großes

Kontingent von Verbreebero liefert Ebenso ist die Beobaditnng des 6e>
•rill II es der Dem. prieoz sdiwierig und kommt sie ebenso dem Offizier als

dem Kriminalisten zu. wenn nicht p-oHes Unheil angerichtet werden soll.

Ich müclite deshalb dem Kriminalisten die Lektüre der vom Verfasser zu-

sammengestellten Fälle raten, er wird gewiß wahrnehmen, daß er Leute

mit beginnender Dem. prSeox in Untersndrang gehabt und vielleidit aneb
verurtdlt hat Zorn mindesten wird er für die Zukonfi. vorsichtiger werden.

H. Groß.

42.

A. Göll, Verbrecher bei Shakespeare. Ü hersetzt von Oswald
Gerloff. Mit einem Vorwort von Prof. Dr. v. Liszt,
Leipzig, Berlin, Axel Jnneker. Ohne Jahreszahl.

In dem ronsflgliefaem Yornrorte weist Liszt anf den Unterschied in der

Auffassung des Indeterministen Kohler und des Deterministen Göll hin und
zeigt die große Wichtigkeit solcher Arbeiten. Shakespeare ist und bleibt

der {größte Mensciienkenner und so ist eine Untersuchunj:^ der von ihm ge-

schaffenen Verbrechertypen für den Kriminalisten von großem Werte.

H. Groß.

Zur Reform des Kommunalpolizeiwesens in Österreich. Her-

ausgeben vom Verbände der Polizeiangestellten inÖster-

reieh iStefan Sriiadt). Austria, Leitmeritz.

Die gut geschriebene Broschüre bringt eine Menge von sehr beachtens-

werten Vorschlägen, die gewiß einer eingehenden Berilcksichtigung von

Seite der maßgebenden Faktoren wert sind. H. Groß.
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44.

Das GedäcUtais. Festrede, gehalten am Stiftungstage der
Kaiser Wilhelm — Akademie f. d. milit|lrArstl. Bildungs-
weien, 2. Dezember 1907 von Tli. Ziehen. Berlin, Ang.
Hirschwald 1908.

Die Ilauptg^'undlafre unseres Strafprozesses ist die Aussas^e anderer:

Kicliter, Zeuge, Sachverständiger. Die Aussage beruht aber wieder auf der

Wahroehmung, dem GedSehtnis nnd der Wiedergabe. Es ist daher fttr

one das Wesen des Gedftehtnimn «od semer Funktion von der größten

Wlditigkeit und sein Studium unbedingt notwendig. Die Rede Ziehens ist

ausgezeichnet klar und informierend, wer Bich über die so wichtige Frage

gewisseubaft unterrichten will, studiere diese kleine Schrift. H. Groß.

45.

Dr. Fritz Bockel, Rechtsanwalt am Ob.Landger. Jena: „Alkoholis-
mns vnd Reeht^ Jena» Herm. Oostenoble 1008.

Alle Sehriften Ober Alkoholmißbraneh interessieren den Kriminalisten.

Die \ (1 licirende Arbeit, die sicli aller Übertriebenheiten enthält, untersnefat

gut die Wirkung des Alkohols auf Verbreflipn, die Schädigungen auf

privatrechtlichem Gebiet, und dem des üffentl. Rechtes und schildert die

Möglichkeiten, wie der Aikoholmißkraucli bekämpft werden kann. Besonders

gut ist die Darsldhuig des gescbicbtliehen Moments dieses Kampfes nnd
die Besprechnng der Reformbwb«bnngen in Denlsehland.

H. Oroß.

46.

Hechtsanwalt Dr. GOrres: Das Reichbeamtengesetz, Beamten»
nnlatifttrsorgesetz und Beamtenhinterbliebenengesetz.
Berlin 1908. Herm. Bahr.

Eine aus<];ezeichncte, klare und fUjOi-sichtliclie Darstelluii}^ dieses wich-

tigen Gesetzes, die für ähnliche Aibeiteu als mustergültig bezeichnet wer-

deu kann. U. Groß.

47.

Obszönitäten. Kritische Glossen von Pierre Bayle. Bearbeitet
und zeit^^eiiiäß erweitert von Dr. Alfred Kind. Willy
Schindler, Berlin 1908.

Die vorliegende Arbeit könnte für den Juristen von Bedeutung sein,

wenn es sich am die Strafbarkmt von Schriften, Reden etc. handelt, und
wenn festgestellt werden mnfi, ob etwas obszOn und die SittÜcbkeit ver»

letzend ist. H. Groll.



xm.

(Aus dem kriminalistiöchen Seminar der Universität Berlin.)

Der Rückfall aU Wiederaufnahmsgruod des Strafverfahrens.

Von

Dr. Qeorg v. SecUmayer-Seefel^» k. k. Geriobtsadjuukt.

(FortBCtzimg.)

Scbließliob, soll der beding^ Straferlaß aneb dann eintreten^ wenn
der erste Zweck niebt zu erfttllea ist und nnr die sweite Erwü^^ng

in Frage kommt? Wamm, wird man fragen, soll bier doeb die Strafe

vollzogen werden, wenn sie auch das allgemein^ BeebtsgefUbl be-

leidigt? Wie bereits bervorgeboben, ist der Hauptzweck des be-

dingten Straferlasses der Ersatz der schädliclien Strafe; die Aus-

gleichung mit dem allgemeinen Kechtsbewußtseiii :i])er ist nur ein

den ersten Zweck oft begleitendes und unterstützendes Moment, welches

allein heute noch nicht die Anwendung der Institution rechtfertigen

kdnnte.

Nur insoweit stellt er die zwingende Norm auf, daß der be-

dingte Straferlaß nicht angewendet werden darf, falls das allgemeine

Rechtsgefühl dadurch zu stark in Mitleidenschaft gezogen wird. Den
Straferlaß ohne Rücksicht auf seinen Hauptzweck nur der zweiten

Erwägung halber durchzuführen, geht nicht an, steht im ^yid('r-

6))ruchc mit dem Geiste der htrafjustiz. Deshalb kann man aber

trotzdem, wie ausgeführt, den zweiten Zweck neben dem ersten ein-

her marschieren lassen, wird er sich doch in den meisten Fällen mit

ihm vertragen!

Wendet der Richter nun, geleitet von den soeben geschilderten

Erwägungen, den bedingten Straferlaß in der einen oder anderen

Form aU; so wird auch der von vielen Seiten ') gegen ilen bedingten

Straferlaß erhobene Einspruch, er bringe die große Gefahr der ein-

seitigen Bevorzugung der sozial besser situierten Stände mit sich, am

1) So V. Wach, Kirchenheim n. a.

JktMv Hr EriminilaBtiiiopologi«. 81. Bd. 14
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wirkaamBteii entkräftet, indem gerade in solchen heiklen Fällen, in

welehen die (Mdir emes BflokfBlles anageschlosseii und die BeBserung

hQehst wahrscbetnUoh endianl, der Biebter eingedenk des zweien

Zweekes des bedingten SttiferlasaeBi nämlieh der Überebistimmung

mit dem Öffentlichen Beebtsbewnfitaein, gerade Beinetwegen, nm ihn

nicht zn Teidteln, tou der Wohltat keinen Oebianch machen wird,

wenn eben die öffentliche Meinung die Bestrafung des Schuldigen

fOr einoi das allgemeine Bechtsgefähl eklatant beleidigenden Beehts-

brach Ändert

Die Anwendung des bedingten Strafertasses in solchen Fällen

würde eben in der heutigen Zeit leicht, wenn auch ungerechtfertigter-

weise, die Klage Aber Klassenjustiz hervorrufen, denn die große

Menge fragt nicht, ,,warum'' die Wohltat gewährt wurde, sondern

beschäftigt sich mit der Tatsache „daß" sie gewährt wurde. Ein

typischer Fall hiefilr ist wohl der bereits früher erwähnte, den Kavalier

mit seinem Viererzug anlangend, welcher den Wachmann verletzt

Ein anderes noch krasseres Beispiel.

Da wird der Besitzer und Lenker eines Automobiles angeklagt,

weil er auf einer Vergnü^^un^sfahrt etwas angeheitert in rasender

Schnelligkeit dahinsaust und eine alte gebrechliche Frau überfährt,

sodaß sie zum hilflosen Krüppel wird. zVuf der anderen Seite hat

sich ein Arzt zu verantworten, der in der Nacht zu einem plötzlichen

Unglücksfall geholt, mit seinem Wagen so schnell als möglich fährt,

um ein Menschenleben zu retten und hierbei einen betrunkenen

Burschen überfährt! Die Schuld beider An<Lklaj::ter ist erwiesen, bei

beiden liegt die Aussicht auf Besserung vor, beiden ist die Freiheits-

strafe schädlich, für beide moralisch gefährlich. Würde es dennoch

nicht allgemeine Empörung hervorrufen, wenn man im ersteren Falle

den bedingten Straferlaß eintreten ließe? Das Volk würde vielleicht

mit Recht hier murren. Der Mann muü rücksichtslos bestraft werden,

im Sinne der vorigen Ausführungen. Seine Tat hat trotz aller

Milderungsgründe und berücksichtigungswürdigen Umstände, welche

die Anwendung der Wohltat mit Bfidniefat auf die demondideraide

Wirkung der Strafe und die Besserungsaussicht beim Angeklagten ge-

statten wttiden, Strafe und zwar unbedingte Strafe verdient Im
zweiten Falle wird die Anwendung des bedingten Straferlasses wohl

allgemeiner Sympathie begegnen und als eine der wohltätigsten Ein-

richtungen gepriesen werden!

Solcher Fälle ließen sieh noch viele anführen, in denen der

b^ 8. unter Beobachtung des geschilderten Anwendungsgebietes nicht

nur den Gedanken an eine häßliche Klassenjustiz nicht aufkommen
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läßt, Süiulern im Gegenteile das Gerechtigskeitsgefühl in der Be-

völkerung stärkt, indem er sich ihren Empfindungen anpaßt und uhne

den gesetzlichen Schuldspruch zu tangieren, die notwendige Härte

des Gesetzes mit dem allgemeinen Kechtsbewaßtsein in vollsten Ein-

klang hringt.

Dem freien Ermessen des Richters muß auch hier der weiteste

Spielfanm geboten werden, er muß entscheiden, ob die Wohltat im

einzelnen flaile am Platze ist, oder nicht Es wird niebt immer leicht

sein, das Bichtige zu treffen, aber gerade der Umttaad, daß hieihei

auch das aUgemehie Beohtabevmfltseiny dem sieh der Biohter als

M^sch nicht entziehen kann, zu berücksichtigen sein wird, lüfit die

Hoffirang berechtigt erscheinen, daß die Wohltat in den nach den

besprochenen Gesichtspunkten sich hierfOr eignenden FBllen an-

gewendet wird.

lY.

Der Rückfall als Wlederanfiialiinsgnind des Strafrerfahrens.

Wie bereits angedeutet, haften sowohl dem englisch-amerikanischen,

als auch dem belgisch>französischen System trotz ihrer anderweitigen

Vorzüge auch wieder große Mängel an, welche Mängel jedes der

beiden Systeme als verbesserungsbedürftig erscheinen lassen. Wie

wir sehen werden, erscheint die Möglichkeit durchaus nicht aus-

geschlossen, diese beiden Systeme sich gegenseitic; ergänzen zu lassen,

ihre Vorzüge zu vereinen, ohne die mit jeden der beiden Systeme an

sich verbundenen Nachteile beizubehalten.

Auf diese Weise entsteht mit Zuhilfenahme der auf beiden

Seiten bestehenden Vorteile eine Art Konglomerat aus beiden Systemen,

eine von beiden wesentlich verschiedene und dennoch aus ihren

Prinzipien entnommene neue Gestaltung der dem bedingten Straf,

erlaß zugrunde liegenden Gedanken, eine Institution, deren Wesen

und Gliederung in den folgenden Zeilen klargelegt werden soll. Die

Art und Weise ihrer praktischen Durchführung wird später zur Er-

örterung gelangen.

Hiermit bin ich beim eigentlichen Kern meiner Ausführungen

angelangt

Weder das sogenannte engliseh-amerikanisehe System, noch das

belgisch-franzOsisohe befriedigt uns vollkommen; I&ßt sich hier nicht

eine Ansgleiohung herbeiführen? Ich glaube ja nnd zwar in der

Weise, daß man die Idee des bedingten Straferlasses mit dem Ge-
14»
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danken, den Kückfall als Wiedtiauiniiiiujfcgi'und des Strafvurfa Iirens

zu betrachten, in Verbindung brin^.

la jenen FäHen, in welchen nach den früher entwickelten Grand*

Sätzen die Anwendnng des b. S. flberhanpt am Platze ist, liegt eigentlich

keine strafbare Handlung vor Der Buchstabe des Gesetzes worde
wob] verletst, der Jnrist qualifiziert die betreffende Handlung wohl

als Übertretung, Verbrechen, aber strafbar ist die Tat aus diesen oder

jenen Gründen nicht. Eine wirkliche Bestrafung ist nicht zu recht-

fertigen, sie, soll ans vielen Griinden nicht stattfinden. Mit anderen

Worten, es lag nur ein schmbares Verbrecht vor, so soll auch die

Strafe nur eine scheinbare sein. Die leitenden Gesicbiapunkte sind

nun folgende: Wenn die Voraussetzungen des b. S. zutreffen, soll

4er Richter mit Schuldspruch vorgehen können, welchem anstatt der

gesetzlichen Strafe ein Verweis, wir wollen ihn „Schuldverweis"

nennen, beizusetzen ist: Der Inhalt und der eigentttmlicbe Charakter

dieses Verweises soll später zur Erörterung gelangen. Begeht nun

der schuldig Gesprochene innerhalb einer gewissen Zeit eine sich als

Kückfall ({ualifizierende Übeltat, so liegt ein Wiederaufnahmegrund

des Strafverfahrens vor, zwar nicht ein solcher, den Schuldspruch

anlangend — unter Umständen streng genommen auch dieser — denn

der SchuUU erweis soll hauptsächlich dann erfol^ren wenn der Richter

überzeugt ist, dali der Angeklagte kein Verbrecher im kriniiiialistischen

Sinne ist — jedenfalls aber ein solcher die Straffragc anlanii;Lntl. Es

sind eben neue Umstände und Tatsachen eingetreten, welche, hätte

der Richter sie beim ersten Schuldsi)ruch gekannt oder vorausgesehen,

keineswegs den hloßen Schuldverweis — welclieni, was gleich hier

bemerkt sei, nicht der Charakter einer gewölinlichen Strafe beizulegen

wäre — sondern eine strengere Strafe herbeigeführt hätten. Erfüllt

ein solcher Verweis nicht den mit ihm verbundenen Zweck? Pro

praeterito wirkt er durch den moralischen Eindruck, welcher verstärkt

wird durch den ganzen strafprozessualen Apparat. Für die Zukunft

•wirkt &t durch die Verbindung mit der Strafandrohung für den Fall

eines. Bttckfallea in der Bewährungszeit. Wird der schuldig .Ge-

sprochene' wieder rttckflUlig, stehen die Dinge gleich wie beim be-

dingten Straferlaß, nur hat der Bichter jetzt den Vorteil, daß er an
j^eiaea bestimn^ten Strafrahmen gebunden ist, sofld^ru dte erst jetzt

auszumessende Strafe in voller Würdigung aller Umstände verhängen

.kann. Wir vermeideu hier also den; Nachteil des festen Stfafrajimens,

den. der bediugte Straferlaß nacl) belgisch-franzOsiftcl^em Systeme mit

sich bringt. .D^rt. muß der Bichter,. wendet er den bedingten Straf-

jerlaß an, eine bestimmte Strafe verhängen, fftr dören. richtiges AuBmuß
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er nicht den frerin,£:sten Anhaltspunkt hat, ja keinen haben kann.

Mit welcher Strafe soll ich eine Übeltat belegen, die ich eig-entlich

i;ar nicht bebtrafen will? Wenn der Richter bedingt die Strafe erläßt,

muß er doch der festen Überzeugung sein, daß der Angeklagte sich

bessern wird, die verhäiij^te Strafe also gar nicht zum Vollzuge

kommen wird, denn nur unter diesen Voraussetzungen darf er eben

die Strafe bedingt erlassen. Geht er aber von dieser Ansicht aus,

dann muß er immer die höchste gesetzlich zulässige Strafe verhängen,

denn für den Fall der Nichtbevvährung will er ja strenge strafen.

Andererseits wird es gerade bei Anwendung des bedingten Straferlasses

genug MilderuDgsgründc geben, welche ihn zur Verbäogung einer

geringen Strafe zwingen. Soll denn der, welchem die Strafe bedingt

erlassen wird, mit einer höheren, wenn aneh nicht immer in Vollzug

tretenden Strebe belegt werden^ als jener, welcheim diese Wohltat nicht

zu teil wird? Bei uns in Österreich wilrde beispielswdse beinahe

immer das außerordentliche Milderungsreoht des § 54 St. 6. ange-

wendet werden müssen. Und später bei Begehung der zweiten

Obeltat, während der Probez^t sind dem Bichter die Hände gebunden«

Nur ein Beispiel. Der unbescholtene A. begeht das Verbrechen des

Diebstahles. Er wird schuldig gesprochen und bedingt unter An-

wendung des § 54 St. 6. zu 4 Wochen Kerker verurteilt Während
der Probezeit begeht er eine Übertretung des Diebstahles. Der Bichter

kann ihn jetzt beim besten Willen nicht mehr als 6 Monate Arrest

geben, obwohl er siebt, daß er sich in A^ getäuscht, dieser der ihm

erwiesenen Wohltat unwürdig und ein unverbesserlicher Dieb ge-

worden ist. Hätte der Richter früher gewußt, daß A. rückfällig wird^

hätte er ihm nicht 4 Wochen Kerker gegeben, sondern mit der

höchsten gesetzlich zulässigen Strafe belegt. Wohin wir blicken, stoßen

wir da auf unlösbare Widersprüche.

Betrachten wir nun die Gesetzgebung jener Länder in welchem

der bedingte Straferlali nach belgisch-französischem Systeme eingeführt

ist, speziell jene Bestimmungen, welche die Frage der Bewährung

regeln. Wir können hier kein einheitliches Prinzip erkennen, g&

herrscht die größte Verschiedenheit!

Bald wird ganz allgemein verlangt ^gutes Verhalten" oder „gute

Führung". Andere Gt setze wieder fordern „Begehung einer neuen

Straftat", ^abermalige Verurteilung", „Condamnation pour crime ou

delit", „Verfolgung wegen vorsätzlicher gemeiner Verbrechen und

Vergehen', „Verurteilung wegen Verbrechens oder Vergehens zu

Freiheitsstrafe'^, „Verurteilung ob reato di diritto commune", „Zu-

ziehung einer kriminal- oder zuchtgerichtlichen Strafe", „Begehung
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eines vorsätzlichen Verbreehens", ^Beg:ehung eines Verbrechens oder

Vergehens'^ u. a. Für den niederländischen Entwurf genügt gar die

bloße Gefahr eines Rückfalles!

Nur in wenigen Staaten finden wir teilweise Spielraum für das

Ermessen des Richters, was als Bewährung, bezw. Nichtbewährung

anzusehen sei, so in Norwegen, Dänemark, Japan. Hervorgehoben

Bei, daß naeh japaniflchem Beehte für die Niohtbewfifaraiig neben

Vemrteilung zu Geßlngnis oder sohwererer Strafe die Oberzeugung

des Riobteis genUgt, daß die VonuusetsiiDgen fflr die GewShmng des

b. S. Ton Tombeiein nicbt gegeben waren.

Diese große Yerscbiedenheit der onschlägigen Bestimmungen,

dieses Umbertasten nach einem festen Anballq»ankte ist beseichnend,

es deckt einen weiteren Febler des belgiseb-fransSsisoben Systemes auf.

Es gebt nun einmal nicht an, ganz allgemein gesetzlich fest-

znlegen, daß A.> dem die Strafe bedingt erlassen wnrde, deswegen

wieder strafÜUlig wird, weil er in der Probezeit ein Verbreeben oder

gar ane Übertretung begeht oder eich nicht gnt aufführt nsw.! In

dieser Richtung wird man den Aosftthmngen Wachs beipflichten

mfissen, daß oft gar kein Zusammenhang zwischen dem alten und

dem neuen Delikte besteht, daß die Begebung eines ganz anders ge-

arteten Deliktes in der Probezeit k^ne Berechtigung bieten kann,

audi wegen des ersten zu strafen.

Gautier hat in geistreicher Weise versucht, hier eine Überein-

stimmung herbeizuführen, indem er darauf hinweist, daß der Bichter

beim !)('dingten Straferlaß dem An^^eklagten nicht nur verbietet ein

zweites Mal zu stehlen, ein zweites Mal eine Gewalttat zu begehen

sondern ihn auch aufmerksam macht, daß jede weitere Gesetzes-

übertretung ihn wieder straffällig macht. Dadurch nämlich, durch

die Mißachtung dieses Befehles sei eine indirekte Beziehung zwischen

den zwei verschicdt nartigen Delikten hergesteilt und die Bestrafung

auch wegen des t. Deliktes gerechtfertigt ,.cet avis mcconnü, creant

entre les deux infractions une relation indirecte, justifie aniplement

la d^chöance, |)uis(iue le condaninö n' ignorait pas k quoi V exposait

tout reclute" i). Diese Erwägung kann aber praktisch nicht stich-

haltig sein. Soll derjenige, welchem bei Begehung eines Diebstahles

die Strafe erlassen wurde, deswegen bestraft werden, weil er in der

Probezeit jemanden küiperiich schwer beschädigt? Das Motiv der

Tat ist ein grundverschiedenes, hängt nicht im geringsten mit dem
früheren zusammen. In der einen Beziehung hat sich der Angeklagte

II Alfred Ganticr a.a. 0. 31.
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yebesöc-rt, zum Diebe wird er nicht iiiebr, deswejAen kann er aber

1000 mal zum Totscblägtr werden. Soll man ihn deswegen des

früheren Diebstahles halber strafen? Weil er früher aus bitterer

Not gestohlen hat, jetzt aber den Verführer seiner Frau erschlägt?

Uefie sieh ein loleber Vorgang mit dem BeelitBb6wnfit8ei& der Be-

T^konrng in Eänklang brmgen? Das würde das Volk einfach nicht

eratehn nnd ein solcher Vorgang läßt sich aneh nicht rechtfertigen.

Znm Mindesten mnß doch der vemfinftigen Erwägung Banm gelassen

werden: Steht das nene Delikt mit dem errten in irgend einem Zn*

eammenhang in besag anf die kriminelle GeßUirlichkeit des Täters?

Mafllgebend ffir die Bestrafung muß doch der Gedanke sein, daß der

Angeklagte dnrch die nene Tat zeigt, daß er anch bei Begehung der

eisten Tat des becfingten Straferlasses nicht würdig war, daß nm. mit

dem JapaniBcfaea Gesetze zn sprechen, die Voranssetzungen für die

<3ewäbrnng des bedingten Straferlasses Yon Tomherein nicht gegeben

waren! Sind aber in dem früher angeführten Beispiele die Voraus-

«etznngen nicht gegeben gewesen? Unserer Ansicht nach kann nicht

einmal die Begehung eines Verbrechens in der Probezeit durchs

Gesetz als Fall der Nichtbewäbrung abflolnt genommen festgelegt

werden. Es muß eben immer auf den einzelnen Fall eingegangen

werden, eine allgemeine Begel aufzustellen ist nnmöglicb. Was be-

stimmte z. B, der österreichieche Entwurf?

Nach ihm sollte die Begehung eines Verlirechens oder Vergehens

als Nichtbewährung gelten. Übertretungen durften begangen werden.

Hat also A. gestohlen, die Strafe wurde ihm bedingt erlassen und

begebt er in der Probezeit wieder die Übertretung drs Diebstahls,

wird er nicht wieder straffällig, wohl aber wenn er eine schwere

körperliche Verletzung begeht! Dies kann doch unmöglich der Idee

des bedingten Straferlasses entsprechen. Ahnliches bestimmen aber

eine Keihe auswärtiger Gesetze. Hat es denn nicht mehr Berechtigung

einen Angeklagten, wenn er eine auf denselben Triebfedern l>eruhende

Übeltat, mag sie auch noch so gering sein, wieder begeht, deswegen

auch der ersten Übeltat halber straffällig werden zu lassen, als diese

Straffälligkeit deswegen eintreten zu lassen, weil er ganz ein anders

geartetetes Delikt und mag es auch ein Verbrechen sein, begeht?

Diesen Erwägungen kann wohl anch die Deduktion Gtntien nicht

standhalten. Unseres Erachtens nach ist daher jeder Venmch, die

Fülle dar Nichtbewährung festsnlegen, nntxloB. Entweder man ver-

fällt in Extreme oder befriedigt auf der einen oder anderen Seite

nicht Dieser Überzeugung haben sich auch einige Gesetzgebungen

so die Japans, Dänemarks und Norwegens, wenigstens teilweise nicht

Dlgitizcd by Gc/vj^ii^
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entziehen können, indem diese Gesetze, falls es sich um leichtere

Delikte handelt, das freie Ermessen des Richters darüber entscheiden

lassen, ob der Fall der Nichtbewährung vorliegt oder nicht

Das freie Ermessen des Gerichtes soll darüber entscheiden« ob

die Begehung einer neuen Straftat, sei sie nun culposer oder doloser

Natur, mag sie Bich als Verbreehen oder Dur als Übertretung quali-

fiziereD, als Nicbtbewftbrong anzunehmen ist, ihre Begehung auch

StrafflUligkeit wegen der eisten Tat naeh sich ziehen soll. Dies muß
in den meisten Fällen „quaestio facti'^ bleiben und wird am leichtesten

dadurch zu bewerkstelligen sdn, daß man eben den b. S. in die

Gewandung einer Wiederaufnahme kleidet und zwar einer Wieder^

aufnähme der Straffiage. Wir kennen eine Wiedemufnahme des

ganzen Strafveifabrens #§ 352— 366 St F. 0^ warum sollen wir

nicht gewissermafien die Straffrage allein aufrollen können? Ähnliche

Prinzipien können maßgebend sein und bleiben. Natürlich würde

sich diese Wiederaufnahme nur zu Ungunsten des Angeklagten ein-

leiten lassen und 'Wäie die Staatsanwaltschaft bereahtigt, unter ge-

wissen Vorraussetzungen die Wiederaufnahme des Strafverfahrens zu

beantragen, wenn dem Angeklagten bereits einmal die gesetzlich an-

gedrohte Strafe bedingt erlassen wurde und er später während einer

bestimmten Frist wieder eine Übeltat begeht, welche gebieterisch die

Bestrafung des Angeklagten auch wegen der ersten Tat fordert.

Wann soll nun von Seiten der Staatsanwaltschaft eine solche Wieder-

aufnalime beantragt werden?

Eine bestimmte Regel läßt sich hier nicht fest autbtellt n ; zweifel-

los in jenen Fällen, wo ein offenkundiger Rückfall vorliegt, wenn

auch nicht die Tat, so doch die Motive dieselben sind. Andererseits

gewiß dann nicht, wenn die neue Übeltat offenbar in keinem wie

immer gearteten Zusammenhange mit der ersten steht. Damit ist ja

nicht gesagt, daß jemand einmal un<;«'straft stehlen und dann wieder

ungestraft körperlieh verletzen darf; wegen des zweiten Deliktes soll

er ja in der Regel gestraft werden, die Frage ist nur die, ob er

deswegen auch wegen der ersten Tat soll bestraft werden. Durch

eine derartige Wiederaufjoabme kann eben mit LmehtiglLeit das Biebtige

getroffen werden, dem öffentlichen Rechtsbewußtsein entgegen ge-

kommen werden. In dem früher angezogenen Beispielei wo der An-

geklagte^ dem früher diebstahlsbalber die Strafe erlassen wurde und
der deshalb nur mit Verweis belegt wurde, in der Probeaeit den

Verführer seiner Frau erschligt, in diesem Falle wird er sich wohl

wegen Totschlag au Terantworten haben, die Staatsanwaltschaft wird

hier aber gewiß nicht die Wiederaufnahme wegen jenes Diebstahles
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beantragen. Darin liegt eben die Wohltat dieser Einrichtung, daß die

Wiederaufnahme nicht immer erfolgen muß, um welctie Übeltat immer

es sieh handeln mag, während bei dem b. S. nach dtiu kontinentalen

Systeme die einmal bedingt zuerkannte Strafe vollzogen wrrden muß,

falls einer der gesetzlich geregelten 1 alle der Xichtbewälirung eintritt.

Nicht darin, ob der bedingt von der Strafe Befreite kein Ver-

brecheD oder keine Übertretung mehr begeht, nicht darin, daß er eine

gesetzliche Nonn des einen oder anderen Gndes ttbeisehreiteTy kann

meines Emchtens das KriteriuiD der Bewfthnuig^ besw. Kiehtbewährang

erbliekt werden und von diesem Standpunkte ans die Straffälligkeit

abgeleitet werden, sondern vielmehr darin, daß der Angeklagte den

in ihn gesetzten Erwartungen entspricht, die Voraussetzungen erfttUt

unter welchen ihm das erste Mal die Strafe bedingt erlassen wurde.

Mag er auch spfiter wieder gefehlt, sogar ein Verbrechen begangen

haben, in vielen Flllen wird doch kein Grund dafflr gefunden werden

können, seine Nichtbewährung anzunehmen. Andererseits wird sogar

die geringste Übertretung, welche sich mit dem ersten Delikt in Zu-

sammenbang bringen lllfit, genflgen, um mittels der Wiederaufnahme

den Fehler, den man durch die £rUi8Sung der gesetzlich angedrohten

Strafe begangen hat, wieder gut zu machen und den Angeklagten der

wohlverdienten Strafe zuzuführen.

Der „KUckfair soll als Wiederaufnahniägrund gelten, was soll

man unter diesem fiückfall verstehen? Jedenfalls bat man diesen

Rückfall nicht im engen sondern im weitesten Sinne za nehmen. Als

rückfällig wird der zu betrachten sein, der einen zweiten Diebstahl,

zuerst einen Diebstahl, dann einen Betrug oder eine Veruntreuung

begeht, der zuerst ein kulposes Delikt begebt, dann wieder ein

ähnliches usw. Auch hierfür läßt sich keine bestimmte Regel auf-

stellen. Nicht einmal die obigen Beispiele treffen immer zu. Es

wird sich ereignen können, daß jemand sogar ein zweites Mal stiehlt,

die Verhältnisse aber so liegen, daß der Wiederaufnahme dennoch

nicht stattgegeben wird, weil der zweite Diebstahl infolge seiner

Begleiterscheinungen nicht als Fall der Nichtbewährung aufgefaßt

werden kann.

Der Wiederaufnahme wird dann stattgegeben, ein .solcher Kück-

tiiU, welcliLi" als Witderaufnahmsgruiid aiigescüeu werden soll, dann

erblickt werden müssen, wenn die zweite Übeltat so beschaffen ist,

daß der Richter, hätte er ihre Begehung beim ersten Schuldspruch

voraussehen oder ahnen können, die Strafe gar nicht erlassen bitte,

sondern gleich mit dner Verurteilung vorgegangen wflre. Der An-

geklagte bat durch die Begehung der zweiten Übeltat gezeigt, daß

uiyiiized by Google
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die Vorausbt'tzungen, unter welchen ihm das erste Mal dit Strafe

erlassen wurde, nicht eingetroffen sind, er ist durch die Beschaffenheit

und die Kriterien der zweiten Tat auch wegen der ersten straffällig

geworden. Diese Erkenntnis wird sich das Gericht nnschwer ver-

flchaffen k9mie&. Duoh die Begehung der eflrten Tat, mag sie sich

auch aaeh dem Bnchsteben des Gesetzes als Verlnecben qualifiziert

baben, wurde der Angeklagte nur forroell znm Verbrecher, die

krimiaelle Gemeiogetthrlicbkeit hat ihm gefehlt, deswegen ist er anoh

mit einem Verweis davon gekommen. Durch die Begebung der

zweiten Tat, es kann anoh nnr eine Übertretung gewesen sein, ist er

wirkfich znm Verbrecher, zum gemeingefibrlioben Menschen geworden.

Verschafft sich aber die Staatsanwaltschaft diese Obeizengang und

beantragt die Wiederanfiiahme und teilt, was viel wichtiger ist,

das freie Ermessen des Geridites diese Überzeugung gibt es

der Wiederaufnahme statt, dann Hegt eben der ^Rückfall als

Wiederaufnahmsgrund" vor, dann war die Erlasaung der Strafe das

erste Mal schlecht angebraebt, dann hat sich hierbei der Richter

geirrt, dieser Irrtum mnß gutgemacht und der Angeklagte, der sich

der ihm erwiesenen Wohltat unwürdig gezeigt hat, der verdienten

Strafe zugeführt werden.

Unter diesen Umständen und bei den geschilderten Kriterien der

zweiten Tat können wir von Rückfall in unserem Sinne sprechen.

Wenn ein solcher vorliegt, dann wird auch die Wiederaufnahme

gewiß am Platze sein. Es soll mit den Eigenheiten und Besonder-

heiten eines jeden einzelnen Falles gereclinet, darauf ein^eerangen und

Rücksicht genommen werden. Wie sehr wird oft die Persönlichkeit

des Täters, seine Charaktereigenschaften in Betracht kommen! A\'as

beim einen entschieden als Rückfall zu qualifizieren ist, wird beim

anderen nicht als solcher angenommen werden können und umgekehrt.

Die Vorteile gegenüber einer fixen gesetzlichen Bestimmung, die

Nichtbewährung anlangend, wie sie sich beinahe in allen auswärtigen

Gesetzen findet, liegen doch wohl auf der Hand. Wenn der bedingte

Straferlaß augewendet werden soll, dann brauchen wir eben keine

Strafe, welche als !Strafübel wirken soll, aber auch keine bedingte

Strafe, denn mit der bedingten Strafe, wenn sie auch ausgesprochen

wird, wollen wir das en^ Delikt doch nnr dann wirklich strafen,

wenn der Angeklagte wieder fehlt und somit die in ihn gesetzten

Erwartungen täuscht. Ist es denn da nicbt besser, wenn wir das

Ausmaß der Strafe einstweilen in suspenso lassen? In dieser Be-

ziehung nähern wir uns bekanntlich dem englischen Systeme. Die

Fehler, welche dieses System mit sich bringt, sollen später erörtert
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werden. Hier sei nur auf einen hingewiesen, der ihm angeblich an-

liaiten soll und welcher auch dem bedingten Straferlali in (lestalt

des Rückfalles als Wiederaufnahmsgrund anhaften würde, wenn er

berechtigt wäre. Dem englischen Systeme hat man bekanntlich vor-

geworfen, daß durch die Aussetzung der Urteilsfällung die richtige

Strafbemessung beinahe unmöglich gemacht werde, wenn der £nt-

UttBene erat nachber zur Entgegennahme des Urteils voigdaden

wlirde. Dieser Emwnif könnte aaeh gegen unseren Vorschlag ein-

gebracht werden. Dem ist jedoch nicht so. Schon Ignatins eagt

tr^end >) „der Omnd für die bedingte Vemrteünng ist ja der, daß

die BtaaUiche Stralgewalt nicht angewendet werden soll, wenn die

Bestrafnng nicht notwendig ist. Wenn der Bichter . die bedingte

Entlaasong eines schuldig gesprochenen Angeklagten anordnet, ist er

der Ansicht, daß in dem konkreten Falle fiberhanpt jede Strafe un-

geeignet ist Daß er demnach den Angeklagten nicht sogleich frei-

sprechen darf, beruht darauf daß nur die Erfahrung zeigen kann

oh diese Annahme richtig ist oder nicht Damm wird der Angeklagte

auf Probe gestellt und sein Schicksal in seine eigenen Hände gelegt.

Bei dieser Sachlage ist es ganz natürlich, daß die Urteilsfällung nicht

vor der Entlassung stattfindet Denn wie wollte der Richter die

Höhe der Strafe bemessen, wenn er der Ansicht ist, daß keine Strafe

nötig sei? Bei der Strafzumessung ist ja die in der Straftat zu Tage

getretene kriminelle Oesinnung des Täters einer der wichtigsten

Faktoren für die Entscheidung des Richters. Aber in den Fällen, in

welchen die bedingte Entlassung angewendet wird, ist der Richter zu

der l.'horzcnigung gekoniinen, daß die Straftat das Produkt einer

kriminellen Gesinnung gar nicht sei, sondern fast mehr das Ergebnis

von ünerfahrenheit und anderen milderndem Umständen. Darum
würde die Strafe, welche der Richter für den Fall bestimmte, daß er

sich getäuscht hätte und daß die Bestrafung des jetzt zu Entlassenden

sich später als notwendig zeigen würde, ganz willkürlich zu bemessen

sein. Dagegen kann der Richter, nachdem der Entlassene durch sein

späteres Verhalten gezeigt hat, daß doch eine kriminelle Gesinnung

in ihm lebt, viel besser beurteilen, welche Strafe über ihn zu ver-

hängen sei."

Diesen Ausführungen, soweit sie sich auf den Zeitpunkt der Straf-

beuiessung beziehen, ist beizu])fiichten und decken sie sich auch voll-

kommen mit dem diesbezüglich früher von mir Vorgebrachten. In

Ij Ignatius. „Die bedingte Yerurteiluug in England^, Zeitschrift für die

gesamte Strafrochtswissenschaft, 21. Bd. S. SOI ff.
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(lieser Beziehunjir nähert sich also unser Vorschlag dem eDgliscben

Systeme mit seinen unbestreitbaren Vorzügen.

Was läßt uns aber dieses englische System dennoch als unannehm-

bar erscheioen? Liegt nach englischem Verfahren ein Scbuldsprach

vor, 80 darf weder der Sohnldspmch noch das Erkeuntnis, womit die

Straf?erfUgung aufgeschoben wird, als Strafarteil aufgefaßt werden.

Wenn sich der Angeklagte nicht bewährt, wird er wieder vorgebulen

und jetzt kommt es erst znr UrteilsfiUlnng, während es im BewSh-

mngsfUle fiberhanpt zn keinem Urteil kommt und die Sache im Sande

verlänft.

Mit Recht sagt Groß: ^^ier kommt vor allem die zweif^lose

Härte in Betracht, daß bei der Vemrteilnng snf Gmnd des „Common
Law'' nnd der „Snmmaiy Acf* der Angekhtgte eigentlich sein gansees

Leben lang zum Zwecke der Empfangnahme des Urtdls Torgehiden

werden kann, wenn er sich anch Jahrzehnte hindurch einwandfrei

g:eführt hat^ ein Moment, welcheB von Seite eines parteiischen Richters

leicht mißbraucht werden kann." ') Diese Unsicherheit muß beseitif^t

werden nnd in diesem Punkte dem kontinentalen Systeme beigepflichtet

werden, welches eine bestimmte Probezeit festsetzt. So auch bei

unserem Vorschlage, auch der Antrag auf Wiederaufnahme des Straf-

verfahrens darf nicht immer gestellt werden können. Diesbezüglich

soll das Gesetz eine bestimmte Frist fixieren, darf dem englischen

Beispiele nicht gefolgt werden! Aber noch etwas anderes spricht

^^e^^cn das eiiirlische System, die bedingte Verurteilung wirkt dort

nicht betrit digcnd, der Schuldspruch schwebt sozusagen in der Luft;

im Falle der Bewährung des Angeklagten, ~ wann dieselbe eintritt

ist übrigens ganz unbestimmt — haben wir gar nichts Positives, es

kommt in diesem Falle gar nicht zum Urteile; dieser Zustand ist

für unsere Verhältnisse unhaltbar und würde sich die Bevölkerung

mit diesem Institute nie vertraut machen.

Das Vermittelnde liegt unseres Erachtens nach wieder in der

Mitte und verkörpert sich in der Idee der Wiederaufnahme. Hier

können wir uns wieder dem kontinentalen Systeme nähern, ohne des-

vreg&k die Vorteile des englischen zu verlieren.

Sind die Voranssetznngen fUr die Erlassnng der Strafe gegeben,

bat Schuldspruch mit Verwds, ich beaeiehne ihn mit „Schnldverweis''

zu erfolgen, wobei zu eröffnen ist, daß die Begehung einer sich im
Sinne der frfiheren Ausffihmngen als Rftckfall qnaiizifierenden Übel-

tat imierhalb einer bestimmten Fnat Gmnd zur Wiederaufnahme des

1) Dt, Alfred Groß a. a. 0. 8. 15.



Der Rückfall ab Wiederaafnahinsgniiid des Strafvecfahm». 217

Strafverfahrens geben würdt^ Die Sache wird auf jeden Fall definitiv

erledigt, so definitiv wie jede andere Strafsache, niair nun die Probe-

zeit, welche sich vorliegend mit der gesetzlichen Frist zur Erhebung

des Antrags auf Wiederaufnalmie des Strafverfahrens deckt, gut ab-

laufen oder nicht. J)a8 Unsichere, der unbefriedigende Eindruck, den

das en^^lische System unwillkürlich hinterläßt, ist geschwunden. Wir

sehen die Vorteile beider Systeme vereinigt, die Nachteile derselben

aber verhütet. Vom englischen Systeme haben wir herübergenommen

die Suspension der Stiafrerhängung, vom kontinentaien Systeme das

Piinzip der festen Bewährangsfrist, sowie die formelle Beendigung

der Stnfsaebe.

Eine ganz eigentfimliche Gestaltung maß der dem Scbiildsproofae

beiznfttgende Verweis annehmen, er darf nioht den Charakter einer

Strafe wie sie das Gesetz im konkreten Falle androht, baboi, anderer-

seits müssen wir ihm dennoch einen gewissen Inhalt und eine ge-

wisse Wirkung Yerleihen, welche ihn als Strafmittel tauglich erscheinen

lassen, um auch im Falle der Bewährung nicht Tor dem nackten,

unbefriedigenden Schuldspruche, wie im englischen Bechte, zu stehen.

Um Terständlicber zu werden, seien mir folgende AusfOhrungen

gestattet. Wie oft hören wir vor und auch außerhalb der Gerichts-

Bchranken die Worte „der Mensch ist yorbestraft** dann wieder ;,6r

ist unbescholten !*" Was' bedeuten diese Worte, worin unterscheiden

sie sich? Wenn man «agt „der Mensch ist vorbestraft" meint man
bei uns wohl überall, daß er eben wegen dieser oder jener Straftat

gerichtlich abgeurteilt und mit einer Strafe, sei es nun Geld- oder

Freiheitsstrafe, belegt wurde. Das' Wort „unbescholten*^ bezw. ^be-

scholten" aber stammt von „schelten", Jemanden für etwas schelten".

Nach Grimm*) bedeutet schelten, jemanden tadeln, ihm Vorwürfe

machen; in diesem Sinne ist „loben" dem „schelten" gerade entgegen-

gesetzt. Bedeutet nun „bescholten" immer dasselbe \vu' vorbestraft?"

Fnd umgekehrt? Decken sich diese beiden Bezeichnungen?" Nein,

ganz und gar nicht, es besteht sogar ein gn)l)('r Gegensatz! Wie

schon früher erwähnt, spricht man von „vorbestraft", wenn bereits

einige oder aucli nur ein verurteilendes gerichtliches Strafurteil vor-

liegt. Ist der Betrcffendi' deshalb auch immer bescholtenV GewiT)

nicht, es kann dies zutn flen, braucht al)er nicht. Vorbestraft ist auch

derjenige, welcher wegt.ii kulposer Delikte verurteilt worden ist. Ist

dies ein Hindernis dafür, daß er in seiner Gegend als ein achtens-

1) Grimm, Picrot 2, 'M\. ..Ich schelte sie also vor treulose und furcbt-

samc"; Pctri S. 3 b, ..schelten bringt Pein j drum will ein jeder gelobt 8«n'
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werter Mensch gL'kannt und betrachtet wird? Deswegen, weil A
einigeniale wegen geringfügiger culposer Delikte abgestraft worden

ist, wird ihn niemand eines bescholtenen Ivebenswandel zeihen. Und
lungekehrt, kann nicht so mancher den schlechtesten Leumund ^e-

nießen, im wahren Sinne des Wortes „bescholten"* sein, ohne dabei

irgend eine gerichtliche Strafe erlitten zu haben V Liegt nicht hierin

ein Fingerzeig dafßr, welchen Inhalt, welche Wirkung man dem
ScbnldTerweise beilegen soll? leh glaube diese Frage ist einfach zn

lösen. Wird jemand einer Straftat Bohnldig gesprochen, ihm die ge-

setslich angedrohte Strafe erlaeaen nnd er nnr mit einem Schnldver-

weise belegt, dann ist er zwar nieht Torbestiaftf aber nicht mehr un-

bescholten. Er hat eine Tat begangen, deretwegen man ihn zwar

ans gewissen Gründen nicht ftthlbar bestraf^ wohl aber ^^schelten*'

muß. Er wird gerichtlich nicht bestraft» wohl aber ^ygeseholten''.

Hierin wird man anch meistens mit dem Bechtsbewnfitsein des Volkes

fibereinstimmen. Das Volk empfindet ebenso wie der Richter, daß

der Angeklagte in den entsprechenden Fäll«! keine ^ßtaSe^f wohl

aber „Schelte^ Terdient nnd hierin liegt unseres Erachtens noch das

Kriterium des Schnldverweises trotz seiner Verwendung als Straf-

mittel. Wird jemand schuldig gesprochen, statt der Strafe aber mit

einem V^weise belegt und tritt er später wieder dem Richter entgegen,

so hat dieser in ihm nicht einen Vorbestraften zu erblicken, wohl aber

cntgelit dem Angeklagten der Milderungsgrund des j^nnbescholtenen

Vorlebens'', der Angeklagte ist dem Gerichte gegenüber zwar nicht

vorbestraft, wohl aber „bescholten*^. Im übrigen soll der Verweis

später noch eingehend besprochen werden. Fassen wir nun das bis-

]!*T Ausgeführte kurz zusammen, so ergibt sich folgende Gestaltung

unseres Vorschlages.

In besonders berücksichtigungswürdigen Fällen — die hiefür maß-

gebenden Gesichtspunkte folgen später — soll es dem Richter ge-

stattet sein, von der Verhängung der vom Gesetze angedrohten Strafe

abzusehen, lediglich mit dem Schuldspruche vorzugehen und diesem

Schuldspruche einen Verweis beizusetzen i Schuldverweis). In diese,m

Verweise, welcher nicht den Charakter einer gerichtlichen Strafe trägt,

sind die Umstände anzuführen, welche den Richter bewogen, von der

Verhängung einer Strafe abzugehen und ist weiters dem schuldig

Gesprochenen bekannt zu geben, daü er bei Begehung eines neuer-

lichen Deliktes innerhalb einer bestimmten Frist unter Umständen eine

Wiederaufnahme des Strafverfahrens, sowie die nachträgliche Ver-

hängung einer Strafe zu gewärtigen habe. Ist dieses aus dem Schuld*

Spruche und dem beigefügten Verweise bestehende ürteil rechtskräftig
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geworden, ist die Strafsache definitiv abgetan. Bewäiirt sich der An-

geklagte, d. h., begeht er in dem bestimmten Zeiträume keine neue

Straftat, welche sich als Rückfall in unserem Sinne (jualifiziert, ist

also die Zeit für die Erhebung eines Antrages auf Wiederaufnahme

des Strafverfahrens verstrichen, so wird die bis zu diesem Zeitpunkte

noch immer bedingte Straflosigkeit zu einer faktisch unbedingten. Be-

geht der Angeklagte naeb Ablauf der Frist wieder eine Straftat, so

kommt der ente Straffoll insoweit in Betraolit, als der Angeklagte

dem Biefater zwar nicht Torbestrafl^ wobl aber „als niobt mebr nnbe-

scholten^ gegenilbeiatebt

Im entgegengesetsten Falte, begeht also der Beschuldigte im be-

stimmten Zestranme wieder eine strafbare Handlung, steht es zuerst

bei der Staatsanwaltschaft, ob sie darin dnen Bfickfsll erblickt und

steh daher fflr berechtigt bSlt, neben der neuen Anklage auch den

Antrag auf Wiederaufnahme des- StrafTerfahrens wegen der ersten

Tat SU stellen oder nicht Wird dieser Antrag gestellt^ ein Schuld-

spruch besfiglicfa der neuen Straftat geßUlt,— wir werden sehen, daß

ans praktischen GrQnden auch dieser Schuldspruch in die Probezeit

fallen muß — dann hat das freie richterliche Ermessen zu entschei-

den, ob der Antrag auf Wiederaufnahme berechtigt sei, ein Rückfall

vorliege und die nunmehrige ]3estrafung des Angeklagten auch ob der

ersten Straftat am Platze ist oder nicht. Fällt diese Entscheidung im

bejahenden Sinne aus, so bat das Gericht nunmehr die Strafe wegen
beider Straftaten kumulativ zu verhängen, während im entgegen-

gesetzten Falle lediglich die neue Straftnt zu bestrafen kommt. Die

liiebei auftauchenden straf) )rozessualen Fratreii und ihre Beantwortung,

werden im letzten Kai)itel, praktische Durchführungsvoischläge be-

inhaltend, zur eini^L'lienden Erörterung gelangen.

Die diesen Vorschlag leitenden und demnach auch das Anwen-

dungsgebot emes derartigen Straferlasses bestimmenden Grundsätze blei-

ben so ziemlich dieselben, wie die beim bedingten Straferlaß und wurden

im vorhergehenden Abschnitte erörtert. Hienach sollen durch die In-

stitution vor allem die schädlichen kurzen Freiheitsstrafen vermieden

und die Herbeiführung einer möglichsten Übereinstimmung des Richter-

spruches mit dem öffentlichen Rechtsbewußtsein angestrebt werden.

Wie bei einer Kollision dieser beiden Zwecke vorzugehen wäre, wurde

ebenfalls bereits ausgeführt. Ein weiterer leitender Gesichtspunkt ist

darin zu erblicken, daß dem freien Ermessen des Richters der weiteste

Spielraum geboten werden soU, was eben in yielen Flllen schon durch

die Anstrebnng des zweiten Zweckes von selbst geboten ersoheinty da

hier nicht starre gesetzliche Regeln, sondern lediglich genaue Kenntnis
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und richtige Beurteilung: jedes einzelnen Falles die Richtschnur für die

Anwendung geben können. Ist aus dieser Erwägun«: der Emfluij des

freien richterlichen Emiessens schon bei der Entscluidung über An-

wendung und Ausdehnung der Wohltat gcl)oten und erscheinen schon

deshalb auch in dieser Beziehung allzugi naue gesetzliche Bestimmungen

und Schranken untunlich, so haben wir weiters gesehen, daß auch

bei der Frage der sogenannten Nichtbewährung lediglich das freie

riobterliche Ermeaaen die richtige Lösung dieses Probiemes berbei-

fttbren kann.

Ob die Wohltat endlich noch berufen sein soll, unsere Jagend

vor der Härte des Strafgesetzes zn bewabreui wird von den dies-

bezüglichen Bestimmnn^ des erwarteten neuen Stra^fesetses ab>

hängen. Halten wir an diesen leitenden Grundsätzen fest, so kann

auch die Beantwortung einer Reibe you Fragen, das Anwendungs-

gebiet des b. S. anlangend, nicht schwer werden, einem Gebiete,

welches keineswegs überall gleich begrenzt ist, sondern im Gegenteile

die größten Differenzen zwischen den einzelnen Staaten aufweist, so

daß man sich wirklich sagen mnO^ daß trotz des gleichen Systrans

die größte Ungleichheit herrscht.

Da aber gerade auf diesem Gebiete eine umfangreiche Literatur

und ausgezeichnete Vorschläge in Menge vorliegen, sollen nur jene

Fragen hier eine eingehendere Bes|)rechung finden, welche infolge

der geänderten Struktur des bedingten Straferlasses nach unserem Vor-

schlage eine entsprechende Beachtung und Beantwortung erheischen.

Es sind dies vor allem die Fragen, ob das Alter des Delinquenten

und sein Vorleben einen Einfluß habe, ob die Woliltat zweimal an-

gewendet werden kann, ob sie nur bei Haft- oder auch bei Geldstrafen

zulässig iTsohoint. ob bei leichten Delikten allein, oder auch bei

schweren; die Frage der Dauer der Bewährungszeit, die Frage, sowie

die Folgen der Bewährung, bezw. Nichtbewährung. Endlich soll

auch die Natur des anzuwendenden Verweises besprochen werden und

«eine Berechtigung sowohl in theoretischer als auch praktischer Be-

ziehung klargelegt werden.

Wenden wir uns zunächst der Frage zu, ob die Wohltat ohne

Unterschied des Alters allen Delinqui.'nten gewährt werden soll, oder

unter Festsetzung einer bestimmten Altersgrenze nur jugendliche Übel-

täter ihrer teilhaftig werden sollen?

Wie verhält sich zunächst die Gesetzgebung der auswärtigen

Staaten zu dieser Frage, was bestimmen diesbezüglich die einzelnen

Gesetze und Gesetzentwürfe? Wenn wir TonEngland absehen, können

wir drei Gruppen unterscheiden. Zur ersten Gruppe sind jene Staaten
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zu zählen, welche die Gewährung der Wohltat an die Erreichung

eines bestimmten Lebensalters knüpfen. So Italien, wo Kinder unter

14 Jahren ans^eschiossen sein sollen, der russische Entwurf, wonach

das 17. Lei>ensjahr, und der niederländische Entwurf, wonach das

18. Lebensjiibr erreicht sein muß.

Hierzu sei jedoch bemerkt, dali z. B. in Italien, die Kinder unter

14 Jahren nur deshalb von der Wohltat ausgeschlossen werden, weil

sie ül)erhaui)t nicht gestraft, sondern in Erziehungsanstalten unter-

gebraclit werden sollen. Zur zweiten Gruppe gehören jene Länder,

welche umgekehrt die Wohltat nur Jugendlichen bis zu einem be-

stimiiiteu Alter gewähren. So wird in Viktoria gefordert ein Alter

unter 21 Jahren, in Neuenburg ein solches unter 25 Jahren, während

nach dem ungarischen Entwürfe das 20. Lebensjahr die Grenze bilden

soll. Die dritte Gruppe endlich, welcher sämtliche andere Länder an-

gehören, Termeidet jede Ältenbestimmung und bildet hier das Alter

des Delinquenten keine Vorbedingung für Gew£hrung oder Versagung

der Wohltat Einige von ihnen wie Neuseeland, Queensland, Nor-

wegen und Dänemark sagen diesbezfigliob lediglich, daß die Jngend

des Delinquenten als besonderer Mildemngsnmstand anzusehen und

der bedingte Straferlaß vorzttglich bei Jugendlichen angewendet wer-

den 8oll| während s. E das italienische Gesetz bestimmt, daß bei

einem Alter des Delinquenten unter 20 Jahren das Stralmazimum von

6 Monaten, bis zu welchem die Wohltat gewährt werden darf, eine

Verdoppelung erfiUirt So ist auch, wie bereits erwähnt, in Deutsch-

land allgemein anerkannt, daß das Älter keinen bestimmenden Einfluß

haben soll, der bedingten Begnadigung jedoch in erster Unie Delin-

quenten zugeführt werden sollen, welche das 18. Lebensjahr zur Tat-

zeit noch nicht erreicht haben. Lammasch und Högel deren in

Vorschlag gebrachter „unbedingter Straferlaß'^ im großen und ganzen

wohl nur einen weiteren Ausbau der im Körberischen Erlasse von

1902 „über die Begnadigung Jugendlicher" enthaltenen Grundsätze

bedeutet, wollen die Wohltat ebenfalls nur Jugendlichen zu Teil wer-

den lassen.

Meines Erachtens nach soll auch hier das freie Ermessm des

Richters insoferne ausschlaggebend sein, als die grsetzliehe Festlegung

einer Altersgrenze unter allen Umständen zu vermeiden ist, das Alter

des Übeltäters für sich aHein niemals die Anwendung der Wohltat

grundsätzlich ausschlielien soll. Man denke nur daran, wie wohl-

tätig der Straferlaß gerade bei hohem Alter des Delinquenten wirken

kann, daß gerade in solchen Fällen die Volksstimme die Eilaösung

der Strafe fordert. Allerdings läßt sich hier einwenden, daß eine

Anddr fOr Eiinliialanthropologi«. 81. Bd« 15
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moralische (iefäbrdun^ des bejahrten DeliiKiuenten hier nicht so zu

befürchten ist, der Resseruncrs- und Erzieh unirszweck hier wegfällt.

Wenn man aber bedenkt, d;i['> aucli l)ei bejahrten Menscln n die Frei-

heitsstrafe f^i'wühnlicli keine ^äinsti^e moralische Wirkung hervorruft,

der zweite früher dargelegte Zweck des Straferlasses aber gerade hier

oft und oft seine Stimme orfaeben dürfte, wird man anoh hier die

Wohltat niebt aiusehließeii dttrfen. Ist ein Naehtdl hievoa zu er^

warten? Worin kann dieser beeteben? Allerdings, wenn der Straf-

erlaß nnriohtig angewendet wird, dann wird er keinen Erfolg haben,

dann wird er aber ebensowenig bei jugendlichen Delinquenten wirken,

nnter Umstünden hier sogar geradesn demoralisierend! Dem wird ja

zuzustimmen sein, daß hauptsächlich und in erster Linie jugendliche

Delinquenten berficksichtigt werden sollen, daß hier das Hauptanwen-

dungsgebiet des Straferlasses gelegt sein soll; die Billigkeit yerhiagt

indep, daß auch Erwachsene der Wohltat teilhaftig werden können.

Die Wohltat soll seltener hier angewendet werden, nur in ganz be-

sonders berUcksiehtignngswürdi^en Plillen, aber gesetzlich darf sie

nicht ausgeschlossen sein. Der jugendliche A und der bejahrte B,

beide unbescholtene; Leute — B hat ein lanp^es tadelloser Vorleben

hinter sieb, — werden wegen desselben Deliktes schaldig gesprochöi.

Bei beiden liegen die gleichen Mildeningsgründe vor, die Handlungs-

weise des B ist noch entschuldbarer als die des A. Dem öffentlichen

Rpchtsijewußtsein genügt in beiden Fällen vollauf der Sohuldheweis,

'int- Strafe würde als unnötige Härte empfunden werden 1 Soll jetzt

dem A die gesetzliche Strafe erlassen werden, «lern B aber nicht

soll B bestraft werden, nur deshalb, weil er ;;raue Ilaare hat und

und nicht um Jahre jünger istV Würde ein solcher Vorgang, und

solche Fälle würden sich hei Festleirung einer Altersgrenze oft genug

ereignen, das allgemeine Rechtshewuiilsein mit der Strenge des Ge-

setzes versöhnen? Ich glaube, daß das Gegenteil hiedurch würde

erreicht werden. Die große Menge würde sich nicht um die Er-

wägung kümmern, daß bei A der Straferlaß angewendet wurde,

weil die Vollziehung der Strafe ihn moralisch gefährdet, während

diese Befürchtung bei B nicht zutrifft, und wenn sie auch daran

denkt, wird sie diese Erwägung nicht befriedigen, siewird die Tat-

sache nicht erstehen, daß dem Jüngeren die Strafe eriassen wurde,

den Alten hingegen die Strenge des Gesetzes trifft Der Eindruck wird

. kein befriedigender sein. Diesen Erwägungen haben auch, wie wir

sehen, die meisten Gesetzgebungen Bechnung getragen und die Fest*

Setzung einer Altersgrenze vermieden.

Das Alter des Beschuldigten soll also grundsätzlich keinen ab-
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solut bestimmenden Einfluli auf die Anwendimfj; des Straferlasses aus-

üben, docb sollen bauptsächlich Jup^ndlicbe seiner teilhaftig werden,

die fallweise Anwendung bei anderen Personen aber nur im beschränk-

terem Maße unter Zugrundelegung obiger Erwägungen und genauer

Prüfung des konkreten Falles erfolgen.

Einer eingehenden Erörterun;^: bedarf die weitere Fra<;e, ob das

Vorleben des Angeklagten, etwaige gerichtliche A bstrafungen der An-

wendung der Wohltat hindernd im Wege stehen, ob sie nur bei Erst-

lingsdelinquenten oder auch bei schon Vorbestraften angewendet wer-

den dürfe.

Auch diesbezüglich herrscht in den auswärtigen Gesetzgebungen

die größte Verschiedenheit, die Lösung dieser schwierigen Frage

wurde auf die verschiedenste Art und Weise versucht. In einigen

Staaten fehlt jede gesetzliche Bestimmung, so in Norwegen und

Dänemark, wo die Unbescholtcnheit lediglieh ein mildernder Umstand

ist. Es ist daher anzunehmeü, daß in diesen Stiiaten, in England laut

ausdrücklicher Bestimmungen im „Common Law^' und „Summarj

Jur/, sowie in anderen Staaten mangels jeglicher Bestimmung, der

bedingte Straferlaß auch dann angewendet wird, wenn es sich nieht

am ErsUingsdelinquenten bandelt, der Frage der ünbeacholtenheit so-

mit keine Bedeutung beigemeasen wird. Eine weitere Groppe von

Gesetzen fordert Unbescholtenheit des Beschuldigten, besiehnngsweise

keine Vorstrafen, od«r vorliegende frühere Vemrteilnng Überhaupt

Andere Gesetzgebungen wieder beurteilen die Würdigkeit des

Angeklagten nach der Art der von ihm früher begangenen Delikte

bezw. der bezüglichen Verurteilung und des Grades der hiefür ve^

hängten Strafe. Ei wird da nntersehiedeD, ob er zn dner Gefifagnis^

strafe verurteilt war, zu Zuchthaus oder emer EinschlieBungsstrafe,

ob die Verurteilung erfolgt war wegen gemeiner Verbrechen, wegen

vorsätzlicher Delikte usw.

Also auch hier die i^robte Verschiedenheit und kein einheitlicher

Gedanke. In Deutschland sagen die gemeinsamen Grundsätze, daß

die Wohltat der bedingten Begnadigung bei Personen, welohe bereHs

zu Freiheitsstrafen verurteilt wurden und die Strafe ganz oder teil-

weise verbüßt haben, nur in ganz besonderen HBUen Platz zu greifen

habe.

Lammasch und Uügel scheinen hier einem etwas wetthemgeren

Gedanken zu folgen, indem sie die Wohltat auch jenen Jugendlichen

zuteil werden lassen wollen die . . . ^oder nur mit Geld oder Haft

vorbesttafi sind*^.

15*
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Hit Beeht hat besonden von Liut henrorgeboben, daß für die

Frage, ob eine StrafirasBetzniig gewährt werden kdnne, lediglicb die

Tatsache entscheidend sei, ob der Angeklagte bereits eine Freiheits-

strafe Terbfifit habe, er dürfe „bisher Freiheitsstrafen im Inlande weder

ganz noch teilweise verbUßt haben*^ t), welchen Omndsatz auch der

Schweizerentwnrf verwirklicht bat

Es genügt also nicht schon Verurteilung zu einer Freiheitsstrafe

oder Geldstrafe, sondern Verbüßun^ einer ersteren. Diesen Grand-

sitzen ist entschieden beizupflichten. Geht es aber nicht doch zu

weit, zn sagen, daü die vorherige Verbüßong einer Freiheitsstrafe

kurzweg die Anwendung des Straferlasses ausschließt? Str)ßt diese

Bestimmnng nicht auf die größten Dissonanzen, bezw. ftilirt sie

solche nicht herbei? Zum mindesten verträgt sie sich ab-^olut nicht

mit der bei uns bestehenden wahhveisen Androhung von Fn ihcits-

oder Geldstrafe. Dies würde tntsäflilioh zur Klassenjustiz führen,

denn der vermögcndo Hesetzesübertreter, welcher früher wegen einer

Straftat zu einer Geldstrafe venirteiit wurde und sie aucii vi'rl)üP)t

hat, wärt' mitbin des Straferlasses nocli würdig, während der mittel-

lose Delinquent, der wcp'n derselben Straftat zu einer Froilicitisstrrife

verurteilt worden uisd sie verbüßt hat, von ihr ausgeschlossen wäre!

Ließe sich eine irnißere Ungerechtigkeit denken? Doch auch abge-

sehen von dieser Erwägung, ist denn wirklieh jeder Angeklagte un-

würdig des Straferlasses, weil vr einmal wegen eines unbedeutenden

Deliktes eine unbedeutende Freiheitsstrafe erduldet bat? Kann man

immer sagen, daß die Freiheitsstrafe auf denjenigen keinen demora-

sierenden Erfolg hat, der einmal früher ein paar Tage saß? Gewiß

nicht, besondm dann nicht, wenn die erlittene Freiheitsstrafe Ton

kurz« Dauer war und nunmehr alle anderen Voraussetzungen für

die Gewährung des Straferlasses vorliegen. Erleiden die Zwecke^

welche die Idee des bedingten Straferlasses überhaupt verfolgt, prin-

zipidl eine Schädigung, weil der Angeklagte früher eine geringfügige

Fkeiheitsstrafe erlitten hat? Führt man aber das Argument ins Feld,

daß die Wobhat eben nur dann angewendet werden soll, wenn sich

der Angeklagte das erste Mal vergangen hat, dann sehe ich nicht

ein, warum man das Kriterium der Kichtverbüßung einer Freiheits-

strafe verhingt, dann muß der Angeklagte eben ganz unbescholten

sein. Nehmen wir den Fall an, daß A und B gleichartige Delikte be-

gehen! A entwischt und die ihm zuerkannte Strafe gelangt wegen

1) V. Liszt. Gesetzesvui'schlag beti-effend die EinfQhning des bedingten

Anfschubos der Strafvollstreckung (krim. Aufg. strafr. Anfsltse, f. Bd. S. 423).
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Verjährung nicht zur Verbüßung. B hingegen wird verurteilt und
sitzt die ihm zuerkannte Strafe ab. Jetzt begehen beide neoerdh^
gleiChart i Delikte, welche die Anwendung des Straferlasses geeignet

erscheinen lassen. Nun soll A der Wohltat teilhaftig werden, der sich

früher der strafenden Gerechtigkeit entzogen, während H, der seine

Schuld gesühnt hat, lediglich deswegen, weil er ein paar Tage ein-

gesperrt war, davon ausgeschlossen sein soll? Bcrechtii-'t ist gewiß

die Erwägung, daß ein wegen schwerer Delikte mit einer oder meh-

rereren längeren Freiheitsstrafen vorbestraftes Individuum der Wohltat

nicht mehr würdig ist, dieselbe bei ihm gar keine Berechtigung besitzt;

darüber braucht kein Wort verloren zu werden. Umgekehrt hat es

aber auch keine Berechtigung, zu sagen, daß jede, wenn auch noch

so kurze Freilieitsstnife, welche der Angeklagte früher verbüßt hat,

die Anwendung des Straferlasses später grundsätzlich ausschließe. Das
Richtige dürfte wieder in der Mitte hegen. Von verschiedenen Seiten

wurde bereits mit Recht darauf liingewiesen, daß es auch hier nicht

angehe, gesetzliche feste Begeln aufzustellen, oder gar die Art der be*

reits yerbfifiten fVdhdtsstrafe alB Kriterium anfzostellen. Kann nieht

Jener, der wegen versehiedener Diebstähle und Betrügereien — ohne

die Verbreohensgrenze zn erreichen — sn 6 Monaten Arrest verurteilt

worden und diese Strafe äbgebttßt hat, moralisch weit mehr verkommen
and weit schwerer bessemngsfiihig sein, als dieser, der wegen eines

politischen Verbrechens eine Stägige Kerkerstrafe verbüßt hat? Auf

den Charakter der Vorstrafe kann es nicht ankommen, mag sie Haft^

Arrest, Festungsstiafei Geföngnis, Einschließung, Kerker oder Zucht-

haus gewesen sein. Nur keinen schädlichen Einfluß darf sie auf den

Angeklagten genommen haben, er muß trotzdem noch besserungsfähig

geblieben sein. Dies richtig zu erkennen und zu beurteilen vermag

lediglich der Richter, sow(Mt dies eben möglich ist. Auch hier

muß dem freien richterliehen £rmessen Spielraum geschaffen werden.

Es kann sich also nur um lange und schwere Vorstrafen bandeln,

weiche grundsätzlich die Anwendung des Straferlasses ausschließen,

denn in diesen Fällen würde die Wohltat meist übel angebracht sein.

Daß auch hier das Vorleben den ersten Platz einnimmt, die Wohltat

bei ganz unbescholtenen Personen am häufigsten angewendet werden

soll, ist klar und liegt im \\'esen der Institution. Wir werden dem-

nach zusaTiimenfasst iKl sagen müssen, daß der Straferlaß allerdings

in erster Linie für Erstlingsverbrecher bestimmt ist, durch die Ver-

büßung von Vorstrafen aber prinzipiell nicht ausgeschlossen sein darf.

Lediglich lange und schwere Vorstrafen, welche die Annahme berech-

tigen, daß der Angeklagte bereits derait moralisch tief steht, daß die

Digitizcd by Gc.iv^^i»^
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Wohltat vollstäudig nutzlos und Uberflüssig wäre, encheiaeu geeignet,

diese für die Folfrczeit auszuschließen.

Im Anschlüsse hieran soll noch die Frage erörtert werden, ob

eine Person der Wohltat des Straferlasses zweimal teilhaftiir werden

kann. Mal3f;el)end für eine diesbezügliche negative gesetzliche Be-

stimmung ist wohl die Erwägung, daß derjenige, welcher trotz der

ihm erwiesenen Wohltat noch weiter fehlt, diese nicht nochmals ver-

dient und dieses Prinzip wird in seiner ganzen Härte aufrecht er-

erhalten. Mir erscheint diese Bestimmung als verfehlt und vielmehr

die mehrmalige Anwendung des Straferlaäscb als zulässig. Groü'j

ist ebenfalls dieser Meinung, führt aber als einzigen Grund hiefttr

den an, daß nur wirkliche Verbüßung einer Freiheitsstrafe den Sttraf-

erlaB ansBoUieOe, dies» demnaeh folgerichtig auch dann nicht yer-

aagC werden dflife, wenn die wirkliche Verbttßnng der frtther zner-

kannten Strafe im Wege der bedingten VerarteUnng erlassen würde.

Dies ist vielleicht aach &ü Grand, aber doch nicht der maDgebende.

Ich frage wieder, können die mit dem Straferlässe yerfolgten Zwecke

sich nicht mit seiner mehrmaligen Anwendung vereinen. Ist der A.

dem das erste Mal die Strafe bedingt »lassen wnrde^ deshalb der

nochmaligen Wohltat weniger wflrdig, weil er eine ganz anders ge-

artete Straftat begeht? Läßt sich bei einem zweiten Falle nicht oft

die gleiche Berechtigung der Wohltat behaupten, wie das erste IDbI?

Wenn Groß die wiederholte Anwendung des Straferlasses nur dann

ausschließen will, wenn es sich „etwa um einen eklatanten auf ge-

wohnheitsmäßiges Verbrecherturn hindeutenden Bttckfall bandelt so

ist dies meines Erachtens nach wieder so weit gegangen. Dieselben

Gründe, welche nach unseren Vorschlägen einen ;.EückfalP als vor-

liegend erscheinen lassen und zur Wiederaufnahme des Strafverfahrens

führen sollen, werden andi hier maßgebend sein und es gilt hier ge-

nau dasselbe, was dort ausgeführt wurde. Es braucht sich keines-

wegs um einen Menschen zu handeln, der sich als gewohnheitsmäßiger

Verbrecher darstellt, um den Straferlalj nicht nochmals anzuwenden.

Der Richter muß aus der neuen Tat nur die Übcrzeuirung gewinnen,

daß dem Menschen nicht zu helfen ist, der Trieb zum Schlechten in

ihm zu stark, jede Nachsicht ihm gegenüber übel angebracht ist

Deshalb soll auch mit der nochmaligen Anwendung des Straferlasses

sehr ^•()rsi^hlig vorgegangen werden, es mub, um bildlich zu spreelien,

noch einmal so genau, als das erste Mal, erwogen werden, oh die

Voraussetzungen vorliegen, ist die Sache nicht ganz klar, soll die

1) Dr. A. Groß a. a. 0. 8b 97.
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nochmalige Anwendung lieber vermieden werden, es steht zu viel auf

dem Spiele. Der Richter muß überzeugt sein, daß die neue Tat sich in

keiner Wdse mit der ersten in Zusammenbang bringen läßt, vollständig

für sieb allein beurteflt sein will, die nenerliohe Anwendung der Wohltat

aber Tollkommen bereobtigt nnd nacb keiner Seite hin anstofierrregend

wirkt

Anf solch Torsiebtige Weise angewendet, wird die wiederholte

Anwendung des Straferlasses sieb mit seinen Zweoken ollkommen
yertragen, wenn anch immerhin zozngeben ist, daß in yielen Sellien

die richtige Entscheidung sehr schwer zu treffen sein wnd, an die

Menschenkenntnis und Beobachtungsgabe des Bichters die größten

Anforderungen stellt. Doch deni ist nicht vorzubeugen, denn mit ge-

setzlichen Regeln kann man hier nichts ausrichten, die Entscheidung

mu6> wie in so vielen anderen wichtigen Fragen auf dem ganzen

Gebiete unserer Institution dem frei^ richterlichen Ermessen anheim-

gestellt werden. Also Gestattung des wiederholten Straferlasses, aber

mit großer Vorsicht I Dies gilt aber nur dann, wenn der Angeklagte,

dem die Wohltat das zweite Mal zugebilligt werden soll, das erste

Mal die Voraussetzungen der Wohltat auch nachträglich erfüllt hat,

nämlich während der Probezeit keine Straftat begangen bat,, welche

zu einer Wiederaufnahme des Strafverfahrens führte.

Ist dies hinf?ep:en eingetroffen, hat er das erste iNfal schon die

in ihn gesetzten Hoffnungen und Erwartungen j.'-etäuscht und ist es

wegen Rückfalles zu l iner Wiederaufnahme des Strafverfahrens und

soll in zu einer nachträglichen Bestrafung auch wegen des ersten De-

liktes gekommen, dann allerdings wird die Wohltat ein zweites Mal

schon gesetzlich auszuschließen sein, denn die Erfahrung hat gelehrt,

daß der Angeklagte einer Besserung nicht zugänglich ist, auch die

Anwendung der Wohltat einen „Kückfail*^ zu verhüten nicht geeignet

ist. Es fehlt daher, begeht er später, nach der tatsächlichen Be-

stratung wieder einen Fehltritt, die Hauptberechtigung für die An-

wendung des Straferlasses. Er ist der Wohltat nicht mehr würdig,

sie darf nicht verschwenderisch gehandhabt werden, man denke nur

an Belgien und die daadbst gemachten traurigen Erfahrungen

!

Spricht man demnach von der Gestattung eines mehrmaligen Straf-

erlasses, so ist darunter immer nur der Fall gemeint, daß die Wohl-

tat beim ersten Male von gutem Erfolge begleitet war und der An-

geklagte nicht rttckfiUlig geworden ist, der Richter demnach hd be-

sonders berttcksicbtigungswerten Fftllen begründete Veranlassung bat,

anzunehmen, daß auch die nochmalige Anwendung des Straferlasses

Ton guten Folgen werde begleitet sein.
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Soll der Stnferlaß grondsUsliob nur bd Freihettastnifeii eintreten,

oder aneb bei Geldstrafen? Überblicken wir die anaw&rtige Gesetz-

gebung t Binielne Geaetie- nnd Gesetzentwurfe scbUeßen den Straf-

erlafi bei Geldstrafen gmndsllzlicb ans» die meisten jedoch gestattoi

ihn auch bei Geldstrafen nnd bestimmen lediglich, bis zu welcher

Höhe der Geldstrafe er angewendet werden darf. Auch in der Lite-

ratur gehört diese Frage^ soweit sie erwähnt wird, su den bestritten-

sten. Eigentlich sind es zwei Fragen, nämlich zuerst die, ob der

Straferlaß auch bei einer für die uneinbringbare Geldstrafe eintretenden

Freiheitsstrafe eintreten könne und sodann die weitere Frage, ob der

Erlaß auch bei der prinzipalen Geldstrafe zulässig sei. Die erste

Frajre ist bekanntüch von der Theorie zumeist bejaht worden, geg:en

die Bejahiinfr der zweiten haben sirli aber gewichtige Stimmen er-

hoben. Da wird ins Treffen geführt, daß alle Motive für die Anwen-
dung der Wohltat bei der Freiheitsstrafe, wie die Furcht, den Ange-

klagten durch die Strafverbüßung moralisch zu gefährden, ihn wirt-

schaftlich zu Grunde zu richtRi, bei der Geldstrafe versagen. Vor

allem glaube ich, dali es verfehlt ist, die erste F>age zu bejahen, die

zweite aber zu verneinen, weil man hiedurch zu einem Widerspruche

koiiiiiit. Es geht nicht an, zu einer Geldstrafe unbedingt zu verur-

teilen, zu der subsidiären Freiheitsstrafe aber bedingt! Wäre das nicht

eine Ungerechtigkeit? Gerade hier niuü der zweite Zweck des Straf-

erlasses, die Übereinstimmung mit dem allgemeinen Itecbtsgefühle mehr

hervortreten, wollen wir ihn nicht vollständig ignorieren. Ilält man
die früher hier entwickelten, bei der Anwendung des Straferlasses zu

beobachtenden Zweeke im Auge, so mflssen beide Firagen b^ht w»-
den. Lautet das Urteil auf eine Geldstrafe, fttr welche nur subsidiSr

eine Freiheitsstrafe eintreten soll, so liegt das Hauptgewicht — viel-

leicht unbewttfit — auf der letzteren, mag sie auch gar nicht zur

Vollstreckung kommen, sie besitzt das „odinm*^ in weit höherem MaSe,

denn die Geldstrafe. Geht es da an, eine Strafe in erster Linie un-

bedingt zu Terhingen, die im Hintergründe aber stehende schwerere

Strafe bedingt zu erhissen? Ebenso wie es beim Straferlaß sorgsam

vermieden werden muß, den sozial besser sitnierten Klassen eine Naoh-

sicht,zu gewähren, muß auch das Gegenteil vermieden werden. Kommt
denn da der Angeklagte, welchem die Geldstrafe in eine Arreststrafe

umgewandelt wurde, weil sie „den Vermögensumständen oder dem
Nahrungsbetriebe des zu Verurteilenden oder seiner Familie zum emp-

findlichen Abbruche gereichen" würde, nicht besser daraus, als der

Wohlhabende, oder deijenige, der angibt, er besitze Vermögen und die

Stra&umme zusammenspart, um das „odium'^ der Freiheitsstrafe zu
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eririndom? Würde sich dann nicht, wie Loh Bing treffend bemerkt,

„im Volk noch leichter als jeiit die Ansicht verbreiten, die Gddstiafe

sei flberhaapt keine Strafe '^M) Gewiß, der «ne Zwedc des Sinf-

erlaasea, die Bewahrung vor der kurzen Freiheitsstrafe fSIlt weg, wenn
es sich am die Verbflßnng einer Geldstrafe handelt, das kann nicht

bestritten werden, aber eben der eigeatttmliche Zusammenhang, in

welchem gerade nach unserem Gesetze oft Geld- und Freiheitsstrafen

stehen, macht es nnmQgUch, bei ersteren sie auszuschließen. Eben
mit Bücksicht auf diesen Umstand und die Erwägung, daß gerade

Geldstrafen als mildere Sfthne gedacht sind, sich für die Anwendung
des Straferlasses gerade hier ein großes Anwendungsgebiet ergeben

wird, muß gesagt werden, daß der Straferlaß auch bei prinzipaler

Gddstrafe zulässig sein soU.

Soll der Straferlaß angewendet werden nur bei leichteren Delikten

oder auch bei schweren, soll hiefür maßgebend sein die Höhe der für

das Delikt angedrohten Strafe, die Beschaffenheit der angedrohten

Freiheitsstrafe oder sollen hier andere Erwägungen Aosscblag geben?

Die diesbezüglichen Bestimmungen der einzelnen auswärtigen Gesetze

sind total verschieden, man könnte sagen, daß da jeder Staat für sich

ein besonderes System ausgearbeitet hat, so widersprechend sind die

einschlägigen Normen. Als besornlers beaclitenswert iiiüchte ich auch

hier den in Deutschland theoretisch geltenden Grundsatz — tatsächlich

liegen die Verhältnisse anders — hervorheben, wonach die flölx' der er-

kannten Freiheitsstrafe die Gewährung des bedingten Straferiasset^ nie-

mals grundsätzlich ausschlielien soll. Als oberste Kegel muß unbedingt

der Grundsatz festgehalten werden, daß durch den Straferlali in erster

Linie die kurzen Freiheitsstrafen verhütet werden sollen. Mag es sich

nun bei diesen kurzen P'reiheitsstrafen um einfachen Arrest oder

schwerere Strafen handeln. Es wurdo bereits erörtert, daß es niclit

angeht, den Erlaß auf bestimmte Arten der Strafe einzuschränken,

da diese Bestimmung dem Geiste des ganzen Institutes widerspricht

und zu den sonderbarsten Folgen führt. Es kann sich also meines

Erachtens nur darum bandeln, eine bestimmte Höhe der angedrohten

FrdheitSBtrafe su bestimmen, bis zu welcher die Wohltat angewendet

werden darf. Da nach unserem Vorschlage die Strafe, für welche

der Verweis mit Straferlaß eintritt, gar nicht verhängt werden soll,

so kann diesbezüglich nur in Betracht kommen die vom Gesetse im

konkreten Falle angedrohte Strafe und nach ihrem Höchstmaße die

FVage der Anwendung des Straferlasses beantwortet werden. Mit

1) Br. Lohsing, „tifber bedingten 8traferla6^ jnrist Blätter ex 1906 S.294.
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liücksicht aiü den Umstand, daß von dun Stiatandrohungen des neuen

Strafgesetzes noch nichts bekannt ist, die Bestiniujung des Strafuiaxi-

mums für Anwendung des Straferlasses aber naturgemäß sich danach

riditen muß^ mit wie hohen Strafen die einzelnen Delikte Tom Ge-

setze bedroht werden, erseheint eine diesbezUglicbe nähere ErOrtemng

als Terfrilht. Dasselbe wird im Prinzipe yon der Geldstrafe zu sagen

sein, obwohl hier der Hanptgmnd für Bestimmung eines Strafmaxi-

mnms w^gfilUt Dagegen erscheint mir derMher erwfthnte, in Deutsch-

land angestellte Grundsatz doch als etwas zu weit gehendi ganz ab-

gesehen dayon, daß bei Androhung und Verh&ngung langjähriger

IVeibeitsstrafen das Bedflifnis nach der Wohltat des Straferlasses sich

wohl kaum fühlbar machen dürfte.

Für durchaus verfehlt halte ich es hingegen, die Wohltat ab-

hängig zu machen von der Deliktsart oder aber von der ()iuiHtät der

hierfür angedrohten Freiheitsstrafe. Früher bereits angeführte Bei-

spiele zeigen am deutlichsten, daß ein „Verbrecher'^ nach dem Straf-

gesetze der Wohltat ungleich würdiger sein kann, als jemand, der

aus Schlauheit oder Zufall nur eine Übertretung beging, während es

andererseits wohl nicht angezeigt erscheint, jemandem die Wohltat zu

versagen, weil auf das von ihm begangene Delikt Kerker zum Bei-

spiele steht, und sie nur dann eintreten zu lassen, wenn die erlassene

Freiheitsstrafe einen milderen Charakter ihrer Qualität nach ij^ebaltt hätte.

Es wäre also lediglich die Bestimmung eines Strafriiaxiniuiiis an-

zustreben, })is zu welchem die Wohltat zu gewähren ist. Jede andere

Einschränkung verträgt sich nicht mit dem Zwecke des Straferlasses.

Dieses Strafmaxinium muß aber unter genauer Berücksichtigung des

im Gesetze entlialttnen Strafrahmens und zwar eher zu hoch als zu

niedrig festgesetzt werden, da es sich wie erwähnt, nicht um die Höhe
der — wenn auch nur bedingt — verhängten, sondern kdiglich der

angedrohten Strafe handelt. Wie lange soll nun die Dauer der Frist

bemessen werden, innerhalb welcher nach unserem Vorschlage die

Wiederaufnahme des Strafverfahrens beantragt werden kann? Diese

I^t entspricht der sonst allgemein üblichen Bewfthrungsfrist Audi
diese BYage haben die onzduen Gesetzgebungen auf die yersohiedenste

Weise beantwortet Bald wird Überhaupt keine Frist festgesetzt, bald nur

eine Minimalfrist, dann wi^er eine absolut bestimmte Fristi eine Mini-

mal- und Maximalfristy während einige Gesetzgebungen auch hier dem
freien richterlichen Ermessen den größten Spiebraum geben, indem sie

lediglich ihm die Bestimmung der Fnai überlassen. In der Theorie

hat man die Dauer dieser Fns^ vielfach mit der Vollstreckungsver-

jährung in ^ne Linie gestellt und einerseits dafür plädiert, daß die
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Bewährungsfrist nicht hini^er sein dürfe als die VoUstreckungsverjäh-

ningsfrist, da es sich um eine liej^ünstigung des Verurteilten handle,

80 insbesondere von Liszt, Lanunasch, Aschrott, Schell und

andere, während man andererseits diese Anschauung bekämpft, da es

sich bei Anwendung der Wohltat nicht in erster Linie um eine Be-

günstigung des Verurteilten handle, sondern darum, daß er sich bessere,

somit die Zweckmäßigkeit vorherrsche ').

Nach unserem Vorschlage, wonach eine bestimmte Strafe ja gar

nicht ausgesprochen oder verhängt werden soll, kann naturgemäß

bei Bestimmung der fraglichen Frist die Verjährung der Strafvoll-

streckung nicht in Betracht kommen; es kann sich lediglich um das

Verhältnis zur Verjährung der Strafverfolgung überhaupt handeln.

Besteht nnn diesbezüglich zwischen der Frist, binnen welcher die

Wiedecanfnahme des Strafverfahrens wegen „Rfiekfall* beantragt

werden kann und der Verjähmng der StaalTerfoigung irgend ein

YerhSltnis, soll diese Ftait länger oder kflraer sein als jene, soll sie

mit ihr übereinstimmen und welche Erwägungen müssen hiebet maß-

gebend sdn, besw. Beobachtung finden?

Bei unserem Vorschlage handelt es sich um eine Wiederaufnahme

des Strafverfahrens in der Strafbage, weil eben in der Begehung

emer neuen, als Rückfall sich qualifizierenden Tat ein Grund dafflr

gefunden wird, nunmehr an Stelle des Mher yerbfingten bloßen

SchuldverweiBes eine wirkliche Strafe su setzen. Was nun die Zeit-

bestimmung bei der bisher bestehenden Wiederaufnahme unseres

Strafprozesses anlangt, handelt es sich bekanntlich dämm, ob diese

Wiederaufnahme zu Gunsten oder Ungunsten des Beschuldigten er-

folgt. Im ersteren Falle haben wir keine zeitliche Beschränkung, die

Wiederaufnahme kann vom Verurteilten selbst nach vollzogener Strafe

verlangt werden (§ 353 St.P.O.). Im letzteren Falle hingegen ist der

Antrag auf Wiederaufnahme — es mag sich um eine Tat bandeln,

wegen welcher der Angeklagte durch rechtskräftiges Urteil freige-

sprochen worden war f§ S55 St.P.O.) oder darum handeln, daß die

Tat das erste Mal nach einem zu milden Strafgesetze beurteilt wurde

(§ 356 St.P.O.) — an die Bedingung geknüpft, daü die Strafbarkeit

der Tat noch nicht durch Verjährung erloschen ist Auch in unserem

Falle, wenn wir nämlich den Rückfall als Wiederaufnahmsgrund be-

trachten, handelt es sich um eine Wiederaufnahme des Strafverfahrens

zu Ungunsten des Angeklagten und es liegt gar kein (4rund vor,

warum wir auch hier nicht, wie bei den anderen Fällen der Wieder-

1) So Aschaffeuburg. „Das Verbrecheu uud äoiue BekämpfuDg ä 247 ff.
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aufDahme an dorn Grundsätze festhalten sollen, daß nur die Strafbar-

keit der Tat nicht durch Verjährung erloschen sein dürfe. Mit genau

demselben Rechte, mit dem z. B. für den Fall, dali der rechtskräftig

Freigesprochene später ein Geständnis der Tat ablegt, die Wiederauf-

nahme des Strafverfahrens an die NichtÜberschreitung der Verjährungs-

frist gebunden ist, können wir auch in unserem Falle sagen, daß der

Rückfall solange als Wiederaulnalnnsgrund geltend gemacht werden

kann, mit anderen Worten die tatsächliche Bestrafung der ersten Tat

solange noch verlangt werden kann, als ihre Strafbarkeit nicht durch

Verjährung erloschen ist. Es liegt kein Grund vor, die Frist kürzer

oder länger zu beBtiminen, kürzer soll sie deshalb nicht sein, weil

dann anoh wirklich die Frist za knn w2re, am dem Verarteilten

die Möglichkeit zu geben, seine Besserang ernstlich zu betätigen,

Ifinger aber deshalb nicht, weil es nicht angeht, eine Tat tataftchlich

erst zn bestrafen, wenn ihre Stralbarkeit gesetzlich durch VerjShrang

erioBchen ist Es handelt sich nach anserem Vorschlage ja doch

nicht nm das Moment der Strafvollstreckung, sondern nm das der

StralTerhingnng. Ebensowenig würde die Aufatellnng einer Minimal-

nnd Maximaldaaer der Frist znlSssig sein, denn diese Frist ist eben

schon gesetzlich durch die mit ihr zusammenfallende Ve^jitirnngsfrist

genau bestimmt. Die Bemessung dieser Itist dem richterlichen Er-

messen zn überlassen, hieße den Bichter bestimmen lassen, wann die

Verjährung der Strafbarkeit einer Tat eintreten soll, dies ist aber un-

haltbar. Es wurde bereits erwähnt, daß dem an Stelle der nach dem

Gesetze zu verhSngenden Strafe tretenden Schuldverweise nicht der

Charakter einer wirklichen Strafe beigemessen werden darf, es sich

nicht um ein Strafurteil im Sinne der Verhängung einer wirklichen

Strafe handelt. Freilich, wäre dies der Fall, würde man den Ver-

weis als ein der Freiheits- oder Geldstrafe gleichstehendes Strafmittel

auffassen, dann würde bei dem weitt rcn T^mstande, als wir keine

eigentliche Verjährung der Strafvollstreckung kennen, jeder Zusammen-

hang der Besseningsfrist mit der betreffenden Verjährungsfrist fehlen;

wird der Verweis aber als J^ehuldheweis, einem Strafmittel, dessen

eigenartiger Charakter später erörtert werden wird, verwendet, dann

läßt sieh die Ansicht begründen, daß nach Ablauf der Verjährungs-

frist die Straflosigkeit der ersten Tat durch den Umstand herbei-

geführt wird, daß innerhalb dieser Frist der Angeklagte nicht „rück-

fällig" in unserem Sinne geworden ist.

Die Verjährungsfrist ist eben in der Frist für die Wiederauf-

nahme des Strafverfahrens inbegriffen, wird durch diese im gewissen

Sinne repräsentiert. Liegt bei der tatsächlichen Verjährung der Straf-
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barkeit einer Tat das Hauptmerkmal darin, dali der Täter

von dem Zeitpunkte des begangenen Verbreebens; oder in dem Falle,

wenn er deghalb Mb<m in ünterwchung gezogen woid«n ist, von
der Zeit des Urteiles, wodurch er reehtskräftig freige.

sprechen worden ist, an zn rechnen, in der vom gegenwärtigen

Gesetze bestimmten Zeit von einem inländischen Strafgerichte nicht

in ünteisnchnng gezogen wnrde** . . . . also darin, daß der Tftter

ans irgend einem Gmnde während einer bestimmten Zdt der Ver-

folgung nicht unterzogen wird, handeit es sich bei der Wiederauf-

nahme darum, daß der Angeklagte nicht innerhalb einer bestimmten

Frist seit Erteilung desVerweises, innerhalb welcher Frist die Stxafyeifol-

gung noch zulässig ist— und diese Frist deckt sich eben mit der dem
begangenen Delikte entsprechenden Ve^ähmngs&ist — eine Tat be-

geht, welche sich als ^Rückfall'' qualifiziert und den Anlaß auf

Stellung eines Wiederanfnahmsantrages bietet. Ebenso, wie die Ver-

jährung nur dem zugute kommt, der in der hiefiir bestimmten Frist

kein Yerbrecben bezw. Vergehen oder Übertretung — mehr begangen

bat, 80 führt auch die Frist zur Erbebung des Wiederanfnahms-

. antrages nur dann zur unbedingten Straflosigkeit, wenn der Be-

schuldi^^te innerhalb dieser Zeit keine Straftat begangen hat, welche

sich als ,.I\ückfall'' qualifiziert. Was den Beginn der Frist anlangt,

so fällt derselbii auf den Tag der eingetretenen Rechtskraft des er-

teilten Verweines, wie die Verjährung im Falle, daß der Angeklagte

rechtskräftig- freigesprochen wurde, von diesem Zeitpunkte an zu

laufen bepnnt. In dieser Beziehung ist also unser Verweis das

Gegenstück zum rechtskräftigen Freispruch, nämlich den Beginn der

Bewälirun^^s- l)ezw. Verjährungsfrist anlangend. Bei der Verjährung

ist in diesem Falle der Angeklagte von der Schuld freigesprochen

worden, beim Vi rweise ist er bildlich genommen von der Bestrafung

im Sinne der vom Gesetze angedrohten Strafe freigesprochen worden.

In dem einen wie in dem anderen Falle kann es sich um einen

Irrtum handeln. Bei der Verjährung nämlich dann, wenn der An-

geklagte die Tat dennoch begangen hat, beim Verweise — Straf-

crlaß — dann, wenn er später innerhalb der Bewähmngririst eine

sich als „RttckfalP qualifizierende Straftat begeht und hieduroh be-

weist, daß sich der Richter in ihm getäuscht, er unverbesserlich ist

und die Voraussetzungen ffir die Gewährung der Wohltat vom An-

fange an nicht gegeben waren. In beiden Fällen ist dann die Wiede^
aufoahme des Strafrerfahrens zulässig, in beiden FäUen unter der

1) § 227 0. St-ß.
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Bedingung, daß die Strafbarkeit der Tat nicht bereits dnrcli Ver-

jährung erloschen ist. Dann liegt eben ein Verziclit des Staates auf

sein Verfolgungsrecht vor, im zweiten Falle hauptsächlich in der

Absicht, dem Angeklagten die schädliche Strafi; zu ersparen.

In diesem Zusammenhange ist noch die Frage zu erörtern, ob

lediglich die Begehong der neuen Straftat oder auch der Antrag

auf Wiedenuifilahme des Strafverfahrens und die erfolgende Ver-

niteilnng wegen der nenen Straftat sowie Qnalifizieraiig der-

selben als ^RBokfUI** bezw. Stattgebnng des gestellten Wiederaof-

nahmsantnges in die Bew&brangszeit fatllen mnfi. Handelt es sieh

um die einfache Bewährungsfrist des gewöhnlichen kontinentalen

Systems ist die Sache einfacher. Dort ist entweder die Begehnng

einer nenen Straftat, oder aber der Vemrteilnng dieser Tat in der

Bewähmngsfrist entscheidend. Mit ?on LisztO m({chte ich

sagen, dafi theoretisch genommen eigentlich entscheidend ist der Zeit-

punkt der Begehnng der nenen strafbaren Handlung, aus praktischen

Gründen aber gefordert werden müsse, daß auch die diesbezügliche

Verurteilung in die kritische Zeit zu fallen hat l'iii einer hierdurch

entstehenden Verkürzung der Frist vorzubeugen, erblickt v. Liszt in

der Erhebung der neuen Anklage eine Ilemmung des Fristenlaufes

und will die Frist erst wieder weiter laufen lassen mit dem E^n-

Btelinngsbeschluß oder dem freisprechenden Urteile. Dieser Vorgang

muß als vollkommen richtig bezeichnet werden, mit der durch unseren

Vorgang gebotenen Abänderung, daß die Ilemmung der Bewährungs-

frist zu beginnen hat nicht mit der p]rhebung der Anklaire wegen

des neuen Deliktes — dios muß ja nach unserem Vorschlage nicht

immer auch zur Stellung eines W'icdpr.iufnahnjsantrages und somit

zu einer Bestrafung auch wegen des ersten Deliktes füliren — sondern

mit dem Antrage auf Wiederaufnahme des Strafverfahrens und der

weiteren Änderung, daß die Frist weiter läuft mit dem Beschlüsse

des Gerichtes, womit dem Wiederaufnahmeantrage nicht stattgegeben

wird; das freisprechende Urteil wegen des zweiten Deliktes allein

ist nicht maßgebend, da es auch zu einem Strafurteil kommen kann,

ohne daß deshalb dem Wiederaulnuhmsantrag, falls er überhaupt ge-

stellt war, Stattgegehen wird.

Maßgegbend ist demnach nicht der Zeitpunkt der Begehnng des

neuen Deliktes, sondern es muß auch der Beschluß des Gerichtes,

womit die neue Tak als „Rttckfall*^ qualifiziert und sohin dem yom
Ankläger gestellten Wiederaufnahmsantrage stattgegeben wird, in die

U V. Lis£t Kriminalpolitische Aufgaben Strf.A. 1. Bd. S. 420.
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Verjiihrungtofnst, btginnend mit der Rechtskraft des Verweises, hinein-

fallen, um die Bestrafiin^^ des Angeklac:ten auch wegen des ersten,

nur mit Verweis belegten Deliktes herbeizuführen. Falls der Wieder-

aufnahmsantrag abgelehnt wird, ist wie erwähnt, . hierdurch nur eine

Hemmaog des Fristenlaufes, welche mit der Stellung des Antrages

anf Wiederaufnahme des Strafverfahrens begann, beendet worden.

Ein&^h ist, tbeoietiach wenigstensi nach voaenai Systeme die Fhige

za beantworten, wann der Fall der «Bewährung*^ bezw. ^Niebtbe-

wäbmng' Torliegt Es wurde bereits ansgefSbrt, daß von „Niebt-

bewährnng" in unserem Sinne dann zu sprechen ist, wenn der An-

geklagte innerhalb der Veij&hmngsfnst vom Richter einer neuen

stiafbaren Handlung schuldig gesprochen wird, und zugleich der Be-

schluß auf Statigebung des Antrages auf Wiederaufnahme des Straf-

verfahrens ergeht, weil sich die neue Tat nach dem richterlichen Er«

messen als ^flck&U*^ qualifiziert, indem nunmehr die Voraussetzungen

nicht mehr gegeben ersehenen, welche das erste Mal znm Straf-

erln preführt haben. Ebenso wie es bei der geltenden Wiederauf-

nahme des Strafverfahrens Sache des freien richterlichen Ermessens

ist, zu entscheiden ob: „neue Tatsachen oder Beweismittel allein

oder in Verbindung mit den früher erhobenen Beweisen geeignet er-

sdieinra, die Überführung des Angeklagten zu begründen/" soll nach

unserem Vorschlage das richerliche p]rmessen darüber entscheiden, ob

in der neuen Straftat ein Rückfall liege und sohin die Wiederauf-

nahme des Strafverfahrens zwecks tatsächlicher Bestrafung des An-

gekhiirtt n auch wegen des früheren Deliktes zu bewilligen sei. Dali

es absolut M-rfehlt und einfach ausgesclilossen erscheint, gesetzlich die

Fälle der Niclitbewährung festzusetzen, wurde an anderer Stelle aus-

gefülirt. Das Oesetz kann lediglich sagen, daß der „Rückfall" über-

haupt (irund zur Wiederaufnahme bietet und den Begriff dieses

„Rückfalles"' klar legen. Dem Richter aber muß es überlassen l)leiben,

im einzelnen Falle dann zu prüfen, ob die neue Straftat, was inmier

für äußerliche Merkmale sie haben und Folgen nach sich ziehen

niajTj geeignet erscheint, die Bestrafung des Angeklagten auch wegen

der ersten Stiattat zu rechtfertigen. Die Folgen der Nichtbewährung,

welche in unserem Falle bei ;,Rückfall" eintritt, sind bekannt, sie führt

znr Wiederaufnahme des Strafverfahrens and sohin zur Bestrafung

des Angeklagten auch wegen des ersten Deliktes.

Eine der umstrittensten Fragen ist die, welche Folgen der Be-

währung beizulegen sind. Ihre Beantwortung hSngt hauptsfichlich

davon ab, welchen Charakter wir dem zu yerwendenden Verweise

beilegen, worüber wir uns zunächst Klarheit verschaffen wollen.
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Bekanntlich soll der Verweis nach unserem Vorschlage dann

verwendet werden, wenn der Richter es den nach Umständen für angt-

messen erachtet, die für das Delikt eigentlich gesetzlich festgelegte

Strafe zu erlassen, da er die Voraussetzungen für die Anwendung des

b. S. als gegeben betrachtet, und lediglich mit einem Verweise vor-

zugehen. Der Inhalt dieses Verweises besteht darin, daß dem An-

geklagten seine Schuld und eigentliche Straffälligkeit vorgehalten

wird, die Gründe auseinandergesetzt werden, welche den Richter be-

wegen, von einer tatsächlichen Bestrafung abzusehen und dem Be-

schuldigten endlich bedeutet wird, daß ein ,,Kückfall" in bestimmter

Frist zur Wiederaufnahme des Strafverfahrens und tatsächlicher Be-

stialung auch wegen der ersten Tat fähren kann. Es handelt Bich

hier also lediglieb um den Sehnldapracb und den demadben statt der

eigentlichen Strafe beigefügten VerweiSi die bedingte Verbängung der

Strafe kommt in Wegfall. In der Theorie herrscht Uber die Frage,

ob der Verweis als Strafmittel angesehen werden und somit ein Er-

satzmittel für knrze lYeiheitsBtrafen bilden könne, großer Streit Wenn
Friedmann*)} der den Verweis nicht mit Unrecht „eine nominelle

Strafe" nennt, Torsohlftgt, ihn als j^Verwaninng" sn beasetchnen nnd
um seines ersieherisohen Charakters willen zun Strafmittel auszu-

dehnen, so bemerkt Berelzheimer^ biezn mitBecht^ daßhiednroh

lediglich eine terminologische, aber keine sacblidie Änderung enielt

wflrde.

1) Fried man II. Verhandl. des 21. deutschen Juristentages. H.Bd. S. 337.

2) fierolzbeimer. «Die Entgeltung im Strafrecht*", Mfiocben 1903, S. 459.

(Fortsetzung folgt.)
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XIV.

Trauma und Zeufsnisfilhiirkeit.

Nach eiueui Vortrage im (irazer J uristeiivoreiue.

Von

Dr. Method Dolenc, Cerichtäadjuukt in Graz.

I.

Der scbarfsinnige engliBche Philosoph David Harne fand auf

der Suche nach dem Ich in aicl) nur Perzeptionen; er erklärte des-

halb, das Ich könne nur das Bttndel oder das Zusammen verschie-

dener, in beständiger Yetänderung begriffener Perzeptionen sein. Ma^
immerhin diese D^nition des Ich der zersetzenden Kritik nachfolgen»

der Forscher nicht standg:ehalten haben, sie bietet uns dennoch eine

betreffende Charakteristik der inneren Mannigfaltigkeit des seelischen

Lebens, bewirkt durcli fortwährenden Austausch von Perzeptionen, Be-

einflussung der alten durch die neuen, der neuen durch die alten.

Soll nun das Ich selltst das Bild, das durch diese Perzeptionen be-

wirkt wurde, d^ Aul5enwelt vermitteln, mit anderen Worten, darüber

aussagen, dann tritt zur psychischen Funktion der Wahrnehmung
noch jene der Reproduktion hinzu. Erstere, die Wahrnehmung
wird zum Inhalte des Bewußtseins passiv, ohne direkte Willens-

betätigung, letztere, die Reproduktion der Wahrneiiinunf,' ist eine

aktive Wiilensfnnktion. Das innere Verhältnis dieser beider Ele-

mente der Aussage zu dem Willen darf insbesondere dann niclit aus

dem Auge gelassen werden, wenn die Aussage zu einem Mittel der

Wahrheitserforschung werden soll. Man sollte zwar meinen, eine

Aussage, die die Wahrnehnuing unter dem Drucke der Wahrheits-

pflicht so wiedergibt, wie sie im Bewußtsein fortlebt, vermittle ob-

jektive Wahrheit. Allein diese Annahme ist in ihrer Allgemeinheit

unhaltbar; sie trifft zwar in den weitaus meisten Fällen zu, versagt

aber leider gar zu oft gerade damals, wann sie zur Erforschung der

Wahrheit am maßgebendsten wäre. Denn ein jedes Subjekt ist für

Aieklr ISr EriinlnBliirtkiopalflfia. 81. Bd. 16
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das Objektive der Erscheinung^ nur nacii ^[aü^jabe der ti^^enen

physiologischen und psychologischon Veranlagung em-

ptängiicb. Es gibt keine absolut-objektive, sondern nur eine subjektiv-

relative ' Wahrheit der Wahroehmnng. <

)

Aber am die Fähigkeit der Wiedergabe steht es aach nicht

besser. Der von der Merkfähigkeit bedingte Niederschlag der Wahr-

nehmung, die Vorstellung erleidet nach Einverleibung ins Bewußt-

sein allmählich mannigfiacbe Veränderungen. Neue Vorstellungen

drängen die Lebendigkeit der fraglichen Wabmehmung zurück, be-

sonders betonte später empfangene^ zumal verwandle Vorstellungen

vermögen auf die Urvorstellung sie befruchtend oder abflauend ein-

zuwirken. Die Fähigkeit, bestimmte Vorstellungen unvenehrt in der Er-

innerung zu behalten, ist der Dauer nach beschränkt, der Stärke nach

variabel; ihre Beeinflussung etwa durch Festlegung der noch rezenten

VorstoIIung in einer Niederschrift ist zwar denkbar, docii wird es in

den nR'isten Fällen von vornherein gar nicht feststellbar sein, welche

Wahrnehmung in der Zukunft einmal in ihrer ursprünglichen Frische

benötigt werden wird.

Von der Wahrnehmungstrübung strenge zu sondern ist die Wahr-

nehmungsfälschung, d. i. die willkürlicli«' Entstellung des Inhaltes der

'm|if;nigenen Vorstollunir Ihm (h^wn Rt'pioiliikiion. Doch ist die Grenze

zwischen Wabrnehuiungsiriiliuiiui ii iiiid -liilscliungen durciiaus nicht

so scharf ausgejirägt, daß man >it' 111 itdtMii Falle als ohneweiters

feststellbar t'rklären könnte. Eine Wünli^^uii;: (irr Aur-s;ii:c nach dieser

Richtung hin i>l oft nur nach Analyse der (i esa mt Persön-
lichkeit des Aussagenden möglich, bei der neben dessen Fälligkeit,

Walirnehmupi:«'!! HKtglichst ungetrübt aufzuneliiiien und treu und un-

i^escbmälert nii ( icdäclitnisse zu bewaliit-n, auch dessen Neigung zur

Wahrheit ubeiliaupt in Frage kumiiit. Je nach dem günstigeren oder

ungünstigeren Ergebnisse dieser Prüfung steigt oder fällt die Glaub-

. Würdigkeit des .\ussagenden.

Bei näherer Untersuchung dieses Fragenkomplexes ergibt sich

im allgemeinen, dali die Aussage umsoweniger von Wahmehmungs»
trübungen und -fälsohungra beeinflußt wud, daß sie also umso glaub-

würdiger ist, je näher der Zeit nach das Objektive der Erscheinung,

das relevante Geschehnis, das die Aussage wiedergeben soll, der Ver-

nehmung liegt. Man muß nämlich erfahrungsgemäß annehmen, daß

auch der Entschluß zur Wahmehmungsfälschung, also zur Lüge eine

gewisse Zeit zum Ausreifen braucht. Waren auch die Motive zur

1) Dr. Kliocber^r, Der Zeugenbeweis. Qellers Zentralblatt S. 193, 190$.
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Lüg'e schon im ^FrniM iitc des (lesclielinisses da, so hätte der Aus-

sajrende doch nicht die Zeit, das Wie und das Was-chmn? sicli aus-

zudenken. Diese Erwägungen sind es vornehndich, die die For-

derung theoretisch hejirründet erscheinen lassen, die Formulierung der

Zeugenaussage soll möglichst rasch durch einen tüchtigen ohjektiven

Richter stattfinden. H Bei Vernehmungen nach schweren und schwer-

sten Traumen ergibt sich aber für die Praxis noch eine weitere Not-

wendigkeit, die Vernehmung des Beschädigten möglichst bald durch-

zuführen. Wie oft besteht der dringende Verdacht, eine bestimmtePerson

habe die schwere Beschädigung auf dem Gewissen, der Verdächtigte

wird sogar verhaftet, allein er leugnet, direkte Beweise sind vorerst

nicht zu haben : Wie sehnsüchtig wird da auf den Moment gewartet,

daß der Verletzte aus der Bewußtlosigkeit erwacht und zu reden an-

fängt Ich hatte emmal vier Verhaftete, die dringend yerdftchtig

waren, einen ffinften Kameraden schwer beschädigt zu haben; allein

Klarheit konnte in den Fall nicht eher kommen, bis der Verletzte

vernehmungsfähig wurde, und dies dauerte 29 Tage! Sehr oft heißt

es aber auch, den Verletzten als einzigen Zeugen des Vorfalles

sobald als möglich einznvemebmen, weil er sonst verlöschen und das

Geheimnis seiner Verletzung mit sich ins Grab nehmen könnte. Allein

so berechtigt im allgemeinen die Forderang ist, die Vernehm in^L*^ eines

Zeugen möglichst rasch nach dem relevanten Geschehnisse durchzu-

führen, so bedenklich erscheint dieses Prinzip bei Ver-

nehmungen Schwerverletzter, soferne nicht besondere
Kautelen für die Sicherheit der Wabrh eitserforschnng

getroffen werden. Eben in Fällen von schweren Traumen, zumal

mit letalem Ausgange, besteht die größte TJefalir, dal) der Verletzte

infolge des erlittenen Tranmas das Geschehnis unrichtig in sich aut-

genommen hat, und nunmehr eine Darstellung gibt, die den Ansloli

zur Verfolgung eines Unschuldigen ^eben kann. Wenn auch Justiz-

irrtümer dieser Art zum Glücke nur in den seltensten Fällen vor-

kommen, so verlohnt es sich schon der bestehenden Möglichkeit

ein es J US t i z i r rt u m e s \\ e gen die Gründe, die die Aussagen Schwer-

verletzter zu sehr gefährlichen gestalten, einer Sichtung zu unter-

ziehen. Daß dies an der lland der einschlägigen Arbeiten Hans

Groß' geschehen müsse, bedarf angesichts der Bedeutung seines bahn-

D'Sch^bar dagregen Hans Schneiekert: «Einige Tage mdi der Wahr-

nehmung wird der Zeuge am zuveriSwigsten den Vorgang schildern können;

das Kriunerunffsbild ist da nicht nnr noch frisch, sondern auch abgeklärt". (Die

Zcugenvemehmuüg im Lichte der fcitiatrcchtsrefürm, William ötorns Beiträge Ii,

S. 447).

16*
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hrechfiuleii Wirkens auf dem Gfbit'to der Kriuiinalpsycliologie wohl

keiner weitfrcn Hey;! üuilun^.

II.

Eine der naheliegenden Gefabren besteht — wenigstens für das

Gebiet der österr. Strafprozeßordnung — darin, daß der Zustand des

Schwerverletzten in der Richtung verkannt wird, ob mit seiner Yer-

nebmun^ als Zeu^^^ überhaupt vorgegangen werden darf oder nicht.

m 151 St.P.O. P. 3 sagt, es dürfen jene Personen, die zur Zeit der

Zeup:nisal)legung wesren ihrer Leibes« oder Gemütshescliaffenheit

außerstande aind, die Wahrheit anzugeben, bei sonstiger Nichtigkeit

als Zeug:en nicht vernommen werden.

Niclit nlliremeine Zurechnun^sfähigkeit steht jetzt in Fraf^e, son-

dern V e rneh ni unjrsf ;i h i ii k ei t. Jene beruiit, um uiit v. Ijszt zu

spreclien. in der normal»']) ik'stimmfiarkeit der Motive, diese in der

Fähiirkeit, die Wahrheit anzu;;el)en. Em Paranoikcr ist z. B. imstande

iiber rein äußere drastisclie ^'or^^änL'^, die mit seinem Wahn^M'hilde

in irar keinen» Zusammenhan^^e st> In n, die Wahrheit anzugeben, ob-

wold man ihm die Zurechnun^^stäln^rkeit nicht vindizieren kann. ')

Zureeimuniis- und Walirnehmunfrsfühi^^keit wären demnach graphisch

mit zwei sieli kn uzenih-n Kreisen darzustellen. Im folgenden soll

aber nur die Frai:-e der VernehmunjLrsfähiirkeit an sich untersucht

werden; die FraL"»-. ob der Hegrifr Vernehmuni:stälii;:keit bei freier

Beweiswürdigung übeihaupt eine Berechtigung hat, wird später be-

rührt werden.

Außerstande eine Aussage wahr abzugeben, ist derjenige, der

Bduier Sinne nicht mächtig ist, der sinnesverrfickt ist. Das Gutachten,

ob der Verletzte von diesem Gesichtspunkte aus einvernehmungsfähig

ist, d. b. ob er bei vollem, nnbeengten und ungetrübten Bewußtsein

ist, haben die Ärzte zu geben. Allein da ergibt sich schon die Ge-

fahr, daß in Verkennung der Situation Ärzte überhaupt nicht befragt

werden. Es ist eine allbekannte Tatsache, daß sich nach schweren

Verletzungen geradezu Delirien ausbilden, bei denen sieh der Verletzte

in gehobener Stimmung befindet, die gar leicht mit Bewußtseins-

klarheit verwechselt werden kann. In diesem Belange möge zunächst

im Anschlüsse an einen modernen Psychiater — Forel — betont wer-

den, daß es bei der Frage nach dem Bewußtsein vor allem auf die

Feststellung ankommt, ob das Großhirn verletzt wurde. Die höhere

Seele des Menschen, deren erste und vornehmste Emanation das Be-

1) Vgl. Foieusiclic l'öychiatric 1. : Dr. .1. Frilsch, Willensfreiheit und Zu-

rodinangsf&bigkeit, S. 22.
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wußtsein ist, hängt allein vom Zustande der Großhirnrinde ab. „Stö-

runoren und Zerstörungen des llückenmarkos, des Kleinhirnes, des

Hirnstaninies lassi-n stets die psychischen Funktionen intakt, wenn sie

das Großhirn nicht in Mitlei(h'nschaft ziehen, wälirend solche Vor-

gänge im Grolihirii (liesell)en stets beeinträchtigen und stören, sobald

sie diffus oder wenigstens ausgedehnt sind. Kleinere Hirndefekte

verursachen freilich nur lokalisierte uder partielle, oft nicht nach-

weisl)ar<' Störungen des Seelenlebens." 'i

Unter den Erscheinungen, die auf eine Affcklion oder Alteration

der Gro!'liirnnnde weisen, steht die I lirnerscliütternni:- an erster Stelle.

Abgeselieu von dem rein äniicren Hilde der Ko])! Verletzung gibt es

auch sonstige Merknialcj die dem Untersuelniiigsriehter die Vermu-

tung wachrufen sollen, es könne sich um eine lliniersciiütterung

handeln. Bewußtlosigkeit. Aphasie, große Mattigkeit bei verlang-

samtem l'ulöschiage und verengten l'upillen, Erbrechen nach einem

Falle, Schlage, usw. sind kräftige Indizien, die sich auch unschwer

feststellen lassen.

Doch selbst rein psychische Einwirkungen, z. B. plQtzliche

Schieekwirkiing venusachen nach der Lehre moderner Psychiater 2)

akute und intensive Blutdiuckschwankungen in der Großhirnrinde, die

— allerdings nur bei individueller Disposition — eine Odsteskrankbeit

auslösen können. Akute Emähmngsstörnngen der Großhirnrinde zu-

folge gestörter Tätigkeit der den Stoffwechsel regulierenden Nerven

sind wahrscheinlich Ursache dieser Erscheinung.

Bei allen diesen Affektionen der Großhirnrinde können sich also

psychische Alterationen ergeben. Von ihrer Intensität hängt natür-

lich auch die Fähigkeit des zu vernehmenden SchwerverletzteUi die

Wahrheit anzugeben, ab. Die Feststellung der Grenze zwischen noch

bestehender Vemehmungsfäbigkeit und schon eingetretener Vemeh-
mungsunfähigkeit bietet große Schwierigkeiten, sie kann nur von

fachkundigen Ärzten vorgenommen werden. Ja selbst Ärzten

passieren zuweilen Dinge, die so recht geeignet sind, die mit der

Vernehmung von Schwerverletzten verbundenen Gefahren erkennen

zu lassen.

Eines Sommertages in der Früh um ' • 4 Uhr geschah auf der

Eisenbahnstation X ein großes Eisenbahnunglück. Man vergaß, daß

1) Dr. i. Forel, Hirn imd Seele, S. 23.

2) Vgl. Dr. Diehl, Die Schreckreaktion vor Gericht; weitere Literatur

bei Dr. R. Werner. T'Ikm- die (Jeisreskrankhoitcn nach Kopfvedotziin^en,

Vierteljahrschrilt für gerichtliche Medizin und öffentliches Sanitätswesen, £d. 23,

S. 150, 161,
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der Kilzüi: dir StatHui uIhk- Autt^nthalt passieren sollk-. Kinr Mascliine

versall auf dciii rw it isr, das» der Eilzug- benutzte, Versehieberdienste.

Ein furchtbarer Zusainnicnstoß erfoIj;te, der Heizer war tut. der

MascliineufUlirer bhtb scliwerverletzt bewußtlos auf dem Un^liicks-

platze liegen. In flas nächstprele^rene Spital übcr^^efülirt, wurde er noch

am selben Ta^^'e uiitt;ii;s ^'erirlit^ärztlich untersucht. Beide Gericlits-

ur/ti" erklärten lieziiglieli .seiner Vernelniiunjpäfähij;keit, er sei zwar

ohne Bewul'jtsein ins 8pital aufgenommen worden, doch hätte er .sich

schon erholt und gebe auf die gestellten Fragen ganz passende Ant-

worten, „so daß im Momente keine Alteration der Geistestätigkeit

vorbanden ist.'* — Auf dieses Parare hin erfolgte die Yocnehmung

des Mannes als SSengen. Er gab an, er sei am gleichen T&ge mit

seiner Haseliine von T nach X gefahren, w&hrend der Fahrt aus-

geglitten und so unglücklich zu Fall gekommen, daß er sich auf den

Kohlenbehfilter anfgestofien und an Brust und Füßen verletzt habe.

Der Fttbrerstand sei allerdings früher vom Heizer mit Wasser be-

gossen worden, um das Stauben der Maschine zu verhindern, allein

deswegen messe er dem Heizer kein Verschulden an seiner Verletzung

bei. In der Station X angeUngt, habe er sich überzeugen wollen,

ob im Kessel genug Wasser vorhanden sei, dabei sei ihm, weil er

die Btreng gehenden Probierbäbne zu jäh aufgemacht hatte, der heiße

Dampf ins Gesicht gespritzt. Auch diesfalls treffe niemanden ein

Verschulden.

Eine Kontrolle seiner Aussage war nicht möglich, da der Eir^on-

bahnzusammenstoß noch nicht bekannt war, und so wurde der Mann
als Zeuge auf seine Aussage hin beeidet, obwohl sie von A bis Z
unrichtig war. Erst nächster Tage war er imstande, eine der Wahr-

heit entsprechende Darstellung de.s Geschehnisses zu geben.

Ein andt rer Fall, wo der Zustand der V'^ernehniungsunfähigkeit

nicht erkannt wurde, möge auch noch hier Platz finden: Ein IVijiilir.

Knllner wurde schwerverletzt ins Spital gebracht. Je eine 'j mni

Revolverkugel stak im äußeren Augenhöhlen- und im oberen Kiefer-

knochen. .Aii.H der Beschaffenheit der Wunde konnte ihre Ent-

stehungsart mit Sicherheit nicht erschlossen werden. Während des

Transportes gab er an, er sei im Walde von 2 Räubern überfallen,

verletzt und ausgeraubt worden. Er wurde niM-riert und erzählte,

während der Narkose über seine Verletzungen i>elragt, wiederum, daß

er überfallen und ausgeraubt worden sei. Am nachmittag desselben

Tage^j vernahm ihn der Untersuchungsrichter, da bezüglich seiner Ver- •

nehmungsfähigkeit von ärztlicher Seite keine Bedenken erhoben wur-

den. Der Kellner erzählte nun mit aller Äusführlicbkeit, wie er die
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Reise an^ni-trHen und hcendet, wie viel Oold er mit hatte, wit- ihn

zwei Männer anspraclien und dann jählinirs überfielen, wie ihn der

eine — er pah eine jiriizise Beschreibung (lessell)en an — von niek-

wärts um den Leib erfaßte und auf den Boden warf, <b'r andt r» ihm

die Taschen umdrehte und des Inhaltes von 48 K Ijeraubtr, wie sie

ihn darauf losließen, wie sodann der Jüni^ere der beiden blitzschnell

einen Revolver herauszo^r und zweimal aus unmittt, ll)arster Nähe auf

ihn feuerte. Der Untersuchungsrichter war von der \ ernelimunjrs-

fähigkeit des Zeu«;en crewiß überzeugt, er beeidete ihn auch, koiii-

misionierte sodann zur Feststellung der Örtlich keiten, um Spuren

von den beiden Räubern zu finden und eine erfolgreiche Verfolgung

derselben einzuleiten! Zwei Tage nach dieser Vernehmung gestand

der Kölner znnftehst dem Ärzt, dann auch dem Untersuchungsricbter,

da5 er die ganze Ränbergeschicbte gelogen hat, um den vmachteii

Selbstmord m vertauchen. Nun erklärten ihn ancb die Ärzte für

ein krankhaftes Indiridnnm, degeneriert, augenscheinlich an petit mal

leidend, dessen Znrechnungsfäbigkeit auch zur Zeit seiner ersten Ver-

nehmung nicht gegeben war. 0
Es li^ mir vollkommen ferne die Behauptong aufstellen zu

wollen, es sd in diesen beiden FSllen — und solche FBlle sind nicht

selten 1 — mit einer zu geringen Umsicht oder gar mit Obofliehlich-
*

keit vorgegangen worden. Hit Nichten! In &a& Zeit, in der man
ohne Bedenken Kinder im AHer von 5, 6 Jahren als Zeugen (!) Aber

die scheußlichsten Dinge bört '^); in der unser Kassationshof^ man
könnte sagen, beinahe in jedem Falle, wenn wegen Beeidigung eines

Zeugen, der an einer erheblichen Schwäche des Wahrnehmungs- oder

Erinnernngsvermögens leidet, Beschwerde erhoben wurde, mit pein-

licher Genauigkeit nachweist, daß von einer Nichtigkeit keine Rede

sein kann, sind solche Vorkomnisse nur aufs Kerbholz des herrschen-

den Systems zu setzen, das bei allen Organen der Strafrechtspflege

die Uberzeugung zeitigte, es sei gut. ja notwendig, um
jeden Preis einen Zeuiren he weis herzustellen und zu

sichern, selbst wenn von vornherein feststünde, daß er lediglich ein

papierener Beweis bleiben wird.

Hier Wandel zu schaffen, tut Not. Der Untersuchungsrichter

kann verinii^e seiner Vorbildung nur Zweifel hegen, erst der fach-

kundige Arzt kann Klariieit bringen. Allerdings muü er zu diesem

1) Vgl. Dr. H. Grofi, Handbuch f. d. U.B. 5. Aufl., S. 93, 97, 103.

2) Vgl. Haus Schiieickeit. 1. c. S. 410; Dr. A. Cramer. (iericlitliclie Psy-

chiatrie S. Trä; F. Siemcus, Zur Psyeliolugie der Aussage, iuäbcä. von Küideru,

Aschaffenburgs Monatjsschrift H, S. 703.
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Bebnfe das Problem der Zeugnisfähigkeit vom Grande ans erfassen,

er darf niebt etwa nach nner einmaligen Besiehtigang und Unter-

suchang des Verletzten, mit dem er Tielleicbt nicbt viel mehr ab
zwei Dutzend Worte geweebselt bat, allgemein gehaltene nnd doeb

dezidierte Gutachten abgeben. Auch ein non liquet ist ein Gut>
achten. Es schtttzt wenigstens vor der Annahme, es liege Bewußt-

seinsklarheit vor.

Der Arzt ist aber auoh insbesondere berufen, das Urteil zu fällen,

ob der Scbwerverlctzte, bftufig schon mit dem Tode Ringende
bei seiner Apathie für alles, was nicht Linderun^^ der Schmerzen Ttt-

schafft, noch den Grad der Willensenergie haben kann, die Wahr*

heit anzufreben. Der ])liysische Schmerz übertönt jede andere Ver-

standestätigkeiti er lockert die ethischen Grundfesten des Charakters

und 80 mag es kommen, daß solche Personen unter dem Drucke

ihre» Schmerzes, ihres Widerwillens, dem Richter Rede und Antwort

zu stehen, einer abnormalen Willensschwäche anheimfallen, der zu-

fiilire sie ohne iiioralisebf Skru|»el übertreiben, die Wahrheit geradezu

verbergen, selbst unter Eid lü-en!

Eines Xaelunittags sali ein alter, braver Mann im Wirtsliause mit

einem jün^^ren Zecb;j:enossen; ^^eL^en Abend zerstritten sie sich. Der

Jüngere remonstrierte zunächst mii Worten, als ihn aber der Alte mit

dem Krü}rel aufs Haupt sehla^^en wollte, stand er aut und versetzte

ihm mit beschuhtem Fube einen Stoß p:egen den Unterleib. Dieser

btoli zog, da der Alte eine vor Jahren schlecht operierte Hernie hatte,

böse Folgen nach sich. Der Spitalarzt ließ mich noch in der Nacht

holen, daijiit ich den Mann noch vor dem Verlöschen vernehmen kannte.

Obwohl ^eiii Puls äußerst schwach und so beschleunigt war, daß

man ihn gar nicht mehr zählen konnte, wurden betreffs seiner Ver-

nehmungsfähigkeit keine Zweifel angeregt. Seine Antworten waren

sehr apathisch, nicbtsdestowaiiger wurde aus dem Fußtritte sdnes

Gegners eine geradezu brotale Mißhandlung: Er behauptete allen

Ernstes, der Gegner habe ihn auf den Boden geworfen und mit

Ffißen getreten!

In nachfolgendem Falle big die Sache noch kritiBcher, weil der

Verletzte, nicht wie der vorerw&bnte Mann, erst einige Tsge, son-

dern alsbald nach der Aussage gestorben ist, ohne daß das Geheim-

nis seiner todbringenden Verletzung mit Sicherheit aufgedeckt werden

konnte.

Ein 49 jähriger, robuster Schmied wurde im sterbenden Zustande

ins Spital übergeführt. Seine Verletzung erheischte sofortige Operation.

Eine Schlinge des Dünndarmes war aus der Bauchhöhle herausgetreten,
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zeigte aber noch eine schöne rote FärbuDg. Die Bauchhöblenüffnung

war 2 cm weit, von ihr verlief nach aufwärts im Bogen ^egen den

Nabel eine 1 mm brdte HantabBcbfirfang mit nnregelmäßigen, tichoa

blau verfärbten Bändern. In der Karkose wurde konstatiert, daß
zwar die herausgetretene Darmschlinge nicht verletzt war, wohl aber

wies eine andere zwei korrespondierende Lücken auf, aus denen Kot
sickerte. Dieser Teil der Schlinge war bereits gangränös. Das
Bauchfell war dunkelblau, voll Blut, die Fasden in der Umgebung
der Wunde wie gequetscht, vom schiefen Bauchmuskel waren 2 Läpp-

chen abgerissen. Ein 15 cm langer Teil der Darmsohlinge wurde
herausgeschnitten und die Darmenden vernäht Das Gutachten über

die Art der Verletzung lautete dahin, daß ein spitzes Werkzeug mit

groli* r (it \\ alt in den Bauch gestoßen wurde, daß sich das Werkzeug

in der Wunde umgedreht und dabei den Muskel gequetscht haben

mußte. Die Verletzung war eine lebensgefährliche, weil Bauchfell-

entzündung Angetreten war.

Einige Stunden nach der Operation wurde dieser Beb mied ein-

vernommen. Im Protokolle wurde ausdrücklich bestätigt, daß er bei

vollem Bewußtsein angetroffen wurde. Seine Aussage ging dahin,

er sei spät abends auf tleni Wege vom Wirtshause zur Trafik von

einem unbekannten Manne mit einem scharfen Schneidewerkzeug in

die rechte Seite des Bauches p^stoßen worden, der i\[ann sei gleich

darauf verschwunden, er selb^^t habe sich sohin vor die Wohnung
seiner Geliebten geschleppt, dort sei er gefunden und in ihr Zimmer

gebracht worden. Diese seine Aussage bekrälngte dw Mann mit dem

Eide und erklärte, daß er sich als Privatbeteiligter dem Strafverfahren

anschließe und seine Ansi)rüche später bekanntzugeben gedenke. Tags

darauf sprach der Untersuchungsrichter neuerdings beim Zeugen vor

und fragte ihn, oh er wohl die volle Wahrheit ausgesagt habe. Er

wehrte nur ab und meinte — unter Hinweis auf das nebenstehende

Kognakfläsciichen im vSpiiale kriege man einen ausgezeichneten

Schnaps. Der Tod des Mannes trat etwa eine Stunde nach diesem

letzten Gespräche ein. Die Obduktion zeigte, daß die ganze Musku-

latur auf der rechten Bauchseite mit gestodstem Blute versetzt war,

als Todesursache gaben die Ärzte nicht die Darmentzündung, sondern

Nervenchok infolge der vielen Muskelquetschungen an.

Der Fall wurde natürlicherweise als Mord behandelt, es wurde

nach dem unbekannten Täter gefahndet, Lokalaugenscheins-ProtokoUe

mit Skizzen wurden aufgenommen, doch war der lieben Mühe, Licht

in die Afföre zu bringen, umsonst. Erst lange nach dem Tode des

Mannes kam es heraus, daß er sich höchstwahrscheinlich durch das

1
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2 ni hoch angebraoht«*, 3S cm hrcih- und J2 cm hohe Fenster in

das versperrte Ziunucr seiner nliwesenden (ielii-bten unlienicrkt ein-

schh'ichen wollte, dabei aber, weil er etwas ani;elieitert war, ausglitt

und an einem spitzen Fensterhaken, wie sie ortsllblich anstatt einer

Feustervergitterung angebracht werden, hängen geblieben ist.

leh Termag in keinem dieser beiden Beispiele eine andere Ur-

sache für die offenbaien WahrfaeitBentatellangen heranssufinden, als

die dareh die Todesnfthe bedingte Willenssobwftohe des Attssagenden.

Es wird sich noch Gelegenheit ergeben, die P^cholog^e der Aussage

der Sterbenden wenigstens zu streifen; daher möge an dieser Stelle

nur noch einmal die Gefahr betont werden, daß das geistige Umflort-

sein eines Schwenrerletzten, zumal Sterbenden, nicht nur yon Laien,

sondern selbst von Ärzten verkannt werden kann.

III.

Hat sich aber einmal die Vemehmungsfähigkeit im Sinne der

St.P.n unzweifelhaft ergeben, so wäre man auf falschem Wege, wollte

man glauben, die Vernehmung eines Scliwerverlelzten unterscheide

sich in Nichts von der Vernehmung jedes anderen Zeugen. Das Um
und Auf eines erlittenen Traumas läßt der Wahrheitserforachung Ge-

fahren erstehen, die mit der eingangs fesstgestellten Tatsache, daß

jede Aussaj-'e nur subjektiv-relative Wahrheit vernutteln könne, innig

zusammenhängen. Diese (Gefahren erheischen eine erhöhte Kontrolle

seitens des vernehmenden Richters in Betreff des Aussageninhaltes.

Hat er sich nicht schon vor der VeriK^limung wenigstens über die

begleitenden Umstände der Verletzung inlonniert. dann wird er außer-

stande sein, der Phantasie des Zeugen in die Zügel zu fallen, er wird

einfach alles protokollieren müssen, was ihm vorerzählt wird, mag es

sich auch hinterher als ein barer Unsinn herausstellen!

IMe Gefahren «ner unkontroUierfowren Aussage bestehen nfimlich

darin, daß der Schwerverletzte erfahrungsgemäß häufig selbst nicht

genauen Bescheid ttber das Wie seiner Verletzung weiß und dennoch

darüber aussagen soll. So bei Verletzungen bei Nachtzeit, während

des Schlafes oder des Zustandes der VoUtmnkenheit u. dgl. m. In

diesem Belange gilt der alte Satz: Nihil est in intellectu, quod
non prius fnerit in sensibus. I>ie Kontrolle soll sich zunächst

auf die Eonstatierung erstrecken, ob nicht etwa äußere Umstände
im Momente der Setzung des Traumas die normale Sinnes-

tätigkeit ausgeschaltet haben. 0 Wie notwendig diese Kontrolle

ist, möge ein einfaches Beispiel erweisen:

1) Vgl. Forenti. Psjrcliiatrie I: Dr. J. Fritsdi, DasWahmehmangsproblem, S.47lf.
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Ein übermittelgroßer. ßß jähriger Mann zechte im Oastliause und

bereitete sich um 7 Uhr abends seine Liegestätte an der Stirnseite

einer Scheuer, auf der von einem ziendich sclinialen Gange gebildeten

Estrade. Um Kt Uhr abends kam auch sein Kamerad nach und

fragte ihn, da er unruhig war, ob er wohl schon luisgesehlafen habe

Nach Erhalt einer bejahenden Antwort seidief auch der Kamerad bald

ein. Zirka eine Stunde darauf weckte ihn nun ein Gejammer und

Geschrei unterhalb des 4 '/-i m hochgelegenen Ganges: der alte Mann
lag unten, mit trebroohcnem Fuße und im Schultergelenke luxiirteni

rechten Arm. Man ül^ertührte ihn ins Spital, wo ihm der rechte

Oberschenkel amputiert wurde. Als Zeuge über seine Beschädigung

yemommen, sagte er ans, er wisse nur, daß er nicht selbst über das

Ganggeländer gestfirzt sei, insbesondere habe er nicht Anstalten ge-

troffen, nm etwa Tom Getiinder benmter zu oriniereD, weil er dies

erst lange nach dem Sturze mit üntersttttzang von anderen Leuten

getan hat, ein Umstand, dessen Richtigkeit bereits bekannt war. Der

yerietzte Mann hat vollen Ernstes die MntmaDang ausgesprochen, es

mfisse ihn sein Schlafgenosse während des Schlafes über das Geländer

heruntergewoifen haben, zumal dieser Schlafkamerad auf ihn nicht

gut zu sprechen war. Selbstredend entbehrte [der ausgesprochene

Verdacht jeglicher Berechtigung. Hat doch der Hann die Verletzungen

im schlaftrunkenen und angeheiterten Zustande erhalten und konnte

daher selbst nicht wissen, was mit ihm geschehen ist! Der Lokal-

augenschein ergab denn auch, daß er gar leicht über das niedrige

Geländer heruntergefallen sein konnte, wenn er etwa in Schlaftrunken-

heit urinieren wollte, indes ihn sein Schla^enosae gar nicht über das

Geländer hätte heben können.

Die Tatsache aber, daß jemand im Schlafe eine schwere Ver-

letzung erhält, berechtigt an sich noch nicht zur Annahme, der mit

der Verletzung verbundene Schmerz habe das sofortige Erwachen be-

wirkt und die Sinnestätigkeit augenblicklich in Funktion 'gesetzt. Ich

habe in der Praxis folgenden Fall erlebt, der einer gewissen Drollig-

keit nicht entbehren würde, wenn er nicht an sich so bedauerlich wäre.

In einem Dorfwirtshause mit einem einzigen Zimmer entstand

eine regelrechte Rauferei. Alles beteiligte sich an ihr, wenn nicht

anders, so durch Hinausdrängten der Provokateure. Endlieli wurden

diese mit ihrem Anhang hinausgeschoben und die Gegenpartei kehrte

siegreich ins Zimmer zurück. Dies erst weckte den emzigen im

Zimmer während der Rauferei Anwesenden, der an ihr nicht teil-

genommen hat. Er hat nändich die Kaut'erei auf der Bank längs der

Wand hinter einem Gasttische liegend verschlafen. Er rieb sich noch
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aui der Bank t?itzeiul, du- si-lilattniuki iit.n Aujj^on, da sprang er auf

einmal auf und schrie: ..Welclier Teufel hat mich denn in den

gestochen!" Wahrlich, seine Stiefel waren schon voll Blut und nur

seine Überführung in das S

—

W Stunden weit entfernte Sl'ital hatte

ihn vor dem sicheren Verhiutungstode gerettet. Im allgemeinen

Tumulte bat ihm einer der Baufer einen Stich ins Gesäß versetzt

und hiednreh eine der giOOten zu den antereii Eztronitftten fahrenden

Adern tief im Fleische angeschnitten. Der Mann hat aber nichts ver>

spürt und (atsächhch blieb dieses Verbrechen auch ungesübnt, weil

der Täter nicht entdeckt werden konnte.

Beispiele der Behebung der Sinnestätigkeit während d^ Ver-

letzung gibt es in der Praxis in Hülle und Fülle. Sie bieten vom
psychologischen Gesichtspunkte wohl kaum ein besonderes Interesse,

weil bei behobener Sinnestätigkeit selbstredend keine wirklichen Wahr-

nehmungen gemacht werden und die angebliche Wiedergabe der-

selben nur reine Kombination sein kann. Ätißerst interessant sind

aber jene Fälle, in denen die Sinnestätigkeit des Verletzten zwar nicht

behoben war, jedoch, von anderen Dingen in Anspruch genommen,

das die Verletzung bewirkende Geschehnis gar nicht oder nur unvoll-

kommen aufgriff.

Moderne Psychologen sprechen da von der psychologischen Er-

scheinung eines Beachlungsreliefes Der Schwerpunkt der Beachtung

bildet den höchsten l'unkt des Reliefes, minder beachtete Gegenstände

erfahren entsprechende Tieferstellungen. Die höchsten Punkte des

Beachtungsreliefes lassen die besonders betonten Wahrnehmungen ent-

stehen. Bei jedem Verletzungsfallc, der zum Gegenstande einer Aus-

saire wird, soll die Frage aufgeworfen werden : Sind trotz voller

iSinnestätigkeit die Tatsachen, div das schwere Trauma bewirkten,

obenan im Beachtungsreliefe zu stehen gekommen V P^iri wuchtiger

Schlag, Projekti hin prall. Eindringen einer seliarfeii Waffe kann so

plötzlich geschehen, dal) trotz vollster Aufmerksaiiil.eit einzelne Sinne

die Tatsaeiie nicht wahrzunehmen vermögen. Der Gehörsinn ist hier-

bei wohl am schlechtesten daran, nicht viel weniger der Gesichtssinn.

Erst die SeliiiierzenipliiKlung dringt in der Kegel mit elementarer

Kraft ins Bewulitsein, sie übertönt aber sofort jedes andere Empfinden

oder gar Denken mit solcher Wucht, daß zumindestens für die nächste

Zeit das Bewußtsein für jede andere Wahrnehmung unzugänglich ist.

Der Beweis für diese psychologische Tatsache läDt sich unschwer

durch Hinweis auf die in den Geriohtsaälen zur Genüge bekannten

1) Dr. A. PfSnder, Einftthruug in dio Psychologie, S. 855.
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letzten Ausrufe vun tütlich Verletzten erbringen; mit dem Ausrufe:

„Ich bin gestochen!'^ ^Jcsus. Maria, mit mir ist's aus", „Ich habe ;Lrenu;r",

u. dgl. ni. sinken sie zu Boden. Wer und warum es dem \\Tietzten

angetan hat, darüber wird im ersten Momente nach der Verletzung

weder gedacht, noch gesprochen, lediglich das Empfinden des Schmerzes,

die Tatoaehe der Verletzung kommt zam Ansdroeke. Desgleichen

spieeben für die Richtigkeit dteter Beobachtung die in der Praxis

nicht selten vorkommenden Ffille, daß ein Verletzter die Zahl der

empfangenen Schläge nnteischätzt: die dem entscheidenden Schlage

nachfolgenden kamen ihm eben nicht zam Bewußtsein, weil der

Schmerz im Gefolge eines der vorhergehenden die Empfänglichkeit

des Bewußtseins hemmte.

Allein der Schmerz muß nicht notwendig so heftig sein, daß er

als solcher empfanden wird. So kann es geschehen, daß jemand der

Verletzung erliegt, bevor sie ihm zum Bewußtsein gekommen ist Man
rufe sich nur das ruchlose Verbrechen von Genf ins Gedächtnis:

Muß es uns nicht einen wahren Trost bieten, daß die erhabene

Kaiserin dahingeschieden ist, ohne sich de.^^sen upwalir freworden zu

sein, daß sie von feiger Mörderhand getroffen wurde? Nach der

Freveltat legte sie noch einen Weg von 15M m zurück, sie wußte sich

aber während dieser Zeit nicht in Todesgefahr, sie dachte, es habe

sie vor der Landungsbrücke ein Mann lediglich angerempelt. Ihre

letzten Worte waren: ,.Was ist eigentlich geschehen'?", — Luchenis

blitzartig vollzogener Dolchstich war ihr vollends entgangen. ')

Ähnliches wird von Scliulherletztcn angenommen. Ich verweise

auf die feinst durchdachten Bef)barlitungen Tolstojs über den Tod in

einer Schlacht. Die Holden srim r Romane, insiicsondere de.s grol»

artigen „Krieg und Friede", volliühren mit Begeisterung \N'erke der

Kraft und Tapferkeit, sie stürmen dahin, da halten sie urplötzlich in

ihrem Wagemute inne, em An^hti^efühl überkommt sie. sie wissen

zwar, etwas sei mit ihnen geschehen, doch was?, das kommt ihnen

nicht mehr zum liewiißtsein. Die feindliche Kugel hat ihr Ilerz

durchbohrt, sie verscheiden schmerzlos, ein Läclieln auf den Lippen:

Helden I Tolstojs Schilderungen sind keiue poetischen Lizenzen. Auch

in der alltäglichen Praxis stößt man auf J'älie, die seine Beobach-

tungen bekräftigen. Ich möchte da die Erzählung eines Selbstmörders

bringen, wie er auf den Tod wartete. Er sagte wörtlich folgendes:

„Im Walde trank ich möglichst viel Kognak, konnte mich aber trotz-

dem lange nicht entschließen, Hand an mich zu legen. Zuerst machte

1) Bericht der GrSfin Staray, vgl. Orazer Tagespost, Jahig. 189S, Nr. 252.
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ich Schießversnche. Schließlich faßte ich aber doch Mut und schoß

mir zwei Ku^ela nuoh hintereinander m die rechte Kopfseite. Auf
das bin blieb ich ein paar Minuten lie^n und wartete auf den Tod
und beüand mich sozusagen in einem gewissen Sehlummer, aus dem
ich nach einigen Minuten erwachte. Nun bekam ich eine fOrchter-

liehe Angst, ohne sagen zu können, wovor, und rannte^ den Uber-

zieher an Ort und Stelle zurücklassend, den BevoWer und das Geld-

täschchen wegwerfend, den Berg hinunter*^. Man vergleiehe nur diese

Angaben mit Tolstojs Schilderungen und man wird mehr denn eine

Übereinstimmung finden, i)

Um die Kette der an dieser Stdle in Betracht kommenden Er-

scheinungen zu schließen, muß noch hervorgehoben werden» daß

Tianmen auch eine bloß vorübergehende Betäubung, also Behebung

der wachen Sinnestätigkeit im Gefolge haben können« Schon ein

jähes Durchdrücken des Nervus va^^us beim Würgen, eine leichte

Hirnerschüttemng ist geeignet, das Bewußtsein momentan zu unter-

binden, w<*nn auch nur auf eine kurze Zeit.

In diesen Fällen ist es allerdings ))egrifflicb ohneweiters denk-

bar, daß der Schwerverletzte wahr und genau über die Verletzung

aussagen kann. Allein es bleibt immer erst festzustellen, oi) die

Sinnestätigkeit unmittelbar vor der Verletzung unbeirrt von anderen

Eindrücken gerade auf das die Vurletznng auslösende GeschebniH

sich erstreckte und ob die iiai Ii folgende Bewuljt.seinsbehebung nicht

den Keim zu etwaigen Aiitosii^i^estionen abgal). Solche Unferbre-

ehungf'n der Bewußtscinkontinuitat sind geradezu l)räde^^ti^l( rt, (icin

Inhalte der Aussage das (-iepräge bloli subjr'ktiv-rt'lativer Walirlieit

zu verleihen, (leben doch uewiHmlicli solclien Verletzungen furcht-

bare Aufregungszustände voraus. Mischt sich nun eine Vorstellung

von früher in den Komplex der A'orstellungen, die um die Verletzung

heruui aueli noch aj)|)erzipiert werden, etwa ein kurzvorliergegangener

Streit, das Erscheinen eines UnbeUiligten am Tatorte u. dgl., wie

leicht wird da alles unttreuiander gebracht und objektiv Unwahres

ausgesagt, mag auch der Zeuge noch so sehr bestrebt sein, bei der

Wahrheit zu bleiben!

Sdion hei Aussagen von Zeugen, die sich in keinem abnormen

Zustande befinden, muß mit gewissen Fehlerquellen oder besser gesagt,

mit typischen Ursachen der Abtönung der objektiven zur subjektiv-

relativen Wahrheit gerechnet w«xlen. Professor Groß bat sie in

einem Wiener Vortrage 2) über die Psychologie der Zeugenaussage in

1) Vgl. Dr. 11. Gioli. 1. (.•„ S5. 84.

2i Diskussion im Wiener Jnristenvei'eme am 21. Dezemher 1904, siebe
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nachstehende PunUti' zu^>ilünlR•^^efaßt: 1. Verschiedenartigkeit der

Mensehen bedingt verschiedene SehwuhrDehmiinf^en in Ansehiuiii des-

selben Gegenstandes; 2. es gibt .sogenannte duukhi Wabrnehniungen,

denen zufolge eine Aussage mit Bestimmtheit gemacht wird, ohne

daß sieh der Zenge über die Grundlage seiner Aussage Rechenscliaft

ztt geben vermag; 3. der atlrkeie Eindruck konsumiert den schwä-

cheren; 4. bei raschen Beobachtnngen glaubt man, das gesehen zu

haben, was man bei der gegebenen Sachlage selbst getan haben würde
(das ist die sogenannte anthropozentrische, auch autokentrische Auf-

fassung); und schließlich 5. kflrzere Zeiträume werden Aber-, längere

unterschatst In ähnlichen Bahnen bewegen sich auch William Sterns

Ausführungen. Aus diesen möge insbesondere die von ihm hervor-

gehobene Expansionstendenz der Vorstellungen betont werden. Zahlen

und Quantitätsangaben haben die Tendenz, sich in einer bestimmten

Richtung zu veistärken. Bei Zeitangaben werden nach Stern Zeit-

räume unter 5
' überschätzt, jene von 5 ' bis 10 ' werden meist richtig

angegeben, jene über 10
' unterschätzt

Alle diese Momente müssen selbstverständlich auch bei der Ein-

Wertung der Aussage eines Schwerverletzten in Betracht kommen.
Ziehen wir nun in den Kreis der Erwägung noch die oben speziell

für die Aussage nach ebem Trauma möglicherweise eintretenden

Begleiterscheinungen ein, dann kann man sich wohl der Schiuli-

ziehung nicht verseil Ii elien, daß der Eigenwert solcher
Aussagen im allgemeinen nicht hoch, entschieden aber
geringer als jener normaler Zeugendepositionen zu ver-

anschlagen ist.

IV.

Nach unserem Strafprozesse soll es aber nach der ersten — in

der Regel unbeeideten — noch zu einer Aussage unmittelbar vor dem
Erkenntnis- bezw. Schwurgerichte kommen. So unabweisbar die

Forderung nach einer unmittelbaren Aussage vor dem erkennenden

Richter aus dem Grundsatze der Unmittelbarkeit und Öffentlichkeit

des Verfahrens entspringt, so gewiß bietet die unvermeidliche Doppel-

Vernehmung der Zeugen ganz erhebliche Getafaren für die Wahrheits-

erforschung.

Zunächst wird das Gedächtnis, die potentielle Energie der Er-

innerungsfähigkeit, infoige Zeitverlaufes mehr oder weniger, je nach

GcUcrti Zeiitr.-Hl. l'.to»., < 42, !»!>;!. VVl. aiu-li Dr. II. Groß, I>as WaliriielimunKs-

probleiu uud der Zeuge iui .Sualprozei-», Arclu\' iür Strulrcciit uiiü Ötralprozeli,

49. Jahrg., ä. mü.
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der geistigen Konstitution des einzelnen Individuums, nach (Teschleclit,

Alter und sonstigen Betrleituniständen gesclnvUclit und ^a-trübt. Die

Erinnerungsbilder verblassen immer melir, l)is sie endlich unter die

Schwelle des Bewußtseins sinken. Allerdings können latente Er-

innerungsbilder durch verwandte oder besonders betonte Vorstellungen

wiederum wachgerufen werden, den sogenannten Schwellenwert er-

mehen. Allein eine Gewähr fttr ihre objektive Richtigkeit, wenn sie

neuerdings im Gedfichtnisse aufgefrischt werden, ist umso geringer,

je mehr neue Vorstetlnngen das Gedächtnis inzwischen Terarbeitet bat,

also je mehr Zeit seit dem Geschehnis verstrichen ist.

Im allgemeinen hängt die Leistungsfähigkeit des Gedächtnisses

gleichwie die Vemehmungsfähigkeit des schwerverletzten Zeugen vom
integren Zustande seines Großhirnes ab. Die Psychiatrie lehrt, daß

pathologische Veränderungen des Großhirnes von gewissen Gedächtnis-

Veränderungen begleitet sind, die aber nicht sofort einzutreten pflegen,

es wäre denn, daß sie von vornherein den Zustand der Ünzurech-

nungsföhigkeit herbeigeführt haben. So kommt es denn vor, daß ein

Schwerverletzter unmittelbar nach der Verletzung imstande ist, eine

Wahrnehmung Uber seine Verletzung fehlerlos wiederzugeben, später

verschlimmert sich sein Zustand, das Gehirn funktioniert infolge Fort-

scbreitens des Krankheitsprozesses nicht mehr ordnungsmäßig, die Er-

innerungsfähigkeit verschwindet, ohne dal) dies dem Verletzten y.um

Bewußtsein zu kommen braucht. •
) Vom Eingreifen ärztlicher Hilfe

hängt es ab, ob der Zustand der Erinnerungsunfähigkeit späterhin

total oder partiell behoben wird.

Ein Fall mit günstigem Verlaufe betraf einen mir gut bekannten

Arzt. Er fiel aus dem Wagen direkt auf den Kopf, verlor für

kurze Zeit die Besinnung. Nach längerer Pflege fühlte er sich

schließlich körperlich vollständig wohl, versah auch seinen Beruf,

allein sein Erinnerungsvermögen war auf lange Zeit noch benommen.

Ilie und da verlor er plötzlich ganz das Gedächtnis und war nicht

imstande sich zu orientieren. Nur energisches Einmahnen seitens

der Umgebung konnte seinen Sinnen zur normalen Tätigkeit auf-

helfen. Erst geraume Zeit nach dem Untalle schwanden dessen Folgen.

In einem anderen Falle ergahi ii sich noch stärkere Schwankungen

der Erinnerungsfähigkeit, die schlieülicb in volle Geistesumnachtung

übergingen.

Ein Bauernbursche zechte zur Feier seines Namenspatrons, des

big. Josef (lU. März), spät in die Nacht hinein. Nacb Hause kam

1) Werner, I. c. S. 177 ff.
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er erst des nächsten Tasres am Abend und erzählte vorerst nur, es

scheine ihm, er sei von Burschen }?eprü<^elt worden. Doch war von

VerletzunjLren äußerlich nichts zu merken. Am dritten Tairo nach

der Prüp:elei hat er seinem Vater erzählt, daß er in der kritischen

Nacht zu einem Mädchen fensterin gegangen war. Während des

Os sprät'hes mit dem Mädciien liahe er plötzlich ein Geräusch gehört.

Es kamen drei Burschen, von denen er einen kannte, von der nahen

Dreschtenne daher. Er trat von der Leiter, auf der er gestanden

war, herunter, da jiackten ihn schon zwei Burschen, die er auch zu

nennen wulite, und prügelten ihn, ein dritter aber versetzte ihm v<»n

rückwärts einen Schlag auf den Ko[)f, dali er besinnungslos wurde.

Nach Wiedererwachen versjuirte er einen Schmerz im Kopfe und

seit dieser Zeit dreiit sich alles in seinem Kopfe herum. Da keine

äußere Verletzung konstatiert wurde, kam die Prügelei erst dann zur

Anzeige, als leim Verletzten Wahnideen auftraten. Am 23. Mai er-

folgte seine erste gerichtliche Vernehmung^ aber da wnfite er schon

gar nichts anderes mehr auszusagen, als daß er an sdnem Namens-

tage Terpriigelt worden und daß er erst nächsten Abend nach Hanse

gekommen sei. Nun kam der Boische ins Spital, er wurde operiert

Es erwies sich, daß die Dnra mater auf der Innenseite des unrerletzt

gebliebenen Scbeitelknochens im Umfange eines QuadratzentimeteiB an-

gewachsen war. Man löste sie ab, machte eine Öffhung und konsta-

tierte, daß die Pia mit der Dura nicht verwachsen war. Die Durch-

sichtigkeit der straff gebliebenen Dura hat nicht gelitten, auch die

Hirnwindungen sind unverändert geblieben, doch kam beim Ein-

schneiden in die Dura eine ziemliche Menge lichtgelber Flüssigkeit

zum Vorschein. 3 Tage nach der Operation wurde es dem Patient^

augenscheinlich besser, er orientierte sich ])lötzlich vollkommen und

wußte sich nun wiederum auf die Vorfälle nach dem Tage seines

Namenspatrons gut zu erinnern. Sechs Tage nach der ()|)eration,

am 8. Juni, wurde er neuerdings vom Untersuchungsrichter als Zeuge

einvernommen und gab die Umstände seiner Verletzung, sowie die

Namen der Täter mit Bestimmtheit an. Er verließ auch bald geheilt

das Spital, doch es vergingen kaum 3 Wochen, da stellten sich

wiederum Wahnideen ein. sie steigerten sich bis zu Tol)suchts-

anfälien, seine Geisteskraft war vollends gebrochen, mit ihr auch

zum dritten Male das Erinnerungsvermögen.

Eine weitere Art der Beeinträchtigung des Gedächtnisses auf

traumatischer Grundlage ist die Erscheinung, daß der Schwerverletzte

zwar während des Krankheitsprozesses die Erinnerungsfähigkeit be-

sitzt, sie aber nach Wiedergenesung in Ansehung des Ereignisses,

AubUt fSr biaüaalMrthtopologie. 8t. B4, 17
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das das Trauma ausf^olöst hat, verliert. Es tritt ein anormales Ver-

gessen für Din^'^p ein. dii* anfänglich vom Gedächtnisse gut beherrscht

waren. Unter diese Fälle, glaube ich, sind die von Friedreich ') ge-

streiften, von Groß besonders hervorgehobenen Aussagen von Schwer-

verletzten, an Wundfieber leidenden Menschen zu reihen, die wegen

ihrer Richtigkeit und G*'nauigkeit den Eindruck besonderer Intelli-

genz des Aussagenden erwecken, einer Intelligenz, die sich aber

nach Wiedergenesung allerdings als eine nur scheinbare herausstellt. 2)

Ein Beisj)iel nachträglicher, vollständiger Versagung des Gedächtnisses

wäre folgender Fall:

Fünf Arbeiter zechten einst kameradschaftlich spät in die Nacht

hinein. In vorgerückter Stunde Ijrachte die Bewerbung um die

Gunst der Hebe Unfrieden unter sie. Früher die besten Freunde,

machten sich nun viere gegen einen, der allerdings an[i meisten be-

tranken war, und warfen ihn Uber eine felsige Böscbnng knapp

neben dem Gastbanse einige Meter tief hinunter. Er erlitt so schwere

Beschädigungen insbesondere am Kopfe, daß er lange bewußtlos

blieb. Nachdem sich sein Znstand gebessert hat und die Aerzte seine

Vemehmnngsf&higkeit konstatierten, wurde er gerichtlich vernommen.

Er klagte über Schmerzen beim Nachdenken Aber die Ereignisse die

mit seiner Verletzung zusammenhängen, gab aber dennoch eine ganz

einwandfreie Beschreibung des Herganges bei seiner Verletzung und
bezeichnete auch bestimmt denjenigen unter seinen Kameraden, der

ihn über die Böschung hinunter gestoßen hat. Die Verhandlung

gegen seine Kameraden, die wegen Verbrechens der schweren körper-

lichen Beschädigung angeklagt wurden, fand erst nach seiner Wieder-

genesung statt. Allein der Beschädigte, der von seinen Kameraden

nicht beeinflußt sein konnte, weil sie in Untersuchungshaft waren,

gab nun unter Eid an, er könne sicli an gar nichts mehr in betreff

seiner Verletzung erinnern. In Ermangelung sicherer Beweismittel

wurden denn die Angeklagten auch freigesprochen

Eine ähnliche Gedächtnisstörung ist auch die von Psychiatern

so genannte Erscheinung der retroakti\ en Amnesie.^) Der Verletzte

erfreut sich sonst einer normalen Tätigkeit der Sinne, vermag sich

aber weder an das Ereignis, bei dem er die Verletzung erlitt, noch

an die vorausgegangenen Vorgänge zu erinnern. Das Bewußtsein

scheint für die Zeit nächst des kritisclien Ereignisses wie aus-

1) Friedrich. Gerichtliche Psycliologie '24.

2) I>r. H. (iroß, Knminalpsychologie, b. äbü.

b) Dr. A. Crarner 1. c, S. öl.
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gelöscht. In der einschlägigen Literatur wurden wiederholt solche

Fälle, die gewiß auch eines großen kriminalistischen Interesses nicht

entbehren, beschrieben. leb erlaube mir insbesondere an die von
Professor Groß in seinem Ilandbuche für Untersuchungsrichter

(5. Aufl. S. 99 ff.) ani^eführten Beispiele zu verweisen, kann es mir

jedoch nicht versa^rtn, einen weitereu Fall wiederzugeben, in dem
die nachträ^^lieh«^ Bewußtseinsausschaltung vor und nach dem
kritischen Ereignisse ganz erhebliche Dimensionen annahm.

Einer meiner PVeunde wurde im 7. Lebensjahr»' von einem

Pferdehufe aufs Hinterhaupt getroffen. Die Schädeldeeke erlitt ein

schweres Trauma, sie blieb trotz ärztlicher Hilfe auch nach Ge-

nesung des Patienten drnckemptindlieli. In der Schule war sein

Fortgang ein befriedigend» r. Wir verkehrten sehr viel miteinander,

bis er im 12. Lebensjahre das Gymnasium verließ und die Keal-

scbnle in einer anderen Stadt bezog. Nun sahen \*ir uns 6 Jahre

nicht mehr. Erst nach meiner Matura trafen wir wiederum zu-

SAmmen. Doch siehe da! er kannte weder mich, noch mdnen
Bmder, mit dem er ebensoviel verkehrt hatte wie mit mir. Des
Bätsels Deutung gab er uns selbst: Es geschah beiläufig in seinem

13. Lebensjahre etwas Sonderliches: alle Ereignisse vor dieser Zeit

entschwanden vollständig aus seinem Gedächtnisse, nur was er fort-

an erlebte, blieb haften. Aus den Zeiten, bevor er das Kopflrauma

erlitten hatte, bestanden wohl leise Erinnemngaapuren, aus der Zeit,

in der er tagtäglich mit mir und meinem Bruder verkehrte, aber

nicht die geringsten. Heute ist er ein wohlbestallter Großgrund-

besitzer, der als tttehtiger Oekonom einen ausgeseichneten Buf ge-

nießt. Kur ein Umstand erinnert noch an die Verletzung der

Schädeldecke: Steife Hüte kann er noch heute nicht tragen, die

wtbrden einen zu starken Druck auf die seinerzeit verletzte, noch

immer empfindliche Stelle ausüben.

Fassen wir das Ergebnis der Einwirkung traumatischer Insulte

auf das Erinnerungsvermögen zusammen, so finden wir, daß es sich

hauptsächlich um Hemmung oder Behebung der Erinnerungsfähigkeit,

also um entstandene Gedächtnislücken handelt. Diese Fälle

scheinen demnach für die Strafrechtspflege keine allzu große Gefahr

zu bedeuten, zumal sie auch höchst selten vorkommen. Sicherlicli

sind sie minder gefährlich als die Erinnerun ^-stüuschungen,

deren Quellen im nachfolgenden kurz erörtert werden sollen.

Wenden wir uns vorerst der Aussage eines nurmalen Zeugen zu.

Jeder Zeuge gibt, wenn er das erste Mal vor dem Untersuchungs-

richter steht, von bewußt falscher Auasage abgesehen, eine Be-
17*
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Schreibung der relevanten Gescbehnisäsc, die seinen subjektiven Wahr-

nehmungen so gut als möglich entspricht. Nun kommt es zu einer

protokollarischen Fixierung der Auss^^^e; diese nimmt der Unter-

suchungsrichter vor. er faßt die vom Zeugen wiedergegebenen Er-

innerungsbilder in wohlgefügte Sütze zusammen und zwar so, wie er

die Aussage verstanden hat Es gibt aber keine richttrliclie Wahr-

nehmung, Auffassung, die nicht zugleich mit einem Eindrucke auf

das (lefiihl des Richters als Menschen verbunden wäre.i) Die

Wiedergabe des Kichters im Protokolle wird dem Zeugen vorgehalten,

er wird befragt, ob alles richtig aufgeschrieben ist und unterschreibt

schließlich die Aussage als seine eigene. Geraume Zeit darauf

kommt es nun zur Aussage vor dem erkennenden Gerichte. Was ist

natBrliclier, ab daß äeh der Zeuge gewisse Wendongen, Auadrilcke,

ja Gedanken, die vom Untersnchungsriehter stammen, zo eigen

machte? Einesteils hilft Suggestion mit, andemteils die Sehen 7or

einer Diskrepanz mit der protokollierten Aussage.

So stehen wir nun Tor einer neuen Fehlerquelle der Zeugen-

aussage^ einer Fehlerquelle, die, wie ron Ldffler^) henrorgehohen

wurde^ nur durch die Tttchtigkeit des Untersuchungarichters, der

wahrhaft objektiT yorgeht, so gut als möglich paralisiert werden

kann. Die Forderung nach streng gewissenhaftem Eingehen in den

Gedankenkreis der Zeugen muß aber umso dringender aufstellt

werden, je größer die Gefahr ist, daß der Zeuge die rdevanten Er«

eignisse unter diffizilen Verhältnissen, wie bei Erhalt eines schweren

Traumas, wahrgenommen hat und je wichtiger die Aussage für die

Wahrheitsermittlung sich darstellt Wenn es später zu neuerlichen

Vernehmungen kommt, soll wenigstens von dieser Seite die neuer-

liche Wiedergabe der Aussage unbeeinflußt bleiben. Bleiben noch

immer genug andere Momente übrig, die das unter mißlichen

physiologischen Verhältnissen übernommene Erinnerungsbild modi-

fizieren können.

Die ursprüngliche Aussage eines Schwerverletzten stand ja im

Zeichen der quälenden tSorge, bald gesund zu werden. .Mit der

wiederkf'lirenden Gesundung regt sich aber das Gefühlsleben, weckt

sieh (las Interesse, die Ursachen und Vorgänge seiner Verletzung zu

ergründen, die Phantasie gewinnt Oberhand. Zumal wenn das Be-

wui^tsein wach wird, im Mittelpunkte dcä Interesses zu stehen, hat

1) Dr. H. Ghroß, Handbneh f. d. UJt. S. 87 ff. ; vgl. auch Dr. Th. Elinebogw,

Tubestand des Urteils, Gellere ZentrakBL 1002, S. 390 ff.

2) Diskussion im Jaristenvereine am 7. Dezember 1904, siehe Gelle»

Zeiitnü-£1. 1906, 3. 40. 991.
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jeder Zeuge das Bestreben, sein liebes Ich nioirlichst heraus-

zustreichen, intenssaiit zu machen. Häufig geben den Ansporn zu

Weiterungen, lif ss» rungen des Gedächtnisses, Mitteihwiiren von Be-

kannten, ihre vom Ilcirensagen stammenden Wahrnehmungen werden

als lautere Wahrheit, als Selbsterlehtes zu eigen gemacht, häufig sind

auch materielle Motive im Spiele, es wird z. B. der Wunsch, eine

gehörige Entschädigung von jemand, der es hat, zu erhuigen, Vater

des Gedankens, dieser Jemand sei der Tüter. Solche Gedanken

stellen sich umso leichter ein, je unbestimmter die ursprünglichea

Vorstellungen waren.

Suggestionen, wie auch Autosuggestionen gedeihen
m. £. am üppigsten dann, wenn ein Zeuge sich bewußt
ist, daß er Uber ein bestimmtes Ereignis noch eingebend.
befragt werden und daß es anf seine Aussage sehr viel

ankommen wird, im Grunde genommen aber niebts

Sicheres zu wissen vermag, weil seine Sinnestätigkeit

zur Zeit des kritischen Ereignisses infolge physio^

logischer oder psychischer Hemmnisse oder beider zugleich

beeinträchtigt war.i) Daß sich die geistige Tätigkeit im allge-

meinen mit fortschreitender Heilung hebt, ist unbestreitbar, sehr

fraglich erscheint es aber, ob dies auch für das Gedächtnis gilt

Was ursprünglich in sensibus überhaupt nicht oder nur Ittoken- und
fehlerhaft vorhanden war, kann auch späterhin in intellectu nicht

bestehen. Bringt die neueste Aussage des Zeugen die Erinnerungs-

bilder mit stärker betonten Farben, mit deutlicheren Konturen vor,

dann ist entweder die erste Aussage strafprozessuell bedenklich ge-

wesen, oder ist die neueste Aussage mit Autosuggestionen durch-

setzt, daher wertlos.

Fälle letztgedachter Art sind durchaus nicht so selten, als es

auf den ersten Blick scheinen mag. Hie und da sind es allerdings

nur geringe Verschiebungen des Gedächtnisses zu Ungunsten des Ver-

dächtigten, hie und da verschlagen sie nichts, hie und da können

sie aber auch großes Unheil stiften! Von jeder Art dieser i'älle nur

je ein Beispiel aus der Praxis!

Am 20. März H)0;i hat ein gut situierter Bauer auf dem Markte

zu G. seine Ochsen verkauft und ging ca. Ulir nachmittags voll-

kommen nüchtern nach Ilause. Um den TTals trug er, wie es dort

Sitte ist, die Ketten, mit denen er vormittags die Ochsen auf den

Ii Über die Entstehung von Suggestionen: William Steriit Att88aj|;eBtudi6Dy

in seinen Beiträgen zur Psychoiugic der Aussage, I. S. 51 ff.
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Markt getrieben hatte. Der Mann passierte das Dorf M. und traf am
Ende des Dorfes neben dem Wege einen bekannten Hausierer, der

ihn befragte, ob er die Ochsen gut verkauft habe. Sie spzaebeo nur

wenige Worte roiteinander» worauf der OehsenTerkftafer seinen Weg
fortsetzte. Eine Viertelstunde spSter fanden zwei Weiber den Bauer

anf halbem Wege bis znm n&chsten Dorfe Kl. bewußtlos aof dem
Boden liegen. Sie rüttelten ihn anf, er kam aneh zn sich, doch wußte

er weder, wo er war, noch was mit ihm geschah. Es lag zweifellos ein

Baub vor, der Mann erlitt neben anderen Kontusionen einen Doppel-

bruch des Unterkiefers und es fehlte ihm der ganze Ochsenerlös von

458 K! Er wurde noch am selben Tage nach 6. zurficktiana-

portiert. Das Gericht erhielt am nSchsten Tage V^S Dhr frfib

Kenntnis vom VoigefoUenen. Der Erhebungsrichter stellte zunächst

fest, was der Mann anzugeben wußte. Er sei, sagte er, tags zuvor

allein nacb Hause gegangen und zwar so schnell, daß er viele Leute

Überholte. Auf der Bezirksstraße zwischen M. und Kl. seien ihm

zwei junge Burschen nachgekommon; er gab eine genaue Beschrei-

bung von ihnen an und erklärte ausdrücklich, daß er sie bei Gegeu-

überstellung wiedererkennen könnte - Die beiden Burschen haben

sich ihm zugesellt; nachdem sie erfahren hatten, daß er den Ochsen-

erlös bei sich habe, versetzte ihm der eine mehrere Schläge mit einem

Steine anf den Kopf, der andere packte ihn am Halse und warf ihn

zu Boden, trat ihn mit P'ülien, der erste öffnete ihm nun den Rock

und nahm aus der inneren Westentasche das (ield. Der vorsichtige

Erliehunirsrieliter hat die Erzählung einstweilen nicht protokolliert,

sondt i ii !u r» zunächst die Arzte holen. Diese begutachteten seinen

Zustand daliin, er befinde sich bei vollem Bewußtsein. Nun erst

schritt der Richter zur Prolokollierung der Aussage des Mannes, die

sich in allem sowohl mit der trüberen, wie auch mit den gegen-

über dem Gendarmen gemachten Angaben deckte. Mit Rücksicht auf

seine schwere, Spitalspflege i'rlieischende Verletzung wurde seine Trans-

portierung in das bjiital nach Ka. verfügt, Dortselbst vom ordent-

lichen Untersuchungsrichter vernommen, konnte er nur mehr durch

Eopfzeichen Antworten geben, blieb aber auch jetzt bei der Behaup-

tung, daß ihn nicht einer, sondern mehrere Täter überfallen haben.

Nachdem er am 7. April in Karkose operiert worden war— der ge-

brochene Unterkiefer wurde mit Silberdiähten zusammengebunden—,

begann er bei der neuerlichen Vernehmung ganz anders zu reden:

Bei der Einmfindung der neuen Straße in die alte außerhalb des

Dorfes M. habe er auf der alten Straße den Hausierer angetroffen und
ihm auf Befragen mitgeteilt, um wie viel er die Ochsen verkauft
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hatte. Darauf sei er bald weiter gegangen und zwar auf der alten

Straße und habe wahrgenommen, daß ihm der Hausierer einige Zeit

auf der Wiege neben dem Wege nachgegangen BtL Ohne dies näher

zu beachten, habe er sdnen Weg fortgesetzt, doeb anf einmal wurde

er anf der Straße ron rttckwftrlB von zwei starken Händen bei den

Achseln ergriffen, er wendete sich um, in dem Momente, bevor er
den Täter erblickt hatte, bekam er einen furchtbaren Schlag auf

den Kopf, so daß er besinnungslos zu Boden fiel und nur noch wahr-

nehmen konnte, wie ihm der Angreifer die Geldtasche aus der Westen-

tasche raubte und ihn sodann mit den Ffißen trat. Er könne zwar nicht

behaupten, der Hausierer— er nannte selbstredend den vollen Namen
— habe ihn beraubt, doch vermute er dies, da der Hausierer in keinem

g^ten Rufe steht Nach Vorhalt der früheren Aussagen erklärte er

sie als Ausflüsse von Fieberpbantasien; die heutige Aussage könne

er jederzeit beeiden.

Auf diese Aussage bin wurde der LokaJaugenscbein vorp>noTnmen.

Das Ergebnis war, daß der Hausierer unter keinen Umständen früher

oder zugleich mit dem nachher ausgeraubten Manne am Tatorte er-

schienen sein konnte, selbst wenn er querfddein die llicbtung der

Luftlinie, also die kürzeste Strecke genommen hätte. Denn eine

rasche Bewegung auf dem dazwischen liej^enden karstigen, von Do-

hnen und Schluchten zerklüfteten, von dichtem Gestrüpp bewachsenen

Terrain war nusi^esclilossen. Der Hausierer, der ^^ut beleumundet

und wohl situiert war, konnte ül)erdics durch seine Hausjrenossen

sein Alibi nachweisen; allerdini^s, bis diese Tatsachen fest^'estellt

wurden, mußte er — in oblif^atorischer Untersueliungshaft verblei benl

— Bald nachdem der Hausierer aus (ler üntersiichnni;shaft t^fekoinnien

war, verhaftete die rührige liendarniie zwei Burschen, weil auf sie

die Per8onsbeschreibun<ren pablen, die der Be.seliädi<rte vor der Ope-

ration gegeben hatte. Ks erfolgte eine Gegenüberstellung des nunmehr

bereits genesenen, ausgeraubten Mannes mit den beiden V erhafteten

— das war am 10. Mai — allein er blieb dabei, daß es nicht zwei

Täter waren, sondern eiu einziger und daß keiner der Eingelieferten

der richtige sei.

Die beiden wurden nun natürlich freigelassen und die Sache blieb

eine Weile auf sich beruhen. Nach mehr als zwei Monaten, nämlich

am 23. Juli erschien der Mann neuerUch aus freien Stücken bei Ge-

richt und sagte auS| er könne sich nunmehr genau erinnern,
daß er schon damals beim Überfalle in dem Angreifer den
Hausierer erkannt habe. Dies habe er auch seinen Begleitern,

die ihn ins Spital transportierteD, mitgeteilt; er hätte auch dem Ge-
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richte sofort die Wahrheit angegeben, wenn er nicht wegco der

schwertn Wrlttzung verwirrt gewesen wäre. Diese Aussage veran-

laßte den Untersucbungsricbter znr Amtsbemerkung, daß der Mann
am 7. April unzweifelhaft bei Tollen Sinnen war nnd mit yoUster

Sicherheit behauptete, daß er den Täter nicht erkannte. Die beiden

Begleiter wurden niebtadestoweniger Temommen und beBtätigten in

der Tal, daß der Mann damals zu ihnen unter anderem erwähnt bat

:

«Ich glaube so, mit dem ich gesprochen babe^ der hat mich geschlagen.

Vergessen sie nicht dem Gendarmen zu sagen, er soll beim Hausierer

Hansdurehsnchung vornehmen I" — Der Beschädigte wird wohl noch

heute fest in der Überzeugung leben, er sei vom Hausierer ausgeraubt

worden, in Wirklichkeit dürfte sich der wahre Täter bei dem Manne

das Reisegeld nach Ameiika geholt haben, bisher wurde er wenigstens

noch nicht znr Stelle gebracht

Interessante Gedächtniswandlungen kamen auch im nachfolgenden

Falle vor. in dem allerdings zum T^nterschiede von dem ebenerwähn*

ten der Strafrechtspflege kein Streich gespielt wurde.

Am Morgen des 5. Oktober kam Alois S. blutilberströmt, ohne

Kopfbedeckung, mit zerrissenem Eocke nach Hause und legte sich

ohne ein Wort zn sni::en zu Bett. Gleich darauf verlor er die Be-

sinnung. Man rief den Arzt, der schwere Kopfbeschädigungen kon-

statierte. Nachmittags wurde der Verletzte ms Barmherzigenspital

nach G. ^^ehracht. Das Bewußtsein kehrte ihm zum Teile wieder,

aus seinem Stiunmeln entnalmi man, es sei i^erauft worden, der Nachbars-

sohn habe ihm ül)el mit^xespitlt. Nächsten Talles wurde er vom Unter-

suchungsrichter vernommen; da man von dem Täter gar keine Spur

hatte, war eine Vernehmung' eben dringend. Er war noeh nicht voll

bei Bewußtsein und gab, häutig von Sehiummerzuständcn unterbrochen,

an, er sei* als er sich mit seinem Vater auf dem Heimwege vom Gast-

hause befand, vom Nachbarssohn Franz K. überfallen und geschlagen

worden. Eine zusammenhängende Darstellung des Sachverhaltes

konnte er an diesem Tajue noch nicht geben.

Drei Tage später, am 9. Oktober, erklärte der behandelnde Arzt,

Alois S. sei nunmehr vollkommen bei Sinnen. Der Untersuchungs-

richter erschien und der Beschädigte gab mit Bestimmtheit nachstehen-

des zn Protokoll: Am 4. Oktober zedite er mit anderen Burschen, da-

runter mit dem Nachbarssohne Franz K., in einem Gasthause, wo man
auch tanzte. Unter den Mädchen befand sieh auch die Geliebte des

Harmonikaspielers Josef W., mit der er einigemale getanzt habe. Dies

erregte aber so sehr das Hißfallen des Harmonikaspielers, daß er ihn

zur Bede stellte und einen Streit provozierte; doch kam es im Hau^e
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selbst zu keinen Tätlichkeiten. Als er sich aber um Mitternacht heim-

wärts bej;ab, bemerkte er, daü ihm zwei Männer nachgmgen. Bei

einem Wasserdurchstiche seien die beiden — es waren, wie er be-

stimmt wisse — Franz K. and Josef W. — auf ihn zugesprungen und

haben Ihn mit Stdnen ant den Kopf geschlagen, daß er blntüber-

strömt znaammeoBtUrzte. Auf diese Aussage legte Alois S. denm ab.

Znm Glttck konnte der bisher stets primo loco genannte Ange-

zdgte, Nachbarssohn Fnsa K. einen unzweifelhaften Alibibeweis er-

bringen, Josef W. aber hat dem Gendarmen gegenf&bw gestandeui

daß er der Täter sei. Nnnmehr bat der Beschädigte seine nnter Eid

gemachte Aussage fallen gelassen und gab an, nur Josef W. sei der

Täter gewesen, obwohl er zugeben mußte» daß er ihn im Gesicht

nicht gesehen hatte. Bei der Hauptverhandlung war der Beschädigte

in der Lage noch mehr anzugeben. Jetzt wußte er sogar, daß der

Täter der Statur und den Kleidern nach genau wie Josef W. aussah,

ja er erinnerte sich auch, beim Täter eine Uhrkette mit einem Schlttssel

gesehen zu haben, wie sie Josef W. früher wirklich zu tragen pflegte.

Die Beweiskette, daß Josef W. der Täter sei, war übrigens geschlossen

und Josef W. erhielt seine verdiente Strafe. So mag es dahingestellt

bleiben, was die Gründe der immer mehr zunehmenden Erinnerungs-

schärfe gewesen sein mochten. Immerhin ist es beachtenswert, daß

Alois S. sich viel dcarum bemühte, eine ganz gehörige Entschädigungs-

siiTiime vom Täter hereinzubringen. Man braucht durchaus nicht an

eine Aussage wider besseres Wissen zu denken. Die Hoffnung auf

eine Entsehiidi^ung kann eben selbsttätig Autosuggestionen auslösen,

die, optima fide vorgebracht, vom Standpunkte des Strafgesetzes ein-

wandfrei zu halten sind.

V.

Schon die Scheidung zwischen GedächtnisVorstellung und Phan-

tasievorstellung, zwischen Wahrheit und Dichtung bietet, wieJodlin
seinem Lehrbuclie der Psychologie ') sehr richtig bemerkt, eine der

höchsten und schwierigsten Aufgaben intellektueller und ethischer

Kultur. An den Richter tritt aber überdies die Lösung der Frage

heran, bis zu welcher Grenze ist die Dichtung in der Aussage eine

unbewußte, von wo an eine willkürliehe? Kann und darf in diesem
Belange der Richter bei Aussagen nach schwM'ren Trau-
men obige Ergebnisse inbezug auf Verneh mu ngs-. Wahr-
nehmungs- und Erinnerungsfähigkeit unbeachtet lassen?

1) Jodl, Lehrbuch dor Psychologie, 3. Aufl., Bd. 2, S. 162.
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Man wende nicht ein, die obengeschilderten Beispiele bedeuten

nur einige Tropfen im Meere der alltäglich vorkommenden AnssageD

nach Traumen, sie kSrniea daher bei der Bewertung der Auasage

Yon Schwerverletzten fOglieh außer Betracht bleiben! Über Folgen

von Kopftraumen, von dem Delirium tcanmaticnm und der Dementia

traumatica angefangen bis zur traumatischen Hysterie, Hysteroepilepsie

und der für die Kriminalpsycbologie besonders wichtigen Cerebra-

Bthenie, existieren schon Hunderte von Abhandlungen, Monographien

und Lehrbfichern, die tausend andere Beispiele brachten und behan-

delten. Allerdings die Statistik bietet bisher noch keine sichere

Handhabe, um. die Gefährlichkeit der Zeugenaussage nach Traumen
ermessen zu können. Sie verfolgte bisher Überhaupt nur medizinisch-

wissenschaftliche Zwecke und berührte lediglich die F^en, bei wie

vielen der untersuchten Geisteskranken KopfverletzuDgen Ursache der

Geisteskrankheit waren (nach einer Tabelle Werners*) wei^^«n von

5752 Geisteskranken 198, also ;m I Froz. Kopfverletzungen als Ur-

sache der (Jeisteskraiiklieit auf), oder wie viel Kopfverletzungen eine

Geisteskrankheit auslösten (von 10 12S Fällen ISO, also 0,17 Proz.).

Es entziehen sich aber der statistischen Behandlung nicht nur die

Fälle, wo PS zu einer Pflejre im Spitale nicht gekommen, sondern

selbstverständlich auch alle jenen, wo das Kranklieitsbild, z. ß. die

Cerebrasthenie. nicht solche Formen erreichte, daß von einer ärztlich

zu beliandelnden Geisteskrankheit gesprochen werdrii konnte. Und
eben die Fälle der Corebrastlienie sind es, die die Kriniinaipsycho-

logie am nu'isten interessieren müssen, denn bei dieser Krankheits-

erschenmii^ erleidet das elliische Vorstellungsveniiögen stets eine

grilliere oder gerin:rere Enibnbe. -) Nun fragt es sich aber noch,

wie vu lf Arzte auf dem Lande haben die praktische Schulung eine

Cer« brastlienu- oder traumatische Hysterie prima facie, wenn ihnen

ein Schwerverletzter früher oder später unterkommt, zu diagnosti-

zieren? Wie viel Fälle verlaufen über kurz oder lang nach Beschä-

digung letal, ohne daü nach einer eventuellen Geisteserkrankung ge-

fragt worden wäre?

Die Gefabren, die sich bei Vernehmung von Schwer-
yerletzten von selbst einstellen, sind also qualitativ und
quantitativ durchaus nicht von verschwindender Be-
deutung. Man sollte daher meinen, daß die Gesetzgebung diese

Gefahren erkannte und ihnen irgendwie zu begegnen trachtete. Allein

1) Werner, I. c, S. Itia.

2) Dr. A. Cnuuer, Cbor Zeugnisfähiskeit bei Gcisieskrankboiten und bei

Orenzznständen, William Sterns Bdtrilge I, S. 155.
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nichts von alledem: Das l*rol)lein der Zeu^nusfäliif^keit nach schweren

Beschädigungen teilte einfach das Schicksal des rroblems der Zeugen-

aussage im allgemeinen.

Während sich das altdeutsche Secbt dem Zeugenbeweise gegen-

fiber noch durcbans ablehnend rerhielt, anerkannte dar Sachsenspiegel

die Zengebanssage als Beweismittel, schloß sie aber in zahlreichen

Fällen aus bestimmten Gründen au% so z. B. war derjenige, der

wegen geistiger oder körperlicher Gebrechen sich selbst vor Gericht

nicht vertreten konnte^ auch unföhig ein Zeugnis abzugeben. >) In der

gemeinrechtlichen Theorie werden unter dem Einflüsse des kanoni-

schen Prozesses zur Herstellung eines vollen Beweises zwei unan-

fechtbare Zeugen verlangt. Die Österreichische Strafprozeßordnung

vom Jahre 1853 fußte noch ganz in der Theorie der Beweisregeln,

und stellte z. B. die Aussage eines Sterbenden, der nicht vereidigt

wurde, der beeidigten Aussage eines und der unbeeidigten Aussage

zweier Zeugen gleich, entschied also in favorem der Aussage eines

Sterbenden. Die moderne Zeit brachte nun das Prinzip der freien

Beweiswürdigung. Soll dieses Prinzip vollends durchgreifen, dann

kann bei Ausschluß jeder Beweisrei:) 1 gewiß keine Rede davon sein,

daß man irgend eine Katef^orie der Zeugen anders belumdeln wollt^

als alle übrigen. Denn der Kichter bat ja die Pflicht auch alle gegen
die Glaubwürdigkeit der Zeugenaussage sprechenden Bedenken nach

GebüliT zu werten. So einleuchtend diese Folgerung ist, Tür und

Tor haben der freien Bewoiswürdigunp: doch nur das deutsche, fran-

zösische, italienische und uni^arische Recht ge<jffnet; da können auch

Geisteskranke in der Ilauptverhandlung vernoinmen und vereidigt

werden, sobald sie nur von dem Wesen und der Bedeutung- des Eides

die richtige Vorstellung haben. Speziell das deutsche R( irhsgericht

hat sich in einer häufig zitierten Knischeidung aus dem .lalire 18S9 -)

auf den Standpunkt gestellt, daii Geistesschwäche, selbst Geistes-

krankheit an sich die Beeidigung nicht ausschließt , soferne sie

nur die \ orsteliung des Zeugen von dem Wesen des Eides nicht be-

einträchtigt.

Die österreichische Strafprozeßordimnir steht jedoch auf einem

anderen Staiuliiunkte. Sie schließt, ^^leichvvie auch die russische, be-

kanntlich die Eidesfähigkeit des Geisteskranken vollkommen aus und

erklärt selbst die unbeeidigte Vernehmung eines Zeugen, der zur Zeit

der Zeugnisablegung wegen seiner Gemfitsbeschaffenheit außerstande

ist, die Wahrheit anzugeben, für nichtig.

Ij J. VV. Plauck, Das deutsche Gericlitävcrfahrcu, Bd. 2, Ö. 4b.

2) Beichogericht Bd. 4, 5. 'Nov. 1889 (Entech. 20, 60).
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Die Auffassunjs: des en^i^lischen Rechtes ist eine von der kon-

tinentalen ^grundsätzlich verschiedene: die Heweiszulässigkeit winl da

ihrem j^anzen L'mlan'^e nach seihst als liechtsfrage behandelt, der

Zeugenbeweis kann und darf nur dort angewendet werden, wo die

Zeugenaussage den besten Beweis Hefern kann. Von diesem Gtesiebts-

punkte ans wird der engtische Rechtssatz verstSndlicb: «hearsay is

no evideoce'^, Hörensagen ist kein Beweis, docb erlitt eben dieser

Satz eine Ausnabmei die mit dem Problem der Zengenanssagen naeb

Traumen innig zusammenhängt: Dying declarations, die Aussagen

Sterbender, sollen schon in sich den Ersatz für alle anderen Garan-

tien der Wahrheit der Zeugenaussage bieten, das Bewußtsein der un-

vermeidlichen Nähe des Todes — argumentierte man — lasse einen

Zweifel an der Glaubwürdigkeit der Aussage des Sterbenden nicht

aufkommen.

Beachtenswert ist auch noch folgende Seite des Zeugenbeweis-

problems. Muß jedermann, dessen Aussage Beweis machen soll,

gerade als Zeuge Ternommen werden, dürfte er nicht obne Förm-

lichkeiten als bloße Auskunftsperson gehört werden? Glaser, der ia

seiner „Kritik des Zeugenbeweises im Stra^rozeß** den Zengenbeweis

als das Hauptelement des Beweises im modernen Strafprozesse hin-

stellt rühmt dem deutschen und rtsterreichischen Strafprozesse nach,

daß sie nicht gestatten, auf dem Wege der ^Auskunft'' Zeugnisse

wieder einzuführen, die man beseitigen wollte. 2) Das französische

Becht hat zwar den Zeni::en nur dann als vollgültiges Beweismittel

erklärt, wenn er beeidij^t wurde, allein in der Praxis gestattete es dem
Präsidenten des Gerichtshofes, Personen, die vom Eide und daher

von der Zeiiirenschaft ausgeschlossen sind, kraft seiner diskretionären

Gewalt i)()ur ronspip^noment, als Auskunftspersonen zu vernehmen.

Auch das italienische Recht hat so nebenher die uubeeidete Aussage
per seuipUci indicazioni o schiarimenti zugelassen.

So war der Stand der Dinge in der Blütezeit der freien ßeweis-

würdiguni;! Für die Frage, ob auf die Aussage von Zeugen, die

wegen erlittener Traumen im Verdachte einer Geisteskrankheit oder

wenigstens geminderten ethischen Vor-siellungsverniögens stehen, war
allerdings da kein Platz. Doch die Zeiten wo man das nauptclt inent

des modernen Ik'wcises im Zeugenheweise erblickt liat, sind nicht

mehr . . . Einerseits werden exakte Forschungen angestellt, um den

Wert der Zeugenaussage an sich zu prüfen und festzustellen. Wäh-

1) Gerichtssaal, Bd. 33, S. 1.

2) 1. c. S. 9; siehe «qcIi Glaser, Handbndi Strafproxesaes, Bd. 1, S. 4S7.
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rend noch Laplace den Durchschnittswert der 01auhwürdij2:keit des

Augenzeugen rein contemplativ mit 0.9 an^t iionimen hat, l)erechnete

Simerka in einer im Jalire 18S3 veroft\ nlliclun Abhandlun^^ den

arithmetischen Durchseliniitsweit der Ohiuhwürdigkeit eines Augen-

zeugen nur mehr mit 0.s;)929. Nun kam jüngst William Stern

und verkündete das Ergebnis seiner Fürsehungen anlangend die

Psychologie der Zeugenaussage, der Durchschnittswert einer Zeugen-

aussage sei nur mit 76 Proz. anzunchiiKii, das heißt soviel, als bei-

nahe jede vierte Zeugenaussage überhaupt hat negativen Wert!

Allenthalben werden Forderungen laut, gewisse Zeugen müsse man
als unbrauchbar sty^^niatisii ren. Jurist Schueickert -i erklärt tceistes-

kranke und geistesschwache Personen, sowie Kinder unter 7 Jahren

für zeugnisunfähig; Psycholog Lipmann ')
verlangt, auf alleinige Be-

kandnng von Kindern darf eine Verurteilung nicht stattfinden. Psy-

chiater Asebaffenburg *) fordert, daß Geistesknuike ftberhanpt nicht

beeidigt werden dürfen, insbesondere können sie, wenn sie von ihrer

Oeisteskiankbeit genesen sind, über die Zeit ihrer Krankheit nicht

vernommen werden.

Auf der ianderen Seite läuft man schon offenl^ar Starm gegen

die freie Beweiswurdigung als solehei nicht bloß gegen ihre Aus-

wüchse. Jurist und Psychologe Eugen KnUscher ^) madite in jüngster

Zeit der freien Beweiswfirdigung den Vorwurf, sie entbehre voll

ständig eines positiven Inhaltes ; er zweifelt, daß dieses Prinzip im

Stande sei, den Richter über alle Klippen hinweg zu führen, die ihm

bd der gerichtlichen Feststellung von Tatsachen in den Weg treten.

Jurist und P^chologe Elineberger l)racti unlängst <>) beileibe schon

eine Lanze zur Rechtfertigung der Beweisregeln der a. 6.0.

!

Soll nun zur Frage der freien Beweiswürdigung Stellung ge-

nommen werden, so bedarf es wohl keiner weiteren Ausführung, daß

der moderne unabhängige Strafrichter der freien Beweis-
wurdigung nie und nimmer en traten kann. Nichtsdesto-

weniger sind aber auch ganz gewichtige Gründe vorbanden, sich
zur Annahme von „unbrauchbaren'' Zeugen zu bequemen.

1) Wemsel Simerica, Die Kraft der ÜI>exzeiigoiigi Sitzungsberidite d«r fihü.

bist. Elas.se, der Kais. Akademie der Wiae., Bd. 109, 8. 54S.

2) 1. c, 8. 447.

3) Vortrag um 25. November 19U4, angezeigt in William Sterns Beitragen,

Bd. 2, a 266.

4) Vortrag am 17. Juni 1905, angezeigt in ABcbaffenbnige Honatsaehrift

Bd. 3, S. 4ß6ff.; dagegen Dr. E Beling, ebendort, S. 615.

5) Gnliilmts Zeitschrift 1907, S. 1907, S. 109.

6) Der Tatbcataad des Urteils, Geliers Zentr.-Bl. 19U2, S. »81.

Digitized by Google



266 XIV. DOLBMC

Darin, prlanbe ich, kann eine rückläufige, zu den alten BeweisrcoM In

führende Bewe^^unp; durchaus nicht «Thlickt werden. Ein unhrauch-

barer Zeiiire ist hei^rifflich kein Zeuge, seine Aussago existiert als

Beweisniittei ebensowenig, wie z. B. das Lallen eines Kindes. Gegen-

stand der Beweiswürdignng kann allerdings dessen somatischer Zu-

stand sein, allenfalls die mechanischen Funktionen seiner Sinnes-

organe, nicht aber der Inhalt seiner Aussage, die der Niederschlag

seintT intellektuelli'ii 'J''ätigkeit sein sollte, es aber nicht ist, weil der

Intellekt fehlt! Aber aueh die Praxis, glaube ich, kann den lit griff

des unbrauchbaren Zeugen nicht entbehren. So lange es feststeht,

daß die scheinbare Besonnenheit der Aussagen z. B. nach Sehiidel-

erletznngen bei einem Dicht geübten Facbmanne nicht einmal die

Vermiitiuig eioer Belbsttänscbung von Seiten des Aussagenden aüf-

kommen läßt, solange der Bichter als Mensch gegen die Snggesti

vitst der Sicherheit, mit der z. B. Hysterische ihre unwahren Be-

hauptungen vorbringen, nicht gefeit ist, können und dttrfen unbrauch-

bare Zeugen einwandfreien Zeugen unmöglich gleichgestellt werden.

Man stelle sich aber nun als Richterkollegium eine Geschworenen-

bank vor, die mit Bauern besetzt ist! Der Eid des Zeugen ist dem
Baumigescbworenen ein religiöser Akt, die Gottheit ist an der Wahr-
heitsbekundung mitbeteiligt. Die »Form kaptiviert den Bauem-
geschworenen, sie druckt den viellacht sonst nicht unbedeutenden

kritischen Sinn des Geschworenen vollends niedor. So glaube ich

denn, solange es neben Juristen auch Laien als Richter
geben wird, wird unbedingt für die V erläfilichkeit des
Beweisapparates durch ^Ausschaltung des sogenannten
unbrauchbaren Zeugen vom Beweise Sorge getragen
werden mUssenl

VI.

Wenden wir uns nach dies« r kloinen Abschweifung von unserem

engeren Thema der Frage zu: soll sich die Praxis zum Probleme

der Vernehmung Schwerverletzter stellen'? Es wird sich empfehlen

die Sache nach zwei Hichlungen hin ins Auge zu fassen!

Zunächst kommt in ßctracht die Aussage des Schwer-
verletzten im Vorverfahren. Sie soll in der Regel die Verfol-

gung eines bestimmten Täters auslosen oder doch schon vorhandene

Inzichten gegen ihn wesentlich erhärten. Die Art des Traumas

spielt in diesem Stadium keine besondere Eolle. Nicht nur Kopf-

traumen, sondern auch alle anderen seliwin n Traumen, wie Knoehen-

brücbe u. dgl., können traumatische Dehnen, somit auch pöychische
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Alterationen im Opfolo;e haben, die die Vemohmungsfähijrkeit des

Verletzten beeinträditi^en oder jrar beheben. Wann und wie soll nun

die Vernchnuin<rsfälii.i:k(it des Schwerverletzten festgestellt werden?

Diese Frage hat das Justizministerium in zwei Erlässen — vom
16. Mai 1902 und vom 10, Jänner 1903^) — zu hisen versucht. Es

verlangt ganz richtig und gewiß im Sinne der bestellenden Gesotzes-

\ orschriften, daß der Untersuchungsrichter in fallen, wo sich Zweifel

in bezug auf die Vernehmungsfähigkeit des Zeugen ergeben, nur aus

zwingenden Gründen mit der Vernehmung vorgehen kann, ohno zuvor

Ärzte über die Vernehmungsfähigkeit vernommen zu hahiii. Allein

selbst, wenn das \'otum der Arzte negativ ausfiele, besagen die Er-

lässe, soll der Untersuchungsrichter mit der Vernehtiiung vorgehen

können, wenn ein Aufschub von schweren, sonst nicht mehr gutzu-

machenden Nachteilen für die Zwecke des Strafverfahrens, insbeson-

6en von diobeDdem Entgange ^neg wichtigen Beweismittels begleitet

sdn würde. Die Äußerung des Arztes soll zwar in allen illlen ein

wichtiges Beweismittel Uber die Ternebmungs- und Eidesföhigkeit des

Verletzten bilden, allein der Untersuchungsrichter kann nach dem
Grundsatze der freien Beweiswttrdigung auf Omnd sorgfältiger und
gewissenhafter Prüfung und im Bewußtsein der fttr ihn selbst daraus

entspringenden Verantwortlichkeit im Falle absoluter Notwendigkeit

darüber hinweggehen. „Von den Umständen wird es*^ — heifit es

wördich — „abhängen, ob der UntersuchungsrichteT nicht noch yor

her einen Beschluß der Batskammer einholen kann.*^ Wenn aber ein

Arzt nicht zur Hand wfire, so bleibt es dem Ermessen des Unter-

suchungsrichters überlassen, die Vernehmung darcbzufübren oder

vorläufig zu unterlassen, jedenfalls hat er aber seine Wahrnehmung
in den Akten festzustellen.

Die ganze Diktion der beiden Erlässe weist darauf hin, daß nicht

so sehr zur Vorsicht bei Vernehmung nach Traumen, zumal Kopf-

verletzungen gemahnt wird, als daß vielmehr die Vernehmung bei

Todesgefahr geregelt werden wollten. Wie schon oben hervorgehoben,

ist das englische Recht von seinem Grundsatze „bearsay is no evidence**

nur zugunsten der Aussage der Sterbenden abgewichen und hat die Zu-

verlässigkeit des außergerichtlichen Zeugnisses über die Aussage der

Steil)»^ nden anerkannt. Allein neuere englische Juristen zweifeln —
wie Kulischer berichtet — ganz erheblich au der Richtigkeit des Satzes:

nemo moriturus praesumitur mentiri, teils weil die Garantie der

Glaubwürdigkeit, die Furcht vor dem Jeuseitä fehlen kann, teils weil

1) JJkl.V. Bl. 1902, S. 122. 123 u. 1903, S. 7, 8.
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in der Todebii^onie die kontroUii i t ndc Macht des B^^'wuntsoins cr-

raattetJ) Das felsenfest*' N tTtraut-n auf die Aussagen der Sterbenden

ist demnach auch in En;j^land lan^e nicht mehr gegeben. Metzger-)

hielt dafür, dal» jeder Sterbende blödsinnig sei; daher sei jedes Testa-

ment auf dem Totenbette für ungültig zu crkiiir. n. Mag auch diese

Ansicht zu weit gehen, so haben doch neuere Forscher z. B. Nücke -*),

festgestellt, es sei nahezu vollständig ausgeschlossen, daß Sterbende

— mit Ausnahme von Cholerakranken — bis zum Exitus bei klarem

Bewußtsein bleiben; mindestens ein Umflortsein des Geistes tritt ein

und eben in dem Zustande ist die Suggestibilität des Kranken ganz

besonders naheliegend.

Bei dieser Saeblage wäre es wohl weit Ubers Sei gesehoBsen,

wollte man naeh den Erläntemngen des Jastizministerinms die Ver-

nehmung des Sterbenden anf die eigene Verantwortung bin dnrcbfflhren.

Am allerwenigstens kann es anf die Genehmigung oder Niebtgeneh-

miguDg der Ratskammer ankommen, die ja ihre Entscheidung am
grfinen Tische trifft Hat der Arzt einmal gesagt, der Be-
ginn der Agonie sei eingetreten, dann bleibe jeder weitere

Schritt seitens des Untersuchungsrichters verpönt
Aber selbst wenn die Agonie noch nicht eingetreten ist, dürfte

m. Eb die Sache doch nicht so ganz von dem Veiantwortungsgeftthle

des Untersuchungsricbters abhängen. Wenn äußere Symptome, als

zeitweilige Aphasie oder Bewußtseinsstörungen, Tonnserscheinungen,

partielle Apoplexie, ungewöhnlich*- Apatlm usw. dem Untersuchungs-

richter, der fräber den Arzt noch nicht gehört bat, die Vermutung

erwecken, der zu vernehmende Schwerverletzte schwebe in Todes-

gefahr, halte ich wenigsttni bei Sohädelverletumgen den Unter-

suchungsrichter ausnahmslos im Gewissen ffir Terpflich-

tet, sich jeder weiteren Vernehmung zu Beweiszwecken
zu enthalten, solange er nicht psychiatrisch so gut als

1) E. V. Hartmann, Pliänoiiicaolo^'it' des sittlichen Bewuütseins: „. . . Uuter

ileu gegeuwürtigeu Verbültuisseu wird nijiu mit Itccbt anuehuien dürfen, daß,

WO Fnrcht vor der Strafe des Gesetzes und vor der Aditonfp der Geaellfldiaft

«ich als unzuroichende Gcgenmotive gegen ein Verbrechen erweiaon, in den aller-

meisten Fällen der Gedanke an eine joiis^ itiiro Verfjeltnng sich erst recht als

unzun irlK ini rrweisen dürfte (zitiert n:i( Ii Dr. J. IJciner. Au;* der in»jderneu

Weltanschauung, S. 25Ü>. Vergl. auch l»r. Hans Groli, Handbuch für U.li., 3.

Aufl.» S. 96.

2) Metzger, System der geriditl. Arzneiwiasensch&ft, 2. Aufl., § 410 (sitlort

nach Friedreich, 1. c, S. 520).

Hl Dr. P. Näcke, Zur Physio-Psydiologie der Todeestiude, Groß' Archivi

Bd. 12, & 291.
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möglich erfahrene Sachverständige über die Verneh-
mnngsfähigkeit des Verletzten gehört hat. Diese Forderung

hat Sommer aufgestellt, wie schon ohen erwähnt, mit der Be^qrün-

dung, daß bei der scheinbaren Besonnenheit von Aussagen am Kopfe

Verletzter der Unerfahrene nicht einmal auf die Vermutung einer

Selbsttäuschung von seilen des Aussagenden verfällt. Freilich kommen
in der Praxis Fälle vor, daß ein am Kopf Verletzter, nach seinem

Benehmen zu urteilen, in den letzten Zügen zu liegen scheint, hinter-

her stellt es sich aber heraus, daß die Verletzungen insgesamt leichter

Natur waren. Ich bin eines Montags früh von der OendarBierie be-

nachrichtigt worden, bei der Sonntagskircliweih auf einem Berge habe

eine Rauferei stattgefunden, ein Bursche sei liegen geblieben, er kOnne

jeden Augenblick sterben. Noch am selben Xachmittage kommissio-

nierte ich unter Zuziehung zweier Ärzte auf den Berg, um ihn noch

lebend anzutreffen und allen&lls in Eid zn nehmen. Wir hatten eine

Bergtour von nahem drei Stunden snrflckzulegen, — oben angelangt

erfuhren wir aber, daß der Mann — es war ein Manrer — zn Mittag

in ein zwei weitere Standen entferntes Dorf auf Arbeit gegangen sei.

Allein solche Vorkommnisse können nnd sollen einen gewissen-

haften Üntersüohnngsrichter nicht beirren, an der Notwendigkeit der

FeststeUnng der Vemebroungsfähigkeit eines am Kopfe schwer ver-

letzten Zeugen gmndsStzlich festzuhalten.

Doch da wird es gewifi nicht an Entgegnungen fehlen: Was soll

dann geschehen, wenn Gefahr droht, daß der lehensgeföhrlioh Ver-

letzte noch frfther stirbt, bevor die Ärzte an Ort und Stelle erscheinen

können, wobei sane schleunige Vernehmung die einzige Möglichkeit

böte^ den TSter zu eruieren? Eine Abhilfe dagegen, scheint mir,

kann in Konsequenz obigen Grundsatzes dadurch geschaffen werden,

wenn man den Schwerverletzten wohl vernimmt, jedoch nicht zu Be-

weiszwecken, sondern formlos, pour renseignement, per indicazione.

Freilich solche Auskunftsmittel sind, wie Glaser behauptet, nach der

'österr. Strafprozeiktrdnung ausgeschlossen. Nun möchte ich zunächst

darauf hinweisen, daß Glaser wohl selbst dieser seiner Ansicht nicht

treu geblieben ist: Ist denn der von Glaser selbst gebilligte Vorgang,

daß jemand im Vorverfahren, wenn auch mit seiner Zustimmung im

Zustande des magnetischen Schlafes vernommen wird, eine straf-

prozessuelle Zeugenv» rnehmung? Ja, Glaser selbst hat in der Ab-

handlung ,,Zur Kritik des Zeugenheweises im Strafprozeß'^ •) den

Rat K rafft- El)ings gutgeheilion, der gerichtlichen Vernehmung eines

, Irren den Charakter einer feierlichen Gerichtsverhandlung zu nehmen

1) 1. c. S. 2[.

Archir für Kriminalantluopologi«. 31. Bd. 1$
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und ihn in Form einer einfachen Konversation zu vernehmen.*) In

der Tat wird sich z. R. bei Verbrechen von Wärtern in Irren-

anstalten, wohl nichts anderes machen lassen. Anerkennt man aber

hier eine Ausnahme vom starren Prinzipe des Nurzeugen, dann ist

wohl nicht einzusehen, warum man der richterlichen Vernehmung des

lebensgefährlich Verletzten vor ärztlicher Begutachtung seiner Ver-

nehmungsfähigkeit nicht den Charakter einer bloßen Aosforsobung

geben dürfte 1
—

Selbstredend fSUt es mir nieht im mindeitoD ein, für die Haupt-

verhandliang der Vemehmnog eines Verleteten zur bloßen Auskunft

das Wort zn reden, btlte aber doeh auch <fie BestimmnngeD der

StrafpiozeSordnung über die Zeugenvernehmung Tor dem er-

kennenden Gerichte wenigstens in einem Punkte einer OberpclUEung

bedftrftig!

In Ansehung der Aussage nach einem Trauma in diesem zweiteii

Stadium der Wahrfaeitsforsohung kommt nach unserem Gesetze die

Bestimmung des § 170 F. 5 StP.O. zur Anwendung: Bei sonstiger

Nichtigkeit des Eides dflrCen nicht Teniommen werden Penonen, die

an einer erheblichen Schwache des Wahmehmungs^ und Erinnerangs-

vermögens leiden, d. h. das Wahrnehmungsvermögen mnfi zur Zeit

der Vernehmung intakt sein. Die Praxis des Obersten Gerichta-

hofes, wie auch die communis opinio aller Kommentatoren der gelten-

den St.P.O. geht dahin, daß es auf den Zustand der Zeit der den

Gegenstand der Zeugenaussage bildenden Wahrnehmung gar nicht an-

kommt. Der einzige^ Rulf -) hat sich in seinem Kommentar zur

Strafprozeßordnung vom Jahre lh53, die aber in § 132 lit e. eine dem
Sinne nach mit § 151 P. 3 der geltenden St.P.O. übereinstimmende

Anordnung enthält, dahin ausgesprochen, die Beeidigung sei auch

dann zu unterlassen, wenn der Zeuge, als er die Wahrnehmung machte»

über die er auszusagen hat, an erheblicher Schwäche des Wahmeh-
mungs- oder Erinnerungsvermögens litt.

Nun fragt es sich: Kommt es nicht einem sacrificium intellectus

gleich, wenn man einen Zeugen unter Eid, also unter Annahme er-

höhter Wahrheitsgarantie, über Dinge vernininit, die sich

während oder unmittelbar vor seiner Geisteserkrankung ereigneten,

von denen er bestenfalls nur unkontrollierbare dunkle Vor-

stellungen haben kann? Asc haff enb urg hat dies rückhaltslos

zugegeben, er verlangt insbesondere eine Schutzwehr dagegen, dali

!) V. Kraft -Ebin^, Über die Fähigkeit im Irresein und anderweitigen

psychopathischen Zuständen vor Gerieht abziile^^en, Gericli issaal, Bd. 26, S. 159.

2) Rulf, Kommentar zur Strafproieliordnung vom 29. Juli 1853, Bd. 1, S. 230
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von der Geisteskrankheit Genesene über Ereignisse während ihrer

Krankheit vernommen werden. Wie steht es mit einer solchen Schutz-

wehr für das össerr. Recht? Man könnte auf den Gedanken ver-

fallen, per interpretationem logicam, etwa nach der I^hre Kohlers')

die Auslegung tler Gesetze sei wandelbar mit den Kulturerfordemissen,

im Sinne Rulfs die Schutzwehr im 175 P. 5 St.P.O. selbst finden

zu wollen, weil bei F. 5 die Worte: ^zur Zeit ihrer Abhürung", wie

sie knapp zuvor beim P. 4 stehen, nicht wiederholt werden. Allein

§ 170 StP.O. ist offenbar nur im Zusammenhange mit § 150 P. 3

SLP.O. zu verstehen, dort steht es aber deutüeh, daß es auf die Ge-

mfltsbeaebaffenbmt, wonmter gowifi auch die Wahinehmungsfähigkei-

fSIlty nur Zeit der ZengiÜBablegung and nielit snr Zeit to Wahrt
nehmoDg ankommt Eb bleibt abo Torlllnfig niehts anderes fibhgi als

— die lex lata zn beobaiditen nnd den Wert eines solehen vom Ge-

setze als znlinig erkannten Eides anf das richtige Maß einznachiinken.

ünd was soll geschehen, wenn der bloß zn Anskonfiszwecken

be&agte Schwerverletzte gestorben istp ohne daß er als Zeuge tot-

Bommen und beeidigt wnrde? — Hat er solche Anhaltspnnkte an-

gegeben, die vemfinftigerweiBe für die T&terschaft einer bestimmten

Person sprechen, dann mag die Üntecsuebnng gegen den bezdchneten

Tater ihren Foi%ang nehmen. Bleibt die üntersnchnng ohne Erfolg,

weil sich der Täter in Schweigen hllllt, andere Beweismittel aber

nicht aufzubringen sind, dann kommt es zur Einstellnng des Straf-

Terfabrens. Sind aber außer der Aussage des Schwerverletzten, der

y^storben ist, bevor seine Vemebmungsfähigkeit konstatiert werden

konnte, andere Beweismittel für die Täterschaft einer bestimmten Per-

son zur Hand, dann mag die Anklage erhoben und die Hauptverhand-

Inng ohne Produziening des papierenen Beweises über die Aiissa^r des

Verstorbenen durchgeführt werden. Man hat allerdings in Frankreich

das Strafverfahren, wenn die Ausschließung der Aussage eines Ster-

benden als Beweismittel mit dem rechtmäljia:en Schweigen eines An-

geklagten zusammentrifft, ein reines Possenspiel genannt. Die Ent-

gegnung darauf kann und darf aber, gleichviel, ob es sich um die

Aussage eines Sterbenden oder eines vor ärztlicher Konstatierung seiner

Vemehmungsfähi^rkeit Verstorbenen handelt, nur also lauten ^) : „Was

uns anbetrifft, ziehen wir eine derartige Posse der Tragödie der Ver-

urteilung eines Unschuldigen vor!''

1) Dr. J. Kohler, Lehrbuch des bürgerlichen Kechts. § 38, Auslegung der

^«etze; siehe auch Archiv für Rechts- u. Wirtscbaftsphilosophie, l.Jahrg., 8,331.

2) Von Laillor und Vonoven, zitiert Dach Grünhuts Zeitschrift 19Ü7, S.20'i,

Anm. 97.
' 18*
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Schuld und Strafe nach dem Urteile der Bestraften«

Vrn

£. Kleemann, Au»Ultägeititliclier der Kgl. Gefaageoanstalt in Leipzig.

Schüler zweifeln leider nicht selten an der Gerechtigkeit ihrer

I^ehrer. Auch zu meiner Gjrmnasialzeit pflegten die Urteile der Lehrer

ttber ihre Zöglinge nicht immer mit der Meinung Ubereinznstinimen^

welche die Schüler von sich und ihren Kommilitonen hegten. Um
eine gerechtere Beurteilung zu ermöglichen, wurde daher in trnulicliem

Beisammensein die Frage von uns Knaben erwogen, ob es nicht an-

gelie, daß von Zeit zu Zfit zur event. Korrektur ihrer Zensuren,

nanu ntlich der Flcifizcnsiircn. die Lehrer von den Schülern Zensoren-

listen über ihre Mitschüler einfordern.

Nie dürften derartige Ideen in der Praxis diirchiülirbar sein;

sie können sogar, wenn wirklich Ungerechtigkeiten vorkommen, die

Zahl falscher Zensierungen nur noch vermehren helfen. Indes die

Tatsache stellt fest: Der Iy«'hrer kann nicht gleichgültig zusehen,

wie seine Beurteilung der Schüler von diesen bewertet wird.

Wie dem Lehrer die Oedanken der Schüler über ihn und über

seme Maßnahmen nicht belanglos sind, so dürfen auch der Richter

und der Beamte des Strafvollzuges nicht dies übersehen wollen, wie

der Bestrafte das über ihn gefällte Urteil und seine Strafe auffaßt;

denn, mag man nun ein Anhänger der Vergeltungs- oder der Zweck-

theorie sein, mag der Bestrafende bei dem Akte der Bestrafung nur

das zu bestrafende Individuum oder die zu schfitzende menschliche

Gesellseliaft oder bddes ins Auge fassen, das ist doob niobt zu
leugnen: Etwas will die Strafe in dem Indiyidnnm erreichen.

Dazu aber ist es nötig, daß der Bestrafte sich eine Auffassung

von seiner Strafe, u. z. eine möglichst richtige und zwecks

entsprechende, bildet. Denkt er aber falsch von seiner Strafe, ja
glaubt er sich gar ungerecht behandell, so ist auch damit die Wirk-
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aamk^ der Strafe in Frage gestellt Selbstverständlich dürfen Straf-

bemessung und Strafvollzug nicbt wesentlich nach den Gedanken und

Wünschen der Delinquenten eingerichtet werden. Aber verkehrt wfiie

es zu strafen ohne jede Bttekncht darauf, wie der Bestrafte seiae-

Strafe hinnimmt, trägt und in aidi wirken läßt.

Auf welchem Wege gewinnen wir nun einen Einblick in die

Auffassuni,^ der Bestraften hinsichtlich ihrer Schuld und .Strafe?

Der Verfasser hat von seiner Expedition aus täglich Gelej^enheit,

Gefan^nne beim sog. Siiaziergang zu beobachten. Dabei bieten sie

den Emdruck vollkommen jrleicbiL^ültiger Menschen dar. Zwar er-

kennt man bei dem einen oder anderen an der Gebärde, vor allem

an der Kopthaltung, daß er regeren Geistes ist als die übrigen. Aber

die große Menge scheint stumpfen, fast stupiden Sinnes zu sein. In-

des ist dabei zu lieacliten, daß die dunkle Sträflingskleidung, die von

allen gleicherweise getragen wird, der streng einzuhaltende gleich-

große Abstand zwischen den einzelnen Personen, der ziendich öde

Gefängnishof mit seinen hohen Mauern, dies alles zusammen ge-

nommen das Ihre dazu beitragen, den Eindruck des Monotonen zu

bewirken. Man beobachte eine Abteilung auf den» Exerzierplatze

marschierender .Soldaten. Dabei hat man, je exakter die L bun- aus-

geführt wird, schwerlich die Vorstellung, es seien Persönlichkeiten,

die tiefer Empfindungen und Gefühle fähig sind. Somit darf aus

dem marschmäßigen Spaziergange und Oberhaupt aus dmn ^silbigen

Geifiüignisleben nicbt auf vollkommene Stumpfheit der Verbrecher ge-

schlossen werden. Viele träge Individuen sind darunter, sowohl in

physischer wie psychischer Beziehung. Doch das gilt nicht von allen.

Jedenblls darf auf Grund des streng geregelten, allen Gefangenen

gleiche Pflichten auferlegenden Strafvollzuges nicht behauptet werden,

der Gefangene nehme seine Strafe ohne innere Regung und Gemüts-

bewegung hin.

Um dies noch ein wenig zu fodeuohten, sei auf eme andere ge-

meinsame Tätigkeit der Gefangenen hingewiesen, nämlich auf den

Gottesdienst Die Sträflingskirche macht einen wenig erhebenden

Eindruck. Wir vermissen den Schmuck, der in anderen Kirchen

ziemlich reichlich vorhanden ist, fast ganz. Die Kirchgänger sind

entweder durch besondere Vorribhtungen scharf von einander ge-

trennt, so daß sie sich nicht gegenseitig sehen können, oder sie sitzen

in langen Reihen, notwendigerweise peinlich bewacht, da. Trotzdem

ist eine Aufmerksamkeit bei der Predigt vorhanden, namentlich

wenn Gegenstände wie Sünde und Schuld, Unglück und Strafe be»

handelt werden. Wie gern werden Lieder gesungen, die Trost im
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Leide zu brin^an veriuögeQ I Also auch hier kann nicht von absoluter

Gleichgültigkeit die Rede sein. Der Gefangene denkt sich offenbar

etwa» bei seiner Strafe. Ob er sie richtig auffaßt, ;i8t wieder eine an-

dere Frage.

Zum Zwecke der Erkenntnis, worin nach dem Urteile der Be-

ätraften da« Wesen der Strafe bestellt, niüssen wir sie selbst zu Worte

kommen lassen. Der Verfasser hat dazu eine Sammlung solcher

Aussprüche und Niederschriften seiner Gefangenen veranstaltet, die

einen direkten Einblick in ihre Strafauffassung gewähren. Natürlich

denkt jeder anders über seine Straftat und dem entsprechend über seine

Strafbuße, der eine richtig, der andere falsch, der eine annähernd

richtig, der andere grundfalsch. Wir können hier nur angeben, wie

YOTwiegend und von der Allgemeinheit der Bestraften die Schnld zu-

gestanden, die Strafe bewertet wird.

1.

a) LombroBO sagt: Die Wilden kennen weder Eigentum noch

Diebstahl. Ihre GOtter stehlen auch und helfen dem Diebe. Erst mit

'

dem Besititnm des Stammes wnide Diebstahl dn Verbrechen, aber

nicht an Fkemden ete. . . . Ob die Anschannng des italienischen

Arztes nnd Kriminalisten, det im Veiforecher ein auf atavistischem

Standpunkte erharrendes Individuum erblicken zai müssen ghinbt,

in diesem Punkte und sonst richtig is^ kann nicht hier Gregenstand

der üntersnchnng sein.i) Doch paßt es zu seiner oben angeffihrten

Behauptung recht gut, wenn der Verbrecher seine • Straftaten als

^Handwerk" bezeichnet und das Lexikon der Gaunersprache die

Euphemismen aufweist: ..verdienen" oder „ein Stück Brot verdienen'^

Stehlen, betrügen. Geschäft = Diebeswerkzeug. Heimtun » um*
'bringen. Abmecken = töten. Bald schiebt der Bestrafte seiner phy-

sischen Anlage (,,Wenn ich meine Frau auf der Straße sehe, zuckt

es mir richtig die Glieder zusammen", sagt einer, der seine Frau miß-

handelt i. bald den sozialen Verhältnissen die Schuld seiner Ver-

brechen zu ('/.. B. Schwierigkeit d(r Elleschließung: ,.Wenn ich ver-

heiratet wliTv, käme ich nicht in solche Häuser: denn darum heiratet

man doch", behauptet ein anderer), bisweilen sogar Gott („Was Gott

•tut, das ist wohlgetan." — r^^i^ Gott will, es ist mir nicht gelungen,"

nämlich unentdeckt zu lileiben. — ,.ich komme nicht wieder ins Ge-

fängnis, so Gott will." — Ein Betrüger merkt, daü sein Betrug ge-

1) Zur Beurteilung Lombrosos vf^. meine deninüchst in den Blattern fQr

•Gefön^iskonde eracheinende Bezension von Lombrosos neuesten Verbrecher'

rstudieit.
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lingt, und es ist ihm, „als ob der liebe Gott im Spiele wäre.") Unj^em

bezeichnet der Täter seine Tat als Unrecht oder als Überschreitung

der Grenzen, welche durch das Gesetz der Freiheit des einzelnen ge-

zogen sind. Wohl mehr Scherz oder Ähnliches liegt dem Verse

zugrunde:

«Wer Freiheit uicht zu schäueu w eiü,

ilnß dicMi Hm betreten«

Hier lernt er schon nach kttizer Zeit

Für seine Freiheit betem.*^

Lieber sucht der Verbrecher sich zu entschuldigen mit semem
Leichtsinn, wie aus dem Gedichte einer Gefangenen hervorgeht:

^Hat ducli der Leiditsinn mich verleitet,

Der Leichtsinn und die Lust der Welt.

Da* liat mir bitt're bclimach bereitet,

Daß ich begehrt fremd' Out und Geld.*'

Am häufigsten findet sich die Anschauung unter den Bestraften,

Unrecht und die darauf folgende Strafe sei ,Unglück, Malheur,

Schicksal oder Kreuz."

Verzage nicht, wenn dich dein Schickaal führte auf anderen

We^, als den du dir geträumt. — Kannst du auch tragen kaum die

schwere Bürde, halt tapfer aus, wenn sich dein Wiir auch bäumte

„Tragt euer Lo8 geduldig; denn ihr seid alle sobuldig.*^ „Was
nützt mein Healeii und Klageiii man muß doch leiden und wird

bestiaft''

„Niemand ford're mein Schicksal zu hören.

Ach, wie schlecht ist doch die Welt.

Ich ließ mich schon so juug betören

Und bin nnn ^ Mftdehen fürs Geld.**

„Nur wer die trübe Sehusucht kennt

Empfindet meine Sdimenen,
Und was man liebe nennt

Merk' ich an meinem Heraen.

Es ist ein Scliicksalschlag,

Ich muß es nun ertragen.

Nur immer froh g^pMch
Und nidit eoglweh vetngea.

Und wenn des Lebens Stürme toben,

Dann richte nnr den Bück nach oben "

Die Verbrecher sehen über sich ein Fatum, welches sie zum Ver-

breehen treibt. Sie sagen: „Ich habe es getan, daran ist nichts zu

ändern . . . leh wollte, ich bitte es nidit getan, nicht tan müssen . . /
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Aber verhältnismäßig nur selten ziehen sie den Schluß: ich &dhst

bin der Täter meiner Taten und büße für mein Unrecht.

b) Nach dem unter a) Ausjjeführten darf es uns nicht verwundern,

wenn der Verbrecher von dem gesamten richterlichen Verfahren
keine sonderlich hohe Meinung liegt

Durch den Putz, Zaddik <^hebr. p-"ix = gerecht^, Pezaddik

Schutzmann oder durch die Greiferei = Polizei „verschütt gegangen**

« gefangen, kommt der Rechtsbrecher in Pension = Untersuchungs-

haft und vor den Dolch == Gericht, wo nun der Schin fc") Richter

ihm eine Strafe auf bremst = aufbrennt. Auf dem Gericht wird ver-

fahren wie auf einem Markte. Hatten die Richter .^schlecht gefrüh-

stückt,"^ so hat man sich diesmal „was gekauft", man kommt „nicht

so billig weg wie auf der Messe." Dann hat man natürlich „die

Nase voll.'" Oder man ist „billiger weggekommen" «—
= man hat

weniger Strafe erhalten als erwartet. In jedem Falle aber darf man
„keine Galle haben" — sich nicht aufregen. Das richterliche Ver-

fahren ist ein „Rechtshandel bei dem man mehr oder weniger gut

filbrt Der Bestrafte ist nun „verdonnert** worden.

Die angeführten Ausdrücke bedürfen keiner weiteren Jürklärung.

c) Es gilt nun zu untersuchen, ob der Bestrafte seine Strafe wirk-

lich als Strafe auffaßt. Denn dazu wird die Strafe neben dem er-

zieherischen Zwecke der Bessenmg doch verhängt. Sie soll den

Charakter einer Last tragen, soll eine Vergeltung und Sühne sein.

Der Gefangene kommt „hinter schwedische Gardinen" (= ins

Gefängnis), ins „Gymnasium" (= Zuchthaus) oder auch ins Meloche-

bais (= Arbeitshaus). Hier muß er „brummen" oder, wenn die Strafe

kurz bemessen ist „die Strafe wc^- oder abmachen.*" Zwar fühlt er

sich liier „begraben'' oder .Jt hendig begraben"" — gefangen. Doch

„Strafe muß sein," sagt der Gefangene, auch wenn er sich nicht voll-

komnien schuldig fühlt. Er hat nun einmal die Strafe „erwischt"

und sagt : „Man muß es eben hinnehmen. Die Zeit wird wohl auch

"vergehen.*

Auf manche macht die Strafe anscheinend einen empfindlichen

Eindruck. Sie sagen: „Was ich mir- nun einmal eingebrockt habe,

das muß ich .auch ausessen."" Sie wollen .„die Strafe überstehen,

mit Gottes Hilfe"" und triisten sich daniit, dali Christus viel u. z.

unschuldig habe leiden müssen. Eine alte Kupplerin sagt: „Was der

liebe Gott einem auferlegt, das muß man natürlich tragen." Andere

Terleihen ihren Gefühlen der Bedrückung einen poetischen Ansdmek
mit folgenden Worten:
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.In Korkei-siuaucrn uiuß ich nun büßen.

Die £bi-e waitl dea Leicbtsinns rreis.

I7ie wefd^ ihr Lieben, mich begrflflen

Und ob ihr mir verzeiht, wer weift?

Das Alter sollt' ich euch versiUSen.

Ach Gott, wie brennt die Kcao heiß,

ich kann euch nimmermehr begi-üCen;

Denn oh ilir mir veraeiht, wer weiß?-* —

„In nichior Zeil' hen-sclit tiefe Kuh.')

£iu Kiiuzcheu nui' achreit immerau.

Ob's dem wohl auch am Herzen frißt,

Dafi alles, alles mich veigifit?

Die Turmuhr sdiligt von Tag zu Tag
Den ewig gleiclien StundonscUag

Und ruft zu jeder Zeit mir zu:

Vergiß aucli du! Vergiß auch du!" •—

„Ach der Arm, der einst so freadig

Bei der Arbeit ^\ur liebend.

Stützet aul des Kcrkcrb Tisc lie

Jetzt die bIdchgohSrmte Wange.
Ja, die unter Hoiscben bleichte,

l>ie nicht denken, was sie sprechen.

Vieles wissen und nicht fflldcn,

laicht den >Stab den andeni brechen."

Jedoch die große Menge der GeCangenen wandert mit großer

Clleiohg&ttigkeit dem Strafort zu. Hier haben sie ,^ge Kost tmd
Logis.'* fßle machen sich nichts daiaus^i zumal znr Zeit des kalten

Winters und der allgemeinen Arbeitslosigkeit ^Man hat hier seine

Sorgen und draußen auch.'' Manche sprechen es sogar unverhohlen

aus: Es habe ihnen in der Anstalt gut gefallen. Sie reden von ihrem

Aufenttialt in den verschiedenen Anstalten, wie wenn wir etwa von

Bade- nnd Vergnügungsreisen erzählen.

Lombroso sagt einmal: Die Verbrecher sind wie Kinder. In der

Tat, wenn eine Gefangene am Abend vor ihrem Strafantritt noch

tanzt und dann im Gefibignis heult und klagt, daß sie und ihre

Schwester ihre Vergnügen einbüßen, so ist das der Gipfel von Gleich-

gOltigkeit. Sie sind wirklich wie Kinder.

d) Daß die Strat'wirkiinä: eine nur geringe sein kann, geht aus

dem zuvor Gesagten bereits zur Genüge hervor. Wer das Strafbaus

gleichgültig betritt, verläßt es ebenso gleichgültig.

1) Die Verfaääcriu ist des Mordes iuigekiagt
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Zwar behaupten manche, ihr Hieix in im Gefängnis diene „zur

Lehre, zur Strafe, zur Besserung/* Iiier haben sie ,.Gott gefunden."

Gott werde ibneo helfen nach ihrem Abgang, so hoffen sie. £iner

dichtet:

^Itit es uiclit uieiu Vuraehuldeu,

Dafi Bür ee to cn;«ht?

Icli ward' die Straf erdalden»

Der man \\ i>]\\ nicht entjfcht.

Ich hab' in tiiUion Stunden,

Die mir liie Zeit hier but.

Das RcMÜtat gefünden:

„Besehatze fremdes Gat*'

rn<l wenn die Welt in Stucke bricht,

Gott verläßt auch Sunder niclit."

Das klingt alles sehr sebön. Aneb werden die besten Versprechen

von den Gefangenen beim Abgang vom Strafort gegeben. Jedoch der

hohe Prozentsatz der Rückfälligen beweist die Fruchtlosigkeit, wenn
ancb nieht aller, so doch vieler oder der meisten Strafen.

2.

„Kein Mensch muß müssen", sagt Nathan in I^ssings Nathan

dem Weisen (1,3) zu dem Derwisch. Schiller (die Worte des Glaubens)

in seinem Idealismus behauptet sogar: „Der Mensch ist frei geschaffen,

ist frei, und würd' er in Ketten geboren."

Beide Worte enthalten Wahrheit Der Ausspruch Schillers will

besagen: Der Mensch kann in seinem Streben nach dem Edlen und

Schönen durch keine äußeren Schranken gehemmt werden. Selbst

dem geborenen Sklaven vermag man die Bewahrung und Erlangung

idealer Güter nicht zu verwehren. — Lessings Wort will nur dies

zum Ausdruck bnngen: Der Mensch besitzt ein gewisses Maß von

Freiheit. Sein Wille ist vielleicht nicht als absolut frei zu bezeichnen.

Aber im gegebenen Falle bat er stets zu entscheiden, ob er so oder

so handeln will.

Der Schillersche Gedanke mag im Reiche des Schönen sein Recht

haben. Die Praxis des Lebens ist eine andere. Da gibt es diese

Freiheit nicht, wohl aber viel Unfreiheit. Wir kennen Wundertäter

und sog. Wunderkinder, die fa.st unglaubliche Dinge vollbringen.

Jedoch der Mehrzahl der Menschen sind unfiberacbreitbare Grenzen

gezogen.

Gegenüber der Sehillenohen Bebanptnng ist die Leasings in

vollem ümfange aufrecht zn erhalten. Kein Menaob muß müssen.

Jedem Individnvm ist, wenn auch nicht absolute, so dodi eine relative^
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lYeiheit eigen. Em Bahmen ist der Freiheit gezogen. Aber inner-

halb dii68 Bahmens beaitzen wir WilleoafEeUieiky das VermageiL

iwiBohen Entgegengeflotstem zu wählen.

Wir wenden dieB auf die Verbreober an. Kein Menseh maß
müssen. Wir finden in der Genesis des einzelnen Verbreebens einen

Moment vor, wo das Individuum sich für Gut oder Böse entscheidet.

Wäre dieser Augenblick der Wahl nicht vorhanden, so wäre der

Täter für seine Tat nicht veront\v<»rtlich zu machen. Es wiire so-

dann Strafe ein gleiches oder sogar ein größeres Unrecht als Ver-

brechen. Der Einbrecher, er legt die Leiter an — er kann sie auch

nicht anlegen. Der Sittlichkeitsverbrecher, er ergreift sein Opfer —
er kann auch an ihm vorübergehen. Der Mörder, er rüstet sich mit

Waffen aus — er kann sie auch daheim lassen. Aber der Ein-

brecher, der Sittlichkeitsverbrecher, der Mörder usw., von wider-

streitenden Gefühlen hin und her getrieben, kämpfen ihre schänd-

lichen Gedanken nicht nieder, sie lassen sie über sich herrschen.

Freilich, wenn man das Milieu bedenkt, dem sie entstammen —
außerelielich geboren, ohne friedliches Heim, stets von Sorge und

Not umgeben usw. so findet man die Verbrecher entschuldbar.

Ihre Freiheit ist eine beschränkte. Zwar gilt der Satz : Kein Mensch

muß müssen. Der Mensch ist sogar frei ; und wäre er in Ketten ge-

baren, er daif nach d«i edelsten Gttteni Btreben. In praxi jedodi ist

•er sebr unfrei. Seine AbBlarnnrang und die ibn umgebende Yer«

hiltnisae engen die GrenzoD seiner Freiheit derartig ein, daß er

bandelt und sieb fflhlt als ein Abbängiger, ein Unfreier, seiner Leiden-

«cbaften ein Sklave.

Von diesem Qesicbtspnnkte ans betrachtet» verstehen wir es,

wenn der Verforeeher nioht oder nur nngem sieb als l^ter seiner

Taten beseiohnet (vgl. a). Er sncbt die Schuld den VerbiUtaissen,

den jeweiligen ümständeh zuzuschieben, dem Schioksal, dem fiber

ihm geheimnisvoll waltenden Dnstem oder dem, der die Zusammen-

fassung oder der Inbegriff des Alls ist: Gott sioUte es gelingen, den

Bechtsbrecher zn der Erkenntnis zu bringen, daß er für sem Tun
selbst verantwortlich oder wenigstens mit verantwortlich ist, so spricht

er vielleicht von sein^ Leichtsinn, schwerlich von seinem bösen

Willen. Die Frechsten unter ihnen glauben ein Eecht zu haben, das

geltende Recht mit Füßen zu treten. Dies bringt die Gaunersprache

genügend zum Ausdruck (eine Probe davon unter a und b). Das

Recht, das Gericht, der Richter, sie sind ihr Feind (vgl. b). Die

Verbiecher sind gleichsam ein Stand für sich, die Klasse der Recht-

losen, wie sie meinen, die Parias der menschlichen GesellscbafL
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Hierin ist nun auch der Grund dafür zu suchen, warum die Strafe

von ihnen im all^^i meinen nicht als Zuchtmittel zur Besserung: auf-

gefalU wird, sondern sie wird, von Ausnahmen abgesehen, entweder

sehr gleichgültig oder als eine Last hingenommen, die ihnen durch-

aus nicht angemessen ist. Die Strafe wird ,,abgemacht." Dann
kommen wieder goldene Ta^'e der Freiheit, bis man vielleicht wieder

eine Strafe „erwischt." Besserung wird wohl mit dem Munde ver-

sprochen, doch der Beweis der Besserung nicht oder nur selten durch

die Tat erbracht. Naturam expellas furca, tarnen usque recurret. Der
Verbrecher bleibt zumeist Verbrecher.

3.

Man könnte sich veranlaßt fühlen, aus dem Urteile der Bestraften

über ihre Schuld und Strafe ein Verniclitunp^urteil über die Freiheits-

strafe abzuleiten. Doch liegt derartiges dem Verfasser fern. Es

wurde im Oe<rpnteil bereits hervorgehoben, daß Straf hemessunfr und

Stnifvöllzug nicht wesentlich nach den Gedanken und Wün&cbeü der

Delinquenten eingerichtet werden dürfen. (Seite 273).

Jedoch möchte auf Grund des oben Ausgeführten dies nicht

unausgesprochen bleiben: Wie schwierig ist es doch, dem Verurteilten

ein Strafmaß zu bestimmen! Für den einen, der sogar ein schweres

Verbrechen begangen hat, genügt eine kurze Strafzeit, vielleicht ein

Tag. um ihn zu richtifjer Auffassnnjr seiner Schuld und Strafe zu

bringen. Der andere, der eine gerin^-i- l bertretun;i:, ein kleines Ver-

gehen sich hat zu schulden kommen lassen, siebt sein Unrecht erst

nach langer Strafdauer, vielleicht auch nie ein.

Sodann fi-agen wir: Wäre es nicht besser, die 10-, 5n-, 100 mal

hfstraften , vollkommen einsichtslosen, angeblich frei geschaffenen,

doch mehr oder weniger physisch und psychisch unfreien Individuen

für immer unschädlich zu machen, sei ^-s durch Deportation, sei es

durch dauernde Unterbringung in geeigneten Anstalten, Arbeits-

häusern u dgl., um iiireni Lehen doch noch eine Richtung zum

Guten zu geben? Wie das im einzelnen auszuführen wäre, das

kümmert uns jetzt nicht. Wir sehen nur die Ergebnislosigkeit ihrer

Bewegung zwischen mißbrauchter Freiheit und falsch bewerteter

Strafe infolge Mangels an Schuldgefühl.

Endlich aber erkennen wir, wie wichtig es ist. daß der Bestrafte

während der Strafzeit zu möglichst richtiger Auffassung seiner

Schuld und ^Strafe geleitet wird, damit er nicht auf dem Standpunkte

verharrt: .

Digitized by Google



Sdiuld und Stnfe naoh dem Urtsile der Beitnftea. 281

Ohne Wahl verteilt die Gaben,

Ohne BiUigkeit das Glück,

sondern damit er als Anfang zur Besaemng diee verstehen lernt:

Böses mnfi mit Bösem enden.

Die Gescbicbie des StrafToHzuges zeigt, daft man in moderne
Zeit trotz' der humansten Bestrebungen anf diesem Gebiete oder viel-

mehr gerade bei ihnen mehr und mehr bemILht ist, den Verbieoher

^rittirend der Ztk seiner Strafe in eine Umgebung zu bringen, die

geeignet erseheint^ seine verkehrten Anschanungen zu bekämpfen und

sein Urteil von Sehnld und Strafe richtig zu stellen. Wir dflxfen

hoffen, daß der Strafvollzug aueh fernerhin diese Bichtang betbehalten

wird. —
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Kriminalistische Aafo&tse
von

Dr. Albert Hellwig in BeriiD-Waidmannslu&t.

(FortsetzuDg.i

IS. Zur Psychologie der Zengenaufiaage.

Gegen den Hausdiener 0. nnd den Arbeiter Otto E. wurde am
23. Mai 1907 bei der Staatsanwaltschaft I Berlin — 8 J 659/07 —
Anzeige erstattet, weil sie in der Kaeht Tom 20. snih 24. Blai 1907

anf der Straßenbahn Unfiig verObt nnd die Stmßeababnfiilaer tittlioh

beleidigt haben sollten.

Die poliseiliehen firmittelnngen ergahen, dafi die Vorgänge von
den Stiaßenbabnilttiiein richtig gecHsbildert ware^ wie ein unbeteiligter

Fabifgast, der Expedient Emst, bekundete. Bdde Beschuldigten leug^

neten aber, bestritten sogar in der fesglidien Nacht mit der Straßen-

bahn gefahren zu sein. Beide meinten auch, ein dritter müsse sich

wohl bf i der poliseihchen Sistierung unbefugt ihrer Namen bedient

haben. 6. leugnete aucti E. zu kennen, während dieser zugab, daß

ihm G. bekannt sei. Die Beschuldigten wurden nun den beiden

Straßenbahnführern, dem Fahrgast und dem Schutzmann, der sie

sistiert hatte, am 2. besw. 6. Juni zur Rekognition jn:e^enübergesteUt.

Oer Schutzmann rekognoszierte den G. mit voller Bestimmtheit, da-

liegen vermochte er den E. nicht als G.'s Begleiter wiederzuerkennen.

Die drei übrigen Zeugen rekognoszierten aber beide Beschul dij^te mit

voller Bestimmtheit und erklärten jeden Irrtum für ausgeschlossen.

E. blieb trotzdem bei semem Leugnen; G. dagegen gestand nun-

mehr, den ihm zur I^ast gelegten Unfug verübt zu haben. Er be-

hauptete aber, daß sein Genosse, dem bei weitem das meiste zur Last

gelegt wurde, nicht E. gewesen sei, sondern vielmehr ein Dritter,

den er nur mit seinen Vornamen und Spitznamen kenne, nämlich ein

gewisser ..Hugo mit der eisernen Hand.*' Diese Angabe hätte m. E.

die Kruiunalpolizei veranlassen müssen, Nachforschungen nach diesem
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„Hugo mit der eisernen Hand'* anzustellen. Da G. wegen Diebstahls

schon mehrfach vorbestraft war, konnte man annehmen, daß auch

sein Genosse der Verbrecberzunft angehörte, um somehr als sein Spitz-

name darauf hinwies. Sollte dies der Fall sein, so wäre es vermut-

lich leicht gewesen, diesen „Hugo mit der eisernen Hand'* zu ermit-

teln. Dies tat die Polizeibehörde aber nicht, weil E. durch die beiden

Straßenbahnschaffner und den Zeugen N. bestimmt rekognosziert sei

Dies war m. E. ein Versehen der Kriminalpolizei. Zunäclist mußte

auffallen, dali G. offenbar nur wenig Anlaß hatte, zu leugnen, daß

£. mitbeteiligt gewesen sei. Da es unbestritten war, daß G. sich

Sehl wenig schuldig gemacht batte^ konnte er mit seiner Behauptung

nioht die Absicht Terfolgen, die Hanplaehiild auf einen ngroOen ün-

bekaonten** an wUno. Aneh ein anderes an und f&r sieh niO^hes
Motiv, nioüioh den Komplizen der Strafe ni eniaehen, kann swar

nieht ansgesohloesen werden, doch liegt wenig Gmnd zn seiner An-

nahme TOT, denn anoh die den angeblichen E. erwartende Strafe war

nidit giofi^ da es sich nnr um groben Unfng und eine leichte tXt-

liehe Bdeidigong handelte. Die Behanptang des G. kann also schon

an nnd für sich nicht als belanglos erachtet werden, vermag yiel-

mehr das hartnSckige Leugnen des E. zn stützen. Es lag d1e*Ve^

mntong nahe, dafi mSgUcherweise ein Dritter sieh unbefagt den Namen
des E. beigdegt hatte. Vidleicht bStte diese Übertegong anch die

PoltzeibehSrden zn Kachforschnngen nach dem „Hngo mit der

eisernen Hand" veranlaßt, wenn nicht anfangs auch der später ge-

ständige 6. die Ausrede gebraucht hltte^ er sei in der fraglichen

Nacht g^r nicht auf der Straßenbahn gewesen, ein Dritter müsse sich

unbefugt seinen Namen beigelegt haben. Die Annahme der Kriminal-

polizd, daß es sich bei der Angabe des 6. nur um eine mit E. vor-

her vereinbarte Finte handle, wurde noch sehr bestärkt durch die

nach den Protokollen mit vollkommener Sicherheit erfolgte Rekogni-

tion des E. durch die beiden Straßenbahnschaffner und den Zeugen N.,

die ausdrücklich jeden Irrtum für ausgeschlossen erklärt hatten. Es

liitttc aber bedacht werden müssen, daß diese drei Zeugenaussagen

doch die Identität des E. nicht mit voller Bestimmtheit bekunden

konnten. Einmal ereignete sich der Vorfall nachts und zwar nicht

im hellbeleuchteten Innern des Wagens, sondern auf dem nicht be-

sonders beleuchteten Vorderperron des Anhängewagons; dazu kam
die bei jedem Zeugen mehr oder minder stark vorhandene suggestiv

wirkende Gedankenreihe, daß der als der Schnlditic ihnen zur ße-

kognition Vorgeführte auch tatsächlich der schuldige Verbrecher sei:

schließlich mußte stutzig machen, daß der Schutzmann, der die beiden
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sistiert hatte und der sie auf der Wache bei j^ter Beleuchtung ia

Ruhe sich angesehen hatte, zwar den G. wieder erkannte, aber

niclit den £. Alle diese Umstände hätten m. E. wenigstens dazu

führen müMen, zunächst nach dem angeblichen „Hugo mit der eisernen

Hand" Ermittelungen anzustellen. Ob allerdings bei Ei^ebnislosigkeit

dieser Nachforschungen, nicht doch gegen E. hätte Anklage erhoben

werden müssen, ist eine andere Fra^'c, die ich unbedenklich bejahe.

Auch glaube ich bestimmt, daü fast jeder Gerichtshof dann den E.

trotz seines hartnäckigen Leugnens, trotz der Aussage des G. und

trotz der Bekundung des Schutzmannes doch durch das „Uberein-

fltbumeiide durchaus glaubbafte ZengiuB** der beidm Stnifieabaliii-

fnhier und des GUterexpedieaten für ttberfftlirt erachtet hätte! Und
daians hätte ihm auch wohl kaum ein Vorwurf gemacht werden

können! Denn, wenn man abwog, was su Gunsten und zu Ungunsten

des Angeklagten .sprach, so mufite wohl die ünteratfilsnng des E.

durch G. als ein Akt der Verbreoheiaolidarilit angesehen und das

Zeugnis des Schutsmaanes als durch die Erinnerung gesohwieht

gelten, denn die drei andern Zeugen, von denen noch dasu der eine

yOllig unbeteiligt war, erkannten den Angeklagten ja mit absoluter

Bestimmtheit wieder. So wäre E. so gut wie sicher wegen jener

Straftaten verurteilt worden; wahraohttnlich hfitte man noch dazu

nach beliebter Methode sein hartnäckiges Leugnen als stra&chärfend

berücksichtigt Diese Verurteilung des E wäre aber ein — Justiz*

mord gewesen! Denn in Wirklichkeit war E. unschuldig. Einige

Tage nach du Rekognition meldete sich nämlich auf der Polizeiwache

ein Scldeifer Hugo S. und bezichtigte sich selbst der, dem E.

zur Last gelegten Straftaten, dessen Namen er sieh bei seiner poli-

zeilichen Sistierung fälschlicberWQse beigelegt habe. Da nicht der

geringste Gnind ersichtlich war, weshalb dies ein falsches Geständnis

sdn sollt*', wurde nunmehr gegen G. und S. die Anklage erhoben.

Dieser l*all zei^t wieder einmal, wie vorsichtiir man bei der Be-

wrrtung der Zeugenaussagen verfahren muß. Er £!:iht aber noch zu

weiteren l^-nirrkuniren Anlaß. Einmal ist die freiwillige Gestellnn^:

des S. interessant, der offenbar von G. gehört hatte, daß dem E. sein

Leugnen niehts half, und der zu anständig war, einen Unschuldigen

für sicli büßen zu iasson, — ein anerkennenswerter Zug von Ver-

brechersolidarität! Ferner aber gibt der Fall Anregung zu einer Ver-

besserung des Verfahrens bei polizeilichen Sistierungen. Wenn der

Festgenommene keine Ausweispapiere bei sich hat, begnügt man sich

in der Regel damit, durch trle[»li(»nische Anfrage festzustellen, ot) dort

wo der Verhaftete angibt, eine Person seines Namens wohnt. lautet
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die Auskunft des betreffenden Polizeireviers befriedigend, so läßt man
den Delinquenten laufen. So war es auch im vorliei^enden P'all 2:e-

schehcii. Hätten nun nicbt zufällig' die drei Zeuirt ii den E. als an-

geblichen TätiT irrtümlicherweise mit ^iestinimtlieit wieder zu erkennen

ge^Haubt, so hätte gegen E. die Anklage nicht erhoben werden können,

oder E. wäre schließlich doch mit Hecht wegen mangelnden Be-

weises frcigesi)rochen worden, und die Straftat wäre ungesühnt ge-

blieben. iSo hatte sich G. offeidiar auch S. den Verlauf der Sache

gedacht, und seine Spekulation war gar nicht so übel. Die Vermutung

liegt nahe, daß gerade geriebene Burschen sich durch Verschaffung

derartiger Adressen, die auf sie passen könnten^ sich schon vorher

sichern. Bei einem Vei^ben könnte man dann den Spitzbuben, da

er angeblich über festen Wohnsitz verfügt, nicbt einmal als flucht-

erdäehtig in Haft nehmen. Daher ist es dringend wünschenswert;

daß sich die Polizei bei jeder Sistienmg über die Identität des Fest-

genommenen auch auf andere Weise Gewißheit zu yerscbaffen sucht,

80 durch Durchsicht etwaiger Papiere, durch Feststellung, ob seine

Wäsche mit den Anfangsbuchstaben seines angeblichen Namens ge-

zeichnet is^ durch Feststellnng, bei wem sein Hut und s^ne Stiefel

gekauft sind usw. Auf diese Weise ließe sieb dann wenigstens der

eine oder andere Fall von bedauerlichem Zeugenirrtum und dadurch

Bestrafung dnes Unschuldigen vermeiden, während andererseits wie-

der mancher Schuldige der gerechten Strafe nicbt mehr entgehen

würde.

14. Automobil uiid TerbreeheiL

Daß das Automobil von geriebenen Yerbreehem bald für ihren

Zweck benutzt werden würde, war vorauszusehen, da die Fortschritte

der Technik ebensowohl den Verbrechern als den Kriminalisten zu-

gute kommen. Als erster hat meines Wissens LomBroso einige FSlle

zusammengestellt über die Beziehungen zwischen Automobil und Ver-

brechen in einem kleinen Aufsatz, den ich in einer Hamburger Zeitung

fand Er erwfthnt dort einige FBlle von Entführungen und einige

Fluchten, die mit Hilfe des Automobils bewerkstelligt wurden, zum

Schluß sogar schon Fälle von Kindesaussetzungen mit Hilfe des Auto-

mobils. Im folgenden beabsichtige ich einige andere Fälle, die ich

schon vor der Lektüre des Lombrosischen Buches begonnen hatte, aus

Zeitungen zu sammeln, hier wiederzugeben und hoffe auf diese Weise

1) Cesare Lumbroso «AutomobU und Verbiechen" in ,^eue Hamburger

Zeitung", 16. Februar ü7.
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eineii kleioen Bdlng snr Ghamkteririerang des modernen Verbrecbens

SU geben.

Am bSnfigsten kommto woblEotEiihrangen mitHilfe desAutomobils

vor, mitanter stnlbaiancb dann,wenn sie im BinYerst&ndnisder Geliebten

geacheben. So können sie zwar bei HinderjShrigen eine im Sinne des

StrafgeBetsbnches strafbare Handlung darstellen, werden aber immerhin

kein Verbreeben sobwerwiegender Natur sein. Andefs ist der Fall, wenn
die Entführung ohne BinverständDis geeebieht oder wenn sie zwar im
EiuTerständnis vorgenommen wird, aber zu unlauteren Zwecken. Zwd
derartige Fälle fand ieb in den letzten Monaten in den Zeitungen.

Der eine berichtete aus New York, daß an einem Sonntag bei hellen-

lichtem Tage in einer der belebtesten Straßen, die in ßroadway ein-

mündet, die 19jäbrige Erbin Mib Agnes Mac Mulle entführt wurde.

Vier Männer kamen in einem Automobil angefahren, zwei sprangt

heraus, hoben das um Hilfe rufende Mädchen in den Wagen hinein

und fuhren dann, ehe noch jemand eingreifen konnte, mit großer

Scbneiligkeit davon '\ Hier handelt es sich offenbar um einen gegen

die Eltern der Entführten geplante Erjjressuiii;. Die Entführung wäre

sicherlich nicht geglückt, w^enn den Verhrechern nicht das Automobil

zur Verfügung gestanden hätte. Anders lit'<:t der andere Fall. Hier

handelt es sich um eine Entfülininjr im Einverständnis mit einer minder-

jährigen (ieliebten, aber anscheinend nicht um sie zu heiraten, sondern

um sie der Unzucht zu/uführen, da nacli dem Zeitungsbericht die

Polizei in dem Entführer einen wohlbekannten Zuhälter vermutet Der

Bericht hierüber lautet folgendermaßen. Die 19 Jahre alte Artistin

Alexandra Ihdiiisen genannt Fernandi machte vor einigen Monaten

eine Tournee durch Deutschland. In Kissingen lernte sie einen hoch-

eleganten Herrn kennen, der sich als Kaufmann B, aus Ilaimover

ausgab. Man sah die beiden Leutchen stets zusammen, bis der Pflege-

vater seiner Tochter den Verkehr verbot. Der Mann war von anderen

Artisten vor dem eleganten Herrn gewarnt worden. Eingeweihte

wußten, daß die beiden Liebenden, trotzdem der Pflegevater auöh

dem Kaufman den Verkehr untersagt hatte, doch noch heimliche Zu-

sammenkünfte hatten. Das Mfidohen kehrte dann wieder nach Däne-

mark zurück. Anfang yoriger Woche kam sie mit dem Pflegevater

nach Hamburg, um von hier aus eme Reise nadi Amerikai Wo sie

engagiert worden ist^ anzutreten. Flrl. Thomson nahm in der Wil»

helmmenstraße 3 Wohnung, ihr Pflegevater in derselben StraBe Nr. 1.

Sdt Freitag ist die junge Dame spurlos verschwunden. Als der Vater

1) «Nenea Wiener Jonnial'*, 9. Aogiut 07.
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am Morgen erachien, um das Mädchen abzuholen, wurde ihm von

der Logiswirtin mitgeteilt, das junge Mädchen schliefe noch. Da der-

selbe Bescheid auch später wieder erteilt wurde, sandte der Pflegevater

die Frau in das Zimmer, um die Langschläierin zu wecken. Bestürzt

kam die Fraa wieder heraus; Frl. Tbomsen war yersohwunden. Das
Ztmmer wies Zdefaen eiliger FLudit «nf. Die PolizeibehMe leitete

Bofort ebe Untersuchimg ein, die twi jetzt wohl kein weeentlicheB Er-

gebnis erzielt hat. Ein nebisnan wohnhafter Heir hat in der Naeht

vorher gesehen, wie ein A.iitomobil vorgeCahren ist Dann sah er das

Zimmer der Artistin hell erleuchtet nnd hinter den herabgelassenen

Bonleanz die Schatten einer Dame nnd eines Herrn. Die Wirtin,

aber diese verdftchtigeD Umstände befing^ will Ton nichts wissen, da
sie angeblich geschlafen hat Man geht wohl nicht fehl in der An-

nähme» daB der elegante Herr ans Kissingen der Entführer des* jungen

Mädchens ist Was der Sache aber einen recht unangenehmen Bei-

geschmack verleibt, ist die Tatsache^ daß die Polizd in dem feinen

Herrn auf Omnd der genauen PersonalbeBcfareibnng einen hier wohl-

bekannten berüchtigten Zuhälter vermutet In diesem Falle wäre

die EntfährnnST zwar vermutlich auch ohne Hilfe des Automobils von

statten gegangen, sicherlich aber nicht so gut geglückt — Während ich

die Korrektur dieser Ahhandlung durcharbeite^ wird aus Frankreich

eine neue gewaltsame Entführung mittelst Automobils berichtet. Ein

Fräuleid Bassot, das nicht mehr unter elterlicher Gewalt stand, wurde

aus Bueil mittelst Automobils entführt und gewaltsam in ein Genfer

Sanatorium gebracht In den Ortschaften, die sie durchfuhren, stieß

sie vergeblich Hilferufe aus ; in Villecien gelang es ihr aber, auf einen

kurzen Moment zu entweichen und an ihren Anwalt zu depeschieren,

der umgehend die erforderlichen Maßnahmen ergriff und ihre Frei-

lassung bewirkte. Gegen ihre Eitern ist das Strafverfahren eingeleitet

worden 2).

In Paris soll sogar eine eigene ^Entführungsagentur mit

Motorbetrieb" bestehen. Eine frühere Schauspielerin Fräulein

Robb Walter richtete sich eine Automobilniederlage ein, die

sie bald in ein „Entfübrungspreschäff' umwandelte. Die Geschäfte,

mit denen sie sieb befaßte, waren recht merkwürdiger Natur. Von

lOÜÜO Franken aufwärts bewerkstellif^te sie pjitführungen und iiov^te

dafür, daß junge Paare, deren Vereiniguni? die Eltern nicht zugeben

wollten, außerhalb der französischen Grenzen getraut wurden. Der

1) „Nene Hamburger Zeitung", 7. Juli 1907.

2) .Beriiuer Lokalanzeiger-, 30. Juli 1908.

1»*
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Jttn^'liii^', der sich vertrauensvoll an wandte, hatte nichts weiter

zu tun, aln den Namen und die Wohnung seiner Geliehten anzu^e-

geben; alle« andere führten P>änl< in Walters findifje Untergebene aus.

Drei schnelle Automobil«' waren alle!;!, was zur eigentHcben Ausführung

nötig war. Das erste üliirnulim gewissermaßen den Sicherheitsdienst;

im zweiten saß das Brautpaar und das dritte war dazu bestimmt,

Schwierigkeiten, die etwa unterwegs entstanden waren, beizulegen niul

bei Unfällen als Ersatz zu dienen. Das Personal war natürlich vor-

Büglicli gedrillt, und die Motoiikhrer kannten jeden Fußbreit Weges.

Zuweilen kam es bei diesen Entfübmngen auch zur Anwendung einer

Kriegslist; einmal bandelte es sich darum, ein Paar Ton Paris nach

Oherbourg zu entführen, wo der Anschluß an einen Dampfer erreicht

werden sollte. Die Eltern der Braut halten aber Wind von der

Sache bekommen und darum verfiel Frfiulein Walter darauf, die

ganze Entführung doppelt auszuführen: Kin falsches Paar fuhr mit

drei Automobilen nach der Schweizer Grenze, während das richtige

Brautpaar nach Oherbourg fuhr. Die List glückte auch

Eine eigenartige Entführung berichteten Anfang 1907 französische

BIStter. Auf einer Besitzung des Grafen Mao-Mahon entdeckte letzt-

hin in der Nacht ein Gendarm einen Wilddieb; er nahm sofort die

Verfolgung des wilden Jägers auf und kam ganz^ außer Atem in

die Nähe der Ortschaft Montargis. Hier wartete auf der Landstraße

ein Automobil Kurzer Dialog und die biederen Automobilisten machten

dem Gendarm den Vorschlag, den entflohenen Wilderer per Automobil

zu Tcrfolgeu. Der Gendarm war einverstanden, kletterte auf den

Wagen und fort g^ng es mit Rlit/esschnelle. Nach zehn Minuten wurde

der Gendarm unniliig: „Meine Herren", sagte er, „wir fahren zu

rasch und zu weit. Hahen Sie, bitte, ich steige wieder ab." Ein

lautes Gelächter war die Antwort, und während die Maschino weite^

raste, erkannte der r^ ndarm in cineni seiner nenea Freunde den ver-

folgten Wilddieb. Hei Tagesanbruch traf man in Paris ein.' Auf der

Place de la Concorde wurde der Gendarm etwas unsanft aus

dem Wagen befördert, und die Autler waren bald seinen Blicken ent-

schwundf'H. Da der arme Kerl keinen Pfennig Geld in der Tasche

hatte, niulite er sein Gewehr versetzen, um nach Montargis zurück-

kehren zu können -). Iiier handelt es sich juristisch zweifellos um
das Delikt der Freiheitsberaubung in Idealkonkurrenz mit Nötigung.

Daneben ist interessant zu sehen, daß die Wilddiebe das Automobil

1) „Neues Wiener Journal", 17. April IHOS.

2) »Das Deutsche Blatt" (Berlin), y. Januar 1907.
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benutsea um die Wilderei atia£los ausüben zu können. Aus

London wurde vor zwei Jahren ein anderer Fall berichtet, wo Wild-

diebe mit einem Motordreirad auf die J&^d fjingen. Da im kritischen

- Moment der Motor versagte, g:elanfr es den Verl'olg-ern, sie einzuholen

und die Einrichtung des interessanten Diebsfalirzeuges kennen zu

lernen. Das Dreirad war mit einein Anhängerwagen versehen, dessen

Sitz in einem Kasten bestand, in dem sich zwei Flinten und ein

Jagdhund befanden. Außerdem war ein besonderer Kühlraiun vor-

gesehen der etwa 20 Hasen fassen konnte. Die beiden Wilddiebe

wurden in dem Forst von Lord Lordesborough überrascht. Als sie

sich zur Flucht wandten und die Chaussee erreichten, wo ihr Motor-

rad stand, versagte die Ziinduiig und es war ihnen unmögHch den

Motor in Gang zu bringen. Nur infolge dieses glücklichen Umstandes

gelang es den Verfolgern ihrer habhaft zu werden und sie in sicheres

Gewahrsam abzuführen
'
).

Eine andere als Freiheitsberaubung zu obarakterisierende Ent-

fübrungsgeschichte wurde kfirzlich von. dem „Matin^ von der

lothringischen Grenze her berichtet. Jeder fremde Automobiliftt, der

die Grenze Elsaß-Lothringens ttbersohreitety muß von .der dentsoben

Zollverwaltung ^nen Erlaubniasdiein, der wenigstens 15 Mark kostet,

und eine Harke mit Nnmmer, die (S.Mark kostet, ersteben. Dieser

Tage war es nun einem franzdsiscben Automobilisten gelungen, vom
Departement Meurthe- et-Moselle aus die lothringische Grenze zu

fibörsehreiten, ohne diese Formalitäten zu erfAllen. Die Beisenden

waren bis zu dem Hotel gekommen, das am Fuße des Douon liegt,

als ihnen ein ZoOwäohter begegnete, der sie aufforderte, ihn zur Zoll-

waohe zu begl<äten. £r erlaubte den IVanzosen jedoch, erst im

Hotel zu dinieren, und als sie damit waren, luden sie den deutschen

Beamten freundlichst ein, bis zur deutschen Zollstation, die fünf

Kilometer von der Grenze liegt, mit ihnen im Automobil zu fahren. •

Der ZollWächter nahm die Emladung ahnungslos an — und nun

sauste das Automobil mit neunzig Kilometer Stundengeschwindigkät

den Bergabhang hinab, bis es wieder fünf Kilometer jenseits der

Grenze war. Dort setzten sie den düpierten Zollwächter ab. der, um
der drohenden Verhaftung durch die französischen Kolleg:en zu

.
entgehen, seine Beine in die Hand nahm und zur Grenze zurück

rannte-).

Eine iranze Serie von Verbreehen. v«»ni Diehstalil eines Auto-

mobils an bis zur Zechprellerei und Entführung mit IXiU'e des Auto-

IJ „Das Deutsche Blatt'* (Borliu), 29. Juni 1906.

2) wKeoes Wiener Jounlal^ 7. August 1907.
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mobile veriibten nach Meldungen französischer Blätter Anfang des

Jabres 19()6 zwei Pariser Verbrecher- die Gebrüder Leo und Eugen

Acheuille. Selbstverständlich wu auch das I ahrzeog selbst gestohlen.

Sie hatten einen „Double tonneau*^, im Werte von 20000 Fr. einem

reichen Amerikaner Riprswalter entwendet und beischlossen, da sie

sich in Paris unsicher fühlten, eine Tour durch Frankreich zu unter-

nehmen. Das nöti^je Benzin verschafften sie sich in sehr einfacher

Weise. Sie hielten gleich in Versailles vor einem I^den an und

ließen sich den Behälter füllen. Als der Kaufmann Geld verlangte,

dampften sie mit der vierten Geschwindigkeit ab. Einen besonders

zudringlichen Händler in Tours, der sich an den Wa}?en anklammerte

und eine Strecke lang schleifen ließ, bearbeiteten die Gauner derart

mit Stöcken, daß er wie tot in einen Graben fiel. Nicht immer

waren jedoch die noblen Passagiere so ungastfreundlich. Es kam
vor, daß sie Vorübergehende zum Einsteigen einluden. Diese Ehre

widerfuhr z. B. einem Pächter bei Chatillon, den sie in liebens-

würdiger Weise neben sich Platz nehmen ließen, ihn seiner Brieftasche

und Uhr beraubten, und schlielilicli auf die Landstraße warfen. In

Poitiers wurde zu später Nachtstunde Halt gemacht Man ließ sich

ein üppiges Mal servieren. Als der Wirt die Kechnung vorlegte, er-

gnchten ihn die Gäste, ihnen noch eine Flasche Champagner za holen.

Während er m den EeUer hinab stieg, schlugen sie die EeUer(9ie

zü, stellten einen schweren Tisch auf diese und Tenchwanden mit

ihrem Automobil. Auf dem weiteren Wege erlitt jedoch der Wagen
einen Schaden. Leo und fingen Acheuile brachten es mit Hfihe in

das nlohste Stftdtchen, verkauften das gestohlene Automobil und

setzten mit dem Erlös zu Fnft ihre Wanderung fort Nun gelang es

dem sie yerfolgenden Gendarm mtthelos sie festzunehmen und nach

Paris zurfick zu bringen wo sie sich ffir ihren seltsamen Auaflug zu

verantworten haben werden 0.

Frankreich scheint überhaupt das klassische Land der Automobil-

verbrecher za sein. Ein eigenartiger Fall, in dem ein Fabrikant aus

Roubaixbei einem Besuche in Paris im Automobil chloroformiert und

dann beraubt wurde berichteten Anfang des Jahres 1907 französische

Blätter. An dem Taxameter- Halteplatz am Lyoner Bahnhof nahm
er ein Automobil und fahr zu einem Freunde in der Eue Montmartre.

Dort lieli er den Wagen warten. Als er herunter kam, fand er zu seinem

Erstaunen ein junges, hübsches Mädchen im Wagen sitzen. Sic bat

ihn, sie doch eine Strecke mitzunehmen, da sie noch nie in einem

1) nJierliner Lokalanzeiger*^, 3. Janaar 1906.
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Aatomobil gefahren wäre. Lachend nahm sie der Fabrikant mit

Was mit ihm wdter geschehen ist weiß er nicht. Der Cbauffenr er-

klärt, daß das junge Mädchen in der Rue de Sevres ausgestiegen ist

und ihm nach dem Pasteur-Institut weiterfahren ließ. Dort fand er

'den Fabrikanton bewußtlos im WaL'en liegen. Das Mädchen hatte

sein Opfer chloroformiert und sich die Brieftasche, die 2000 Francs

enthielt, sowie die goldene Uhr und Kette des Fabrikanten angeeignet ').

Uber einen Prozeß gegen moderne Kirohendiebe wurde im

März des Jahres aus Linioges berichtet. Vor dem dortigen Schwur-

gericht ging soeben ein Prozeß zu Ende, dessen Vorgeschicht»' si in*T-

zeit weit über die Grenzen von Frankreich Aufsehen erregte. Ange-

klagt waren die Brüder Antoine und Francois Thomas, Inhaber eines

Faßgeschäftes in Clermont-Ferrand, Antoine Faure und Michael Dufay,

Antiquar in Clermont-Ferrand. Die Art und der Umfang, in dem die

ersten du i Angeklagten die Kirchcndiebstähle ausübten und die ge-

raubten Keliquien verkauften, liest .sich wie ein Roman. Es war im

Sommer vergangenen Jahres, als in den Kirchen der Departements

Haute Vienne und Greuse Beraubungen der dort ausgestelhen Reli-

quien und sonstigen Kostbarkeiten bekannt wurden. Die Diebe muß.

ten woblgebildete Archäologen sein, die oft eine aJte wertvolle Stickerei

einem schweren silbernen Kelch vorzogen. Von dem Verbleib der

Konstschätze wie fiber die Herkunft der Diebe konnte einstweilen

nichts in Erfahmng gebracht werden, nnr war in der Zeit des Raubes

immer ein rotes Automobil in der Nähe der beraubten Kirche gesehen

worden. Der erste derartige Baub geschah auf dem meerumspülten

Felsen, dem Ifont-Saint-Miohel an der Bretonischen Küste; dort wurde
eines Tages aus der alten Kirche der Terlaasenen Mdnchsabtei eine

wundervolle sagenumwobene Krone aus purem Golde mit vielen

Juwelen besetzt, gestohlen. Dann folgte eine Bdhe anderer kühner

Diebstähle^ von denen der Baub der goldenen Beliquientruhe aus der

Kirche von Armanzac das größte Aufsehen erregte, denn es handelte

sich um ein Meisterstück altfränkischer Goldschmiedekunst, und die

großen Rubinen, die sie schmückten, gaben ihr den Wert von über

einer halben Million Franken, Auch hier war kurz \ or dem Eaube
das rote Automobil gesehen worden und dieses war in der Bichtung

von ClfTmont-Ferrand verschwunden. Diese Feststellung war schon

bei früheren Kircheneinbrüchen in der Umg^nd gemacht worden,

und so ging denn der Polizeikommissar von Clermont daran, die

Herkunft und die Besitzer des Automobils zu ergründen. Da es dort

1) »Berliner Lokalanzeiger^, 8. Jannai' 19Ü7.
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nicht viele Autoniobik* jjab, so wunU' bald festgestellt, dali die Ge-

brüder Thomas mitunter von aiiswärtisrcn Fn unden im Kraft wairen

abgebüll wurden. Der Polizei kommissar hatte einstweilen nicht den

mindesten Verdacht auf die ehrbaren Fabrikanten, die ein von ilirem

Vater vor 2i) Jahren ;::i';;ründetes Faßreifenenirrosgeschäft betrieben.

Trotzdem stellt»* er dem 2:i jährigen Anloine Thomas die Frage, ob

er nicht am 12. Septendjer eine Autofahrt in der Richtung nach

Clermont unternommen. Die Frage rief bei dem jungen Mann wie

auch dessen Mutter — der ältere Bruder weilte in Loudoo — große

Bestürzung bervor, sodaß der Polix^kommissar sofort eine Haus-

BQobung anordnete. Die förderte die Photographie der berflbinteii

Beliquientrube von Armanzac zutage, auch wurde ein sehr umfang-

reicher Briefwechsel mit Antiquititenbändlem und Pfarrern entdeckt,

wonach kein Zweifel darfiber blieb, daß Thomas das Haupt einer

internationalen Bande war, die sich mit dem Handel geraubter Kirchen-

schätze befaßte. Aber auch ein anderer Geschäftszweig des älteren

Thomas wurde entdeckt; in einem anderen Stadtviertel von Clermont

hatte er unter dem Namen- Dr. Thomas eine Wohnung eingerichtet

und leistete hier vielen Damen aus Clermont und Umgegend Hilfe,

nm die Fo^en sfißer Liebesstunden zu beseitigen. Mutter und Sobn
wanderten ins Gefängnis, zwei Tage später erschien auch der andere

Bruder, der in London von der Verhaftung gelegen hatte und sich

nunmehr selbst stellte. £r versprach ein volles Geständnis abzulegen,

wenn man ihm verspreche, den Namen einer Frau, der Gattin eines

bekannten Indastrielb n. mit der er seit Jahren ein üebesverbältnis

hatte, nicht in die Affäre zu ziehen. I^ei der Haussuchung waren

auch die Liebesbriefe dieser Frau der Beschlagnahme anheimgefallen

und um die Frau nicht zu kompromittieren, war Thomas zurückge-

kehrt und bereit, eine jahrelange Oaleerenstralt' auf sich zu nehmen.

Nachdem ihm versichert worden war, daß die französische Justiz

keinen Anlaß habe, sich in sein»' Tlrr/ensgeheimnisse zu mischen, ge-

stand Thoraas, den Einbruch in Armanzac und die übriiren Kirchen-

diebstiihle ohne weiteres zu. Den Anfang iiabe man auf ehrliche

Weise irciiiaclif. indnii man sieli mit dem vom Trennungsge.setz er-

schreckten rtarn III. du- den Verkauf liirer Kirehenschiitze fürchteten,

in Verbindung x i/te und ihnen gegen P)ezahlung an Stelle der Gold-

gefäße geseliickti Imitationen aniiot. l>ald genügte es ihnen aber

nicht mehr emi n Teil an die Pfarrer abzugeben und sie besorgten

eich die Jieli(jieii (liirch Kinbrüclie.

Zur Anklage standen fünf Diebstähle, da ein Teil erst später vor

anderen französischen Gerichten zur Aburteilung kommen wird.
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Antoi'ne Thomas nnd Faure waren jrt'stäiidig;, während der Kunst-

händler Dufay jede lU^teilif^unii- l)estritt. Der Gerichtsliof hielt sämt-

liche Angeklagte für überführt und verurteilt'' Antoine Thomas als

Anstifter zu sechs Jahren Zwanirsarbeit und 22 (MM) Franken Schaden-

ersatz, die übrijren drei Angeklagten zu je zwei Jahren Gefängnis.

Außerdem wurden sie zur Rückerstattung aller gestohlenen Gegen-

stände an den Staat verurteilt ^j.

In England spielt an anderes freches Oannerstück, ttber das im

Jahre 1907 berichtet warde. Es bandelt sich um den Diebstahl des

wertTollen goldenen Pokals ffir das zn Aseot stattfindende große

Kennen um den Asoot Golden Coup, der nachmittags während des

Wettrennens zu Ascot in außerordentlich frecher Weise gestohlen

wurde. Der Pokal, der einen Wert von 10000 Mark hat, stand mit

den anderen Trophäen hinter der Tribüne unter Au&icht eines Kon-

stablers, und eines Beamten der Juwelierfirmaf die ihn geliefert hatte*

Kurz nachdem Mr. Buchanan mit seinem Pferde „Golden Measure^

die goldene Vase, eine ebenfalls dort stehende Trophäe, gewonnen

hatte, kamen zwei elegant gekleidete Herren herbei und steckten nach

einigen bewundernden Worten kaltblütig vor aller Augen den Pokal

in eine Tasche, worauf sie ein Automobil bestiegen, das schnell da-

von fuhr. Der Beamte der Juvelierfirma sprach gerade mit jemand
anderem, der Konstahli^r aber glaubte, wie alle übrigen Zuschauer,

daß die beiden Herren Freunde des Mr. Buchanan seien und dessen

Preis abgeholt hätten. Als kurz darauf der Angestellte des Juweliers

zurückkehrte und den Diebstahl bemerkte, war jede S]nir von den

Diebeu verseil wunden und nuMiiand hatte sieh die Nuunuer ihres

Autonioi)ds gemerkt. Alle Nachforschungen blieben bisher vergeblich '-).

Diese moderne Diehstahlsmetbode scheint bei den praktischen

englischen Gannern bald Anklang gefunden zu haben, denn im De-

zember 190" wurde aus London berichtet, dali auf diese Weise in

den letzten Wochen mehrere Jagdschlösser und Landhäuser von Ein-

brechern heimgesucht wurden, die ihre Beute nur mit Hilfe von

Kraftwagen in SicHerhdt bringen konnten. Ohne Zweifel sind die

Meister der Langfingerkunst aus London gekommen und nach voll-

brachter Tat wieder nach London zurückgekehrt, da die Spuren, die

die Bäder des Kraftwagens auf der Landstraße hinterließen, eine süd-

liche Richtung angaben, Im Anl^ng des Monats brachen Diebe in

das Landbaus ßrookshyhalt in der Kähe von Melton Mowbrey ein^

ohne daß die Hansbewohner etwas von ihrer Anwesenheit bemerkten.

l) „KIbiriiror Zeituii.i?'\ ('<. .Miirz llUis.

2( „Bolieinia' U*nig», 20. Juni lUOT.
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Es gelanfr ihnen, aus den Zimmern <1* < Erd^rcschosses Wertsachen

im Betrage von über looo Pfund Sterhn«.^ zusammenzuraffen und das

Weite zu suchen. Hauptmann P.eatie hat eine Liste der ihm gestohlenen

Wertsachen veröffentlicht» aber bis lieute ist keine ein/ices Stück auf-

gefunden worden. Vielleicht hat I^ord Lonsdale, aus dessen I^nd-

schloß Barleythorpehan bei Ockham in der Nacht vom Sonnabend

auf den Sonntag eine große Menge Wertsachen entwendet wurde,

die aber für die Diebe keinen großen Geldwert haben, mehr Glück.

Der Lord sehätzt seinen Verlust auf höchstens 4(H) Pfund Sterling. Aber

unter (b n gestohlenen Kleinodien befinden sich Gt sebenke des deut-

schen Kaisers, des Königs von Italien und der Prinzessin Louise,

sowie Andenken von befreundeten Sportsleuten, d. Ii. Saeiien, die

nur für den Lord großen Wert haben, weil sie nicht ersetzt werden

können. Lord Lonsdale hat auch gleich ein Verzeichnis der ihm ab-

handen gekommenen Sachen veröffeDtlicht und einem Berichterstatter

aDvertnui^ daß er zuTersiebtlich auf die Bflckgabe des gestohlenen

Eigentums hoffe. Denn die Diebe besäßen gewöhnlich den Instinkt

von Sportslenten und wüßten seinen Verlust richtig einzusdhätsen.

Das beim Einschmelzen der gestohlenen Wertsaehen gewonnene Metall

habe so geringen Wert; daß nicht einmal die Unkosten des Petroleums

damit gedeckt werden könnten, das der Kraftwagen auf der Hin- und

Herfahrt verzehrt hfttte. Es ist gar nicht unmöglich, daß diese Be-

rufung an die Gef&hle der Diebe als Sportsleute das von Lord

Londsdale erwartete Ergebnis hat Er ist frfiher nämlich schon ein-

mal in ähnlicher Weise bestohlen worden, doch haben die Diebe ihm

die Wertsachen, auf die er großen persönlichen Wert legte, auf einen

in der Presse veröffentlichten Aufruf hin wieder zurückerstattet. Ein

dritter Einbruchsdiebstahl wird aus London gemeldet. Aus dem Hal-

fordscben Goldschmiedeladen in Pall Mall sind Uhren, Juwelen und

Ringe im Werte von ungefähr ,3000 Pfund Sterlini: ireslobien worden,

Die Diebe waren über die Bretterwand des anstoßenden im Neubau

begriffenen Hauses geklettert und durch ein durchschnittenes Glas-

fenster in das Innere des Hauses gedrungen. Peim Ausrauben der

Schaufenster berührte einer der Diebe eine ebkirische Leitunir, die

eine Schelle in P<'wegung setzte, was sie zur schleunigen Flucht ver-

anlaßt haben muiite, denn sie ließen die wertvollsten Teile der

Beute zurück

In dem folgenden Fall, gleichfalls aus England, bandelt es sich

zwar in Wirklichkeit nicht um ein Verbrechen ; ei zeigt aber sehr gut,

1) «Hamburger Nachrichten", 21. Dezember 1907.
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wie vorzüglich das Automobil von geschickten Dieben benatzt werden

kann. Der Kortb-Great*Cbaniberlain von England Marquis of Cbol-

mondeley, war mit seiner Geniablin Weibnachtsgast des Herzogs von

Westminster in Eton Hall. Während des Essens kam die Unterhal-

tung auf die in letzter Zeit sich häufenden Einbrüche und der

Marquis behauptete, daß ein Einbruch ganz unmöglich sei, wenn ein

Haus, wie sein Schloß, mit den nötigen metallischen Alarnivorrich-

tungen versehen sei. Das Staunen des Marquis war groß, als er am
anderen Tage hei dem Eintreffen auf seinem Schlosse, die unange-

nehme Entdeckung machte, daß ein Einbruch stattgefunden hatte.

Den Einbrechern, die nicht die geringste Spur hinterlassen hatten,

waren wertvolle Juwelen in die Hände gefallen. Die Geheimpolizei

wurde in Tätigkeit gesetzt, vermochte jedoch nichts zu entdecken.

Zwei i'age nach dem Einbruch wurde dem Maniuis mitgeteilt, daß

der Einbruch in sein Schloß ein Scherz gewesen war, den sich Mit-

glieder der Tischgesellschaft geleistet hatten, um den Lord von der

Unrichtigkeit seiner Ansichten Über Einbrüche zu überzeugen. Die

Toniehmen Einbrecher, unter dosen »eh Tier Damen befänden, waren

in Bwei Motorwagen nadi dem Schlosse Cbolmondeley gefahren und

hatten trotz alier Sicherbeitsmaßregeln den Diebstahl ansfQbren können,

ohne daß die Dienerschaft das geringste gemerkt h8ite>).

Da der Besitzer eines Automobils als kreditföhig und als Gent-

leman gilt, Iftßt sich ein Automobil natflrlich auch sehr gut zu Be-

tr&gereien yerwerten. Im Dezember vorigen Jahres wurde von einem

jungen Hochstapler aus der Umgegend von London berichtet, der in

einem Automobil, das er ohne Zweifel gestohlen hat, vor den

SchlSssem rdcher Leute vorföhrt und en^hlt, da& sdne Frau im

Automobil sitze und friere, weil sie ihren Pelz mitzunehmen vergessen

habe. Wenn man ihm irgend eine Umbfillung leihen könnte^ wfirde

er sie sofort nach seiner Rfickkehr von London per Post zurQck-

senden. Auch daß er seine Brieftasche vergessen oder verloren habe,

Ittgt er den Leuten vor, die durch sein sicheres Auftreten und durch

das vor dem Tore wartende Automobil getäuscht, bereitwilligst Pelze

und Geld vorstrecken. Natflrlich versehwindet der Gauner stets auf

Nimmerwiedersehen

Auch aus Deutschland sind Fülle bekannt, wo gewerbsmäßige

Vnbrecher die Hilfe des Automobils mit Erfolg in Anspruch nahmen,

um schneller und ungestört Einbrüche begehen zu können. Im

1) ..Hamburger Nachrichten'', .'51. Dezember 190T.

2) «Neues Wiener Journal'^, 27. Desember 1907.
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Mai 1907 fulirt n in Schrmeberf:: bei Herlin drei Einbrecher, die in

einem Automobil saßen, von einem Oescbäft zum andern, verübten

Schaufensterdiebstäb Ic, schafften die Beute nach dem Auto und fuhren

dann scbleunifjst davon. Zunächst fuhren sie vor dem Warenhaus

W. u. Co. an der Eck»' <ler Haupt- und Vorberf^straße vor. Sie zer-

trüuiiiitit«'n dort eins der grossen Schaufenster und RlahUn von den

Auslajreii seidene Blusen, wertvolle Danienjackets und Bücke. Hierauf

gin^ die I)iei)sfalirt im Auto nach dem Konfektionsbaus von Eisen-

städt, llauptstraüe 143, wo sie gleichfalls für njehrere hundert Mark

Danjenkleidungsstücke aus dem erbrochenen Schaufenster entwendeten.

Reiche Beute machten die Einbrecher auch bei einem Diebstahl in

dem Konfektionsgeschäft von SalomoD in der Hauptstraße 151. In

dem SchuliWarengeschäft von Bollaok, Bahnstraße 12) zertHlmmertea

die Täter die Sohanfenstencbeibe mit einem schweren Stein und

stahlen dann die wertvollsten Herren- nnd Damenstiefel. Bei dem
letzten Diebstahl wurden die Bniscben von Passanten ttberraadit,

es gelang ihnen aber leider, anf das Automobil zu springen nnd

davon zu rasen. Während der Chauffeur gleichseitig- «Schmiere** zu

stehen hatte^ war es die Aufgabe der beiden anderen Verbrechery die

Diebstähle ansznftthren').

Ein anderer Esll warde, gleichfalls in Berlin, im Februar

berichtet. Ein gewisser Alfred Folnozek, ein Schüler des berüchtigten

Einbrechers Kirsch, der zuletzt 13 Jahre im Zuchthaus, gesessen

hatte, wurde Ende Januar t908 aus dem Untersuchungsgefängnis,

in dem er in einer neuen Sache gesessen hatte, entlassen und nahm
sein altes Handwerk sogleich wieder auf. Er warb vier gleieh-

gesinnte Genossen, mit denen er in einem gemieteten Automobil in

kurzer Zeit i ganze Eeihe von Einbruchsdiebstählen verübte.

Trotzdem durch die Benutzung des Automobils die polizeiliche Be-

obachtung und \ t'rfolicnni; naturgemäü bedeutend erschwert wurde^

gelang es doch, die fünf Spießgesellen nebst ihren «Bräuten" in

ihrem Schlupfwinkel zu überraschen und festzunehmen'^).

Öfter wird das moderne Kraftfahrzeug auch anstatt der Eisenbahn

von Kassendefraudanten und anderen Gaunern benutzt, um sich und

ihre Beute in Sicherheit zu bringen. Dies hat den Vorzug, dali die

Flucht sofort begonnen werden kann und daß eine Entdeckung

schwifriger ist, dn die Hewncbung der Halinbüfe durch die Kriminal-

polizei nichts nützt. Deshalb benachrichtigen die Folizeibebörden in

1) „Moro^eiipost" iBcrlini, is. Mai lituT.

2) „Ueutfichc ^^achi-iclitea" ^Bciliu), lU. Februar 190S.
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jedem Falle, in dein die Möglichkeit vorlieirt, daf^ «in Verbrecher

seine Fliicbt niittt lst oinoR Automobils zu bewerkstelligen sucht, auch

alle andern großert-n Plätze unter BeifUfruni; ( Ines Bildes nebst Be-

schreibung. So beispielsweise bei der Flucht des Kassierers iNIichel

und des Telephonisten Reielu', die dem Weinhaus „lÜieingold^ in

Berlin mehr als i^öoou Mk. unttisciilagen hatten').

Eine Flucht im Autonuihil nach „Wildwest", die von vier

hotfnungsvollen Jünglingen in iSzene gesetzt wurtK, beschäftigte

Anfang Dezember 1907 das Schöffengericht in Hannover. Der

14 Jahre alte Kaufmanlehrling Hermann F., der vierzehnjährige

Schüler Rudolf Z., der secbszehnjährige Handlungslehrling Heinrich G.

tind der fünfzehnjährige Handelsschfller Wflhelm die befrenndet

waren, besebloflsen offenbar unt^ dem BSnfhiaae der gelesenen

Detektivgeschicfaten nnd der beaichtigten kinematograpbisobea Vor-

fflbroogen, gememschafilich heimlich nach Amerika auszurüeken und

dort als Detektivs und wilde Jäger ein abentenerliehes Leben zn

führen. Am 2. Oklob^ 1907 stahlen sie in dem Milcbhäoschen am
Weißenkrenzplatz der MilchverkSnferin etwa 20 Mark ans ihrer

Kassette. Der Haupttäter F. war als Lehrling in Stellnng bei der

Firma Behbock Ww., nnd der Buchhalter des Geschäfts vertrante

ihm am 16. Oktober 4400 Mk. znr Besorgung an. Der Angeklagte

holte rasch s^ne Freunde zusammen, und dann statteten sich die

Burschen zunächst von dem Oelde mit Bevolvern und Jockeimützen

aus. Darauf wurde eine Automobildroschke zur Fahrt nach Wunstorf

gemietet. Unterwegs händigte F. seinen Freunden je 220 bis 2G0 Mk.
Geld aus; in Wunstorf wurde beschlossen, per Automobil nach Bremen

weiter zu fahren. Der Chauffeur, ein neunzehnjähriger Mensch,

setzte nach einem gemeinschaftlichen Fnihstück die Fahrt mit ihn^n

auch fort. In Nienburg wurde in ein einem Hotel üppig gelebt. In

Bremen kauften sich die Burschen neue Anzüge und Lackstiefel und

bereiteten sich einen vergnügten Tag bei Wein und Champagner.

E. gab jedem wieder eine AbsclilaL'szalilimg von dem unterscl^lagenen

Gelde, und auch der Chauffeur, der iiisi!:esaint etwa 'MH) Mark er-

halten hatte, wurde bezahlt. Am Morgen des 1". Oktober wurde die

Automobilfahrt nach Emden toitgesetzt. wo weitere Kevoher und

Patronen sowie mehrere Reisetaseiien irekautt wurden. Nachdem sie

hier noch gut gelebt hatten, fuhren sie nach dem Auüenharen, ent-

ließen dort den Chauffeur und fuhren per Dampfer nach Delfzyl in

Holland. Hier war zufällig große Kirmeäfeier. Öie begaben sich

1) „Das Deutsche Blatt"* (Berlin), 2. November 1907.
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in den Strudel des Ver^nü^ens, warfen nur so mit dem Geld um
sicl) und kamen ta4;:elan^ jrar nicht aus dem Festtrulul heraus.

Dadurch ^elanj; es dem Vater des F., der die Verfolgung auf-

genommen hatte, die Angeklugten in Delfzyl zu überraschen. Er

Imehte die BatBohen wieder naeh Hannover. Vor dem Schöffen-

geeicht hatten sie sich nan wegen Unfteraeblagung, Diebstahls und
Hehlerei zu verantwonen. Der Hauptachnldige F. wurde zu swei

Honaten und emer Woche Qettngnis rerorteilt. 6. und B. zu je vier

Wochen GeQUignis. Gegen den Ohauffenr wird auch vorgegangen

werden %
Gerade wfthrend idi dieae Zeilen achreibe, wird ans der Schweiz

sine Kindeaanssetzong mit Hilfe des Antomobila gemeldet Eün

stattlicheB Automobil kam eines Tagea das Wallis hinanter nach

Sitten gefahren. Bei dem Dorfe Sideia oberhalb Sitten saß eine Ftsok

ans dem Volke ansmhend anf einer der Stiaßenmanem bei ihrem

Hänsehen und sah das elegante Fahrwerk heEanbransen. Als es bei

ihr ankam, machte es pldtzlich halt. Bin yomehmer Heir stieg aus

dem Automobil heraus und gab der Frau einen eleganten Tragkorb

mit den Worten: „Dieser Korb geniert uns, bitte bewahren Sie ihn

fttr uns auf; wir werden demnächst kommen, ihn zu holen. ^ Dann
stieg er schleunigst wieder ein und war bald verschwunden. Als

die Frau den Korb untersuchte, fand sie zn ihrem Erstaunen ein fein

in degantes Linnen gewickeltes Kindchen und in der Wäsche des

Kindes versteckt 18000 Franken. Dabei lag ein. Zettel mit den

Worten: ^Bitte behalten Sie das Kind und pflegen Sie es gut; in

zehn Jahren werden wir wiederkommen und es holen^

Kürzlich hat sich in Deutschland auch ein Fall Ton versuchter

Ni)tzucht mit Hilfe des Automobils ereignet

Ein aus Gießen gebürtiger AntomobÜbesitzer, der eine Fahrt

nach Westfalen und dem Bheinland unternahm, nahm ein Mädchen,

das sich auf dem Wege von Pasel nach Plettenberg befand, unter-

wegs in seinen Kraftwagen auf und versuchte ein Sittlichkeits-

verbrechen. Auf die Hilferufe der Ueberfallenen eilten Leute herbei,

worauf der Unhold sein Opfer aus dem Automobil stieß, plötzlich

kehrt machte und in der Richtung nach Siegen zuriicksauste. Da
er jedoch einen großen Bogen auf der Chaussee zu machen hatte,

gelanir es einigen Landbewohnern, den Wärter um Bahnüherfrang zu

verständigen, der schleunigst die Schranken schloß. Als der Auto-

1) «Hamburger Nadirichten''. 6. Dezember 1907.

2) ^Neuea Wiener Journal 9. September 19OT.
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mobilist bei dem Übergang? anlangte, fand er den Weg versperrt und

konnte nun so lange festgelialten werden, bis durch einen herbei-

geholten Polizeibeamten seine Persönlichkeit festgestellt war i).

Auch Morde sind schon mit Hilfe des Automoliils versucht

worden. Ein eigenartiger Fall wurde im Januar dieses Jahres aus

Budapest berichtet. Der Fürst Zoka hatte vor einiger Zeit einen

bftbsdien juDgen Italiener namens Barver als Chauffeur engagiert.

Der Chauffeur verliebte sieh in die Fttrstin und machte ihr men
liebeBantrag, der jedoch von der Fürstin mit Entrüstung zurück-

gewiesen wurde.

Barver bat die Fttrstin, ^n dem Yoigefallenen dem Fürsten

keine Mitteilung su machen. Diese erkUite sich einverstanden, wenn
er sofort ans dem Dienst des Fürsten trete. Fürst ZSoka, der über

den momentanen Austritt des Chauffeurs sehr erstaunt war, forderte

diesm auf, mit ihm noch me Ausfahrt zu imtemehmen. Die Fttrstin

wollte zwar an der Spazierfahrt nicht teihiehmen, ließ sich jedoch

von ihrem Gatten hierzu übeneden. Kaum daß das Automobil das

Weichbild von Bukarest hinter sich hatten schaltete der Chauffeur die

größte Geschwindigkeit ein und lenkte cten Wagen derart, daß jeden

Augenblick zu befürchten war, das Automobil stürze in den neben

der Straße herziehenden Fluß oder es zerschelle an einem Baum.

Da der Chauffeur troti wiederholter Mahnung des Fürsten die Ge-

schwindigkeit nicht verminderte, wollte der Fürst die Führung des

Automobils selbst übernehmen. Hierbei entstand zwischen ihm und

dem Chauffeur ein erbitterter Kampf. Plötzlich übergab der Chauffeur

die Führung und mit den Worten: „Euch wollte ich ins Verderben

führen!" sprang er vom fahrenden Automobile ab. Der Füret brachte

den Wagen alsbald zum Stehen ; als er nach dem Chauffeur Umschau
hielt, fand er ihn auf der Straße tot auf. Ilarver wurde beim Ab-

springen an einen Baum geschleudert, wobei ihm der Schädel voll-

ständig zertrümmert wurde. Die Fürstin ist infolge des ausgestandenen

Schreckens schwer erkrankt^).

Ein Raiibmordversuch mit Hilfe des Automobils wurde im

Herbst vorigen Jahres in Österreich verübt. Der Student der Philo-

sophie Hermann Ilerzka |und sein Freund, ein gewisser Prosch, ver-

suchten sich Geld zu verschaffen und gleichzeitig ungehindert ins

Ausland zu entkommen, in dem sie mehrmals vorgaben, ein Automobil

kaufen zu wollen, dann eine Probefahrt mit dem Besitzer oder dem

1) „Oeubifhc NathricliUii" sBcrliiii. Mai l'JÜb.

2) „Neues Wiener Journal", 2ü. Jauuur lyOb.
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Chauffoiir unttTiialmun und dann beabsichtigten, diesen unschädlich

zu machen, mit dem Automobil ins Ausland zu fliehen und es dort

zu verkaufen. Nach mehreren mißlunjrenen Versuelnn ühcrfielfn sie

Anfanjr Auirnst 1907 lici Wien einen gewissen Hermann Krauli, der

mit ihnen eme Probefahrt machte, verletzten ihn schwer, wurden

aber gestört und muliten zu Fuß fliehen; nach einiger 2^eit wurden
beide ergriffen ')•

Wir schließen hii iniit die kleine Sammlung von Fällen krimi-

neller Ausnutzung des Automobils. In einigen Jahren wird die

Sammlung sicherlich bedeutend vermehrt werden können.

1&. Kriminaltaktik und Terbrecheraberglaiibe.

Bei den Beziehungen zwischen Aberglaube und Verbrechen pflegt

man liauiji.sicblieii an denjenigen AixTgiauben zu d<'nkt n, welcher

iMoln /Ulli Yerbrccbt-n ist oder das Verbrechen begünstiL-;! bat. Man
tibersiLhi <labei aber, daß d* r Aljerglaube nu bt iinmcr zu Verbrechen

führt, sondern in vielen Fällen auch Verbrechen verhindert und m
anderen Fällen zur Entdeckung der Verbrecher wesentlich mit bei-

trägt und ofl andi Verbiecher veranlaßt, das Verbieehen wieder gut

ZQ macben. Über die eiste Kategorie dieses erbreobenfeindlichen

AberglanbeoB weide ich nficbstens an dieser Stelle handeln Auch
ffir die zweite Kategorie habe ich für einen SpeziaUaJl eine Beibe von
Materialien zusammengestellt und erläutert in einer Abhandlung über

ffiie praktisebe Bedeutung des grumns merdae**

Auch für die dritte Gruppe habe ich zahkeiche Belege gesammelt,

die ich in kurzem zusammenfassend zu behandehi gedenke.^)

Hier will ich zusammenstellen und erläutern, was mir mitüer-

weile über Verbrecberaberglauben der zweiten Gruppe bekannt ge-

worden ist

1) Nach SrhilderuDKen von Wiener and Berliner Blättern vom Aaguat and

äcpt^ber l'JU7.

2) In einer Arbeit über „Diebstahl verfahMterad^ Abeiglanben". Ein änderet

Bdspiet ist, daß manche Verbrecher aae aberglSubiacber Sehen vor den Folgen

des Meineides veiiiindort worden, einen Meineid zn flchwSren.

V<rl. Bd. 2:; M'nic.) j^. iss/ll)l.

4) In Betruclii kuuiinen vor allem die mystibclien rrozedureu, durch die

man glaubt einen Dieb entdecken oder bestrafen zu können nnd die tstriMiHinh

oft genug den Erfolg haben, daß der Bestohlene sein Eigentom snrückerhUt;

vom ethnolugischen Gesichtsponkt ans ist die Betrachtung dSeser mystischen

Zwanir^^mitte! besonders interessant nnd lelirreicli , weil sie uns einen Einblick

gestattet in die ganz {»arailele Ucätaltung des licchisiebeuB der ^Naturvölker.
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Zu den in meiner eben angeführten Abhandlunj^ vermerkten

Fällen, wo der abergläubische Brauch des grumus merdae unmittel-

l)ar zur Entdeckung des Täters geführt hat, vermag ich einige neue

Beispiele hinzuzufügen.

Wie mir berichtet wird, kommt es in Mähren häufig vor, daß Ver-

brecher auf Tisch und Bank iliri Notdurft verrichten, um ihre Ent-

deckung zu hindern. ^.Manchiiiiil aber schlägt es ins Gegenteil um,

es wurden im Corpus delicti groüe Erbsen gefunden und diente dies

als Beweisumstand " ').

Ein anderer Fall spielte vor ungefähr drei Jahren in Thüringen.

Auf einem Ort an der Ohrdruffer Landstraße war ein äußerst frecher

Einbruch verübt worden. Der Täter hatte auf dem Steinlisch der

Gartenlaube seine Notdurft \ errichtet. In den Exkremcuteu

fanden sich zahlreiche Kirschsteine. Der äußert findige Polizei-

kommissar Limberg in Gotha ermittelte nun, daß ein erst vor kurzem

aus dem Zuobtbaos entlassener Sträfling die Gepilu^cubeit hatte, die

Kirsehsteine immer mit zu Terscblaoken. Hierdurch sowie dureh die

frisch abgebrochene OTascbenmesserspitze in einem von dem Ein-

brecher in den Fenst^rahmen gebohrten Loch wurden Polizei und

Staatsanwaltschaft auf die richtige Fährte gebracht und der Verbrecher

seiner verdienten Strafe aberliefert

Einen weiteren Fall berichtet Friedrich S. Kranß, der zweifellos

beste Kenner des sfidsbiwischen Volkstums. Etwa im Jahre 1895

brach ein Chrowote (Kroat) bei einem aus Bosnien eingewanderten

serbischen Bauern dn, der sich in einem kldnem Orte Slawoniens

niedergeUissen hatte. Als am nächsten Tag der Bauer ^mt seinen

Leuten von dem Sippenfest heimkehrte, das^r bei einem Freunde

gefeiert hatte, fanden sie die Truhen geleert und auf dem Tisch einen

grofien Dreckhaufen, was sie als besonderen Schimpf auffaßten.

Ihre chrowotischen Nachbarn beruhigten sie aber, indem sie ihnen

mitteilten, daß Diebe stets ein derartiges Andenken zu hinterlassen

pflegten. Als sich der Hausherr nun den grumns merdae näher an-

sah, entdeckte er in ihm zalilrt icbe Kirschkerne. Da es aber erst

Frühsommer war und reife Kirschen noch selten waren, versuchte

dieser ländliche Sherlok Holmes unter -reschickter Ausnutzung dieses

Indices den Täter zu ermitteln, für den er sonst keinerlei Anhalt

hatte. Und tatsächlich gelang es ihm, auf dem Markt von Pozega

Ij Briefliche Uitteiliuig vom k. k. Oberlandeflgeriohteiat a. D. K. Bnch«
berger (Graz-Kubcrlberg).

2i B riefliclio Mitteilung von üenrn BfiigermeiBter Thienemann (NetZBchkau

im VoitrthiiuU'.)

Archiv fUr Khminalanthropologie. 31. Bd. 20
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einen Kroaten aus Komusina zu onnitteln, der als einzi-rster reife

Kirselien fcilliieltl Es stellt sich heraus, daß der Gevatter des

Kirscht'nverkäufrrs den Einbmeli veriihf liatte. Einziir und allein

jener Bauer hatte damals reife Kirschen in seinem (harten

und sein Gevatter hatte «nach chrowotischein I^nnernirebrauch" aucli

die Kerne frierig- mit verschluckt. „Der überwiesene Dieb g^ab die

p'stohlenen Sachen gutwillig: heraus, weil ihn der Serbe sonst er

mordet hätte. Die Angelegenheil ^Mich sich dann in Frieden und

Freuden (hircb Walilverbrüderuug aus und man schied in dickster

Freundschaft von einander" ').

Schließlich wäre noch folgender Fall zu erwähnen, den mir ein

Berliner Staatsanwalt aus seiner Praxis mitgeteilt hat. Drei gewerbs-

mftßige Yerbreeher wanm angeklagt, gcmeinscbaltHeh einen Einbrach

Ter&bt zn haben. Zwei von ihnen konnten glatt überfährt werden.

Der dritte dagegen wäre vermotlich mangels Bewefses freigesprochen

worden, wenn nicht am Tatort drei Dreckhanfen gefunden wSren.

Hieraus folgerte der Staatsanwalt mit Recht, daß drei Personen an
dem Einbruch beteiligt gewesen seien. Dieses Jndicinm genfigte zu-

sammen mit den fibrigen, um den Gerichtshof auch von der Schuld

des dritten Angeklagten zu fiberzeugen^.

Auch abgesehen you dem grumus merdae')| lassen die Verbrecher

häufig absichtlich etwas am Tatorte zurück.

Sehr wertvoll sind eine Reibe hierher gehöriger Mitteilungen aus

Serbien. In der ganzen Umgehung von Aleksinae ghiuht man, wenn
einer einen Menschen tötet, brauche er nur irgend ein Stfick sdner

Kleidung auf den Ermordeten zu werfen, dann könne ihn keiner

Ii .. Anthrnpophyteia-.Jahrl)üclior für fuiklurislisclie Eiliel)iiii;Ljoii und For-

^K.•huu^5:eü zur Entwickluugsgebcijichte den- geschlechtlichen Mural", herausgegeben

von Dr. Friedrich S. KrauB, Bd. 4, <Leipz{«r S. 845 f. Dieser Fall

erinnert in gewisser BezidmuK an den von Hans Gioll („Handbuch für Untcr-

ünrhungsrichfrr-', '>. Aufl. München 1!)0S, S. 2271 mitgeteilten Prozeß Leotade. Hier

wurde <ler MimiIit dailiircli ciitedckt, (laß man im Magen sciiios Opfei-s frische

l eiten fand, die es damals aber erst in einem einzigen Garten gab. Hierdurch

wurde man auf die riclitige Spur |ircf8hrt

2) Nach einer frenndliehen uiündlichcn Mitteilung von Herrn Staatsanwalt

'I'oepfer in Berlin. Hiermit vergidcbo man den Fall bei Hans Groß a. a. 0.

Seite It^.

15 j Uber den gruniua merdae, über den ich schon verscliiedentlich gehandelt

habe — vgl. meine oben zitierte Abhandlung ßber seine praktische Bedeotnng und
die dortigen weiteren Angaben — habe ich eine Unmasse von Materialien ge-

sannnelt, gruntenteils aus brieflichen und mündlichen ]\lirrciluni;cn, vielfach auch

aus nüchern, Zeitschriften, Akren und Zeitmiir-uotizcn. b li wenle sie vermutlich

in einem der nächsten Bände der .„Antnropophyteia" veröffentlichen.
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fangen. Vor iinp;efiilir fUnfuntlzwanzifr Jahren ereignetf sich folgen-

ihr Fall, der diesen ( Falliten illustriert. Eines schönen Xachniittags

geriet irgend ein Bauer aus der Umgegend von Soko Banja mit

einem anderen Bauern in Aleksinac in einem Kaffeehaus in Streit.

Das Kafteehaus war sehr gut besucht. Ein Wort gab das andere^

schließlich artete der Streit in Tätlichkeiten aus, der Bauer aus der

Gegend von Soko Banja zückte sein Messer und tötete mit einem

Stich seinen Gegner. Hierauf zog er seine Pelzmütze vom Kopf ab,

warf sie auf den Getöteten, bahnte sich durch die umstehende

Menschenmenge einen Weg und entfloh über den Marktplatz. Er

entkam auch glücklich. Xatürlich meinten die Leute, er wäre des-

halb nicht eiugefangcn worden, weil er seine Mütze aut den Er-

mordeten geworfen habe ').

Der Gedanke, auf dem dieser Glaube beruht, tritt ja klar zutage.

Es ist derselbe, anf welchen sich auch die Sitte des grumus modae
znrflckfübren läßt UnteigiLiad iBt die alte ethisobe Anschaanng,

daß jedes Verbrechen eine Sühne erfordere^. Wie man aber vielfoeh

die gCtUiche Strafe fflr men Meineid glaubt abwenden zu k5nnen

durch Gegenopfer und ähnliche Manipulationen, so gUubt man auch

durch freiwilliges Opfer eines Teiles (Kot, Eleidungsstftok usw.)

sich ans dem Bann ziehen zu können, mit dem man sonst unauf-

löslich mit der Terbrecherischen Tat verkufipft ist Durch dieses frd-

willige Opfer glaubt man entweder die. Gottheit zu versöhnen oder

aber auch sie geradezu zu zwingen den Täter im übrigen straffrei

zu kssen^).

Ii Bjiefliclie Mitteilung von Herrn Professor Dr 'J'i h n m i t- H. Gjorgjevic
(Btl^na<l>. Seine /zahlreichen wichtijren Mitteilungen über liriniinellen Aberglauben

in Serbien hat wir der bekannte Wiener Folkllorist Dr. Friedrich S. Krauß
vermittelt, der auch die GQte hatte, das aerbiseh geachriehene Original mir zu

übersetzen.

2) Hiemiit soll nur iBjesafi:t sein, daß die Wirkung, die tatsächlich Gestaltung

ethisch ist. Icli will dajj:e^en durchaus nicht behaupten, daß diese Anschauung

auä ethischen Erwägungen hcmus entstanden sei. Hierher gehüit besonders auch

der universale Gedanke, daS ein Ermordeter keine Buhe habe, bia er gerächt

sei, daß er als Gespenst racheschreicnd umheriiTe, bia die Bhittat gesühnt weL

Die Totenfurcht ist die Wur/cl der Blutrache, welch in einem bestimmten Stadium

der Piechtscntw cklniii; niilkMordcnthch seg^ensreicli jjcwirkt hat, wie uns die

ethnologische Juri^^prudenz, insbesondere die Arbeiten von Pust, Kohl er,

Steinmetz u. a. gezeigt haben.

S) NaditrägUch fmde ich in einem Referat von Dr. Weber in der .Monats-

eduift für KriniinalpsyclioIo^:ic und Strafrechtsrefonn" Bd. 2 (1905) p, 830, über

einen ViMtra?, <leii I'tofessor Dr. Hans (JroIJ in der ,,(ir)ttinger psycholof^isch-

foreussischen Vereinigung" am 2. Juni 1905 über kriminelJen Aberglauben ge-

20*
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Eine derartige Anscliauunj^ liat durcliausi nichts BefrenuKndt's,

wenn man bedenkt, daü der Verbrecher vielfach zu Gott mii das

(ielinj^en seiner Mordtaten betet, an Sciiutzlieili^e der A'erbrecher

glaubt, regelmäßig beiclitet und sonstige religiöse Handlungen ohne

Heuchelei vornimmt, aus denen sich ergil»!, dab er Religiosität und

Verbrechen durchaus iiiclit für unvereinbare (Jegensätze hält, vielmehr

der Ansicht ist, dal» riu i hrlichfr N'erbreclur ebenso wu- jeder gläubige

Augehörige einer anderen ehrbaren Zunft Anspruch hat, von Gott er-

hört zu \\ erden Diese Anschauung erklärt auch den uns hier be-

l)eschäftigenden Gedanken, daß ein Verbrechen eine Sünde ist, doch

durch ein freiwilliges Opfer, zu dessen Annahme der liebe Gcrft ver-

pflicbtet ist, ai>gelöst werden kann.

Wenn nun allerdings auch in dem mitgeteilten speziellen Fall

dieser Aberglaube nicht zur Entdeckung des Täters geführt bat, der

Mdrder vielmehr trotz der Gefäbrlichkdt der Situation glücklich ent-

kommen ist, so liegt das natürlich nicht an der Wirksamkeit jenes

Opfers, wie das Volk annimmt, sondern ist auf Rechnung des un-

berechenbaren Zufalls zu setzen, dessen sonderbare konservative

Wirkung bczfiglicb des kriminellen Aberglaubens wir schon öfters

Gelegenheit halten zu konstatieren 3). £s ist klar, daß durch das

Zur&cklassen eines Kleidungsstückes oder eines sonstigen Gebranchs-

gegenstandes in der Mehrzahl der Fälle ein mehr oder minder

sichererHinweis auf den Tätergegeben werden wird, und daß es hierdurch

den findigen Kriminalbeamten fast immer gelingen wird, die Spur zn

halten hat, folgende Stelle: JLum Verstilndais desselben (nämlieli des kriminellen

Aberglaubcllf^> ist nhvr oifordciiicli die Kenntnis der Geseliiilitc des Aber;srlau-

bens lind sie z*'i.i^t, (Ulli viele solcher scheinlcir nnb(Mloiit<'nd».'i llaudiungon nicht»

anderes sind, als IJeste uralter, manchmal sogar in die vorchnstliclic Zeit zurfiek-

geheuder (icbrliuclie, wie /.. Ii. die Gewohiihoit, daß viele Verbrecher von ihrem

Körper stanunoidc kleine Beetandteile, wie Haare, abgcacbnittene Nägel, Kot,

etc. am Tatort zurücklaasen. HistoristA ist diee znrilckznfllhren auf die Gewohn-
heit, eine Art Srihnoi)fer ffir das Verbrechen zu bringen.** Man vergleiche

ferner die wertvollen Ausfülmin^'en von Keinhold K öhler in seinen -Kleineren

•Schriften'*, Bd. 1 S. lübff. Vgl. jetzt aber auch >iäcke in £d. 50 Ö. 174 dieses

ArefaivB and meine Entgeganag ehendoit S. S79f.

1) Ülier die Beligiositat der Vorbrecbor habe idi aufierordeutlidi rcichhaltigea

Material gesammelt, das ich in einem ausführlichen Aufsatz in einem der niich-

sten Hefte der „Zi it-^- lirifr für Rcligionspsyclioloiric'- veröffentlichen werde.

Vgl, auch meine in dem vorigen Holt de» Archivs crechienene kleine Bkizze

über „Beten und Verbrechen."

2) Vgl. meme kleine Skizze fiber ^Die Tragik dea Zufalls*' in der Belle»

tri>tis(li-Literarischcn Beilage der „Hambnr^'er Nachrichten" vom
llHiT. Mine Arbeit lilter ..T>ic l's\ cliologie des Aberglaubens- iü der auch dieses

Kapitel eingehend besprochen werden wird, i.st schon in \ cu bcrciiung.
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verfolgen und schließlich den Verbrecher zu entdecken >)• Deshalb

gehörte jener anscheinend negative Fall hierher.

Denselben Glanben können wir in Bosnien und der Herzegowina

feststellen: ^Nach dem Volksglanben wird der MSrder nach voll-

brachter Tat vom Binte des Ermordeten derart an<;ezop:en, daß er

sich vom Ermordeten nicht entfernen kann. Um dies zu können,

müsse er einen ihm gehörigen Gegenstand, z. B. eine Flinte auf den

Toten werfen" Iiier tritt der oben anp^edeutete ursprüngliche ethische

Gedanke von der Verstrickung des Verbrechers durch seine Tat noch

klar hervor. Bemerkt sei noch, daß diese Anschauung: vielleicht auf

eine Beobachtung der jedem Kriminahsten bekannten Tatsache zurück-

zuführt'n i^^t, daß es Mörder meistens mit nnwiderstehlicher Gewalt

in die Nälic (]e^ Tatortes lockt, selbst mit üintansetzung der persön-

lichen Siciierheit.

Dieser Glaube an das Sühnopfer ist aber nicht auf den süd-

slavischen Kulturkn-ls beschränkt, sondern findet sicli wt-niirstens in

etwas abweichender Gestaltung, aber mit demselben Endeffekt aiv

scheinend im ganzen europäischen Verbrechertum verbreitet, näniiicli

in der Art. daß man glaubt, ein blutiges Messer oder Beil bringe

Unglück, weshall) man es am Tatorte zurücklassen müsse. Daß dies

tatsäclilich oft gescliielit — ol) aus jenen abergläubischen Motiven

muß ich dahingestellt sein lassen, — ist w ohi eineqi jedem mindestens

ans Zeitungsberichten über Mordtaten bekannt. Interessant ist, daß

mein erfahrener Gewährsmann ausdrücklich bestätigt, daß dadurch in

vielen Fällen der Täter ermittelt werde'). Speziell für Sizilien wird

nns dieser Glaube auch noch von anderer Seite berichtet. Hier

glaubt man nämlich, daß der Mörder, welcher den Mordstahl behält,

von einer unwiderstehlichen geheimnisvollen Macht in die Hände der

Justiz getrieben wird^). Auch dieser Glaube scheint nur auf die

1) Vgl. auch dio intereesanten AttsfQhrungen von A. Oscar Klauttmann
„Der AI)oiglaube ilci Veilncdici ' („Gesetz und Recht. Volkstümliche Zeitschrift

für Rechtskunde." .IIik- V, Bcilin 1903/04) S. 21.S.

2) I>ilok „Familien- uiul Volksleben in [joxnicn und in der Ihizigowina^

in der „Zeitücliriit für östeneichischo Volkskunde" VI (19ÜÜ) p. 22 J. — Dali in

fiosnion und der Hers^wina Verbrecher ans dem fraglichen Aberglaoben Gegen
Stande ani Tatort lassen, hat mir der Schriftsteller Dr. Viktor Tausk, (Beriin)»

der früher dort als Riclitor und Roclitpanwalt tätig war, bc8tätii:t

??) Diese Xachriclit. M ir zalilreiche andere, verdanke ich dein jet/i^cn Si luift-

»teller Alfred Hafner (ilanibiug), der als Frcmdeulegiouär, Jouruali&t im Urient,

tfirklscher Gendarmeri^entDant nsw. reiehlkrh Gelegenhdt hatte, mit Geslndet

aller Ai-t in BerOhrung zu kommen und in ihre Gedankenkreiso einzudringen.

4) Giuseppe Pitr5 «Usi e costnmi, credenzc e pregiudiau del popolo si
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Opfehdee zurückgeführt werden zu müssen, der Gedanke scheint der

zn sein, daß das unmittelbare Werkzeug der P'reveltat als dnsjenige,

welches am innigsten mit der sündhaften Tat befleckt ist, nicht vom
Toten wegkann, infolf;e dessen die Flucht des Mörders hindern oder

zum mindesten sehr erschweren, ihm also jedenfalls Unglück bringen

würde, weshalb man es als Opfer fiiii Tatort zurücklassen muß. Viel-

leicht ist hierbei ferner noch der (ledanko wirksam, daß das am
Mordstalil haftende Blut des Ermordeten als Seelenträger den

Mörder der Nemesis überbefert: Der Ermordete ist in seinem Blute

gleichsam noch lebendig, und .solange das blutbefleckte Beil usw.

beim Mörder ist, kann demzufolge der Geist des Erschlagenen Ober-

hand gewinnen über seinen Todfeind und seine Festnahme herbeiführen.

In den Abruzzen existiert folgende Variante dieses Glaubens:

Wer einen Mord begangen hat muD von der Waffe oder von der

Erde Blut seines Opfers lecken und dann das Mordinstrunieut nach

der entgegengesetz» u Richtung werfen, nach welcher hin er fliehen

will. Tut er das nicht, so glaubt man in einigen Gegenden, daß er

Überhaupt nicht fliehen könne, und in anderen, daß er zum wenigsten

nicht über einen Strom oder Gebirgsbacb entkommen könne

Das Wegwerfen des Messers hat offenbar gleiebfalls denselben

Sinn des Sübneopfers. Hier wird die .bannlösende Idee des Opfers

noch Terstirkt dacliurcb, daß das Messer nicht nur am Tatort zurück-

gelassen wird, sondern auch m der entgegengesetzten Bichtnng, nach

der hin man fliehen will, fortgeschlendert wird, flierdorch ist aber

für- den Kriminalisten ein weiterer Anhaltspunkt zur Entdeckung des

Täters gegeben: Aus der Lage der Mordwaffe zur Leiche kann er

auf die Richtung schließen, in welcher der Mörder aller Wahrschdn-

tichkeit nach zunächst geflohen ist. Was das zweite Moment, das

Lecken von Blut des Opfers oder Kssen eines Stückes Fleisch von

dem Ermordeten anbetrifft, so rermute ich, daß hier der Gedanke

dlUno'^ IV (Palermo 1889) p. 468 No. 68 onter Hinweis auf PastelM ^Gredenzo*,

iPalemio IS'^T) p. 'M.

1) Vgl. hiei-zu Wilhelm Wundt „Vulkerpsydiologie'' Bd. 2 „Mythus und
Religion-, Teil 2 (Lcipzij: S. l.MT.

2) GcMuaro Fiuamore „Tiadizioni popolari Abruzz-csi" lionno, Palermo

1894) p. lai No. 41. — Fließende GewSseer gelten 5ftei« im Volksglauben als

eine Grenze mit besonders mystischer Kraft. Ich verweise z, B. auf das Leba-

scha-Orakcl in Abcssiuicr». wobei man glaubt, »1:11' Marschieren über Wasser

die l'nterbreclmnfr der hellseherischen Ek>t;ise ziii' Ftijf^e habe: Vgl. Stoll

„Suggestion und liypnutismus in der Vöikerp&ycliologic" (2. Aufl. Leipzig 1904J

p. S48 f. Über die geiaterabwehrende Kraft des Wassers. vgl. anch Felix

Liebknecht »Zur Volksknnde*. (Heilbronn 1879) 8. 317 nnd H. v. Wils-

lock! nVolksglanbe n. Volksbranch der Siebenbttrger Sachsen" (Berlin 1S98) S. 23.
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zugrunde liegt, daß der Mörder durch Trinken von Blut des Opfers^

welches ja nach primitiven Ansohanungen vielfach als Sitz der Seele gilt

nnd analog auch durch das Essen von F^leisch den Toten in sich aufnimmt

:

Von dem Körper des Erschlagenen kann er sich dann ruhig ent-

fernen, ohne von einer unsichtbaren Maclit festgehalten zu werden,

da er ja die Seele des Toten bei sich trägt, sich ihrer IxMuäehtigt

hat. Wie dem nun auch sein ma^^: Die Hauptsache ist, daß uns

aucli hier bestätigt wird. dal5 jene alx r^läubisclie Frozednr öfters zu

Entdeckung des Mörders führt, da die Blutspritzer den Tiiter verraten.

Den gleichen Brauch, den wir soeben aus den Abruzzen kennen ge-

lernt haben, üben auch die Montenegriner: ^Wenn sie beim Ansturm einen

Türken oder Aruautt n das Haupt absäbeln, lecken sie das Blut vom

Jatagan ab, in der Meinung, das Blut werde ihnen sodann niclit in

die Küsse herabsteigen d. h. sie werden die Geistesgegenwart nicht

verlieren. Es graut iluan nicht iiu mindesten vor moslemitischem

Blute; denn sie sagen, das Blut Ungetaufter sei so viel, wie das von

Böcken; auch haben sie den Brauch, neben den umgekommenen

Moslem ein Stückchen Brot oder ein bischen Salz and ein Messer

hinzulegen, „des Frieda» wegen'' )/ Diese Sitte dfirfte gleichfalls

auf die entwickelten Gedanken zurückgehen. Daß auch Brot oder

Salz neben den Leichen zurückgelassen wird, dfirfte damit zu erklären

sdn, dad durch diese Gegenstände, die allgemein als geweiht gelten,

der Tote gebannt werden, unschädlich gemacht, jrerden soll Die

Begrfindung des Brauches, daß er „des Friedens wegen** befolgt

werde, dürfte so zu verstehen sein, daß sich der Montenegriner da-

durch Frieden ror der Bache des getöteten Feindes zu sichern glaubt,

und nicht etwa dahin aufzufassen sein, daß durch Brot und Salz die

Bube des Toten, gewissermaßen sein ewiges Seelenheil gesichert

werden soll: Hierfür spricht einmal das sonst nicht verständliche

Zurücklassen des Messers — der Mordwaffe — ferner die für das Blutab-

lecken gegebene Begründung und schlielMich die Mißachtung der

Mohammedaner, die als Nichtchristen als Feinde Gottes angesehen

werden, deren Blut nicht mehr gilt als das Blut der Böcke.

Demselben Autor verdanken wir die Notiz, daß in Serbien,

1) Diese iMilteiluu^ wird wörtlich \ erdeutseht wiederji^ogeben aus einem

serbischen Aufsatz von S. Trojanovic vou Friedlich S. Krauü, dem uner-

müdlicheu Erforscher südslawischen Volksglaubens in seinem ueuesteu uiniaug-

nichen Werk „Slawische VolksforBchungen. Ahhandlungen über Glanben, Ge-

wohnheitsrechte, Sitte, Bräuche und ilie Cuslarculieder der Südlawen" i Leipzig

inos) S. 15«). — Dieses hervorragende Buch ist eine wahre Fundgrube für jedeo,

der sich mit dem kriminellen Aberglauben bcfalit.
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speziell im Masurer Bezirk, ein Wegelagerer, der einen Menscben

tötet, ein weni^'^ von dem Blut des Ersclila«:enen kostet, weil er glaubt,

„es werde ihn das Blut des Gemordeten nicht ereilen" Schon

vorher war mir dieser Brauch durch eine briefliche Mitteilung speziell

für Nio bekannt geworden-).

Denselben (ledanken finden wir lebendig in iSüditalien. Hier

glaubt man noch heutigen Tages, ein Mörder könne nur dann ent-

kommen, wenn vr von dem Bhit seines Opfers etwas auflecke oder

sich mit ihm beschmutze: -,a superstition which, in these days, has

sometimes the contrary effect of leading to bis discovery"

Dieser (ilaube ist in Italien weit verbreitet, unter anderem auch

unter den Camorristen ' i. Ein anderer Gewährsmann, der den Brauch

gleiclifalls für diesen Verbrecherbund bezeugt, spricht davon, dali der

Mörder das Blut des Ermordeten aus seiner Handfläche trinkt, sowie

davon, daß es ihm nicht nur Straflosigkeit sichere, sondern auch

größere Kraft bei der Flucht verleihe*). Wenn hier der Volksglaube

richtig wiedergegeben ist, so ragt hier offenbar an weiterer Vorstel-

Inngskreis hinein: Der nniTersale, auch heute noch nicht ansgestor-

bene Glanbe nämlich, daß der Gennß Ton Mensebenhint oder Menscben-

fleiseh anßerordentlieh kiSfligend sei, ja allerlei Zaubennacht über-

trage Daß von den Mordwaffen italienische Mörder das Blnt

1) Krauß eod. 2) Briellichc Mitteilung von Tihoniii (

:
jorgje vic8.

H) E. 8. Ilartland Jl'ho legend of rersHiis" II (London IS'Jo) p. 24') f.

Dort ist auch gesagt, daß ein gewisser Dr. M. Pasquale in einer — nicht näher

bezeichneten — ^Riviita« I 640 mehrere EIHe attfübre. ~ Vgl. auch £. Ferri

„Religion und Verbrechen" in der „Zukunft" (BerUn), Jhg. VII Nr. 40 p. 28

ohne Qui'llcnarigabe. -

4i Tcodoro Rovito „I doiitti dolla caniona" in der „Rivista per tutti**

Anno IV Nr. 12 (30. Juni Milano.i p. 14. Dies Heft wurde mir von Pro-

fessor Giorgio dcl Vechio iSasi^ari) Qbersandt „L'assassino che avi^ Mieehi>

ato una gocdola di sangne della propria vittima non sarft arrcstato* bemerkt

de Blas io „La saperBtizione nei camorrieti'' (»Archivio di pdohfatria" Bd. 18,

18OT) S. 348.

5i Francesco CasJccIla ^11 brigantaggio'' (Avirsa lUuTi. S. 106.

ti; Vgl. il. K e r n „Mcuscheufleisch als Arzcnei" (Festgabe zur Feier de»

70. Gebartatagee von Profeeaor Ad. Bastian, Leiden iS96), & 3T|4L Hermann
L. Straek „Das Blut im Glauben und Aberglauben der Menschheit* {5. Aufl.

München l'»nO). Hugo Magnus , Die Organ und Blut-Therapie" (Breslau

inofi). M. II r. fl ,>r „Die volksmedizini.schc Organotherapie (Stuttgart, Berlin, Leipzig

lyoS), sowie meine Abhandlung ,Der kriminelle Aberglaube in seiner Bedeutung

für die gerichtliche Medizin«* (^.Ärztliche Saehverattodigen-ZeitUDg'* Berlin 10S6,

Nr. 16 ff.) |§ 11, 14, 15 und mein soeben erschienenes Buch über ,Verbrechen

nn<l Aborgi.iubo. Skiz7.cn ans <lor volkskundlicheh Kriminalistik" (,AU8 Natur

und Geisterwelt'' Bd. 212, B. 0. Teubner, Leipzig, 190&) § s,9.
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ablecken, um sich nngehinderte Fluclit und Straflosigkeit za siehern,

«rwähnt noch ein anderer Schriftsteller ')•

In dieser Form ist der Verbrecheraberglaube bisher, soweit mir

bekannt, nur aus Italien und von den Südslavven bekannt c;ewor(len.

womit freilich noch nicht gesagt ist, daß er nicht auch anderwärts

bestehen oder doch sich jeder Zeit entwickeln kann, da die ihm zu-

grunde liegenden Volksanschauungen allgemein verbreitet sind.

In ähnlicher Gestaltung können wir aber auch heute schon den

Brauch bei anderen Völkern nachweisen. Bei den Eskimos sichern

sich diejenigen, die als Rluträcher ihren Rlutfeind töteten ebenso wie

die Mörder dadurch vor der Rache des Toten, dali sie ein Stückchen

von der Leber oder dem Herzen des Feindes essen Der Kaub-

• t) (iaotano Amalfi „Saperetizioue e diritto pönale" (Estratto dalla

„Scintilla giudiziaria" anno II n. 3n, Napuli 1907) S. 0. — Die mir vom Verfasser

froundlichst übersandte Arbeit ist im wesentlichen ein ausführliches Referat über

meine im „Schweizer Archiv für Volkskunde" (Basel 1906 S. 22.44» veröffcnt-

Udite Abhandlung, für das ich. dem Verfasser zu großem Dank veipflicfatet

bin. Auialfi bringt aber auch verschiedene neue .Materialien bei. Nebenbei

sei bemerkt, daß er anzunehmen scheint, das Bluttrinken bei einem Mord habe

stets den Aberglauben als Motiv, sei niemals Zeichen der Grausamkeit. Dies

ist aber irrig. Man vergleiche die Beispiele bei Stoll a. a. 0. S. 635 f. und bei

Kranfi „Slawische VolksforBdinngen'* S. 161 ff. Vgl. aach Fridtjof Nansen
«Eskimoleben" (Leipzig nnd Berlin 1908) S. 18<l. Mehrere derartige Fille, die

in den letzten Jahren in den Zeitungen standen und sich besondere auf Italien

und Serbien bezogen, habe ich gesammelt: Es verhält sich hier ebenso, wie mit

den von Dieben zurückgelassenen Kuthaufen: Vielfach freilich ist Aberglaube

das Motiv, vidfach aber auch Niedertracht, liachsucht, Zerstörnngswot mw.
Diese beiden Beispiele zrigm, wie voniehtlg man bei der Erforsdimig des

kriminellen Abefglaubens vorgehen muiS, am nicht irriger Weise einen kon-

kreten Fall auf ein aberi^Hlnbisclies Motiv /»uiickznfi'ihren , während in diesem

speziellen Falle in Wirklichkeit ein ganz anderer Gedanke rauügebend ge-

wesen ist. Bei folgendem von Trcdo „Das Ucidentum der römischen Kirclie,

Bilder ans dem religiasen und sittlichen Leben Sflditaliens", Bd. S (Gotha 18!i0)

8. 94 f., berichteten Fall Icann es zweifelhaft sein, ob wir es mit Kannibalismus

atia Aberirlanbeu oder ans Rache zu tnn liaben In .Montcrotondo, nahe bei

Koni, ermoidete im .Jahre l^S"i ein Schlächter Tozzi enien Kdiikurrcnten, der sieh

nni seine jüngste Tochter bewarb, aus (ieschül'tsneid. Den Leicliaani zerstückelte

er mit Hfilfe seiner Verwandten. „Das Blnt haben lie in ein Gefäß gesammelt,

haben es gekocht und dann verkauft, vorgebend, es sei Blut von LBmmem. Was
sie mit dem Heiy.en und anderen inneren Teilen de-^ Ermordeten getan, steht

ebenfalls fest und errinnert an j^'cwisse Bräuche wilder Stämme." Auch die

Nachrichten, die uns Alonzi „Vestigia di cannibalisnio in bicilia" („Archiviu di

psichiatria", Bd. IX, 1885) S. 552 Aber das Blattrinken sizilianischer Mörder gibt*

lassen des Motiv nicht klar eriiennen.

2) S. R. Steinmetz „Endokannibalismus" f^Mitteil. der Anthropologischen

Gcaelischaft in Wien" Bd. 26, Wien 1896) 15. — ^Nebenbei sei bemerkt, daß die
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rnörder Dallian der am 23. Juni Ibüo von dem Schwurgericht zu

Elbinir zum Todi- verurteilt wurde, hatte sich aus dem Fett seines

Opfers nicht nur ein DiebsHcht verfertiget, sondern auch die übrigge-

bhebenen Grieben aus dein ausgebratonen iiauchsliick aiifi;o<:;cssen

da er des Tflanbens war, daß, wenn der Mörder ein Stück aus dem
Leibe seines Opfers aussclineide, brate und verzelire, er Hube in

seinem (iewissen finde und der l'ntat nicht mehr gedenke '). Auch

der Mörder liliefernich, gey;en den in Oldenburg; im Jahre ISbS ver-

handelt uurcb' und der weisen Krmordun^^ zweier kleiner Mädchen

zum 'l'ndc vtTurtt'ilt, aber /u Iclx'n.slän^licliem Gefän^'nis bejxnadigrt

wurde, liiit vormullicb aus der einen Leiche ein Stück Fleisch, das

nirj^ends auf^rlunden werden konnte, heraus^'eschnitten und verzehrt,

vielleicht, um allerlei Zauberkräfte teilhaftig' zu werden, vielleicht aber

auch, um der Rache des Opfers zu entp^hen-).

Auf die Idee des Sühuopfers läüt sich eine Reihe anderer Fälle

zurückführen. Einst setzte ein Frauenzimmer ihr zehn Monate altes

Kind in bitterkalter Wintemacht auf die Landstraße; neben ihm Heß

sie ihre Schuhe zurück, in der Hoffaiung, ihr Name werde dann

nicht ermittelt werden können. Indessen wurde* das Franenzimmer

gerade mit Hilfe dieser Schuhe binnen kurzem ausfindig gemacht,

da sich der Ortsschubmacher erinnerte, für wen er seinerzeit die

Schuhe angefertigt hatte ^). Daß hier gerade die Schuhe znrflckge-

lassen wurden, scheint mir auf der Gedankenverbindung zu beruhen,

daß dann die Fußspuren nicht erkannt, also auch nicht ermittelt

werden konnte, wohin die Frau gegangen sei. Vielleicbt ist auch

der Gedanke maßgebend, daß die Mutter sich sonst 7on dem Kinde

nicht hätte trennen können, daß die Füße sie nicht fortgetragen

hätten. Um sich von dieser mystischen Fessel zu befreien, mußte

Begmaüung. die Stoiuaietz soiner AnBlegung dos Zitates v<m Crantx S. 193

gibt, nicht stichhaltig ist: Dafi die Verwandten eines Ermordeton nicht den Hut
haben, den Mörder anzuj^reifcn, wi iin er ein Stfa-kchcu Herz oder Leber seines

Opffiv i^co'ossicn lirl'r iiäiiilicli sflir uolil uucli so crkiaroii. dilti die Bliit-

räcIuT ;^H:iiil)i>ii. der Mrndcr liabf dadmcli übernatürÜdic Kraft gewonnen oder

aucli, der Knnordete sei dudurcli uiit ihm gcwistierüiaßeu cius geworden, sodaß

ne bei einen Angriff auf den Mörder zagleicb anch die Seele ihres erschlagonen

Verwandten treffen würden.

1) Mannhardt «Die praktische Bedeutung des Ai>erglaul>ens" (Berlin 1679)

S. 21 f.
-

2; Ich habe die Akten diese» uifiziell als „Lustuioiti" qualifizierten Mordes

durchgearbeitet und hoffe in einiger Zeit darftber eine Abhandlung verOlfet.t-

lichen zu können. VorlSufig vei|i;leiche A. Jahn in der «^Zeitsehrift ffir Ethno-

iogio" IsS'.t S. l.^r».

K) Lüweustimm «Aberglaube und btt-afrecht" p. 130.
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sie ihre Schuhe zurücklassen und konnte nun aogehindcrt \v( it< r<^ehen.

Interessant ist für diesen Fall folgende Sage aus Scliwaben. In

Osternach war ein Bauer, der etwas konnte, der mit den Geheimnissen

der Zauberkünste wohlvertraut war. Er schickte seine beiden Dienst-

knociite in den Garten eines anderen Bauern, der Diebe bannen

konnte, d. h. durch Zauberformeln, die er gemurmelt hatte, bewirken

konnte, daß die Diebe d( n Tatort nicht verlassen konnten. Goaren

dieses Hannen gibt es aber für kundige l.eute ein Gegenmittel. ^Es

werde ihnen jrewiß nichts geschehen, wenn sie seinen liat befolgten,

sagte er ihnen Er hieß sie niimlich aUc Schiorken (Schleppschuhe)

mitnehmen und diese wegwerien. sobald sie spürten, daß sie nicht mehr

vorwärts könnten.' So kam es auch: Nach dem die Obstdiebe sich

ihrer Schuhe entledigt hatten, konnten sie barfuß heimeilen Bei

ausgesetzten Kindern werden vielfach, wenn nicht meistens, irgend

welche (gegenstände zurückgelassen. Manchmal sicherlich, weil die

Mutter hofft, in späteren glücklicheren Tagen imstande zu sein, ihr

Kind wieder auaehmeu und durch die betreffenden Sachen als ihr Kind

erkennen zu können. Manchmal aber glaube ich auch aus dem be-

zeichneten Aberglauben. Interessant in dieser Beziehung ist, daß

wir ans Tereiis ei&hren, daß schon im alten Rom aberglftaMsche Eltern

ihren Kindern &n Kleinod oder andere Kostbarkdten in ihre Windeln

legten, falls 'sie ihr Kind aussetzten; sie taten das, damit das Kind,

im Faile es sterben würde^ nicht gänzlich seines Anteils am elterlichen

Vermögen beraubt sei^. Aach hier scheint mir die Idee des Opfers

zugrunde liegen: Das Kind hat Anspruch am Vermögen der Eltern;

würde man es aussetzen, ohne ihm irgend einen Wertgegenstand —
am besten wobl einen, der in besonderer persönlichen Beziehung zu

dem Aussetzender steht: Getragener Bing — mitzugeben, und wurde

das Kind dann sterben, so hätte es im Grabe kme Ruhe, da es un-

gerecht behandelt ist, und würde seine Eltern belästigen. Mit einem

1) Anton Hirl Inger «Sagen, Legendi, Volkaabei^laiibe'^ Teil 1 Wies-

baden ISTl. S. 114.

2; Tereutius (Heautontimor. Akt. HI Szcn. V): „ . . . ut stultac et

miscraer omnos sumas Rcligiusae. cum cxponendam do Uli, de dig^to annulnm

Detraho; et cum dico nt una cum pnella exponeret; Si moreretur, ne expers partis

esset de uostris bonit*." Zitiert bei (Ernst Urban Keller) „Das Grab des

Ahorf^laubcns", Frankfurt und Leipzig-, Bd. 1. (ITTT) p. 14. — \'gl. auch das

estuischo Märclieu „Der Toutlawald"' (Kreutz wald „Estnische Märclun",

ans dem EBtnischeii dbenetat von F.Löwe, Halle 1869, p. l'i), wo eine güti^^c

Fee, die ihr Pflegekind wieder in die Welt lassen niiS, ihr einen goldenen

Siegelring: an den Finger stockt und eine kleine goldene Schachtel am seidenen

Bande um den Hals liangt.
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freiwilligen Opfer giaul)t man alle Ansprüche des Kindes abzulösen,

wobl in der Meinung, daU, wenn ein Teil freiwillig gegeben sei, nicht

der Rest noch orzwunsr^'n werden könne.

Auch ein freiwilliges Opfer ist es, wrnn der Verbrecher einen

blutleren Iländcabdriick nhsiclirlich am Tatort zurückläßt, mag er nun

die Hände in das Blut des «ipfors ;;etaucht, oder sich seine eigenen

zerschnitten haben. So wurde in einem Falle der Abdruck einer mit

Blut beseliiiiierten Hand vorgefunden. Hierans schlol5 man, der

Täter habe entweder seine Hand mit Blut besudelt oder sie zerschnitten.

Bei seiner Vnliaftun^' bekannte er, sich die Hand vorsätzlich zer-

schnitten XU liaben, um ein»- tlerartige Spur hinterlassen zu können ')•

Der blutige Händeabdruck v^Ttritt nach dem primitiven Denken als

^external souh den Menschen selber, oder richtiger, beide werden

indentitiziert : Dali zwischen beulen ein ungeheurer Unteröchied ist,

kommt in diesem Entwicklungsstadiuni menschlichen Denkens der

der Psyche gar nicht zum Bewußtsein. Andere Ausflüsse dieses Ge-

dankenganges sind z. B., daÜ man glaubt, wenn man die Länge

eines Mensehen gemessen hat, den Menschen selber in der Gewalt

zu haben, oder wenn man auf imen Schatten tritt, ihm selber zn

schaden, oder wenn man einen andern anspeit, die eigne Kraft und
die eignen Qualitäten auf ihn zn fibertragen, oder wenn man mit

Teilen seines Körpers, wie abgeschnittenen Haaren oder Nfigeln, ge-

wisse magische Zanberprozednren vornimmt, ihm selber schaden zu

können nsw. Sicherlich werden wir anf diesen Gedankengang auch

ein gnt Teil der hinterlassenen Spuren znrttckfQhren dürfen, während
ein andeier Teil, vidleicbt bei weitem der größte, natflrlich gegen

Willen des Täters hinterlaseen ist Gerade die absichtlich hinterlas-

senen Fingerspnren sind heutzutage besondere wichtig, wo der ge-

samte Erkennungsdienst unter das Zeichen der Daktyloskopie zn
treten beginnt.

DaU Verbrecher häufig am Tatorte irgend etwas zurücklassen,

weil} jeder Kriminalist Wenngleich oftmals diese Sachen nur in-

folge nervöser .Aufregung vergessen sind, so werdra sie ebenso

sicher oft absichtlich als Sühnopfer zurückgelassen, wie schon die

bisherigen .Mitteilungen erwiesen haben und wie zwei weitere

Gewährsmänner auch aus Of,tt rrt icli -i sowie aus dem Rheinland,

Westfalen und läppe-') berichten. Für (Österreich wird noch besonders

1) Löwenstlmm »Abeivlatibe and Stnirreeht'* p. 130.

2) Hriefl. Mittcilong von Landgericbtsrat Bnchberger (Chrai-RabberibeigK

Briofliclie Mittoiiunir von Lolirer K. Wohrhan lElbeifdd), Sehriflf9bver

des „Vereins für rheinische und westfälische Volkskunde**.
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erwähnt, daß dies besonders von Gewolinlieitsverbreebern irt'schieht,

beide aber betonen, daß möo^liclist wertlose Saclicn zurückgelassen

werden, der deutsche Gewährsmann noch mit dem Zusätze, ^deren

Herkunft sich nicht verfolgen und nachweisen läßt." So scheint es

also, als oh die Gauner doch schon gemerkt haben, daß sie durch

dies Sühnopfer oft genug sich selber verraten und nun diese Gefahr

mindern wollen.

Nun wollen wir noch einige Fälle von N'erbrecheraberglauben

herausgreifen, der nicht auf die Opferidee zurückgeht, sondern seinen

eignen Sinn bat.

Die Zigeuner glauben, nach einen Mord die Verzeihung Gottes

SU erlangen, wenn sie ein Jahr lang dasselbe Hemd tragen, das sie

bei VerObung des Verbrechens anhatten Daß zur Eneichung ge-

wisser Wünsche auf mystischem Wege das Hemd eine gewisse Zeit

nicht gewechselt werden darf, ist ein uns auch sonst bekannter Ge-

danke Hier ist wichtig festzustellen, daß dieser AbergUiube insofern

die Entdeckung des Mordbnben begfinstigt, als am Hemd sich oft

Blutspritser finden werden und daß durch jene abergläubische Meinung

der Zigeuner verhindert wird, dies wichtige Indizium zu Temichten.

Für die Zigeuner können wir auf Grund der ausführlichen

Mitteilungen des besten Kenners des Volksglaubens der Zigeuner,

insbesondere der südslawischen, noch eine große Anzahl anderer In-

dizien anführen, deren Beobachtung teils zur unmittelbaren Entdeckung

des Verbrechers führen kann, teils wenigstens zu der Gewißheit,

daß die Tat von Zigeunern b^angen ist. Hierher gehören folgende

Bräuche und Anschauungen, die alle mit dem Ulutzauber in Zu-

sammenhang stehen.

Wer Eßwaren stehlen will, ritzt sich auf den linken Handrücken

ein Doppelkreuz und leckt das hervorquellende Blut auf Dann wird

ihm der Diebstahl gelingen und er wird die gestohlenen Klhvarrn in

Ruhe Verzehren können Hier liegt anscheinend eine Verquickung

christlichen Aberglaubens (Kreu/form des Einschnittes) mit dem alt-

beidnischen Glauben an die Zauberkraft menschlichen ßlutes vor.

Wer eiiun nächtlichen Einbruch beabsichtigt, der rtibe die Füße

bis zu den Knöcheln mit dem ersten Menstruationsblule einer Jungfrau

1) Cesare Lombrosi» ,L'uuiuu dclinquenlc'-, quarta ed. Torino lbS9,

VOl I p. 486.

2i Vf;l. lueinc Abhandlunfi: ^Schubert gegen Götze: Eine Kla^e wv^vn an-

gebhcher HcxeiTi" (Archiv f. Krim.), wo ich diesen Brauch ausfiilirlicli bospreche.

. :<) 11. V. Wiislucki „Meuscheublut im Glauben der Zigeuner" in „Am
rrquell" III 1V.»2 p.
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ein; so lan{?e das Blut an seiiu.n Füüen liaftif, l)lfibt er vor Ent-

(ieckiing gesichert, ^^)lp^n(lo^ Fall zoip;!. welche praktische Bedeutung

die Kenntnis dieses und älmliclier Bräuche l)al)en kann. Am 4. Dezember

lsS4 fingen die slowakischen Bauern der Ortschaft Xadahula in

Xnrdungarn einen Zigeuner ah, dessen Fülie mit Blut bedeckt waren.

Zufälligerweise hatten die Jiauern dies entdeckt und konnten sich

die Sache nicht erklären. Sie glaubten, der Mann habe einen Mord

begangen. Vor dem Dorfiiebter sagte der Gefangene aus, er habe

Gliederreißeii und raibe sieh mit dem Blnt die Fafie €iii| am dies

Übel los sn werden. Er wurde freigelaaeen und stabl daraufhin in

der folgenden Naebt in der Nachbaiigemetnde Betler zwei abgescblaehtete

Schweine*).

Eine wichtige Rolle ioi Diebsglauben der Zigeuner spielt das

sogenannte „Sprungpulver" (hatyado prahoj, d. b. mn Pnirer, das

dem Diebe beim Entspringen behilflich ist. Es besteht ans dem
getrockneten Blut eines im Wochenbett gestorbenen Weibes Dieses

SpmngpnlYer streuen z. B. die sttdnngarisohen Wanderzigeuner anf

die Tor- oder Tfirschwelle des Hauses, ans dem sie demnächst

etwas ^«aaBffibren'' wollen^). Eignes Blut mit etwas Sprungpulver

vermisoht und damit an die Stelle, wober man etwas grätoblen bat,

ein Kreuz und darüber ein Punkt gemacht, soll nach zigeunerisehon

Diebsglanben den Verdacht vom Täter ablenken. Ein derartiges

Zeichen fand man im Sommer 1891 auch im siebenbflrgischen Badeort

Jegenye noch ganz friscb und feucht an einen Pfosten gemalt, als

wenige Stunden vorher von diesem Pfosten durch Wanderzigeuner

ein Pferdegeschirr entführt war. In Siebenbürgen ist dieser Diebs-

glauben unter allen Zigeunern verbreitet Die serbischen und bos-

nischen Zigeuner setzen der Blutmiscbung auch noch etwas Fett von

einem weißen Hunde i)ei, womit sie dann an den Ort des TOllzogenen

Diebstahls ein Doppelkreuz hinmalen*).

Eine andere Salbe wird folgendermalien bereitet: Blut von einOD

totgeborenen Kinde und das Blut, das der Gebärerin nach der ver-

unglückten Geburt entströmt, wird mit den männlichen und weiblichen

Geschlechtsteilen zweier krepierter Hunde in der Johannis- oder

Thomasnacht zu einem festen Brei gekocht. Hiermit schmiert man
sich die Uände ein, wenn man auf Diebstahl ausgebt und sagt dabei

1) eoilein.

2f V. W Ii stock i a. a. 0. p. t»4.

ri) ootk'lll.

4> a. a. U. p. t»5.
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einen Zauberspruch lier '), liovor der ungarische Zi|;euuer auf ein

gestohlenes Pferd steijijt, beschmiert er mit dieser Salbe die Innenseite

seiner nackten Beine und ebenso die beiden Flanl\en des Pferdes und

spricht beim Besteiiren (K'S l*ferdes den gleichen Zauberspiucli -|.

Ähnhch ist der Gebrauch des „Nachzugpul vers'' ipalal pisdipnakro

praho), das aus dem getrockneten Blute eines gestohlenen 'J'ieres ge-

wonnen wird und das seinen Namen daher hat, daß man meint, das

Tier, aus dessen Blut das Pulver gefertigt sei. ziehe andere Tiere

hinter sich her, erleichtere den Zigeunern das Stehlen weilerer Tiere.

Mit diesem Pulver wird beispielsweise das Futter solcher Tiere

bestreut, welche man früher oder später zu stehlen beabsichtigt.

Aach streuen sich türkische Wanderzigeuner dies Palver in die Fuß-

bekleidung, wenn sie auf Diebstahl ausgehen^ wäl sie glauben, das

gestohlene Tier werde dann willig folgen -^y

Schließlich sei noch angeführt, daß wenn ein ungarischer Zigeuner

wegen Diebstahls verfolgt wird, er sich vor seinen Verfolgern dadurch

sichern zu können glanbt, daß er sich im Laufe in die linke Hand
ritzt und das vorquellende Blut an einen beliebigen Gegenstand

schmiert, indem er vorwfirts eilend ruft: „Sprich f&r michP Je mehr

derartiger Narben ein Zigeuner Ungarns aufweisen kann, desto mehr

Achtung genießt er bei seinen Stammesgenossen wegen seiner „lieben "

Hand", d. h. wegen seiner Geschicklichkeit im Stehlen <).

Daß alle diese Mittel gegebenenfalls praktisch bedeutsam werden

können, liegt auf der Hand und braucht nicht näher auseinander

gesetzt zu werden. Es genügt im allgemeinen darauf hinzuweisen,

daß bei ihrer Kenntnis oft ein Diebstahl wird verhindert werden

können, oder wahrscheinlich erscheinen wird, daß ein konkretes Ver-

brechen von Zigeunern begangen ist, oder auch der Verdacht gegen

bestimmte Zigeuner gelenkt werden wird oder gewisse Zigeuner

als gefährliche Individuen gekennzeichnet werden, ohne daß irgend

ein konkretes Verbrechen ihnen nachgewiesen werden kann. Aber

auch insofern kann der Glaube der Verbrecher an ihre Talismane

den Kriminalisten in die Hände nrheiti^n. als dii" Verbrecher, die im

glücklichen Besitze eines derartigen lalisuians sind, oft die nötige

Vorsicht außer Acht lassen und so leichter gefaßt werden. So wurden

im Jahre IIXIO auf dem Jahrmarkt im russischen Dorf Rostowskoe

zwei Diebe ergriffen, die mit unglaublicher Frecliheit gestohlen hatten.

1) a. a. 0. p. 65 f.

2) a. a. 0. p. <)«»,

8) a. a. 0. p. ii4.

4) a. a 0. p. Gl».
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XVI. A. UZLLWIO

Ein Katzenknocbeii, den inaii in iliron Kleidern fand, und den sie

für einen siclurcn lalisnian hielten, hatte sie allzu kühn ^^eiuacht *j.

Praktische Bedeutung kann aber fast ein jeder der zahlreichen

abergläubischen Verbrecherpraktiken gewinnen, so der Glaube an das

Diebslicht, die Diebshand, Gebrauch von Himmelsbriefen, Sargnägeln,

Stecbapfehamen nsw. nsw^ indem ihr Vorfinden bei einem verdAebtigen

Individanm ein gewiaaes Indidnm liefert, auch wenn dem Betreffenden

die Bedentnng dcB Aberglaabens auf den Kopf sugesagt wird, mancher

leichter su einem Geständnis gebracht werden kann. Insofern ist

einejede Mitteilnng ttber Verbrechertalismane nnd sonstigen Yerbrecher-

aberglauben anch von unmittelbarem praktischen Wert.

Aber auch manch' anderer Aberglaube kann unter Umständen

zur Aufklärung eines Verbrechens wesentlich beilragen. So berichtet

uns ein erfahrener Schriftsteller, daß abergläubische Verbrecher, wenn
sie im B^riff, ein Verbrechen aussnfUhren, ein altes Weib, einen

weißen Schimmel oder ein sonstiges ungünstiges Vorzeichen erblickten,

oft genug das geplante Verbrechen aufgaben und daß „wiederholt

sehr gewandte und geübte ^^'rbrecher durch solche unglückliche

Begegnungen in eine derartige Miüstimniung nnd Mutlosigkeit gerieten,

daP) sie ihre ganze Geschicklichkeit und Vorsicht bei Begehung von
^ Einbrüchen vergaßen und dadurch abgefangen wurden'' ^i. In ge-

wisser Hinsicht gehört hierher vielleicht auch die Erfahrung, daß

hartnäckig leugnende \'erbrecber durch Träume zu einem offenen

Geständnis veranlaßt w orden sind 'i.

Ein interessanter Aberglaube, der da/u dienen kann, lestzustellen

üb ein Ertrunkener Selbstmord begangen bat oder oh er ermordet

worden ist, ist fol^^ender. Es herrscht viellach der Glaul»e, man
müsse einem Gestorbenen sofort die Augen zudrücken, sonst warte

er noch auf einen oder hole jemand nach In Posen meint man,

wenn ein < i)en Gestorbener noch einmal die Augen aufmache und

einen der Anwesenden ansehe, so werde dieser bald sterben. Sind

die Augen des Verstorbenen nicht ganz geschlossen, so stirbt bald

wieder jemand. Die Augen des Toten müssen zugemacht werden,

sonst ziehen sie ujehrere Sterbefälle nach sich Bei ^jlen Bulgaren

Ij Luwenfttium .Aberglaube und Verbrechen", cit. p. 27ü.

2) KlauOmann a. a. 0. 8. 112.

S) Derselbe S. 212 f. —
4) Wuttko „Der deutsche Volksglauben der Gegenwart'' dritte Bearbeitmig

von Ehud Hugo Meyer Berlin 1900 § 725. vergleiche § 29^.

5) Kuoop „Aberglaube und 13räuche aus dcrProviuz Poseu, „Mittcilungeu

der Schlcsisehcn Gesellschaft fOr Volksknnde«' S. 74 Nr. 71, 72, 73.
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heißt es, wenn der Tote mit dem starren Auge auf einen labenden

hinblicke, so müsse dieser ihm gar bald ins Jenseits nachfolgen i).

Älinlicher Aberglaube ist weit verbreitet. Dieser Volksglaube steht

mit dem Vampirglauben in Verbindung, insofern als man glaubt, der

Tote, dessen Augen nicht geschlossen seien, werde ein Vampir, ziehe

die Lebenden nach sich. Um dies zu verhindern, schließt man nicht

nur die Augen der Gestorbenen, sondern legt ihnen auch noch eine

Münze auf das Auge. Es ist dies die bekannte Totenmünze, Da die

Verbrecher vielfach sehr abergläubisch sind, und da das gebrochene

Auge eines Gestorbenen auf den Mörder im allgemeinen erst recht

einea iiiumgeiiehmen Eindruck -maeheD miifi, so ÜBt ncli whon
4k priori Tenniiten, daß manober Mörder, der sdn ahnungsloses Opfer

ins Wasser geatofiea ba^ veraneben wird, ibm das Auge xnsndracken.

Da aber bei Ertrunkenen die Augen offen bleiben, geben die ge-

flobloflBoieii Augen einer Wasewleicbe stets einen Hinwds darao^

daft sieh jemand nach dem Tode des Betreffenden mit der Lache
beschäftigt bat. yielfnob wird dies, wie bemerkt^ auf obigen Aber-

glauben anrftokgeben, mSglicberwelse kann allerdings ancb jemand,

der die Leiche des yielleicht durch Selbstmord Geendeten gefanden

bat, ihr aus FietSt die Augen sugedr&okt haben.

Hiermit sei die Abhandlung, die ich schon vor mehr als swei

Jahren begonnen habe^ Yorläufig geschlossen. Ich bin mir wohl

bewußt, daß die hierher gehörigen Materialien nur zum Teil bei-

gebracht sind, und hoffe auf Grund weiterer Forschungen nach Jahr

und Tag Ergänzungoi über dieses interessante Kapitel des kriminelle

Aberglaubens bringen zu können, das die praktische Bedeutung unserer

.Studien klar erkennen läßt

1) Adolf Strauß. Die Bulgaren. „Ethnographische Stadien." (Leipeig

1898) & 427.

inUr fSr KHnMaANffotofl«. U. Bd. 31



Kleinere Mitteilungen.

Von Dr. Albert Hellwig.

1.

KriminaliBtischeB Uber die Freimanrer im Volk Sgl anben.
Die l^tMiriaurfi- stehen bekanntlicli nach allgemeinem Volksglaaben mit

dem Teufel im Runde, was sich leicht durch den Kampf der Kirche gegen

sie — vgl. beispielsweise den I/x» Taxil-ScIiwiudeP) — erklären läßt.

Über den hierher gehörigen Volksglauben ist schon manches geächrieben

worden ond kftrzlieli habe idi an der Haod dreier praktieeher Fllle dar^

jnilegen verradbt, in weleher Weise die Vulksanscliauung von Betrügern und
anderen Gaunern ausgenutzt w inl Bezüglich des dritten ^^illes, in dem
das erotische M<iment eine gr(»Üe Hollen spielte, verweist mich Oberlehrer

Dr. Olbrich ^Bret^lauj mit Kecht auf die Kolportageromane und die anti-

frdmaureriacbe Uterator, wo Freimanrer und Sittanlose ans nahetiegenden

Gründen identifiziert wurden, z. B. ,.Julius und Auguste oder der Orden

des Bundes*^ (Leipzig 1795, ISIS und später). Derartige Schriften finden

bei Dienstmädchen, Arbeitern ubw. auch heute noch immer ein dankbare»

TubUkum.
Einen interooBnnton Beitrag zu dem Volksgiaabea beaflglieh der Frei«

manrer gibt folgende Stelle eines in einer l>ekannten epiritistisehen Zeit-

schrift veröffentlichten, an de^n Herausgeber gerichteten Briefes. Der
I^riefschnMVier plagt sich seiner Angabe nach schon 10 Jahre damit ab, in

die Li eheim Wissenschaften einzudringen, bisher aber vergebens. Er bittet

nun den äcliriftleiter jener Zeitschrift um „Auskunft über die echte Schwarz-

kunet*:

.^Ich möchte mir das Leben 80 ladit als möglich machen, dazu fehlt

das Geld. Wie schön wiirr das, wenn ich das durch Geister oder durch

die schwarze Kunst erhalten könnte. Wenn ich auch mein Leben ver-

schreiben müHte, wie es Dr. Faust getan hat, er hat ja nicht das Geld

penOolidi erhalten, Bond«rn am andernIVige hat er es in HOlie und Fülle gehabt,

1) Vgl Graf v. Hocnsbrocch ,,Das Papsttum in sdner soBial-koltnieUen

Wirksamkeit-. Volksausgabe (Uipzig 1905) S. UM ff.

2) Vgl. 0. Olbrich und Knoop in den „Mitteilungen der Schlesischen

Gesellsobaft fOr Volkskonde*, Heft XI 61 ff., XV 6Sff., XIV 68f.. sowie Lell-

mann und Wehrhan in der „Zeitschrift des Vereins ffir rhdnisehe und west*

fUiscbe Volkskunde" Bd. 5 S. 22<)ff., 232.

3i Vgl. meinen Anfsaty, ..Die Freimaurer im Volksglauben. Kr|n|^n^liariapJift

Beiträge zur Volkskuade-", ebenda, lieft XIX (19übj S. 71/80.
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überhaupt, was er sich gewünscht, hat er auch gehabt, so lautet die Chronik,

Diese Schwarzkunst möchte ich gern können. Die Frciniauerei ist gleich-

falls eine Verschwürung
j

selbige erhalten auch Geld, brauchen es auch
nicht vieder snrDekentatten. Wenn ieh dazu kommen konnte, wire mir
auch sehr lieb'^. ') So naiv, wie die Schriftleitung glaubt, ist dies Ansuchen
übrigens nicht, da doch beis|He!s\veise eine im gleichen Verlag wie jene

Zeitschrift ei*schienene Broscliüro von den wunderbaren Erfolgen erzählt,

die spiritistische Hellseher beim Kouiettespiel gehabt haben und da „okkul-

tiBÜflciie'' FUiigkeitea auch zum Entdeekea von Dieben, Wiederfinden ver-

lorener Sachen usw. mit Erfolg bointzt sdn sollen.*)

Füi' Betrügereien unter Benutzung des Glaubens an die mystischen

Fähigkeiten der Freimaurer vermag ich nacli Meldungen russischer Blätter

ein weiteres Beispiel zuzufügen. In Moskau entstehen von Zeit zu Zeit

neue Freimaurerlogen, die von gewandten Leuten zu egoistischen Zwecken
gegründet werden, indem sie mit Erfolg auf die mj^adien Anlagen dar

Leute spekulieren. Manche solcher Gründer haben rieb dabei ein Vermögen
erworben. Chiromanten und andere Charlatane erwarben sich in der Loge
einen Ruf und gründeten dann auf eigene Faust eine neue ,Loge". Oft

sind es Sprößlinge alter Adelsgeschlechter, vielfach auch gewandte Par-

ennes. ^an verBohafft sieh alte franzSeiaehe SdimOker ans dem 18. Jahr- •

hundert über Freimaurerei und dies Zeng wird anf den Versammlungen
verlesen. Der Hauptzw( ek dieser Vcrsammlnngcn ist natürlich das Sammeln
von Beitragen. Der Sammler verschwindet später spurlos. Diese Schwindler

geben vor, im Besitze wichtigei* Geheimnisse zu sein. Zuweilen versclireiben

einige GrOndw alles tAm FVeimanrerritnal OehOrige ans Paris: Abaeiidiaif

GewSnder, symbolische Zeichen, z. B. mit Gold gestickte lilien n. dgl.,

Säulen ans schwarz-weißem TTolz mit geheimnisvollen Figuren usw. Häufig

endet der Schwindel ganz lustig: Der „Mystiker" heiratet eine reiche Kauf-

mannstochter, der er dies gewahrsagt hat, und zuckt dann die Aciisel über

die „Logo". In Rußland seheint man also den Hang des msrisehen

Volkes anm Mystizismus und znr Sektenbildung insbesondere auch die

Ana^annngen Aber die Freimaurer systematisch nnd in grofiem Uaßstabe

1) ^Zeitschrift für Spiritismus", Jahrg. 11 (Leipzig 1907) S. 131.

2) vKoulette und Hellsehen" (Leipzig 1908). Der Verfasser hat sich — aus

Sdiamt — nicht genannt.

8) Vgl. beispielsweise „Die seltsame Geschichte eines gestohlenen Pelzes*^

von r»r. phil. rnn<largy in der „Zeitschrift für Spiritismus", Jahrg. 11 S. 55f.,

femer mein Buch über „Verbrechen und Aberglaube" (Jjcipzig 1908) S. 96 f.

Zahlreiche Belege, besonders auch aus Maximilian Pertys Buch über «Die

myatäfldien Emdidnungen der menschlldien Natarp werde ich im Znsammenhang
b^biingen in einer sdion in Augriff genommenen zusammenfassenden Arbeit

über das Wahrsageunwe^cn. die im Laufe des nScfasten Jahres in dem „Aichlv*

für Strafrecht und Strafprozeß'' erscheinen Avinl.

4) „St Petersburger Herold vom 9. April 190b, abgedruckt in der „Neuen

Metaphysiadien Rundschau*', 190S, 8. S05.

5) Vi^. LOwenstimm «Fanatiirnns nnd Verbreehen" (EriminalistiBChe

Stndien", Berlin 1901 S. 139 ff.) und Stern „Qeschichte der dfieotliehen Sittlich-

keit in Bußiand', Bd. X (Berhn 1907) & 153 ff.
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betrflperißch auszubeuten, während bei uns diese Art de« Betruges unter

Benutzung des Aberglaubens immerhin doch nur sporadisch vorkommt

2.

Erfolgreiche Anwendung des ErbBohlfiBselzanbers. Einen
mtereesanteB Beitrag für die erfolgreiche Anwendung von xnystiBdien Pro-

zednren, tun Diebe zum Geständnis oder zur RückoBtatfaiog des Gestoh-

lenen zu veranlassen \). pbt folp-m^e briefliche Mitteilung aus Ostpreußen,

die ich hier, soweit sie sieh hierauf bezieht, wörtlich folgen lasse: „Vor
etwa einem Dutzeod Jahren kam auf das Gut meiner Eltern ein Ilau-

flierar, nm dem dortigen Gesinde seine Warm ansvbieten. Er begab ridi

in das Mädchenzimmer, wo sidi dann auch bald das ganze Personal und
noch andere Frauen, die dort prerade wuschen, versammelten. Van Slnben-

miUlclien kaufte sich etwas und holte das Geld aus ihrem vei-sclilossenen

Schranke, der sich in der oberen I'^tugo befand. Auf ein 20 Markstück

erMdt sie 10 M. in Gold nnd Silbergeld znrttck. Das Geld brachte sie

aber nicht in ihren Sehrank /.urück, sondern versteckte es vorläufig ananf-

fällig in ihrem Ht'tf. das sich in der rJcsiiulei^tube befand. Als sie nun das

Portciuonnaie nach einer Stunde wegtragen wollte, bemerkte sie, daß 10 M.

fehlteu und schlug sofort Lärm. Alle liatten bemerkt, daß sie ein Gold-

atück bennsbekonunen hatte nnd dies fehlte gerade, also mußte es ent-

wendet sein. Es wurden nun alle zusammengetrommelt, die vorher an-

wesend waren, jeder beteuerte seine Unschuld und die Köchin lenkte

den Verdacht noch auf den Schornsteinfeger, der etwa in jener Zeit am
Ofen des Mädchenzimmers gearbeitet hatte. Der äcliorusteinfeger wurde
noch eingeholt und da er als ordentlidier Haan bekannt war, schenkte man
der Versichening seiner ünsdiuld gerne Glauben, der ganze Verdadit fiel

aber auf vorher erwihnte Köchin. Das Geld hatte sie richer irgendwo ver-

steckt, also mit einer Leibesvisitation war da nichts zu machen, besonders,

da sie dieselbe noch freiwillig anbot. Unsere alte Wirtin wußte liat, indem

sie den Aberglauben der Leute sehr geschickt auszunutzen verstand. Die

Wirtin erklärte nun vor allen Leuten, der Dieb wlre sehr leicht mit Hilfe

des Erbschltissc Is und der Erbbibel ausfindig zu machen. Es wurde ein

xdter Sdibissel und eine Bibel besorgt, die lübel wurde an den Erbschi iisBel-

bart mit einem Bindfaden I)eie8tigt und der Inspektor in den „Zauber*'

eingeweiht. Der ovale King des Schlüssels wurde der Wirtin und dem
Inspektor der Länge nadi auf die ausgestrecikten Zdgefinger gehängt und
die Namen aller etwa in Betracht kommenden Personen laut genannt, nichts

rührte sich, bis znli tzt die Kiicliin herankam, da drehte sieb der Schlüssel

— natürlich auf Verabredung — und fiel mit der Bibel zur Erde. Das
Mädel verfäibte sich und gestand unter Tränen den Diebstahl ein'^^). Be-

meikt SCO, dafi wenn auch hier das SdilUsseflanfen bewufit in BtmB gusaüit

wurde, so doch, faOs Whrtin und Inspektor oder auch einer von ihnen, ron

1) VgL meine fSkizze über »Wirksanien Diebszauber*' in Bd. 30 S. 376. Be-

züglich der Naturvölker TgL auch die wertvollen Angaben von Schneider jiDiB

Religion der aMkanischen NatorvSlker.''

2) Briefliche Mitteilung von Henm Gutsbedtier Erich Fiack in Leognietta

b^ German (Ostpreußen).
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der Sehnld der Kdehin Überzeugt gewesen wären und geglaubt hätten, daß
sieh in dieBem Pall der SeblllMel drehen mfißte^ der SehlUasel durch im-
bewußte Muskelbewegongen in Bewegung geraten wäre, i) Gerade dieae un-
beabsichtigten anscheinenden Bestätignnp^en des Volksglaubens sind ganz
besonders geeignet, dem alten Aberglauben immer von neuem wieder

Nahrung zu geben. . .

3.

Tfttowierang infolge eines Gelfibdea. Dali Tttowierungen
kdneswegB den Verbrechern MgentttmUche atavistiBofae Morlmale nnd, wluan
wir längst. Nicht Verbrecher tätowieren sich, sondern auch Soldaten,

Seeleute und andere. Neuerdings soll sogar in aristokratischen Kreisen

Englands diese Unsitte, die von wenig Gesdimack zeigt, sich wieder ein-

bflrgem^). Bekanntlich ist die Verbreitung des T&towierens oft von be-

Bondenn Umstinden «bhingig, so ist es vorgekommen, dafi em einsiger

geschiekter Heistor sdner Kunst ganze Regimenter veranlaßt hat, sich bei

ihm tätowieren zu lassen 3). Die verscliiedensten Beweg)t::ründe zum Täto-

wieren hat man festgestellt: Erotisclies Temperament, liaclieilnret Lange-
weile usw. Paß aber auch religiöse Gelübde daa.u. {iiLreu können, sich

tfttowiereir zn hissen, kt meines Wissens in kiiminnlistisdien Kreisen Mgiier

noch nicht bekannt geworden. In der Umgegend von Loreto kommit es

liäufig vor, daß die dortigen Bauern in irgend einer Not der Madonna von
T.orcto geloben, sich ihr zu Ehren tätowieren zu lassen, wenn sie ihnen

aus dieser oder jeuer Not heraushelfe. Uilft die Madoaaa dem Gläubigen,

SO esfOUt dieser anch sefaie ihr gegenfiber flberaommene Verpflichtnng nnd
ritzt sieh auf seinem rechten oder linken Arm das Bild der gnadenbrmgenden
Madonna. Oft suchen die Bauern auch einen Künstler auf, der das Täto-

wieren mehr oder minder erwerbsmäßig betreibt. „Berühmt war in dieser

Kunst ein Totengräber, der deshalb allgemein wegen dieser Kunst als

Zeidmier den Beinamen ^Mareatore^ hatte. Er punktierte seine tnf der
Haut gemachten Zeichnungen mit einer Nadel, rieb dann diesen Stldl

Indigo ein und ließ sich natürlich für diese heilige Operation bezahlen"*).

Wie mag wohl das Tätowieren Gegenstand eines Gelübdes geworden sein?

Mir scheint sich der eigenartig anmutende Brauch in der Art zu erklären«

daß man der Hadonna verspradi, ihr sn Ehren die geleistete Hilfe allen

kenntlich an machen, indem man ihr Bild bei sieh tmg nnd ab danerhaf-

testes und wohl auch billigstes Bild statt einer Medaille sich ihr Bild einfach

auf den Arm tätowieren ließ, d. h. auf einen in südlichen Gegenden
wenigstens bei der ärmeren Bevölkerung allen sichtbaren Körperteil. Da-

.1) Vgl. Alfred Lehmann ,,Abcrirlaiibe und Zauberei", deutsch von Peter-
sen (2. Aufl. Stuttgart 19081 S. IHS ff, Richtern ist dies öfters unbekannt, wio ich an

der Hand aktenmäßiger Fälle demnächst im „Pitaval der Gegenwart'' zeigen werde*

2) Nadi Zeitungsnotizen im Sommer 1908. Vgl. auch Hans Gross „Uand-

bnoh ffir Untersuchungsriditer* <6. Aufl., Mfinehen 1908) S. 1961.

3) £. Wulffen »Psychologie des VerbrecheiB* Bd* I <Gffo0*L{chtflcfeIde 1908)

8. 258.

4) Th. Trede „Djis Heidentum in der römischen Kirche. Bilder aus dem
religiösen und sittUchen Leben Süditalieus.'' Teil IV (Gotha lb91) S. 'äli.
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durah wurde der Ruhm der Madonna ?ermehrt, denn je mdir Lente ihr

Bild anf dem Arm titoviert tragen, desto mehr hat sie offenriehtlieh aadi

geholfen. Es ist dies also gewissermaßen eine äußmt wirksame Reklame
för sie Ob aus diesem Grunde die Geistlichkeit den sonderbaren Brauch

nicht wenigstens stillschweigend duldet oder j^ar begünstigt, muß ich dahin-

gestellt sein lassen; die Vermutung spriciit aber jedenfalls dafür. Durcii

äesen kleinen Beitrag, den nns die Volkskiinde liefert ist von neuem wieder

nachgewiesen, daß die Neigung zum Tätowieren an and ffir sich noch gar
keinen Schluß gestattet, auf die psychischen Anlagen, wenngleich anderer-

seits die Walil des Bildes von gewiseemi aUerdiogs mit Vorsicht zu behan-

delnden diagnostischem Wert ist.

4.

„Gaukeiei'' nach dem preußischen Allgemeinen Landrecht.
Die Manipulationen unserer modernen Sibyllen, der Chiromanten, Astrologen

nsw. und bekanntlieh naeh geltenden Reicharadit nnr dann strafbar, wenn
sie betrügerischer Weise vorgenommen werden oiki zu einer Beleidigung,

falschen Anschuldigung usw. Anlaß geben. ') Ob das Wahrsagen oder die

öffentlichen Ankündigungen der weisen Frauen oder Hexenmeister unter

den Begriff des ,,groben Unfugs'' fallen, ist sehr bestritten'-'). In dem
größten Teile Dentoddaads kann man daher diesen modernen Sibyllen, die

so großes Unheil anrichten'*) nur sehr schwer beikomiiKJii. In Bayern^

Baden und Elsaß-lyothringen situ] doriirtige auf den Aberglauben speku-

lierende Praktiken dann, wenn lietm;^ nicht vorliegt, als selbständiges

DeUkt, als „Gaukelei" strafbar^). Amtsricliter Dr. Sonntag hatte darauf

bhigewiesen, dafi rieh ihnliehe Bestimmungen in dem Ehitwnrfe za dem
preußischen Allgemeinen Landrecht befunden hätten, ohne aber je Geseties-

kraft erlangt zu haben, da sie bei der endgültigen Redaktion das Gesetzes

nicht mitaufgenommen worden wären Da ich der Meinung bin, daß

gegen die Walirsager durch ein für das ganze Ueich gültiges Sti'afgesetz

orgegangen werden mnfl*), mag es nicht uninteressant sein, festxnstdloi,

wie die Gankelei von dem Allgemeinen Landreeht und der spftteren Praxis

behandelt wurde. Sonntag irrt nämlich, wenn er meint, daß diese Bestim-

mungen niemals Gesetzeskraft erlangt hätten, vielmehr sind sie wörtlich

übereinstimmend als 220 und 221 in das A. L. K. aufgenommen worden,

nnr mit der Änderung, daß die Übertreter des § 220 ,.zuei'8t eines Bessern

belehrt^ im Fall der Wiederhohmg aber mit vier bis achtwOchentlioher

1) Vgl. meine Skizze über .Wahrssger and Stiafreditsrefonn*^ In der «Deut»

scfaen Juristen-Zeitung" 13. Sp. i>i'Af.

2) Hierüber werde ich im „Archiv für Strafrcchf* handeln,

ü) Vgl. vorläufig mein dtiertes Buch § 10.

4) Vgl* mdne obige Skiise.

5) Sonntag „Abeig^ube nnd Strsfriditer'^ in der «Dentsdieo Jniisten*

Zeitung" 12. Sp. 410.

6) Vgl. meinen Artikel „Der kriminelle Abcrglanbe. Bemcrkuugcu zur

Strafreclitspflege und Strafrecbtsrefoim" („Der Zeitgeist", Beiblatt zum „Berliner

Tageblatt vom 23. Mfiiz 1907).
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Gefängnis- oder Zuchthausstrafe belegt werden'' sollten i^t^i § 220

findet nar bei ^hona fide haDdelndoi Schwärmeru" Anwendung -^j. Im
§ 221 iit b«Mnidflre an Gaukelei gedaeht, die vollftthrt wird, nm Belrflge-

reien oder Diebstähle zu begehen"). Betrügerische Gaukelei ist in dem
§ 1402 A. I.. Vi. not Ii hesondors geregelt. Dieser § lautet: „I^eute, die

durch betrügliclie Gaukeleieu, als Goldmacher, Geisterbanner, Wahrsager,

Schatzgräber usw. das PubUkum hintergehen, haben, außer der ordinairen

Strafe des Betrages, Zndithaoflstrafe auf seeha Monate bis ein Jahr nnd
öffentliche Ausstellung verwirkt*'^). Ea ist hier also, wie aneh in anderen

Ge-sctzbüchern, die raffinierte Ausnutzung des Aberglaubens vemttnftifjer

Weise beim Betruj; als strafschärfendes Moment gesetzlich fcst.rt'lpgt

worden, während un begreifliclier Weise unsere Richter in dem Aberglauben

dea Opfers vieifadi gerade einen nüldomden Umstand erbUeken a). 6emi§ Re-

skript vom 27. Jannar ISIS Hndet § 1402 auch beim Walirsagen gegen Geld,

„diesem für den fremeinen Mann so gefährlichen Vergehen", Anweiulung*^).

Schon durch Reskript vom 24. Mai 1797 wurde dem Berliner Poiizei-

direktor eröffnet, daü es keines besonderen Gesetzes wider das Wahr-

sagen dnreh Kartenlegen nnd Shnliehe Kflnste bedürfe: „Wenn jemand
dem Polizeidirektorinm bekannt wird, der lucri causa daraus ein Ge*
werbe macht, so muß das Polizeidirektorium solches demselben ernstlich

bei 5 Tlialer Geld- oder achttägiger Gefängnisstrafe untersagen und in

wiederholten F&Ilen den Kontravenienten zur Verantwortung und soldier

Strafe aiehen«' t).

5.

Ein Menschenopfer im modernen Indien. Ein seltsamer Mord
aus Aberglauben wird im letzten Heft des „.Arellixs für Strafrecht und

Strafprozeli" berichtet''). Ein JSaiilm. ein buddhistischer l^ottehnöneh, glaubte

^Kalki Avatar"^, das heißt die letzte noch zu erwartende Incarnation Visii-

mOf ateo gewissamaBen der bnddhistisohe Messias zn sdn, der berafen

ist, den alten paradiesischen Zustand wieder herzustellen. EKeaer „Messias*^

kam mit einem andern Sadhu in ein Dorf des Bezirks Dacca, wo ein Kur-

pfuscher namens 1^1 Mohan Mazumdar bald ein fanatischer Anhänger des

,Kalki Avatar^" wurde. Als eine Verwandte des Kurpfuschers an Cholera

efkrankte, erklirte der Heerias dn Menschenopfer ftlr erforderlidi. ISn

1^ C. Paul ,,Allfremoinc8 Strafrecht für die preußischen Staaten". Bd. I

(Quedlinburg und Leipzig ib'61) ä. 2b9. — A. Wentzel „Das preußische Straf»

recht« (Bmlan 1887) & 87.

2) Or&ff, V. RGnne, Simon «ErgSnsnngea und Eittnteningen der pmi»
fiisdien Kriminalordnung und des Kriniinalrechts", S. Anfl. (Breslan 1847) 8. 805.

8) ibidem. 4) Wentzel a. a. 0. p. 426.

b) Vgl. meinen üben zitierten Aufsatz im „Zeitgeist."

6) Griff a. a. 0. p. 578.

7) Grftff a. a. 0. p. 574f. J. 0. Koch „Repertorinm des preufiischen

Strsfrechts" (Leipzig Isr.O) p. S2. Wentzel a. a. 0. p. 426.

S) Herbert Müller „Ein Menschenopfer in Indien" (..Archiv für Straf-

reeht und Strafprozeß'', 11>0S). Der Aufsatz geht auf einen Bericht von Ed-

ward es im Journal of the Anthropological Sodcty of Bombay« inA. VII snrfick*
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gewisser Ananda^ der gleichfalls an die göttliche Mission des Sadha glaubte^

erbot sich mit Freuden ireiwiliig, sich opfern zu lassen. Der Bettelmönch

«tieft ihm den IMaal, den Dreisaek dee Mceaiae, in den Naeiten, nahm da»
Opfer sodann bei den Haaren und schleifte es heraus. Nach wenigen
Minuten kam Ananda aber wieder znr Tflr herein, schlürfte das Wasser,

mit dem sich der Messias seine Füüe {;ewaselien hatte, und rief: „Mit dem
Trisal habt Ihr mich nicht getroffen, schlagt mich mit einem Messer nieder!*^

Anf ein Zeiefaen dea MeiriaB ergriff Lal Mohan den FMßkw bd den
Haaren und der Sadhu stieß ihm idn Ganja-Messer tief in die Bmst Der
(lericlitRhnf billige den Arif^ekiap^en mildernde Umstände zu ') und ver-

urteilte sie zu Zuclithausstrafen verschiedener Dauer. Nach Vollbiin^rung;

des MeoBchenopfers gerieten die Fanatiker in sexuelle Erregung, schleppten

melmre Weiber aAa dem HaoBhalt Lal Mohane Innm and nahmen
mit ihneo aadiatiaehe Handlungen vor, deren Detaito leMer nicht mitgeteilt

werden. Mit Reclit meint Herbert Müller, man müsse mit Edwards an-

nehmen, daß die sexuelle Erregung uuf^ewollt durch die Hinschlachtung-

dee Opfers ausgelöst wurde. Es ist dies ein besonders krasser Fall der

lebon oft betonten Beiiehnngen nriaeheB Otmnaamkeit nnd QeaeUeolitrtrieb.

Daa Motiv des Mordes war jedeofidlB nleht aenelier Art, allerdinga aneb
nicht — wie M&Uer mit Edwards annimmt — ,rein religiöser** Natur.

Hierdurch kommen wir auf die Vermutung, daß auch mancher sogenannte

^Lustmord"* in Wirkliclikeit aus ganz anderen Motiven verübt sein ma^
und daß die sexuelle Erreguug erst während der Ausführung der Tat all-

mShlieh entotanden Ist^. Was daa Motiv des Mordes oder — nm in

unserer juiistlMlien Terminologie zu reden — der Tötung auf Verlangen

anbetrifft, so muß man untersclieiden das Motiv, da.s Ananda veranlaßte,

sich zur Opferung anzubieten nnd das Motiv, durch thia Lal Mohan und

die beiden Müuuhe veranlagt wurden, das Auerbieten auzuuehuien und die

Opfemng an voUsiehen. Ananda handelte freilieh ana rellgiflaem Fanatismna;

ibifiche Fälle sind ja aar 6eiiü<:e auch aus Europa bekannt: CSs braneht

nur an die Greuelszenen von Wildenspach und Arapfelwang erinnert zu

werden ^) l Zahhreiche Beispiele hierüber habe i«h gesammelt und gedenke

1) Er nahm an, daß sie infolge tob Gaaja-'Baacfaen einem moaMntaly mental

deiaDgenent und religiös» delnrfona nntsrwoifen waren, aber aetnal mental

diseaso nicht vorgelegen habe. Die Begründung scheint etwas eigenartig. Es
kam den Richtern vermutlich nur darauf an, we^en der abergläubischen Motive

nicht die ordentliche Strafe für Mord verhängen zu uiüsson, da es nach indischem

Becht eine „Tötung auf Verlangen" ansdieiuend nicht gibt Bei uns lautet in

ihnlichen FUlen der Wahnprach der Geschworenen statt auf Mord anf Totschlag,

da es mildernde Umstände beim Mord ^cht gibt Vgl. mein Bneh «Verbfseben

nnd Aberglaube-' il.e'i])-/.)'^ s.

2) Wir sehen hier von den Fällen nb, wo überhaupt kein Lnstinord vorlag,

d. h. wo das sexuelle Moment überhaupt keine Rolle spielte, wo es sich in Wirk-

lichkeit am Horde ans abeigliublschen Motiven handelte. Hlenmf werde ich dem>

niehst in der «ZcitBchr. f&r die gesanmite StrafreihtswtsaenBchaft*'. niber eing^en.

8) Vgl. .1. Tj Meyer ..Se!i\\ rtrmerische Oreuelszonen'* (Zürich 1824), Jarke
in den ,,Annaien der dentselien und ausländischen Krirainalrechtspflege", Bd. 8

(ibSi)) S. ti2ff., Lüweustimm a.a.O. Ö. 144ff., Otto StoU a.a.O. ä. 462ff.
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sie später im Zusammenhang zu veröffentlichen Wahrend bei Ananda
das Motiv offenaichtlicli religiöser Fanatismus ist, bandeln die andern aus

«ismn TidkiiuedkiiMieiii Aberglanben: Sie halten ein Mensehenopfer fflr

erforderfidi, um die Choleraknmke za retten. Da sich Ananda freiwillig

erbot, opferten sie ihn, andernfalls hätten sie sich vermutlich auch nieht

gescheut, irgend jemand zu ermorden. Das reUgiöse Moment könnte —
falls es überhaupt hineingeepielt hat — höchstens vieileiclit in der Art

wurksam gewesen sein, dnfi d& Wkäae glanblen, das Opfer werde im Jen-

seilB fllr aeine Tat betolint werden. Dieeer Oianbe und das freiwiffige

Anerbieten Anandas sind aber auch die einzigen Momente, welche lüa

strafmildernd in Betiacht kommen. Der Aberghinhc als solciier kann jeden-

falls dann nicht als strafmildernd angesehen werden, wenn er egoistischer

Natur ist, wenn der Abergläubische bewußt ein Kechtsgut verletzt, um sich

einen TOn ihm infolge aeinee AbergfanbeoB fttr roOglicä eraebteten Vortdl

an reiBOhalteB. Daher muß a. B. wer, um sich eine „Diebskerze*^ oder

einen sonstigen Totenfetisch zu verschaffen, einen Mord begeht oder wer
ein Menschenopfer vornimmt, um sich oder einen dritten mit dem Blute

des Opfers von iler Fallsucht zu kurieren, oder um der Gottheit ein stell-

ertretendeo Opfer au bringen, damit der Kranke genese, als HOrder be*

straft werden. Der Gedanke, daß Menschenopfer erforderlich sind, um den
Krankheitsi^ott zu besänftigen, ist weitverbreitet Von diesen stellver-

tretenden Menschenopfern sind scharf zu scheiden die Tötungen angeblicher

Krankheitsdämonen, wie sie z. B. bei dem „Umpflügen*^ vorkommen:
Hier glaubt man iä» Peat oder Oholera selbet zu töten, nicht etwa ihr an
Ehren einen Meosehen. Hier kann von Mord m. E. keine Rede son.

Menschenopfer aus den verschiedensten Motiven sind im modernen Indien

noch gang und gäbe^). Alle derartigen Tatsachen interessieren nicht nur

den Ethnologen, sondern auch den modernen Kriminalisten, der analogen

Anadiannngen aneh bei uns nodi begegnet Diese kleine Skiaae mag
glwdiseitig ein kiemer Beitrag sein zur Fn^ der Bedeutung der Etimolo^
für die Kriminalanthropologie, worüb«* ich an anderer Stelle^) denailehst

ausführlicher handehi werde.

6.

Meineid als Freundschaftsdienst. Durch die vielen einsddägigeu

Arbeiten von Dr. EViedridi 8. Kraufi, insbeso&dere seine Bficher Aber

Sitte und Brauch der Südslawen und über slavisehe Volksforschungen sowie

seine Anthropophyteia ist es allgemein bekannt geworden, daß die Serben,

Kroaten und andere südslawischen Völker noch im 20. Jahrhundert auf

einer Kulturstufe steilen, welche die westeuropäischen Völker sclion seit

1) Wahrscheinlich in der ^Zeitschrift für Rclijrionspsychologie (Halle a. S.)

2) Tvöw eustiiiiin . Aberglaube und Strafrechf* S. 8ff., Westormarck
(.Ursprung und Entwicklung der Moralbegriffe**, deutsch von Katscher, Bd. I

(Leipzig 1907) S. 867f. Dort werden auch verschiedene Beis^ele aus dem mo-
dernen Indien angefahrt

3) Lriwenstimm a. a. 0. S. 19ff.

4) Hierüber werde ich demnächst im „Globus'' handeln.

5) Im „Anthropos'*.
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langem überwunden haben, und deren Gedankengänge wir analog nur bei

einigen unserer am tiefsten stehenden Bassegenossen wiederfin&n. Ins-

besondere finden wir bei den Sttdslawen abwglänbisclie Meinungen und
primitive Kechtsanschauungen, wie sie uns sonst nur von den Naturvölkern

geläufig sind. Einen wertvollen Heitrag zur etlinologischen Jurisprudenz

und zur vergleichenden Kulturgeschiclite bildet eine \on Dr. Alexander

Hitroy ie im vorigen Jahr in dem Belgrader «Archiv für Bechts- und
Sosialwissensdiaflea* verOffentliehte aasftthiliehe Abhandlung über einige

Kechtsgehräuche und Rechtsbegriffe in Norddalmatien. Aus dieser interessan-

ten Arbeit, von der die „Zeitschrift für Sozial^nssensehaften'* einen dankens-

werten Auszug veröffentlicht seien die wiclitigen Aufschlüsse wiederge-

geben, die uns Miti'ovic über die volkstümliche Auffassung vom Meineid gibt.

Die Zeugnispflieht eneheint dort niebt als eine Pflicht dem Staate

gegenüber, die Wahrheit ansznsagen, sondern vielmehr als one Pflicht dem
Freunde gegenüber, zu seinen Gunsten auszusagen. Man schwört dort in

(ier Erwartung, daU man selber einmal in die Lage kommen werde, eines

Eideshelfers zu bedürfen, und daii dann der Freuud sich revanchieren

verde, indem er sanersdts das besdiwör^ was von ihm verlangt werde.

Die Gericiitsverhandlung ist dort eine Theatervorstdlnng, in der es gilt,

durch möglichst gute Rollenbesetzung den Preis davonzutragen. Wie aber

eine Premiere, wenn sie glücken soll, gut einstufliert sein muß, so raaclit

man in Norddalmatien auch regelrechte Proben, um zu prüfen, ob auch

alles Iclappt. Es werden Richter, Staatsanwalt nnd Verteidiger gewühlt

m^d dann wird eine ordentliche Gerichtssitzung inszeniert, in der Staats-

anwalt und Verteidiger die Zeugen in ein regelrechtes Kreuzverhör nehmen,

alle Eventualitäten werden erörtert und der Zeuge durch unerwartete

Fragen zu verwirren gesucht. Selbst die zu der betreffenden Rolle passenden

Qe^bm und IfhieD werden sorgfältig einstudiert Klappt eine Flsrtie nieh^

so irird sie wiederholt, bis alles wie am Schntlrehen geht Einen derartig

bearbeiteten Zeugen, der meistens schon eine gewisse Routine in derartigen

Angelegenheiten hat, gelin^jt es selten aus der Fa^ung zu bringen. Hat
die Gegenpartei ebenso sorgfältige Wu-studien gemacht, so gehört fürwahr

salomonische Weisheit dazu, um ein gereclites Urteil zu sprechen. Diese

überaus laxe Auffassung vom Mdndd sehenit einen hohen Grad von
moralischer Verworfenheit zu bedingen, und doch ist das keineswegs der

Fall. Vielmehr finden wir in anderen Bexichiingeii in Dalmatien eine weit

feinere ethische Ausbildung als bei uns, so Ije/üglich der Gastfreundschaft

und der Treue. Der Meineid als Freundschaftsdienst ist vielmelir nur eine

fast natfirliehe Folge davon, daß das alte Sippenwesen noch in voller

Blüte steht, daß der moderne Staatsgedanke im Volk noch keinen festoi

Fuß gefaßt hat. Die religiösen Bedenken gegen den Meineid kann man
in Norddalmatien leiclit beschwichtigen, denn man braucht nur vor der

Eidesabnalime auszuspucken oder während der Scliwurzeremonie irgend

etwas vom Gewand mit der linken Hand ananfassen, dann wird Gott den
üslsehen Schwur nieht bestrafen

1) V.m S. 246 ff.

2) Es beruht dies auf der Sünden bockidee; vgl. darüber mein zitiertes

Buch 8. 124 f.
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7.

Verbrecheraberglaube und Atavism us. In dem kriminellen Aber-

glauben ebenso wie in der Gaunersprache und in der Neigung vieler Verbrecher,

sidi tätowieren zu lassen, erblickt Lombroso in seinem Hauptwerk >) einen

Bdeg fOr aeine Theorie dee AtaTismos des geborenen Verbrechen. Daß Tito»

wiemng und Gaimenprache mit Atavismus nichts zu ton haben, sondern

sich aus ganz anderen Umstünden erklären, haben Kluge, Hans Groß
und andere schon längst nachgewiesen. Nicht anders liegt es aber auch

mit der von Lombroso in einem wohlwollenden Referat-) meiner kleinen

Abhandlung Aber eigenartige Verbrechertafismane kflrzlich wiederholten

Behauptung, daß die Ober kriminellen Aberglauben beigebrachten Materialien

seine Theorie des Atavismus bestätigen.

Daß der Vei brei heraherglaube weit verbreitet ist, liegt keinem fenier

zu bestreiten ab mir, da icli auf Grund meiner langjährigen Spezial-

fitndien veFriehem kann, daß &f noeh weit häufiger ist, lüs man auf Grund
der bisher darüber veröffentlichten Materialien annehmen sollte. Für die

Theorie des Atavismus könnte freilich nur ein Teil des kriminellen Aber-

glaubens in Betracht kommen, nämlich nur der Aberglaube von Gewohn-
hdtflverbrechern. Irrelevant sind daiier z. B. die Uberaus häufigen Fälle

von krfaniBeller Betätigung des Hexenglanbens, ebenso Hißhandhingen von
Gespenstern, Leichenschändang aus Yampyrglauben und fthnliches. Auch
manche andere abergläubische Anschauungen, die sich zwar auch bei Ge-

wohnheitsverbrechern finden, können nicht in ihrem ganzen Umfange heran-

gezogen werden, weil sie vielfach auch bei Leuten vorkommen werden,

die sich nur in diesem einen Falle strafbar machen, aber sonst nicht als

geborene Verbrecher im Sinne Lombrosos gdten kOnnen. Ich denke hier

insbesondere an die mystisdien Meineidszeremonien. fVellich bleibt auch

<lann. wenn man alle di^e nielit in Betracht kommenden Arten des

kriminellen Aberglaubens aussciieidet, noch eine derartige Fülle von aber-

gläubisclien Vorstellungen bei Gewohnheitsverbrecliern übrig, daß man mit

Sedit nadi einer Erklärung dieser Erschänong suchen muß. Man denke
hier z. B. nur an die aberaus gebrändilichen Verbrechertalismane, an die

ReHgiosität der Verbrecher, an die immer noch und gerade bei Gewohnheits-

verbrechern vorkommende, als grumus nierdae bekannte Beschmutzung des

Tatortes aus abeigluubischeu Motiven, an das ZurUcklassen von Finger«

abdrQdcen, Verbredierw«rfcsengen, BekleidungsgegenstSnden und ähnlichem

als Snhneopfer, um der Strafe zu entgehen, an das Vertrauen auf Wahr-
sager und ähnliches. Die Tatsache, daß bei den Gewolinlieitsvorbrechem

der Aberglaube durchschnittlich verbreiteter ist als bei den übrigen Elementen

d^ Gesellschaft, läßt sicli zwar nicht exakt nachweisen, doch spriciit aller-

dings eine starke Vermutung dafür. Es ist dies aber durchaus keine Tat-

sache, welche man mit derart weit hergeholten und unbegründeten Theorien

wie derjenigen des Atavismus erklären müßte; sie läßt sich vielmehr ans

anderen tatsächlichen Momenten ungezwungen erklären.

Daß aber abergläubische Gesinnung an und für sich durchaus kein

pathologisches Symptom ist, ergibt sich zur Genüge sch<m daraus, daß, wie

1) „L'uomo delinqucnto".

2l „Archivio di psichiatria" (1908),
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bemerkt, Aberglaube mannigfachster Art nocli in allen VolkBSchichten weit

verbreitet ist Die Verbreitung des Aberglaubens aucb unter Gebildeten

und inebfliondere die RentiiMiioe abergläabiseher Ideen, wie sie in dea
letzten Jahrzehnten durcli den Okkaltismus ins Werk gesetzt wird, Migeä
aucb, daß der Aberglaube nielit nur bei Ungobildeten sich fimlet, wenn-
gleich er natürlidi bei kulturarmen Völkern verbreiteter ist als bei auf

einei' höheren Stufe der Zivihsation stehenden, so beispielsweise in Rußland
und bei den sfideinwiMlwn VQUceni blnfiger TOtkonmt aJs in den wert-

enrop&ischen Ländern, nnd wenngleidi uoli Belbetventindlich innerhall^

eines jeden Volkes die unteren Xulturschichten weit mehr zum Aberj^laubou

neigen als die oberen. Hieraus erklärt es sieli schon zum Teil, daß bei

den Gewohuheitsverbreuheru, die sicii hauptsächüch doch aus den untersten

KnltTBchlchten leknitieren, ^et Aberglaube verbreiteter sän mnfi als In^

DorelHMifanitt bei den Niehtverbreehern.

Ein zweites Moment, welches den Verbrecheraberglauben begfinatigl^

ist die Gefährlichkeit des Verbrecherberufes, der bei seiner Betätigung weit

mehr (iefaliren ausg^etzt ist und mehr vom Zufall abhängt als im all-

gemeinen der friedliche Staatsbürger. Wie nun aber allgemein bekannt

iein dürfte und wie dnreh Eefalndciie vollnlnuidlidie üntenndnmgen naeli^

gewiesen iit^ neigen alle diejenigen, deren Beruf derartig bescliaffen ist,,

weit mehr zum Aberglauben als andere BevcHkerungskreise. Ich brauche

nur zu erinnern an den Aberglauben der Seeleute, der Jäger, Bergleute,

Soldaten und Spieler.

Aus diesen beiden Momenten dürfte aieli'die grdHere Verbreitung den^

Aberglaubens bei Gewohnheitsverbrechern einwandfrei erldlren laaien, olitfO:

dafi man die Hypothoe des Atavismne heranzieht
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1.

Otto StoU ^Das Geschlechtsleben in der Völkerpeydiologie*^. (Ldpzig 1908,

Veit & Co. 1020 S. ^r. 8 <'.)

Wie in seinem Werk über Suggestion und IT\ pnotismiis in der

Völkerpsychologie, auf das ich an dieser Stelle gleiclifaiJs kurz hingewiesen

habe, gibt uns der Zfiilcher Ethnologe aoeh hier fSn Werk, clae veit über

den Rahmen der Fachwissenadiaft belehrend, anregend und befruchtend

wirken muß, weil der Verfasser — ursprünglich Mediziner — hier Probleme

aufwirft und erörtert, welche in die A-erschiedeusten Wissensgebiete ein-

flcbagen. Das Werk ist ein glänzender Beweis dafür, in welch' fruchtbarer

Weite Emmgenediafian der modernen Bdinologie mit ihrer Überfalle

im Materialien bei Tonsiehtiger Benntanng znr Lösung bestimmter Probleme

der einzelnen FachwisBenschaften verwendet werden können. Selbst-

vei-stiindlich mul5 man sich vor einer Überschätzung der gesicherten Er-

gebnisse ethnologisj^her Forschungen hüten; die Ethnologie ist eben noch

dne verhältnismäßig junge Wissenschaft; immerbin lassen sich audi jetzt

aehon eehöne Resnltate erzielen. Dies bewdst Stolls Bneh von neuem,

^'bilologen, Mediziner, Historiker und andere können daraus ^-ie1 lernen,

nicht zum wenigsten wir Kriminalisten. Eine eingehende Würdigung
des Werkes ist liier nicht möglich; es mag genügen, wenigstens einige

Stichproben aus den 2C Kapiteln zum Beweis für den mauuigfacheu

interessanten Inhalt anznffihren: TKtowiemng, Haarzanber, physiologische

Bolle des Gebisses, Sclmiinken, Schmuck, Beschneidung, erotische Elemente

beim Tanz, Plialluskult, F>xiiil)ition, Musik und Ernfik, die Zote, erotische

Rolle des (Teruchsinnes. Küsse, Surrogate des ('oitiis, Kastration usw., —
wie man sieht, alles Themata, die den Kriminalisten, inbesondere sow^eit er

«eh mit äsr Erforschung der Sittüdikeitsverbrechen oder des kriminellen

Volksglaubens befaßt, mehr oder minder interessieren. Wie schon bemerkt,

kann von einer Vollständii^keit des Materials keine IJede sein, so ließe sich

beispielsweise über Ilaarzauber, mystische Kolle der Edelsteine, Menstru-

atiousblut im Volksglauben usw. gar manches weitere beibringen. Die
von Kranß herausgegebenen „Antropophyteia" hat Stoll leider kaum
benutzt. Mag aber auch durch spätere Detailstudien auf Grund umfang-
reicheren Materiales die eine oder andere These Stolls sich nicht halten

lassen, ihm gebührt doch das große Verdienst, als erster den großangelegten

Versuch gewagt zu haben, das Geschlechtsleben auf breiter ethnologischer

Basis zu analysieren. A. Hell w ig.
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2.

Arnold Wadler „Die Verbreeheoibewegung im OetUoben Enrop«*.
Bd. I. ^Die Kriminalität der BalkaoUbder'^. (HOndieD 1908»
Hans Sachs-Verlag, 2G3 S. gr. 8*0

Kriminalstatistische Forechnngen haben sich l>isher fast nur auf die

wostcuropäischen Länder hesclirUnivt ; was hier und da in slawischea

Ländern, in üricchcDlaud, der Türkei usw. über einschlägige Fragen ge-

aohrieben sein mag, ist dem weetearopliedieii Kriminali^eii der Spraäi-

diwierigkeiten wegen fast durchweg eine terra incognita. Dies muß man
um so mehr hedauern, als sich a ])iinn annehmen lälU, daD ilie Kriminalität

Osteuropas entsprechend dem kiiltiireMen Tiefstand jener Länder verglichen

mit Deutsdilaud
,

Fraukreich, England usw. auch einen prlmitiverea

Charakter anfweiseii vird and da8 sieh die Faktoren der Kriminalititt hier

im allgemeinen dentliolier konstatiei-en lassen als in den verwiekelteren

A'erhähnissen Westeuropas. Ein Bedenken freilich mußte sich ergeben:

Kann man die Ergebnisse beispielsweise der serbischen oder bulgarischen

Kriminalätatistik als sichere Unterlage wiääeuächaftlicher Untersuchungen

verwerten? Nun, mir seheint: Wie die Werke eines Post nnd eines

Kohler — nnter vielen anderen — sdion fingst die EinwArfe widerlegt

haben, mit denen selbst besonnene Gelehrte vor wenigen Dezennien noch

die damals eret in der Entwicklung begriffene ethnologische Jurisprudenz

läclicrlich zu machen suchten, so hat auch Wadlers ausgezeiclinetes Buch
gezeigt, daß bei Auwendung vorsichtiger Methoden aucli jenes bisher

brachliegende Feld mit Nntien bebaut werden kann. Im vorliegenden

ersten Band behandelt der Verf. die Kriminalität der Balkanländer,

während ein zweiter Band fiber die russische Kriminalität handeln wird.

Die Kriminalität der Balkaiiläuder steht unter dem Zeichen das Banden-

nuvs eseus: Daraus zum gruüeu Teil erkläi't sicJi die groiie Zahl von

Brandstiftungen nnd TStnngsddikten sowie der hohe Prosentsatz der nn«

gesflhnt bleibenden Verbreehen. In Bosnien ist seit der Okkupatii ii eine

ganz beträchtliche Besserung der Kriminalität l)emerkbar; Ein Zeichen

dafür, daß bei ge»»rdneter strenger Verwaltung aucli im Südosten Europas

der Kampf gegen das Verbrechen nicht aussichtslos ist. Es läßt sich ein

Einfloß der wirtscfaafUieheo VerhSItnisse anf die Bewegung der Ktimlnalität

unzweideutig konstatieren. Die Frauenkriminalität ist minimal, besonders

bezüglich der Eigentumsverbreehen. Die Kriminalität der .Jugendlichen ist

riirireiids besonders hoch. Die Verheirateten sind stärker an den Pereonen-

dulikteu — natürlich mit Ausnahme der Sittlichkeitsverbrechen — beteiligt

als an den Eigentumsvergefaen. Die Eigentamsvergehen haben agrarisdi»

Färbung: Forstfrevel und Viehdiebstähle haben eine prädominierende

Stellung. Infolge des Vorwiegens der Landwirtschaft ist die Zahl der

Betrugsdeliktc gering. Die Beziehung zwischen Schulung und Ki-iminaUtät

darf nicht tiberSchätzt werden: Es handelt sich da um ein sekundäres

Moment Wie Verf. mit Recht bemerkt, ist höchstens nur die Bezidiung

awisdien Verbrech«i nnd Konfession — nidit aber Rdigiositit —
statistisch fafibar; auch ist es verfelilt „aus einer venchiedenen Beteiligung

an der Kriminalität auf eine grünere oder geringere sittigende (!) Wirkung

des Glaubens zu schließen'^. Für den Einfluß des Alkoholismus auf die
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Straffälligkeit haben deh exakte Momente nidit ergeben. Wir hoffen, dafi

der Verfasser uns nicht nur eine Bearbeitiinjir der russischen Kriminal-

statisük lieferu wird, sondern auch später durch weitere Einzelstudien den

der slawischen Sprachen nicht mächtigen westeuropäischen KriminaiisteD die

wertvollen OBteoropSiachfla Materialien sugtaglieh machen wu^. Bmpfehleii

dürfte sich auch den Einfluß des Volksglaubens auf die Kriminalitlt an

atudiereni wie dies fttr Kußland ja Löwenatimm schon getan hat

A. Hellwig.

8.

Dr. W. M. Schmid ^Altertümer des bürgerlichen und Strafreebts ins*

besondere der Folter- und StrafWerkzeuge des Bayerischen National

-

musenrns". (München i<J08, Verlag des Bayeriachen National-

museums. 5S S. — 4 ".)

Durch S6 vorzügliche Abbildungen unterstützt, gibt uns S. nach einer

ausführlichen Einleitung eine dankenswerte Beschreibung der den Juristen,

inabeeondere den Krimmaliaten ea handelt aich mdat am Folter* und
Strafwerkzenge — besonders interessierenden Altertümer des Bayerischen

Nationalmuscums. Die Richtschwerter sind vielfach reich ziseliert, inanclimal

selbst mit humoristischen Sinnsprüchen und — allerdings verbotenen —

•

Beschwörungsformeln zu Gunsten des Henkers verseilen. Interessant sind

die oft knnatroll gearbeiteten Stralmaaken, StrafmSntel, Strafgeigen und
andere Instrumente für Eh renstrafen. Die Kr. 1 C!)/! 7 1 enthalten Leibzeich«i,

Nr. 191 Dr. Fausts Höllenzwang (24 iiandschriftüche Pappblätter mit

Malrrt'it n, r. 1550), den Vorläufer so manchen mcwlernen Zauberbuches.

Die bammlung (2l9ff.) enthält aucli eine Anzahl von Flugblättern über

bemerkeDawerte Strafprozeaae und gibt im Anhang die Beediretbnng und
(von aweien) Abbildung der berfiditigten „Keuschlieits^.'ürtel'', Uber die man
nftlieres nachlesen mag bei Krauß in aeiner ^Anthropropbyteia*' Bd. 3

(Leipzig 1906) S. 247 ff.

A. Hellwig.

4.

Scipio Sijrlifjle „Litterature et Criminalitd", traduit de Fltalien par Erick
Adler. (Paris 1908, V. Uiard & Brifere VI + 222 S. 8,4 fr.).

In tliesor interessanten Studie aus dem Grenzgebiet der Literatur-

geschichte und Kriminalistik behandelt der auch bei uns schon bestens be-

kannte Verfaaaer em Problem, daa durch ao manche auf Schauerlektttre

znrückg( li( Ilde Ywbrechen der letzten Zeit leider nur allzu aktuelle Thema
der Beziehungen zwischen Verbrechen und literarischen Erzeugnissen. In

den ersten drei Kapiteln werden uns an der Hand markanter licii^picle die

mannigfaltigen Beziehungen zwischen Kriminalistik im weitesten Sinn und

den Werken berühmter Schriftatdler dargelegt: Znnftehat werden die Werke
von Gabriele d*Annnnzio vom paycbiatrischen Standpunkt aua anal3raiert

und glossiert, sodann das namentlich auch durch die moderne Slierlock

Uolmee-Literator interessante Thema der Beziehungen zwischen Eugen Sue
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und der Kriminalpsychologie behandelt und scliließlich eine Darstelhinj? und
Würdigung der Verbrecliertypeu in den Werken Zolas gegeben. Noch
mttnXlm ench«neii uos die beiden letzten Kapitel Aber Se litermrische

8ngg«ttk>ii und Aber die Krimmalliteratiir. D&B Romane und andere
Literatnrwerke zn alleiliaDd Schandtaten, zu SelbitiiKiid und Verbreehen
mehr oder minder unmittelbar Anlaß freg:eben haben, weist Verfasser auf
Grund zahlreicher Fälle nach. Man darf die literarische Suggestion aber
nicht allem dafür verantwortlich machen, da eine bestimmte Prädispositiun

des Indiyidanms dazukommen mnfi, nm die Sn^geation in die Tat nmssn-
aetien. Der Schriftsteller kann für die ttblen Folgen seines Werkes stets

dann nicht verantwortlich gemacht werden, wenn er einen ernsten kttnst-

lerisclien Zweck verfolgt hat. Erfreu lieh einweise macht der \'erfasKer

energisch Front gegen die bei den Sensationsblättcrn übiiclie detaillierte

Sehildening der VerbreebeDy durch die viel mebr Sehaden geetiffeet wird,

als durch die ab und zu vorkommende Erleichterung der Aufkllmng des
Verbrechens wieder jrut gemacht werden kann. Das Heilmitte] iregen die

gefährliche Snp:f,'e?.li(»n dieser Kriminalliteratur sieht der Verfasser iiiclit mit

Änbry in einer Beschränkung der Preßfreiheit, sondern in einer energischen

eredelnden Ersehung. A. Hellwig.

5.

A. Ford „Verbrechen und konstitutionelle Seelenabnormitäten*^ (Mfindien

1907, Ernst Keinhardt, Höp. gr. 80 — 2,50 M.).

Verf. '^\ht hier eine Sammlung verschiedener Aufsätze bei Gelegenheit

praktischer Fälle wieder. Mag man auch nicht allem beistimmen, so den

Anschauungen über „Kleptomanie" (S. 98 ff.), so wird man doch die Auf-

sitze mit Interesse lesen. Besonders anregend seheinen mir die Kapitel

über Lucchdii, über einen patlmlogischen Lügner (einen Gelehrten, der als

Bibliothekar einer Gesellscliaft für Gescliichte und Arcliäniogie deren

wichtige Srinmilun;; von Münzen und Medaillen im \\'eit(' von mehr als

17 ÜÜO Fr. völlig Husgepliiudcrt liatie) und über die Alkoholiker. Mit Reclit

bemerkt Forel, man soll, ^den alkoholisierten Psydiopaflien, der fflr gelShr*

lieh, schädlich gilt und unheilbar scheint, den andern Psychopathen, die sich

in (IcrsrHipii l.aL'c licfinden, gleichstellen^' (S. l'i'j . Den Geist des Buches

kpiiiizciclinen f<>l<rende beiden Zitate aus Einleitung und Scliluß : -Die

bioüe Milde wird leiclit zur Schwäche und scliädigt die ehriicheu Leute

zum Vorteil der Verbreeber, der Egoisten und der Faulenzer. Soll sie

wirklich Erfolg haben, so muß de durch vorbeugende und einschränkende

Maßnahmen, durch Dämme gegen d.is Verbrechen und seine Ursachen

verdoppelt werden". (S. 2.) „Wird man nicht endlich dazu kommen, das

richtige Mittel zu finden, das zugleicii rationell, mutig und menschlich ist,

zwisehen der Oransamkeit und der Vergeltungsstrafe der »gatoi, alten

Zeit" and der feigen Sehlaffheit der Gegenwart, die sich unter der

hysterischen und kurzsichtigen Sentimentalität des humanitären änficrai

Scheins verbirgt?'' (S. 179.) A. Hellwig.
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IttEJEi. 6,

^
Stephan Witasck. Grun dl inicu der Psychologie, Leipeig 190$,

j"*^ Dürrscbe Buchhan (Illing.

ÜDSere Zeit, die einen groüen Teil der kriminalistisclien Arbeit ftof

psychologiBdie Qmndlage gestellt bat^ verlangt vom Kriminalist«! adir. viel
mn psychologische Komtnisse. Das vorliegende, aasgexeidmetB Bnch, ist be-

sonders dazu geeignet, sich solche fast mUhelOB zo erwerben — ich emp-
sp(®. fehle es Krimiaalisten auf das Dringendste. H. Oroß.
im

[

'^^ Otto Lipmann: Grnndrifl der Psyehologie fflr Juristen mit
"^^^^ einem Vorwort von ^ranz von LiszL Leipzig 1908.

Joh. Ambros Barth.
^ Lipmann hat über Veranlassung von Liszt in dessen Seminar drei

Vorträge über Psychologie gehalten, die jetzt m Bucliform vorliegen. Icli

fi ^ hislte es ffir selbstverstandlidi, daß jedte Kximinalist diese ansgezeidineten

Voririge in dem vorliegendem Buche studiert H. Groß.

^ 8.

Krimin al ]isy eil oiogie im MordprozeP) II an. Vom Staats-
anwalt WülMen in Dresden, Breslau. Alfred Langeworu

Eine hochinteressante Schilderung des Charaktei's und psyclioiogischen

^ Zustandes Haus, so wie er sieh ans dem Frosßme entwickelt und ge>

zeigt hat. ' H. Oroß.

9.

'iil Sigfried Weinberg: Sozialea Strafrecht. Gautsch b. Leipzig,
Felix Dietrich l'JOS.

\ti Die kleine Schrift soll dartun, daß nur eine Besserung unseror sozialen

iifi Verhältnisse und eme Neugestaltung unseres Strafr^ebts der Flut des Ver-

ii brechen» Emhalt tun ktonte. H. Groß.

0 10.

K. V. Lilienthal: Grundriß zur Vorlesung über Deutsches
Strafrecht 3. Anfl^ Marburg, N. G. Elwerte 1908.

.1^ Dieser Grundriß ist allerdings bloß für die Studenten des Verfassers

i& bestimmt, er ist aber so überaus klar, tibersichtlich und erschöpfend ab-

>^ gefaßt, daß er siclier aneh anderen Zwecken z. B. als Kepetitorium oder
i'i zum Unterricht mit größtem Vorteil dienen kann. H. Groß.

^ 11.

W. Kirsch: „Unsere Gerichte und ihre Reform*', Quelle und
Meyer 190^ Leipzig.

VerfasNi i- legt vortrefflich die heutige \'erfassung der Gerichte, Staats-

anwaltschaften etc. dar und erörtert sodann die Reformen des Straf-

verfalii'ens. Verfasser ist gegen die Geschworneu und will Schöffengerichte.

H. Groß.

Archiv (iir Kriminalaiithropologie. Sl. Bd. 22
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1. Heinrich Gerhard: Die englische 0 e richtsverfassung in

ihrer gegenwärtigen Entwicklung und die deutsche
Geriehtsreform. Berlin. Karl Oartins, 1908.

2. A. W. Mannhardt: Aus dem englisehen und schottischen
Rechtsleben. Material ztir B eu r teilti n j:^ der deutschen
Straf p rozeßref orra. Berlin. Karl Curtius, HiOb.

Zwei außerordentlich wichtige 8chriften, die der Gefahr entgegentreten,

deS veraltete engUiche Institntionen nadi Denfidilend eqifluut werden.

Beide Verfaiier haben auf Grund eingehender Stadien die Sadie an Ort

und Stelle genau und mit scharfem Blick angesehen. Mannhardt kommt zur

Überzeugung, daß wir von drüben nur mehr Freiheit von biireankratischer

Pedanterie lernen sollten ; auch hätten wir den Richtern mehr eigene Intel-

ligenz nod UnabhAngigkeit zuzntraaen und nnser Verfahren naturgemSfier

und freier an gestalten.

Viel energischer geht Gerhiu^ vor, der in scIiOnen Worten darauf hin-

weist, wie England in rechtlicher Beziehung ein Land der Vergangenheit

ist, in welchem sich Handel und Wandel mOrrisch von den Rechtseinrich-

tungen fem halten. Die englische Entwicklung geht dem kontinentalen

Vorbild nach » wir werden diesen Weg nicht Tolcehrt machen.

H. Grofi.

13.

Wilhelm Kahl: „Das ii e u e Straf gesetz'^ neue Zeit- und Streit-

fragen. HerauHg. von der Geheatiftung in Dresden.
Dresden 1907. Zahn db Jaensch.

Dieser Vortrag ist fflr gebildete Laien gehalten und als solcher ein

Muster, wie man hier sprechen soll. Die wichtigsten Fragen sind in der

wohltliuend vornehmen Weise des Verf. mit einer Gründlichkeit und Klar-

heit behaudeit, wie es eben nur der kann, der den Stoff auf das voll-

kommenste kennt H. Qroß.

14.

Joseph Heimburger: Zur Lehre vom Ausschluß der Rechts-
widrigkeit. Ein geschichtlicher Beitrag. Alfred Töpel-
mauu. Giessen 1907.

SSne höchst wertvolle reditshistorische Arbeit, die die Änffsssnng der

Frage in drei Abschnitten (italienische Praktiken, Zeit des gemeinen Rechts,

Zeit der deutschen Partikularrechte des 19. Jahrhunderts) in klarer und

iriiindliclipr Weise darstellt. Die Schrift ist jedem uuentbehrlich der sich

mit irgend einer Frage der Rechtswidrigkeit befaßt H. G r o ß.

15.

Reinhard Frank: „Über den Aufbau des Sehuldbegriffes''.
Alfred Töpelmann, Gieß.n 1007.

Die interessant geschrielune Arbeit kommt darauf hinaus, daß für

die dogmatisehc Ausgestaltung' des Kechts der Satz von Bedeutung ist:

der Begriff der Schuld umfaßt die begleitenden Umstände. H. Gruß.
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16.

Die bestimmte Bezeichnung der Eidestatsache von Wilhelm
Kitscli. (Aus der Lftbandaehen Festschrift) Tübingen
J. C. B. Mohr, 1908.

Die wichtige Frage wird für alle Möglichkeiten genaa, streng und äußerst

anregend antereiieht H. Grofi.

17.

Dr. Oüstav Bntz: ,,Die Bekämpfung des M ädchenhandels im
internationalen Reehte". Berlin 1908. Pattkammer o.

Mühlbrecht. 1908.

Verf. gibt zuerst eine Zusammenstellung der über den Handel be-

kannten Tatsachen, dann einen historischen Teil, eine dogmatische Be-

eprechnng des VertragamateijalB und kommt m diem, in hohem Omde sn
billigenden Gedanken, daB eine internationale staatlidie Einigung unbedingt

nntwendig ist H. Grofi.

18.

Bohl ed er: Vorlesungen über Gesclilechtstrieb und gesamtes Geschlechts-

leben der Menschen. 2. verbesserte und vermehrte Auflage.

Beriia, Konifeldy 1907. Bd. 1, 600 8., Bd. II, &45 R
Wahrend die nenen Sezvalbtldier von Bloch and Fond vorliegend

populär gehalten sind und zum großen TeQe sexualethisohe Ziele ver»

f*>l':;nn, haben wir es hier mit einem rein wissenschaftliplien, ziinäehst nur

für Ärzte bestimmten Werke zu tun, und zwar in Form von Vorlesungen

in schöner, klarer und anregender Sprache. Bd. I behandelt das normale,

anormale und paradoxe GeM&leditMoi and zwar liier wieder den nor-

malen Geschleditstrieb mit seinen Abarten, die normale und abnorme
Kohabitation, endlich die normale physiologische und künstliche Konzeption.

Die wenigsten Ärzte wissen näheres über diese Dinge und doch spielen

sie für das Glück der Ehe und der Menschheit eine ungeheure Rolle und

haben &ach viele Verknüpfungen mit don Rechte, weshalb der Richter

ebenCslIs sieh daraber informieren sollte. Das sind Dfaige^ die man leider

auf der Universität meist nicht gelehrt bekommt und selbst ein Lehrstuhl

für Sexologie wäre in der Zukunft nur zu befürworten. Ref. kann sielt

dem meisten, vom Verf. Vorgetragenen nur anschließen, beai>nders aucli

darin, daü in gewissen Dingen der Arzt über der gewöhnUchen Moral

stehen mnfi. Verf. hUt eine danemde Abetinena für den Geeonden fOr

unmOglieh, wohl aber eine temporäre, die unschädlich ist. Bei gewis.sen

Fällen empfiehlt er mit Recht den Malthusianismus und liUlt die Prosti-

tution für unausrottbar. Der Rd II behandelt das paradoxe Geschlechts-

leben des Menschen, auch die 2votzucht, die betero- und die homo-
sexuellen Perversionen an der Hand vieler eigener Erankengeechiehten.

Verf. stdit bez. der Homosexualität fast ganz auf Seiten Hirschfelds, des

Ref. usw. namentlich betreffs des Eiogeborenseins der echten Invei-sion. Für
den Juristen ist der zweite Hand noch wichtiger als der erste. Leider fehlt

beiden Bänden ein Register. Dr. P. Näcke.
22*
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19.

Qina Lonibroto: I vantaggi d«lU dcgeneniione* Torino 1904, fiocoa

230 S.

Ein elegant geschriebenes, sehr interessantes und anregendes Buch
der jUngcreo Tochter des bekaonten Italienen. Man sieht, ta» hat offen-

bar Meidizin, Zoologie, Kriminaluntbropologie usw. studiert. Sie stellt

zunächst fest, inwieweit überall bei Mensch, Tier und Pflanze Entartung

ein;?»'treten ist. falit diese aber in sehr vielen Ffdlen als nützliche
Adaptionserscheinung auf, die uns vorwärts bringt. Im einzelneu

wiren manche Fragezeichen zn madien. Verf. behauptet i. B., daß ihr

Vater absolut sieher den Nachweis gefohrt habe^ Goiie tind Wahnsinn
seien Ulinliche Dinge! Auch bez. soziologischer Dinge steht sie ganz auf

dem Standpunkte des Vaters, z. B. daß Gesetze bez. der Hygiene usw.

überflüssig, ja schädlich seien (? Ref.).

Dr. P. Näcke.

20.

OieSler: Der plastische Mensch der Zukunft. Eine Phantasie-Skizze auf

wissenschaftlicher Grondtage. Hofbuchdraekerei Kahle^ Eisenach.

126 S.

Der fein.sinnij^e PsyclKdu^c U. stellt liier eine neue, sehr anmutende

Lebensanschauung auf. Die Lebensbejaliuug soll nicht in Willen, nicht iu

Macht, sondern in richtigem Genuß aller Triebe usw. bestehen. „Suche

den Genuß als ständigen Begleiter deines Lebens/' „Erhöhe deine

Herrschaft über dein Affektleben durch innigere N'erfleclitnn^' desselben

uüt dem Intellektuellen und vermehre dadurch das Maß deiner Freiheit."

Wie Verf. dus durchführt ist sehr interessant! Auf Grund nun dieser

neuen Lebensrichtung entwirft er «ne Skizze des Zuknuftsmeosdien, des

„plasticman", der sehr viel Wahrschemlidies an sich trägt, fnitidi aneh

manches, dem metxt jeder beitreten mOehte.

Dr. P. N&cke.
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